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Erklärung der benutzten Zeichen 

 * Verfahren der Konsultation 
  Mehrheit der abgegebenen Stimmen 
 **I Verfahren der Zusammenarbeit (erste Lesung) 
  Mehrheit der abgegebenen Stimmen 
 **II Verfahren der Zusammenarbeit (zweite Lesung) 
  Mehrheit der abgegebenen Stimmen zur Billigung des 

Gemeinsamen Standpunkts 
  Absolute Mehrheit der Mitglieder zur Ablehnung oder Abänderung 

des Gemeinsamen Standpunkts 
 *** Verfahren der Zustimmung 
  Absolute Mehrheit der Mitglieder außer in den Fällen, die in 

Artikel 105, 107, 161 und 300 des EG-Vertrags und Artikel 7 des 
EU-Vertrags genannt sind 

 ***I Verfahren der Mitentscheidung (erste Lesung) 
  Mehrheit der abgegebenen Stimmen 
 ***II Verfahren der Mitentscheidung (zweite Lesung) 
  Mehrheit der abgegebenen Stimmen zur Billigung des 

Gemeinsamen Standpunkts 
  Absolute Mehrheit der Mitglieder zur Ablehnung oder Abänderung 

des Gemeinsamen Standpunkts 
 ***III Verfahren der Mitentscheidung (dritte Lesung) 
  Mehrheit der abgegebenen Stimmen zur Billigung des 

gemeinsamen Entwurfs 
 
(Die Angabe des Verfahrens beruht auf der von der Kommission 
vorgeschlagenen Rechtsgrundlage.) 
 

 
 
 
 

Änderungsanträge zu Legislativtexten 

Die vom Parlament vorgenommenen Änderungen werden durch Fett- und 
Kursivdruck hervorgehoben. Bei Änderungsrechtsakten werden unverändert 
aus einer bisherigen Bestimmung übernommene Textteile, die das Parlament 
ändern will, obwohl die Kommission sie nicht geändert hat, durch Fettdruck 
gekennzeichnet. Streichungen in solchen Textteilen werden gegebenenfalls 
wie folgt gekennzeichnet: [...]. Wenn Textteile mager und kursiv gesetzt 
werden, dient das als Hinweis an die zuständigen technischen Dienststellen 
auf solche Teile des Legislativtextes, bei denen im Hinblick auf die 
Erstellung des endgültigen Textes eine Korrektur empfohlen wird 
(beispielsweise Textteile, die in einer Sprachfassung offenkundig fehlerhaft 
sind oder ganz fehlen). Diese Korrekturempfehlungen bedürfen der 
Zustimmung der betreffenden technischen Dienststellen. 
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ENTWURF EINER LEGISLATIVEN ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS 

zu dem Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen 
(KOM(2008)0019 – C6-0046/2008 – 2008/0016(COD)) 

(Verfahren der Mitentscheidung: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– in Kenntnis des Vorschlags der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat 
(KOM(2008)0019), 

– gestützt auf Artikel 251 Absatz 2, Artikel 175 Absatz 1 und Artikel 95 des EG-Vertrags, 
auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der Kommission unterbreitet wurde 
(C6-0046/2008), 

– gestützt auf die Stellungnahme des Rechtsausschusses zu der vorgeschlagenen 
Rechtsgrundlage, 

– gestützt auf Artikel 51 und 35 seiner Geschäftsordnung, 

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie sowie der 
Stellungnahmen des Ausschusses für Umweltfragen, Volksgesundheit und 
Lebensmittelsicherheit, des Ausschusses für internationalen Handel, des Ausschusses für 
Wirtschaft und Währung, des Ausschusses für Verkehr und Fremdenverkehr, des 
Ausschusses für regionale Entwicklung und des Ausschusses für Landwirtschaft und 
ländliche Entwicklung (A6-0369/2008), 

1. billigt den Vorschlag der Kommission in der geänderten Fassung; 

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie beabsichtigt, diesen Vorschlag 
entscheidend zu ändern oder durch einen anderen Text zu ersetzen; 

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission zu übermitteln. 
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Änderungsantrag 1 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Die vermehrte Nutzung von Energie 
aus erneuerbaren Energiequellen ist ein 
wesentliches Element des 
Maßnahmenbündels, das zur Verringerung 
der Treibhausgasemissionen und zur 
Einhaltung des Protokolls von Kioto zum 
Rahmenübereinkommen der Vereinten 
Nationen über Klimaänderungen und 
weiterer europäischer und internationaler 
Verpflichtungen zur Senkung der 
Treibhausgasemissionen über das 
Jahr 2012 hinaus benötigt wird. Sie spielt 
auch eine wichtige Rolle bei der Stärkung 
der Energieversorgungssicherheit, der 
Förderung der technologischen 
Entwicklung sowie der Schaffung von 
Beschäftigungsmöglichkeiten und von 
Möglichkeiten der regionalen Entwicklung, 
vor allem in ländlichen Gebieten. 

(1) Die Drosselung und Verringerung des 
Energieverbrauchs in Europa sowie die 
vermehrte nachhaltige Nutzung von 
Energie aus erneuerbaren Energiequellen 
sind neben Energieeinsparungen 
wesentliche Elemente des 
Maßnahmenbündels, das zur Verringerung 
der Treibhausgasemissionen und zur 
Einhaltung des Protokolls von Kioto zum 
Rahmenübereinkommen der Vereinten 
Nationen über Klimaänderungen und 
weiterer europäischer und internationaler 
Verpflichtungen zur Senkung der 
Treibhausgasemissionen über das 
Jahr 2012 hinaus benötigt wird. Sie spielt 
auch eine wichtige Rolle bei der Stärkung 
der Energieversorgungssicherheit, der 
Förderung der technologischen 
Entwicklung und Innovation sowie der 
Schaffung von 
Beschäftigungsmöglichkeiten und von 
Möglichkeiten der regionalen Entwicklung, 
vor allem in ländlichen und entlegenen 
Gebieten. 

 

Änderungsantrag 2 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Insbesondere ist eine vermehrte 
Verwendung von Biokraftstoffen im 
Verkehrssektor eines der wirksamsten 
Mittel, mit denen die Gemeinschaft ihre 
Abhängigkeit von Erdöleinfuhren, bei 

(2) Insbesondere gehören mehr technische 
Verbesserungen, Anreize für die Nutzung 
und den Ausbau öffentlicher 
Verkehrsmittel, der Einsatz von 
Energieeffizienztechnologien und die 
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denen das Problem der 
Versorgungssicherheit am akutesten ist, 
verringern und den Kraftstoffmarkt 
beeinflussen kann. 

Verwendung von Energie aus 
erneuerbaren Quellen im Verkehrssektor 
zu den wirksamsten Mitteln, mit denen die 
Gemeinschaft ihre Abhängigkeit von 
Erdöleinfuhren für den Verkehrssektor, in 
dem das Problem der 
Versorgungssicherheit am akutesten ist, 
verringern und den Kraftstoffmarkt 
beeinflussen kann. 

Begründung 

Der Anteil des Verkehrssektors am Gesamtenergieverbrauch in der EU beträgt 30 % und 
basiert zu 98 % auf Erdöl. Dass der Sektor der zweitgrößte Verursacher von 
Treibhausgasemissionen in der EU ist, überrascht also nicht. Daher sollte die EU sich auf 
eine stärkere Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen, technische Verbesserungen 
und die Reduzierung des Verkehrsaufkommens durch eine verstärkte Verlagerung des 
Individualverkehrs auf öffentliche Verkehrsmittel konzentrieren. 
 

Änderungsantrag 3 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 2 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (2a) In der Mitteilung der Kommission 
vom 7. November 2001 über alternative 
Kraftstoffe für den Straßenverkehr und 
ein Bündel von Maßnahmen zur 
Förderung der Verwendung von 
Biokraftstoffen wurde das Ziel formuliert, 
in der EU 20 % der Diesel- und 
Ottokraftstoffe im Straßenverkehr bis 
2020 durch alternative Kraftstoffe zu 
ersetzen. Die Kommission sollte in 
Erwägung ziehen, eine gesonderte 
Initiative vorzuschlagen, um neben 
erneuerbaren Energieträgern auch die 
Durchsetzung sauberer alternativer 
Kraftstoffe für den Straßenverkehr, 
beispielsweise aus Erdgas gewonnener 
synthetischer Kraftstoffe, zu fördern und 
diese Richtlinie auf diese Weise 
wirkungsvoll zu ergänzen. 
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Begründung 

Der Vorschlag zielt ausschließlich auf die Förderung von erneuerbaren Energieträgern und 
Biokraftstoffen ab. Andere alternative Kraftstoffe für den Straßenverkehr können bei der 
Verwirklichung der Ziele Nachhaltigkeit, Versorgungssicherheit und Wettbewerbsfähigkeit 
jedoch ebenfalls einen wichtigen Beitrag leisten. Da es in der Richtlinie jetzt auch um 
erneuerbare Energieträger für den Verkehrssektor geht, müssen die Ziele für alternative 
Kraftstoffe im Rahmen einer gesonderten Initiative neu formuliert werden. 
 

Änderungsantrag 4 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 3 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

  (3a) Feste nachwachsende Brennstoffe 
wie Brennholz sind die wichtigste Quelle 
erneuerbarer Energie in der 
Europäischen Union. Dennoch gibt es bis 
heute keine gemeinschaftlichen 
Rechtsvorschriften über mit Biomasse 
betriebene Fernwärme– und Kühlnetze. 
Daher sind Nachhaltigkeitskriterien für 
die Nutzung von Holzbiomasse im Sinne 
einer Kraft-Wärme-Kopplung mit hoher 
Energieeffizienz der Kessel und einer 
nachhaltigen Bewirtschaftung der 
Forstressourcen festzulegen. 

 

Änderungsantrag 5 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 3 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (3b) Die Nutzung landwirtschaftlicher 
Abfälle wie Dung, Gülle sowie anderer 
tierischer und organischer Abfälle zur 
Erzeugung von Biogas bietet aufgrund 
des hohen Einsparpotentials bei 
Treibhausgasemissionen signifikante 
Umweltvorteile sowohl bei der Wärme- 
und Elektrizitätserzeugung als auch bei 
der Verwendung als Biokraftstoff. 
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Biogasanlagen können aufgrund ihres 
dezentralen Betriebs und der regionalen 
Investitionsstruktur einen maßgeblichen 
Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung im 
ländlichen Raum leisten und Landwirten 
neue Einkommensperspektiven eröffnen. 

 

Änderungsantrag 6 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 4 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(4) Im Fahrplan für erneuerbare Energien 
wurde dargelegt, dass 20 % als Ziel für den 
Gesamtanteil von Energie aus erneuerbaren 
Energiequellen und 10 % als Ziel für 
erneuerbare Energie im Verkehrssektor 
angemessene und erreichbare Ziele wären 
und dass ein Rahmen, der verbindliche 
Ziele enthält, den Unternehmen die 
langfristige Sicherheit geben dürfte, die sie 
benötigen, um rationale Entscheidungen 
über Investitionen in den Sektor der 
erneuerbaren Energie treffen zu können.  

(4) Im Fahrplan für erneuerbare Energien 
wurde dargelegt, dass 20 % als Ziel für den 
Gesamtanteil von Energie aus erneuerbaren 
Energiequellen und 10 % als Ziel für 
erneuerbare Energie im Verkehrssektor 
angemessene und erreichbare Ziele wären 
und dass ein Rahmen, der verbindliche 
Ziele enthält, den Unternehmen die 
langfristige Sicherheit geben dürfte, die sie 
benötigen, um nachhaltige Investitionen in 
den Sektor der erneuerbaren Energie 
tätigen zu können, mit denen die 
Abhängigkeit von importierten fossilen 
Brennstoffen verringert und die Nutzung 
neuer Energietechnologien gefördert 
werden kann. Dabei handelt es sich um 
Teilziele zur Erhöhung der 
Energieeffizienz um 20 % bis 2020, die 
gemäß der vom Europäischen Rat in 
Brüssel im März 2007 und vom 
Europäischen Parlament in seiner 
Entschließung vom 31. Januar 2008 zu 
dem Thema „Aktionsplan für 
Energieeffizienz: das Potenzial 
ausschöpfen“1 gebilligten Mitteilung der 
Kommission vom 19. Oktober 2006 mit 
dem Titel „Aktionsplan für 
Energieeffizienz: das Potenzial 
ausschöpfen“ angestrebt wird. 

 ________________________ 
1 Angenommene Texte, P6_TA(2008)0033. 
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Begründung 

Die Europäische Union ist in der Lage, weit reichende Innovationen im Bereich der 
erneuerbaren Energien zu entwickeln, die mehr Unabhängigkeit und Klimafreundlichkeit 
bedeuten. 
 

Änderungsantrag 7 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 4 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (4a) Es ist bekannt, welche Möglichkeiten 
Innovation und eine nachhaltige, 
wettbewerbsfördernde Energiepolitik für 
das Wirtschaftswachstum bieten. Die 
Energiegewinnung aus erneuerbaren 
Quellen ist oft von den vor Ort oder in der 
Region angesiedelten kleinen und 
mittleren Unternehmen (KMU) abhängig. 
In den Mitgliedstaaten und ihren 
Regionen ergeben sich aus Investitionen 
in die lokale und regionale Nutzung 
erneuerbarer Energieträger bedeutende 
Wachstumschancen und 
Beschäftigungsmöglichkeiten. Die 
Kommission und die Mitgliedstaaten 
sollten demnach nationale und regionale 
Entwicklungsmaßnahmen in diesen 
Bereichen fördern, den Austausch 
bewährter Verfahren zur Nutzung 
erneuerbarer Energieträger zwischen 
lokalen und regionalen 
Entwicklungsinitiativen anregen und auf 
den Einsatz von Strukturfondsmitteln in 
diesem Bereich drängen.  
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Änderungsantrag 8 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 5 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (5a) Um zu einem Energiemodell zu 
gelangen, das auf erneuerbare Energien 
setzt, ist es notwendig, eine strategische 
Zusammenarbeit zu schaffen, an der sich 
neben den Mitgliedstaaten auch die 
Regionen und die lokalen 
Gebietskörperschaften beteiligen, damit 
sie direkt in die Entwicklung dieses 
Modells einbezogen werden. 

Änderungsantrag 9 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 6 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(6) Mit verbindlichen Zielen wird in erster 
Linie der Zweck verfolgt, 
Investitionssicherheit zu schaffen. Es ist 
daher nicht angebracht, die Entscheidung 
über die Verbindlichkeit eines Ziels bis 
zum Eintritt eines Ereignisses in der 
Zukunft zu verschieben. In einer Erklärung 
zum Sitzungsprotokoll der Tagung des 
Rats vom 15. Februar 2007 ließ die 
Kommission daher wissen, sie sei nicht der 
Ansicht, dass die Entscheidung über die 
Verbindlichkeit des Ziels bis zur 
kommerziellen Verfügbarkeit von 
Biokraftstoffen der zweiten Generation 
vertagt werden sollte.  

(6) Mit verbindlichen Zielen wird in erster 
Linie der Zweck verfolgt, 
Investitionssicherheit zu schaffen und die 
kontinuierliche Weiterentwicklung von 
Technologien für die Energieerzeugung 
aus den unterschiedlichsten Arten 
erneuerbarer Quellen zu fördern. Es ist 
daher nicht angebracht, die Entscheidung 
über die Verbindlichkeit eines Ziels bis 
zum Eintritt eines Ereignisses in der 
Zukunft zu verschieben. In einer Erklärung 
zum Sitzungsprotokoll der Tagung des 
Rats vom 15. Februar 2007 ließ die 
Kommission daher wissen, sie sei nicht der 
Ansicht, dass die Entscheidung über die 
Verbindlichkeit des Ziels bis zur 
kommerziellen Verfügbarkeit von 
Biokraftstoffen der zweiten Generation 
vertagt werden sollte. In diesem 
Zusammenhang sollte es mehr 
Unterstützung geben, um die Entwicklung 
von Biokraftstoffen der zweiten 
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Generation, wie zum Beispiel Biomasse zu 
Flüssigkeit (BTL), voranzutreiben, die 
größere Treibhausgaseinsparungen 
bewirken und auch in anderer Hinsicht 
für die Umwelt vorteilhaft sind. 
Angesichts der vielen Unwägbarkeiten, 
die heute in Bezug auf die 
Biokraftstoffherstellung noch bestehen, 
ist jedoch ein im Vergleich zur bisherigen 
Strategie vorsichtigerer Ansatz gefordert. 
Die fortschrittlichsten Technologien – wie 
etwa die Gewinnung von Elektrizität oder 
Wasserstoff aus erneuerbaren Quellen, 
die Gewinnung von Energie aus Abfall, 
Rückständen und Biomasse aus 
Lignozellulose oder aus in Fässern 
produzierten Algen oder die Gewinnung 
von Energie aus Ausgangsstoffen, die auf 
geschädigten Flächen angebaut werden, 
die in Bezug auf die durch 
Flächennutzungsänderung im Verlauf 
von 10 Jahren bedingten Emissionen eine 
günstigere CO2-Bilanz aufweisen, – 
sollten daher gefördert werden, indem 
festgelegt wird, dass ihr Anteil im 
Rahmen des angestrebten Anteils von 
10 % erneuerbarer Energieträger 40 % 
betragen muss und dieser Anteil je nach 
Verfügbarkeit angepasst werden sollte. 

 

Änderungsantrag 10 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 6 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (6a) Die Mitgliedstaaten werden die 
Energieeffizienz sektorübergreifend 
erhöhen müssen, um die in Prozent des 
Gesamtenergieverbrauchs angegebenen 
Zielvorgaben für die Verwendung 
erneuerbarer Energieträger besser 
erfüllen zu können. Im Verkehrssektor ist 
eine Erhöhung der Energieeffizienz 
dringend geboten, weil es bei einem 
weiteren Anstieg der Gesamtnachfrage 
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nach Energie in diesem Sektor 
voraussichtlich immer schwieriger wird, 
ein verbindliches Ziel für den 
prozentualen Anteil erneuerbarer 
Energieträger auf Dauer zu erreichen. 
Das verbindliche Mindestziel von 10 %, 
das alle Mitgliedstaaten erreichen 
müssen, sollte daher als Anteil am 
Endenergieverbrauch im Verkehrssektor 
definiert werden, der nicht allein mit 
Biokraftstoffen, sondern mit 
erneuerbaren Energieträgern erreicht 
werden soll, und an die Verpflichtung 
geknüpft werden, die Energieeffizienz im 
Verkehrssektor bis 2020 um 20 % zu 
erhöhen. 

Begründung 

Es wird sehr schwer sein, das 10 %-Ziel im Verkehrssektor auf nachhaltige Weise zu 
erreichen, wenn der Energieverbrauch in diesem Sektor weiter steigt. Wenn der Richtwert für 
die Erhöhung der Energieeffizienz um 20 % bis 2020 für den Verkehrssektor zum 
verbindlichen Ziel erklärt wird, kann in diesem Sektor eine Senkung der Nachfrage erreicht 
werden, was wiederum eine Verringerung der zur Erfüllung des 10 %-Ziels erforderlichen 
absoluten Senkung bewirkt. 
 

Änderungsantrag 11 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 6 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (6b) Im Kontext dieser Richtlinie ist es 
entscheidend, dass jeder Mitgliedstaat 
unter Berücksichtigung der 
Besonderheiten seines Elektrizitätsmarkts 
das im Hinblick auf die Umsetzung der 
Zielvorgaben für erneuerbare 
Energieträger wirksamste und 
effizienteste Fördersystem einführt. 
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Änderungsantrag 12 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 7 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(7) In seiner Entschließung zum Fahrplan 
für erneuerbare Energien in Europa 
forderte das Europäische Parlament die 
Kommission auf, bis Ende 2007 einen 
Vorschlag für einen Rechtsrahmen für 
erneuerbare Energie vorzulegen, und 
verwies dabei darauf, wie wichtig die 
Festlegung von Zielen für die Anteile von 
Energie aus erneuerbaren Quellen in der 
Gemeinschaft und in den einzelnen 
Mitgliedstaaten sei.  

(7) In seiner Entschließung vom 
25. September 2007 zum Fahrplan für 
erneuerbare Energien in Europa1 forderte 
das Europäische Parlament die 
Kommission auf, bis Ende 2007 einen 
Vorschlag für einen Rechtsrahmen für 
erneuerbare Energie vorzulegen, und 
verwies dabei darauf, wie wichtig die 
Festlegung von verbindlichen Zielen für 
die Anteile von Energie aus erneuerbaren 
Quellen in den Bereichen 
Stromversorgung, Verkehr, Heizung und 
Kühlung in der Gemeinschaft und in den 
einzelnen Mitgliedstaaten sei. 

 __________________________ 
1 Angenommene Texte, P6_TA(2007)0406. 

Begründung 

Im Rahmen des Initiativberichts von MdEP Britta Thomsen über den Fahrplan für 
erneuerbare Energien in Europa (Entschließung des EP P6_TA(2007)0406 vom 
25. September 2007) forderte das Europäische Parlament u.a. auch eindeutige und 
verbindliche Ziele für die drei genannten Sektoren. 
 

Änderungsantrag 13 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 8 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(8) In Anbetracht der Standpunkte der 
Kommission, des Rates und des 
Europäischen Parlaments ist es 
angebracht, verbindliche Ziele dafür 
festzulegen, dass der Energieverbrauch in 
der Europäischen Union im Jahr 2020 
insgesamt zu 20 % und im Verkehrssektor 
zu 10 % durch erneuerbare Energie 

(8) In Anbetracht der Standpunkte des 
Europäischen Parlaments, des Rates und 
der Kommission ist es angebracht, 
verbindliche Ziele dafür festzulegen, dass 
der Energieverbrauch in der Europäischen 
Union im Jahr 2020 insgesamt zu 20 % 
und der Endenergieverbrauch im 
Verkehrssektor bis 2015 zu 5 % und bis 
2020 zu 10 % durch erneuerbare Energie 
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gedeckt wird.  gedeckt wird, wobei bis 2015 20 % davon 
und bis 2020 40 % davon auf Elektrizität 
oder Wasserstoff aus erneuerbaren 
Quellen, Energie aus Abfall, Rückständen 
und Biomasse aus Lignozellulose oder 
aus in Fässern produzierten Algen oder 
Energie aus Ausgangsstoffen, die auf 
geschädigten Flächen angebaut werden, 
die in Bezug auf die durch 
Flächennutzungsänderung im Verlauf 
von 10 Jahren bedingten Emissionen eine 
günstigere CO2-Bilanz aufweisen, 
entfallen sollen. 

 Bei der Überprüfung im Jahr 2014 sollten 
die Folgen für die Lebensmittelsicherheit, 
die biologische Vielfalt und die 
Verfügbarkeit von Elektrizität oder 
Wasserstoff aus erneuerbaren Quellen, 
Biogas oder von Verkehrskraftstoffen aus 
Biomasse aus Lignozellulose und aus 
Algen besonders berücksichtigt werden. 
In Abhängigkeit von den 
Schlussfolgerungen dieser Überprüfung 
könnten die Ziele für 2020 abgeändert 
werden, die Änderungen sollten allerdings 
keine Auswirkungen auf das Gesamtziel 
für 2020 für den Energieverbrauch aus 
erneuerbaren Quellen haben. 

 

Änderungsantrag 14 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 9 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Ausgangslage, das Potenzial im 
Bereich der erneuerbaren Energie und der 
Energiemix sind in den einzelnen 
Mitgliedstaaten unterschiedlich. Das 
Gesamtziel von 20 % muss daher in 
Einzelziele für die einzelnen 
Mitgliedstaaten übersetzt werden, und dies 
unter gebührender Berücksichtigung einer 
fairen und angemessenen Aufteilung, die 
den unterschiedlichen nationalen 

(9) Die Ausgangslage, das Potenzial im 
Bereich der erneuerbaren Energie und der 
Energiemix sind in den einzelnen 
Mitgliedstaaten unterschiedlich. Das 
Gesamtziel von 20 % muss daher in 
Einzelziele für die einzelnen 
Mitgliedstaaten übersetzt werden, und dies 
unter gebührender Berücksichtigung einer 
fairen und angemessenen Aufteilung, die 
den unterschiedlichen nationalen 
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Ausgangslagen und Möglichkeiten, 
einschließlich des bestehenden Anteils 
erneuerbarer Energiequellen und des 
bestehenden Energiemix, Rechnung trägt. 
Es ist angebracht, dabei so zu verfahren, 
dass die geforderte Gesamtsteigerung der 
Nutzung von Energie aus erneuerbaren 
Quellen zwischen den Mitgliedstaaten auf 
der Grundlage einer nach ihrem 
Bruttoinlandsprodukt gewichteten gleichen 
Steigerung des Anteils eines jeden 
Mitgliedstaates, die entsprechend der 
nationalen Ausgangslage abgestuft ist, 
geteilt wird und der Endenergieverbrauch 
für die Berechnung der erneuerbaren 
Energie verwendet wird. 

Ausgangslagen und Möglichkeiten, 
einschließlich des bestehenden Anteils 
erneuerbarer Energiequellen und des 
bestehenden Energiemix, sowie dem 
erreichten Niveau der Energieeffizienz 
Rechnung trägt. Es ist angebracht, dabei so 
zu verfahren, dass die geforderte 
Gesamtsteigerung der Nutzung von 
Energie aus erneuerbaren Quellen 
zwischen den Mitgliedstaaten auf der 
Grundlage einer nach ihrem 
Bruttoinlandsprodukt gewichteten gleichen 
Steigerung des Anteils eines jeden 
Mitgliedstaates, die entsprechend der 
nationalen Ausgangslage abgestuft ist, 
geteilt wird und der Endenergieverbrauch 
für die Berechnung der erneuerbaren 
Energie verwendet wird. Bisherige 
Anstrengungen der Mitgliedstaaten zur 
Nutzung von Energie aus erneuerbaren 
Quellen müssen dabei berücksichtigt 
werden. 

 

Änderungsantrag 15 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 10 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(10) Dagegen ist es hinsichtlich des 10-%-
Ziels für erneuerbare Energie im 
Verkehrssektor angebracht, für die 
einzelnen Mitgliedstaaten denselben Anteil 
festzulegen, um für Kohärenz bei den 
Kraftstoffspezifikationen und bei der 
Verfügbarkeit der Kraftstoffe zu sorgen. 
Da sich Kraftstoffe leicht handeln lassen, 
können Mitgliedstaaten, die in geringem 
Maße über die relevanten Ressourcen 
verfügen, ohne weiteres Kraftstoffe 
erneuerbarer Herkunft anderweitig 
beziehen. Obwohl es für die Gemeinschaft 
technisch möglich wäre, ihr 
Biokraftstoffziel ausschließlich durch die 
Herstellung in der Gemeinschaft zu 
erreichen, ist es sowohl wahrscheinlich 

(10) Dagegen ist es hinsichtlich des Ziels 
von 5 % bzw. 10 % für erneuerbare Energie 
im Verkehrssektor bei einer gleichzeitigen 
Verpflichtung zur Erhöhung der 
Energieeffizienz in diesem Sektor um 
20 % angebracht, für die einzelnen 
Mitgliedstaaten denselben Anteil 
festzulegen, um für Kohärenz bei den 
Kraftstoffspezifikationen und bei der 
Verfügbarkeit der Kraftstoffe zu sorgen. 
Da sich Kraftstoffe leicht handeln lassen, 
können Mitgliedstaaten, die in geringem 
Maße über die relevanten Ressourcen 
verfügen, ohne weiteres Kraftstoffe 
erneuerbarer Herkunft anderweitig 
beziehen. Da die Ziele hinsichtlich der 
erneuerbaren Energieträger im 
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als auch wünschenswert, dass das Ziel de 
facto durch eine Kombination aus 
inländischer Herstellung und Importen 
erreicht wird. Hierzu sollte die 
Kommission die Biokraftstoffversorgung 
des Gemeinschaftsmarktes verfolgen und 
gegebenenfalls relevante Maßnahmen 
vorschlagen, um für Ausgewogenheit 
zwischen heimischer Herstellung und 
Importen zu sorgen, wobei multilaterale 
und bilaterale Handelsverhandlungen 
sowie Umwelt-, Kosten-, 
Energieversorgungssicherheits- und 
sonstige Aspekte berücksichtigt werden 
müssen.  

Verkehrssektor durch eine Kombination 
aus inländischer Herstellung und Importen 
erreicht werden, sollte die Kommission die 
Versorgung des Gemeinschaftsmarktes mit 
Biomasse als Energieträger verfolgen und 
gegebenenfalls relevante Maßnahmen 
vorschlagen, um für Ausgewogenheit 
zwischen heimischer Herstellung und 
Importen zu sorgen, wobei multilaterale 
und bilaterale Handelsverhandlungen 
sowie Umwelt-, Sozial-, Kosten-, 
Energieversorgungssicherheits- und 
sonstige Aspekte berücksichtigt werden 
müssen. 

 

Änderungsantrag 16 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 10 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (10a) Die Mitgliedstaaten sollten darauf 
hinarbeiten, das Spektrum an 
erneuerbaren Energieträgern in allen 
Teilbereichen des Verkehrssektors zu 
diversifizieren. Die Kommission sollte 
dem Europäischen Parlament und dem 
Rat bis 1. Juni 2015 einen Bericht 
vorlegen, der einen Überblick über das 
Potenzial der einzelnen Teilbereiche des 
Verkehrssektors für eine stärkere 
Nutzung erneuerbarer Energieträger 
vermittelt. 

Begründung 

Möglichkeiten zum Einsatz erneuerbarer Energieträger bestehen nicht nur im Bereich des 
Straßenverkehrs, sondern in allen Teilbereichen des Verkehrssektors. Hier besteht 
Entwicklungsbedarf. 
 

Änderungsantrag 17 
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Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 11 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(11) Damit die Gesamtziele erreicht 
werden, sollten die Mitgliedstaaten sich an 
einem Richtkurs orientieren, der den Weg 
zur Erreichung ihrer Ziele vorzeichnet, und 
nationale Aktionspläne mit 
sektorspezifischen Zielen erstellen, wobei 
sie berücksichtigen sollten, dass es 
unterschiedliche Nutzungsformen von 
Biomasse gibt und es daher von 
grundlegender Bedeutung ist, neue 
Biomasseressourcen zu mobilisieren.  

(11) Damit die verbindlichen Gesamtziele 
erreicht werden, sollten die Mitgliedstaaten 
auf verbindliche Mindestzwischenziele 
hinarbeiten, die den Weg zur Erreichung 
ihrer endgültigen verbindlichen Ziele 
vorzeichnen. Sie sollten Aktionspläne für 
erneuerbare Energieträger erstellen, die 
Informationen zu den gemeinsam 
vereinbarten Zielen, Referenzstatistiken, 
die auf nationaler Ebene geltenden 
endgültigen Ziele und Zwischenziele 
sowie sektorspezifische Ziele enthalten. 
Darüber hinaus sollten sie eigene 
Maßnahmen zur Verwirklichung dieser 
Ziele festlegen, wobei sie berücksichtigen 
sollten, mit welchen Vorgaben und 
Maßnahmen der Endenergieverbrauch 
gesenkt werden kann und dass es 
unterschiedliche Nutzungsformen von 
Biomasse gibt und es daher von 
grundlegender Bedeutung ist, neue 
Biomasseressourcen zu mobilisieren. 
Bewertungen des Beitrags, den die 
einzelnen Technologien für erneuerbare 
Energieträger voraussichtlich leisten 
werden, und eine strategische 
Umweltprüfung sollten ebenfalls in den 
Plänen enthalten sein. Die 
Mitgliedstaaten sollten der optimalen 
Kombination von Technologien zur 
Steigerung der Energieeffizienz und dem 
Einsatz von erneuerbaren Energieträgern 
Rechnung tragen. 

 

Änderungsantrag 18 



 

RR\744677DE.doc 19/397 PE405.949v02-00 

 DE 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 11 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (11a) Es ist unbedingt dafür zu sorgen, 
dass die Mitgliedstaaten kostenwirksame 
Politiken und Maßnahmen umsetzen, um 
die Belastungen für die 
Energieverbraucher und die Gesellschaft 
weitgehend zu senken. 

Begründung 

Die Politik im Bereich der erneuerbaren Energieträger muss kostenwirksam sein. 
 

Änderungsantrag 19 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 11 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

  (11b) Die Biomasse fungiert als 
Kohlenstoffspeicher, da die Pflanzen im 
Laufe ihres Wachstums CO2 aus der 
Atmosphäre aufnehmen 
(Chlorophyllphotosynthese) und es 
speichern, bis sie verbrannt werden oder 
einen fortgeschrittenen 
Verrottungszustand erreichen. Die 
Verwendung von Holz als Baustoff kann 
diese Funktion der 
Kohlenstoffspeicherung während des 
gesamten Lebenszyklus des Erzeugnisses 
verlängern und somit, sofern die Wälder 
nachhaltig bewirtschaftet werden, eine 
echte Kohlenstoffsenke darstellen. 

 

Änderungsantrag 20 
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Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 12 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(12) Damit die Vorteile des technischen 
Fortschritts und Größenvorteile genutzt 
werden können, sollte der Richtkurs die 
Möglichkeit berücksichtigen, dass die 
Nutzung von Energie aus erneuerbaren 
Quellen in späteren Jahren schneller 
wächst. Auf diese Weise kann Sektoren 
besondere Aufmerksamkeit gewidmet 
werden, die unverhältnismäßig unter 
fehlendem technischem Fortschritt und 
fehlenden Größenvorteilen leiden und 
daher weiterhin unterentwickelt sind, die 
jedoch in Zukunft nennenswert dazu 
beitragen könnten, die Ziele für 2020 zu 
erreichen. 

(12) Damit die Vorteile des technischen 
Fortschritts und Größenvorteile genutzt 
werden können, sollte bei den 
verbindlichen Mindestzwischenzielen die 
Möglichkeit berücksichtigt werden, dass 
die Nutzung von Energie aus erneuerbaren 
Quellen in späteren Jahren schneller 
wächst. Auf diese Weise kann Sektoren 
besondere Aufmerksamkeit gewidmet 
werden, die unverhältnismäßig unter 
fehlendem technischem Fortschritt und 
fehlenden Größenvorteilen leiden und 
daher weiterhin unterentwickelt sind, die 
jedoch in Zukunft nennenswert dazu 
beitragen könnten, die Ziele für 2020 zu 
erreichen. 

Begründung 

Damit die Mitgliedstaaten wirklich Fortschritte erzielen und Entscheidungen nicht bis 2020 
aufgeschoben werden, müssen die Etappenziele verbindlich festgelegt sein und als 
Mindestziele betrachtet werden. 
 

Änderungsantrag 21 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 12 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (12a) Damit  die Mitgliedstaaten die mit 
dieser Richtlinie verfolgten Ziele und 
insbesondere die verbindlichen 
Zwischenziele und endgültigen Ziele 
sowie das gemeinschaftliche Gesamtziel 
von 20 % für 2020 einhalten und dabei 
Anreize für die Mitgliedstaaten bestehen, 
über diese Zielvorgaben hinauszugehen, 
sollte diese Richtlinie einen Mechanismus 
mit direkten Sanktionen vorsehen. Die 
Kommission sollte Strafen gegen 
Mitgliedstaaten verhängen, die ihre Ziele 
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nicht einhalten. Die so erzielten 
Einnahmen sollten zur Finanzierung 
eines Sonderfonds (zweckgebundene 
Einnahmen) gemäß der Verordnung (EG, 
Euratom) Nr. 1605/2002 des Rates vom 
25. Juni 2002 über die Haushaltsordnung 
für den Gesamthaushaltsplan der 
Europäischen Gemeinschaften1 
verwendet werden.  

 _____________________________ 
1 ABl. L 248 vom 16.9.2002, S. 1. 

Begründung 

Die Europäische Gemeinschaft hat den gemeinsamen Markt über einen langen Zeitraum 
hinweg reguliert und in diesem Zusammenhang Produktionsquoten und -abgaben 
vorgeschrieben, die die Mitgliedstaaten in starkem Maße belasten. Da sich die Quoten mehr 
und mehr zu umweltpolitischen Instrumenten entwickeln, sollten im vorliegenden Fall 
Geldstrafen vorgesehen werden, um den Mitgliedstaaten Anreize für Investitionen im Bereich 
der erneuerbaren Energieträger zu geben, wobei die Einnahmen aus den Geldstrafen 
zusätzlich dazu verwendet werden können, den Ausbau der erneuerbaren Energieträger in der 
Europäischen Union voranzutreiben. 
 

Änderungsantrag 22 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 12 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (12b) Die Geldstrafen sollten danach 
berechnet werden, um wie viele MWh 
erneuerbarer Energie der Mitgliedstaat 
sein verbindliches Zwischenziel verfehlt 
hat, und sie sollten in einer angemessenen 
Höhe festgesetzt werden, sodass ein 
starker Anreiz für die Mitgliedstaaten 
besteht, Investitionen in erneuerbare 
Energieträger zu tätigen, um die 
nationalen Ziele zu erreichen oder sogar 
zu übertreffen. 

Begründung 

Das Bewertungsverfahren und die Höhe der Geldstrafen sollten so gestaltet sein, dass für die 
Mitgliedstaaten ein echter, starker Anreiz besteht, in erneuerbare Energieträger zu 
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investieren, um ihre Zielsetzungen zu erfüllen oder sogar zu überbieten; die Geldstrafen 
dürfen keine billige Möglichkeit zur Umgehung der Verpflichtungen bieten. In Anbetracht 
dieser Zielsetzung und ausgehend von aktuellen wirtschaftlichen Überlegungen wären 
90 Euro pro verfehlter MWh erneuerbarer Energie eine angemessene Grundlage für die 
Geldstrafen. 
 

Änderungsantrag 23 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 12 c (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (12c) Um die Nutzung von Energie aus 
erneuerbaren Quellen weiter zu steigern, 
muss ein wirklich funktionierender 
Energiemarkt geschaffen werden, und die 
externen Kosten von Energiegewinnung 
und -verbrauch müssen exakt nach 
Energieträger aufgeschlüsselt werden. 
Wenn alle Sozial-, Umwelt- und 
Gesundheitskosten richtig berücksichtigt 
werden, ist die heute verfügbare Energie 
aus erneuerbaren Quellen, was ihren 
Preis betrifft, in den meisten Fällen 
uneingeschränkt wettbewerbsfähig und 
oft sogar billiger als Energie aus 
herkömmlichen Quellen. Fördersysteme 
für Energie aus erneuerbaren Quellen 
sind also ein politisches Instrument dafür, 
die fehlende Internalisierung externer 
Kosten und die Benachteiligung infolge 
der Wettbewerbsverzerrungen auf den 
Energiemärkten auszugleichen. 

Begründung 

Es ist auf die externen Kosten der auf herkömmliche Weise erzeugten Energie im Vergleich 
zur Energie aus erneuerbaren Quellen hinzuweisen. 
 

Änderungsantrag 24 
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Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 12 d (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (12d) Die Gemeinschaft und die 
Mitgliedstaaten sollten beträchtliche 
Finanzmittel, auch aus den Einnahmen 
im Rahmen des Europäischen 
Emissionsrechtehandelssystems, für 
Forschung und Entwicklung im Bereich 
der Technologien für erneuerbare 
Energieträger vorsehen. Das Europäische 
Innovations- und Technologieinstitut 
sollte der Forschung und Entwicklung im 
Bereich der Technologien für 
erneuerbare Energieträger hohe Priorität 
einräumen. 

 

Änderungsantrag 25 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 12 e (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (12e) Die staatliche Förderung der 
Stromerzeugung aus erneuerbaren 
Energieträgern fußt auf der Annahme, 
dass der erzeugte Strom langfristig 
gegenüber konventionell erzeugter 
Elektrizität wettbewerbsfähig ist. Die 
staatliche Förderung ist notwendig, um 
die Ziele der Gemeinschaft hinsichtlich 
der stärkeren Nutzung von Strom aus 
erneuerbaren Energieträgern zu 
erreichen, insbesondere solange die 
Strompreise im Binnenmarkt nicht alle 
sozialen und ökologischen Kosten und 
Vorteile der genutzten Energieträger 
widerspiegeln. Die Leitlinien und 
Konzepte der Gemeinschaft zu den 
staatlichen Umweltschutzbeihilfen sollten 
dem Umstand Rechnung tragen, dass eine 
vollständige Internalisierung der externen 
Kosten für Elektrizität unverzichtbar ist, 
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bis ein fairer Wettbewerb besteht. 

Begründung 

Die Kommission sollte bei der Überarbeitung des Gemeinschaftsrahmens für staatliche 
Umweltschutzbeihilfen im Hinblick auf den Elektrizitätsmarkt darauf hinarbeiten, einen fairen 
Wettbewerb für alle Energieträger zu verwirklichen. Strom aus fossilen Energieträgern und 
Kernenergie werden zurzeit noch zu Preisen gehandelt, die die tatsächlichen Kosten nicht 
widerspiegeln. 
 

Änderungsantrag 26 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 12 f (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (12f) Bei der Förderung des Marktes für 
erneuerbare Energiequellen müssen die 
positiven Auswirkungen auf regionale 
und lokale Entwicklungsmöglichkeiten, 
Exportchancen, sozialen Zusammenhalt 
und Beschäftigungsmöglichkeiten, 
besonders für KMU und unabhängige 
Energieerzeuger, berücksichtigt werden. 

 

Änderungsantrag 27 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 13 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(13) Ausgangspunkt für den Richtkurs 
sollte 2005 sein, da dies das letzte Jahr ist, 
für das zuverlässige Daten über den Anteil 
erneuerbarer Energie in den einzelnen 
Mitgliedstaaten vorliegen. 

(13) Ausgangspunkt für den Richtkurs 
sollte 2005 sein, da dies das letzte Jahr ist, 
für das zuverlässige Daten über den Anteil 
erneuerbarer Energie in den einzelnen 
Mitgliedstaaten vorliegen, und weil es das 
Bezugsjahr für die Erhöhung der 
Energieeffizienz um 20 % bis 2020 ist. 

Begründung 

Da es bei dem Ziel der Nutzung erneuerbarer Energieträger um den prozentualen Anteil 
dieser Energieträger geht, müssen diesbezüglich auch Maßnahmen zur Senkung des 
Gesamtenergiebedarfs in Betracht gezogen werden. 
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Änderungsantrag 28 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 13 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (13a) Der Begriff „erneuerbare 
Energieträger“ muss eindeutig definiert 
werden. Nur die Definitionen, die von 
Eurostat und dem Zwischenstaatlichen 
Ausschuss für Klimaänderungen (IPCC) 
ausdrücklich in der Kategorie 
erneuerbare Energieträger geführt 
werden, sollten in dieser Richtlinie 
berücksichtigt werden. 

Begründung 

In dieser Richtlinie werden ausschließlich echte erneuerbare Energieträger berücksichtigt. 
 

Änderungsantrag 29 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 13 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (13b) Die Mitgliedstaaten können lokale 
und regionale Behörden zur Festlegung 
von Zielwerten anregen, die über den 
nationalen Zielen liegen, und sie an der 
Ausarbeitung nationaler Aktionspläne 
und der Sensibilisierung der 
Öffentlichkeit für die Vorteile 
erneuerbarer Energieträger beteiligen. 

Begründung 

Die Durchführung der Richtlinie über erneuerbare Energieträger ist mit vielen Maßnahmen 
auf der lokalen und regionalen Ebene verbunden. Daher sollten lokale und regionale 
Behörden möglichst weitgehend in die Planung und Umsetzung der nationalen Pläne 
einbezogen werden. 
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Änderungsantrag 30 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 13 c (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (13c) Torf sollte nicht als erneuerbarer 
Energieträger gelten. 

Begründung 

Torf wird vom IPCC als eigene Kategorie behandelt. Der IPCC stuft Torf nicht als 
erneuerbaren Energieträger ein, d. h., die durch Torf bewirkten Treibhausgasemissionen 
müssen von den Verursachern als Emissionen des Bereichs fossile Brennstoffe gemeldet 
werden. 
 

Änderungsantrag 31 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 14 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(14) Für die Berechnung des Anteils von 
Energie aus erneuerbaren Quellen müssen 
eindeutige Regeln festgelegt werden. 

(14) Für die Berechnung des Anteils von 
Energie aus erneuerbaren Quellen müssen 
transparente und eindeutige Regeln 
festgelegt werden. 

 

Änderungsantrag 32 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 14 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (14a) Damit der Ausstoß von 
Treibhausgasen innerhalb der 
Europäischen Union gesenkt und ihre 
Abhängigkeit von Energieimporten 
verringert wird, sollte der Ausbau der 
erneuerbaren Energien mit einer 
Steigerung der Energieeffizienz 
einhergehen. 
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Begründung 

Ein bedeutender Ausbau der erneuerbaren Energien setzt voraus, dass der 
Gesamtenergieverbrauch (gerade auch durch Maßnahmen zur Steigerung der 
Energieeffizienz) deutlich verringert wird. 
 

Änderungsantrag 33 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 15 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(15) Bei der Berechnung des Beitrags der 
Wasserkraft sollten die Auswirkungen 
klimatischer Schwankungen durch die 
Verwendung einer Normalisierungsregel 
geglättet werden. 

(15) Bei der Berechnung des Beitrags der 
Wasserkraft und der Windkraft sollten die 
Auswirkungen klimatischer Schwankungen 
durch die Verwendung einer 
Normalisierungsregel geglättet werden. 

Begründung 

Windkraft ist genau wie Wasserkraft von den Wetterbedingungen abhängig. Daher muss auch 
bei Windenergie eine Normalisierungsregel eingeführt werden. 
 

Änderungsantrag 34 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 16 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(16) Wärmepumpen, die die 
geothermische Energie des Bodens oder 
des Wassers nutzen, sowie 
Wärmepumpen, die die 
Umgebungswärme der Luft nutzen, um 
die thermische Energie auf die 
Nutztemperatur zu bringen, benötigen für 
ihren Betrieb Strom. Wärmepumpen, die 
die Umgebungswärme der Luft nutzen, 
benötigen vielfach erhebliche Mengen 
herkömmlicher Energie. Daher sollte für 
die Bewertung des Erreichens der Ziele 
dieser Richtlinie nur die thermische 
Nutzenergie aus Umgebungswärme der 
Luft nutzenden Wärmepumpen 
berücksichtigt werden, welche die 

entfällt 
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Mindestanforderungen an die 
Leistungszahl erfüllen, die in der 
Entscheidung 2007/742/EG der 
Kommission im Einklang mit der 
Verordnung (EG) Nr. 1980/2000 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 17. Juli 2000 zur Revision des 
gemeinschaftlichen Systems zur Vergabe 
eines Umweltzeichens festgelegt wurden.  

 

Änderungsantrag 35 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 17 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (17a) In der Demonstrations- und 
Vermarktungsphase von dezentralen 
Technologien für erneuerbare 
Energieträger muss Unterstützung 
geboten werden. Mit der Entwicklung hin 
zur dezentralisierten Stromerzeugung sind 
viele Vorteile verbunden, beispielsweise 
die Nutzung vor Ort verfügbarer 
Energiequellen, kürzere Transportwege 
und geringere übertragungsbedingte 
Energieverluste. Sie wirkt sich auch 
positiv auf die Entwicklung und den 
Zusammenhalt der Gemeinschaft aus, 
indem Erwerbsquellen und Arbeitsplätze 
vor Ort geschaffen werden. 

 

Änderungsantrag 36 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 17 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (17b) Die stoffliche Verwertung von 
Biomasse, insbesondere Holz, muss 
immer Vorrang vor der energetischen 
Verwertung haben. 
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Begründung 

Die energetische Biomassenutzung darf die stoffliche Verwertung, insbesondere bei Holz, 
nicht beeinträchtigen. 
 

Änderungsantrag 37 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 17 c (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (17c) Um das Biomassepotenzial voll 
auszunutzen, sollten die Gemeinschaft 
und die Mitgliedstaaten eine verstärkte 
Mobilisierung bestehender Holzreserven 
und die Entwicklung neuer 
Waldbausysteme gewährleisten. 

Begründung 

In den Mitgliedstaaten und der EU wird nur ein Teil des Biomassepotenzials, insbesondere 
bei Holz, genutzt. Im Bereich Waldbausysteme müssen die notwendigen Strukturen verbessert 
werden, um den Anteil der erneuerbaren Energien in diesem Sektor steigern zu können. 
 

Änderungsantrag 38 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 17 d (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (17d) Die landwirtschaftliche Produktion 
von hochwertigen Nahrungsmitteln muss 
Vorrang vor der Erzeugung von 
Rohstoffen für die energetische 
Verwertung haben. 

Begründung 

Die energetische Nutzung von Biomasse darf die Nahrungsmittelproduktion nicht 
beeinträchtigen. 
 

Änderungsantrag 39 
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Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 18 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(18) Importierter, aus erneuerbaren 
Energiequellen außerhalb der 
Gemeinschaft erzeugter Strom kann auf 
die Ziele der Mitgliedstaaten angerechnet 
werden. Um jedoch eine Nettoerhöhung 
der Treibhausgasemissionen als Folge 
einer geänderten Nutzung vorhandener 
erneuerbarer Energiequellen und ihrer 
vollständigen oder teilweisen Substitution 
durch herkömmliche Energiequellen zu 
vermeiden, sollte nur Strom angerechnet 
werden können, der in erneuerbare 
Energiequellen einsetzenden Anlagen 
erzeugt wird, die nach dem Inkrafttreten 
dieser Richtlinie in Betrieb gehen. Um 
eine zuverlässige Rückverfolgbarkeit und 
Berücksichtigung solcher Importe 
sicherzustellen, sollten die Importe im 
Rahmen eines Herkunftsnachweissystems 
erfolgen. Der Abschluss von Abkommen 
mit Drittländern über die Organisation 
dieses Handels mit Strom aus 
erneuerbaren Energiequellen wird 
geprüft werden. 

entfällt 

 

Änderungsantrag 40 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 18 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (18a) Die Mitgliedstaaten tragen die 
Verantwortung für die Erfüllung ihrer 
jeweiligen Ziele für den Anteil der 
Energie aus erneuerbaren Quellen. Sie 
praktizieren auf nationaler Ebene 
unterschiedliche Systeme zur Förderung 
erneuerbarer Energiequellen; hierzu 
zählen grüne Zertifikate, 
Investitionsbeihilfen, Steuerbefreiungen 
oder -erleichterungen, Steuererstattungen 
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und direkte Preisstützungssysteme. Ein 
wichtiges Element zur Verwirklichung des 
Ziels dieser Richtlinie besteht darin, bis 
zur Einführung eines 
Gemeinschaftsrahmens das ungestörte 
Funktionieren dieser Mechanismen zu 
gewährleisten, damit das Vertrauen der 
Investoren erhalten bleibt. 

Begründung 

Dass Europa bei der Nutzung erneuerbarer Energieträger weltweit die Führungsposition 
einnimmt, hat es einigen wirklich gut konzipierten nationalen Förderprogrammen in 
Verbindung mit einer funktionierenden Verwaltung zu verdanken. Folglich muss dafür 
gesorgt werden, dass diese Förderprogramme auch in Zukunft die richtigen Impulse für den 
Ausbau erneuerbarer Energien in Europa geben. 
 

Änderungsantrag 41 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 19 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(19) Um Möglichkeiten zur Senkung der 
Kosten für das Erreichen der Ziele dieser 
Richtlinie zu schaffen, sollte in den 
Mitgliedstaaten der Verbrauch von in 
anderen Mitgliedstaaten aus erneuerbaren 
Quellen erzeugter Energie gefördert 
werden und sollten Mitgliedstaaten Strom, 
Wärme und Kälte, die in anderen 
Mitgliedstaaten verbraucht werden, auf 
ihre eigenen nationalen Ziele anrechnen 
können. Aus diesem Grund sollten 
harmonisierte Bestimmungen für die 
Konzipierung und die Übertragung von 
Herkunftsnachweisen in diesen Sektoren 
erlassen werden. 

(19) Um Möglichkeiten zur Senkung der 
Kosten für das Erreichen der Ziele dieser 
Richtlinie zu schaffen, sollte in den 
Mitgliedstaaten zusätzlich zu den 
notwendigen Anstrengungen auf der 
nationalen Ebene der Verbrauch von in 
anderen Mitgliedstaaten aus erneuerbaren 
Quellen erzeugter Energie gefördert 
werden und sollten Mitgliedstaaten Strom, 
Wärme und Kälte, die in anderen 
Mitgliedstaaten verbraucht werden, auf 
ihre eigenen nationalen Ziele anrechnen 
können. Aus diesem Grund sollte 
Flexibilität möglich sein, allerdings unter 
der Aufsicht der Mitgliedstaaten. 
Beispielsweise könnten statistische 
Übertragungen und/oder gemeinsame 
Vorhaben von Mitgliedstaaten ermöglicht 
werden. 
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Änderungsantrag 42 
Mechtild Rothe 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 20 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(20) Die bei Anfrage obligatorische 
Ausstellung von Herkunftsnachweisen für 
aus erneuerbaren Energiequellen 
erzeugte Wärme oder Kälte sollte auf 
Anlagen mit einer Kapazität von 
mindestens 5 MWth beschränkt werden, 
um einen unnötig hohen 
Verwaltungsaufwand zu vermeiden, der 
zwangsweise entstünde, wenn kleinere 
Anlagen, einschließlich Anlagen in 
Haushalten, berücksichtigt würden. 

entfällt 

 

Änderungsantrag 43 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 21 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(21) Die Mitgliedstaaten sollten für die 
Übertragung von Herkunftsnachweisen 
an andere Mitgliedstaaten oder aus 
anderen Mitgliedstaaten 
Vorabgenehmigungssysteme einführen 
können, wenn dies erforderlich ist, um 
eine sichere und ausgewogene 
Energieversorgung zu gewährleisten, um 
die ihren Förderregelungen zugrunde 
liegenden Umweltziele oder die Ziele 
dieser Richtlinie zu erreichen. Solche 
Systeme sollten auf das notwendige und 
angemessene Maß begrenzt sein und kein 
Mittel willkürlicher Diskriminierung 
darstellen. 

entfällt 

 

Änderungsantrag 44 
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Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 22 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(22) Nach der Erprobung des Systems 
harmonisierter Herkunftsnachweise sollte 
die Kommission überprüfen, ob weitere 
Änderungen notwendig sind. 

entfällt 

 

Änderungsantrag 45 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 23 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(23) Damit vorhandenen Anlagen 
gewährte Förderungen nicht 
beeinträchtigt werden und eine 
Überkompensation der Erzeuger von 
Energie aus erneuerbaren Quellen 
vermieden wird, sollten zwischen den 
Mitgliedstaaten nur Herkunftsnachweise 
übertragen werden können, welche für 
Anlagen ausgestellt werden, die nach dem 
Inkrafttreten dieser Richtlinie in Betrieb 
genommen werden, oder die für die 
Erzeugung ausgestellt werden, die auf 
eine Erhöhung der Anlagenkapazität zur 
Energieerzeugung aus erneuerbaren 
Quellen nach dem Inkrafttreten 
zurückgeht. 

entfällt 

 

Änderungsantrag 46 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 24 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(24) Es hat sich gezeigt, dass aufgrund 
fehlender transparenter Regeln und 
mangelnder Koordinierung zwischen den 
verschiedenen Genehmigungsstellen der 
Einsatz erneuerbarer Energie behindert 

(24) Es hat sich gezeigt, dass aufgrund 
fehlender transparenter Regeln und 
mangelnder Koordinierung zwischen den 
verschiedenen Genehmigungsstellen der 
Einsatz erneuerbarer Energie behindert 
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wird. Die spezifische Struktur des Sektors 
der erneuerbaren Energiequellen sollte 
daher berücksichtigt werden, wenn 
nationale, regionale und lokale Behörden 
ihre Verwaltungsverfahren zur Erteilung 
von Bau- und Betriebsgenehmigungen für 
Anlagen zur Strom-, Wärme- und 
Kälteerzeugung aus erneuerbaren 
Energiequellen oder für Anlagen zur 
Herstellung von Kraftstoffen aus 
erneuerbaren Energiequellen überprüfen. 
Die administrativen 
Genehmigungsverfahren sollten gestrafft 
werden und klare Fristen für die 
Genehmigung von Anlagen zur Nutzung 
von Energie aus erneuerbaren Quellen 
vorsehen. Planungsvorschriften und 
-leitlinien sollten dahingehend angepasst 
werden, dass sie kosteneffiziente und 
umweltfreundliche Geräte zur Erzeugung 
von Wärme, Kälte und Strom aus 
erneuerbaren Energiequellen 
berücksichtigen. 

wird. Die spezifische Struktur des Sektors 
der erneuerbaren Energiequellen sollte 
daher berücksichtigt werden, wenn 
nationale, regionale und lokale Behörden 
ihre Verwaltungsverfahren zur Erteilung 
von Bau- und Betriebsgenehmigungen für 
Anlagen zur Strom-, Wärme- und 
Kälteerzeugung aus erneuerbaren 
Energiequellen oder für Anlagen zur 
Herstellung von Kraftstoffen aus 
erneuerbaren Energiequellen überprüfen. 
Es sollte eine zentrale Verwaltungsstelle 
eingerichtet werden, die für alle 
notwendigen Genehmigungen zuständig 
ist. Diese Stelle sollte möglichst nah an 
der Projektebene, vorzugsweise auf der 
kommunalen oder regionalen Ebene, 
angesiedelt sein. Die administrativen 
Genehmigungsverfahren sollten gestrafft 
werden und klare Fristen für die 
Genehmigung von Anlagen zur Nutzung 
von Energie aus erneuerbaren Quellen 
vorsehen. Planungsvorschriften und -
leitlinien sollten dahingehend angepasst 
werden, dass sie kosteneffiziente und 
umweltfreundliche Geräte zur Erzeugung 
von Wärme, Kälte und Strom aus 
erneuerbaren Energiequellen 
berücksichtigen. 

Begründung 

Der schnelle Ausbau erneuerbarer Energien wird oft durch komplizierte Verfahren, zu 
vielschichtige Entscheidungsbefugnisse und eine zu starke Streuung der Zuständigkeiten 
behindert. Die diversen Belange sollten von einer zentralen Stelle bearbeitet werden. Das 
bedeutet nicht, dass die Befugnis zur Genehmigung ausschließlich auf nationaler Ebene 
angesiedelt werden sollte. Wenn eine Gebietskörperschaft einen eigenen Plan für den Ausbau 
erneuerbarer Energien aufgestellt hat, sollte sie weiter ermutigt werden, indem ihr 
beispielsweise zusammen mit der nächst höheren Verwaltungsebene die zentrale 
Verantwortung für den Bereich übertragen wird. 
 

Änderungsantrag 47 
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Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 26 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(26) Vorschriften und Verpflichtungen in 
Bezug auf Mindestanforderungen an die 
Nutzung von erneuerbarer Energie in 
neuen und renovierten Gebäuden haben 
den Einsatz von Energie aus erneuerbaren 
Quellen erheblich gesteigert. Diese 
Maßnahmen sollten in einem breiter 
gefassten europäischen Umfeld gefördert 
werden ebenso wie energieeffiziente, auf 
erneuerbaren Energiequellen beruhende 
Anwendungen in Bauvorschriften. 

(26) Auf nationaler und regionaler Ebene 
haben Vorschriften und Verpflichtungen in 
Bezug auf Mindestanforderungen für 
Energie aus erneuerbaren Quellen in 
neuen und renovierten Gebäuden eine 
erhebliche Steigerung bei der 
erneuerbaren Energie bewirkt. Diese 
Maßnahmen sollten in einem breiter 
gefassten europäischen Umfeld gefördert 
werden ebenso wie energieeffizientere 
Gebäude. 

Begründung 

Der Einsatz erneuerbarer, einschließlich passiver Energieträger im Bausektor muss 
vorangebracht werden. Die Bemühungen müssen jedoch Teil eines umfassenden Ansatzes 
sein, der auf die Senkung des Gesamtenergieverbrauchs des Sektors abzielt, wobei jedes 
einzelne neue oder sanierte Gebäude von Belang ist. 
 

Änderungsantrag 48 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 26 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (26a) In seiner Entschließung vom 
14. Februar 2006 mit Empfehlungen an 
die Kommission zu Heizen und Kühlen 
aus erneuerbaren Energiequellen1 
forderte das Europäische Parlament 
steuerliche Vergünstigungen, 
Direktbeihilfen für Investitionen, 
ordnungspolitische Maßnahmen und 
andere Fördermechanismen für den 
Einsatz von Systemen auf der Grundlage 
erneuerbarer Energieträger und für Nah- 
und Fernwärme/-kälte aus erneuerbaren 
Quellen. 

 _______________________________ 
1 ABl. C 280 E vom 29.11.2006, S. 115. 
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Begründung 

In seiner Entschließung vom 14. Februar 2006 zu Heizen und Kühlen aus erneuerbaren 
Energiequellen würdigte das Europäische Parlament die wichtige Rolle, die Fernwärme und  
-kälte für die Erfüllung des Ziels für einen Anteil der erneuerbaren Energieträger von 20 % in 
der EU spielen. 
 

Änderungsantrag 49 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 28 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(28) Für die Weiterentwicklung der 
Ausbildung ist ein koordinierter Ansatz 
erforderlich; für Installateure von kleinen 
Geräten zur Nutzung erneuerbarer Energie 
sollte eine zweckmäßige Zertifizierung zur 
Verfügung stehen, um Marktverzerrungen 
zu vermeiden und für Verbraucher die 
Bereitstellung hochwertiger Produkte und 
die Erbringung von Dienstleistungen hoher 
Qualität zu gewährleisten. Nationale 
Zertifizierungssysteme sollten von den 
Mitgliedstaaten wechselseitig anerkannt 
werden und daher auf harmonisierten 
Mindestgrundsätzen beruhen, die den 
europäischen technischen Normen und den 
vorhandenen Ausbildungs- und 
Qualifizierungssystemen für Installateure 
von Geräten zur Nutzung erneuerbarer 
Energie Rechnung tragen. Die Richtlinie 
2005/36/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 7. September 2005 über 
die Anerkennung von 
Berufsqualifikationen sollte weiter für 
Angelegenheiten gelten, die nicht unter 
diese Richtlinie fallen, etwa für die 
Anerkennung der Berufsqualifikationen 
von Installateuren, die nicht in einem 
Mitgliedstaat zertifiziert sind. 

(28) Für die Weiterentwicklung der 
Ausbildung ist ein koordinierter Ansatz 
erforderlich; für Installateure von kleinen 
Geräten zur Nutzung erneuerbarer Energie 
sollte eine zweckmäßige Zertifizierung zur 
Verfügung stehen, um Marktverzerrungen 
zu vermeiden und für Verbraucher die 
Bereitstellung hochwertiger Produkte und 
die Erbringung von Dienstleistungen hoher 
Qualität zu gewährleisten. Nationale 
Zertifizierungssysteme sollten von den 
Mitgliedstaaten wechselseitig anerkannt 
werden und daher auf harmonisierten 
Mindestgrundsätzen beruhen, die den 
europäischen technischen Normen und den 
vorhandenen Ausbildungs- und 
Qualifizierungssystemen für Installateure 
von Geräten zur Nutzung erneuerbarer 
Energie Rechnung tragen. Die 
Anerkennung von Berufsqualifikationen 
bei reglementierten Berufen richtet sich 
weiterhin nach der Richtlinie 2005/36/EG 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 7. September 2005 über die 
Anerkennung von Berufsqualifikationen. 
Soweit die Aufnahme oder Ausübung des 
Installateurberufs reglementiert ist, sind 
die Bedingungen für die Anerkennung 
der Berufsqualifikation in der Richtlinie 
2005/36/EG festgelegt. Diese 
Bedingungen gelten auch für in einem 
Mitgliedstaat zertifizierte Installateure. 
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Begründung 

Die Richtlinie 2005/36/EG regelt die Anerkennung von Berufsqualifikationen bei 
reglementierten Berufen. Sie muss auch für Installateure gelten, die sich freiwillig nach der 
Richtlinie über erneuerbare Energien haben zertifizieren lassen. Die Installation von Anlagen 
mit erneuerbaren Energien macht nur einen Teil des Berufsbildes von beispielsweise 
Heizungsinstallateuren aus. Eine Zertifizierung nur für einen Teil des Berufs kann nicht dazu 
führen, dass der gesamte reglementierte Beruf ausgeübt werden darf. Die Rechtsgrundlage 
für Fragen der Anerkennung von Berufsqualifikationen ist Artikel 47 EGV. 
 

Änderungsantrag 50 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 28 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (28a) Kombikraftwerke bieten die 
optimale Kombination zwischen den 
Vorteilen der verschiedenen erneuerbaren 
Energieträger und sind gleichzeitig 
zuverlässig und leistungsstark wie ein 
herkömmliches Großkraftwerk. Für den 
Ausbau und die weitere Erforschung 
solcher Kombikraftwerke sollte die 
Kommission entsprechende Förderungen 
bereitstellen. Die steigende 
Energieproduktion mit erneuerbaren 
Energieträgern in Europa kann so 
effektiver genutzt werden, da 
Kombikraftwerke in der Lage sind, über 
ganz Europa verstreute Energie aus 
Wind-, Solar-, Biomasse- und 
Wasserkraftanlagen zu sammeln und zu 
steuern. 

Begründung 

Kombikraftwerke sind in der Lage, die Vorteile der erneuerbaren Energieträger zu 
kombinieren und deren Nachteile wettzumachen, indem Wind- und Solarenergie, die nur nach 
Verfügbarkeit genutzt werden können, durch Energie aus Biogas und Wasserkraft ergänzt 
werden. 
 

Änderungsantrag 51 
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Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 29 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(29) Wenngleich in der 
Richtlinie 2005/36/EG Anforderungen an 
die wechselseitige Anerkennung von 
Berufsqualifikationen, auch für 
Architekten, festgelegt sind, muss 
weiterhin gewährleistet werden, dass 
Architekten und Planer die Nutzung von 
Energie aus erneuerbaren Energiequellen 
in ihren Plänen und Entwürfen gebührend 
berücksichtigen. Die Mitgliedstaaten 
sollten daher klare Leitlinien vorgeben, 
und zwar unbeschadet der 
Richtlinie 2005/36/EG, insbesondere von 
deren Artikel 46 und 49. 

(29) Wenngleich in der Richtlinie 
2005/36/EG Anforderungen an die 
wechselseitige Anerkennung von 
Berufsqualifikationen, auch für 
Architekten, festgelegt sind, muss 
weiterhin gewährleistet werden, dass 
Architekten und Planer die optimale 
Verbindung von Energie aus 
erneuerbaren Energiequellen und 
effizienzsteigernde Technologien, in ihren 
Plänen und Entwürfen gebührend 
berücksichtigen. Die Mitgliedstaaten 
sollten daher klare Leitlinien vorgeben, 
und zwar unbeschadet der 
Richtlinie 2005/36/EG, insbesondere von 
deren Artikel 46 und 49. 

Begründung 

Politische Maßnahmen sollten nicht über die eingesetzten Mittel, sondern auf der Grundlage 
zielorientierter Verpflichtungen definiert werden. Es geht also darum, wie erneuerbare 
Energieträger optimal mit Technologien für hohe Effizienz verbunden werden können, und 
nicht darum, zwischen diesen beiden Möglichkeiten zu wählen. Hinzu kommt noch, dass bei 
bestimmten Gebäuden vor Ort u. U. gar nicht die Möglichkeit zur Nutzung erneuerbarer 
Energieträger besteht. 

Für die Erfüllung der bis 2020 gesetzten Ziele ist Energieeffizienz von grundlegender 
Bedeutung. Das gilt in besonderem Maße für Gebäude, da das Potenzial für eine 
Verbesserung der Energieeffizienz hier besonders hoch ist. 
 

Änderungsantrag 52 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 29 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (29a) Die Netzintegration von Erzeugern 
erneuerbarer Energie und der Einsatz von 
Systemen zur Speicherung 
diskontinuierlich zur Verfügung 
stehender Energie (z. B. Batterien) sind in 
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erheblichem Maße zu unterstützen, damit 
eine integrierte Gewinnung von Energie 
aus erneuerbaren Quellen möglich wird. 

Begründung 

Das unausgewogene Verhältnis zwischen Angebot an und Nachfrage nach erneuerbarer 
Energie verdeutlicht, wie dringend effiziente Speicherkapazitäten für diskontinuierlich 
verfügbare Energie benötigt werden. 
 

Änderungsantrag 53 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 30 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(30) Die Kosten für den Anschluss neuer 
Erzeuger von Strom aus erneuerbaren 
Energiequellen an das Stromnetz sollten 
objektiv, transparent und 
nichtdiskriminierend sein, und der Nutzen 
dezentraler Erzeugungsanlagen für das 
Netz sollte gebührend berücksichtigt 
werden. 

(30) Die Kosten für den Anschluss neuer 
Erzeuger von Strom und Gas aus 
erneuerbaren Energiequellen an das Strom- 
bzw. Gasnetz sollten objektiv, transparent 
und nichtdiskriminierend sein, und der 
Nutzen dezentraler Erzeugungsanlagen für 
das Netz sollte gebührend berücksichtigt 
werden, insbesondere durch eine 
Sonderregelung für die Teilung der 
Anschlusskosten. 

Begründung 

Diese Bestimmungen müssen auch auf die Gewinnung von Gas aus erneuerbaren 
Energiequellen ausgeweitet werden. 
 

Änderungsantrag 54 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 30 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (30a) Stromerzeugern, die das Potenzial 
erneuerbarer Energieträger in den 
Randgebieten der Gemeinschaft, 
insbesondere auf Inseln und in Gebieten 
mit geringer Bevölkerungsdichte, nutzen 
möchten, sollten angemessene 
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Anschlusskosten gewährt werden. Auf 
diese Weise wird sichergestellt, dass sie im 
Vergleich zu Erzeugern, die in zentraler 
gelegenen, stärker industrialisierten 
Gebieten mit höherer Bevölkerungsdichte 
angesiedelt sind, nicht benachteiligt sind. 

Begründung 

Der Vorschlag der Kommission unterstreicht die Bedeutung transparent und 
diskriminierungsfrei festgelegter Netzanschlusskosten. Während dies außer Frage steht, 
besteht jedoch die Gefahr einer Verschiebung in der Auslegung des Grundsatzes der 
Diskriminierungsfreiheit. Ein grundsätzliches Verbot aller politischer Maßnahmen, die nicht 
auf die Schaffung gleicher Wettbewerbsbedingungen für die Akteure abzielen, vernachlässigt 
die besonderen Bedürfnisse entlegener Gebiete. 
 

Änderungsantrag 55 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 30 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (30b) Die für die Genehmigung, 
Zertifizierung und Zulassung von 
Anlagen für erneuerbare Energieträger 
zuständige Verwaltungseinheit muss 
objektiv, transparent, 
diskriminierungsfrei und angemessen 
vorgehen, wenn sie über bestimmte 
Projekte entscheidet. Missbräuchliche 
oder künstlich geschaffene Belastungen 
für Projekte im Bereich erneuerbare 
Energieträger, etwa dass diese 
ungerechtfertigt so behandelt werden wie 
Anlagen mit einem hohem 
Gesundheitsrisiko, sind deshalb 
abzulehnen. 

Begründung 

Übertriebene verwaltungstechnische Hürden in Bezug auf den Ausbau erneuerbarer Energien 
müssen verboten werden. 
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Änderungsantrag 56 
Claude Turmes 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 31 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(31) Unter bestimmten Umständen 
können die Übertragung und Verteilung 
von Strom aus erneuerbaren 
Energiequellen nicht in vollem Umfang 
ohne Beeinträchtigung der 
Zuverlässigkeit und Sicherheit des Netzes 
gewährleistet werden. Unter diesen 
Umständen kann es angebracht sein, 
diesen Erzeugern einen finanziellen 
Ausgleich zu gewähren. 

entfällt 

Begründung 

Es besteht kein Grund für diese Erwägung. 
 

Änderungsantrag 57 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 33 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (33a) Energie, die von Offshore-
Windkraftanlagen erzeugt wird, die 
außerhalb der Hoheitsgewässer liegen, 
sind demjenigen Mitgliedstaat 
zuzuordnen, an dessen Netz sie 
angeschlossen sind. 

Begründung 

In einigen Mitgliedstaaten werden Offshore-Windkraftanlagen außerhalb der 
Hoheitsgewässer liegen. Diese Anlagen sollen berücksichtigt werden. 
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Änderungsantrag 58 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 33 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (33b) Die Europäische Union und die 
Mitgliedstaaten sollten mit allen 
verfügbaren Mitteln dafür sorgen, dass 
der Gesamtenergieverbrauch im Verkehr 
signifikant zurückgeht. Die wichtigsten 
Instrumente zur Verringerung des 
Gesamtenergieverbrauchs im Verkehr 
bestehen in Verkehrsplanung, Förderung 
öffentlicher Verkehrsmittel, Steigerung 
des Anteils der Elektrofahrzeuge an der 
Gesamtfahrzeugproduktion und 
Herstellung von energieeffizienteren 
kleineren Fahrzeugen mit geringerer 
Motorleistung.  

 

Änderungsantrag 59 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 34 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(34) Die Herstellung von Biokraftstoffen 
sollte auf ökologisch nachhaltige Weise 
erfolgen. Biokraftstoffe, die dafür 
verwendet werden, die Ziele dieser 
Richtlinie zu erreichen, und Biokraftstoffe, 
denen nationale Förderregelungen zugute 
kommen, sollten daher Kriterien für die 
ökologische Nachhaltigkeit erfüllen 
müssen.  

(34) Die Herstellung von Biomasse als 
Energieträger sollte auf ökologisch und 
sozial nachhaltige Weise und unter 
Einhaltung der geltenden 
arbeitsrechtlichen Bestimmungen 
erfolgen. Biomasse als Energieträger, die 
dafür verwendet wird, die Ziele dieser 
Richtlinie zu erreichen, und Biomasse als 
Energieträger, der nationale 
Förderregelungen zugute kommen, sollte 
daher Kriterien für die ökologische und 
soziale Nachhaltigkeit erfüllen müssen und 
mit den Abkommen über die Rechte der 
Arbeitnehmer und die 
Arbeitsbedingungen der Internationalen 
Arbeitsorganisation im Einklang stehen. 
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Begründung 

Die Kriterien für die ökologische und soziale Nachhaltigkeit sollten für alle 
Biomasseanwendungen gelten. Die Einhaltung der sozialrechtlichen Vorschriften muss 
ebenso wie die ökologische Nachhaltigkeit als unerlässliches Kriterium angenommen werden 
und die Ratifizierung und Anwendung der wichtigsten arbeitsrechtlichen Übereinkommen der 
ILO ist zu überprüfen. 
 

Änderungsantrag 60 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 34 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

  (34a) Um auf die gestiegenen 
Lebensmittelpreise zu reagieren, ist es 
angezeigt, dass die Europäische Union 
Maßnahmen zur Verbesserung der 
Versorgung mit landwirtschaftlichen 
Gütern und zur Gewährleistung der 
Ernährungssicherheit, einschließlich der 
Förderung von Nachhaltigkeitskriterien 
für Biokraftstoffe und der Entwicklung 
von Biokraftstoffen der zweiten und 
dritten Generation in der Europäischen 
Union und weltweit, sowie zur Stärkung 
der Agrarforschung und Wissensbildung 
ergreift. 

Begründung 

Die Kommission verabschiedete am 20. Mai 2008 eine Mitteilung, in der sie mögliche 
politische Maßnahmen zur Milderung der Folgen der weltweit steigenden Lebensmittelpreise 
aufzeigt. Diese Aspekte sind Teil einer vorgeschlagenen 3-Punkte-Strategie. 
 

Änderungsantrag 61 
Lambert van Nistelrooij 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 35 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(35) Die Einführung von Kriterien für die 
ökologische Nachhaltigkeit von 
Biokraftstoffen wird ihr Ziel verfehlen, 

entfällt 
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wenn sie Produkte hervorbringt, die die 
Kriterien nicht erfüllen und die statt als 
Biokraftstoffe als flüssige Biobrennstoffe 
im Wärme- oder im Stromsektor 
verwendet werden. Aus diesem Grund 
sollten die Kriterien für die ökologische 
Nachhaltigkeit auch für flüssige 
Biobrennstoffe im Allgemeinen gelten. 

Begründung 

Die Kriterien sollten nicht nur auf flüssige Biobrennstoffe und Biokraftstoffe, sondern auch 
auf Biomasse im Allgemeinen Anwendung finden, die auch in den Sektoren Wärmeversorgung 
und Elektrizität verwendet wird. 
 

Änderungsantrag 62 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 36 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(36) Der Europäische Rat forderte in seiner 
Tagung vom März 2007 in Brüssel die 
Kommission auf, einen Vorschlag für eine 
umfassende Richtlinie über die Nutzung 
aller erneuerbaren Energiequellen 
auszuarbeiten, der Kriterien und 
Bestimmungen zur Gewährleistung einer 
nachhaltigen Bereitstellung und Nutzung 
von Bioenergie enthalten könne. Diese 
Kriterien sollten kohärenter Bestandteil 
eines umfassenderen Systems sein, das 
sich auch auf flüssige Biobrennstoffe und 
nicht nur auf Biokraftstoffe erstreckt. 
Solche Nachhaltigkeitskriterien sollten 
daher in dieser Richtlinie enthalten sein. 
Um zusätzliche Kosten für Unternehmen 
und eine hinsichtlich der Umweltstandards 
uneinheitliche Lage im Zusammenhang mit 
einer inkohärenten Herangehensweise zu 
vermeiden, ist es unbedingt notwendig, 
dass die Nachhaltigkeitskriterien für 
Biokraftstoffe dieser Richtlinie mit jenen 
der Richtlinie 98/70/EG übereinstimmen. 
Darüber hinaus sollte die Kommission im 
Jahr 2010 überprüfen, ob weitere 

(36) Der Europäische Rat forderte in seiner 
Tagung vom März 2007 in Brüssel die 
Kommission auf, einen Vorschlag für eine 
umfassende Richtlinie über die Nutzung 
aller erneuerbaren Energiequellen 
auszuarbeiten, der Kriterien und 
Bestimmungen zur Gewährleistung einer 
nachhaltigen Bereitstellung und Nutzung 
aller Arten von Biomasse als 
Energieträger enthalten könne. Solche 
Nachhaltigkeitskriterien sollten daher in 
dieser Richtlinie enthalten sein. Um 
zusätzliche Kosten für Unternehmen und 
eine hinsichtlich der Umweltstandards 
uneinheitliche Lage im Zusammenhang mit 
einer inkohärenten Herangehensweise zu 
vermeiden, ist es unbedingt notwendig, 
dass die Nachhaltigkeitskriterien dieser 
Richtlinie für aus Biomasse gewonnene 
Verkehrskraftstoffe mit jenen der 
Richtlinie 98/70/EG übereinstimmen. 



 

RR\744677DE.doc 45/397 PE405.949v02-00 

 DE 

Biomasseanwendungen einbezogen 
werden sollten. 

Begründung 

Die gemäß dieser Richtlinie aufgestellten Nachhaltigkeitskriterien müssen alle festen, 
gasförmigen und flüssigen Brennstoffe, die für den Einsatz zu energetischen Zwecken aus 
Biomasse gewonnen werden, abdecken. Diese Kriterien müssen mit den in anderen EU-
Rechtsvorschriften – insbesondere in der Richtlinie über die Kraftstoffqualität – festgelegten 
Kriterien übereinstimmen. 
 

Änderungsantrag 63 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 37 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(37) Wenn Flächen mit hohem 
Kohlenstoffbestand im Boden oder in der 
Vegetation für den Anbau von Rohstoffen 
zur Herstellung von Biokraftstoffen und 
anderen flüssigen Biobrennstoffen 
umgewandelt werden, wird in der Regel 
ein Teil des gespeicherten Kohlenstoffs in 
die Atmosphäre freigesetzt, was zur 
Bildung von Kohlendioxid führt. Die 
daraus resultierenden negativen 
Treibhausgasauswirkungen können die 
positiven Treibhausgasauswirkungen der 
Biokraftstoffe oder der flüssigen 
Biobrennstoffe aufheben, in einigen Fällen 
kann die Wirkung deutlich kontraproduktiv 
sein. Die vollständigen 
Kohlenstoffauswirkungen einer solchen 
Umwandlung sollten daher bei der 
Berechnung der Treibhausgaseinsparungen 
einzelner Biokraftstoffe und anderer 
flüssiger Biobrennstoffe berücksichtigt 
werden. Dies ist erforderlich, um 
sicherzustellen, dass die Berechnung der 
Treibhausgaseinsparung die 
Kohlenstoffauswirkungen der 
Verwendung von Biokraftstoffen und 
anderen flüssigen Biobrennstoffen in 
vollem Umfang berücksichtigt. 

(37) Wenn Flächen mit hohem 
Kohlenstoffbestand im Boden oder in der 
Vegetation für den Anbau von Rohstoffen 
zur Herstellung von Biomasse als 
Energieträger umgewandelt werden, wird 
in der Regel ein Teil des gespeicherten 
Kohlenstoffs in die Atmosphäre freigesetzt, 
was zur Bildung von Kohlendioxid führt. 
Die daraus resultierenden negativen 
Treibhausgasauswirkungen können die 
positiven Treibhausgasauswirkungen der 
aus Biomasse gewonnenen Brennstoffe 
aufheben, in einigen Fällen kann die 
Wirkung deutlich kontraproduktiv sein. 
Die vollständigen 
Kohlenstoffauswirkungen einer solchen 
direkten oder indirekten Umwandlung 
sollten daher bei der Berechnung der 
Treibhausgaseinsparungen berücksichtigt 
werden. 
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Begründung 

Die gemäß dieser Richtlinie aufgestellten Nachhaltigkeitskriterien müssen alle festen, 
gasförmigen und flüssigen Brennstoffe, die für den Einsatz zu energetischen Zwecken aus 
Biomasse gewonnen werden, abdecken. Es ist jedoch verwunderlich, dass die Kommission 
dem Europäischen Parlament und dem Rat bezüglich der Verringerung der 
Kohlenstoffemissionen lediglich Vergleichsdaten über aus Biomasse gewonnene flüssige 
Brennstoffe vorgelegt hat. Ähnliche Daten müssen in dieser Richtlinie für aus Biomasse 
gewonnene gasförmige und feste Brennstoffe festgelegt werden. 
 

Änderungsantrag 64 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 38 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(38) Um den Wirtschaftsteilnehmern 
unnötig aufwändige Forschungsarbeiten zu 
ersparen und die Umwandlung von Flächen 
mit hohem Kohlenstoffbestand zu 
vermeiden, von denen sich im Nachhinein 
herausstellen würde, dass sie für die 
Gewinnung von Rohstoffen für 
Biokraftstoffe und andere flüssige 
Biobrennstoffe nicht in Frage kommen, 
sollten die Arten von Flächen, bei denen 
der aus der Umwandlung resultierende 
Kohlenstoffbestandsverlust nicht innerhalb 
einer angesichts der Dringlichkeit von 
Klimaschutzmaßnahmen vertretbaren 
Zeitspanne durch 
Treibhausgaseinsparungen infolge der 
Herstellung von Biokraftstoffen und 
anderen flüssigen Biobrennstoffen 
ausgeglichen werden könnte, nicht zur 
Herstellung von Biokraftstoffen und 
anderen flüssigen Biokraftstoffen 
umgewandelt werden. Aus Verzeichnissen 
der weltweiten Kohlenstoffbestände ergibt 
sich, dass Feuchtgebiete und kontinuierlich 
bewaldete Gebiete in diese Kategorie 
aufgenommen werden sollten.  

(38) Um den Lieferanten von Biomasse 
als Energieträger unnötig aufwändige 
Forschungsarbeiten zu ersparen und die 
Umwandlung von Flächen mit hohem 
Kohlenstoffbestand zu vermeiden, von 
denen sich im Nachhinein herausstellen 
würde, dass sie für die Gewinnung von 
Rohstoffen für Biomasse als 
Energieträger nicht in Frage kommen, 
sollten die Arten von Flächen, bei denen 
der aus der Umwandlung resultierende 
Kohlenstoffbestandsverlust nicht innerhalb 
einer angesichts der Dringlichkeit von 
Klimaschutzmaßnahmen vertretbaren 
Zeitspanne durch 
Treibhausgaseinsparungen infolge der 
Herstellung von Biomasse als 
Energieträger ausgeglichen werden 
könnte, nicht zur Herstellung von 
Biomasse als Energieträger umgewandelt 
werden. Aus Verzeichnissen der 
weltweiten Kohlenstoffbestände ergibt 
sich, dass Feuchtgebiete und kontinuierlich 
bewaldete Gebiete und andere 
Flächenarten in diese Kategorie 
aufgenommen werden sollten. 
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Änderungsantrag 65 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 38 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (38a) Auf Flächen mit hohem 
Kohlenstoffbestand im Boden oder in der 
Vegetation sollten auch keine anderen 
Vorhaben im Bereich der erneuerbaren 
Energieträger wie etwa der Bau von 
Windturbinen und der damit verbundenen 
Straßen (auch schwimmender Straßen) 
und sonstigen Infrastrukturen 
durchgeführt werden. Die Auswirkungen 
derartiger Vorhaben auf Torfgebiete 
haben zwangsläufig die großflächige 
Trockenlegung der Torfmoore und die 
Freisetzung von gespeichertem 
Kohlenstoff in die Atmosphäre zur Folge, 
bei der sich Kohlendioxid bildet.  

Begründung 

Torfgebiete fungieren als Kohlenstoffsenken. Der Bau von Windparks, schwimmenden 
Straßen und sonstiger Infrastrukturen wirkt sich störend auf die natürliche Entwässerung aus 
und führt zur Trockenlegung der Moore, wodurch enorme Mengen an Kohlendioxid in die 
Atmosphäre freigesetzt werden und mehr Kohlenstoffemissionen entstehen, als durch einen 
Windpark jemals eingespart werden können. 
 

Änderungsantrag 66 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 39 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(39) Die durch diese Richtlinie 
geschaffenen Anreize für Biokraftstoffe 
und andere flüssige Biobrennstoffe sowie 
die wachsende weltweite Nachfrage nach 
Biokraftstoffen und anderen flüssigen 
Biobrennstoffen sollten nicht dazu führen, 
dass die Zerstörung von durch biologische 
Vielfalt geprägten Flächen gefördert wird. 
Solche endlichen Ressourcen, deren Wert 

(39) Die durch diese Richtlinie 
geschaffenen Anreize für Biomasse als 
Energieträger sowie die wachsende 
weltweite Nachfrage nach aus Biomasse 
gewonnenen Kraftstoffen für den Verkehr 
sollten nicht dazu führen, dass die 
Zerstörung von durch biologische Vielfalt 
geprägten Flächen gefördert wird. Solche 
endlichen Ressourcen, deren Wert für die 



 

PE405.949v02-00 48/397 RR\744677DE.doc 

DE 

für die gesamte Menschheit in 
verschiedenen internationalen Rechtsakten 
anerkannt wurde, sollten bewahrt werden. 
Zudem würden Verbraucher in der 
Gemeinschaft es für ethisch inakzeptabel 
halten, dass die vermehrte Verwendung 
von Biokraftstoffen und anderen 
flüssigen Brennstoffen die Zerstörung von 
Flächen zur Folge hätte, die durch 
biologische Vielfalt geprägt sind. Daher 
müssen Kriterien festgelegt werden, die 
sicherstellen, dass Biokraftstoffe und 
andere flüssige Biobrennstoffe nur für 
Anreize in Frage kommen, wenn garantiert 
werden kann, dass sie nicht von durch 
biologische Vielfalt geprägten Flächen 
stammen. Die hierfür gewählten Kriterien 
gehen davon aus, dass Wald biologisch 
vielfältig ist, wenn er von einer 
nennenswerten Tätigkeit des Menschen 
unberührt ist (nach der von der 
Ernährungs- und 
Landwirtschaftsorganisation der Vereinten 
Nationen, der Wirtschaftskommission der 
Vereinten Nationen für Europa und der 
Ministerkonferenz zum Schutz der Wälder 
in Europa verwendeten Definition) oder 
wenn er zu Naturschutzzwecken durch 
nationale Rechtsvorschriften geschützt ist. 
Angesichts der großen biologischen 
Vielfalt, die bestimmte Arten von 
Grünland aufweisen, ist es überdies 
angebracht, dass Biokraftstoffe, die aus 
von solchen Flächen stammenden 
Rohstoffen hergestellt werden, nicht für die 
in dieser Richtlinie vorgesehenen Anreize 
in Frage kommen sollten. Die Kommission 
sollte geeignete Kriterien und/oder 
geographische Gebiete festlegen, um im 
Einklang mit den besten verfügbaren 
wissenschaftlichen Erkenntnissen und 
einschlägigen internationalen Normen zu 
definieren, was unter Grünland mit hoher 
biologischer Vielfalt zu verstehen ist. 

gesamte Menschheit in verschiedenen 
internationalen Rechtsakten anerkannt 
wurde, sollten bewahrt werden. Zudem 
würden Verbraucher in der Gemeinschaft 
es für ethisch inakzeptabel halten, dass die 
vermehrte Verwendung von aus Biomasse 
gewonnenen Brennstoffen die Zerstörung 
von Flächen zur Folge hätte, die durch 
biologische Vielfalt geprägt sind. Daher 
müssen Kriterien festgelegt werden, die 
sicherstellen, dass Biokraftstoffe und 
andere flüssige Biobrennstoffe nur für 
Anreize in Frage kommen, wenn garantiert 
werden kann, dass sie nicht von durch 
biologische Vielfalt geprägten Flächen 
stammen oder dass die 
Rohstoffgewinnung keine negativen 
Auswirkungen auf die biologische Vielfalt 
hat. Die hierfür gewählten Kriterien gehen 
davon aus, dass Wald biologisch vielfältig 
ist, wenn er von einer nennenswerten 
Tätigkeit des Menschen unberührt ist (nach 
der von der Ernährungs- und 
Landwirtschaftsorganisation der Vereinten 
Nationen, der Wirtschaftskommission der 
Vereinten Nationen für Europa und der 
Ministerkonferenz zum Schutz der Wälder 
in Europa verwendeten Definition), sofern 
nicht der Nachweis erbracht wird, dass 
die Tätigkeit des Menschen in einer 
Intensität und einer Häufigkeit erfolgt, 
bei der die natürliche Zusammensetzung 
der Arten und die natürlichen Prozesse 
gewahrt werden können, oder wenn er zu 
Naturschutzzwecken durch nationale 
Rechtsvorschriften geschützt ist. 
Angesichts der großen biologischen 
Vielfalt, die bestimmte Arten von 
Grünland aufweisen, ist es überdies 
angebracht, dass Biokraftstoffe, die aus 
von solchen Flächen stammenden 
Rohstoffen hergestellt werden, nicht für die 
in dieser Richtlinie vorgesehenen Anreize 
in Frage kommen sollten, wenn sie in 
einer Art und Weise geerntet werden, die 
sich negativ auf die biologische Vielfalt 
auswirkt. Die Kommission sollte geeignete 
Kriterien und/oder geographische Gebiete 
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festlegen, um im Einklang mit den besten 
verfügbaren wissenschaftlichen 
Erkenntnissen und einschlägigen 
internationalen Normen zu definieren, was 
unter Grünland mit hoher biologischer 
Vielfalt zu verstehen ist. 

 

Änderungsantrag 67 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 40 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(40) Werden Biokraftstoffe und andere 
flüssige Biobrennstoffe aus in der EU 
produzierten Rohstoffen hergestellt, 
sollten sie auch die für die Landwirtschaft 
geltenden EU-Umweltanforderungen 
erfüllen. Die Anwendung solcher 
Kriterien auf Importe aus Drittländern ist 
administrativ und technisch nicht 
machbar. 

(40) Werden Rohstoffe für die Erzeugung 
von Biomasse als Energieträger in der EU 
hergestellt, sollten sie nicht nur die für die 
Landwirtschaft geltenden EU-
Umweltanforderungen erfüllen, sondern 
auch den für Einfuhren gültigen 
Kriterien entsprechen und die 
Nahrungsmittelerzeugung nicht 
gefährden. Entsprechende 
Zertifizierungsregelungen sollten 
Mindeststandards für eine ökologisch 
nachhaltige Produktion solcher Kraft- 
und Brennstoffe garantieren und im 
Sinne globaler Nachhaltigkeit auch 
Anwendung auf Importe aus Drittländern 
finden. 

 Die Mitgliedstaaten sollten ferner 
ermutigt werden zu prüfen, inwiefern die 
Integration neuer Arten 
lignozellulosehaltiger Pflanzen in die 
Agrarlandschaft umweltrechtliche 
Verbesserungen herbeiführen kann, die 
über die spezifischen Cross-Compliance-
Vorschriften der Gemeinsamen 
Agrarpolitik hinausgehen, zum Beispiel 
zum Schutz der Grund- und 
Oberflächenwasserqualität im Einklang 
mit der Richtlinie 2000/60/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung 
eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen 
der Gemeinschaft im Bereich der 
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Wasserpolitik1. 

 _____________________ 

1 ABl. L 327 vom 22.12.2000, S. 1. 

Begründung 

Für aus Drittländern stammende und in der EU hergestellte Biomasse als Energieträger sind 
die gleichen Nachhaltigkeitskriterien anzuwenden. 
 

Änderungsantrag 68 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 41 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(41) Die Kriterien für die ökologische 
Nachhaltigkeit werden nur wirksam sein, 
wenn sie zu einem veränderten Verhalten 
der Marktteilnehmer führen. 
Marktteilnehmer werden ihr Verhalten nur 
ändern, wenn Biokraftstoffe und andere 
flüssige Biobrennstoffe, die die Kriterien 
erfüllen, gegenüber jenen, die die 
Kriterien nicht erfüllen, einen 
Preisaufschlag rechtfertigen. Nach der 
Massenbilanzmethode zur Überprüfung der 
Einhaltung der Kriterien gibt es eine 
konkrete Verbindung zwischen der 
Herstellung von Biokraftstoffen und 
anderen flüssigen Biobrennstoffen, die 
die Kriterien erfüllen, und dem Verbrauch 
von Biokraftstoffen und anderen 
flüssigen Biobrennstoffen in der 
Gemeinschaft, wodurch ein ausgewogenes 
Verhältnis zwischen Angebot und 
Nachfrage geschaffen und ein 
Preisaufschlag gewährleistet wird, der 
höher ist als in Systemen ohne eine solche 
Verbindung. Zur Überprüfung der 
Einhaltung der Kriterien sollte daher das 
Massenbilanzsystem verwendet werden, 
damit sichergestellt wird, dass 
Biokraftstoffe und andere flüssige 
Biobrennstoffe, die die Kriterien der 
ökologischen Nachhaltigkeit erfüllen, zu 

(41) Die Kriterien für die ökologische 
Nachhaltigkeit werden nur wirksam sein, 
wenn sie zu einem veränderten Verhalten 
der Marktteilnehmer führen. 
Marktteilnehmer werden ihr Verhalten nur 
ändern, wenn Biomasse als Energieträger, 
die die Kriterien erfüllt, gegenüber jener, 
die die Kriterien nicht erfüllt, einen 
Preisaufschlag rechtfertigt. Nach der 
Massenbilanzmethode zur Überprüfung der 
Einhaltung der Kriterien gibt es eine 
konkrete Verbindung zwischen der 
Herstellung von Biomasse als 
Energieträger, die die Kriterien erfüllt, 
und dem Verbrauch von Biomasse als 
Energieträger in der Gemeinschaft, 
wodurch ein ausgewogenes Verhältnis 
zwischen Angebot und Nachfrage 
geschaffen und ein Preisaufschlag 
gewährleistet wird, der höher ist als in 
Systemen ohne eine solche Verbindung. 
Zur Überprüfung der Einhaltung der 
Kriterien sollte daher das 
Massenbilanzsystem verwendet werden, 
damit sichergestellt wird, dass Biomasse 
als Energieträger, die die Kriterien der 
ökologischen Nachhaltigkeit erfüllt, zu 
einem höheren Preis verkauft werden 
kann, wobei die Integrität des Systems 
gewahrt und gleichzeitig vermieden wird, 



 

RR\744677DE.doc 51/397 PE405.949v02-00 

 DE 

einem höheren Preis verkauft werden 
können, wobei die Integrität des Systems 
gewahrt und gleichzeitig vermieden wird, 
dass der Industrie ein unvertretbarer 
Aufwand abverlangt wird. Andere 
Überprüfungsmethoden sollten jedoch 
geprüft werden. 

dass der Industrie ein unvertretbarer 
Aufwand abverlangt wird. Andere 
Überprüfungsmethoden sollten jedoch 
geprüft werden. 

Begründung 

Die Methode zur Überprüfung der Einhaltung der Kriterien sollte für alle Arten von 
Biomasse als Energieträger angewandt werden. 
 

Änderungsantrag 69 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 42 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(42) Die Förderung multilateraler und 
bilateraler Übereinkünfte sowie freiwilliger 
internationaler oder nationaler Regelungen, 
in denen Standards für die nachhaltige 
Herstellung von Biokraftstoffen und 
anderen flüssigen Biobrennstoffen 
festgelegt sind und die bescheinigen, dass 
die Herstellung von Biokraftstoffen und 
anderen flüssigen Biobrennstoffen diese 
Standards erfüllen, ist im Interesse der 
Gemeinschaft. Daher sollte beschlossen 
werden können, dass solche Übereinkünfte 
oder Regelungen zuverlässige Erkenntnisse 
und Daten hervorbringen, sofern sie 
angemessene Standards der 
Zuverlässigkeit, Transparenz und 
unabhängigen Überprüfung erfüllen. 

(42) Die Förderung multilateraler und 
bilateraler Übereinkünfte sowie freiwilliger 
internationaler oder nationaler Regelungen, 
in denen Standards für die nachhaltige 
Herstellung von aus Biomasse 
gewonnenen Kraftstoffen für den Verkehr 
festgelegt sind und die bescheinigen, dass 
die Herstellung von aus Biomasse 
gewonnenen Kraftstoffen für den Verkehr 
diese Standards erfüllen, ist im Interesse 
der Gemeinschaft. Daher sollten 
Maßnahmen zur Festlegung von 
Verfahren beschlossen werden, mit denen 
sichergestellt werden soll, dass solche 
Übereinkünfte oder Regelungen 
zuverlässige Erkenntnisse und Daten 
hervorbringen, sofern sie angemessene 
Standards der Zuverlässigkeit, Transparenz 
und unabhängigen Überprüfung erfüllen. 

Begründung 

Anpassung an die geänderte Definition von „Biokraftstoffen“. 
 

Änderungsantrag 70 
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Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 43 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(43) Für die Berechnung der 
Treibhausgasemissionen von 
Biokraftstoffen, anderen flüssigen 
Biobrennstoffen und ihrer fossilen 
Vergleichsgrößen müssen klare Regeln 
festgelegt werden. 

(43) Für die Berechnung der 
Treibhausgasemissionen von Biomasse als 
Energieträger und ihrer fossilen 
Vergleichsgrößen müssen auf der 
Grundlage anerkannter und aktueller 
physikalischer und technischer Vorgaben 
klare Regeln festgelegt werden. 

Begründung 

Die Kommission hat dem Europäischen Parlament und dem Rat lediglich für aus Biomasse 
gewonnene flüssige Brennstoffe Vergleichsdaten zu den Kohlenstoffemissionen vorgelegt. 
Ähnliche Daten müssen für aus Biomasse gewonnene gasförmige und feste Brennstoffe 
erhoben und in dieser Richtlinie festgelegt werden, wenn alle Arten von Biomasse als 
Energieträger abgedeckt werden sollen. 
 

Änderungsantrag 71 
Claude Turmes 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 47 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(47) Die Anforderungen an ein 
Nachhaltigkeitskonzept für die 
energetische Nutzung von Biomasse mit 
Ausnahme von Biokraftstoffen und 
anderen flüssigen Biobrennstoffen sollte 
von der Kommission bis 2010 analysiert 
werden, wobei zu berücksichtigen ist, dass 
Biomasseressourcen auf nachhaltige 
Weise bewirtschaftet werden müssen.  

entfällt 

Begründung 

Es gibt keinen triftigen Grund, mit der Festlegung von Nachhaltigkeitskriterien für alle Arten 
von für Biomasse als Energieträger zu warten. Die meisten Nachhaltigkeitskriterien, die für 
Kraftstoffe für den Verkehr und andere aus Biomasse gewonnene Flüssigkraftstoffe gelten 
würden, können unmittelbar auch auf feste Biomasse angewandt werden. Die 
Treibhausgasemissionen von fester Biomasse als Energieträger und die entsprechenden 
Vergleichsdaten für fossile Brennstoffe sind jedoch zu berechnen, um umfassende Daten für 
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alle Arten von Biomasse als Energieträger zu erhalten. 
 

Änderungsantrag 72 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 47 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (47a) Die kostenwirksame nachhaltige 
Nutzung von Biomasse als Energiequelle 
muss gefördert werden. Da die 
Verwendung von Biomasse als 
Energieträger jedoch zu 
Marktverzerrungen, zu Entwaldung, zum 
Verbrauch der Wasservorräte und zur 
Steigerung der Lebensmittelpreise führen 
könnte, ist die Nutzung und 
Markteinführung anderer Formen von 
Biomasse zu fördern, die auf lokaler 
Ebene in großem Umfang verfügbar sind. 

Begründung 

Um zu vermeiden, dass die stärkere Verwendung von Biomasse als Energieträger einen 
Anstieg der Lebensmittelpreise, eine großflächige Entwaldung und eine Verringerung der 
verfügbaren Wasservorräte mit sich bringt, ist die Nutzung und Markteinführung anderer 
Formen von Biomasse zu fördern, die auf lokaler Ebene in großem Umfang verfügbar sind. 
 

Änderungsantrag 73 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 48 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(48) Damit ein 10 %iger 
Biokraftstoffanteil erreicht werden kann, 
muss dafür gesorgt werden, dass höhere 
als in der Norm EN590/2004 vorgesehene 
Biodieselkraftstoffbeimischungen in 
Dieselkraftstoffen in Verkehr gebracht 
werden. 

entfällt 
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Änderungsantrag 74 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 48 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

  (48a) Besondere Beachtung sollte der 
Herstellungs- und Logistikkette bei 
Biokraftstoffen gelten, insbesondere was 
die verfügbaren Infrastrukturen für ihren 
Transport und Vertrieb in der gesamten 
Europäischen Union betrifft. So ist die 
Logistikkette für die Versorgung mit 
Biokraftstoffen ein wichtiges Element bei 
der Einhaltung des Ziels der 
Verringerung der 
Treibhausgasemissionen. Infolgedessen 
sollte vorrangig versucht werden, die von 
ihr verursachten Treibhausgasemissionen 
zu reduzieren. Die Schaffung von 
Produktions-, Logistik- und 
Vertriebsinfrastrukturen für 
Biokraftstoffe sollte daher gefördert 
werden, vor allem durch Vorhaben, die im 
Rahmen der transeuropäischen 
Energienetze finanziert werden.  

Begründung 

Die Verwendung von Biokraftstoffen in der Europäischen Union muss mit 
Investitionsanstrengungen, z. B. im Rahmen der Transeuropäischen Energienetze, im Bereich 
der Produktions-, Vertriebs- und Logistikinfrastrukturen einhergehen, damit die 
Verwirklichung des Ziels nicht durch fehlende Infrastrukturen verzögert wird. Außerdem 
werden bei Biokraftstoffen durch zu lange Transportwege zwischen den Produktionsstätten 
und den Vertriebsstellen Treibhausgasemissionen verursacht, und es entsteht die Gefahr, dass 
die positive Bilanz bei den Treibhausgaseinsparungen entsprechend gemindert wird.  
 

Änderungsantrag 75 
Claude Turmes 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 49 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(49) Um sicherzustellen, dass entfällt 
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Biokraftstoffe, die die Bandbreite der 
eingesetzten Rohstoffe diversifizieren, 
rentabel werden, sollten sie im Rahmen 
der nationalen Verpflichtungen zur 
Nutzung von Biokraftstoffen stärker 
gewichtet werden. 

Begründung 

Die Gewährung dieser Sondervergünstigung in Bezug auf die Ziele für die Nutzung von 
Energie aus erneuerbaren Quellen würde ein Schlupfloch schaffen, wobei der 
Gesamtprozentsatz der Energieproduktion aus erneuerbaren Quellen sich um den Prozentsatz 
reduzieren würde, der im Zuge dieser Vergünstigung angerechnet wird. Die so genannte 
zweite Generation könnte besser durch einen hohen Schwellenwert für die 
Treibhausgaseinsparungen gefördert werden, wie in diesem Bericht vorgeschlagen wird, also 
mindestens 60 %, ohne dadurch die Ziele für die Nutzung von Energie aus erneuerbaren 
Quellen zu gefährden. 
 

Änderungsantrag 76 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 50 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (50a) Die Mitgliedstaaten wenden auf 
nationaler Ebene verschiedene 
Mechanismen zur Unterstützung von 
Energie aus erneuerbaren Quellen an, die 
sich auch bei den einzelnen Sektoren im 
Bereich der erneuerbaren Energiequellen 
unterscheiden können. Langfristig sollte 
ein harmonisierter gemeinschaftsweiter 
Rechtsrahmen für Fördermechanismen in 
jedem Sektor der erneuerbaren 
Energiequellen angestrebt werden. Die 
Kommission sollte bis [Dezember 2012] 
die Auswirkungen der bestehenden 
Fördermechanismen bewerten und die 
Möglichkeit prüfen, einen harmoniserten 
marktorienterten europäischen 
Fördermechanismus zum Ausbau 
erneuerbarer Energiequellen 
vorzuschlagen. 
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Begründung 

Die Erreichung der Ziele für die Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen sollte so 
kostenwirksam wie möglich erfolgen, jedoch gleichzeitig auch die Entwicklung möglichst 
vieler Technologien fördern. Heute gibt es 27 verschiedene nationale Förderregelungen, und 
es besteht die Gefahr, dass sich die Mitgliedstaaten gegenseitig überbieten, um ihre Ziele zu 
erreichen, wodurch sich die Erreichung der Ziele unnötig verteuert. Für das Vertrauen der 
Investoren ist es wichtig, dass die nationalen Förderregelungen nicht überraschend geändert 
werden. Daher sollte die Kommission die bestehenden Förderregelungen bewerten und die 
Möglichkeit prüfen, einen harmonisierten marktorientierten Mechanismus einzuführen. 
 

Änderungsantrag 77 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 50 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (50b) Um für einen stabilen dauerhaften 
Rahmen für die Entwicklung von Energie 
aus erneuerbaren Energiequellen zu 
sorgen, sollte die Kommission bis 2016 
einen Fahrplan für erneuerbare 
Energiequellen für die Zeit nach 2020 
aufstellen, der Möglichkeiten zur 
Harmonisierung nationaler 
Fördermechanismen und zur 
vollständigen Integration von Elektrizität 
und Biogas aus erneuerbaren Quellen in 
den gesamten Elektrizitäts- bzw. 
Gasmarkt der EU enthalten könnte.  

Begründung 

Die Branche der erneuerbaren Energie ist ein neuer Industriezweig und benötigt derzeit 
Unterstützung; zu gegebener Zeit wird es notwendig sein, sie in den umfassenderen 
Energiemarkt einzugliedern. Diese Branche muss für die Anpassung an mögliche 
ordnungspolitische Änderungen nach 2020 ausreichend Zeit haben. 
 

Änderungsantrag 78 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 51 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(51) Fördermaßnahmen, die gemäß dieser (51) Die Mitgliedstaaten, die Regionen 
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Richtlinie ergriffen werden und staatliche 
Beihilfen im Sinne des Artikels 87 EG-
Vertrag darstellen, müssen der 
Kommission gemäß Artikel 88 Absatz 3 
EG-Vertrag gemeldet und vor ihrer 
Durchführung von ihr genehmigt werden. 
Die der Kommission auf der Grundlage 
dieser Richtlinie übermittelten 
Informationen entbinden die 
Mitgliedstaaten nicht von der 
Mitteilungspflicht nach Artikel 88 Absatz 3 
EG-Vertrag. 

und die lokalen Behörden können 
öffentliche Förderregelungen für 
erneuerbare Energien vorsehen, da diese 
in der Anfangsphase teurer sind als die 
Energien, die sie ersetzen, weshalb ihre 
Durchdringung des Energiemarktes 
kurzfristig mit keinen kommerziellen 
Vorteilen für die Betreiber oder 
vorteilhafteren Preisen für die 
Verbraucher verbunden ist. 
Fördermaßnahmen, die gemäß dieser 
Richtlinie ergriffen werden und staatliche 
Beihilfen im Sinne des Artikels 87 EG-
Vertrag darstellen, müssen der 
Kommission gemäß Artikel 88 Absatz 3 
EG-Vertrag gemeldet und vor ihrer 
Durchführung von ihr genehmigt werden. 
Die der Kommission auf der Grundlage 
dieser Richtlinie übermittelten 
Informationen entbinden die 
Mitgliedstaaten nicht von der 
Mitteilungspflicht nach Artikel 88 Absatz 3 
EG-Vertrag. 

Begründung 

Die beste Weise, alternative Energien in den Mitgliedstaaten zu fördern, besteht darin, zu 
erreichen, dass die Mitgliedstaaten öffentliche Beihilfen zur Förderung dieser Energien 
gewähren. 

Änderungsantrag 79 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 52 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(52) Die Mitgliedstaaten können bei der 
Konzipierung ihrer Förderregelungen die 
Verwendung von Biokraftstoffen, die 
zusätzliche Vorteile aufweisen (hierzu 
gehören auch die Vorteile der 
Diversifizierung durch Biokraftstoffe, die 
aus Abfällen, Rückständen, 
zellulosehaltigem Non-Food-Material und 
lignozellulosehaltigem Material hergestellt 
werden), fördern und dabei die 
unterschiedlichen Kosten der 

(52) Die Mitgliedstaaten sollten bei der 
Konzipierung ihrer Förderregelungen die 
Verwendung von Biokraftstoffen, die – 
infolge ihrer dokumentierten inhärenten 
Eigenschaft, Treibhausgasemissionen zu 
verringern, – zusätzliche Vorteile 
aufweisen (hierzu gehören auch die 
Vorteile der Diversifizierung durch 
Biokraftstoffe, die aus Abfällen, 
Rückständen, zellulosehaltigem Non-Food-
Material, lignozellulosehaltigem Material 
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Energiegewinnung aus herkömmlichen 
Biokraftstoffen einerseits und aus diesen 
zusätzliche Vorteile aufweisenden 
Biokraftstoffen andererseits gebührend 
berücksichtigen. Die Mitgliedstaaten 
können Investitionen in die Entwicklung 
von auf erneuerbarer Energie beruhenden 
Technologien fördern, die Zeit benötigen, 
um wettbewerbsfähig zu werden.  

und Algen sowie aus Pflanzen hergestellt 
werden, die zur Bekämpfung der 
Wüstenbildung in trockenen Gebieten 
angebaut, aber nicht bewässert werden), 
fördern und dabei die unterschiedlichen 
Kosten der Energiegewinnung aus 
herkömmlichen Biokraftstoffen einerseits 
und aus diesen zusätzliche Vorteile 
aufweisenden Biokraftstoffen andererseits 
gebührend berücksichtigen. Die 
Mitgliedstaaten sollten Investitionen in die 
Erforschung und Entwicklung von diesen 
und anderen auf erneuerbarer Energie 
beruhenden Technologien fördern, die Zeit 
benötigen, um wettbewerbsfähig zu 
werden. 

 

Änderungsantrag 80 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 55 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(55) Der Kommission sollten insbesondere 
Befugnisse übertragen werden, damit sie 
die für die Bewertung der Übereinstimmung 
von Biokraftstoffen und anderen flüssigen 
Biobrennstoffen mit den Kriterien der 
ökologischen Nachhaltigkeit erforderlichen 
methodischen Grundsätze und Werte ändern 
und den Energiegehalt von Kraftstoffen 
dem technischen und wissenschaftlichen 
Fortschritt anpassen kann. Da es sich hier 
um Maßnahmen allgemeiner Tragweite 
handelt, die eine Änderung von nicht 
wesentlichen Bestimmungen dieser 
Richtlinie durch Anpassung der 
methodischen Grundsätze und Werte 
bewirken, müssen diese Maßnahmen gemäß 
dem in Artikel 5a des Beschlusses 
1999/468/EG genannten 
Regelungsverfahren mit Kontrolle erlassen 
werden. 

(55) Die Kommission sollte insbesondere 
ermächtigt werden, die für die Bewertung 
der Übereinstimmung von Biomasse als 
Energieträger mit den Kriterien der 
ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit 
erforderlichen methodischen Grundsätze 
und Werte zu ändern und den Energiegehalt 
von Kraftstoffen dem technischen und 
wissenschaftlichen Fortschritt anzupassen. 
Die Kommission sollte auch zum Erlass 
der zur Umsetzung dieser Richtlinie 
erforderlichen Maßnahmen ermächtigt 
werden. Diese Maßnahmen sollten noch 
2010 verabschiedet werden. Sie sollten die 
Verfahren zur Berechnung und 
Eintreibung von Geldstrafen festlegen, 
und detaillierte Bestimmungen über deren 
verwaltungstechnische Abwicklung und 
über die Einrichtung eines Fonds, in den 
die entsprechenden Einnahmen fließen, 
enthalten und ebenfalls festlegen, wie die 
Mittel zur Förderung von Projekten im 
Bereich erneuerbare Energieträger in 
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Mitgliedstaaten, die ihre Ziele übertroffen 
haben, zu verwalten und zu nutzen sind.. 
Ferner sollten sie generell der 
Verbesserung und Stärkung der 
Erforschung, Erzeugung und Nutzung von 
erneuerbaren Energien und für eine 
verbesserte Energieeffizienz in der 
Europäischen Union dienen. Da es sich 
hierbei um Maßnahmen von allgemeiner 
Tragweite handelt, die eine Änderung nicht 
wesentlicher Bestimmungen dieser 
Richtlinie, auch durch die Ergänzung um 
neue nicht wesentliche Bestimmungen, 
bewirken, sind diese Maßnahmen nach dem 
Regelungsverfahren mit Kontrolle des 
Artikels 5a des Beschlusses 1999/468/EG 
zu erlassen. 

Begründung 

Die Nachhaltigkeitskriterien sowie die Berechnung der Treibhausgasemissionen sowie die 
typischen Werte und die Standardwerte in Anhang VII für alle Arten von Biomasse als 
Energieträger müssen von der Kommission im Regelungsverfahren mit Kontrolle regelmäßig 
bewertet werden.  
 

Änderungsantrag 81 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 57 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(57) Da die allgemeinen Ziele, bis 2020 den 
Gesamtenergieverbrauch der Gemeinschaft 
zu 20 % durch erneuerbare Energie und den 
Otto- und Dieselkraftstoffverbrauch in den 
einzelnen Mitgliedstaaten zu 10 % durch 
Biokraftstoffe zu decken, auf Ebene der 
Mitgliedstaaten nicht ausreichend erreicht 
werden können und sie daher wegen des 
Umfangs der Maßnahme besser auf 
Gemeinschaftsebene zu erreichen sind, 
kann die Gemeinschaft im Einklang mit 
dem in Artikel 5 EG-Vertrag niedergelegten 
Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Im 
Einklang mit dem genannten Artikel 
niedergelegten Verhältnismäßigkeitsprinzip 

(57) Da die Ziele, bis 2020 den 
Gesamtenergieverbrauch der Gemeinschaft 
zu 20 % durch erneuerbare Energie und im 
Verkehrssektor der einzelnen 
Mitgliedstaaten zu 10 % durch Energie aus 
erneuerbaren Quellen zu decken, auf 
Ebene der Mitgliedstaaten nicht ausreichend 
erreicht werden können und sie daher 
wegen des Umfangs der Maßnahme besser 
auf Gemeinschaftsebene zu erreichen sind, 
kann die Gemeinschaft im Einklang mit 
dem in Artikel 5 EG-Vertrag niedergelegten 
Subsidiaritätsprinzip tätig werden. 
Entsprechend dem in demselben Artikel 
genannten Grundsatz der 
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geht diese Richtlinie nicht über das für die 
Erreichung dieser Ziele erforderliche Maß 
hinaus – 

Verhältnismäßigkeit geht diese Richtlinie 
nicht über das für die Erreichung dieses 
Ziels erforderliche Maß hinaus. 

Begründung 

Der Europäische Rat hat auf seiner Tagung im März 2007 vereinbart, ein verbindliches Ziel 
von 20 % für erneuerbare Energien bis 2020 festzulegen. Darüber hinaus ist in dieser 
Richtlinie als Ziel für den Verkehrssektor ein Anteil von 10 % Energie aus erneuerbaren 
Quellen bis 2020 festgelegt. Im Interesse der Kohärenz muss diese Erwägung also 
entsprechend geändert werden. 
 

Änderungsantrag 82 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 57 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (57a) Werden Umweltschutzmaßnahmen 
wie etwa die Richtlinie 2000/60/EG wenig 
systematisch umgesetzt, so können 
übergeordnete Umwelt- und Energieziele, 
einschließlich des Klimaschutzes, 
möglicherweise nicht erreicht werden. Bei 
Gesetzgebungsvorhaben, insbesondere im 
Umweltbereich, sind daher die 
Auswirkungen auf die Nutzung 
erneuerbarer Energie zu berücksichtigen 
und Zielkonflikte möglichst zu vermeiden. 

Begründung 

Im Sinne einer kohärenten Gesamtstrategie für die Umwelt- und Energiepolitik sind bei der 
Umsetzung von Umwelt- und Klimazielen der EU wechselseitige Auswirkungen zu beachten 
und Widersprüche zu beseitigen. 
 

Änderungsantrag 83 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Mit dieser Richtlinie wird ein gemeinsamer 
Rahmen für die Förderung von Energie aus 

Mit dieser Richtlinie wird ein gemeinsamer 
Rahmen für die Förderung von Energie aus 
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erneuerbaren Quellen vorgeschrieben. In 
ihr werden verbindliche Ziele für den 
Gesamtanteil von Energie aus erneuerbaren 
Quellen am Energieverbrauch und für den 
Anteil von Energie aus erneuerbaren 
Quellen im Verkehrssektor ebenso wie 
Regeln für Herkunftsnachweise, 
administrative Verfahren und 
Stromnetzanschlüsse für Energie aus 
erneuerbaren Quellen festgelegt. Ferner 
werden Kriterien für die ökologische 
Nachhaltigkeit von Biokraftstoffen und 
anderen flüssigen Biobrennstoffen 
vorgeschrieben. 

erneuerbaren Quellen und deren 
Integration in den Energiebinnenmarkt 
vorgeschrieben, wobei die bestehenden 
nationalen Fördersysteme der 
Mitgliedstaaten gestärkt und die 
erneuerbaren Energieträger gleichzeitig 
in eine europäische Energiepolitik 
einbezogen werden sollen, die ihre 
Abhängigkeit von Energie aus 
Drittländern zunehmend überwindet und 
größere Versorgungssicherheit und mehr 
Umweltschutz bietet, die 
Wettbewerbsfähigkeit erhöht und die 
Unternehmen der Europäischen Union 
an die Spitze dieses Industriezweigs 
katapultiert. In ihr werden verbindliche 
gemeinschaftliche und nationale Ziele für 
den Gesamtanteil sowie Zwischenziele für 
den Anteil von Energie aus erneuerbaren 
Quellen am Energieverbrauch und für den 
Anteil von Energie aus erneuerbaren 
Quellen im Verkehrssektor ebenso wie 
Regeln für Herkunftsnachweise, 
Flexibilitätsinstrumente, administrative 
Verfahren und Stromnetzanschlüsse für 
Energie aus erneuerbaren Quellen in der 
Europäischen Union und in den 
einzelnen Mitgliedstaaten festgelegt. 
Ferner werden Nachhaltigkeitskriterien 
für Energie aus Biomasse und 
insbesondere für Verkehrskraftstoffe aus 
Biomasse vorgeschrieben. 

 

Änderungsantrag 84 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 2 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(a) „Energie aus erneuerbaren Quellen“ 
Energie aus erneuerbaren, nichtfossilen 
Energiequellen (Wind, Sonne, Erdwärme, 
Wellen- und Gezeitenenergie, Wasserkraft, 
Biomasse, Deponiegas, Klärgas und 
Biogas); 

(a) „Energie aus erneuerbaren Quellen“ 
Energie aus erneuerbaren, nichtfossilen 
Energiequellen (Wind, Sonne, 
geothermische Energie, aerothermische 
Energie, hydrothermische Energie, 
Wellen- und Gezeitenenergie, Osmose-
Energie, Wasserkraft, Biomasse, Schnee, 
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Deponiegas, Klärgas und Biogas); 

 

Änderungsantrag 85 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 2 – Buchstabe a – Unterabsatz 1 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Diese Definition kann abgeändert werden, 
um sie an den technischen Fortschritt 
anzupassen. Solche Maßnahmen zur 
Änderung von nicht wesentlichen 
Bestimmungen dieser Richtlinie werden 
nach dem in Artikel 21 Absatz 3 
genannten Regelungsverfahren mit 
Kontrolle erlassen. 

Begründung 

In der auf der Richtlinie über Strom aus erneuerbaren Energiequellen (2001/77) basierenden 
Definition des Begriffs „Energie aus erneuerbaren Quellen“ sind mehrere Energieträger 
(z. B. Klärschlamm) und Technologien nicht enthalten. Um der Entwicklung neuer 
Technologien Rechnung zu tragen, sollte die Kommission befugt sein, die Definition im 
Rahmen eines Ausschussverfahrens zu ändern. 
 

Änderungsantrag 86 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 2 – Buchstabe a a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (aa) „aerothermische Energie“ Energie, 
die in Form von Wärme in der 
Umgebungsluft gespeichert ist; 

Begründung 

Es gibt in den gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften keine harmonisierte Definition von 
aerothermischer, geothermischer und hydrothermischer Energie: Daher sollten diese 
Definitionen in die Richtlinie aufgenommen werden. 

„Aerotherme Energie“ bezieht sich auf die Energie in Form von Wärme in der Luft (der 
Erdatmosphäre). 
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Änderungsantrag 87 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 2 – Buchstabe a b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (ab) „geothermische Energie“ die 
Energie, die in Form von Wärme unter 
der festen Erdoberfläche gespeichert ist; 

Begründung 

Es gibt in den gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften keine harmonisierte Definition von 
aerothermischer, geothermischer und hydrothermischer Energie: Daher sollten diese 
Definitionen in die Richtlinie aufgenommen werden. 

„Geothermische Energie“ bezieht sich auf die Energie in Form von Wärme unter der festen 
Erdoberfläche. 
 

Änderungsantrag 88 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 2 – Buchstabe a c (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (ac) „hydrothermische Energie“ Energie, 
die in Form von Wärme in 
Oberflächengewässern gespeichert ist; 

Begründung 

Es gibt in den gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften keine harmonisierte Definition von 
aerothermischer, geothermischer und hydrothermischer Energie: Daher sollten diese 
Definitionen in die Richtlinie aufgenommen werden. 

„Hydrothermische Energie“ bezieht sich auf die Energie in Form von Wärme in 
Oberflächengewässern. 
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Änderungsantrag 89 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 2 – Buchstabe b 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(b) „Biomasse“ den biologisch abbaubaren 
Teil von Erzeugnissen, Abfällen und 
Rückständen der Landwirtschaft 
(einschließlich pflanzlicher und tierischer 
Stoffe), der Forstwirtschaft und damit 
verbundener Industriezweige sowie den 
biologisch abbaubaren Teil von Abfällen 
aus Industrie und Haushalten; 

(b) „Biomasse“ den biologisch abbaubaren 
Teil von Erzeugnissen, Abfällen und 
Rückständen der Landwirtschaft 
(einschließlich pflanzlicher und tierischer 
Stoffe), der Aquakultur, der 
Forstwirtschaft und damit verbundener 
Industriezweige sowie den getrennt 
gesammelten biologisch abbaubaren Teil 
von Abfällen aus Industrie und Haushalten 
sowie Klärschlamm; 

 

Änderungsantrag 90 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 2 – Buchstabe (c) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(c) „Endenergieverbrauch“ 
Energieprodukte, die der verarbeitenden 
Industrie, dem Verkehrssektor, Haushalten, 
dem Dienstleistungssektor sowie der 
Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft zu 
energetischen Zwecken geliefert werden, 
einschließlich des durch die 
Energiewirtschaft für die Strom- und 
Wärmeerzeugung entstehenden Strom- und 
Wärmeverbrauchs und einschließlich der 
bei der Verteilung auftretenden Strom- und 
Wärmeverluste; 

(c) „Endenergieverbrauch“ 
Energieprodukte, die der verarbeitenden 
Industrie, dem Verkehrssektor, Haushalten, 
dem privatwirtschaftlichen Sektor und 
dem Dienstleistungssektor sowie der 
Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft zu 
energetischen Zwecken geliefert werden, 
einschließlich des durch die 
Energiewirtschaft für die Strom- und 
Wärmeerzeugung entstehenden Strom- und 
Wärmeverbrauchs und einschließlich der 
bei der Verteilung auftretenden Strom- und 
Wärmeverluste; 

 

Änderungsantrag 91 
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Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 2 – Buchstabe d 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(d) „Fernwärme oder Fernkälte“ die 
Verteilung thermischer Energie in Form 
von Dampf, heißem Wasser oder kalten 
Flüssigkeiten von einer zentralen 
Erzeugungsquelle durch ein Netz an 
mehrere Gebäude zur Nutzung von Raum- 
oder Prozesswärme oder –kälte; 

(d) „Fernwärme oder Fernkälte“ die 
Verteilung thermischer Energie in Form 
von Dampf, heißem Wasser oder kalten 
Flüssigkeiten von einer zentralen 
Erzeugungsquelle durch ein Netz an 
mehrere Gebäude oder zu einem 
industriellen Kunden zur Nutzung von 
Raum- oder Prozesswärme oder -kälte oder 
zur Erwärmung des Leitungswassers; 

Begründung 

Es sollte klar sein, dass die Verwendung von Wärme und Kälte für industrielle Kunden durch 
diese Definition abgedeckt wird. 
 

Änderungsantrag 92 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 2 – Buchstabe e 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(e) „flüssige Biobrennstoffe“ für den 
Einsatz zu energetischen Zwecken 
bestimmte, flüssige Brennstoffe, die aus 
Biomasse hergestellt werden; 

(e) „Biomasse als Energieträger“ für den 
Einsatz zu energetischen Zwecken 
bestimmte feste, gasförmige oder flüssige 
Brennstoffe, die aus Biomasse hergestellt 
werden; 

Begründung 

Diese Rechtsvorschrift deckt die gesamte aus Biomasse gewonnene Energie ab, nicht nur 
jene, die als Kraftstoff im Verkehrssektor oder als flüssiger Brennstoff in der Wärme- und 
Stromerzeugung genutzt wird. Daher ist unbedingt eine umfassende Begriffsbestimmung 
festzulegen. 
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Änderungsantrag 93 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 2 – Buchstabe f 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(f) „Biokraftstoffe“ flüssige oder 
gasförmige Kraftstoffe für den Verkehr, 
die aus Biomasse hergestellt werden; 

(f) „aus Biomasse gewonnene Kraftstoffe 
für den Verkehr“ flüssige oder gasförmige 
Kraftstoffe für den Verkehr, die aus 
Biomasse hergestellt werden; 

Begründung 

Biomasse als Energieträger kann viele Anwendungen haben, etwa in der Wärme- und 
Stromerzeugung und als Kraftstoff für den Verkehr. Mit diesem Begriff wird diese 
Unterscheidung verdeutlicht. 
 

Änderungsantrag 94 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 2 – Buchstabe f a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (fa) „Biokraftstoff auf Zellulosebasis“ 
einen Biokraftstoff, der aus Zellulose, 
Hemizellulose oder Lignin mit Ursprung 
in erneuerbarer Biomasse gewonnen 
wird; 

 

Änderungsantrag 95 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 2 – Buchstabe f b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

  (fb) „Feuchtgebiete“ Flächen, die ständig 
oder während eines beträchtlichen Teils 
des Jahres von Wasser bedeckt oder 
durchtränkt sind; 

Begründung 

Feuchtgebiete müssen in dieser Richtlinie definiert werden. Sie sind wichtige 
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Kohlenstoffspeicher und können im Falle einer Umwandlung zur Freisetzung bedeutender 
Mengen von Treibhausgasen führen. Nicht trockengelegtes Torfland, z. B. unberührte 
Torfmoore, fallen eindeutig unter diese Definition. 
 

Änderungsantrag 96 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 2 – Buchstabe f c (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

  (fc) „geschädigte Flächen“ Flächen, die 
seit 1990 keine Forstflächen oder 
Feuchtgebiete mehr sind, die keinen 
hohen Schutzwert haben und nicht in 
nächster Nähe zu solchen Flächen oder 
innerhalb wertvoller Naturschutzgebiete 
oder staatlich geschützter Gebiete liegen 
und die seit mindestens zehn Jahren nicht 
für landwirtschaftliche Zwecke genutzt 
werden; 

Begründung 

Brachliegende, geschädigte und Grenzertragsflächen müssen in dieser Richtlinie definiert 
werden. Diese Definition muss eindeutig sein, damit gewährleistet ist, dass diese Flächen, 
sollten sie für die Biomasseproduktion zur Herstellung von Verkehrskraftstoffen genutzt 
werden, weder einen hohen Schutzwert oder hohen Wert als Kohlenstoffspeicher haben noch 
für die Nahrungsmittelproduktion genutzt werden. Der hohe Schutzwert ist ein international 
anerkannter Status zum Schutz der biologischen Vielfalt und der ökologischen Integrität. 
Nach dem Kyoto-Protokoll gilt für die Entwaldung 1990 als Referenzjahr. 
 

Änderungsantrag 97 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 2 – Buchstabe g 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(g) „Herkunftsnachweis“ ein elektronisches 
Dokument, das als Nachweis dafür dient, 
dass eine bestimmte Menge an Energie aus 
erneuerbaren Quellen erzeugt wurde; 

(g)„Herkunftsnachweis“ ein elektronisches 
Dokument, das als Nachweis dafür dient, 
dass eine bestimmte Menge an Energie aus 
erneuerbaren Quellen erzeugt wurde, und 
das in Übereinstimmung mit den 
Vorgaben dieser Richtlinie übertragbar 
ist; 
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Begründung 

Die Übertragbarkeit von Herkunftsnachweisen sollte Standard sein, um das Erreichen der 
EU-Ziele zu geringstmöglichen Kosten für den Bürger zu ermöglichen. Regelungen für den 
Fall, dass der Handel mit Herkunftsnachweisen die Versorgungssicherheit eines 
Mitgliedsstaates beeinträchtigt, sind in Artikel 9 festgelegt. 
 

Änderungsantrag 98 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 2 – Buchstabe g a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

  (ga) „Übertragungsbescheinigung“ ein 
besonders gekennzeichnetes 
elektronisches Dokument, das von den 
Mitgliedstaaten auf freiwilliger Basis zur 
Übertragung einer bestimmten Menge 
von aus erneuerbaren Quellen 
gewonnener Energie an einen anderen 
Mitgliedstaat verwendet werden kann, 
und zwar ausschließlich für die Zwecke 
der Anrechnung auf die Ziele; 

Begründung 

In Artikel 8 und 9 dieser Richtlinie wird eine neue flexible Methode zur Erreichung der 
nationalen Ziele im Bereich der erneuerbaren Energie für jene Mitgliedstaaten eingeführt, die 
sich auf freiwilliger Basis an einem solchen System beteiligen wollen. Es ist unbedingt klar 
zwischen Herkunftsnachweisen, die – wenn sie ausgestellt werden – nur zur Offenlegung der 
Informationen über die bei der Elektrizitätserzeugung eingesetzten Energieträger genutzt 
werden, und Übertragungsbescheinigungen zu unterscheiden, die nur den Zwecken der 
Anrechnung auf die Ziele dienen. 
 

Änderungsantrag 99 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 2 – Buchstabe h 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(h) „Förderregelung“ eine Regelung, die 
auf eine Marktintervention durch einen 
Mitgliedstaat zurückgeht und dazu 
beiträgt, dass Energie aus erneuerbaren 
Quellen dadurch einen Markt findet, dass 

(h) „Förderregelung“ eine Regelung, die 
auf eine politische Maßnahme zurückgeht, 
durch die Anreize zum Ausbau und zur 
stärkeren Nutzung von Energie aus 
erneuerbaren Quellen geschaffen oder 
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die Kosten für die Erzeugung dieser 
Energie gesenkt werden, ihr 
Verkaufspreis erhöht wird oder ihre 
Absatzmenge durch eine Verpflichtung 
zur Nutzung erneuerbarer Energie oder auf 
andere Weise gesteigert wird; 

verstärkt werden; nationale 
Förderregelungen umfassen insbesondere 
Verpflichtungen zur Nutzung 
erneuerbarer Energien, 
Investitionsbeihilfen, Steuerbefreiungen 
oder -vergünstigungen, 
Steuererstattungen und direkte 
Preisstützungsregelungen, insbesondere 
Einspeise- und Prämiensysteme; 

Begründung 

Die Definition von „Förderregelung“ muss klar sein. 
 

Änderungsantrag 100 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 2 – Buchstabe i a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (ia) „Biomethan“ aus erneuerbaren 
Quellen gewonnenes Methan, das nach 
seiner Aufbereitung der Qualität von 
Erdgas nahe kommt. 

Begründung 

Biomethan (aus erneuerbaren Quellen gewonnenes Methan, das nach seiner Aufbereitung der 
Qualität von Erdgas nahe kommt) fällt unter die Definition von Biokraftstoffen, seine 
Bedeutung wird jedoch ständig übersehen. 
 

Änderungsantrag 101 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Jeder Mitgliedstaat sorgt dafür, dass sein 
Anteil von Energie aus erneuerbaren 
Quellen am Gesamtenergieverbrauch im 
Jahr 2020 mindestens seinem Gesamtziel 
für den Anteil von Energie aus 
erneuerbaren Quellen in diesem Jahr 
gemäß der dritten Spalte der Tabelle in 

1. Jeder Mitgliedstaat sorgt dafür, dass sein 
Anteil von Energie aus erneuerbaren 
Quellen am Gesamtenergieverbrauch im 
Jahr 2020 mindestens seinem Gesamtziel 
für den Anteil von Energie aus 
erneuerbaren Quellen in diesem Jahr 
gemäß der dritten Spalte der Tabelle in 
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Anhang I Teil A entspricht. Anhang I Teil A entspricht, damit das 
verbindliche Ziel, bis 2020 mindestens 
20 % des Endenergieverbrauchs der 
Gemeinschaft durch Energie aus 
erneuerbaren Quellen zu decken, erreicht 
wird. 

2. Die Mitgliedstaaten treffen geeignete 
Maßnahmen, um dafür zu sorgen, dass ihr 
Anteil von Energie aus erneuerbaren 
Quellen den im Richtkurs in Anhang I 
Teil B angegebenen Anteil erreicht oder 
übersteigt. 

2. Die Mitgliedstaaten treffen geeignete 
Maßnahmen, um dafür zu sorgen, dass ihr 
Anteil von Energie aus erneuerbaren 
Quellen die verbindlichen 
Mindestzwischenziele in Anhang I Teil B 
erreicht oder übersteigt. 

 2a. Solange es keine EU-weite 
Förderregelung gibt und damit nationale 
Förderregelungen die Ziele dieser 
Richtlinie wirksam fördern, kann jeder 
Mitgliedstaat entscheiden, ob und in 
welchem Umfang er für Energie aus 
erneuerbaren Quellen, die in einem 
anderen Mitgliedstaat gewonnen wird, das 
Recht vorsieht, seine nationale 
Förderregelung zu nutzen, und ob und in 
welchem Umfang er für Energie aus 
erneuerbaren Quellen, die im eigenen 
Land gewonnen wird, das Recht vorsieht, 
nationale Förderregelungen anderer 
Mitgliedstaaten zu nutzen. 

 2b. Zusätzlich zu den nationalen 
Förderregelungen können die 
Mitgliedstaaten auf freiwilliger Basis 
gemäß Artikel 9a bis 9d 
zusammenarbeiten, um Flexibilität bei der 
Erreichung der nationalen Ziele nach 
diesem Artikel zu erreichen. 

3. Jeder Mitgliedstaat sorgt dafür, dass sein 
Anteil von Energie aus erneuerbaren 
Quellen im Verkehrssektor im Jahr 2020 
mindestens 10 % seines 
Endenergieverbrauchs im Verkehrssektor 
entspricht. 

3. Jeder Mitgliedstaat sorgt dafür, dass 

Bei der Berechnung des 
Gesamtenergieverbrauchs im 
Verkehrssektor für die Zwecke von 
Unterabsatz 1 werden andere 
Mineralölerzeugnisse als Otto- und 

(a) sich seine Energieeffizienz im 
Verkehrssektor bis 2020 im Vergleich zu 
2005 um mindestens 20 % verbessert, 
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Dieselkraftstoff nicht berücksichtigt.  

 (b) sein Anteil von Energie aus 
erneuerbaren Quellen im Straßenverkehr 
im Jahr 2015 mindestens 5 % seines 
Endenergieverbrauchs im Straßenverkehr 
entspricht und mindestens 20 % dieses 
Ziels durch Elektrizität oder Wasserstoff 
aus erneuerbaren Quellen, durch Energie 
aus Abfall, Rückständen und Biomasse 
aus Lignozellulose oder aus in Fässern 
produzierten Algen oder durch Energie 
aus Ausgangsstoffen, die auf 
geschädigten Flächen angebaut werden, 
die in Bezug auf die durch 
Flächennutzungsänderung im Verlauf 
von 10 Jahren bedingten Emissionen eine 
günstigere CO2-Bilanz aufweisen, 
abgedeckt werden, 

 (c) sein Anteil von Energie aus 
erneuerbaren Quellen im Straßenverkehr 
im Jahr 2020 mindestens 10 % seines 
Endenergieverbrauchs im Straßenverkehr 
entspricht und mindestens 40 % dieses 
Ziels durch Elektrizität oder Wasserstoff 
aus erneuerbaren Quellen, durch Energie 
aus Abfall, Rückständen und Biomasse 
aus Lignozellulose oder aus in Fässern 
produzierten Algen oder durch Energie 
aus Ausgangsstoffen, die auf 
geschädigten Flächen angebaut werden, 
die in Bezug auf die durch 
Flächennutzungsänderung im Verlauf 
von 10 Jahren bedingten Emissionen eine 
günstigere CO2-Bilanz aufweisen, 
abgedeckt werden. 

 Bis 2014 ist in einer Überprüfung zu 
bewerten, ob das Ziel für das Jahr 2020 
und die in Buchstabe c) angeführten 
Anteile erreicht werden können. Die 
Überprüfung beruht auf einer 
Folgenabschätzung, bei der alle in 
sämtlichen Verkehrssektoren 
(einschließlich des Seeverkehrs und der 
Luftfahrt) verwendeten Treibstoffe, die 
Treibhausgasemissionen, die 
technologische Entwicklung, die 
Auswirkungen auf die 
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Lebensmittelsicherheit, die biologische 
Vielfalt und die kommerzielle 
Verfügbarkeit von Elektrizität oder 
Wasserstoff aus erneuerbaren Quellen 
und von Verkehrskraftstoffen aus 
Ausgangsstoffen, die auf geschädigten 
Flächen angebaut werden, sowie die in 
Artikel 15 aufgeführten 
Nachhaltigkeitskriterien besonders 
berücksichtigt werden.  

 Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, 
dass die Anrechnung von Energie auf die 
in den Buchstaben b) und c) genannten 
Ziele den in Artikel 15 aufgeführten 
Nachhaltigkeitskriterien entspricht. Der 
Beitrag von Elektrizität, die aus 
erneuerbaren Energiequellen gewonnen 
und in Elektrofahrzeugen verbraucht 
wird, wird als doppelter Energiegehalt der 
zugeführten Elektrizität aus erneuerbaren 
Quellen angerechnet. Zur Berechnung 
der zugeführten Elektrizität aus 
erneuerbaren Quellen für 
Elektrofahrzeuge in allen Mitgliedstaaten 
wird der durchschnittliche Anteil der 
Elektrizität aus erneuerbaren Quellen in 
den EU-27 herangezogen. 
 

 

Änderungsantrag 102 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 3 – Absatz 3 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 3a. Die Kommission verhängt gegen 
diejenigen Mitgliedstaaten, in denen der 
Anteil der Energie aus erneuerbaren 
Energiequellen die gesetzten 
Zwischenziele nicht erreicht, wirksame, 
verhältnismäßige und abschreckende 
Strafen.  

Begründung 

Ohne Strafen können die Mitgliedstaaten ihre Zwischenziele verfehlen, was dem allmählichen 
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Aufbau des Markts für erneuerbare Energien abträglich wäre und das Erreichen des Ziels für 
2020 erschweren würde. 
 

Änderungsantrag 103 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 3 – Absatz 3 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 3b. Die Kommission legt bis zum 
1. Januar 2010 Methoden zur 
Berechnung des Beitrags von Elektrizität 
und Wasserstoff aus erneuerbaren 
Quellen zum Gesamtkraftstoffmix vor. 

 Diese Maßnahme, die durch Hinzufügung 
neuer Elemente eine Änderung nicht 
wesentlicher Bestimmungen dieser 
Richtlinie bewirkt, wird gemäß Artikel 21 
Absatz 3 nach dem Regelungsverfahren 
mit Kontrolle erlassen. 

Begründung 

Um die Einführung von Elektro- und Wasserstoff-Fahrzeugen zu erleichtern, ist eine Methode 
zur Messung ihrer Auswirkungen auf den Beitrag zum Gesamtkraftstoffmix notwendig. 
 

Änderungsantrag 104 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 4 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Artikel 4 Artikel 4 

Nationale Aktionspläne Aktionspläne für erneuerbare Energien 

1. Jeder Mitgliedstaat verabschiedet einen 
nationalen Aktionsplan.  

1. Jeder Mitgliedstaat verabschiedet einen 
Aktionsplan für erneuerbare Energien. 

Die nationalen Aktionsplänen enthalten die 
Ziele der Mitgliedstaaten für die Anteile 
von Energie aus erneuerbaren Quellen im 
Verkehrs-, Strom- sowie Wärme- und 
Kältesektor im Jahr 2020, die für das 
Erreichen dieser Ziele zu ergreifenden 
Maßnahmen, einschließlich nationaler 

Die nationalen Aktionspläne für 
erneuerbare Energien enthalten die Ziele 
der Mitgliedstaaten für die Anteile von 
Energie aus erneuerbaren Quellen im 
Verkehrs-, Strom- sowie Wärme- und 
Kältesektor, die für das Erreichen dieser 
Ziele zu ergreifenden Maßnahmen, 
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Strategien zur Entwicklung der 
vorhandenen Biomasseressourcen, zur 
Mobilisierung neuer Biomasseressourcen 
für unterschiedliche Verwendungszwecke 
und zur Förderung ihrer Nutzung im 
Strom-, Wärme- und Kältesektor sowie im 
Verkehrssektor, und die zur Erfüllung der 
Anforderungen der Artikel 12 bis 17 zu 
treffenden Maßnahmen. 

einschließlich der Zusammenarbeit 
zwischen lokalen, regionalen und 
nationalen Behörden, nationaler 
Strategien zur Entwicklung der 
vorhandenen Ressourcen und zur 
Mobilisierung neuer Ressourcen für 
unterschiedliche Verwendungszwecke, 
Politiken und Maßnahmen zur 
Verringerung des Endenergieverbrauchs 
und die zur Erfüllung der Anforderungen 
der Artikel 12 bis 17 zu treffenden 
Maßnahmen. 

 1a. Beabsichtigt ein Mitgliedstaat, dieses 
Ziel durch den Einsatz der in den Artikeln 
9a bis 9d aufgeführten flexiblen 
Instrumente zu erreichen, so legt er die 
Einzelheiten der diesbezüglichen 
Vereinbarungen in seinem nationalen 
Aktionsplan für erneuerbare Energien 
fest. Die Mitgliedstaaten geben die 
Methode an, die sie anzuwenden 
gedenken, um die eventuellen Einnahmen 
infolge der Übertragungen gemäß den 
Kriterien zuzuweisen, die die Kommission 
bis zum 31. Dezember 2012 nach dem in 
Artikel 21 Absatz 3 genannten 
Regelungsverfahren mit Kontrolle 
festlegt. 

 1b. Die Kommission arbeitet eine 
verbindliche Vorlage für die Aktionspläne 
für erneuerbare Energien aus, die 
zumindest die Anforderungen gemäß 
Anhang VIIA umfasst, und stellt sie den 
Mitgliedstaaten bis zum 30. Juni 2009 zur 
Verfügung. 

2. Die Mitgliedstaaten teilen der 
Kommission ihre nationalen Aktionspläne 
spätestens bis zum 31. März 2010 mit. 

2. Die Mitgliedstaaten teilen der 
Kommission ihre nationalen Aktionspläne 
für erneuerbare Energien bis zum 
31. März 2010 oder binnen eines Jahres 
nach Inkrafttreten dieser Richtlinie mit, je 
nachdem, welcher Termin früher ist. 

 2a. Binnen dreier Monate nach 
Bekanntgabe eines Aktionsplans für 
erneuerbare Energien durch einen 
Mitgliedstaat gemäß Absatz 2 kann die 
Kommission diesen Plan oder Aspekte 
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davon mit der Begründung ablehnen, 
dass er nicht alle gemäß Absatz 1b 
erforderlichen Elemente enthält oder mit 
den verbindlichen Zielen gemäß Anhang I 
unvereinbar ist. In diesem Fall schlägt 
der Mitgliedstaat Änderungen vor. Der 
nationale Aktionsplan für erneuerbare 
Energien gilt nicht als angenommen, 
solange die Kommission die vom 
Mitgliedstaat vorgeschlagenen 
Änderungen nicht gebilligt hat. Lehnt die 
Kommission die vom Mitgliedstaat 
vorgeschlagenen Änderungen ab, so 
begründet sie dies. 

 2b. Die angenommenen nationalen 
Aktionspläne für erneuerbare Energien 
und deren Beurteilung durch die 
Kommission werden dem Europäischen 
Parlament und dem Rat übermittelt. 

3. Ein Mitgliedstaat, dessen Anteil von 
Energie aus erneuerbaren Quellen in dem 
unmittelbar vorhergehenden 
Zweijahreszeitraum unter dem Richtkurs 
in Anhang I Teil B liegt, legt der 
Kommission spätestens bis zum 30. Juni 
des Folgejahres einen neuen nationalen 
Aktionsplan vor, in dem geeignete 
Maßnahmen festgelegt sind, durch die 
dafür gesorgt wird, dass künftig der Anteil 
von Energie aus erneuerbaren Quellen den 
im Richtkurs in Anhang I Teil B 
angegebenen Anteil erreicht oder 
übersteigt. 

3. Ein Mitgliedstaat, dessen Anteil von 
Energie aus erneuerbaren Quellen in dem 
unmittelbar vorhergehenden 
Zweijahreszeitraum unter den 
verbindlichen Zwischenzielen in Anhang I 
Teil B liegt, legt der Kommission 
spätestens bis zum 31. März des 
Folgejahres einen neuen nationalen 
Aktionsplan für erneuerbare Energien 
vor, in dem geeignete Maßnahmen 
festgelegt sind, durch die dafür gesorgt 
wird, dass künftig der Anteil von Energie 
aus erneuerbaren Quellen die Ziele in 
Anhang I Teil B im darauf folgenden 
Zeitraum erreicht. 

 

Änderungsantrag 105 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 5 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 
  

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Der Endverbrauch von Energie aus 
erneuerbaren Quellen in den einzelnen 
Mitgliedstaaten wird berechnet als Summe 

1. Der Endverbrauch von Energie aus 
erneuerbaren Quellen in den einzelnen 
Mitgliedstaaten wird berechnet als Summe 



 

PE405.949v02-00 76/397 RR\744677DE.doc 

DE 

(a) des Endverbrauchs von Strom aus 
erneuerbaren Energiequellen, 

(a) des physikalischen Endverbrauchs von 
Strom aus erneuerbaren Energiequellen, 

(b) des Endverbrauchs von Wärme und 
Kälte aus erneuerbaren Energiequellen und 

(b) des physikalischen Endverbrauchs von 
Wärme und Kälte aus erneuerbaren 
Energiequellen und  

(c) des Endverbrauchs von Energie aus 
erneuerbaren Energiequellen im 
Verkehrssektor. 

(c) des physikalischen Endverbrauchs von 
Energie aus erneuerbaren Energiequellen 
im Verkehrssektor. 

Begründung 

Eine physikalische Größe ist eine quantitativ bestimmbare Eigenschaft eines physikalischen 
Objekts, die entweder direkt messbar ist oder aus Messgrößen berechnet werden kann. Damit 
ist eine juristisch eindeutigere Definition für die Berechnung des Endverbrauchs von Energie 
aus erneuerbaren Quellen gegeben. 
 

Änderungsantrag 106 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 5 – Absatz 1 – Unterabsatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Biokraftstoffe und andere flüssige 
Biobrennstoffe, die die in Artikel 15 
festgelegten Kriterien für die ökologische 
Nachhaltigkeit nicht erfüllen, werden nicht 
berücksichtigt. 

Biomasse als Energieträger, die die in 
Artikel 15 festgelegten Kriterien für die 
ökologische und soziale Nachhaltigkeit 
nicht erfüllt, wird nicht berücksichtigt. 

Begründung 

Nachhaltigkeitskriterien sollten für alle energetischen Nutzungen von Biomasse gelten. 
 

Änderungsantrag 107 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 5 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Die Mitgliedstaaten können bei der 
Kommission beantragen, dass für die 
Zwecke des Absatzes 1 der Bau von 
erneuerbare Energie einsetzenden 
Anlagen mit sehr langen Vorlaufzeiten in 

entfällt 
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ihrem Gebiet unter folgenden 
Bedingungen berücksichtigt wird: 

(a) Mit dem Bau der erneuerbare Energie 
einsetzenden Anlage muss vor 2016 
begonnen worden sein,  

 

(b) die erneuerbare Energie einsetzende 
Anlage muss eine Produktionskapazität 
von 5000 MW oder mehr aufweisen,  

 

(c) die Anlage kann nicht vor 2020 in 
Betrieb genommen werden, 

 

(d) die Anlage muss vor 2022 in Betrieb 
genommen werden können. 

 

Die Kommission entscheidet, wie der 
Anteil von Energie aus erneuerbaren 
Quellen des Mitgliedstaates für das 
Jahr 2020 korrigiert wird, wobei der 
Baufortschritt, die Höhe der finanziellen 
Förderung der Anlage und die nach 
Fertigstellung in einem 
durchschnittlichen Jahr aus 
erneuerbaren Quellen zu erzeugende 
Energiemenge berücksichtigt werden. 

 

Gemäß dem Verfahren des Artikels 21 
Absatz 2 arbeitet die Kommission 
spätestens bis zum 31. Dezember 2012 
Regeln für die Durchführung dieser 
Bestimmung aus. 

 

Begründung 

Die Mitgliedstaaten sollten intensiv auf die Erfüllung der Ziele für 2020 hinarbeiten. 
Anpassungen der Ziele mit der Begründung „sehr lange Vorlaufzeiten“ und „höhere Gewalt“ 
könnten von den Mitgliedstaaten genutzt werden, um entweder die Ziele zu verwässern oder 
die Erreichung ihrer Ziele auf die lange Bank zu schieben oder sogar ganz zu vermeiden. 
Dieser Artikel sollte daher gestrichen werden. 27 Mitgliedstaaten haben sich über ihre 
Staatschefs zu einem verbindlichen Ziel für 2020 verpflichtet, nicht erst für 2022 oder 2024. 
Die Mitgliedstaaten sollten ihrer Verpflichtung nachkommen. 
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Änderungsantrag 108 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 5 – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3. Ist ein Mitgliedstaat der Ansicht, dass 
er wegen höherer Gewalt nicht in der 
Lage ist, den in der dritten Spalte der 
Tabelle in Anhang I festgelegten Anteil 
von Energie aus erneuerbaren Quellen 
am Endenergieverbrauch im Jahr 2020 zu 
erreichen, so setzt er die Kommission 
davon so schnell wie möglich in Kenntnis. 
Die Kommission erlässt eine 
Entscheidung zu der Frage, ob höhere 
Gewalt nachgewiesen wurde. Falls höhere 
Gewalt nachgewiesen wurde, lässt sie eine 
zweckmäßige Korrektur des 
Endverbrauchs von Energie aus 
erneuerbaren Quellen zu, der für den 
Mitgliedstaat für das Jahr 2020 
angenommen wurde.  

entfällt 

Begründung 

Der Europäische Gerichtshof hat wiederholt den Grundsatz der „höheren Gewalt“ als 
Bestandteil des EU-Rechts anerkannt und ihn in verschiedenen Zusammenhängen angewandt, 
ohne dass die EU-Rechtsvorschriften darauf Bezug nehmen müssten. 
 

Änderungsantrag 109 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 5 – Absatz 4 – Unterabsatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

4. Für die Zwecke des Absatzes 1 
Buchstabe a wird der Endverbrauch von 
Strom aus erneuerbaren Energiequellen als 
die Strommenge berechnet, die in einem 
Mitgliedstaat aus erneuerbaren 
Energiequellen unter Ausschluss der 
Stromerzeugung durch 
Pumpspeicherkraftwerke, die zuvor 
hochgepumptes Wasser nutzen, erzeugt 

4. Für die Zwecke des Absatzes 1 
Buchstabe a wird der Endverbrauch von 
Strom aus erneuerbaren Energiequellen als 
die Strommenge berechnet, die in einem 
Mitgliedstaat aus erneuerbaren 
Energiequellen unter Ausschluss jener 
Stromerzeugung, die in 
Pumpspeicherkraftwerken aus zuvor 
hochgepumptem Wasser erzeugt und 
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und gemäß Artikel 10 korrigiert wird. gemäß Artikel 10 korrigiert wird. 

Begründung 

Der Ausschluss der aus Pumpspeicherung stammenden Stromerzeugung kann im Vorschlag 
der Kommission dahingehend interpretiert werden, dass sämtliche Stromerzeugung aus 
Pumpspeicherkraftwerken, inklusive jener aus natürlichem Zufluss, von der Zielerreichung 
ausgeschlossen wird. Es ist daher eine Klarstellung der Bestimmung erforderlich, dass nur 
die Wasserkrafterzeugung aus Pumpspeicherung ausgeschlossen wird. 
 

Änderungsantrag 110 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 5 – Absatz 4 – Unterabsatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Aus Wasserkraft erzeugter Strom wird 
gemäß der Normalisierungsregel in 
Anhang II berücksichtigt. 

Aus Wasserkraft und Windkraft erzeugter 
Strom wird gemäß der 
Normalisierungsregel in Anhang II 
berücksichtigt. 

Begründung 

Wie die Wasserkraft kann auch die Windkraft in manchen Jahren erhebliche Schwankungen 
aufweisen. Um die zweijährigen verbindlichen Mindestzwischenziele nicht zu beeinträchtigen, 
sollte die Windleistung „normalisiert" werden, damit die EU-weiten Mindestzwischenziele 
vergleichbar sind. 
 

Änderungsantrag 111 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 5 – Absatz 5 – Unterabsatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

5. Für die Zwecke des Absatzes 1 
Buchstabe b wird der Endverbrauch von 
für Wärme und Kälte genutzter Energie aus 
erneuerbaren Quellen als der Verbrauch 
von Energie aus erneuerbaren Quellen 
berechnet, die der verarbeitenden 
Industrie, dem Verkehrssektor, 
Haushalten, dem Dienstleistungssektor, der 
Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft zu 
Wärme- und Kältezwecken geliefert wird, 

5. Für die Zwecke des Absatzes 1 
Buchstabe b wird der Endverbrauch von 
für Wärme und Kälte genutzter Energie aus 
erneuerbaren Quellen als Summe aus der 
Menge der in einem Mitgliedstaat aus 
erneuerbaren Quellen erzeugten 
Fernwärme und -kälte und dem 
sonstigen, nach Artikel 10 korrigierten 
Verbrauch von Energie aus erneuerbaren 
Quellen für Heizung, Kühlung oder 
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einschließlich des Verbrauchs von 
Fernwärme oder Fernkälte erneuerbarer 
Herkunft, und gemäß Artikel 10 korrigiert 
wird. 

verfahrenstechnische Zwecke in Industrie, 
Haushalten, Dienstleistungssektor, Land-, 
Forst- und Fischereiwirtschaft berechnet. 

Begründung 

In Artikel 5 über die Berechnung des Anteils von Energie aus erneuerbaren Quellen müssen 
alle Berechnungen kohärent sein. Die Kommission schlägt vor, dass der Endverbrauch von 
(erneuerbarer) Energie Verteilungsverluste umfassen soll: Schweden befürwortet dies, da die 
Herkunftsnachweise in Artikel 6 für die Erzeugung von Strom, Wärme und Kälte ausgestellt 
werden und daher Verteilungsverluste beinhalten. Außerdem gibt es einen Fehler in diesem 
Artikel, da der Verkehrssektor in Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b) erfasst ist, weshalb er aus 
Artikel 5 Absatz 5 zu streichen ist. 
 

Änderungsantrag 112 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 5 – Absatz 5 – Unterabsatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Von Wärmepumpen unter Nutzung 
geothermischer Energie aus dem Boden 
oder Wasser erzeugte thermische Energie 
wird für die Zwecke des Absatzes 1 
Buchstabe b berücksichtigt. Von 
Wärmepumpen unter Nutzung von 
Umgebungswärme der Luft erzeugte 
thermische Energie wird für die Zwecke 
des Absatzes 1 Buchstabe b 
berücksichtigt, sofern die Energieeffizienz 
derartiger Wärmepumpen die gemäß der 
Verordnung (EG) Nr. 1980/2000 
festgelegten Mindestanforderungen an 
Umweltzeichen erfüllt, gegebenenfalls 
insbesondere die in der 
Entscheidung 2007/742/EG festgelegte und 
im Einklang mit dieser Verordnung 
überprüfte Mindestleistungszahl. 

Von Wärmepumpen unter Nutzung 
aerothermischer, geothermischer oder 
hydrothermischer Energie erzeugte 
thermische Energie wird für die Zwecke 
des Absatzes 1 Buchstabe b berücksichtigt, 
sofern die zugeführte Primärenergie 
unter dem erzielten Energieertrag liegt. 
Bei der Berechnung der mit 
Wärmepumpen erzeugten Energie aus 
erneuerbaren Quellen wird nur die (in 
Form aerothermischer, geothermischer 
oder hydrothermischer Energie) aus der 
Umwelt gewonnene Energie nach 
folgender Formel berücksichtigt: 

 E erneuerbar = Q eingesetzt * ( 1 - 1 
/ jahreszeitenbedingter Leistungsfaktor * 
durchschnittliche Effizienz der 
Kraftwerke in einem Land).  

 Die durchschnittliche Effizienz der 
Kraftwerke wird aus verifizierten 
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Eurostat-Daten errechnet. Die 
Einzelheiten für die Berechnung des 
jahreszeitenbedingten Leistungsfaktors 
(JLF) werden von der von der 
Kommission (Eurostat) eingesetzten 
ständigen Arbeitsgruppe Statistiken über 
erneuerbare Energien bis zum 
31. Dezember 2010 erarbeitet. Die 
Arbeitsgruppe legt auch die JLF-
Mindestwerte für geothermische, Luft-
Wasser- und Luft-Luft-Wärmepumpen 
fest. Solange diese Arbeitsgruppe keinen 
neuen Beschluss fasst, gelten die gemäß 
der Verordnung (EG) Nr. 1980/2000 
festgelegten Mindestanforderungen an 
Umweltzeichen, gegebenenfalls 
insbesondere die in der Entscheidung 
2007/742/EG festgelegte und im Einklang 
mit dieser Verordnung überprüfte 
Mindestleistungszahl. 

 

Änderungsantrag 113 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 5 – Absatz 7 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 7a. Die Mitgliedstaaten fördern und 
unterstützen Energieeffizienz und 
Energieeinsparungen als hervorragend 
geeignete Mittel, den prozentualen Anteil 
erneuerbarer Energiequellen zu erhöhen 
und das in dieser Richtlinie festgelegte 
Ziel leichter zu erreichen. 

 

Änderungsantrag 114 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 5 – Absatz 9 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

9. Aus erneuerbaren Energiequellen in 
Drittländern erzeugter Strom wird bei der 

9. Aus erneuerbaren Energiequellen in 
Drittländern erzeugter Strom wird bei der 
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Bewertung der Erfüllung der die nationalen 
Ziele betreffenden Anforderungen dieser 
Richtlinie nur berücksichtigt, wenn 

Bewertung der Erfüllung der die nationalen 
Ziele betreffenden Anforderungen dieser 
Richtlinie nur berücksichtigt, wenn 

(a) der Strom in der Gemeinschaft 
verbraucht wird, 

(a) der Strom physisch importiert und in 
der Gemeinschaft verbraucht wird; 

 wobei die aus erneuerbaren 
Energiequellen in Drittländern 
gewonnene Elektrizität als physisch 
importiert und in der Gemeinschaft 
verbraucht gilt, wenn die Importeure in 
den jeweiligen Mitgliedstaaten 

 (i) die entsprechende Kapazität der 
Verbindungsleitungen zwischen den 
Drittstaaten und der Gemeinschaft fest 
gebucht haben; und sie 

 (ii) die importierte Energie in ihren 
Ausgleichsgruppen in der Gemeinschaft 
registriert haben; 

 (aa) der Drittstaat verbindliche Ziele für 
erneuerbare Energien angenommen hat, 
die ähnlich ehrgeizig sind wie jene der 
EU, und der Anteil der Energie aus 
erneuerbaren Quellen am gesamten 
Energieverbrauch im Drittstaat nicht auf 
Grund der Einfuhr der Energie in die 
Gemeinschaft reduziert wird; 

(b) der Strom in einer Anlage erzeugt wird, 
die nach dem Inkrafttreten dieser Richtlinie 
in Betrieb genommen wird, und  

(b) der Strom in einer Anlage erzeugt wird, 
die nach dem Inkrafttreten dieser Richtlinie 
in Betrieb genommen wird; und  

(c) für den Strom ein Herkunftsnachweis 
ausgestellt wird, der Teil eines 
Herkunftsnachweissystems ist, das dem in 
dieser Richtlinie festgelegten System 
gleichwertig ist. 

(c) für den Strom ein Herkunftsnachweis 
ausgestellt und übertragen wird, der Teil 
eines Herkunftsnachweissystems ist, das 
dem in dieser Richtlinie festgelegten 
System gleichwertig ist. 

 

Änderungsantrag 115 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 6 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
die Herkunft von aus erneuerbaren 

1. Die Mitgliedstaaten stellen bezüglich 
der Offenlegung von Informationen 
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Energiequellen erzeugtem Strom und die 
Herkunft von in Anlagen mit einer 
Kapazität von mindestens 5 MWth aus 
erneuerbaren Energiequellen erzeugter 
Wärme oder Kälte als aus erneuerbaren 
Energiequellen im Sinne dieser Richtlinie 
stammend gewährleistet wird.  

sicher, dass die Herkunft von aus 
erneuerbaren Energiequellen erzeugtem 
Strom und in Anlagen mit einer Kapazität 
von mindestens 1 MWth aus erneuerbaren 
Energiequellen erzeugter Wärme oder 
Kälte als aus erneuerbaren Energiequellen 
im Sinne dieser Richtlinie stammend nach 
objektiven, transparenten und 
diskriminierungsfreien Kriterien 
gewährleistet wird. 

 

Änderungsantrag 116 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 6 – Absatz 2 – Buchstabe e a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (ea) gegebenenfalls die Art der 
Förderregelung, die für die Erzeugung 
der betreffenden Energieeinheit genutzt 
wurde. 

 

Änderungsantrag 117 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 6 – Absatz 2 – Unterabsatz 2 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Herkunftsnachweise enthalten ferner 
Angaben darüber, ob 
Übertragungsbescheinigungen für die 
betreffende Energieeinheit ausgestellt 
wurden. 

 

Änderungsantrag 118 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 6 – Absatz 3 – Unterabsatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Falls die Anerkennung eines 
Herkunftsnachweises verweigert wird, 

Ein Mitgliedstaat kann die Anerkennung 
eines Herkunftsnachweises nur 



 

PE405.949v02-00 84/397 RR\744677DE.doc 

DE 

kann die Kommission eine Entscheidung 
erlassen, die den betreffenden Mitgliedstaat 
zur Anerkennung des Herkunftsnachweises 
verpflichtet.  

verweigern, wenn begründete Zweifel an 
dessen Genauigkeit, Zuverlässigkeit oder 
Richtigkeit bestehen. Der Mitgliedstaat 
gewährt der Kommission Zugang zu den 
Informationen, die im Zusammenhang 
mit diesen Zweifeln stehen. 

 Stellt die Kommission fest, dass kein 
Grund zur Verweigerung der 
Anerkennung eines Herkunftsnachweises 
besteht, kann sie eine Entscheidung 
erlassen, die den betreffenden Mitgliedstaat 
zur Anerkennung des Herkunftsnachweises 
verpflichtet. Stellt die Kommission 
dagegen fest, dass die Verweigerung der 
Anerkennung des Herkunftsnachweises 
begründet ist, können andere 
Mitgliedstaaten die Anerkennung 
vergleichbarer Herkunftsnachweise des 
ausstellenden Mitgliedstaats ebenfalls 
verweigern, bis die Ursachen für die 
Zweifel an deren Genauigkeit, 
Zuverlässigkeit oder Richtigkeit in 
geeigneter Weise behoben werden. 

 

Änderungsantrag 119 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 6 – Absatz 4 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 4a. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 
in Fällen, in denen ein Erzeuger von in 
einer Kraft-Wärme-Kopplungsanlage 
gewonnener erneuerbarer Energie nach 
Absatz 1 und nach den Vorschriften der 
Richtlinie 2004/8/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 
11. Februar 2004 über die Förderung 
einer am Nutzwärmebedarf orientierten 
Kraft-Wärme-Kopplung im 
Energiebinnenmarkt1 Anspruch auf die 
Ausstellung von Herkunftsnachweisen 
hat, für jede den Anforderungen dieser 
Richtlinie und der Richtlinie 2004/8/EG 
entsprechende Energieeinheit nur ein 
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Herkunftsnachweis ausgestellt wird. 
Dieser Herkunftsnachweis erfüllt alle 
Funktionen gesonderter 
Herkunftsnachweise nach dieser 
Richtlinie und der Richtlinie 2004/8/EG. 

 Für Energie aus erneuerbaren Quellen 
nach diesem Artikel wird kein 
Herkunftsnachweis ausgestellt, wenn 
bereits ein anderer Beleg ausgestellt 
wurde, der den Zwecken der 
Verpflichtung zur Offenlegung der 
Informationen über die bei der 
Elektrizitätserzeugung eingesetzten 
Energieträger gemäß der Richtlinie 
2003/54/EG genügt. 

 ___________________ 

1 ABl. L 52 vom 21.2.2004, S. 50. 

 

Änderungsantrag 120 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 6 – Absatz 4 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 4b. Herkunftsnachweise begründen nicht 
an sich ein Recht auf Inanspruchnahme 
nationaler Förderregelungen. 

 

Änderungsantrag 121 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 6 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Artikel 6a 

 Übertragungsbescheinigungen für Strom, 
Wärme und Kälte, die aus erneuerbaren 

Energiequellen erzeugt werden 

 1. Jene Mitgliedstaaten, die auf 
freiwilliger Basis beschließen, den in 
Artikel 9 Buchstabe c vorgesehenen 
Flexibilitätsmechanismus zu nutzen, 
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richten ein System ein, das gewährleistet, 
dass auf Anfrage eines Herstellers von 
Energie aus erneuerbaren Quellen auf 
der Grundlage objektiver, transparenter 
und nichtdiskriminierender Kriterien eine 
Übertragungsbescheinigung ausgestellt 
wird. 

 Eine Übertragungsbescheinigung gilt 
standardmäßig für 1 MWh. Für jede 
MWh erzeugte Energie wird nicht mehr 
als eine Übertragungsbescheinigung 
ausgestellt. 

 2. Übertragungsbescheinigungen werden 
elektronisch ausgestellt, übertragen und 
entwertet. Sie müssen genau, zuverlässig 
und betrugssicher sein. 

 Die Übertragungsbescheinigung enthält 
mindestens folgende Angaben: 

 (a) Angaben zur Energiequelle, aus der 
die Energie erzeugt wurde, und Beginn 
und Ende ihrer Erzeugung; 

 (b) Angaben dazu, ob die 
Übertragungsbescheinigung 

 (i) Strom oder  

 (ii) Wärme und/oder Kälte betrifft; 

 (c) Bezeichnung, Standort, Typ und 
Kapazität der Anlage, in der die Energie 
erzeugt wurde, und Datum der 
Inbetriebnahme der Anlage; 

 (d) Ausstellungsdatum, ausstellendes 
Land und eindeutige Kennnummer für 
jede Übertragungsbescheinigung; 

 (e) Höhe und Art der Investitionsbeihilfe, 
die die Anlage erhalten hat; und 

 (f) gegebenenfalls die Art der 
Förderregelung, die für die Erzeugung 
der betreffenden Energieeinheit genutzt 
wurde. 

 Übertragungsbescheinigungen enthalten 
ferner Angaben darüber, ob 
Herkunftsnachweise für die betreffende 
Energieeinheit ausgestellt wurden. 
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 3. Mitgliedstaaten, die Artikel 9 
Buchstabe c anwenden, erkennen 
Übertragungsbescheinigungen an, die 
von anderen Mitgliedstaaten gemäß dieser 
Richtlinie in Anwendung desselben 
Artikels ausgestellt wurden. Eine 
Verweigerung der Anerkennung einer 
Übertragungsbescheinigung durch einen 
in diesem Absatz genannten Mitgliedstaat 
muss sich auf objektive, transparente und 
nichtdiskriminierende Kriterien stützen. 

 Ein Mitgliedstaat, der Artikel 9 
Buchstabe c anwendet, kann die 
Anerkennung einer 
Übertragungsbescheinigung nur 
verweigern, wenn begründete Zweifel an 
deren Genauigkeit, Zuverlässigkeit oder 
Richtigkeit bestehen. Der Mitgliedstaat 
gewährt der Kommission Zugang zu den 
Informationen, die im Zusammenhang 
mit diesen Zweifeln stehen. 

 Stellt die Kommission fest, dass kein 
Grund zur Verweigerung der 
Anerkennung einer 
Übertragungsbescheinigung besteht, kann 
sie eine Entscheidung erlassen, die den 
betreffenden Mitgliedstaat zu deren 
Anerkennung verpflichtet. Stellt die 
Kommission dagegen fest, dass die 
Verweigerung der Anerkennung der 
Übertragungsbescheinigung begründet 
ist, können andere Mitgliedstaaten, die 
Artikel 9 Buchstabe c anwenden, die 
Anerkennung vergleichbarer 
Übertragungsbescheinigungen des 
ausstellenden Mitgliedstaats verweigern, 
bis die Ursachen für die Zweifel an deren 
Genauigkeit, Zuverlässigkeit oder 
Richtigkeit in geeigneter Weise behoben 
werden. 

 4. Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass 
alle Übertragungsbescheinigungen, die 
für in einem bestimmten Kalenderjahr 
aus erneuerbaren Energiequellen 
erzeugte Energie auszustellen sind, 
spätestens drei Monate nach Ende dieses 
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Jahres ausgestellt werden. 

 5. Übertragungsbescheinigungen 
begründen nicht an sich ein Recht auf 
Inanspruchnahme nationaler 
Förderregelungen. 

 
 

Änderungsantrag 122 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 7 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Zuständige Stellen und 
Herkunftsnachweisregister 

Zuständige Stellen und Register für 
Herkunftsnachweise und 

Übertragungsbescheinigungen 

1. Jeder Mitgliedstaat benennt eine einzige 
zuständige Stelle zur Wahrnehmung der 
folgenden Aufgaben: 

1. Jeder Mitgliedstaat benennt eine einzige 
zuständige Stelle zur Wahrnehmung der 
folgenden Aufgaben: 

(a) Einrichtung und Führung eines 
nationalen Herkunftsnachweisregisters,  

(a) Einrichtung und Führung eines 
nationalen Registers für 
Herkunftsnachweise und – sofern er auf 
die flexiblen Instrumente gemäß Artikel 9 
Buchstabe c zurückgreift – 
Übertragungsbescheinigungen, 

(b) Ausstellung von Herkunftsnachweisen, (b) Ausstellung von Herkunftsnachweisen 
und – sofern er auf die flexiblen 
Instrumente gemäß Artikel 9 Buchstabe c 
zurückgreift – 
Übertragungsbescheinigungen, 

(c) Erfassung aller Übertragungen von 
Herkunftsnachweisen, 

(c) Erfassung aller Übertragungen von 
Herkunftsnachweisen und – sofern er auf 
die flexiblen Instrumente gemäß Artikel 9 
Buchstabe c zurückgreift – 
Übertragungsbescheinigungen, 

(d) Entwertung von Herkunftsnachweisen, (d) Entwertung von Herkunftsnachweisen 
und – sofern er auf die flexiblen 
Instrumente gemäß Artikel 9 Buchstabe c 
zurückgreift – 
Übertragungsbescheinigungen, 

(e) Veröffentlichung eines jährlichen 
Berichts über die Zahl der ausgestellten 
Herkunftsnachweise, über die Zahl der an 

(e) Veröffentlichung eines jährlichen 
Berichts über die Zahl der ausgestellten 
Herkunftsnachweise und – sofern er auf 
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die anderen oder von den anderen 
zuständigen Stellen übertragenen 
Herkunftsnachweise und über die Zahl der 
entwerteten Herkunftsnachweise. 

die flexiblen Instrumente gemäß Artikel 9 
Buchstabe c zurückgreift – 
Übertragungsbescheinigungen, über die 
Zahl der an die anderen oder von den 
anderen zuständigen Stellen übertragenen 
Herkunftsnachweise bzw. 
Übertragungsbescheinigungen und über 
die Zahl der entwerteten 
Herkunftsnachweise bzw. 
Übertragungsbescheinigungen. 

2. Die zuständige Stelle ist weder in der 
Energieerzeugung noch im 
Energiehandel, in der Energieversorgung 
oder in der Energieverteilung tätig. 

2. Die zuständige Stelle ist unabhängig 
von Energieerzeugung, -handel, 
-versorgung und -verteilung. 

3. Im nationalen 
Herkunftsnachweisregister werden die 
von den einzelnen Personen gehaltenen 
Herkunftsnachweise erfasst. Ein 
Herkunftsnachweis wird jeweils nur in 
einem Register geführt.  

3. Im nationalen Register der 
Herkunftsnachweise und – sofern der 
betreffende Mitgliedstaat auf die flexiblen 
Instrumente gemäß Artikel 9 Buchstabe c 
zurückgreift – 
Übertragungsbescheinigungen werden die 
von den einzelnen Personen gehaltenen 
Herkunftsnachweise bzw. 
Übertragungsbescheinigungen erfasst. 
Jeder Herkunftsnachweis bzw. jede 
Übertragungsbescheinigung wird jeweils 
nur in einem Register geführt. 

 3a. Die zuständige nationale Stelle ist die 
einzige zuständige Stelle für 
Herkunftsnachweise und 
Übertragungsbescheinigungen, sofern 
sich ein Mitgliedstaat freiwillig dafür 
entscheidet, und für alle Anlagen, die 
erneuerbare Energieträger im jeweiligen 
Mitgliedstaat nutzen. Die zuständige 
Stelle ist nicht für die Ausstellung von 
Herkunftsnachweisen und 
Übertragungsbescheinigungen für 
Anlagen zuständig, die erneuerbare 
Energieträger in anderen Mitgliedstaaten 
nutzen. Die Mitgliedstaaten 
gewährleisten, dass der 
Verantwortungsbereich der gemäß dieser 
Richtlinie in anderen Mitgliedstaaten 
eingerichteten zuständigen Stellen 
geachtet wird. 
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Änderungsantrag 123 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 8 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Der Herkunftsnachweis für eine 
Energieeinheit wird einer gemäß Artikel 7 
benannten Stelle zur Entwertung vorgelegt, 

1. Der Herkunftsnachweis für eine 
Energieeinheit wird einer gemäß Artikel 7 
benannten Stelle zur Entwertung vorgelegt, 

(a) wenn die Erzeugung einer 
Stromeinheit aus erneuerbaren 
Energiequellen oder die Erzeugung einer 
Wärme- oder Kälteeinheit aus 
erneuerbaren Energiequellen in einer 
Anlage mit einer Kapazität von 
mindestens 5 MWth durch die Zahlung 
von Einspeisetarifen, die Zahlung von 
Prämien, Steuersenkungen oder 
Zahlungen aufgrund von 
Ausschreibungen gefördert wird; in 
diesem Fall wird der Herkunftsnachweis 
der zuständigen Stelle vorgelegt, die von 
dem Mitgliedstaat benannt wurde, der die 
Förderregelung eingeführt hat; 

 

(b) wenn eine aus erneuerbaren 
Energiequellen erzeugte Stromeinheit 
oder eine aus erneuerbaren 
Energiequellen in einer Anlage mit einer 
Kapazität von mindestens 5 MWth 
erzeugte Wärme- oder Kälteeinheit bei der 
Bewertung der Frage berücksichtigt wird, 
ob eine Einrichtung eine Verpflichtung 
zur Nutzung erneuerbarer Energie 
erfüllt; in diesem Fall wird der 
Herkunftsnachweis der zuständigen Stelle 
vorgelegt, die von dem Mitgliedstaat 
benannt wurde, der die Verpflichtung 
eingeführt hat; oder 

 

(c) wenn ein Energieversorger oder ein 
Energieverbraucher sich dafür entscheidet, 
einen Herkunftsnachweis als Nachweis 
dafür zu verwenden, welchen Anteil 
erneuerbare Energie an seinem Energiemix 
ausmacht oder in welcher Menge sie darin 
enthalten ist, ohne die Vorteile einer 
Förderregelung gemäß Buchstabe a oder 

wenn ein Energieversorger oder ein 
Energieverbraucher sich dafür entscheidet, 
einen Herkunftsnachweis als Nachweis 
dafür zu verwenden, welchen Anteil 
erneuerbare Energie an seinem Energiemix 
ausmacht oder in welcher Menge sie darin 
enthalten ist, insbesondere zur Erfüllung 
der Verpflichtung zur Offenlegung der 
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Buchstabe b in Anspruch zu nehmen; in 
diesem Fall wird der Herkunftsnachweis 
der zuständigen Stelle vorgelegt, die von 
dem Mitgliedstaat benannt wurde, in dem 
die im betreffenden Energiemix 
ausgewiesene Energie verbraucht wird. 

Informationen über die bei der 
Elektrizitätserzeugung eingesetzten 
Energieträger gemäß der [Richtlinie 
2003/54/EG]; in diesem Fall wird der 
Herkunftsnachweis der zuständigen Stelle 
vorgelegt, die von dem Mitgliedstaat 
benannt wurde, in dem die im betreffenden 
Energiemix ausgewiesene Energie 
verbraucht wird. 

2. Hat ein Betreiber einen 
Herkunftsnachweis oder mehrere 
Herkunftsnachweise einer zuständigen 
Stelle gemäß Absatz 1 Buchstabe a oder 
Buchstabe b vorgelegt, 

2. Die zuständige Stelle entwertet gemäß 
Absatz 1 vorgelegte Herkunftsnachweise 
unmittelbar nach ihrer Vorlage. 

(a) beantragt er für die gesamte künftige 
Erzeugung von Energie aus erneuerbaren 
Energiequellen in derselben Anlage 
Herkunftsnachweise gemäß Artikel 6 
Absatz 1; 

 

(b) legt er diese Herkunftsnachweise 
derselben zuständigen Stelle zur 
Entwertung vor.  

 

 2a. Entwertet eine zuständige Stelle einen 
Herkunftsnachweis, wird zur 
Gewährleistung der Erfüllung der die 
Offenlegung von Strom, Wärme und 
Kälte betreffenden Anforderungen dieser 
Richtlinie eine entsprechend Menge an 
Energie aus erneuerbaren Quellen aus 
dem Register gestrichen. Diese Streichung 
verhindert eine Doppelzählung der offen 
gelegten Mengen von Strom und Wärme 
und Kälte aus erneuerbaren 
Energiequellen. 

3. Herkunftsnachweise werden einer 
zuständigen Stelle nicht mehr als ein Jahr 
nach dem Datum ihrer Ausstellung zur 
Entwertung vorgelegt. 

3. Herkunftsnachweise werden einer 
zuständigen Stelle nicht mehr als ein Jahr 
nach dem Datum ihrer Ausstellung zur 
Entwertung vorgelegt. 

 



 

PE405.949v02-00 92/397 RR\744677DE.doc 

DE 

Änderungsantrag 124 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 8 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Artikel 8a 

 Vorlage von 
Übertragungsbescheinigungen zur 

Entwertung 

 1. Mitgliedstaaten, die beschließen, dass 
sie sich an den in Artikel 9 Buchstabe c 
vorgesehenen Flexibilitätsmechanismen 
beteiligen wollen, müssen, solange sie 
diese Mechanismen nutzen, der gemäß 
Artikel 7 benannten zuständigen Stelle 
eine der betreffenden Energieeinheit 
entsprechende 
Übertragungsbescheinigung zur 
Entwertung vorlegen, 

 (a) wenn die Erzeugung einer 
Stromeinheit aus erneuerbaren 
Energiequellen oder die Erzeugung einer 
Wärme- oder Kälteeinheit aus 
erneuerbaren Energiequellen in einer 
Anlage mit einer Kapazität von 
mindestens 1 MWth durch die Zahlung 
von Einspeisetarifen, die Zahlung von 
Prämien, Steuersenkungen oder 
Zahlungen aufgrund von 
Ausschreibungen gefördert wird; in 
diesem Fall wird die 
Übertragungsbescheinigung der 
zuständigen Stelle vorgelegt, die von dem 
Mitgliedstaat benannt wurde, der die 
Förderregelung eingeführt hat; 

 (b) wenn eine aus erneuerbaren 
Energiequellen erzeugte Stromeinheit 
oder eine aus erneuerbaren 
Energiequellen in einer Anlage mit einer 
Kapazität von mindestens 1 MWth 
erzeugte Wärme- oder Kälteeinheit bei der 
Bewertung der Frage berücksichtigt wird, 
ob eine Einrichtung eine Verpflichtung 
zur Nutzung erneuerbarer Energie 
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erfüllt; in diesem Fall wird die 
Übertragungsbescheinigung der 
zuständigen Stelle vorgelegt, die von dem 
Mitgliedstaat benannt wurde, der die 
Verpflichtung eingeführt hat. 

 2. Die zuständige Stelle entwertet die 
gemäß Absatz 1, Absatz 3 und Artikel 8 
Absatz 1 vorgelegten 
Übertragungsbescheinigungen 
unmittelbar nach ihrer Vorlage. 

 3. Übertragungsbescheinigungen werden 
der zuständigen Stelle nicht mehr als zwei 
Jahre nach dem Datum ihrer Ausstellung 
zur Entwertung vorgelegt. 

 

Änderungsantrag 125 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 9 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Artikel 9 entfällt 

Übertragung von Herkunftsnachweisen   

1. Mitgliedstaaten, deren Anteil von 
Energie aus erneuerbaren Quellen in dem 
unmittelbar vorhergehenden 
Zweijahreszeitraum den Anteil erreicht 
oder übersteigt, der im Richtkurs in 
Anhang I Teil B angegeben ist, können 
bei den gemäß Artikel 7 benannten 
zuständigen Stellen beantragen, dass die 
nach Artikel 8 Absatz 1 zur Entwertung 
vorgelegten Herkunftsnachweise an einen 
anderen Mitgliedstaat übertragen werden. 
Solche Herkunftsnachweise werden von 
der zuständigen Stelle in dem 
Mitgliedstaat, der die Herkunftsnachweise 
erhält, unverzüglich entwertet. 

 

2. Die Mitgliedstaaten können für die 
Übertragung von Herkunftsnachweisen 
an oder von Personen in anderen 
Mitgliedstaaten ein System der 
Vorabgenehmigung einführen, wenn 
ohne ein solches System damit zu rechnen 
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ist, dass die Übertragung von 
Herkunftsnachweisen an den 
betreffenden oder von dem betreffenden 
Mitgliedstaat sie in ihrer Fähigkeit 
beeinträchtigt, eine sichere und 
ausgewogene Energieversorgung zu 
gewährleisten, oder wenn damit zu 
rechnen ist, dass diese Übertragung dem 
Erreichen der ihrer Förderregelung 
zugrunde liegenden Umweltziele zuwider 
läuft.  

Die Mitgliedstaaten können für die 
Übertragung von Herkunftsnachweisen 
an Personen in anderen Mitgliedstaaten 
ein System der Vorabgenehmigung 
einführen, wenn ohne ein solches System 
damit zu rechnen ist, dass die 
Übertragung von Herkunftsnachweisen 
sie in ihrer Fähigkeit beeinträchtigt, den 
Bestimmungen des Artikels 3 Absatz 1 
nachzukommen oder dafür zu sorgen, 
dass der Anteil von Energie aus 
erneuerbaren Quellen den im Richtkurs 
in Anhang I Teil B angegebenen Anteil 
erreicht oder übersteigt. 

 

Das System der Vorabgenehmigung darf 
kein Mittel willkürlicher Diskriminierung 
darstellen. 

 

3. Vorbehaltlich der nach Absatz 2 
erlassenen Bestimmungen können 
Herkunftsnachweise zwischen Personen 
in verschiedenen Mitgliedstaaten 
übertragen werden, sofern sie für Energie 
ausgestellt werden, die aus erneuerbaren 
Quellen in nach dem Inkrafttreten dieser 
Richtlinie in Betrieb genommenen 
Anlagen erzeugt wird. 

 

Die Übertragung kann mit der 
Übertragung von Energie, auf die sich der 
Herkunftsnachweis bezieht, gekoppelt 
sein oder unabhängig von einer solchen 
Übertragung erfolgen. 

 

4. Die Mitgliedstaaten melden der 
Kommission jedes 
Vorabgenehmigungssystem, das sie 
gemäß Absatz 2 in Kraft treten lassen 
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wollen, ebenso wie spätere diesbezügliche 
Änderungen.  

Diese Informationen werden von der 
Kommission veröffentlicht. 

 

5. Die Kommission bewertet spätestens am 
31. Dezember 2014 die Durchführung der 
Bestimmungen dieser Richtlinie, die die 
Übertragung von Herkunftsnachweisen 
zwischen den Mitgliedstaaten betreffen, 
und die damit verbundenen Kosten und 
Vorteile. Gegebenenfalls unterbreitet sie 
dem Europäischen Parlament und dem 
Rat Vorschläge.  

 

 

Änderungsantrag 126 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 9 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Artikel 9a 

 Statistische Übertragungen zwischen 
Mitgliedstaaten 

 1. Zwei oder mehr Mitgliedstaaten 
können vereinbaren, Energie aus 
erneuerbaren Quellen zu statistischen 
Zwecken untereinander zu übertragen, 
damit sie auf ihre nationalen Ziele 
angerechnet werden kann.  

 2. Die Menge, die ein Mitgliedstaat gemäß 
diesem Artikel an einen anderen 
Mitgliedstaat übertragen kann, ist auf die 
Gesamtmenge der Energie aus 
erneuerbaren Quellen beschränkt, die im 
betreffenden Jahr durch eine 
Förderregelung des betreffenden 
Mitgliedstaats begünstigt wurde. 

 3. Ein Mitgliedstaat kann nur dann eine 
statistische Übertragung von Energie aus 
erneuerbaren Quellen an einen anderen 
Mitgliedstaat vornehmen, wenn der Anteil 
von Energie aus erneuerbaren Quellen 
zum Zeitpunkt der Übertragung über dem 
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Richtkurs gemäß Anhang I Teil B liegt. 

 4. Übertragungen gemäß diesem Artikel 
müssen bis mindestens 2020 gültig 
bleiben und für mindestens ein Jahr 
gelten. Sie werden erst wirksam, nachdem 
alle an der Übertragung beteiligten 
Mitgliedstaaten die Kommission über die 
Übertragung informiert haben. 

 

Änderungsantrag 127 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 9 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Artikel 9b 

 Gemeinsame Projekte von Mitgliedstaaten 

 1. Zwei oder mehr Mitgliedstaaten 
können bei allen Arten von gemeinsamen 
Projekten zur Nutzung von Energie aus 
erneuerbaren Quellen zusammenarbeiten 
und für die Durchführung von 
gemeinsamen Projekten von Betreibern 
und Erzeugern sorgen.  

 2. Die Mitgliedstaaten informieren die 
Kommission über die Menge an Energie 
aus erneuerbaren Quellen, die in allen 
Anlagen auf ihrem Staatsgebiet erzeugt 
wird, die nach dem Zeitpunkt des 
Inkrafttretens dieser Richtlinie in Betrieb 
genommen und gemäß den 
Bestimmungen von Absatz 1 errichtet 
wurden; diese Energiemenge wird als 
Beitrag zum nationalen Ziel eines 
anderen Mitgliedstaats angesehen, um 
feststellen zu können, inwieweit die 
Vorgaben aus Artikel 3 erfüllt wurden. 

 3. Diese Benachrichtigung enthält 
Folgendes: 

 (a) Beschreibung der Anlage; 

 (b) genaue Angabe des Anteils an 
Elektrizität, Wärme oder Kälte, die von 
der Anlage erzeugt wird und als Beitrag 
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zum nationalen Ziel eines anderen 
Mitgliedstaats betrachtet werden soll; 

 (c) Angabe des Mitgliedstaats, zu dessen 
Gunsten die Information übermittelt wird; 
und 

 (d) genaue Angabe des Zeitraums, in dem 
die Anlage als Beitrag zum nationalen 
Ziel des anderen Mitgliedstaats 
angerechnet werden soll. 

 4. Der in Absatz 3 Buchstabe d) genannte 
Zeitraum entspricht dem 
Abschreibungszeitraum des Projekts oder 
zehn Jahren, je nachdem, welcher 
Zeitraum kürzer ist. Seine Dauer wird in 
ganzen Kalenderjahren ausgedrückt und 
kann sich auf den Zeitraum nach 2020 
erstrecken. 

 5. Gemäß diesem Artikel übermittelte 
Benachrichtigungen können ohne das 
gemeinsame Einverständnis des 
Mitgliedstaats, der die Benachrichtigung 
übermittelt hat, und des in Absatz 3 
Buchstabe c bezeichneten Mitgliedstaats 
nicht geändert oder zurückgezogen 
werden. 

 6. Ein Mitgliedstaat kann nur dann eine 
statistische Übertragung von Energie aus 
erneuerbaren Quellen an einen anderen 
Mitgliedstaat vornehmen, wenn 
Schätzungen auf der Grundlage der 
vorgelegten Nachweise zufolge der Anteil 
von Energie aus erneuerbaren Quellen in 
dem Zweijahreszeitraum, der unmittelbar 
auf die Benachrichtigung über das 
gemeinsame Projekt folgt, die 
verbindlichen Mindestzwischenziele 
gemäß Anhang I Teil B zumindest für die 
Menge an Energie aus erneuerbaren 
Quellen, die im Rahmen des betreffenden 
gemeinsamen Projekts erzeugt werden 
soll, übertreffen wird. 

 7. Binnen drei Monaten nach dem Ende 
eines jeden Jahres, das in den in Absatz 3 
Buchstabe d angegebenen Zeitraum fällt, 
stellt der Mitgliedstaat, auf den die 
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Benachrichtigung gemäß Absatz 2 
zurückgeht, ein 
Benachrichtigungsschreiben mit 
folgenden Angaben aus: 

 (a) Gesamtmenge an Strom bzw. Wärme 
oder Kälte, die in diesem Jahr aus 
erneuerbaren Energieträgern in der 
Anlage erzeugt wurde, die Gegenstand der 
Benachrichtigung war, und 

 (b) Menge an Strom bzw. Wärme oder 
Kälte, die in diesem Jahr in dieser Anlage 
aus erneuerbaren Energieträgern erzeugt 
wurde, und die nach den in der 
Benachrichtigung genannten 
Bedingungen auf das nationale Ziel eines 
anderen Mitgliedstaats angerechnet wird. 

 8. Die Angaben gemäß Absatz 7 
Buchstabe a werden in einer 
unabhängigen Überprüfung durch einen 
Dritten bestätigt. Die Vorschriften für 
diese Überprüfung sowie für die 
Qualifikation der Überprüfer werden von 
den Mitgliedstaaten oder ihren 
zuständigen Stellen gemäß Artikel 7 
festgelegt und der Kommission mitgeteilt. 

 9. Der Mitgliedstaat übermittelt das 
Benachrichtigungsschreiben dem 
Mitgliedstaat, zu dessen Gunsten die 
Benachrichtigung gemäß Absatz 2 erfolgt, 
und der Kommission. 

 

Änderungsantrag 128 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 9 c (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Artikel 9c 

 Übertragungsbescheinigungen 

 1. Die Mitgliedstaaten können 
beschließen, 
Übertragungsbescheinigungen gemäß 
Artikel 6a Absatz 1 auszustellen und sie 
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zwischen Personen übertragbar zu 
machen. Eine solche Übertragung kann 
mit der Übertragung der Energie, auf die 
sich die Übertragungsbescheinigung 
bezieht, gekoppelt sein oder unabhängig 
von einer solchen Übertragung erfolgen.  

 2. Die Übertragung von 
Übertragungsbescheinigungen zwischen 
Personen in verschiedenen 
Mitgliedstaaten ist nur möglich,  

 (a) wenn Schätzungen auf der Grundlage 
der vorgelegten Nachweise zufolge der die 
Übertragungsbescheinigung ausstellende 
Mitgliedstaat seine verbindlichen 
Mindestzwischenziele gemäß Anhang I 
Teil B in dem Zweijahreszeitraum 
übertreffen wird, der dem Zeitraum, für 
den die Übertragung gilt, unmittelbar 
vorhergeht; und 

 (b) wenn die 
Übertragungsbescheinigungen für 
Energie ausgestellt werden, die aus 
erneuerbaren Quellen in Anlagen erzeugt 
wird, die nach dem Inkrafttreten dieser 
Richtlinie in Betrieb genommen werden. 

 3. Jeder Mitgliedstaat kann für die 
Übertragung von 
Übertragungsbescheinigungen an oder 
von Personen in anderen Mitgliedstaaten 
ein System der Vorabgenehmigung 
einführen, wenn ohne ein solches System 
damit zu rechnen ist, dass die 
Übertragung sie in ihrer Fähigkeit 
beeinträchtigt, eine sichere und 
ausgewogene Energieversorgung zu 
gewährleisten, oder dass diese 
Übertragung dem Erreichen der ihrer 
Förderregelung zugrunde liegenden 
Umweltziele zuwider läuft oder sie in 
ihrer Fähigkeit beeinträchtigt, Artikel 3 
Absätze 1 und 2 zu erfüllen. 

 Das System der Vorabgenehmigung darf 
kein Mittel willkürlicher Diskriminierung 
darstellen. 

 4. Die Mitgliedstaaten melden der 
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Kommission jedes 
Vorabgenehmigungssystem, das sie 
gemäß Absatz 3 in Kraft setzen wollen, 
ebenso wie spätere diesbezügliche 
Änderungen.  

 Diese Informationen werden von der 
Kommission veröffentlicht. 

 

Änderungsantrag 129 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 9 d (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Artikel 9d 

 Gemeinsame Erfüllung der Ziele 

 1. Zwei oder mehr Mitgliedstaaten 
können vereinbaren, ihre Ziele 
zusammenzulegen und gemeinsame 
Förderprogramme zu schaffen, um ihre 
Ziele gemeinsam zu erfüllen. 

 2. Wenn zwei oder mehr Mitgliedstaaten 
auf freiwilliger Basis beschließen, ihre 
Ziele gemäß Artikel 3 gemeinsam zu 
verfolgen, so werden das Gesamtziel und 
die verbindlichen Zwischenziele für die 
Mitgliedstaaten dieser Gruppe gemeinsam 
berechnet, indem der Durchschnitt der 
Zwischen- und Gesamtmindestziele der 
beteiligten Mitgliedstaaten gemäß 
Anhang I Teil A und Teil B ermittelt und 
mit dem in den Jahren bis 2020 
erwarteten Energieendverbrauch des 
jeweiligen beteiligten Mitgliedstaats 
gewichtet wird. 

 3. Die Kommission wird über eine 
Zusammenarbeit gemäß diesem Absatz 
von allen beteiligten Mitgliedstaaten 
informiert, und das neue Ziel für die 
Gruppe der Mitgliedstaaten sowie die 
Methode für dessen Berechnung bedürfen 
der Genehmigung durch die Kommission. 
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Änderungsantrag 130 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 10  
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Auswirkungen der Entwertung von 
Herkunftsnachweisen 

Auswirkungen des Einsatzes von 
Flexibilitätsmechanismen 

Entwertet eine zuständige Stelle einen 
Herkunftsnachweis, den sie nicht selbst 
ausgestellt hat, wird zur Bewertung der 
Erfüllung der die nationalen Ziele 
betreffenden Anforderungen dieser 
Richtlinie eine entsprechend Menge an 
Energie aus erneuerbaren Quellen 

 

(a) von der Menge an Energie aus 
erneuerbaren Quellen subtrahiert, die bei 
der Bewertung der Zielerfüllung durch 
den Mitgliedstaat der zuständigen Stelle, 
die den Herkunftsnachweis ausgestellt 
hat, für das Jahr der Erzeugung der im 
Herkunftsnachweis ausgewiesenen 
Energie berücksichtigt wird, und 

 

(b) zu der Menge an Energie aus 
erneuerbaren Quellen addiert, die bei der 
Bewertung der Zielerfüllung durch den 
Mitgliedstaat der zuständigen Stelle, die 
den Herkunftsnachweis entwertet hat, für 
das Jahr der Erzeugung der im 
Herkunftsnachweis ausgewiesenen 
Energie berücksichtigt wird.  

 

 1. Ist eine Vereinbarung zwischen zwei 
Mitgliedstaaten über die Übertragung von 
Energie aus erneuerbaren Quellen zu 
statistischen Zwecken gemäß Artikel 9a in 
Kraft getreten, so muss die entsprechende 
Menge 

 (a) statistisch von der Menge an Energie 
aus erneuerbaren Quellen subtrahiert 
werden, die bei der Ermittlung der 
Erfüllung der nach Artikel 3 geltenden 
Anforderungen bezüglich der nationalen 
Ziele durch einen Mitgliedstaat 
berücksichtigt wird, und 
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 (b) statistisch zu der Menge an Energie 
aus erneuerbaren Quellen addiert werden, 
die bei der Ermittlung der Erfüllung der 
nach Artikel 3 geltenden Anforderungen 
bezüglich der nationalen Ziele durch den 
anderen Mitgliedstaat berücksichtigt wird. 

 2. Haben zwei oder mehr Mitgliedstaaten 
gemeinsame Projekte gemäß Artikel 9b 
durchgeführt, wird die aus erneuerbaren 
Energieträgern erzeugte Menge an Strom 
bzw. Wärme oder Kälte, über die die 
Benachrichtigung gemäß Artikel 9b 
Absatz 7 ausgestellt wird, 

 (a) von der Menge an Energie aus 
erneuerbaren Quellen subtrahiert, die bei 
der Ermittlung der Erfüllung der nach 
Artikel 3 geltenden Anforderungen 
bezüglich der nationalen Ziele durch den 
Mitgliedstaat berücksichtigt wird, der das 
Benachrichtigungsschreiben gemäß 
Artikel 9b Absatz 7 ausstellt, und 

 (b) zu der Menge an Energie aus 
erneuerbaren Quellen addiert, die bei der 
Ermittlung der Erfüllung der nach 
Artikel 3 geltenden Anforderungen 
bezüglich der nationalen Ziele durch die 
Mitgliedstaaten berücksichtigt wird, die 
das Benachrichtigungsschreiben gemäß 
Artikel 9b Absatz 8 erhalten. 

 3. Entwertet die zuständige Stelle eines 
Mitgliedstaats eine 
Übertragungsbescheinigung, die von der 
zuständigen Stelle eines anderen 
Mitgliedstaats ausgestellt wurde, wird zur 
Bewertung der Erfüllung der die 
nationalen Ziele betreffenden 
Anforderungen dieser Richtlinie eine 
entsprechende Menge an Energie aus 
erneuerbaren Quellen 

 (a) von der Menge an Energie aus 
erneuerbaren Quellen subtrahiert, die bei 
der Bewertung der Zielerfüllung durch 
den Mitgliedstaat der zuständigen Stelle, 
die die Übertragungsbescheinigung 
ausgestellt hat, für das Jahr der 
Erzeugung der in der 
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Übertragungsbescheinigung 
ausgewiesenen Energie berücksichtigt 
wird, und 

 (b) zu der Menge an Energie aus 
erneuerbaren Quellen addiert, die bei der 
Bewertung der Zielerfüllung durch den 
Mitgliedstaat der zuständigen Stelle, die 
die Übertragungsbescheinigung entwertet 
hat, für das Jahr der Erzeugung der in 
der Übertragungsbescheinigung 
ausgewiesenen Energie berücksichtigt 
wird. 

 

Änderungsantrag 131 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 10 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Artikel 10a 

  Direkter Sanktionsmechanismus 

 1. Um für die eindeutige und zuverlässige 
Einhaltung der Ziele dieser Richtlinie 
durch die Mitgliedstaaten zu sorgen, 
richtet die Kommission einen direkten 
Sanktionsmechanismus ein. 

 2. Die Kommission verhängt direkte 
Sanktionen gegen Mitgliedstaaten, die die 
Ziele der Richtlinie nicht erfüllen, weil sie 
die verbindlichen Zwischenziele und die 
Ziele für 2020 in Anhang I Teil A und B 
in dem unmittelbar vorhergehenden 
Zweijahreszeitraum nicht erreicht haben, 
nachdem geprüft wurde, ob eventuell der 
Flexibilitätsmechanismen gemäß 
Artikel 10 zum Einsatz gekommen ist. 
Haben zwei oder mehr Mitgliedstaaten 
gemäß Artikel 9d gemeinsame Ziele 
vereinbart, und erfüllen ihre 
gemeinsamen verbindlichen 
Zwischenziele jedoch nicht, verhängt die 
Kommission gemeinsame Strafen gegen 
alle an der Vereinbarung über die 
gemeinsame Erfüllung der Ziele 
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beteiligten Mitgliedstaaten. 

 3. Die Kommission erlässt die 
erforderlichen Maßnahmen zur 
Umsetzung von Absatz 1 und 
insbesondere zur Festlegung der 
notwendigen Leitlinien sowie der 
Methoden zur Berechnung und 
Einziehung der Strafen für die 
Nichterfüllung bis spätestens Ende 2010 
und zur Annahme detaillierter 
Bestimmungen für die 
verwaltungstechnische Abwicklung und 
die Einrichtung eines entsprechenden 
Fonds, in den diese Einnahmen fließen 
sollten, gemäß Artikel 18 Absatz 2 der 
Verordnung (EG, Euratom) Nr. 
1605/2002 des Rates (zweckgebundene 
Einnahmen). Die 
Durchführungsmaßnahmen sollten auch 
Bestimmungen über die Verwaltung und 
Nutzung der Mittel zur Förderung von 
Projekten im Bereich erneuerbare 
Energien in Mitgliedstaaten, die ihre 
Ziele übertroffen haben, und generell zur 
Verbesserung und Stärkung der 
Erforschung, Erzeugung und Nutzung 
von erneuerbaren Energien und für eine 
verbesserte Energieeffizienz in der 
Europäischen Union enthalten. 

 4. Die Kommission leitet ein Verfahren 
zur Verhängung direkter Sanktionen ein, 
wenn die Bewertung des Berichts eines 
Mitgliedstaats gezeigt hat, dass dieser 
Mitgliedstaat seine Ziele nicht erfüllt, 
oder wenn zu irgendeinem Zeitpunkt 
nachgewiesen wird, dass der Mitgliedstaat 
seinen Verpflichtungen nicht nachkommt. 

 5. Die Sanktion sollte danach berechnet 
werden, um wie viele MWh erneuerbarer 
Energie der Mitgliedstaat sein 
verbindliches Ziel verfehlt hat, und sie 
sollte in einer angemessenen Höhe 
festgesetzt werden, sodass ein starker 
Anreiz für die Mitgliedstaaten besteht, 
Investitionen in erneuerbare 
Energieträger zu tätigen, um die 
nationalen Ziele zu erreichen oder sogar 
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zu übertreffen. 

 6. Diese Maßnahmen zur Änderung nicht 
wesentlicher Bestimmungen dieser 
Richtlinie, auch durch Ergänzung, 
werden nach dem in Artikel 21 Absatz 3 
genannten Regelungsverfahren mit 
Kontrolle erlassen. 

 7. Die Zahlung der Strafe entbindet den 
Mitgliedstaat nicht von seiner Pflicht, 
seine verbindlichen Zwischenziele gemäß 
Anhang I Teil B und das in der dritten 
Spalte der Tabelle in Anhang I 
angegebene Gesamtziel zu erfüllen. In 
diesem Fall gilt auch Artikel 4 Absatz 3. 

 

Änderungsantrag 132 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 11 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Für die Zwecke des Artikels 5 Absatz 9, 
des Artikels 6 Absatz 2, des Artikels 8 
Absatz 2 und des Artikels 9 Absatz 3 
werden Einheiten erneuerbarer Energie, die 
auf die Erhöhung der Kapazität einer 
Anlage zurückzuführen sind, so behandelt, 
als seien sie in einer eigenständigen Anlage 
erzeugt worden, die zum Zeitpunkt der 
Kapazitätserhöhung in Betrieb genommen 
wurde.  

Für die Zwecke des Artikels 3 und des 
Artikels 6 Absatz 2 werden Einheiten 
erneuerbarer Energie, die auf die Erhöhung 
der Kapazität einer Anlage zurückzuführen 
sind, so behandelt, als seien sie in einer 
eigenständigen Anlage erzeugt worden, die 
zum Zeitpunkt der Kapazitätserhöhung in 
Betrieb genommen wurde.  

 

Änderungsantrag 133 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 11 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Artikel 11a 

 Verbraucherschutz 
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 1. Diejenigen Mitgliedstaaten, die 
Förderregelungen für Energie aus 
erneuerbaren Quellen eingerichtet haben, 
verlangen die Erstellung von 
Herkunftsnachweisen für die geförderte 
Energieproduktion. Die Mitgliedstaaten 
klären auch, wie diese 
Herkunftsnachweise den 
Endenergieverbrauchern oder ihren 
Versorgern zugeteilt werden. 

 2. Die Mitgliedstaaten verpflichten 
Energieversorger, die Energie aus 
erneuerbaren Quellen – unter Verweis 
auf die ökologischen oder andere Vorzüge 
von Energie aus erneuerbaren Quellen – 
an Verbraucher verkaufen, 
nachzuweisen, dass mindestens ein Drittel 
der von diesen Versorgern verkauften 
Energie aus erneuerbaren Quellen die 
Menge übersteigt, die zur Erfüllung der 
verbindlichen Ziele in Anhang I Teil A 
und Teil B erforderlich ist. Zu diesem 
Zweck verpflichten die Mitgliedstaaten 
diese Versorger, von den nach dem 
Inkrafttreten dieser Richtlinie in Betrieb 
genommenen Anlagen 
Herkunftsnachweise zur Entwertung 
vorzulegen, die dem geforderten Anteil an 
zusätzlicher Verfügungsmenge 
entsprechen, und die für erzeugte Energie 
ausgestellt wurden, die bei der Bewertung 
der Erfüllung der die nationalen Ziele 
betreffenden Anforderungen dieser 
Richtlinie nicht berücksichtigt wird.  

 

Änderungsantrag 134 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 12 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Verwaltungsverfahren und Vorschriften Verwaltungsverfahren, Vorschriften und 
Finanzierung 

1. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 
einzelstaatliche Vorschriften für die 

1. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 
einzelstaatliche Vorschriften für die 
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Genehmigungs-, Zertifizierungs- und 
Zulassungsverfahren, die auf Anlagen zur 
Erzeugung von Strom, Wärme und Kälte 
aus erneuerbaren Energiequellen und auf 
den Vorgang der Umwandlung von 
Biomasse in Biokraftstoffe oder sonstige 
Energieprodukte angewandt werden, 
verhältnismäßig und notwendig sind. 

Genehmigungs-, Zertifizierungs- und 
Zulassungsverfahren, die auf Anlagen und 
die angegliederten Infrastrukturen der 
Übertragungs- und Verteilungsnetze zur 
Erzeugung von Strom, Wärme und Kälte 
aus erneuerbaren Energiequellen und auf 
den Vorgang der Umwandlung von 
Biomasse in Biokraftstoffe oder sonstige 
Energieprodukte angewandt werden, 
verhältnismäßig und notwendig sind.  

Die Mitgliedstaaten sorgen insbesondere 
dafür, dass 

Die Mitgliedstaaten sorgen insbesondere 
dafür, dass 

(a) die entsprechenden Zuständigkeiten der 
nationalen, regionalen und lokalen 
Verwaltungsstellen für die 
Genehmigungs-, Zertifizierungs- und 
Zulassungsverfahren mit genauen Fristen 
für die Genehmigung von Planungs- und 
Bauanträgen eindeutig festgelegt sind; 

(a) die entsprechenden Zuständigkeiten der 
nationalen, regionalen und lokalen 
Verwaltungsstellen für die 
Genehmigungs-, Zertifizierungs- und 
Zulassungsverfahren, einschließlich 
Flächennutzungsplanung, mit kurzen und 
genauen Fristen für die Genehmigung von 
Planungs- und Bauanträgen eindeutig 
festgelegt sind; 

 (aa) eine einzige Verwaltungsstelle 
eingerichtet wird, die für die Bearbeitung 
von Genehmigungs-, Zertifizierungs- und 
Zulassungsanträgen für Anlagen zur 
Nutzung erneuerbarer Energieträger und 
die Unterstützung von Antragstellern 
zuständig ist; 

(b) die Verwaltungsverfahren auf der 
entsprechenden Verwaltungsebene 
gestrafft und beschleunigt werden;  

(b) die Verwaltungsverfahren auf der 
entsprechenden Verwaltungsebene 
gestrafft und beschleunigt werden;  

(c) die Vorschriften für Genehmigung, 
Zertifizierung und Zulassung objektiv, 
transparent und nichtdiskriminierend sind 
und den Besonderheiten der einzelnen 
Technologien für erneuerbare 
Energiequellen gebührend Rechnung 
tragen;  

(c) die Vorschriften für Genehmigung, 
Zertifizierung und Zulassung sowie deren 
Anwendung objektiv, transparent, 
nichtdiskriminierend, angemessen und 
notwendig sind und den Besonderheiten 
der einzelnen Technologien für 
erneuerbare Energiequellen gebührend 
Rechnung tragen. Vorschriften für 
umweltbelastende Tätigkeiten, wie sie in 
der Richtlinie 2008/1/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 15. Januar 2008 über die integrierte 
Vermeidung und Verminderung der 
Umweltverschmutzung (kodifizierte 
Fassung) (IPCC-Richtlinie) enthalten 
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sind, sind bei Anlagen zur Nutzung 
erneuerbarer Energieträger, in deren 
Lebenszyklus keine umweltbelastenden 
Abfälle entstehen, unzweckmäßig und 
finden auf diese Anlagen keine 
Anwendung; 

(d) eindeutige Leitlinien für die 
Koordinierung zwischen den einzelnen 
Verwaltungsstellen in Bezug auf Fristen 
sowie die Entgegennahme und die 
Bearbeitung von Planungs- und 
Genehmigungsanträgen aufgestellt werden;  

(d) eindeutige Leitlinien für die 
Koordinierung zwischen den einzelnen 
Verwaltungsstellen in Bezug auf Fristen 
sowie die Entgegennahme und die 
Bearbeitung von Planungs- und 
Genehmigungsanträgen aufgestellt werden;  

 (da) die Bewertungs-, Planungs- und 
Genehmigungsverfahren, die durch 
verschiedene Vorschriften im Rahmen des 
EU-Umweltrechts geregelt sind, 
eingehalten werden und gleichzeitig der 
Beitrag der erneuerbaren Energieträger 
zur Erfüllung der Klimaziele sowie der in 
dieser Richtlinie festgelegten Ziele 
berücksichtigt wird; 

 (db) die automatische Genehmigung von 
Planungs- und Genehmigungsanträgen 
für Anlagen, in denen erneuerbare 
Energie eingesetzt wird, sichergestellt 
wird, wenn die zuständige 
Genehmigungsbehörde nicht innerhalb 
der vorgegebenen Fristen reagiert oder 
wenn diese Anträge nicht ausdrücklich 
von der zuständigen 
Genehmigungsbehörde abgelehnt 
werden; 

(e) Verwaltungsgebühren, die die 
Verbraucher, Planungsbüros, Architekten, 
Bauunternehmen sowie die Geräte- und 
Systeminstallateure und –lieferanten 
entrichten müssen, transparent und 
kostenbezogen sind; 

(e) Verwaltungsgebühren, die die 
Verbraucher, Planungsbüros, Architekten, 
Bauunternehmen sowie die Geräte- und 
Systeminstallateure und –lieferanten 
entrichten müssen, transparent und 
kostenbezogen sind; 

(f) weniger aufwändige 
Genehmigungsverfahren für kleinere 
Projekte eingeführt werden und 

(f) weniger aufwändige und vereinfachte 
Genehmigungsverfahren für kleinere 
Projekte und dezentralisierte technische 
Mittel im Bereich erneuerbare 
Energieträger, wie Fotovoltaik- und 
Solarwärmeanlagen, kleine Biomasseöfen 
und kleine Biogas-KWK-Anlagen für die 
Mikroerzeugung, eingeführt werden, und 
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die Genehmigung durch eine einfache 
Information der zuständigen Behörde 
ersetzt wird; und 

 (fa) geeignete ordnungspolitische 
Maßnahmen und steuerliche 
Vergünstigungen festgelegt sind, um bei 
Anlagen zur Nutzung erneuerbarer 
Energieträger und angegliederten Heiz- 
und Kühlnetzen Kosteneffizienz zu 
fördern; 

(g) Vermittler benannt werden, die bei 
Streitigkeiten zwischen Antragstellern und 
Genehmigungs-, Zertifizierungs- und 
Zulassungsbehörden als Vermittler 
fungieren. 

(g) Vermittler benannt werden, die bei 
Streitigkeiten zwischen Antragstellern und 
Genehmigungs-, Zertifizierungs- und 
Zulassungsbehörden als Vermittler 
fungieren. 

2. Die Mitgliedstaaten legen eindeutige 
technische Spezifikationen fest, die Geräte 
und Systeme, die erneuerbare Energie 
nutzen, erfüllen müssen, damit ihnen die 
Förderregelungen zugute kommen. Gibt es 
europäische Normen, einschließlich 
Umweltzeichen, Energiezeichen und 
sonstige von den europäischen 
Normengremien entwickelte technische 
Referenzsysteme, werden solche 
technischen Spezifikationen auf der 
Grundlage dieser Normen abgefasst. 
Solche technischen Spezifikationen 
schreiben nicht vor, wo die Geräte und 
Systeme zu zertifizieren sind. 

2. Die Mitgliedstaaten legen eindeutige 
technische Spezifikationen fest, die Geräte 
und Systeme, die erneuerbare Energie 
nutzen, erfüllen müssen, damit ihnen die 
Förderregelungen zugute kommen. Gibt es 
europäische Normen, einschließlich 
Umweltzeichen, Energiezeichen und 
sonstige von den europäischen 
Normengremien entwickelte technische 
Referenzsysteme, werden solche 
technischen Spezifikationen auf der 
Grundlage dieser Normen abgefasst. 
Solche technischen Spezifikationen 
schreiben nicht vor, wo die Geräte und 
Systeme zu zertifizieren sind, und dürfen 
die nationalen Märkte nicht abschotten. 

3. Die Mitgliedstaaten verlangen von 
lokalen und regionalen Verwaltungsstellen, 
die Installation von Geräten und Systemen 
für die Erzeugung von Wärme, Kälte und 
Strom aus erneuerbaren Energiequellen 
und für Fernwärme und –kälte bei der 
Planung, dem Entwurf, dem Bau und der 
Neugestaltung von Industrie- oder 
Wohngebieten in Erwägung zu ziehen. 

3. Die Mitgliedstaaten verlangen von 
lokalen und regionalen Verwaltungsstellen, 
die Installation von Geräten und Systemen 
für die Erzeugung von Wärme, Kälte und 
Strom aus erneuerbaren Energiequellen 
und für Fernwärme und –kälte bei der 
Planung, dem Entwurf, dem Bau und der 
Neugestaltung von Industrie- oder 
Wohngebieten sicherzustellen. 

 Insbesondere ermutigen die 
Mitgliedstaaten lokale und regionale 
Verwaltungsstellen, Heizung und 
Kühlung aus erneuerbaren 
Energiequellen in Städten ab 
50 000 Einwohnern bei der Planung der 
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städtischen Infrastruktur zu 
berücksichtigen. 

4. In ihren Bauvorschriften verlangen die 
Mitgliedstaaten die Nutzung eines 
Mindestmaßes an Energie aus erneuerbaren 
Energiequellen in neuen oder renovierten 
Gebäuden. Ausnahmen von diesen 
Mindestwerten sind transparent und stützen 
sich auf Kriterien hinsichtlich  

4. In ihren Bauvorschriften verlangen die 
Mitgliedstaaten die Nutzung eines 
Mindestmaßes an Energie aus erneuerbaren 
Energiequellen in neuen und renovierten 
Gebäuden. Die Mitgliedstaaten lassen zu, 
dass dieses Mindestmaß unter anderem 
durch Fernwärme oder -kälte erreicht 
wird, die unter ausschließlicher Nutzung 
von erneuerbaren Energiequellen 
produziert wird. 
Ausnahmen von diesen Mindestwerten für 
renovierte Gebäude sind transparent und 
stützen sich auf Kriterien hinsichtlich  

(a) der Nutzung von Passiv-, 
Niedrigenergie- und Nullenergiehäusern 
oder  

(a) des Energiebedarfs, der zum Zeitpunkt 
der Renovierung mindestens 30 % unter 
dem geltenden Normwert für die 
Energieeffizienz vergleichbarer neuer 
Gebäude liegt; 

(b) örtlichen Beschränkungen der 
Verfügbarkeit erneuerbarer 
Energiequellen.  

(b) der Energie, die mit der besten 
verfügbaren KWK-Technologie erzeugt 
wird und zusätzliche Mengen an Wärme 
aus erneuerbaren Quellen produziert. 

 4a. Die Mitgliedstaaten fördern von 2010 
an Energieüberschuss-Konzepte für 
Wohnhäuser und öffentliche Gebäude 
und schreiben spätestens ab 2015 
Energieüberschuss-Konzepte vor. Die 
Mitgliedstaaten gewährleisten, dass die 
Gebäude öffentlicher Stellen auf 
nationaler, regionaler und lokaler Ebene 
ab 2012 den Standards für 
Energieüberschusshäuser entsprechen. 
Die Mitgliedstaaten legen bis 2014 ein 
Konzept vor, wie insbesondere die Dächer 
öffentlicher oder halböffentlicher 
Gebäude für Investitionen Dritter in 
Anlagen für die Erzeugung von Energie 
aus erneuerbaren Quellen genutzt werden 
können. 

5. Mit Bezug auf ihre Bauvorschriften 
fördern die Mitgliedstaaten die 
Verwendung von Systemen und Geräten 
zur Wärme- und Kälteerzeugung aus 
erneuerbaren Energiequellen, die eine 

5. Mit Bezug auf ihre Bauvorschriften und 
in ihren Förderregelungen für den 
Einsatz von Energie aus erneuerbaren 
Quellen bei Heizung und Kühlung fördern 
und favorisieren die Mitgliedstaaten die 
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signifikante Verringerung des 
Energieverbrauchs erreichen. Die 
Mitgliedstaaten verwenden, sofern 
vorhanden, Energie- oder Ökozeichen oder 
sonstige auf nationaler oder europäischer 
Ebene entwickelte geeignete Zertifikate 
oder Normen als Grundlage für die 
Förderung solcher Systeme und Geräte. 

Verwendung von Systemen und Geräten 
zur Wärme- und Kälteerzeugung aus 
erneuerbaren Energiequellen, die eine 
signifikante Verringerung des 
Energieverbrauchs erreichen. Die 
Mitgliedstaaten verwenden, sofern 
vorhanden, Energie- oder Ökozeichen oder 
sonstige auf nationaler oder europäischer 
Ebene entwickelte geeignete Zertifikate 
oder Normen als Grundlage für die 
Förderung solcher Systeme und Geräte. 

Bei Biomasse fördern die Mitgliedstaaten 
Umwandlungstechnologien, die einen 
Umwandlungswirkungsgrad von 
mindestens 85% für Privathaushalts- und 
kommerzielle Anwendungen und von 
mindestens 70% für industrielle 
Anwendungen erreichen. 

Bei Biomasse fördern die Mitgliedstaaten 
Umwandlungstechnologien, die einen 
Umwandlungswirkungsgrad von 
mindestens 85 % für Privathaushalts- und 
kommerzielle Anwendungen und von 
mindestens 70 % für industrielle 
Anwendungen erreichen. 

Bei Wärmepumpen fördern die 
Mitgliedstaaten Wärmepumpen, die die in 
der Entscheidung 2007/742/EG 
festgelegten Mindestanforderungen für 
die Vergabe des EG-Umweltzeichens 
erfüllen. 

 

Bei Solarenergie fördern die 
Mitgliedstaaten Geräte und Systeme, die 
einen Umwandlungswirkungsgrad von 
mindestens 35% erreichen.  

 

Bei der Beurteilung des 
Umwandlungswirkungsgrads und des 
Input/Output-Verhältnisses von Systemen 
und Geräten für die Zwecke dieses 
Absatzes verwenden die Mitgliedstaaten 
gemeinschaftliche oder – in Ermangelung 
dieser – internationale Verfahren, falls es 
solche Verfahren gibt. 

Bei der Beurteilung des 
Umwandlungswirkungsgrads und des 
Input/Output-Verhältnisses von Systemen 
und Geräten für die Zwecke dieses 
Absatzes verwenden die Mitgliedstaaten 
gemeinschaftliche oder – in Ermangelung 
dieser – internationale Verfahren, falls es 
solche Verfahren gibt. 

 5a. Ein einfacher Zugang zu öffentlichen 
und privaten Finanzmitteln und Projekten 
von gemeinschaftlichem Interesse im 
Bereich erneuerbare Energien ist zu 
gewährleisten. 

 Finanzielle Beihilfen für den Aufbau, den 
Umbau oder die Modernisierung von 
Infrastruktur, öffentlichen Gebäuden, 
Industriebauten oder Wohngebäuden 
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müssen an die Auflage gekoppelt sein, 
Energieeinsparungen und/oder den 
Einsatz erneuerbarer Energieträger zu 
fördern. 

 Um die Finanzierung der Erreichung des 
20-%-Ziels zu vereinfachen, legen die 
Kommission und die Mitgliedstaaten bis 
zum 31. Dezember 2009 eine Analyse und 
einen Plan vor, die insbesondere folgende 
Zielsetzungen verfolgen: 

 (a) bessere Nutzung der Strukturfonds 
und der Rahmenprogramme für Energie 
aus erneuerbaren Quellen; 

 (b) bessere und stärkere Nutzung von 
Mitteln der Europäischen 
Investitionsbank und anderer öffentlicher 
Finanzinstitute; und 

 (c) besserer Zugang zu Risikokapital, 
insbesondere durch die Analyse der 
Durchführbarkeit einer Finanzierung auf 
Risikoteilungsbasis für Investitionen in 
Energie aus erneuerbaren Quellen in der 
Europäischen Union, ähnlich dem 
Globalen Dachfonds für Energieeffizienz 
und erneuerbare Energien, der 
Investitionen in Energie aus 
erneuerbaren Quellen und in die 
Energieeffizienz in Drittstaaten 
vorbehalten ist. 

 5b. Die Kommission untersucht 
insbesondere, wie diese neuen 
Finanzierungsmöglichkeiten genutzt 
werden können, um „Projekte von 
europäischem Interesse im Bereich der 
Energie aus erneuerbaren Quellen“ 
voranzutreiben, u.a. durch die 
Beschleunigung  

 (a) der Erweiterung der Gemeinden und 
Städte, die zu 100 % erneuerbare 
Energien nutzen, im Rahmen der 
Initiative „Konvent der Bürgermeister“; 

 (b) des Ausbaus der notwendigen 
Netzinfrastruktur zur stärkeren Nutzung 
des Potenzials von Offshore-Windparks 
und Meeresenergieanlagen in den 
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verschiedenen Seegebieten der 
Europäischen Union; 

 (c) der Umsetzung von Fernwärme- und  
-kältenetzen auf der Grundlage von 
Biomasse, Solarenergie oder 
geothermischer Energie in den 
nördlichen und östlichen Regionen der 
Europäischen Union in Kombination mit 
einem umfangreichen 
Nachrüstungsprogramm für die 
bestehende Baumasse; 

 (d) des Ausbaus von 
Verbindungsleitungen zu den 
Mittelmeerländern, um das beträchtliche 
Potenzial der Wind-, Wellen-, Gezeiten- 
und Sonnenenergie in den 
Mittelmeerländern und anderen 
Nachbarstaaten umfassend 
auszuschöpfen. 

 5c. Die Kommission und die 
Mitgliedstaaten legen bis zum 
31. Dezember 2009 eine Analyse und 
einen Plan vor, die auf den koordinierten 
Einsatz der Finanzmittel der 
Gemeinschaft und der Mitgliedstaaten 
und anderer Förderinstrumente für 
technologische Forschungseinrichtungen 
im Bereich erneuerbare Energieträger 
und Energieeffizienz abzielen, mit dem 
Schwerpunkt auf Einrichtungen, die 
zusammen mit Hochschulen und 
Unternehmen (insbesondere KMU) an der 
Erforschung angewandter und 
innovativer, bahnbrechender 
technologischer Entwicklungen arbeiten; 
Die technologische Forschung widmet 
sich vor allem der dezentralen Erzeugung 
und der Erzeugung in der Gemeinschaft. 
Diese Forschung ist ferner darauf 
ausgerichtet, das Konfliktpotenzial 
hinsichtlich der Flächennutzung zu 
verringern, in etwa zwischen Brennstoff- 
und Nahrungsmittelproduktion. Die 
Forschungseinrichtungen verfolgen 
außerdem das Ziel, die Öffentlichkeit 
stärker für erneuerbare Energieträger 
und insbesondere 
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Energiesparmaßnahmen zu 
sensibilisieren. 

 _________________________ 

1 ABl. L 24 vom 29.1.2008, S. 8. 

 

Änderungsantrag 135 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 13 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 
Verbrauchern, Bauunternehmern, 
Installateuren, Architekten und Lieferanten 
von Geräten und Systemen für die 
Erzeugung von Wärme, Kälte und Strom 
und von Fahrzeugen, die mit hohen 
Biokraftstoffbeimischungen oder reinen 
Biokraftstoffen betrieben werden können, 
Informationen über Fördermaßnahmen zur 
Verfügung stehen.  

1. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 
Verbrauchern, Bauunternehmern, 
Installateuren, Architekten, im sozialen 
Wohnungsbau tätigen Organisationen, 
Immobilienagenturen, lokalen und 
regionalen Entscheidungsträgern und 
Lieferanten von Geräten und Systemen für 
die Erzeugung von Wärme, Kälte und 
Strom und von Wasserstoff-, Hybrid- und 
Elektrofahrzeugen, die mit erneuerbaren 
Energieträgern betrieben werden, und 
von anderen Fahrzeugen, die mit hohen 
Biokraftstoffbeimischungen oder reinen 
Biokraftstoffen betrieben werden können, 
umfangreiche Informationen über 
Fördermaßnahmen und spezielle 
Dienstleistungen für besonders 
schutzbedürftige Verbraucher zur 
Verfügung gestellt werden.  

2. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 
Informationen über die Nettovorteile, die 
Kosten und die Energieeffizienz von 
Geräten und Systemen für die Erzeugung 
von Wärme, Kälte und Strom aus 
erneuerbaren Energiequellen entweder von 
dem Lieferanten des Geräts oder Systems 
oder von den zuständigen nationalen 
Behörden bereitgestellt werden. 

2. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 
Informationen über die Nettovorteile, die 
Kosten und die Energieeffizienz von 
Geräten und Systemen für die Erzeugung 
von Wärme, Kälte und Strom aus 
erneuerbaren Energiequellen von dem 
Lieferanten des Geräts oder Systems und 
von den zuständigen nationalen Behörden 
bereitgestellt werden. 

3. Die Mitgliedstaaten entwickeln 
Zertifizierungssysteme für Installateure 
von kleinen Biomassekesseln und -öfen, 
Fotovoltaik- und Solarwärmesystemen und 
Wärmepumpen. Diesen Systemen liegen 

3. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
Zertifizierungssysteme oder gleichwertige 
Qualifikationssysteme für Installateure von 
kleinen Biomassekesseln und -öfen, 
Fotovoltaik- und Solarwärmesystemen 
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die in Anhang IV festgelegten Kriterien 
zugrunde. Jeder Mitgliedstaat erkennt die 
von anderen Mitgliedstaaten gemäß diesen 
Kriterien vorgenommenen Zertifizierungen 
an. 

sowie von oberflächennahen 
geothermischen Systemen und 
Wärmepumpen verfügbar sind. Diese 
Systeme können gegebenenfalls 
bestehende Regelungen und Strukturen 
berücksichtigen und beruhen auf den in 
Anhang IV festgelegten Kriterien. Jeder 
Mitgliedstaat erkennt die von anderen 
Mitgliedstaaten gemäß diesen Kriterien 
vorgenommenen Zertifizierungen an. 

 3a. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 
dass ab 2015 nur Installationen, die von 
zertifizierten Installateuren ausgeführt 
wurden, als mit Artikel 12 Absatz 4 
vereinbar erachtet werden. 

4. Die Mitgliedstaaten entwickeln 
Leitlinien für Planungsbüros und 
Architekten, damit diese in der Lage sind, 
die Nutzung von Energie aus erneuerbaren 
Energiequellen und von Fernwärme und  
–kälte bei der Planung, dem Entwurf, dem 
Bau und der Neugestaltung von Industrie- 
oder Wohngebieten sachgerecht in 
Erwägung zu ziehen. 

4. Die Mitgliedstaaten entwickeln 
Leitlinien für Planungsbüros, im sozialen 
Wohnungsbau tätige Organisationen, 
Immobilienagenturen, lokale und 
regionale Entscheidungsträger und 
Architekten, damit diese in der Lage sind, 
die optimale Kombination von 
erneuerbaren Energiequellen und 
hocheffizienten Technologien bei der 
Planung, dem Entwurf, dem Bau und der 
Neugestaltung von Industrie- oder 
Wohngebieten sachgerecht in Erwägung zu 
ziehen. 

 4a. Die Mitgliedstaaten entwickeln 
gemeinsam mit den lokalen und 
regionalen Behörden Informations-, 
Sensibilisierungs-, Beratungs- und 
Weiterbildungsprogramme und stellen 
sicher, dass die Bürger ausreichend über 
die Vorteile und praktischen Details der 
Entwicklung und Nutzung von Energie 
aus erneuerbaren Quellen informiert 
sind. 
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Änderungsantrag 136 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 14 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Artikel 14 Artikel 14 

Zugang zum Elektrizitätsnetz Netzzugang und -betrieb 

1. Die Mitgliedstaaten ergreifen die 
erforderlichen Schritte, um eine 
Netzinfrastruktur zu entwickeln, mit der 
die Weiterentwicklung der 
Stromerzeugung aus erneuerbaren 
Energiequellen möglich ist, was 
Verbindungsleitungen zwischen den 
Mitgliedstaaten einschließt. 

1. Die Mitgliedstaaten und die zuständigen 
Behörden unternehmen alle erforderlichen 
Schritte, um eine Übertragungs- und 
Verteilungsnetzinfrastruktur, intelligente 
Netze, Speichereinrichtungen und ein 
Elektrizitätssystem zu entwickeln, damit 
der sichere Betrieb des 
Elektrizitätssystems sowie die 
Weiterentwicklung der Stromerzeugung 
aus erneuerbaren Energiequellen 
mindestens unter Erreichung der Ziele 
gemäß Anhang I Teil A und Teil B 
möglich ist, was Verbindungsleitungen 
zwischen den Mitgliedstaaten sowie mit 
Drittstaaten einschließt. Die 
Mitgliedstaaten treffen ferner 
angemessene Maßnahmen zur 
Beschleunigung der 
Genehmigungsverfahren für 
Netzinfrastrukturen und zur 
Koordinierung der Genehmigung von 
Netzinfrastrukturen mit den Verwaltungs- 
und Planungsverfahren. In ihren 
nationalen Aktionsplänen für 
erneuerbare Energieträger bewerten sie, 
ob die bestehende Infrastruktur 
ausgebaut und/oder verstärkt werden 
muss, um die Integration der Mengen an 
erneuerbaren Energien zu ermöglichen, 
die zur Erreichung des nationalen Ziels 
für 2020 notwendig sind, und legen die 
Maßnahmen dar, die sie zur 
Beschleunigung der 
Genehmigungsverfahren treffen werden. 

2. Unbeschadet der Wahrung der 
Zuverlässigkeit und der Sicherheit des 
Netzes sorgen die Mitgliedstaaten dafür, 
dass die Betreiber der Übertragungs- und 

2. Unbeschadet der Wahrung der 
Zuverlässigkeit und der Sicherheit des 
Netzes und insoweit es die Sicherheit des 
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Verteilungsnetze in ihrem Hoheitsgebiet 
die Übertragung und Verteilung von Strom 
aus erneuerbaren Energiequellen 
gewährleisten. Sie sehen außerdem einen 
vorrangigen Netzzugang für Strom aus 
erneuerbaren Energiequellen vor. Bei der 
Inanspruchnahme von 
Elektrizitätserzeugungsanlagen gewähren 
die Betreiber der Übertragungsnetze 
Erzeugungsanlagen Vorrang, in denen 
erneuerbare Energiequellen eingesetzt 
werden, soweit es die Sicherheit des 
nationalen Elektrizitätssystems zulässt.  

nationalen Elektrizitätssystems zulässt, 

 (a) sorgen die Mitgliedstaaten dafür, dass 
die Betreiber der Übertragungs- und 
Verteilungsnetze in ihrem Hoheitsgebiet 
den vorrangigen Zugang, die vorrangige 
Einbindung sowie die vorrangige 
Übertragung und Verteilung von Strom aus 
erneuerbaren Energiequellen gewährleisten 
und sicherstellen, dass die 
verantwortlichen Netzbetreiber auf eine 
begründete Anfrage eines Herstellers von 
Energie aus erneuerbaren Quellen das 
Netz optimieren, verstärken und 
ausbauen, um eine vorrangige 
Einbindung, den Zugang, die 
Übertragung und Verteilung sowie die 
Inanspruchnahme von Strom aus 
erneuerbaren Energiequellen 
sicherzustellen; 

 (b) stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass 
die verantwortlichen Netzbetreiber 
Erzeugungsanlagen, in denen 
erneuerbare Energieträger eingesetzt 
werden, bei der Behandlung Vorrang 
einräumen und alle erforderlichen netz- 
und marktbezogenen operativen 
Maßnahmen ergreifen, um die Verluste 
an Strom, der aus erneuerbaren Quellen 
produziert wurde, aufgrund von netz- und 
marktbezogenen Maßnahmen gering zu 
halten. Ferner können die 
Übertragungsnetzbetreiber bestimmten 
Anlagen Vorrang einräumen, damit die 
Elektrizität, die zur Erzeugung bestimmter 
Mengen an Wärme in hocheffizienten 
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Kraftwerken produziert wurde, gemäß 
Artikel 8 Absatz 1 der Richtlinie 
2004/8/EG in das Netz eingespeist wird. 

 Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die 
verantwortlichen Netzbetreiber, um die 
Sicherheit der nationalen 
Elektrizitätsnetze sowie die 
Versorgungssicherheit zu gewährleisten, 
diese Erfordernisse sowie die getroffenen 
Maßnahmen unverzüglich öffentlich 
bekannt geben, falls die Menge an 
eingespeister Elektrizität aus 
erneuerbaren Quellen reduziert werden 
muss. 

3. Die Mitgliedstaaten verlangen von den 
Betreibern der Übertragungs- und 
Verteilungsnetze die Aufstellung und 
Veröffentlichung ihrer einheitlichen 
Grundregeln für die Übernahme und 
Teilung der Kosten für technische 
Anpassungen wie Netzanschlüsse und 
Netzverstärkungen, die zur Einbindung 
neuer Erzeuger, die aus erneuerbaren 
Energiequellen erzeugten Strom in das 
Verbundnetz einspeisen, notwendig sind. 

3. Die Mitgliedstaaten oder die 
zuständigen Regelungsbehörden 
verlangen von den Betreibern der 
Übertragungs- und Verteilungsnetze die 
Aufstellung und Veröffentlichung ihrer 
einheitlichen Grundregeln für die 
Übernahme und Teilung der Kosten für 
technische Anpassungen wie 
Netzanschlüsse und Netzverstärkungen, 
den verbesserten Betrieb des Netzes und 
Vorschriften für eine 
diskriminierungsfreie Umsetzung der 
Netzkodizes, die zur Einbindung neuer 
Erzeuger, die aus erneuerbaren 
Energiequellen erzeugten Strom in das 
Verbundnetz einspeisen, notwendig sind. 
Diese Vorschriften werden bis zum 
30. Juni 2010 veröffentlicht. 

Diese Regeln müssen sich auf objektive, 
transparente und nichtdiskriminierende 
Kriterien stützen, die insbesondere 
sämtliche Kosten und Vorteile des 
Anschlusses dieser Erzeuger an das Netz 
und die besonderen Umstände von 
Erzeugern in Randgebieten und in 
Gebieten mit niedriger Bevölkerungsdichte 
berücksichtigen. Die Regeln können 
verschiedene Arten von Anschlüssen 
vorsehen.  

Diese Regeln müssen sich auf objektive, 
transparente und nichtdiskriminierende 
Kriterien stützen, die insbesondere 
sämtliche Kosten und Vorteile des 
Anschlusses dieser Erzeuger an das Netz 
und die besonderen Umstände von 
Erzeugern in Randgebieten und in 
Gebieten mit niedriger Bevölkerungsdichte 
berücksichtigen. Die Regeln können 
verschiedene Arten von Anschlüssen 
vorsehen und sind von den nationalen 
Regelungsbehörden festzulegen oder zu 
genehmigen. 

 3a. Die Mitgliedstaaten oder die 
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zuständigen Regelungsbehörden fordern 
die Betreiber von Übertragungs- und 
Verteilungsnetzen auf, neuen Erzeugern, 
die an das Übertragungs- und 
Verteilungsnetz angeschlossen werden 
möchten, die erforderlichen umfassenden 
Informationen über das Übertragungsnetz 
bereitzustellen, einschließlich nicht 
vertraulicher Angaben über die bereits in 
Anspruch genommene und die noch 
verfügbare Übertragungskapazität. 

 3b. Die in Absatz 3 genannte Teilung der 
Kosten wird durch einen 
Regelungsmechanismus gewährleistet, 
der auf objektiven, transparenten und 
nichtdiskriminierenden Kriterien basiert 
und auch die Vorteile berücksichtigt, die 
den zu Beginn und den später 
angeschlossenen Erzeugern sowie 
Betreibern von Übertragungs- und 
Verteilungsnetzen aus den Anschlüssen 
entstehen. 

4. Die Mitgliedstaaten können 
gegebenenfalls von den Betreibern der 
Übertragungs- und Verteilungsnetze 
verlangen, die in Absatz 3 genannten 
Kosten vollständig oder teilweise zu 
übernehmen. Die Mitgliedstaaten 
überprüfen und ergreifen die 
erforderlichen Maßnahmen, um die 
Rahmenbedingungen und Vorschriften 
für die Kostenübernahme und –teilung im 
Sinne von Absatz 3 bis spätestens 
30. Juni 2011 und danach alle zwei Jahre 
zu verbessern, damit die Einbindung 
neuer Erzeuger im Sinne von Absatz 3 
gewährleistet ist. 

4. Die Mitgliedstaaten verlangen von den 
Betreibern der Übertragungs- und 
Verteilungsnetze, die Kosten für 
Netzverstärkungen im Zusammenhang 
mit dem Ausbau von großen sowie kleinen 
Anlagen zur Nutzung erneuerbarer 
Energien zu übernehmen, die zur 
Erreichung der nationalen Mindestziele 
gemäß Anhang 1 Teil A und Teil B 
erforderlich sind. Diese Kosten werden 
von den nationalen Regelungsbehörden 
genehmigt und an alle 
Energieverbraucher weitergegeben. 

5. Die Mitgliedstaaten verlangen von den 
Betreibern der Übertragungs- und 
Verteilungsnetze, jedem neuen Erzeuger, 
der an das Netz angeschlossen werden 
möchte, einen umfassenden und 
detaillierten Voranschlag der durch den 
Anschluss entstehenden Kosten 
vorzulegen. Die Mitgliedstaaten können 
Erzeugern von Strom aus erneuerbaren 
Energiequellen, die einen Netzanschluss 

5. Die Mitgliedstaaten und die zuständigen 
Regulierungsbehörden verlangen von den 
Betreibern der Übertragungs- und 
Verteilungsnetze, jedem neuen Erzeuger, 
der an das Netz angeschlossen werden 
möchte, Folgendes vorzulegen: 
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wollen, gestatten, für die 
Anschlussarbeiten eine Ausschreibung 
durchzuführen. 

 a) einen umfassenden und detaillierten 
Voranschlag der durch den Anschluss 
entstehenden Kosten; 

 (b) einen angemessenen und genauen 
Zeitplan für den Eingang und die 
Bearbeitung der Anträge auf 
Netzanschluss; 

 (c) einen angemessenen und genauen 
Zeitplan für den tatsächlichen Anschluss 
an das Netz, der die Dauer von zwei 
Jahren nicht überschreitet. 

 Die Mitgliedstaaten oder die zuständigen 
Regelungsbehörden legen Bestimmungen 
fest, mit denen im Falle einer 
Nichteinhaltung der unter den 
Buchstaben a, b und c dieses Absatzes 
genannten Regelungen Sanktionen 
verhängt werden können. 

 Die Mitgliedstaaten können Erzeugern von 
Strom aus erneuerbaren Energiequellen, 
die einen Netzanschluss wollen, gestatten, 
die Anschlussarbeiten selbst von externen 
Fachleuten durchführen zu lassen. 

6. Die in Absatz 3 genannte Kostenteilung 
wird durch einen Mechanismus 
sichergestellt, der auf objektiven, 
transparenten und 
nichtdiskriminierenden Kriterien basiert 
und auch die Vorteile berücksichtigt, die 
den zuerst und den später 
angeschlossenen Erzeugern sowie 
Betreibern von Übertragungs- und 
Verteilungsnetzen aus den Anschlüssen 
entstehen.  
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Änderungsantrag 137 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 14 – Absatz 7 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

7. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
Strom aus erneuerbaren Energiequellen – 
darunter insbesondere Strom aus 
erneuerbaren Energiequellen, der in 
Randgebieten, beispielsweise 
Inselregionen, und in Gebieten mit 
niedriger Bevölkerungsdichte erzeugt wird 
– bei der Anlastung der Übertragungs- und 
Verteilungsentgelte nicht benachteiligt 
wird.  

7. Die nationalen Regulierungsbehörden 
legen fest, dass Strom oder Gas aus 
erneuerbaren Energiequellen – darunter 
auch Strom oder Gas aus erneuerbaren 
Energiequellen, der in Randgebieten, 
beispielsweise Inselregionen, und in 
Gebieten mit niedriger Bevölkerungsdichte 
erzeugt wird – bei der Anlastung der 
Übertragungs- und Verteilungsentgelte 
nicht benachteiligt werden darf. Die 
Kommission untersucht vermeintliche 
Verstöße gegen diese Bestimmung und 
ergreift gegebenenfalls die erforderlichen 
Korrekturmaßnahmen. 

Begründung 

Die Mitgliedstaaten verstoßen laufend gegen diese Bestimmung, und die Kommission ist ihrer 
Pflicht, diese Klausel durchzusetzen, nicht nachgekommen. Mit diesem Änderungsantrag wird 
die Formulierung verschärft, um die Verantwortung der zuständigen Behörden ganz klar zu 
betonen. 
 

Änderungsantrag 138 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 14 – Absatz 8 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

8. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 
die von den Betreibern der Übertragungs- 
und Verteilungsnetze für die Übertragung 
und Verteilung von Strom aus Anlagen, die 
erneuerbare Energiequellen einsetzen, 
erhobenen Entgelte die zu erzielenden 
Kostenvorteilen aus dem Anschluss der 
Anlage an das Netz widerspiegeln. Solche 
Kostenvorteile könnten sich aus der 
direkten Nutzung des 
Niederspannungsnetzes ergeben. 

8. Die nationalen Regelungsbehörden 
sorgen dafür, dass die von den Betreibern 
der Übertragungs- und Verteilungsnetze 
für die Übertragung und Verteilung von 
Strom oder Gas aus Anlagen, die 
erneuerbare Energiequellen einsetzen, 
erhobenen Entgelte die Kosten des 
Anschlusses der Anlage an das Netz 
widerspiegeln. Solche Kostenvorteile 
könnten sich aus der direkten Nutzung des 
Niederspannungsnetzes ergeben. 



 

PE405.949v02-00 122/397 RR\744677DE.doc 

DE 

 

Änderungsantrag 139 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 14 – Absatz 8 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 8a. Die Kommission und die 
Mitgliedstaaten entwickeln einen 
koordinierten Ansatz für den Ausbau von 
Offshore-Wind- und 
Wellenenergieanlagen in der Nordsee, der 
Irischen See, dem Atlantik und der 
Ostsee. Dieser Plan umfasst ein 
vereinfachtes Genehmigungsverfahren 
und die notwendigen Netzinfrastrukturen 
sowohl offshore als auch onshore sind ein 
vorrangiges Vorhaben im Rahmen der 
Initiative für Transeuropäische Netze 
(TEN). 

 Die Kommission und die Mitgliedstaaten 
entwickeln einen koordinierten Ansatz für 
den Ausbau von Wind- und 
Solarkapazitäten in der Mittelmeerregion 
sowohl in den Mitgliedstaaten als auch in 
Drittländern. Die erforderlichen 
Netzinfrastrukturen und eine verbesserte 
Koordinierung zwischen den 
unterschiedlichen Netzbetreibern auf 
europäischer Ebene stellen ein 
vorrangiges Vorhaben der Initiative für 
Transeuropäische Netze (TEN) dar. 

Begründung 

Die stärkere Nutzung des Potenzials von Offshore-Windparks und Meeresenergieanlagen in 
der Nord- und Ostsee und von Solar- und Windenergieanlagen im Mittelmeerraum wird 
durch einen koordinierten Ansatz erleichtert und sollte ein vorrangiges Vorhaben im Rahmen 
der TEN-Initiative sein. 
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Änderungsantrag 140 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 14 – Absatz 8 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

  8b. Die Mitgliedstaaten bewerten, ob die 
bestehenden Gasnetzinfrastrukturen 
ausgeweitet werden müssen, um die 
Integration von Gas aus erneuerbaren 
Quellen zu ermöglichen. 

Begründung 

Die Gasnetze sollten für die Einspeisung von aus Biomasse gewonnenem Gas geöffnet 
werden, um die energetische Nutzung von Biomasse zu maximieren, indem es dort genutzt 
wird, wo ein Wärme- oder Kältebedarf besteht. 
 

Änderungsantrag 141 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 14 – Absatz 8 c (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

  8c. Unbeschadet der Wahrung der 
Zuverlässigkeit und der Sicherheit des 
Gasnetzes sorgen die Mitgliedstaaten 
dafür, dass die Betreiber der 
Übertragungs- und Verteilungsnetze für 
Gas in ihrem Hoheitsgebiet die 
Übertragung und Verteilung von Gas aus 
erneuerbaren Energiequellen 
gewährleisten. Die Kosten für die 
Netzanbindung einschließlich des 
Anschlusses am Anschlusspunkt, des 
Gasdruck-Messsystems, der Anlagen für 
den Druckanstieg und die kalibrierbare 
Messung werden vom Netzbetreiber 
getragen und an die Verbraucher 
weitergegeben. Ausnahmen von diesem 
Grundsatz können gewährt werden, wenn 
die Anlage, in der aus erneuerbaren 
Quellen Gas produziert wird, mehr als 
15 Kilometer von der nächsten Gasleitung 
entfernt ist. 
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 Die Übertragungs- und 
Verteilungsnetzbetreiber sorgen auch für 
den vorrangigen Zugang von aus 
erneuerbaren Quellen gewonnenem Gas 
zum Netz, wenn dieses Gas mit dem Netz 
kompatibel ist. 

Begründung 

Ein ähnliches System wie für den vorrangigen Zugang von Strom aus erneuerbaren Quellen 
sollte auch für Gas aus erneuerbaren Quellen vorgesehen werden. 
 

Änderungsantrag 142 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 14 – Absatz 8 d (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

  8d. Die Mitgliedstaaten verpflichten die 
Betreiber der Übertragungs- und 
Verteilungsnetze in ihrem Hoheitsgebiet 
dazu, die Qualitätsanforderungen für Gas 
aus erneuerbaren Quellen für die 
Integration in das Netz auf der Grundlage 
von transparenten und 
nichtdiskriminierenden Standards zur 
Verfügung zu stellen. Der Netzbetreiber 
ist für die Odorierung und die Messung 
der Qualität des Gases verantwortlich. 

 

Änderungsantrag 143 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 14 – Absatz 8 e (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

  8e. Die Mitgliedstaaten schaffen 
finanzielle Anreize für den Bau und die 
Ausweitung von Heiznetzen für die 
Übertragung von Wärme und Kälte aus 
erneuerbaren Energiequellen. 
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Begründung 

Der Übergang zu erneuerbaren Energieträgern bei Heizung und Kühlung im industriellen 
Maßstab hängt von der Verfügbarkeit der notwendigen Fernwärme- und -kälteinfrastrukturen 
ab. Nationale, regionale und lokale Behörden spielen hierbei eine wesentliche Rolle. 
 

Änderungsantrag 144 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 14 – Absatz 8 f (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

  8f. Die Mitgliedstaaten unternehmen die 
notwendigen Schritte zur Entwicklung 
einer Fernwärmeinfrastruktur, die der 
Entwicklung der Zentralheizungs- und  
-kühlungsproduktion aus großen 
Biomasse-, Solar- und 
Geothermikanlagen entspricht. In ihren 
nationalen Aktionsplänen bewerten sie, 
ob neue Infrastrukturen gebaut werden 
müssen, um die Integration der Mengen 
an zentral erzeugter Wärme oder Kälte 
aus erneuerbaren Energien zu 
ermöglichen, die zur Erreichung des 
nationalen Ziels für 2020 notwendig sind. 

Begründung 

Der Übergang zu erneuerbaren Energieträgern bei Heizung und Kühlung im großen Maßstab 
hängt von der Verfügbarkeit der notwendigen Fernwärme- und -kälteinfrastrukturen ab. 
Nationale, regionale und lokale Behörden spielen hierbei eine wesentliche Rolle. 
 

Änderungsantrag 145 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 14 – Absatz 8 g (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

  8g. Die Mitgliedstaaten entwickeln 
Verpflichtungen und Anreize für 
bestehende und neue Fernwärme- und  
-kälteanlagen, um den Übergang zu 
Wärme und Kälte aus erneuerbaren 
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Energiequellen zu ermöglichen. 

Begründung 

Das enorme Potenzial an Biomasse, geothermischer und Solarenergie für den Wärme- und 
Kältebedarf muss durch den Ausbau bzw. Neubau von Fernwärme- und -kälteinfrastrukturen 
genutzt werden. 
 

Änderungsantrag 146 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 14 – Absatz 8 h (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 8h. Die Mitgliedstaaten ergreifen 
geeignete Maßnahmen, um besonders 
schutzbedürftige Energieverbraucher 
davor zu bewahren, die in Absatz 8a 
genannten Gesamtkosten allein zu tragen 
und die Energiearmut zu verringern. 

Begründung 

Infolge der Umsetzung der vorgeschlagenen Richtlinie kann es für energieintensive 
Industriebranchen und Privathaushalte zu einem erheblichen Kostenanstieg und im Zuge 
dessen zu wesentlich höheren Stromrechnungen kommen. Daher ist es sehr wichtig, dass die 
Kommission eine Bewertung durchführt, um diese potenziellen Kosten besser 
nachzuvollziehen, und dass die Mitgliedstaaten die möglichen Auswirkungen für besonders 
schutzbedürftige Verbraucher durch geeignete Maßnahmen abfangen. 
 

Änderungsantrag 147 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 14 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Article 14a 

 1. Die Mitgliedstaaten treffen die 
notwendigen Maßnahmen zur 
Infrastrukturentwicklung, um der 
Entwicklung der Fernheizungs- und 
Kühlungsproduktion aus erneuerbaren 
Energiequellen Rechnung zu tragen. 
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 2. Die Mitgliedstaaten treffen die 
erforderlichen Maßnahmen, um die 
Gasnetzinfrastruktur einschließlich 
Verbindungsleitungen zwischen den 
Mitgliedstaaten so auszubauen, dass sie 
der zunehmenden Gaserzeugung auf der 
Grundlage erneuerbarer Energieträger 
entspricht. 

 3. Ohne die Zuverlässigkeit oder 
Sicherheit des Gasnetzes zu 
beeinträchtigen, gewährleisten die 
einzelstaatlichen Behörden die 
Einspeisung und Verteilung von Gas, das 
aus erneuerbaren Energiequellen 
gewonnen wurde, sowie dessen 
vorrangigen Zugang zum Netz. 

 4. Die Mitgliedstaaten verpflichten die für 
das Gasnetz verantwortlichen nationalen 
Behörden, ihre einheitlichen Grundregeln 
für Investitionen zur notwendigen 
technischen Anpassung zu 
veröffentlichen. 

 5. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
Gas aus erneuerbaren Energiequellen bei 
der Anlastung der Übertragungs- und 
Verteilungsentgelte nicht benachteiligt 
wird und dass diese Entgelte den 
potenziellen Kostenvorteilen Rechnung 
tragen, die sich aus dem Anschluss von 
Anlagen, die Gas aus erneuerbaren 
Quellen erzeugen, an das Gasnetz 
ergeben. 

Begründung 

Die Unterstützung der Heizungs- und Kühlungsinfrastrukturen ist genauso wichtig wie die 
Bestimmungen in Artikel 14. Es sollten nicht nur Vorschriften für Strom, sondern auch für 
Gas vorgesehen werden. 
 

Änderungsantrag 148 
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Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 15 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Kriterien für die ökologische 
Nachhaltigkeit von Biokraftstoffen und 
anderen flüssigen Brennstoffen 

Nachhaltigkeitskriterien für Biomasse als 
Energieträger 

1. Biokraftstoffe und andere flüssige 
Biobrennstoffe werden für die unter den 
Buchstaben a, b und c aufgeführten 
Zwecke nur dann berücksichtigt, wenn sie 
die in den Absätzen 2 bis 5 festgelegten 
Kriterien erfüllen: 

1. Unabhängig von der Tatsache, ob die 
Rohstoffe in oder außerhalb der 
Gemeinschaft angebaut werden, wird 
Energie aus Biomasse für die unter den 
Buchstaben a bis c aufgeführten Zwecke 
nur dann berücksichtigt, wenn sie die in 
den Absätzen 2 bis 8 festgelegten Kriterien 
erfüllt: 

(a) Bewertung der Einhaltung der die 
nationalen Ziele betreffenden 
Anforderungen der Richtlinie; 

(a) Bewertung der Einhaltung der die 
nationalen Ziele betreffenden 
Anforderungen der Richtlinie; 

 (aa) Bewertung der Einhaltung der 
Bestimmungen der Richtlinie 98/70/EG 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 13. Oktober 1998 über die 
Qualität von Otto- und 
Dieselkraftstoffen1; 

(b) Bewertung der Einhaltung der 
Verpflichtungen zur Nutzung erneuerbarer 
Energie; 

(b) Bewertung der Einhaltung der 
Verpflichtungen zur Nutzung erneuerbarer 
Energie; 

(c) Möglichkeit der finanziellen Förderung 
für den Verbrauch von Biokraftstoffen und 
anderen flüssigen Biobrennstoffen. 

(c) Möglichkeit der finanziellen Förderung 
des Verbrauchs von Biomasse als 
Energieträger. 

 __________________________ 

1 ABl. L 350 vom 28.12.1998, S. 58. 

 

Änderungsantrag 149 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 15 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Die durch die Verwendung von 
Biokraftstoffen und anderen flüssigen 
Biobrennstoffen erzielte Einsparung bei 

2. Die durch die Verwendung von 
Verkehrskraftstoffen aus Biomasse 
erzielte Einsparung bei den 
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den Treibhausgasemissionen, die für die in 
Absatz 1 genannten Zwecke berücksichtigt 
werden, muss zumindest 35 % betragen.  

Treibhausgasemissionen, die für die in 
Absatz 1 genannten Zwecke berücksichtigt 
werden, muss zumindest 45 % betragen. 

 Ab 1. Januar 2015 muss die Einsparung 
bei den Treibhausgasemissionen 
aufgrund der Verwendung von 
Verkehrskraftstoffen aus Biomasse, die 
für die in Absatz 1 genannten Zwecke 
berücksichtigt werden, mindestens 60 % 
betragen. 

 Die durch die Verwendung von 
Verkehrskraftstoffen aus Biomasse 
erzielte Einsparung bei den 
Treibhausgasemissionen wird gemäß 
Artikel 17 Absatz 1 berechnet. 

Falls Biokraftstoffe und andere flüssige 
Biobrennstoffe von Anlagen erzeugt 
werden, die im Januar 2008 in Betrieb 
waren, gilt Unterabsatz 1 ab dem 1. April 
2013. 

Falls Biokraftstoffe und andere flüssige 
Biobrennstoffe von Anlagen erzeugt 
werden, die im Januar 2008 in Betrieb 
waren, gilt Unterabsatz 1 ab dem 1. April 
2013. 

 

Änderungsantrag 150 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 15 – Absatz 2 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 2a. Die Flächennutzung für die 
Gewinnung von Biokraftstoffen darf nicht 
in Konkurrenz zur Flächennutzung für 
die Produktion von Nahrungsmitteln 
stehen. 

Begründung 

Es muss verstärkt darauf geachtet werden, dass sich durch die Nutzung von Biokraftstoffen 
die Nahrungsmittelsituation nicht verschlechtert. 
 

Änderungsantrag 151 
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Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 15 – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3. Biokraftstoffe und andere flüssige 
Biobrennstoffe, die für die in Absatz 1 
genannten Zwecke berücksichtigt werden, 
dürfen nicht aus Rohstoffen hergestellt 
werden, die auf Flächen mit anerkanntem 
hohen Wert hinsichtlich der biologischen 
Vielfalt erzeugt werden, das heißt auf 
Flächen, die im oder nach Januar 2008 
folgenden Status hatten, unabhängig 
davon, ob die Flächen noch diesen Status 
haben: 

3. Biomasse als Energieträger, die für die 
in Absatz 1 genannten Zwecke 
berücksichtigt wird, darf nicht aus 
Rohstoffen hergestellt werden, die auf 
Flächen mit anerkanntem hohen Wert 
hinsichtlich der biologischen Vielfalt 
erzeugt werden, es sei denn, die 
Ausgangsstoffe setzen sich aus legalen 
und regulierten Abfallströmen oder 
Holzabfällen zusammen, die unter 
Einhaltung der rechtsgültigen 
Umweltmanagementverfahren entstanden 
sind. Dazu gehören Flächen, die im oder 
nach Mai 2003 folgenden Status hatten, 
unabhängig davon, ob die Flächen noch 
diesen Status haben: 

(a) von signifikanter menschlicher 
Tätigkeit unberührter Wald, d.h. Wald, in 
dem es keinen bekannten signifikanten 
Eingriff des Menschen gegeben hat oder 
in dem der letzte signifikante Eingriff des 
Menschen lang genug zurückliegt, dass 
die natürliche Artenzusammensetzung 
und die natürlichen Vorgänge wieder 
gegeben sind; 

(a) Primärwald und andere bewaldete 
Flächen: Wald und andere bewaldete 
Flächen natürlicher Herkunft, bei denen 
keine offensichtlichen Anzeichen von 
menschlichen Tätigkeiten erkennbar und 
die ökologischen Prozesse nicht 
maßgeblich gestört sind; 

 (aa) Gebiete, die in kritischen Situationen 
die im Millennium-Bewertungsbericht für 
Ökosysteme definierten grundlegenden 
Schutzfunktionen von Ökosystemen 
erfüllen (z. B. Schutz von 
Wassereinzugsgebieten, Erosionsschutz); 

(b) für Naturschutzzwecke ausgewiesene 
Flächen, sofern nicht nachgewiesen wird, 
dass die Erzeugung des Rohstoffes solchen 
Zwecken nicht zuwiderläuft;  

(b) aufgrund der Rechtsvorschriften oder 
von den zuständigen Behörden für 
Naturschutzzwecke ausgewiesene Flächen, 
einschließlich Gebiete, die für den Schutz 
von Ökosystemen und Arten ausgewiesen 
sind, die aufgrund internationaler 
Übereinkünfte als selten, gefährdet oder 
vom Aussterben bedroht gelten, sofern 
nicht nachgewiesen wird, dass die 
Erzeugung des Rohstoffes solchen 
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Zwecken nicht zuwiderläuft; 

 (ba) Gebiete mit regional oder global 
erheblicher Konzentration von seltenen, 
bedrohten oder gefährdeten Ökosystemen 
oder Arten, die durch internationale 
Abkommen anerkannt werden oder auf 
der „Roten Liste“ der IUCN aufgeführt 
sind, es sei denn, dass die Produktion 
dieses Rohstoffes diesen Zwecken 
nachweislich nicht zuwiderläuft; 

(c) Grünland mit großer biologischer 
Vielfalt, das heißt Grünland, das 
artenreich, nicht gedüngt und nicht 
geschädigt ist. 

(c) Grünland mit großer biologischer 
Vielfalt, das heißt Grünland, dessen 
natürliche Artenzusammensetzung und 
ökologische Merkmale und Prozesse 
unverändert intakt sind. 

Zur Bestimmung, welches Grünland unter 
Buchstabe c fällt, legt die Kommission 
Kriterien und geographische Gebiete fest. 
Eine solche Maßnahme, die eine Änderung 
nicht wesentlicher Bestimmungen dieser 
Richtlinie bewirkt, wird gemäß dem in 
Artikel 21 Absatz 3 genannten 
Regelungsverfahren mit Kontrolle erlassen. 

Zur Bestimmung, welches Grünland unter 
Buchstabe c fällt, legt die Kommission 
Kriterien und geographische Gebiete fest. 
Diese Maßnahmen, die eine Änderung 
nicht wesentlicher Bestimmungen dieser 
Richtlinie durch Ergänzung bewirken, 
werden gemäß dem in Artikel 21 Absatz 3 
genannten Regelungsverfahren mit 
Kontrolle erlassen. 

 

Änderungsantrag 152 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 15 – Absatz 4 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

4. Biokraftstoffe und andere flüssige 
Biobrennstoffe, die für die in Absatz 1 
genannten Zwecke berücksichtigt werden, 
dürfen nicht aus Rohstoffen hergestellt 
werden, die auf Flächen mit hohem 
Kohlenstoffbestand gewonnen werden, das 
heißt auf Flächen, die im Januar 2008 
folgenden Status hatten und diesen Status 
nicht mehr haben: 

4. Biomasse als Energieträger, die für die 
in Absatz 1 genannten Zwecke 
berücksichtigt wird, darf nicht aus 
Rohstoffen hergestellt werden, die auf 
Flächen mit hohem Kohlenstoffbestand 
gewonnen werden, das heißt auf Flächen, 
die im Mai 2003 folgenden Status hatten 
und diesen Status nicht mehr haben: 

(a) Feuchtgebiete, das heißt Flächen, die 
ständig oder für einen beträchtlichen Teil 
des Jahres von Wasser bedeckt oder 
durchtränkt sind, einschließlich 

(a) Feuchtgebiete, das heißt Flächen, die 
ständig oder für einen beträchtlichen Teil 
des Jahres von Wasser bedeckt oder 
durchtränkt sind; 
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unberührtes Torfland; 
 (aa) Torfland; 

(b) kontinuierlich bewaldete Gebiete, das 
heißt Flächen von mehr als 1 ha mit über 
5 m hohen Bäumen und einem 
Überschirmungsgrad von mehr als 30 % 
oder mit Bäumen, die auf dem jeweiligen 
Standort diese Werte erreichen können.  

(b) kontinuierlich bewaldete Gebiete, das 
heißt Flächen von mehr als 0,5 ha mit über 
5 m hohen Bäumen und einem 
Überschirmungsgrad von mehr als 10 % 
oder mit Bäumen, die auf dem jeweiligen 
Standort diese Werte erreichen können. 

 (ba) Steppen und Buschsteppen, das heißt 
Flächen mit einem gemischten Bewuchs 
aus Bäumen, Büschen und Gras mit 
hohem Kohlenstoffbestand; 

Dieser Absatz findet keine Anwendung, 
wenn zum Zeitpunkt der Gewinnung des 
Rohstoffs die Flächen denselben Status 
hatten wie im Januar 2008. 

Dieser Absatz findet keine Anwendung, 
wenn zum Zeitpunkt der Gewinnung des 
Rohstoffs die Flächen denselben Status 
hatten wie im Mai 2003. 

 

Änderungsantrag 153 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 15 – Absatz 5 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

5. In der Gemeinschaft angebaute 
landwirtschaftliche Rohstoffe, die für die 
Herstellung von Biokraftstoffen und 
anderen flüssigen Biobrennstoffen, die für 
die in Absatz 1 genannten Zwecke 
berücksichtigt werden, verwendet werden, 
müssen gemäß den in Anhang III 
Nummer A der Verordnung (EG) 
Nr. 1782/2003 des Rates unter der 
Überschrift „Umwelt“ aufgeführten 
Bestimmungen und im Einklang mit den 
Mindestanforderungen für den guten 
landwirtschaftlichen und ökologischen 
Zustand im Sinne von Artikel 5 Absatz 1 
dieser Verordnung gewonnen werden. 

5. In der Gemeinschaft angebaute 
landwirtschaftliche Rohstoffe, die für die 
Herstellung von Biokraftstoffen und 
anderen flüssigen Biobrennstoffen, die für 
die in Absatz 1 genannten Zwecke 
berücksichtigt werden, verwendet werden, 
müssen gemäß den in Anhang III 
Nummer A der Verordnung (EG) 
Nr. 1782/2003 des Rates unter der 
Überschrift „Umwelt“ aufgeführten 
Bestimmungen und im Einklang mit den 
Mindestanforderungen für den guten 
landwirtschaftlichen und ökologischen 
Zustand im Sinne von Artikel 5 Absatz 1 
dieser Verordnung gewonnen werden. 

 5a. Unabhängig von der Tatsache, ob die 
Rohstoffe in der Europäischen Union 
oder in einem Drittland angebaut werden, 
wird Biomasse als Energieträger nur 
dann für die in Absatz 1 genannten 
Zwecke berücksichtigt, wenn wirksame 
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Maßnahmen getroffen wurden, die 
Folgendes verhindern: 

 (a) Wasserverschmutzung einschließlich 
Verschmutzung des Grundwassers; 

 (b) übermäßigen Wasserverbrauch in 
Gebieten, in denen Wassermangel 
herrscht; 

 (c) Luftverschmutzung; 
 (d) Verschlechterung der Bodenqualität; 

und 

 (e) die Verwendung von 
Agrarchemikalien, die von der 
Weltgesundheitsorganisation als Typ 1A 
oder 1B und als Produkte der Klasse 2 
klassifiziert wurden, in den 
Übereinkommen von Stockholm und 
Rotterdam aufgelistet sind oder gemäß 
dem Stockholmer Übereinkommen über 
persistente organische Schadstoffe 
überwacht werden oder auf der 
Kandidatenliste stehen. 

 5b. Unter Bezugnahme auf Absatz 5a wird 
Biomasse als Energieträger nur unter 
folgenden Bedingungen für die Zwecke 
nach Absatz 1 berücksichtigt: 

 (a) das Landnutzungsrecht kann 
nachgewiesen werden und wird nicht 
rechtmäßig von lokalen Gemeinschaften 
mit nachweisbaren gesetzlichen Rechten 
und Gewohnheitsrechten angefochten;  

 (b) es dürfen keine Rohstoffe auf Flächen 
angebaut werden, die für diesen Zweck 
durch eine Zwangsräumung erlangt 
wurden; 

 (c) bei der Erzeugung von Rohstoffen für 
Biokraftstoffe oder andere flüssige 
Biobrennstoffe darf weder Zwangsarbeit, 
einschließlich Schuldknechtschaft, noch 
Kinderarbeit gemäß den Übereinkommen 
der Internationalen Arbeitsorganisation 
Nr. 29, 105, 138 und 182 in Anspruch 
genommen oder unterstützt werden; 

 (d) alle Arbeitnehmer müssen auf der 
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Grundlage rechtsgültiger Verträge 
angestellt sein, gerecht entlohnt werden 
und unter anderem vom 
Vereinigungsrecht, dem Recht zu 
Kollektivverhandlungen und der Freiheit 
von Diskriminierung gemäß den 
Übereinkommen der Internationalen 
Arbeitsorganisation Nr. 100, 111, 87 und 
98 Gebrauch machen können; 

 (e) die nationalen Rechtsvorschriften zum 
Schutz der Gesundheit und Sicherheit der 
Arbeitnehmer müssen eingehalten 
werden; 

 (f) die Bestimmungen der nachstehend 
genannten Internationalen 
Übereinkommen müssen eingehalten 
werden: 

 (i) Übereinkommen über den 
internationalen Handel mit gefährdeten 
Arten freilebender Tiere und Pflanzen; 

 (ii) Übereinkommen über die biologische 
Vielfalt; 

 (iii) Protokoll von Cartagena über die 
biologische Sicherheit; und 

 (iv) Protokoll von Kyoto zum 
Rahmenübereinkommen der Vereinten 
Nationen über Klimaänderungen. 

 Die wirksame Umsetzung der unter 
Buchstabe f aufgeführten Übereinkünfte 
wird überprüft, wobei die 
Umsetzungsbilanz der 
Unterzeichnerstaaten gemäß den 
Durchführungsbestimmungen der 
Übereinkünfte und insbesondere alle 
Empfehlungen der gemäß diesen 
Übereinkünften geschaffenen Organe zur 
Überwachung der Einhaltung 
Berücksichtigung finden. 

 Wenn ein Unterzeichnerstaat die unter 
Buchstabe f aufgeführten Übereinkünfte 
nicht ratifiziert hat, die nationalen 
Behörden oder der Wirtschaftsteilnehmer 
der Kommission aber zuverlässige 
Informationen vorlegen, aus denen 
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hervorgeht, dass die 
Umweltschutzstandards in diesem Land 
denen jener Übereinkünfte gleichwertig 
sind, kann die Kommission nach dem 
Regelungsverfahren des Artikels 21 
Absatz 2 beschließen, dass in diesem Land 
hergestellte Verkehrskraftstoffe für die 
Zwecke des Absatzes 1 berücksichtigt 
werden können. 

 5c. Gegebenenfalls können 
Kleinlandwirte, Erzeugerorganisationen 
und Genossenschaften 
Gruppenzertifizierungen beantragen, um 
sie vor einem unverhältnismäßig großen 
Verwaltungsaufwand durch die 
festgelegten 
Rechnungsprüfungsverfahren zu 
bewahren. 

 

Änderungsantrag 154 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 15 – Absatz 6 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

6. Die Mitgliedstaaten dürfen 
Biokraftstoffe und andere flüssige 
Biobrennstoffe, die in Übereinstimmung 
mit diesem Artikel gewonnen werden, 
nicht aus sonstigen 
Nachhaltigkeitsgründen für die in Absatz 
1 genannten Zwecke außer Acht lassen. 

entfällt 

Begründung 

Die Mitgliedstaaten sollten die Möglichkeit haben, weitere, über die EU-Kriterien 
hinausgehende Kriterien festzulegen. 
 

Änderungsantrag 155 
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Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 15 – Absatz 7 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

7. Die Kommission berichtet über 
Anforderungen an ein 
Nachhaltigkeitskonzept für die 
energetische Nutzung von Biomasse, mit 
Ausnahme von Biokraftstoffen und 
anderen flüssigen Biobrennstoffen, bis 
spätestens 31. Dezember 2010. 
Gegebenenfalls fügt sie dem Bericht 
Vorschläge für ein 
Nachhaltigkeitskonzept für die sonstige 
energetische Nutzung von Biomasse für 
das Europäische Parlament und den Rat 
bei. 

entfällt 

Begründung 

In der Richtlinie sollten Nachhaltigkeitskriterien für die Verwendung von Energie aus 
Biomasse festgelegt werden. 
 

Änderungsantrag 156 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 16 – Überschrift 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Überprüfung der Übereinstimmung von 
Biokraftstoffen und anderen flüssigen 
Biobrennstoffen mit den Kriterien für die 

ökologische Nachhaltigkeit 

Überprüfung der Übereinstimmung aller 
Arten von Biomasse, die zur 

Energiegewinnung verwendet wird, mit 
den Nachhaltigkeitskriterien  

 

Änderungsantrag 157 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 16 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Werden Biokraftstoffe und andere 
flüssige Biobrennstoffe für die in Artikel 
15 Absatz 1 genannten Zwecke 

1. Werden Biomasse, Biokraftstoffe und 
andere flüssige Biobrennstoffe für die in 
Artikel 15 Absatz 1 genannten Zwecke 
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berücksichtigt, verpflichten die 
Mitgliedstaaten die Wirtschaftsteilnehmer 
nachzuweisen, dass die in Artikel 15 
festgelegten Kriterien für die ökologische 
Nachhaltigkeit erfüllt sind. Zu diesem 
Zweck verpflichten sie die 
Wirtschaftsteilnehmer zur Verwendung 
eines Massenbilanzsystems, das Folgendes 
vorsieht: 

berücksichtigt, verpflichten die 
Mitgliedstaaten die Wirtschaftsteilnehmer 
nachzuweisen, dass die in Artikel 15 
festgelegten Kriterien für die ökologische 
und soziale Nachhaltigkeit erfüllt sind. Zu 
diesem Zweck verpflichten sie die 
Wirtschaftsteilnehmer zur Verwendung 
eines Massenbilanzsystems, das Folgendes 
vorsieht: 

 

Änderungsantrag 158 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 16 – Absatz 1 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(a) Lieferungen von Rohstoffen oder 
Biokraftstoffen mit unterschiedlichen 
Nachhaltigkeitseigenschaften können 
gemischt werden;  

(a) Lieferungen von Rohstoffen oder 
Biokraftstoffen mit unterschiedlichen 
Nachhaltigkeitseigenschaften können 
gemischt werden, vorausgesetzt, dass alle 
Lieferungen den in Artikel 15 genannten 
Nachhaltigkeitskriterien genügen;  

Begründung 

Alle Lieferungen sollten die Kriterien erfüllen, denn sonst besteht natürlich die Gefahr, dass 
Biokraftstoffe und flüssige Biobrennstoffe mit ungünstigen Treibhausgaseigenschaften einfach 
mit besser bewerteten Biokraftstoffen und flüssigen Biobrennstoffen vermischt werden und 
dadurch den Kriterien genügen. 
 

Änderungsantrag 159 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 16 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Kommission berichtet dem 
Europäischen Parlament und dem Rat 2010 
und 2012 über das Funktionieren der in 
Absatz 1 beschriebenen 
Massenbilanzüberprüfungsmethode und 
über mögliche andere 
Überprüfungsmethoden in Bezug auf 
einige oder sämtliche Arten von 

Die Kommission berichtet dem 
Europäischen Parlament und dem Rat 2010 
und 2012 über das Funktionieren der in 
Absatz 1 beschriebenen 
Massenbilanzüberprüfungsmethode und 
über mögliche andere 
Überprüfungsmethoden in Bezug auf 
einige oder sämtliche Arten von 
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Rohstoffen oder Biokraftstoffen. Bei ihrer 
Bewertung berücksichtigt die Kommission 
die Überprüfungsmethoden, in denen 
Angaben über 
Nachhaltigkeitseigenschaften nicht 
physisch bei speziellen Lieferungen oder 
Gemischen verbleiben müssen. Bei der 
Bewertung wird berücksichtigt, dass es 
notwendig ist, zum einen die Integrität und 
die Effektivität des Überprüfungssystems 
zu sichern und zum anderen eine 
unverhältnismäßige Belastung der Industrie 
zu vermeiden. Gegebenenfalls werden dem 
Bericht Vorschläge für das Europäische 
Parlament und den Rat über mögliche 
andere Überprüfungsmethoden beigefügt. 

Rohstoffen, Biokraftstoffen oder anderen 
flüssigen Biobrennstoffen. Bei ihrer 
Bewertung berücksichtigt die Kommission 
die Überprüfungsmethoden, in denen 
Angaben über 
Nachhaltigkeitseigenschaften nicht 
physisch bei speziellen Lieferungen oder 
Gemischen verbleiben müssen. Bei der 
Bewertung wird berücksichtigt, dass es 
notwendig ist, zum einen die Integrität und 
die Effektivität des Überprüfungssystems 
zu sichern und zum anderen eine 
unverhältnismäßige Belastung der Industrie 
zu vermeiden. Gegebenenfalls werden dem 
Bericht Vorschläge für das Europäische 
Parlament und den Rat über mögliche 
andere Überprüfungsmethoden beigefügt. 

Begründung 

Bei dem vorzulegenden Bericht der Kommission sollen auch flüssige Biobrennstoffe 
berücksichtigt werden, um das gesamte Spektrum abzudecken. 
 

Änderungsantrag 160 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 16 – Absatz 2 – Unterabsatz 1 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 In ihrem Bericht im Jahr 2009 schlägt die 
Kommission ein System zur Überprüfung 
der Einhaltung der in Artikel 15 
genannten Nachhaltigkeitskriterien bei 
allen Arten von Energie aus Biomasse 
vor. 

Begründung 

Zwar wird vorgesehen, dass die Kriterien von Biokraftstoffen auf alle Nutzungen von Energie 
aus Biomasse ausgedehnt werden, doch fehlt es bei anderen Formen der energetischen 
Nutzung von Biomasse als Biokraftstoffen an tragfähigen Methoden zur Überprüfung der 
Einhaltung. In einem Bericht für 2009 sollte die Kommission deshalb darlegen, wie die 
Ausdehnung auf alle Energienutzungsformen erfolgen soll. 
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Änderungsantrag 161 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 16 – Absatz 4 – Unterabsatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

4. Die Kommission kann beschließen, dass 
bilaterale und multilaterale Übereinkünfte 
zwischen der Gemeinschaft und 
Drittländern als Nachweis dafür 
herangezogen werden dürfen, dass 
Biokraftstoffe und andere flüssige 
Biobrennstoffe, die aus in diesen Ländern 
angebauten Rohstoffen hergestellt werden, 
mit den in Artikel 15 Absatz 3 oder 4 
aufgeführten Kriterien für die ökologische 
Nachhaltigkeit übereinstimmen. 

4. Die Kommission kann beschließen, dass 
bilaterale und multilaterale Übereinkünfte 
zwischen der Gemeinschaft und 
Drittländern als Nachweis dafür 
herangezogen werden dürfen, dass 
Biomasse, Biokraftstoffe und andere 
flüssige Biobrennstoffe, die aus in diesen 
Ländern angebauten Rohstoffen hergestellt 
werden, mit den in Artikel 15 Absatz 3 
oder 4 aufgeführten Kriterien für die 
ökologische und soziale Nachhaltigkeit 
übereinstimmen. 

Begründung 

Jeder Beschluss, wonach die in dieser Richtlinie festgelegten Nachhaltigkeitskriterien durch 
andere nationale, multinationale oder internationale Regelungen außer Kraft gesetzt werden 
können, wäre eine zusätzliche Maßnahme, die über den Geltungsbereich dieser Richtlinie 
hinausgehen würde, und sollte daher im Rahmen des Regelungsverfahrens mit Kontrolle 
gefasst werden. 
 

Änderungsantrag 162 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 16 – Absatz 4 – Unterabsatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Kommission kann beschließen, dass 
freiwillige nationale oder internationale 
Regelungen, die Normen für die 
Herstellung von Biomasseerzeugnissen 
aufstellen, für akkurate Daten für die 
Zwecke des Artikels 15 Absatz 2 und als 
Nachweis dafür herangezogen werden 
dürfen, dass Lieferungen von Biokraftstoff 
mit den in Artikel 15 Absatz 3 oder 4 
aufgeführten Kriterien für die ökologische 
Nachhaltigkeit übereinstimmen. 

Die Kommission wirkt darauf hin, dass 
freiwillige nationale oder internationale 
Regelungen, die Normen für die 
Herstellung von Biomasseerzeugnissen 
aufstellen, für akkurate Daten für die 
Zwecke des Artikels 15 Absatz 2 und als 
Nachweis dafür herangezogen werden 
dürfen, dass Lieferungen von Biomasse als 
Energieträger mit den in Artikel 15 
aufgeführten Nachhaltigkeitskriterien 
übereinstimmen. In diesen Fällen muss 
die Anwendung von Normen auf der 
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Gleichbehandlung verschiedener 
Normierungsverfahren fußen und darf an 
keinem Punkt der Produktionskette der 
Biokraftstoffe zu Diskriminierung führen. 

 

Änderungsantrag 163 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 16 – Absatz 6 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

6. Beschlüsse im Sinne von Absatz 4 
werden gemäß dem in Artikel 21 Absatz 2 
genannten Verfahren gefasst. Solche 
Beschlüsse gelten für höchstens 5 Jahre.  

6. Beschlüsse im Sinne von Absatz 4, mit 
denen nicht-wesentliche Bestandteile 
dieser Richtlinie geändert werden sollen, 
werden gemäß dem in Artikel 21 Absatz 3 
genannten Regelungsverfahren mit 
Kontrolle gefasst. Solche Beschlüsse 
gelten für höchstens 5 Jahre und könnten 
auf Initiative des Europäischen 
Parlaments, der Kommission oder des in 
Artikel 21 Absatz 2 genannten 
Ausschusses jederzeit widerrufen werden, 
wenn schwerwiegende Zweifel an der 
Zuverlässigkeit einer Regelung bestehen. 

 

Änderungsantrag 164 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 16 – Absatz 8 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

8. Auf Ersuchen eines Mitgliedstaats oder 
auf eigene Veranlassung prüft die 
Kommission die Anwendung von Artikel 
15 in Bezug auf eine Quelle für 
Biokraftstoff oder einen anderen flüssigen 
Biobrennstoff und sie entscheidet innerhalb 
von sechs Monaten nach Eingang eines 
Ersuchens und nach dem in Artikel 21 
Absatz 2 genannten Verfahren, ob der 
betreffende Mitgliedstaat Biokraftstoff 
oder flüssigen Biobrennstoff aus dieser 
Quelle für die in Artikel 15 Absatz 1 

8. Auf Ersuchen eines Mitgliedstaats oder 
auf eigene Veranlassung prüft die 
Kommission die Anwendung von 
Artikel 15 in Bezug auf eine Quelle für 
Biomasse, Biokraftstoff oder einen anderen 
flüssigen Biobrennstoff und sie entscheidet 
innerhalb von sechs Monaten nach Eingang 
eines Ersuchens und nach dem in 
Artikel 21 Absatz 2 genannten Verfahren, 
ob der betreffende Mitgliedstaat Biomasse, 
Biokraftstoff oder flüssigen Biobrennstoff 
aus dieser Quelle für die in Artikel 15 
Absatz 1 aufgeführten Zwecke 
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aufgeführten Zwecke berücksichtigen darf. berücksichtigen darf. 

Begründung 

Für jede Art von aus Pflanzen gewonnener Energie für den Verkehrssektor sollten dieselben 
Kriterien für die ökologische Nachhaltigkeit gelten. Der Begriff „Biomasse“ sollte zusätzlich 
zu „Biokraftstoff“ und „flüssige Biobrennstoffe“ aufgenommen werden, um zu verhindern, 
dass möglicherweise infolge der technologischen Entwicklung Gesetzeslücken entstehen, 
beispielsweise wenn Biomasse künftig zur Erzeugung von Wasserstoff als Verkehrskraftstoff 
eingesetzt werden kann. 
 

Änderungsantrag 165 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 17 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Berechnung des Beitrags von 
Biokraftstoffen und anderen flüssigen 
Biokraftstoffen zum Treibhauseffekt 

Berechnung des Beitrags von 
Verkehrskraftstoffen und flüssigen 
Brennstoffen aus Biomasse zum 

Treibhauseffekt 

1. Die durch die Verwendung von 
Biokraftstoffen und anderen flüssigen 
Biobrennstoffen erzielte Einsparung bei 
den Treibhausgasemissionen wird für die 
Zwecke des Artikels 15 Absatz 2 wie folgt 
berechnet: 

1. Die durch die Verwendung von 
Verkehrskraftstoffen aus Biomasse 
erzielte Einsparung bei den 
Treibhausgasemissionen wird für die 
Zwecke des Artikels 15 Absatz 2 wie folgt 
berechnet: 

(a) bei Biokraftstoffen, für die in Anhang 
VII Teil A oder Teil B ein Standardwert 
für die 
Treibhausgasemissionseinsparungen für 
den Biokraftstoff-Herstellungsweg 
festgelegt ist, durch Verwendung dieses 
Standardwerts; 

 

(b) durch Verwendung eines tatsächlichen 
Werts, der gemäß der in Anhang VII Teil C 
festgelegten Methodik berechnet wird, oder 

(b) durch Verwendung eines tatsächlichen 
Werts, der gemäß der in Anhang VII Teil C 
festgelegten Methodik berechnet wird, oder 

(c) durch Verwendung eines Werts, der 
gemäß der in Anhang VII Teil C 
festgelegten Methodik als Summe der 
tatsächlichen Werte für einige Schritte des 
Herstellungsverfahrens und der in Anhang 
VII Teil D oder Teil E angegebenen 
disaggregierten Standardwerte für die 

(c) durch Verwendung eines Werts, der 
gemäß der in Anhang VII Teil C 
festgelegten Methodik als Summe der 
tatsächlichen Werte für einige Schritte des 
Herstellungsverfahrens und der in Anhang 
VII Teil D oder Teil E angegebenen 
disaggregierten Standardwerte für die 
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sonstigen Schritte des 
Herstellungsverfahrens berechnet wird.  

sonstigen Schritte des 
Herstellungsverfahrens berechnet wird.  

 Emissionen infolge direkter und 
indirekter Flächennutzungsänderungen 
im Sinne von Anhang VII Teil C werden 
hinzugefügt, es sei denn, die Produktion 
beruht auf Rohstoffen einschließlich 
Abfällen, für die der Einsatz von Acker-, 
Weide- oder Dauerkulturflächen nicht 
notwendig ist. 

2. Spätestens am 31. März 2010 
unterbreiten die Mitgliedstaaten der 
Kommission einen Bericht mit einer Liste 
der Teile ihres Hoheitsgebiets, die in der 
Verordnung (EG) Nr. 1059/2003 des 
Europäischen Parlaments und des Rates als 
NUTS-2-Regionen eingestuft sind und in 
denen die typischen 
Treibhausgasemissionen aus dem Anbau 
von landwirtschaftlichen Rohstoffen 
voraussichtlich höchstens den unter der 
Überschrift „Anbau“ in Anhang VIII Teil 
D dieser Richtlinie angegebenen 
Emissionen entsprechen, samt einer 
Beschreibung der Methoden und Daten, die 
zur Erstellung dieser Liste verwendet 
wurden. Die Methode berücksichtigt 
Bodeneigenschaften, Klima und 
voraussichtliche Rohstoffernteerträge. 

2. Spätestens am 31. Dezember 2009 
unterbreiten die Mitgliedstaaten der 
Kommission einen Bericht mit einer Liste 
von geschädigten Flächen, auf denen der 
Anbau von Energiepflanzen eine 
günstigere CO2-Bilanz ergeben würde, 
und einer Liste der Teile ihres 
Hoheitsgebiets, die in der Verordnung 
(EG) Nr. 1059/2003 des Europäischen 
Parlaments und des Rates als NUTS-2-
Regionen eingestuft sind und in denen die 
typischen Treibhausgasemissionen aus dem 
Anbau von landwirtschaftlichen 
Rohstoffen voraussichtlich höchstens den 
unter der Überschrift „Anbau“ in Anhang 
VIII Teil D dieser Richtlinie angegebenen 
Emissionen entsprechen, samt einer 
Beschreibung der Methoden und Daten, die 
zur Erstellung dieser Liste verwendet 
wurden. Die Methode berücksichtigt 
Bodeneigenschaften, Klima und 
voraussichtliche Rohstoffernteerträge. 

3. Die Standardwerte in Anhang VII Teil 
A für Biokraftstoffe und die 
disaggregierten Standardwerte für den 
Anbau in Anhang VII Teil D für 
Biokraftstoffe und andere flüssige 
Biobrennstoffe gelten nur, wenn die 
entsprechenden Rohstoffe: 

3. Die disaggregierten Standardwerte für 
den Anbau in Anhang VII Teil D für 
Verkehrskraftstoffe und flüssige 
Brennstoffe aus Biomasse können nur 
gelten, wenn die entsprechenden 
Rohstoffe: 

(a) außerhalb der Gemeinschaft oder (a) außerhalb der Gemeinschaft oder 

(b) in der Gemeinschaft in Regionen, die in 
den in Absatz 2 genannten Listen 
aufgeführt sind, angebaut werden. 

(b) in der Gemeinschaft in Regionen, die in 
den in Absatz 2 genannten Listen 
aufgeführt sind, angebaut werden. 

Bei Biokraftstoffen und anderen flüssigen 
Biobrennstoffen, die weder unter 

Bei Verkehrskraftstoffen und flüssigen 
Brennstoffen aus Biomasse, die weder 
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Buchstabe a noch unter Buchstabe b fallen, 
werden die tatsächlichen Werte für den 
Anbau verwendet. 

unter Buchstabe a noch unter Buchstabe b 
fallen, werden die tatsächlichen Werte für 
den Anbau verwendet. 

4. Die Kommission berichtet spätestens am 
31. Dezember 2012 über die geschätzten 
typischen Werte und die Standardwerte in 
Anhang VII Teil B und Teil E, wobei sie 
die Emissionen aus dem Verkehrssektor 
und der Verarbeitung besonders 
berücksichtigt, und beschließt bei Bedarf, 
die Werte zu korrigieren. Eine solche 
Maßnahme, die eine Änderung nicht 
wesentlicher Bestimmungen dieser 
Richtlinie bewirkt, wird gemäß dem in 
Artikel 21 Absatz 3 genannten 
Regelungsverfahren mit Kontrolle erlassen. 

4. Die Kommission berichtet mit der 
Unterstützung eines Ausschusses 
unabhängiger Sachverständiger 
spätestens am 31. Dezember 2010 über die 
typischen Werte und die Standardwerte in 
Anhang VII und überprüft diese Werte, 
wobei sie die Emissionen, die sich aus dem 
Anbau ergeben, besonders berücksichtigt. 
Im Zusammenhang mit den typischen 
Werten und den Standardwerten des 
Anbaus legt die Kommission bis zum 
31. Dezember 2010 neue typische Werte 
und Standardwerte vor, in denen 
regionale und klimatische Bedingungen 
berücksichtigt werden. In dem 
Überprüfungsverfahren sind die 
Stellungnahmen von Erzeugern in 
Drittstaaten und in der Gemeinschaft 
sowie von Sachverständigen aus der 
Zivilgesellschaft einzuholen. Zusätzlich 
bewertet die Kommission typische Werte 
und Standardwerte für den Anbau mit 
nachhaltigen landwirtschaftlichen 
Methoden und Methoden der 
biologischen Landwirtschaft und schlägt 
erforderlichenfalls diese Werte vor. 

 Spätestens am 31. Dezember 2010 legt die 
Kommission dem Europäischen 
Parlament und dem Rat einen Bericht 
vor, der Vorschläge für die Aufnahme der 
Werte für die durch indirekte 
Flächennutzungsänderungen bewirkten 
Emissionen gemäß Anhang VII Teil C als 
flächennutzungs- und/oder 
rohstoffspezifische Faktoren enthält. 
Diese Vorschläge beruhen auf der 
Bewertung der besten verfügbaren 
wissenschaftlichen Nachweise durch 
einen Ausschuss unabhängiger 
Sachverständiger. Das Europäische 
Parlament und der Rat entscheiden bis 
zum 31. Dezember 2011 über die von der 
Kommission vorgelegten Vorschläge. In 
der Folge bewertet die Kommission alle 
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zwei Jahre auf der Grundlage der 
Stellungnahme des Ausschusses 
unabhängiger Sachverständiger, ob eine 
weitere Überprüfung erforderlich ist.  

 Diese Maßnahmen, die eine Änderung 
nicht wesentlicher Bestimmungen dieser 
Richtlinie durch Ergänzung bewirken, 
werden gemäß dem in Artikel 21 Absatz 3 
genannten Regelungsverfahren mit 
Kontrolle erlassen. 

5. Anhang VII kann an den technischen 
und wissenschaftlichen Fortschritt 
angepasst werden. Eine solche 
Maßnahme, die eine Änderung nicht 
wesentlicher Bestimmungen dieser 
Richtlinie bewirkt, wird gemäß dem in 
Artikel 21 Absatz 3 genannten 
Regelungsverfahren mit Kontrolle erlassen. 
Bei einer solchen Anpassung oder 
Ergänzung der Standardwerte in Anhang 
VII sind folgende Regeln einzuhalten: 

5. Anhang VII kann an den technischen 
und wissenschaftlichen Fortschritt 
angepasst werden und umfasst auch die 
Einführung von Werten für die 
Produktion von Verkehrskraftstoffen und 
flüssige Brennstoffe aus Biomasse. Diese 
Maßnahmen, die eine Änderung nicht 
wesentlicher Bestimmungen dieser 
Richtlinie auch durch Ergänzung 
bewirken, werden gemäß dem in Artikel 
21 Absatz 3 genannten Regelungsverfahren 
mit Kontrolle erlassen. Bei einer solchen 
Anpassung oder Ergänzung der 
Standardwerte in Anhang VII sind 
folgende Regeln einzuhalten: 

(a) Ist der Beitrag eines Faktors zu den 
Gesamtemissionen gering oder gibt es 
eine begrenzte Abweichung oder ist es 
kostspielig oder schwierig, die 
tatsächlichen Werte zu bestimmen, 
müssen die Standardwerte typisch für 
normale Herstellungsverfahren sein. 

(a) Macht der Beitrag eines Faktors zu den 
Gesamtemissionen weniger als 5 % aus 
oder gibt es praktisch keine Abweichung, 
müssen die Standardwerte typisch für 
normale Herstellungsverfahren sein. 
 

(b) In allen anderen Fällen müssen die 
Standardwerte im Vergleich zu normalen 
Herstellungsverfahren konservativ sein. 

(b) In allen anderen Fällen müssen die 
Standardwerte dem oberen 90 %-Perzentil 
der Werte für Herstellungsverfahren 
entsprechen. 

 

Änderungsantrag 166 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 18 – Überschrift 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Besondere Bestimmungen für Besondere Bestimmungen über die 
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Biokraftstoffe  Förderung der Nutzung erneuerbarer 
Energiequellen im Verkehr 

 

Änderungsantrag 167 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 18 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 
die Öffentlichkeit über die Verfügbarkeit 
von Biokraftstoffen und anderen 
erneuerbaren Kraftstoffen informiert wird. 
Übersteigt der Anteil von 
Biokraftstoffbeimischungen in 
Mineralölderivaten den Grenzwert von 
10 Volumenprozent, verlangen die 
Mitgliedstaaten, dass dies an den 
Verkaufsstellen angegeben wird. 

1. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 
die Öffentlichkeit über die Verfügbarkeit 
und die ökologischen Vorteile jeder 
einzelnen im Verkehr einsetzbaren 
erneuerbaren Energiequelle ausführlich 
informiert wird. Übersteigt der Anteil von 
Biokraftstoffbeimischungen in 
Mineralölderivaten 10 Volumenprozent, 
verlangen die Mitgliedstaaten, dass dies an 
den Verkaufsstellen angegeben wird. 

Begründung 

Es sollte nicht nur über Biokraftstoffe informiert werden, sondern über alle im Verkehr 
einsetzbaren erneuerbaren Energiequellen.  
 

Änderungsantrag 168 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 18 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 
Dieselkraftstoff, der den in Anhang V 
festgelegten Spezifikationen entspricht, 
spätestens am 31. Dezember 2010 in allen 
Tankstellen mit mehr als zwei 
Tanksäulen, die Dieselkraftstoff 
verkaufen, zur Verfügung steht. 

entfällt 

Begründung 

Da der Grenzwert für FAME kein maßgeblicher Parameter für die Verbesserung der 
Luftqualität ist, besteht kein Grund, FAME im Rahmen der Spezifikationen für 
Dieselkraftstoffe zu regeln. Die CEN ist die zuständige Organisation für die Festlegung der 



 

PE405.949v02-00 146/397 RR\744677DE.doc 

DE 

technischen Anforderung für zweckdienliche Spezifikationsparameter wie den Grenzwert für 
FAME. Es sollten keine neuen unterschiedlichen Klassen für Diesel eingeführt werden 
(Anhänge V+VI), sondern die Grenzwerte für FAME sollten vielmehr im Rahmen der 
bestehenden CEN-Spezifikation (EN590) überprüft und hinaufgesetzt werden. 
 

Änderungsantrag 169 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 18 – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 
Dieselkraftstoff, der den in Anhang VI 
festgelegten Spezifikationen entspricht, 
oder sonstiger Dieselkraftstoff mit einem 
Anteil von mindestens 5 Volumenprozent 
Biokraftstoff spätestens am 31. Dezember 
2014 in allen Tankstellen mit mehr als 
zwei Tanksäulen, die Dieselkraftstoff 
verkaufen, zur Verfügung steht. 

entfällt 

Begründung 

Die Richtlinie sollte technologieneutral sein und keine Option in Bezug auf Biokraftstoffe 
begünstigen. Ferner sind die vorgeschlagenen Werte in den Anhängen V und VI nicht unter 
allen Bedingungen geeignet; beispielsweise wäre es unmöglich, diese Treibstoffe unter den 
Bedingungen des nordischen Winters einzusetzen. 
 

Änderungsantrag 170 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 18 – Absatz 3 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 3a. Die Mitgliedstaaten ergreifen 
Maßnahmen, um ausreichende 
Möglichkeiten zur Kraftstoffversorgung 
für emissionsfreie Kraftfahrzeuge zu 
gewährleisten. 

Begründung 

Ein Durchbruch bei vielversprechenden Technologien wird oft durch eine unzureichende 
Infrastruktur erschwert. Ein Mangel an Möglichkeiten zur Kraftstoffversorgung ist ein Grund 
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dafür, dass die Verbraucher keine Elektro- oder Wasserstofffahrzeuge kaufen. 
 

Änderungsantrag 171 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 18 – Absatz 4 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

4. Zum Zweck des Nachweises der 
Einhaltung von nationalen 
Verpflichtungen der Betreiber zur 
Nutzung erneuerbarer Energie wird der 
Beitrag von Biokraftstoffen, die aus 
Abfällen, Rückständen, zellulosehaltigem 
Non-Food-Material und 
lignozellulosehaltigem Material 
hergestellt werden, zweimal höher 
gewichtet als der sonstiger Biokraftstoffe. 

entfällt 

Begründung 

Durch die doppelte Anrechnung unkonventioneller Biokraftstoffe soll gemäß 
Erwägungsgrund 49 deren Rentabilität verbessert werden. Im Ergebnis werden dadurch 
fiktive Emissionseinsparungen angerechnet; 50 % der angerechneten Emissionseinsparung 
sind in Wirklichkeit also gar nicht gegeben. Die Doppelanrechnung ist ein gravierender 
Eingriff in den Wettbewerb zwischen Biokraftstoffen um optimale Emissionseinsparung zu 
Gunsten unkonventioneller Biokraftstoffe. 
 

Änderungsantrag 172 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 18 – Absatz 4 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 4a. Um die zusätzlichen 
Herstellungskosten für Biokraftstoffe auf 
Zellulosebasis zu kompensieren, bieten 
die Mitgliedstaaten spezifische finanzielle 
Anreize für diese Art von Biokraftstoffen, 
einschließlich zeitlich begrenzter 
Steuerbefreiungen oder 
Steuerermäßigungen unter Aufsicht der 
Steuerbehörden, die eine 
Überkompensierung vermeiden, und in 



 

PE405.949v02-00 148/397 RR\744677DE.doc 

DE 

Einklang mit den allgemeinen Regeln für 
staatliche Beihilfen. 

 Forschungs- und Entwicklungstätigkeit 
auf dem Gebiet der im Verkehr 
einsetzbaren erneuerbaren 
Energiequellen und der Aufbau 
nachhaltiger Verkehrssysteme sind auf 
der Ebene der Mitgliedstaaten und der 
Gemeinschaft mit Nachdruck zu fördern 
und können mit zusätzlichen Mitteln 
unterstützt werden. 

Begründung 

Es sollten Anreize für die Entwicklung der fortschrittlichsten und optimal verfügbaren 
Alternativen im Verkehr geboten werden. Die Förderung der Produktion von Biokraftstoffen 
auf Zellulosebasis bietet vor allem Anreize für die regionale Produktion von Biomasse und 
verringert dadurch die Umweltbelastung. Zur Förderung von Biokraftstoffen auf 
Zellulosebasis und als Entschädigung für die zumindest anfänglich höheren 
Herstellungskosten können die Mitgliedstaaten spezifische Unterstützungsmaßnahmen im 
Einklang mit den Bestimmungen über die Energiebesteuerung und den allgemeinen 
Vorschriften für staatliche Beihilfen treffen. 
 

Änderungsantrag 173 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 18 – Absatz 4 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 4b. Alle von den Mitgliedstaaten 
geschaffenen Mechanismen zur 
Unterstützung der Herstellung und 
Nutzung erneuerbarer Energiequellen im 
Verkehr im industriellen Maßstab – 
einschließlich finanzieller Anreize – 
müssen proportional zur Verringerung 
der Treibhausgasemissionsmengen sein. 
Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten 
auf dem Gebiet der im Verkehr 
einsetzbaren erneuerbaren 
Energiequellen und der Aufbau 
nachhaltiger Verkehrssysteme sind auf 
der Ebene der Mitgliedstaaten und der 
Gemeinschaft mit Nachdruck zu fördern 
und können mit zusätzlichen Mitteln 
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unterstützt werden. 

Begründung 

Damit Anreize für die besten Alternativen in Sachen erneuerbare Energiequellen im Verkehr 
(einschließlich Elektrizität und Wasserstoff) geschaffen werden, sollten mögliche 
Unterstützungsmechanismen, auch Subventionen, in den Mitgliedstaaten proportional zu den 
eingesparten Treibhausgasemissionsmengen sein. 
 

Änderungsantrag 174 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 18 – Absatz 4 c (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 4c. Wenn die Verwendung von 
Biokraftstoffen für Verkehrszwecke 
erwogen wird, sollte die Anwendung von 
Hybridantriebstechnologien gefördert 
werden, bei denen die komplementäre 
Energiererzeugung durch einen internen 
Verbrennungsmotor und durch einen 
elektrischen Motor, der aus einem 
wiederaufladbaren Akkumulator gespeist 
wird, erheblich zu einer Senkung des 
Kraftstoffverbrauchs im Verkehr beiträgt. 

Begründung 

Derzeit ermöglichen Hybrid-Elektrofahrzeuge bei Straßenfahrzeugen eine erhebliche 
Verringerung des Verbrauchs an fossilen Kraftstoffen pro Kilometer. Der Einsatz derartiger 
Technologien sollte als Instrument zur Erreichung des Gesamtziels und der Einzelziele im 
Rahmen dieser Richtlinie betrachtet werden. 
 

Änderungsantrag 175 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 19 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Die Mitgliedstaaten legen der 
Kommission einen Bericht über die 
Fortschritte bei der Förderung und Nutzung 
von Energie aus erneuerbaren Quellen 

1. Die Mitgliedstaaten legen der 
Kommission bis zum 30. Juni 2011 und 
danach alle zwei Jahre einen Bericht über 
die Fortschritte bei der Förderung und 
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spätestens am 30. Juni 2011 und danach 
alle zwei Jahre vor. 

Nutzung von Energie aus erneuerbaren 
Quellen vor.  

Dieser Bericht enthält insbesondere 
folgende Angaben: 

Dieser Bericht enthält insbesondere 
folgende Angaben: 

(a) den sektorspezifischen und den 
Gesamtanteil von Energie aus erneuerbaren 
Quellen in den vorangegangenen zwei 
Kalenderjahren und die Maßnahmen, die 
auf einzelstaatlicher Ebene ergriffen oder 
geplant worden sind, um den Zuwachs an 
erneuerbarer Energie unter 
Berücksichtigung des Richtkurses in 
Anhang I Teil B zu fördern; 

(a) den sektorspezifischen und den 
Gesamtanteil von Energie aus erneuerbaren 
Quellen in den vorangegangenen zwei 
Kalenderjahren und die Maßnahmen, die in 
Übereinstimmung mit den Anforderungen 
dieser Richtlinie auf einzelstaatlicher 
Ebene ergriffen oder geplant worden sind, 
um den Zuwachs an erneuerbarer Energie 
unter Berücksichtigung der verbindlichen 
Mindestzwischenziele in Anhang I Teil B 
zu fördern; 

 (aa) Mitwirkung der Regionen an diesem 
Prozess und den auf lokaler und 
regionaler Ebene getroffenen 
Maßnahmen; 

(b) die Einführung und die Funktionsweise 
von Förderregelungen und sonstiger 
Maßnahmen zur Förderung von Energie 
aus erneuerbaren Quellen sowie sonstige 
Entwicklungen bei den Maßnahmen, die 
hinsichtlich der in dem nationalen 
Aktionsplan des Mitgliedstaats festgelegten 
Maßnahmen angewandt werden; 

(b) die Einführung und die Funktionsweise 
von Förderregelungen und sonstiger 
Maßnahmen zur Förderung von Energie 
aus erneuerbaren Quellen und spätere 
diesbezügliche Änderungen sowie 
sonstige Entwicklungen bei den 
Maßnahmen, die hinsichtlich der in dem 
Aktionsplan für erneuerbare 
Energieträger des Mitgliedstaats 
festgelegten Maßnahmen angewandt 
werden sowie die damit 
zusammenhängenden Kosten und 
Mechanismen; 

(c) gegebenenfalls eine Beschreibung 
dessen, wie die Mitgliedstaaten ihre 
Förderregelungen aufgebaut haben, um 
Formen der Nutzung von erneuerbarer 
Energie zu berücksichtigen, die zusätzliche 
Vorteile im Vergleich zu anderen, 
vergleichbaren Nutzungsformen haben, 
aber auch höhere Kosten verursachen, 
einschließlich Biokraftstoffen, die aus 
Abfällen, Rückständen, zellulosehaltigem 
Non-Food-Material und 
lignozellulosehaltigem Material hergestellt 
werden; 

(c) gegebenenfalls eine Beschreibung 
dessen, wie die Mitgliedstaaten ihre 
Förderregelungen aufgebaut haben, um 
Formen der Nutzung von erneuerbarer 
Energie zu berücksichtigen, die zusätzliche 
Vorteile im Vergleich zu anderen, 
vergleichbaren Nutzungsformen haben, 
aber auch höhere Kosten verursachen, 
einschließlich Biokraftstoffen, die aus 
Abfällen, Rückständen, zellulosehaltigem 
Non-Food-Material, lignozellulosehaltigem 
Material, in Fässern produzierten Algen 
und Pflanzen, die ohne Bewässerung in 
Trockengebieten zur Eindämmung der 
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Wüstenbildung angebaut werden, 
hergestellt werden; 

(d) die Funktionsweise des Systems der 
Herkunftsnachweise für Strom sowie 
Wärme und Kälte aus erneuerbaren 
Energiequellen und die Maßnahmen, die 
zur Zuverlässigkeit und zum Schutz des 
Systems vor Betrug ergriffen werden; 

(d) die Funktionsweise des Systems der 
Herkunftsnachweise für Strom sowie 
Wärme und Kälte aus erneuerbaren 
Energiequellen und die Maßnahmen, die 
zur Zuverlässigkeit und zum Schutz des 
Systems vor Betrug ergriffen werden; 

(e) Fortschritte bei der Bewertung und der 
Verbesserung der Verwaltungsverfahren 
zur Beseitigung rechtlicher und sonstiger 
Hindernisse für den Ausbau der Energie 
aus erneuerbaren Energiequellen; 

(e) Fortschritte bei der Bewertung und der 
Verbesserung der Verwaltungsverfahren 
zur Beseitigung rechtlicher und sonstiger 
Hindernisse für den Ausbau der Energie 
aus erneuerbaren Energiequellen; 

 (ea) Fortschritte bei 
Raumordnungsverfahren unter 
Berücksichtigung der stärkeren Nutzung 
von erneuerbaren Energiequellen im 
Allgemeinen und insbesondere von 
Fernwärme und -kälte aus erneuerbaren 
Quellen; 

(f) Maßnahmen zur Gewährleistung der 
Übertragung und Verteilung von Strom aus 
erneuerbaren Energiequellen und zur 
Verbesserung der Rahmenbedingungen 
oder Vorschriften für die 
Kostenübernahme und -teilung im Sinne 
von Artikel 14 Absatz 3; 

(f) Maßnahmen zur Gewährleistung der 
Übertragung und Verteilung von Strom aus 
erneuerbaren Energiequellen, 
gegebenenfalls insbesondere aus 
Offshore-Windkraft, und zur 
Verbesserung der Rahmenbedingungen 
oder Vorschriften für die 
Kostenübernahme und -teilung im Sinne 
von Artikel 14 Absatz 3; 

(g) Entwicklungen bei der Verfügbarkeit 
und der Nutzung von Biomasseressourcen 
zu energetischen Zwecken; 

(g) Entwicklungen bei der Verfügbarkeit, 
der Spezifizierung der Nutzung und des 
Anteils von Biomasseressourcen zu 
energetischen Zwecken, einschließlich der 
Art, der Menge und des Ursprungslandes 
derjenigen Ressourcen, die importiert 
werden; 

(h) mit der verstärkten Nutzung von 
Biomasse und sonstigen Formen von 
Energie aus erneuerbaren Quellen zur 
Energieerzeugung verbundene 
Rohstoffpreis- und 
Flächennutzungsänderungen in den 
Mitgliedstaaten;  

(h) mit der verstärkten Nutzung von 
Biomasse und sonstigen Formen von 
Energie aus erneuerbaren Quellen zur 
Energieerzeugung verbundene 
Rohstoffpreis- und 
Flächennutzungsänderungen in den 
Mitgliedstaaten;  

(i) die Entwicklung und der Anteil von 
Biokraftstoffen, die aus Abfällen, 

(i) die Entwicklung und der Anteil von 
Biokraftstoffen, die aus Abfällen, 
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Rückständen, zellulosehaltigem Non-Food-
Material und lignozellulosehaltigem 
Material hergestellt werden;  

Rückständen, zellulosehaltigem Non-Food-
Material, lignozellulosehaltigem Material, 
in Fässern produzierten Algen sowie 
Pflanzen, die ohne Bewässerung in 
Trockengebieten zur Eindämmung der 
Wüstenbildung angebaut werden, 
hergestellt werden; 

(j) die voraussichtlichen Auswirkungen der 
Biokraftstoffherstellung auf die 
biologische Vielfalt, die Wasserressourcen 
sowie die Wasser- und Bodenqualität und 

(j) die voraussichtlichen Auswirkungen der 
Herstellung von Biomasse als 
Energieträger auf die biologische Vielfalt, 
die Wasserressourcen sowie die Wasser- 
und Bodenqualität und 

(k) die voraussichtlichen Netto-
Treibhausgaseinsparungen aufgrund der 
Nutzung von Energie aus erneuerbaren 
Quellen. 

(k) die voraussichtlichen Netto-
Treibhausgaseinsparungen aufgrund der 
Nutzung von Energie aus erneuerbaren 
Quellen, einschließlich der Auswirkungen 
auf die Kohlenstoffbestände in 
Zusammenhang mit direkten oder 
indirekten Flächennutzungsänderungen. 

 (ka) Maßnahmen, mit denen sichergestellt 
werden soll, dass neue und renovierte 
Gebäude ein Minimum an Energie aus 
erneuerbaren Energiequellen 
verbrauchen, wie in Artikel 12 Absatz 4 
erläutert. 

 1a. Darüber hinaus teilen die 
Mitgliedstaaten der Kommission jede 
Änderung ihrer Fördersysteme für 
Energie aus erneuerbaren Quellen 
innerhalb von vier Wochen nach 
Annahme der entsprechenden Änderung 
mit. Die diesbezügliche Mitteilung enthält 
alle Angaben zum neuesten Stand der 
nationalen oder regionalen 
Fördersysteme für Energie aus 
erneuerbaren Quellen, einschließlich der 
Art der Förderung und gegebenenfalls 
der Art der Spezifizierung für 
unterschiedliche Technologien sowie den 
Umfang der Förderung. 

2. Bei der Veranschlagung der durch die 
Verwendung von Biokraftstoffen erzielten 
Netto-Treibhausgaseinsparungen können 
die Mitgliedstaaten für die Zwecke der in 
Absatz 1 genannten Berichte die in 
Anhang VII Teile A und B angegebenen 

2. Bei der Veranschlagung der durch die 
Verwendung von Verkehrskraftstoffen aus 
Biomasse erzielten Netto-
Treibhausgaseinsparungen können die 
Mitgliedstaaten für die Zwecke der in 
Absatz 1 genannten Berichte die in 
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typischen Werte verwenden. Anhang VII Teile A und B angegebenen 
typischen Werte verwenden. 

3. In ihrem ersten Bericht legen die 
Mitgliedstaaten dar, ob sie beabsichtigen, 

3. In ihrem ersten Bericht legen die 
Mitgliedstaaten dar, wie und wann sie 
beabsichtigen, 

(a) eine einzige Verwaltungsstelle 
einzurichten, die für die Bearbeitung von 
Genehmigungs-, Zertifizierungs- und 
Zulassungsanträgen für Anlagen zur 
Nutzung von erneuerbarer Energie und die 
Unterstützung von Antragstellern zuständig 
ist,  

(a) eine einzige Verwaltungsstelle 
einzurichten, die für die Bearbeitung von 
Genehmigungs-, Zertifizierungs- und 
Zulassungsanträgen für Anlagen zur 
Nutzung von erneuerbarer Energie und die 
Unterstützung von Antragstellern zuständig 
ist,  

(b) die automatische Genehmigung von 
Planungs- und Genehmigungsanträgen für 
Anlagen, in denen erneuerbare Energie 
eingesetzt wird, vorzusehen, wenn die 
Genehmigungsbehörde nicht innerhalb der 
vorgegebenen Fristen geantwortet hat, und 

(b) die automatische Genehmigung von 
Planungs- und Genehmigungsanträgen für 
Anlagen, in denen erneuerbare Energie 
eingesetzt wird, vorzusehen, wenn die 
Genehmigungsbehörde nicht innerhalb der 
vorgegebenen Fristen geantwortet hat, und 

(c) die geographischen Standorte zu 
benennen, die für die Nutzung von Energie 
aus erneuerbaren Quellen bei der 
Flächennutzungsplanung und für die 
Einrichtung von Anlagen für Fernwärme 
und Fernkälte geeignet sind. 

(c) die geographischen Standorte zu 
benennen, die für die Nutzung von Energie 
aus erneuerbaren Quellen bei der 
Flächennutzungsplanung und für die 
Einrichtung von Anlagen für Fernwärme 
und Fernkälte geeignet sind. 

 3a. In jedem Bericht sollen die 
Mitgliedstaaten die Möglichkeit haben, 
die Daten der letzten Jahre zu berichtigen. 
Korrekturen gegenüber früheren 
Berichten sind ausdrücklich kenntlich zu 
machen. 

 

Änderungsantrag 176 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 20 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Die Kommission überwacht die 
Herkunft von Biokraftstoffen und anderen 
flüssigen Biobrennstoffen, die in der 
Gemeinschaft verbraucht werden, und die 
Auswirkungen ihrer Herstellung auf die 
Flächennutzung in der Gemeinschaft und 
in den wichtigsten Lieferdrittländern. Die 

1. Die Kommission überwacht die 
Herkunft von Biokraftstoffen und anderen 
flüssigen Biobrennstoffen, die in der 
Gemeinschaft verbraucht werden, und die 
Auswirkungen ihrer Herstellung auf die 
Flächennutzung in der Gemeinschaft und 
in den wichtigsten Lieferdrittländern. Die 
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Überwachung stützt sich auf die gemäß 
Artikel 19 Absatz 1 vorgelegten Berichte 
der Mitgliedstaaten, einschlägiger 
Drittländer und zwischenstaatlicher 
Organisationen sowie auf 
wissenschaftliche Studien und sonstige 
relevante Informationen. Die Kommission 
überwacht auch die mit der energetischen 
Nutzung von Biomasse verbundenen 
Rohstoffpreisänderungen sowie damit 
verbundene positive und negative Folgen 
für die Nahrungsmittelsicherheit.  

Überwachung stützt sich auf die gemäß 
Artikel 19 Absatz 1 vorgelegten Berichte 
der Mitgliedstaaten, einschlägiger 
Drittländer und zwischenstaatlicher 
Organisationen sowie auf 
wissenschaftliche Studien und sonstige 
relevante Informationen. Die Kommission 
überwacht auch die mit der energetischen 
Nutzung von Biomasse verbundenen 
Rohstoffpreisänderungen sowie damit 
verbundene positive und negative Folgen 
für die Nahrungsmittelsicherheit.  

2. Die Kommission pflegt einen Dialog 
und einen Informationsaustausch mit den 
Drittländern und den 
Biokraftstofferzeuger- und  
–verbraucherorganisationen über die 
allgemeine Durchführung der Maßnahmen 
dieser Richtlinie in Bezug auf 
Biokraftstoffe und andere flüssige 
Biobrennstoffe. 

2. Die Kommission pflegt einen Dialog 
und einen Informationsaustausch mit den 
Drittländern und den 
Biokraftstofferzeuger- und  
-verbraucherorganisationen und der 
Zivilgesellschaft über die allgemeine 
Durchführung der Maßnahmen dieser 
Richtlinie in Bezug auf Biokraftstoffe und 
andere flüssige Biobrennstoffe. Sie legt 
besonderes Augenmerk auf die 
Auswirkungen, die Biokraftstoffe und 
andere flüssige Biobrennstoffe auf die 
Lebensmittelpreise haben können. 

3. Auf der Grundlage der von den 
Mitgliedstaaten gemäß Artikel 19 Absatz 1 
vorgelegten Berichte und der 
Überwachung und Analyse im Sinne von 
Absatz 1 legt die Kommission dem 
Europäischen Parlament und dem Rat alle 
zwei Jahre einen Bericht vor. Der erste 
Bericht wird 2012 vorgelegt. 

3. Auf der Grundlage der von den 
Mitgliedstaaten gemäß Artikel 19 Absatz 1 
vorgelegten Berichte und der 
Überwachung und Analyse im Sinne von 
Absatz 1 legt die Kommission dem 
Europäischen Parlament und dem Rat alle 
zwei Jahre einen Bericht vor. Der erste 
Bericht wird 2012 vorgelegt. 

4. Bei der Berichterstattung über die durch 
die Verwendung von Biokraftstoffen 
erzielten Treibhausgaseinsparungen 
verwendet die Kommission die von den 
Mitgliedstaaten gemeldeten Werte und 
beurteilt, ob und wie sich die Schätzung 
verändern würde, wenn die 
Nebenerzeugnisse bei Anwendung des 
Substitutionskonzepts berücksichtigt 
würden.  

4. Bei der Berichterstattung über die durch 
die Verwendung von Biokraftstoffen 
erzielten Treibhausgaseinsparungen 
verwendet die Kommission die von den 
Mitgliedstaaten gemeldeten Werte und 
beurteilt, ob und wie sich die Schätzung 
verändern würde, wenn die 
Nebenerzeugnisse bei Anwendung des 
Substitutionskonzepts berücksichtigt 
würden.  

5. In ihren Berichten analysiert die 
Kommission  

5. In ihren Berichten analysiert die 
Kommission 

(a) die relativen ökologischen Vorteile und (a) die relativen ökologischen und sozialen 
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Kosten verschiedener Biokraftstoffe, die 
Folgen der Importstrategien der 
Gemeinschaft hierfür, die Implikationen 
für die Energieversorgungssicherheit und 
die Möglichkeiten, ein ausgewogenes 
Konzept zwischen inländischer Produktion 
und Importen zu erreichen; 

Vorteile und Kosten verschiedener 
Biokraftstoffe, die Folgen der 
Importstrategien der Gemeinschaft hierfür, 
die Implikationen für die 
Energieversorgungssicherheit und die 
Möglichkeiten, ein ausgewogenes Konzept 
zwischen inländischer Produktion und 
Importen zu erreichen; 

(b) die Auswirkungen einer gesteigerten 
Nachfrage nach Biokraftstoffen auf die 
Nachhaltigkeit in der Gemeinschaft und in 
Drittländern; 

(b) die wirtschaftlichen, ökologischen und 
sozialen Auswirkungen einer gesteigerten 
Nachfrage nach Biokraftstoffen und 
anderen flüssigen Biobrennstoffen auf die 
Nachhaltigkeit in der Gemeinschaft und in 
Drittländern; 

(c) die Auswirkungen der 
Biokraftstoffstrategie auf die Verfügbarkeit 
von Nahrungsmitteln in Exportländern, die 
Frage, inwieweit sich die Menschen in 
Entwicklungsländern diese Nahrungsmittel 
leisten können, sowie weiterreichende 
Aspekte der Entwicklung und  

(c) die Auswirkungen der 
Biokraftstoffstrategie auf die Verfügbarkeit 
von Nahrungsmitteln in Exportländern und 
auf die Preisentwicklung bei Rohstoffen – 
der Bericht über die Auswirkungen 
konzentriert sich vor allem auf arme, von 
Nahrungsmitteleinfuhren abhängige 
Länder und die am wenigsten 
entwickelten Länder –, die Frage, 
inwieweit sich die Menschen in 
Entwicklungsländern diese Nahrungsmittel 
leisten und wie sie Zugang zu ihnen 
erhalten können, sowie weiterreichende 
Aspekte der Entwicklung; 

 (ca) die Auswirkungen der EU-
Biokraftstoffpolitik auf direkte und 
indirekte Flächennutzungsänderungen, 
eine Schätzung der damit verbundenen 
CO2-Emissionen und die Auswirkungen 
auf die Flächennutzungsrechte; 

(d) die Auswirkungen einer gesteigerten 
Nachfrage nach Biomasse auf die 
Sektoren, die Biomasse einsetzen. 

(d) die Auswirkungen einer gesteigerten 
Nachfrage nach Biomasse auf die 
Sektoren, die Biomasse einsetzen. 

 (da) die Verfügbarkeit von 
Biokraftstoffen, die aus Zellulose, 
Hemizellulose oder Lignin hergestellt 
werden, die aus erneuerbarer Biomasse, 
Algen und Pflanzen, die ohne 
Bewässerung in Trockengebieten zur 
Eindämmung der Wüstenbildung 
angebaut werden, hergestellt werden; 
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Sie schlägt gegebenenfalls 
Abhilfemaßnahmen vor. 

Sie schlägt gegebenenfalls 
Abhilfemaßnahmen vor. 

 5a. In ihren Berichten analysiert die 
Kommission auch die Politik derjenigen 
Mitgliedstaaten, die über das Potenzial 
zur Entwicklung von Offshore-
Windkraftanlagen verfügen, 
insbesondere, ob diese Mitgliedstaaten 

 (a) eine zentrale Verwaltungsstelle 
eingerichtet haben, die für die 
Bearbeitung von Genehmigungs-, 
Zertifizierungs- und Zulassungsanträgen 
für Offshore-Windkraftanlagen und die 
Unterstützung von Antragstellern 
zuständig ist, 

 (b) erkannt haben, dass eine langfristige 
und strategische Netzplanung 
einschließlich der Verbundnetze 
notwendig ist, um große Mengen von 
Elektroenergie aus Offshore-
Windkraftanlagen einzubeziehen, und 
eine Förderregelung für Offshore-Netze 
eingerichtet haben; 

 (c) Instrumente der maritimen 
Raumplanung eingeführt haben, um eine 
optimale Standortauswahl zu erreichen. 

 Sie schlägt gegebenenfalls weitere 
Rechtsvorschriften vor, um den zügigen 
Einsatz der Offshore-Windkraft 
sicherzustellen, und fördert die 
Einführung eines europäischen Offshore-
Verteilernetzbetreibers. 

 5b. Die Kommission richtet eine Website 
ein, die als Medium für detaillierte 
aktuelle Informationen über die 
nationalen oder regionalen 
Förderregelungen der Mitgliedstaaten für 
Energie aus erneuerbaren Quellen und 
über Änderungen dieser Regelungen 
dient. Auf der Grundlage der Berichte der 
Mitgliedstaaten gemäß Artikel 19 
Absatz 1a (neu) aktualisiert die 
Kommission die entsprechende Website 
spätestens vier Wochen nach der 
Übermittlung eines Berichts. 
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 5c. Bis zum 31. Dezember 2018 
veröffentlicht die Kommission einen 
Fahrplan für erneuerbare Energien für 
die Zeit nach 2020, ergänzt durch die 
notwendigen Legislativvorschläge. Im 
Rahmen dieses Fahrplans kann sie 
abschätzen, ob es notwendig ist, 
harmonisierte europäische 
Förderregelungen für die 
Energieerzeugung aus erneuerbaren 
Quellen vorzuschlagen, wobei sie 
Folgendes berücksichtigt: 

 (a) die Liberalisierung der 
Elektrizitätsmärkte in der EU; 

 (b) etwaige Hindernisse für die 
Entwicklung erneuerbarer 
Energiequellen in den einzelnen 
Mitgliedstaaten; 

 (c) die Fortschritte bei der 
Berücksichtigung der externen Kosten für 
Energie aus nichterneuerbaren Quellen 
und den Umfang der Unterstützungen; 

 (d) das Ausmaß des harmonisierten 
Netzzugangs und den Umfang der 
Verwaltung- und Planungsverfahren. 

 

Änderungsantrag 177 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Anhang I – Teil B – Überschrift 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

B. Richtkurs B. Kurs mit verbindlichen Zwischenzielen 

Begründung 

Um zu gewährleisten, dass die Gesamtziele der EG und der Mitgliedstaaten für 2020 erreicht 
werden, müssen auch verbindliche Zwischenziele angenommen werden. Der in Anhang I 
Teil B angeführte Richtkurs beginnt sehr niedrig und sieht den größten Anstieg bei den 
erneuerbaren Quellen erst in den letzten Jahren vor 2020 vor. Wenn die Mitgliedstaaten diese 
Vorgaben nicht erfüllen, wird es sehr schwierig für sie, ihr Ziel für 2020 zu erreichen. In 
diesem Sinne ist dies als absolut notwendiges Minimum zu betrachten. 
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Änderungsantrag 178 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Anhang I – Teil B – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Bei dem in Artikel 3 Absatz 2 genannten 
Richtkurs sind für Energie aus 
erneuerbaren Quellen die folgenden 
Anteile einzuhalten: 

Bei den in Artikel 3 Absatz 2 genannten 
verbindlichen Mindestzwischenzielen sind 
für Energie aus erneuerbaren Quellen die 
folgenden Anteile einzuhalten: 

Begründung 

Um zu gewährleisten, dass die Gesamtziele der EG und der Mitgliedstaaten für 2020 erreicht 
werden, müssen auch verbindliche Zwischenziele angenommen werden. Der in Anhang I 
Teil B angeführte Richtkurs ist sehr niedrig angesetzt und sieht den größten Anstieg bei den 
erneuerbaren Quellen erst in den letzten Jahren vor 2020 vor. Wenn die Mitgliedstaaten diese 
Vorgaben nicht erfüllen, wird es sehr schwierig für sie, ihr Ziel für 2020 zu erreichen. In 
diesem Sinne ist dies als absolut notwendiges Minimum zu betrachten. 
 

Änderungsantrag 179 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Anhang II 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Anhang II – Normalisierungsregel für 
die Berücksichtigung von Strom aus 

Wasserkraft 

Anhang II  

 A. Normalisierungsregel für die 
Berücksichtigung von Strom aus 
Wasserkraft 

Für die Berücksichtigung des in einem 
bestimmten Mitgliedstaat aus 
Wasserkraft erzeugten Stroms gilt 
folgende Normalisierungsregel: 

Für die Berücksichtigung des in einem 
bestimmten Mitgliedstaat aus 
Wasserkraft erzeugten Stroms gilt 
folgende Normalisierungsregel: 

 QN(norm) = CN * 15/
14
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Dabei sind: Dabei sind: 

N = Bezugsjahr; N = Bezugsjahr; 

QN(norm) = normalisierte Menge des von 
sämtlichen Wasserkraftwerken des 
Mitgliedstaats im Jahr N erzeugten 
Stroms, zum Zweck der 
Berücksichtigung; 

QN(norm) = normalisierte Menge des von 
sämtlichen Wasserkraftwerken des 
Mitgliedstaats im Jahr N erzeugten 
Stroms, zum Zweck der 
Berücksichtigung; 

Qi = im Jahr i von sämtlichen 
Kraftwerken des Mitgliedstaats 
tatsächlich erzeugte Strommenge in 
GWh;  

Qi = im Jahr i von sämtlichen 
Kraftwerken des Mitgliedstaats 
tatsächlich erzeugte Strommenge in 
GWh;  

Ci = installierte Gesamtkapazität sämtlicher 
Kraftwerke des Mitgliedstaats im Jahr i in 
MW. 

Ci = installierte Gesamtkapazität sämtlicher 
Kraftwerke des Mitgliedstaats im Jahr i in 
MW. 

 B. Normalisierungsregel für die 
Berücksichtigung von Strom aus 
Windkraft 

 Für die Berücksichtigung des in einem 
bestimmten Mitgliedstaat aus Windkraft 
erzeugten Stroms gilt folgende 
Normalisierungsregel: 

  

 Dabei sind: 

 N = Bezugsjahr; 

 QN(norm) = normalisierte Menge des von 
sämtlichen Windkraftwerken des 
Mitgliedstaats im Jahr N erzeugten 
Stroms, zum Zweck der 
Berücksichtigung; 

 Qi = im Jahr i von sämtlichen 
Kraftwerken des Mitgliedstaats 
tatsächlich erzeugte Strommenge in 
GWh; 

 Ci = installierte Gesamtkapazität 
sämtlicher Kraftwerke des Mitgliedstaats 
im Jahr i in MW. 
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Begründung 

Wie die Wasserkraft kann auch die Windkraft in manchen Jahren erhebliche Schwankungen 
aufweisen. Um die zweijährigen verbindlichen Mindestzwischenziele nicht zu beeinträchtigen, 
sollte die Windleistung „normalisiert" werden, damit die EU-weiten Mindestzwischenziele 
vergleichbar sind. 
 

Änderungsantrag 180 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Anhang III – Reihe 10 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

hydrobehandeltes Pflanzenöl 
(thermochemisch mit Wasserstoff 
behandeltes Pflanzenöl) 

hydrobehandelte Pflanzenöle und 
Tierfette (thermochemisch mit Wasserstoff 
behandelte Pflanzenöle und Tierfette) 

Begründung 

„Umweltfreundliche“ Otto- und Dieselkraftstoffe im Sinne von Artikel 18 lassen sich mit 
vielen Verfahren herstellen, dazu gehören die Behandlung tierischer und pflanzlicher Öle mit 
Wasserstoff (im geänderten Text: hydrobehandelt), die Biomassebehandlung im Fischer-
Tropsch-Verfahren und die Raffinierung von Pyrolyseöl aus Biomasse.  
 

Änderungsantrag 181 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Anhang III – Reihe 13 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Ottokraftstoff  Ottokraftstoff aus fossilen Brennstoffen  

Begründung 

Klarstellung der Herkunft dieses Ottokraftstoffs. 
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Änderungsantrag 182 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Anhang III – Reihe 14 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Dieselkraftstoff Dieselkraftstoff aus fossilen Brennstoffen 

Begründung 

Klarstellung der Herkunft dieses Dieselkraftstoffs.  
 

Änderungsantrag 183 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Anhang III – Reihe 14 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Schweröl aus fossilen Brennstoffen 

 

Änderungsantrag 184 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Anhang IV – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die in Artikel 13 Absatz 3 genannten 
Kriterien sind folgende:  

Ausschließlich für Zertifizierungssysteme 
gelten die Kriterien nach Artikel 13 
Absatz 3: 

Begründung 

Die in Anhang IV geregelte Zertifizierung von Installateuren ist nur erforderlich, wenn in den 
Mitgliedstaaten keine leistungsfähigen Berufsqualifikationssysteme bestehen. Aus Sicht von 
Unternehmern würde neben diesen inhaltlich und zeitlich sehr anspruchsvollen 
Qualifikationen eine weitere verpflichtende Zertifizierung lediglich unnötige zusätzliche 
bürokratische Hemmnisse mit sich bringen. Soweit darüber hinaus Qualifikationen und deren 
Auffrischung gefordert werden, können diese im Rahmen freiwilliger Fortbildungen am Markt 
beschafft werden. 
 

Änderungsantrag 185 
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Vorschlag für eine Richtlinie 
Anhang IV – Nummer 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Das Zertifizierungsverfahren muss 
transparent und vom Mitgliedstaat oder der 
benannten Verwaltungsstelle klar 
festgelegt sein. 

1. Das Zertifizierungsverfahren muss 
transparent sein und von einer von den 
Mitgliedstaaten (gemäß EN ISO 17024) 
zu benennenden und zu akkreditierenden 
Zertifizierungsstelle klar festgelegt 
werden. 

Begründung 

Die Zertifizierung von Arbeitskräften nach der Norm EN ISO 17024 stellt die laufende 
Weiterbildung auf dem neuesten Stand der Technik sicher (neue technologische 
Entwicklungen oder Vorschriften und Regeln können leicht umgesetzt werden). Ferner sorgt 
die Zertifizierung nach EN ISO für klare Regeln, so dass die Ausbildungsgänge, 
Qualifikationen und Fähigkeiten in ganz Europa vergleichbar wären. 

Dieser Ansatz ermöglicht die gegenseitige Anerkennung von Qualifikationen in allen 
Mitgliedstaaten. 
 

Änderungsantrag 186 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Anhang IV – Nummer 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Die Zertifizierung von Installateuren 
von Biomasseanlagen, Wärmepumpen, 
Fotovoltaik- und Solarwärmeanlagen 
erfolgt mittels eines zugelassenen 
Ausbildungsprogramms oder durch eine 
zugelassene Ausbildungseinrichtung.  

2. Den Installateuren von 
Biomasseanlagen, Wärmepumpen, 
oberflächennahen geothermischen 
Anlagen sowie Fotovoltaik- und 
Solarwärmeanlagen wird die Möglichkeit 
geboten, sich von einer 
Drittzertifizierungsstelle zertifizieren zu 
lassen. 

Begründung 

Es ist von wesentlicher Bedeutung, dass die Qualität der Installationen gewährleistet wird. 
 

Änderungsantrag 187 
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Vorschlag für eine Richtlinie 
Anhang IV – Nummer 2 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 2a. Die Zertifizierung als Installateur ist 
in ähnlicher Weise zu befristen, wie dies 
die Zertifizierungsverfahren für 
Installateure von konventionellen 
Heizanlagen oder Fotovoltaikanlagen 
bzw. konventionellen elektrischen 
Anlagen vorsehen. 

Begründung 

Um keine unnötigen Hindernisse für die Entwicklung von Elektrizität aus erneuerbaren 
Energiequellen zu schaffen, sollte die Frist für die Zertifizierung nicht kürzer sein als für 
herkömmliche elektrische Anlagen. 
 

Änderungsantrag 188 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Anhang IV – Nummer 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3. Die Zulassung des 
Ausbildungsprogramms bzw. der 
Ausbildungseinrichtung wird von den 
Mitgliedstaaten oder den von ihnen 
benannten Verwaltungsstellen 
vorgenommen. Die Zulassungsstelle 
gewährleistet, dass das von der 
Ausbildungseinrichtung angebotene 
Ausbildungsprogramm kontinuierlich 
sowie regional oder national 
flächendeckend angeboten wird. Die 
Ausbildungseinrichtung muss über 
angemessene technische Anlagen zur 
Bereitstellung der praktischen Ausbildung 
verfügen; dazu gehören bestimmte 
Laboreinrichtungen oder entsprechende 
Anlagen für praktische 
Ausbildungsmaßnahmen. Neben der 
Grundausbildung muss die 
Ausbildungseinrichtung kürzere 
Auffrischungskurse zu bestimmten 

3. Für die Gewährleistung der Qualität 
des Ausbildungsprogramms bzw. der 
Ausbildungseinrichtung sind die 
Zertifizierungsstellen zuständig. Diese 
Stellen garantieren, dass das von der 
Ausbildungseinrichtung angebotene 
Ausbildungsprogramm kontinuierlich 
sowie regional oder national 
flächendeckend angeboten wird. Die 
Ausbildungseinrichtung muss über 
angemessene technische Anlagen zur 
Bereitstellung der praktischen Ausbildung 
verfügen; dazu gehören bestimmte 
Laboreinrichtungen oder entsprechende 
Anlagen für praktische 
Ausbildungsmaßnahmen. Neben der 
Grundausbildung muss die 
Ausbildungseinrichtung kürzere 
Auffrischungskurse zu bestimmten 
Themen (beispielsweise neue 
Technologien) anbieten, um zu den 
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Themen (beispielsweise neue 
Technologien) anbieten, um zu den 
Anlagen ständige Fortbildungen zu 
ermöglichen. Ausbildungseinrichtung kann 
der Hersteller der betreffenden Geräte bzw. 
Systeme oder auch ein Institut oder 
Verband sein. 

Anlagen ständige Fortbildungen zu 
ermöglichen. Ausbildungseinrichtung kann 
der Hersteller der betreffenden Geräte bzw. 
Systeme oder auch ein Institut oder 
Verband sein. 

Begründung 

Die Benennung von zugelassenen Zertifizierungsstellen durch die Mitgliedstaaten ist einfach 
und sehr effizient, während das Erfordernis, jede einzelne Ausbildungseinrichtung zuzulassen, 
mit einem zu großen Verwaltungs- und Kostenaufwand verbunden wäre. Dieser 
Verwaltungsaufwand würde die Marktentwicklung der erneuerbaren Energien behindern. 
 

Änderungsantrag 189 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Anhang IV – Nummer 4 – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

4. Zugelassene Ausbildungsprogramme 
werden Installateuren mit praktischer 
Erfahrung angeboten, welche die folgenden 
Ausbildungen absolviert haben oder 
durchlaufen: 

4. Ausbildungsprogramme werden 
Installateuren mit praktischer Erfahrung 
angeboten, welche die folgenden 
Ausbildungen absolviert haben oder 
durchlaufen:  

Begründung 

Die Benennung von zugelassenen Zertifizierungsstellen durch die Mitgliedstaaten ist einfach 
und sehr effizient, während das Erfordernis, jede einzelne Ausbildungseinrichtung zuzulassen, 
mit einem zu großen Verwaltungs- und Kostenaufwand verbunden wäre. Dieser 
Verwaltungsaufwand würde die Marktentwicklung der erneuerbaren Energien behindern. 
 

Änderungsantrag 190 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Anhang IV – Nummer 4 – Buchstabe b a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (ba) Installateure von oberflächennahen 
geothermischen Anlagen: Eine 
Ausbildung zum Bohrtechniker oder 
Rohrleger und grundlegende Fertigkeiten 
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auf dem Gebiet der Geologie sind 
Voraussetzung. 

 

Änderungsantrag 191 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Anhang IV – Nummer 9 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

9. Der Ausbildungsgang muss mit einer 
Prüfung abschließen, über die eine 
Bescheinigung ausgestellt wird. Im 
Rahmen der Prüfung ist die Fähigkeit zur 
erfolgreichen Installation von 
Biomassekesseln oder -öfen, 
Wärmepumpen, Fotovoltaik- und 
Solarwärmeanlagen praktisch zu prüfen. 

9. Der Ausbildungsgang muss mit einer 
Prüfung und einem 
Zertifizierungsverfahren (gemäß EN ISO 
17024) abschließen. Im Rahmen der 
Prüfung sind die praktischen Fähigkeiten 
zu prüfen. Teil der 
Zertifizierungsanforderungen ist die 
erfolgreiche Installation von 
Biomassekesseln oder -öfen, 
Wärmepumpensystemen, Fotovoltaik- und 
Solarwärmeanlagen durch den 
Installateur. 

Begründung 

Es ist schwierig, im Rahmen einer Prüfung eine echte Installation vor Ort zu prüfen. Es ist 
jedoch möglich, die praktischen Fähigkeiten im Hinblick auf die Feststellung von 
Installationsfehlern bei bestehenden Installationen zu prüfen. Ein derartiger praktischer Teil 
sollte daher Teil der Prüfung sein. Um die Fähigkeiten im Hinblick auf die Installation von 
Anlagen zu beurteilen, sollte der Installateur Dokumente vorlegen, aus denen hervorgeht, 
dass er in der Praxis bereits eine Reihe von Systemen installiert hat. 
 

Änderungsantrag 192 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Anhang V 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Anhang entfällt. 

Begründung 

Da der Grenzwert für FAME kein maßgeblicher Parameter für die Verbesserung der 
Luftqualität ist, besteht kein Grund, FAME im Rahmen der Spezifikationen für 
Dieselkraftstoffe zu regeln. Die CEN ist die zuständige Organisation für die Festlegung der 



 

PE405.949v02-00 166/397 RR\744677DE.doc 

DE 

technischen Anforderung zur Einführung von zweckdienlichen Spezifikationsparametern wie 
dem Grenzwert für FAME. Es sollten keine neuen unterschiedlichen Klassen für Diesel 
eingeführt werden (Anhänge V+VI), sondern die Grenzwerte für FAME sollten vielmehr im 
Rahmen der bestehenden CEN-Spezifikation (EN590) überprüft und hinaufgesetzt werden. 
 

Änderungsantrag 193 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Anhang VI 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Anhang entfällt. 

Begründung 

Die technischen Spezifikationen für Kraftstoffe und Biokraftstoffe fallen in den 
Zuständigkeitsbereich der CEN, deren Aufgabe es ist, diese zu entwickeln. In der Kraftstoff-
Richtlinie sollten daher entweder die Parameter mit ökologischer Relevanz oder die 
erforderliche Kennzeichnung von Kraftstoffen, die den CEN-Normen EN228 und EN590 nicht 
entsprechen, festgelegt werden. 
 

Änderungsantrag 194 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Anhang VII – Teil A 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Anhang VII Teil A entfällt 

 

Änderungsantrag 195 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Anhang VII – Teil B 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Anhang VII Teil B entfällt 

 

Änderungsantrag 196 
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Vorschlag für eine Richtlinie 
Anhang VII – Teil C – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Die Treibhausgasemissionen bei der 
Herstellung und Verwendung von 
Kraftstoffen, Biokraftstoffen und anderen 
flüssigen Biobrennstoffen werden wie 
folgt berechnet: 

1. Die Treibhausgasemissionen bei der 
Herstellung und Verwendung von 
Kraftstoffen aus Biomasse werden wie 
folgt berechnet: 

E = eec + el + ep + etd + eu – eccs - eccr – eee E = eec + el + eiluc + ep + etd + eu – esca – eccs 
– eee  

Dabei sind: Dabei sind: 

E = Gesamtemissionen bei der 
Verwendung des Kraftstoffs; 

E = Gesamtemissionen bei der 
Verwendung des Kraftstoffs; 

eec = Emissionen bei der Gewinnung oder 
beim Anbau der Rohstoffe; 

eec = Emissionen bei der Gewinnung oder 
beim Anbau der Rohstoffe; 

el = Emissionen auf Jahresbasis aus 
Kohlenstoffbestandsänderungen infolge 
geänderter Flächennutzung; 

el = Emissionen auf Jahresbasis aus 
Kohlenstoffbestandsänderungen infolge 
geänderter Flächennutzung; 

 eiluc = Emissionen auf Jahresbasis aus 
Kohlenstoffbestandsänderungen infolge 
indirekter Flächennutzungsänderungen; 

ep = Emissionen bei der Verarbeitung; ep = Emissionen bei der Verarbeitung; 

etd = Emissionen bei Transport und 
Vertrieb; 

etd = Emissionen bei Transport und 
Vertrieb; 

eu = Emissionen bei der Nutzung des 
Kraftstoffs; 

eu = Emissionen bei der Nutzung des 
Kraftstoffs; 

 esca = Emissionseinsparungen durch 
Kohlenstoffakkumulierung im Boden 
dank verbesserter landwirtschaftlicher 
Verfahren; 

eccs = Emissionseinsparungen durch 
Kohlenstoffabscheidung und 
-sequestrierung; 

eccs = Emissionseinsparungen durch 
Kohlenstoffabscheidung und geologische 
Speicherung; und 

eccr = Emissionseinsparungen durch 
Kohlenstoffabscheidung und -ersetzung; 
und 

 

eee = Emissionseinsparungen durch 
überschüssigen Strom aus Kraft-Wärme-
Kopplung. 

eee = Emissionseinsparungen durch 
überschüssigen Strom aus Kraft-Wärme-
Kopplung. 

Emissionen aus der Herstellung von Emissionen aus der Herstellung von 
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Anlagen und Ausrüstungen werden nicht 
berücksichtigt. 

Anlagen und Ausrüstungen werden nicht 
berücksichtigt. 

 

Änderungsantrag 197 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Anhang VII – Teil C – Absatz 7 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

7. Die Emissionen auf Jahresbasis aus 
Kohlenstoffbestandsänderungen infolge 
geänderter Flächennutzung (el) werden 
durch gleichmäßige Verteilung der 
Gesamtemissionen über 20 Jahre 
berechnet. Diese Emissionen werden wie 
folgt berechnet: 

7. Die Emissionen auf Jahresbasis aus 
Kohlenstoffbestandsänderungen infolge 
geänderter Flächennutzung (el) werden 
durch gleichmäßige Verteilung der 
Gesamtemissionen über 20 Jahre 
berechnet. Diese Emissionen werden wie 
folgt berechnet: 

el= (CSR – CSA) x MWCO2/MWC x 1/20 x 
1/P, 

el= (CSR – CSA) x MWCO2/MWC x 1/10 x 
1/P, 

Dabei sind: Dabei sind: 

el = Treibhausgasemissionen auf 
Jahresbasis aus 
Kohlenstoffbestandsänderungen infolge 
geänderter Flächennutzung (gemessen als 
Masse an CO2-Äquivalent pro 
Biokraftstoff-Energieeinheit) 

el = Treibhausgasemissionen auf 
Jahresbasis aus 
Kohlenstoffbestandsänderungen infolge 
geänderter Flächennutzung (gemessen als 
Masse an CO2-Äquivalent pro 
Energieeinheit aus Verkehrskraftstoff aus 
Biomasse); 

CSR = der mit der Bezugsflächennutzung 
verbundene Kohlenstoffbestand pro 
Flächeneinheit (gemessen als Masse an 
Kohlenstoff pro Flächeneinheit 
einschließlich Boden und Vegetation). 
Bezugsflächennutzung ist die 
Flächennutzung im Januar 2008 oder 
20 Jahre vor der Gewinnung des 
Rohstoffes, je nachdem, welcher 
Zeitpunkt der spätere ist.  

CSR = der mit der Bezugsflächennutzung 
verbundene Kohlenstoffbestand pro 
Flächeneinheit (gemessen als Masse an 
Kohlenstoff pro Flächeneinheit 
einschließlich Biomasse über und unter 
der Erdoberfläche, Abfälle, Boden, 
Totholz und geerntete Holzprodukte 
gemäß den IPCC-Leitlinien für nationale 
Treibhausgasinventare von 2006, 
Band 4). Bezugsflächennutzung ist die 
Flächennutzung im Mai 2003. 

CSA = der mit der tatsächlichen 
Flächennutzung verbundene 
Kohlenstoffbestand pro Flächeneinheit 
(gemessen als Masse an Kohlenstoff pro 
Flächeneinheit einschließlich Boden und 
Vegetation);  

CSA = der mit der tatsächlichen 
Flächennutzung verbundene 
Kohlenstoffbestand pro Flächeneinheit 
(gemessen als Masse an Kohlenstoff pro 
Flächeneinheit einschließlich Biomasse 
über und unter der Erdoberfläche, 
Abfälle, Böden, Totholz und geerntete 
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Holzprodukte gemäß den IPCC-Leitlinien 
für nationale Treibhausgasinventare von 
2006, Band 4). 

MWCO2 = Molekulargewicht von CO2 = 
44,010 g/mol; 

MWCO2 = Molekulargewicht von CO2 = 
44,010 g/mol; 

MWC = Molekulargewicht von Kohlenstoff 
= 12,011 g/mol; 

MWC = Molekulargewicht von Kohlenstoff 
= 12,011 g/mol; and 

P = die Pflanzenproduktivität (gemessen 
als Energie des Biokraftstoffs oder 
anderen flüssigen Biobrennstoffs pro 
Flächeneinheit pro Jahr). 

P = die Pflanzenproduktivität (gemessen 
als Energie des Verkehrskraftstoffs oder 
anderen flüssigen Brennstoffs aus 
Biomasse pro Flächeneinheit pro Jahr). 

 

Änderungsantrag 198 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Anhang VII – Teil C – Absatz 8 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

8. Für die Zwecke des Absatzes 7 können 
sowohl für CSR als auch für CS folgende 
Werte angesetzt werden: 

entfällt 

Tabelle Flächennutzung  

Alternativ können sowohl für CSR als 
auch für CSA die tatsächlichen Werte 
verwendet werden. 

 

Zur Berechnung von P können die 
folgenden Werte verwendet werden: 

 

Tabelle  

 

Änderungsantrag 199 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Anhang VII – Teil C – Absatz 8 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 8a. Emissionen auf Jahresbasis aus 
Kohlenstoffbestandsänderungen infolge 
indirekter Flächennutzungsänderungen 
(eiluc) haben bis zum 31. Dezember 2011 
einen Wert von 0 g CO2eq/MJ. Wird bis 
zum 31. Dezember 2011 keine 
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Entscheidung bezüglich der Vorschläge 
für spezifische eiluc-Werte für die 
verschiedenen Biokraftstoff-
Herstellungswege gemäß Artikel 17 
getroffen, so hat eiluc einen Wert von 40 g 
CO2eq/MJ, es sei denn,  

 (i) die Produktion von 
Verkehrskraftstoffen aus Biomasse beruht 
auf Rohstoffen einschließlich Abfällen, 
für die der Einsatz von Acker-, Weide- 
oder Dauerkulturflächen nicht 
erforderlich ist, 

 oder 

 (ii) die Kommission ist der Ansicht, dass 
nachgewiesen werden kann, dass die 
Erzeugung von Biokrafstoffen keine 
indirekten Auswirkungen auf die 
Flächennutzung hat; 

 in diesen Fällen hat eiluc einen Wert von 0. 

 

Änderungsantrag 200 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Anhang VII – Teil C – Absatz 10 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

10. Die Emissionen beim Transport und 
Vertrieb (etd) schließen die beim Transport 
und der Lagerung von Rohstoffen und 
Halbfertigerzeugnissen sowie bei der 
Lagerung und dem Vertrieb von 
Fertigerzeugnissen anfallenden Emissionen 
ein. 

10. Die Emissionen beim Transport und 
Vertrieb (etd) schließen die beim Transport 
und der Lagerung von Rohstoffen und 
Halbfertigerzeugnissen sowie bei der 
Lagerung und dem Vertrieb von 
Fertigerzeugnissen anfallenden Emissionen 
ein. Die Emissionen beim Transport und 
Vertrieb, die nach Absatz 6 berücksichtigt 
werden, fallen nicht unter Absatz 10. 

 

Änderungsantrag 201 
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Vorschlag für eine Richtlinie 
Anhang VII – Teil C – Absatz 11 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

11. Die Emissionen bei der Nutzung des 
Kraftstoffs (eu) werden für Biokraftstoffe 
und andere flüssige Biobrennstoffe auf 0 
angesetzt. 

11. Die Emissionen bei der Nutzung des 
Kraftstoffs (eu) werden für 
Verkehrskraftstoffe aus Biomasse auf 0 
angesetzt. 

 

Änderungsantrag 202 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Anhang VII – Teil C – Absatz 12 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

12. Die Emissionseinsparungen durch 
Kohlenstoffabscheidung und  
–sequestrierung (eccs) werden begrenzt auf 
die durch Abscheidung und Sequestrierung 
von emittiertem CO2 vermiedenen 
Emissionen, die unmittelbar mit der 
Gewinnung, dem Transport, der 
Verarbeitung und dem Vertrieb von 
Kraftstoff verbunden sind. 

12. Die Emissionseinsparungen durch 
Kohlenstoffabscheidung und  
–sequestrierung (eccs) werden, soweit sie 
nicht bereits bei ep berücksichtigt worden 
sind, begrenzt auf die durch Abscheidung 
und Sequestrierung von emittiertem CO2 
vermiedenen Emissionen, die unmittelbar 
mit der Gewinnung, dem Transport, der 
Verarbeitung und dem Vertrieb von 
Kraftstoff verbunden sind.  

 

Änderungsantrag 203 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Anhang VII – Teil C – Absatz 13 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

13. Die Emissionseinsparungen durch 
Kohlenstoffabscheidung und –ersetzung 
(eccr) werden begrenzt auf die durch 
Abscheidung von CO2 vermiedenen 
Emissionen, bei welchem der Kohlenstoff 
aus Biomasse stammt und anstelle des auf 
fossile Brennstoffe zurückgehenden 
Kohlendioxids für gewerbliche 
Erzeugnisse und Dienstleistungen 
verwendet wird. 

entfällt 
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Änderungsantrag 204 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Anhang VII – Teil C – Absatz 14 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

14. Die Emissionseinsparungen durch 
überschüssigen Strom aus Kraft-Wärme-
Kopplung (eee) werden im Verhältnis zu 
dem von Kraftstoffherstellungssystemen 
mit Kraft-Wärme-Kopplung, welche als 
Brennstoff andere Nebenerzeugnisse als 
Ernterückstände einsetzen, erzeugten 
Stromüberschuss berücksichtigt. Für die 
Berücksichtigung dieses 
Stromüberschusses wird davon 
ausgegangen, dass die Größe der KWK-
Anlage der Mindestgröße entspricht, die 
erforderlich ist, um die für die 
Kraftstoffherstellung benötigte Wärme zu 
liefern. Die mit diesem Stromüberschuss 
verbundenen Einsparungen an 
Treibhausgasemissionen werden der 
Treibhausgasmenge gleichgesetzt, die bei 
der Erzeugung einer entsprechenden 
Strommenge in einem Kraftwerk emittiert 
würde, das den gleichen Brennstoff 
einsetzt wie die KWK-Anlage.  

14. Die Emissionseinsparungen durch 
überschüssigen Strom aus Kraft-Wärme-
Kopplung (eee) werden berücksichtigt, 
außer wenn der in der Kraft-Wärme-
Kopplung eingesetzte Brennstoff ein 
Nebenerzeugnis des Verkehrskraftstoffs 
aus Biomasse-Herstellungsprozessen ist. 
Die mit diesem Stromüberschuss 
verbundenen Einsparungen an 
Treibhausgasemissionen werden der 
Treibhausgasmenge gleichgesetzt, die als 
durchschnittliche Menge spezifischer 
Emissionen aus der Stromerzeugung in 
der EU emittiert würde, wenn es sich um 
in der Gemeinschaft erzeugten Strom 
handelt, und als durchschnittliche 
Emissionsmenge bei der Stromerzeugung 
in dem Staat, in dem der Strom erzeugt 
wird, wenn es sich um in Drittstaaten 
erzeugten Strom handelt. 

 

Änderungsantrag 205 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Anhang VII – Teil C – Absatz 15 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

15. Werden bei einem 
Kraftstoffherstellungsverfahren neben dem 
Kraftstoff, für den die Emissionen 
berechnet werden, weitere Erzeugnisse 
(„Nebenerzeugnisse“) hergestellt, so 
werden die anfallenden 
Treibhausgasemissionen zwischen dem 
Kraftstoff oder dessen Zwischenerzeugnis 

15. Werden bei einem 
Kraftstoffherstellungsverfahren neben dem 
Kraftstoff, für den die Emissionen 
berechnet werden, weitere Erzeugnisse 
(„Nebenerzeugnisse“) hergestellt, so 
werden die anfallenden 
Treibhausgasemissionen zwischen dem 
Kraftstoff oder dessen Zwischenerzeugnis 
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und den Nebenerzeugnissen nach Maßgabe 
ihres Energiegehalts (der bei anderen 
Nebenerzeugnissen als Strom durch den 
unteren Heizwert bestimmt wird) 
aufgeteilt.  

und den Nebenerzeugnissen nach der 
Substitutionsmethode aufgeteilt. Die 
Mitgliedstaaten stellen regelmäßig 
überprüfte Standardwerte für typische 
Nebenerzeugnisse auf. 

 

Änderungsantrag 206 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Anhang VII – Teil C – Absatz 16 – Unterabsatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Im Falle von Biokraftstoffen und anderen 
flüssigen Brennstoffen werden sämtliche 
Nebenerzeugnisse, einschließlich nicht 
unter Absatz 14 fallenden Stroms, für die 
Zwecke der Berechnung berücksichtigt, 
mit Ausnahme von Ernterückständen wie 
Stroh, Bagasse, Hülsen, Maiskolben und 
Nussschalen. Für die Zwecke der 
Berechnung wird der Energiegehalt von 
Nebenerzeugnissen mit negativem 
Energiegehalt auf 0 festgesetzt.  

Im Falle von Biokraftstoffen und anderen 
flüssigen Brennstoffen werden sämtliche 
Nebenerzeugnisse, einschließlich nicht 
unter Nummer 14 fallenden Stroms, für die 
Zwecke der Berechnung berücksichtigt, 
mit Ausnahme von Ernterückständen wie 
Stroh, Bagasse, Hülsen, Maiskolben und 
Nussschalen. Wenn landwirtschaftliche 
Ernterückstände zu Biokraftstoffen oder 
anderen flüssigen Biobrennstoffen 
verarbeitet werden, werden sie gemäß 
ihren jeweiligen Beiträgen berücksichtigt. 
Für die Zwecke der Berechnung wird der 
Energiegehalt von Nebenerzeugnissen mit 
negativem Energiegehalt auf 0 festgesetzt. 

 

Änderungsantrag 207 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Anhang VII – Teil C – Absatz 17 – Unterabsatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

17. Bei Biokraftstoffen ist für die Zwecke 
der Berechnung nach Absatz 4 der 
Komparator für Fossilbrennstoffe EF der 
gemäß [Richtlinie 98/70/EG] berichtete 
letzte verfügbare tatsächliche Durchschnitt 
der Emissionen aus dem Otto- und 
Dieselkraftstoffverbrauch in der 
Gemeinschaft. Liegen diese Daten nicht 
vor, so ist der Wert 83,8 gCO2eq/MJ zu 

17. Bei Verkehrskraftstoffen aus 
Biomasse ist für die Zwecke der 
Berechnung nach Absatz 4 der Komparator 
für Fossilbrennstoffe EF entweder der 
gemäß [Richtlinie 98/70/EG] berichtete 
letzte verfügbare tatsächliche Durchschnitt 
der Emissionen aus dem Otto- und 
Dieselkraftstoffverbrauch in der 
Gemeinschaft oder 83,8 gCO2eq/MJ, je 
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verwenden. nachdem, welcher Wert niedriger ist. 

 

Änderungsantrag 208 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Anhang VII A (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Anhang VII A 

 ANFORDERUNGEN AN DIE 
HARMONISIERTE VORLAGE FÜR 
DIE NATIONALEN AKTIONSPLÄNE 

FÜR ERNEUERBARE 
ENERGIETRÄGER (AEE) 

 TEIL A: DEFINITION DES 
ENDENERGIEVERBRAUCHS 

 (a) Feste Brennstoffe, Öl, Gas, 
erneuerbare Energieträger, Strom und 
Wärme (Abwärme, Fernwärme und 
-kühlung); aus erneuerbaren und nicht 
erneuerbaren Energieträgern gewonnene 
Wärme und Strom; 

 (b) Industrie, Haushalte und 
Dienstleistungen sowie Verkehr; 

 (c) Elektrizität (ausgenommen Elektrizität 
für Heizung und Kühlung), Wärme 
(einschließlich Elektrizität für Heizung 
und Kühlung) und Verkehr; jeweils aus 
erneuerbaren und nicht erneuerbaren 
Energieträgern; 

 TEIL B: VERBINDLICHE 
NATIONALE ZIELE FÜR 2020 
SOWIE ZWISCHENZIELE FÜR DIE 
ANTEILE VON ENERGIE AUS 
ERNEUERBAREN QUELLEN 

 (a) verbindliche nationale Ziele für den 
Anteil von Energie aus erneuerbaren 
Quellen am Endenergieverbrauch im 
Jahr 2020 gemäß Anhang I Teil A; 

 (b) verbindliche nationale Zwischenziele 
gemäß Anhang I Teil B; 
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 TEIL C: DEFINITION DER 
VERBINDLICHEN NATIONALEN 
ZIELE FÜR 2020 SOWIE DER 
ZWISCHENZIELE FÜR DIE 
ANTEILE VON ENERGIE AUS 
ERNEUERBAREN QUELLEN IM 
STROM-, HEIZ-, KÜHL- UND 
VERKEHRSSEKTOR 

 (a) die verbindlichen Ziele für den Anteil 
von Energie aus erneuerbaren Quellen 
am Stromverbrauch: 

 (i) nationales Ziel für den Anteil von 
Energie aus erneuerbaren Quellen am 
Stromverbrauch 2020 im Hinblick auf 
den Beitrag zur Erfüllung von Anhang I 
Teil A; 

 (ii) nationales Zwischenziel für den Anteil 
von Energie aus erneuerbaren Quellen 
am Stromverbrauch im Hinblick auf den 
Beitrag zur Erfüllung von Anhang I 
Teil B; 

 (b) verbindliche Ziele für den Anteil von 
Energie aus erneuerbaren Quellen bei 
Heizung und Kühlung: 

 (i) nationales Ziel für den Anteil von 
Energie aus erneuerbaren Quellen bei 
Heizung und Kühlung 2020 im Hinblick 
auf den Beitrag zur Erfüllung von 
Anhang I Teil A; 

 (ii) nationales Zwischenziel für den Anteil 
von Energie aus erneuerbaren Quellen 
bei Heizung und Kühlung im Hinblick 
auf den Beitrag zur Erfüllung von 
Anhang I Teil B; 

 (c) verbindliche Ziele für den Anteil von 
Energie aus erneuerbaren Quellen im 
Verkehr: 

 (i) nationales Ziel für den Anteil von 
Energie aus erneuerbaren Quellen im 
Verkehr 2020 im Hinblick auf die 
Erfüllung von Anhang I Teil A; 

 (ii) nationale Zwischenziele für den Anteil 
von Energie aus erneuerbaren Quellen im 
Verkehr im Hinblick auf die Erfüllung 
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von Anhang I Teil B; 

 (iii) nationale Ziele für die 
Energieeffizienz im Verkehr im Hinblick 
auf den Beitrag zur Erfüllung von 
Anhang I Teil A und Teil B; 

 TEIL D: KONKRETE MASSNAHMEN 
ZUR ERREICHUNG DER ZIELE 

 (a) Übersichtstabelle über alle 
Maßnahmen zur Förderung der Nutzung 
von Energie aus erneuerbaren Quellen; 

 (b) allgemeine und spezifische 
Maßnahmen zur Verringerung des 
Endenergieverbrauchs und zur 
Förderung der Energieeffizienz in allen 
maßgeblichen Sektoren, d. h. 
Stromversorgung, Heizung und Kühlung 
und Verkehr; 

 (c) Maßnahmen zur Förderung der 
Nutzung von Energie aus erneuerbaren 
Quellen zur Stromerzeugung: 

 (i) allgemeine Maßnahmen einschließlich 
steuerpolitischer, finanzpolitischer, 
rechtlicher und anderer Maßnahmen zur 
Förderung der Nutzung von Energie aus 
erneuerbaren Quellen, insbesondere in 
abgelegenen und isolierten Gebieten mit 
einem hohen Potenzial zur Nutzung 
erneuerbarer Energiequellen, wie dünn 
besiedelten Gebirgsregionen oder Inseln; 

 (ii) gezielte Maßnahmen zur Erfüllung 
der Anforderungen gemäß den 
Artikeln 12, 13 und 14; 

 (d) Maßnahmen zur Förderung der 
Nutzung von Energie aus erneuerbaren 
Quellen im Sektor Heizung und Kühlung: 

 (i) allgemeine Maßnahmen einschließlich 
steuerpolitischer, finanzpolitischer, 
rechtlicher und anderer Maßnahmen zur 
Förderung der Nutzung von Energie aus 
erneuerbaren Quellen, insbesondere in 
abgelegenen und isolierten Gebieten mit 
einem hohen Potenzial zur Nutzung 
erneuerbarer Energiequellen, wie dünn 
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besiedelten Gebirgsregionen oder Inseln;  

 (ii) gezielte Maßnahmen zur Erfüllung 
der Anforderungen gemäß den 
Artikeln 12 und 13; 

 (e) Maßnahmen zur Förderung der 
Nutzung von Energie aus erneuerbaren 
Quellen im Verkehr: 

 (i) allgemeine Maßnahmen, einschließlich 
steuerpolitischer, finanzpolitischer, 
rechtlicher und anderer Maßnahmen, zur 
Förderung der Nutzung von Energie aus 
erneuerbaren Quellen; 

 (ii) gezielte Maßnahmen zur Erfüllung 
der Anforderungen gemäß den 
Artikeln 12 und 13 sowie den Artikeln 15, 
16 und 17;  

 (f) gezielte Maßnahmen zur Förderung 
der Nutzung von aus Biomasse 
gewonnener Energie: 

 (i) allgemeine Maßnahmen, einschließlich 
steuerpolitischer, finanzpolitischer, 
rechtlicher und anderer Maßnahmen, zur 
Förderung der Nutzung von Energie aus 
erneuerbaren Quellen; 

 (ii) gezielte Maßnahmen zur 
Mobilisierung neuer Biomasseressourcen 
unter Berücksichtigung der folgenden 
Grundsätze: 

 (iii) Menge der zur Erreichung der Ziele 
erforderlichen Biomasse; 

 (iv) Art und Herkunft der Biomasse sind 
festzulegen; 

 (v) Verfügbarkeit, Potenzial, Einfuhr und 
Zweckbestimmung der Biomasse sollten 
in Einklang stehen; 

 (vi) etwaige Maßnahmen im Interesse 
einer besseren Verfügbarkeit von 
Biomasse sind unter Berücksichtigung 
anderer Biomassenutzer (auf Land- und 
Forstwirtschaft basierende Sektoren) 
festzulegen; 

 TEIL E: BEWERTUNGEN 
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 (a) der von den einzelnen Technologien 
zur Nutzung erneuerbarer Energieträger 
erwartete Gesamtbeitrag zum Erreichen 
der verbindlichen Ziele für 2020 sowie der 
verbindlichen Zwischenziele für die 
Anteile von Energie aus erneuerbaren 
Quellen bei der Stromversorgung, bei 
Heizung und Kühlung sowie im Verkehr; 

 (b) der von den Maßnahmen zur 
Förderung der Energieeffizienz und von 
Energieeinsparungen erwartete 
Gesamtbeitrag zum Erreichen der 
verbindlichen Ziele für 2020 sowie der 
verbindlichen Zwischenziele für die 
Anteile von Energie aus erneuerbaren 
Quellen bei der Stromversorgung, bei 
Heizung und Kühlung sowie im Verkehr; 

 (c) der Brutto- und der 
Endenergieverbrauch im Jahr 2020 bei 
Beibehaltung des bisherigen Zustands 
(„Business-as-usual“-Szenario) und bei 
einem Energieeffizienz-Szenario; 

 (d) eine strategische Umweltprüfung 
gemäß der Richtlinie 2001/42/EG über die 
Strategische Umweltprüfung, die die 
Umweltvorteile der Nutzung von Energie 
aus erneuerbaren Quellen sowie deren 
Auswirkungen umfasst; 

 (e) eine Analyse der Kosten sowie der 
ökologischen und wirtschaftlichen 
Vorteile. 
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BEGRÜNDUNG 

Das Jahrhundert der Energie aus erneuerbaren Quellen 

 
Dieser Bericht wurde zu einem Zeitpunkt verfasst, als der Ölpreis bei etwa 120 $ pro Barrel 
lag und die Regierungen der Welt sich auf die Klimakonferenz 2009 in Kopenhagen 
vorbereiteten. Das Weltklimasystem befindet sich in einer tiefen Krise, aber – wie Jeremy 
Rifkin eloquent beschreibt – diese Krise kann auch neue Chancen bergen – die dritte 
industrielle Revolution durch die Entwicklung der so genannten „Sunrise-Technologien“. 
 
Unter drei Bedingungen kann die EU die industrielle Führung bei dieser Revolution 
übernehmen: sie muss diese Richtlinie richtig abfassen, sie muss „Ressourcenintelligenz“ und 
die erneuerbaren Energien in das Zentrum unserer künftigen Energie- und 
Klimaschutzstrategie stellen und sie muss die Rahmenbedingungen für vier Projekte von 
europäischem Interesse im Bereich erneuerbare Energien schaffen, nämlich 

 
– eine strategische Allianz mit fortschrittlichen Städten und Regionen für die „Bottom-Up-
Umsetzung“ der enormen Vielfalt von Technologien, wie sie im Bericht des EP 
„21 erneuerbare Energieträger für das XXI. Jahrhundert“ beschrieben sind, insbesondere 
durch „Gebäude als Kraftwerk“-Cluster, 
 
– ein koordinierter Ansatz zur Bewirtschaftung der enormen Potenziale an Offshore-Wind- 
und Wellenenergie in der Nord- und Ostsee, 
 
– ein Masterplan für die umfassende Renovierung der Städte in Mittel- und Osteuropa 
(Baumasse, Fernwärmesysteme, öffentlicher Verkehr) in Kombination mit der schrittweisen 
Einführung der Nutzung ihres großen Potenzials an Biomasse, 
 
– eine Partnerschaft mit den Mittelmeerländern im Bereich Energieeffizienz und 
Solarwärme- und Windkraftanlagen. 
 
Diese vier Projekte müssen im Rahmen der Überprüfung der TEN-Infrastrukturen sowie der 
EU-Finanzen (Strukturfonds, EIB, ...) vorrangig behandelt werden. 
 
Man könnte dagegenhalten, dass eine solche Strategie mit zu hohen Kosten für die EU-
Wirtschaft verbunden ist. Aber Kritiker unterschätzen oft den künftigen Ölpreis und kennen 
die jüngsten akademischen Erkenntnisse über die enormen indirekten Nutzen einer raschen 
Verbreitung von erneuerbaren Energieträgern wie niedrigere Preise an den Energiebörsen 
durch den „Merit-Order-Effekt“ (Bode & Groscurth - 2006 (1 & 2); Sensfuß.- 2008 (3)) nicht. 
 

Die Haltung des Berichterstatters zum Kommissionsvorschlag 

 
Der Vorschlag ist insofern begrüßenswert, als er sowohl auf Ebene der EU als auch auf 
nationaler Ebene verbindliche Ziele setzt und der Wärme- und Kältesektor endlich einbezogen 
wird. Ferner werden gute Vorschläge für die Verringerung des Verwaltungsaufwands für 
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Investitionen in erneuerbare Energien und für Fragen in Zusammenhang mit den Netzen 
gemacht. 
 
Die größten Schwachstellen weist der Vorschlag ganz klar im Bereich der 
Herkunftsnachweise und der Agrokraftstoffe auf. 
 
Es folgt eine Übersicht über die wichtigsten Aspekte und die vom Berichterstatter 
vorgeschlagenen Änderungen: 
 

1) Schritt für Schritt bis 20 % – Stärkung der Art der Ziele 

Beim Frühjahrsgipfel 2007 haben die 27 Staatschefs klar hervorgehoben, dass ihre 
Verpflichtung im Hinblick auf das Ziel, 20 % des Energieverbrauchs durch erneuerbare 
Energien zu decken, verbindlich ist. Wir schlagen vor, dies noch mehr zu betonen, indem die 
Ziele für 2020 und die Zwischenziele noch verbindlicher gemacht werden. Zusätzlich fordern 
wir die Kommission auf, eine Regelung einzuführen, wonach übererfüllende Mitgliedstaaten 
eine finanzielle Belohnung erhalten, und jene, die ihr Ziel verfehlen, zur Kasse gebeten 
werden.  
 

2) Auf den nationalen Rahmen kommt es an: die Schlüsselrolle der nationalen 

Aktionspläne für erneuerbare Energien 

Die Erfolgsgeschichte der EU im Bereich der erneuerbaren Energien beruht heute auf einer zu 
kleinen Zahl von Ländern, die wirksame Maßnahmen eingeführt haben. Der Erfolg der neuen 
Richtlinie wird davon abhängen, wie diese positiven Erfahrungen auf alle EU-Staaten 
übertragen werden. Die rasche Umsetzung der Nutzung erneuerbarer Energien erfordert einen 
nationalen Rahmen, der Folgendes umfasst: Analyse des Potenzials; zuverlässige 
Förderregelungen; Planung; Zugang zu Infrastrukturen; aber auch „Soft-Factors“ wie 
angemessene Genehmigungsverfahren und Know-how/Qualifikationen.  
 
Die enttäuschenden Ergebnisse der nationalen Aktionspläne für Energieeffizienz infolge der 
schwammigen Formulierung in der diesbezüglichen Richtlinie beweisen, wie wichtig 
detaillierte und ehrgeizige Vorlagen für die nationalen Aktionspläne sind, die im 
Richtlinientext vorgegeben und damit umgesetzt werden. Die Kommission wird ermächtigt, 
schlecht ausgearbeitete nationale Aktionspläne im Bereich der erneuerbaren Energien 
abzulehnen. 
 

3) Wirksame Flexibilität statt Rechtsunsicherheit und Zufallsgewinnen 

Da für die Regierungen eine rechtliche Verpflichtung besteht, ihre nationalen Ziele zu 
erreichen, und die Ziele vor allem durch nationale Anstrengungen erreicht werden, ist es 
vorrangig, die Regierungen in die Lage zu versetzen, selbst über ihre nationalen 
Förderregelungen zu bestimmen. Die Rechtsunsicherheit im Zusammenhang mit den 
Flexibilitätsinstrumenten, die durch den Kommissionstext mit seinem verwirrenden und 
komplexen neuen Konzept von Herkunftsnachweisen eingeführt werden, wurden in einer 
Reihe von Rechtsgutachten gut analysiert (Neuhoff u. a. 2008 (4); offener Brief von EFET 
(5)). 
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Die Dreifachfunktion, die den Herkunftsnachweisen in Artikel 8 übertragen wird – 
Offenlegung, Berücksichtigung für die Förderregelung/den Handel und Anrechnung auf die 
Ziele – führt zu rechtlichen Schwierigkeiten und höhlt die nationalen Förderregelungen aus, 
indem ein verbindliches Gut geschaffen wird, dessen Handel nicht beschränkt werden kann, 
wie in Artikel 9 vorgesehen, ohne die Grundrechte zu verletzten, die in Artikel 28 und 30 des 
EU-Vertrags verankert sind. Diese Rechtsunsicherheit könnte möglicherweise zu 
beträchtlichen Unsicherheiten für Investoren führen. 
 
Das von den größeren Stromerzeugern (z. B. EURELECTRIC) und Stromhändlern (EFET) 
bevorzugte Konzept, wonach Rechtssicherheit geschaffen werden soll, indem ein EU-weiter 
Markt mit Bescheinigungen für erneuerbare Energien eingerichtet wird, ist kein Schritt nach 
vorne. Ein solches System würde nicht nur die bestehenden nationalen Förderregelungen 
aushöhlen, sondern möglicherweise 30 Milliarden € Zufallsgewinne für Händler und Erzeuger 
abwerfen, indem man von den technologiespezifischen Durchschnittspreisstützungssystemen 
zu einem marginalen Markt übergeht, auf dem der teuerste marginale Nachweis für 
erneuerbare Energiequellen den Preis bestimmen würde. Dies würde die möglichen 
8 Milliarden € „Flexibilitätsgewinne“, die die Kommission in ihrer Folgenabschätzung 
ausmacht, bei Weitem übersteigen. Der Ansatz eines EU-weiten Markts für Bescheinigungen 
wurde von einer Reihe von Akademikern (Ragwitz, 2008 (6)), Verbrauchern (z. B. der 
deutschen chemischen Industrie) und Regierungen (z. B. Polen, Deutschland, Spanien, 
Griechenland, Frankreich, ...) verworfen. 
 
Die Lösung für dieses rechtliche Problem besteht in der Trennung der drei Funktionen, die 
den Herkunftsnachweisen übertragen werden. 
 
– Herkunftsnachweise sollten auf die ursprünglich in der Richtlinie über erneuerbare Energien 
und die Kennzeichnung von grünem Strom (Elektrizitätsbinnenmarkt) von 2001 vorgesehene 
Funktion der „Offenlegung“ beschränkt werden. Das System muss verbessert werden, um 
einen „Doppelhandel“ mit Herkunftsnachweisen zu verhindern und die „Zusätzlichkeit“ 
freiwilliger Ankäufe von grünem Strom zu gewährleisten. Die Irreführung der Verbraucher 
dadurch, dass billiger Strom aus bestehenden Wasserkraftwerken als „grüner Strom“ neu 
verpackt wird und ein Mehrwert für den Verbraucher vorgegeben wird, um einen Sonderpreis 
zu rechtfertigen, muss ein Ende haben. 
 
– Die Anrechnung auf die Ziele sollte nicht über die Herkunftsnachweise erfolgen, sondern 
auf der Grundlage von durch EUROSTAT verifizierten Daten. Die rasche Verfügbarkeit und 
Genauigkeit der Daten wird durch die jüngste Vereinbarung über eine neue EU-Verordnung 
für Energiestatistiken erheblich verbessert. 
 
– Übertragungsbescheinigungen (ÜB) für jene Regierungen, die durch Übertragungen 
zwischen Unternehmen und durch gemeinsame Projekte Flexibilität gewinnen wollen, werden 
eingeführt. Diese ÜB ermöglichen die gleiche Vorgehensweise wie der Kommissionstext, 
allerdings ohne Rechtsunsicherheit.  
 

4) Schaffung zusätzlicher Flexibilität zur Erreichung der Ziele 
 
Die in der Richtlinie vorgesehenen Flexibilitätsmechanismen sollten ausgeweitet werden. 
Regierungen sollten die Möglichkeit haben, zusammenzuarbeiten, indem sie auf der 
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Grundlage der Energiestatistiken Mengen von erneuerbaren Energien austauschen, weil dies 
einfacher und solider ist, mit geringeren Transaktionskosten verbunden ist und auf alle 
erneuerbaren Technologien ausgeweitet werden kann. Zwei oder mehr Regierungen können 
regional integrierte Märkte für erneuerbare Energien schaffen, indem sie ihre Ziele 
gemeinsam anstreben und ihre Förderregelungen gemeinsam nutzen.  
 
Stromimporte aus benachbarten Nicht-EU-Mitgliedstaaten sollten auf der Grundlage eines 
physischen Austauschs zulässig sein und von den konkreten nationalen Zielen im Bereich 
erneuerbare Energien und Energieeffizienz der Verkäuferstaaten abhängig sein. Die 
Schaffung eines Systems, bei dem Wasser- oder Windkraft in die EU importiert wird, 
während in Nachbarstaaten Kohlekraftwerke gebaut werden, um ihren Bedarf abzudecken, 
wäre weder im Interesse des Klimaschutzes in der EU noch ihrer 
Energieversorgungssicherheit. Für Norwegen, Island und Liechtenstein als EWR-Staaten 
gelten die Bestimmungen dieser Richtlinie. 
 
Schließlich ist auch darauf hinzuweisen, dass das größte und billigste 
„Flexibilitätsinstrument“ für die Mitgliedstaaten die nationalen Maßnahmen in Bezug auf die 
Energieeffizienz im Bauwesen, Verkehr, in der Industrie und beim Stromverbrauch sind. Die 
Regierungen sollten ihre nationalen Maßnahmen in den Bereichen Energieeffizienz und 
erneuerbare Energien miteinander verknüpfen.  
 

5) Ausbau von Infrastrukturen und vorrangiger Zugang dazu als Schlüsselfaktor für 

erneuerbare Energien 

Wir begrüßen den Vorschlag der Kommission, Strom aus erneuerbaren Quellen vorrangigen 
Zugang und vorrangige Inanspruchnahme zu gewährleisten. Dieses Konzept muss auch auf 
Gas angewandt werden, um die Einspeisung von Biogas in Gasleitungen zu fördern, was den 
höchsten Umwandlungswirkungsgrad für Biomasse überhaupt aufweist. 
 
Die Richtlinie muss einen wesentlichen Aspekt der Diskriminierung von Investoren in 
erneuerbaren Energien aufgreifen, nämlich die Tatsache, dass die Netzanpassungskosten für 
erneuerbare Energien nicht weitergegeben werden dürfen. Um das enorme Potenzial von 
Onshore- und Offshore-Windanlagen zu nutzen und den Strom aus dezentralen Anlagen zur 
Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien zu nutzen, muss die Netzinfrastruktur angepasst 
und ausgeweitet werden. Dies ist ein Teil unseres künftigen Energiesystems. Warum sollten 
diese Kosten ausschließlich von Investoren in erneuerbare Energien getragen werden, 
während in den 60er, 70er und 80er Jahren die kostspieligen Netzinfrastrukturen für die 
großen zentralisierten Systeme nicht von den Energieunternehmen getragen wurden? 
 
Der Ausbau der Nutzung von Wärme und Kälte aus erneuerbaren Energien hängt von 
zweierlei Infrastrukturen ab: Fernwärmeanlagen und Gebäude. Das große Potenzial von 
Biomasse, geothermischer und Sonnenenergie hängt vom Ausbau von Fernwärme- und  
-kältesystemen ab. Diese Richtlinie muss ihnen besondere Aufmerksamkeit widmen. Der 
Begriff des Infrastrukturausbaus sollte auch auf Gebäude angewandt werden. Die Schnittstelle 
zwischen Baumaterialien, dezentralisierten Solar- und Biomasseanlagen, intelligenter 
Zählung und Netzen wird zu einem Paradigmenwechsel im Sinne von Gebäuden als 
Kraftwerken führen. Strenge Auflagen für Gebäude werden diese Entwicklung beschleunigen. 
Die Dächer von öffentlichen Gebäuden sollten Investoren zur Gewinnung erneuerbarer 
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Energien zur Verfügung gestellt werden. 
 

6) Organisatorische Innovation anstelle von bürokratischem Aufwand 

Investitionen werden oft durch unnötig bürokratische Verfahren behindert. Die Regierungen 
sollten die Lehre aus positiven Erfahrungen mit zentralen Anlaufstellen in anderen 
Politikbereichen ziehen und Koordinierungsbüros für Genehmigungen vor allem für größere 
Wind- und Biomasseanlagen einrichten. Eine Höchstfrist für die Erteilung von 
Genehmigungen sollte eingeführt werden. Investitionen in dezentralisierte kleinere EE-
Anlagen sollten nicht länger aufwändigen Genehmigungsverfahren unterliegen, sondern unter 
ein Informationssystem fallen. 
 
Der Ausbau der erneuerbaren Energien erfordert auch Know-how und Qulifikationen. Der 
menschliche Faktor ist wichtig, und die Zusagen der Regierungen haben eine 
Katalysatorfunktion für die Ausbildung, wobei verstärkt auf das lebenslange Lernen gesetzt 
werden muss. 
 

7) Von schlecht konzipierten Agrokraftstoffen zur nachhaltigen Nutzung von aus 

Biomasse gewonnener Energie  

Der Berichterstatter ist der Ansicht, dass erdrückende Beweise dafür vorliegen, dass das 
verbindliche 10 %-Ziel für Kraftstoffe aus erneuerbaren Energien aufgegeben werden muss. 
Der Schwerpunkt auf aus Biomasse gewonnenen Treibstoffen sollte eher qualitativer als rein 
quantitativer Art sein. Durch die Umsetzung von ehrgeizigen und dynamischen 
Nachhaltigkeitskriterien sollte die Nutzung von Biomasse auf unumstrittene Bereiche – die so 
genannten „Go-Categories“ – und auf jene Umwandlungstechnologien, die einen viel höheren 
Wirkungsgrad haben als die erste und zweite Generation von Kraftstoffen aus Biomasse, wie 
etwa Biogas und Biomasse für Strom und Wärme ausgerichtet werden. Diese Politik hat den 
Vorteil, dass die Erreichung des Gesamtziels von 20 % viel einfacher und billiger wird. 
 
Wir brauchen eine klare Hierarchie für die Nutzung von Biomasse als Energieträger: 
 

A) Festlegung der „Go-Categories“  
Viele Biomasse-Nutzungen sind unproblematisch und sollten als „Go-Categories“ 
festgelegt werden, um die notwendigen Investitionen anzuziehen. Dies gilt für:  
–  Biomasse aus Abfallströmen (organischer Anteil von Haushalts- und 

Industrieabfällen) 
– Rückstände (aus Landwirtschaft, Fischerei und Forstwirtschaft)  
– Nutzung von Grenzertragsflächen, doppelte Raumnutzung wie Artenvielfalt / 

Bewirtschaftungssysteme gegen Hochwasser oder Waldbrände und  
– neue nicht als Nahrungs-/Futtermittel genutzte Rohmaterialien wie Algen. 
 

B) Festlegung der „No-Go-Categories“  
Eine Einschränkung des Wettbewerbs zwischen Energie und Nahrungs-/Futtermitteln 
kann nur durch die Definition einer „No-Go-Category“ wie beispielsweise 
Agrokraftstoffe erfolgen. Je nach der weltweiten Nahrungsmittelsituation ist eine 
umfassende Einschränkung der Nutzung von bebaubaren Flächen für die 
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Energieproduktion oder eine Beschränkung auf bestimmte Mengen erforderlich. Das 
Ausmaß der Nutzung wird alljährlich von der Kommission in Abstimmung mit den 
jeweiligen zuständigen Organisationen wie FAO, UNDP und 
Welternährungsprogramm festgelegt. 
 

C) Festlegung der „No-Go-Areas“ 

„No-Go-Areas“ stehen für ein spezielles Nutzungsverbot. Der Schutz der Artenvielfalt 
oder des kulturellen Werts von Landschaften kann nur durch eine strikte Bottom-up-
Schutzregelung erfolgen. Dazu werden Anstrengungen außerhalb dieser Richtlinie 
erforderlich sein, um das Internationale Übereinkommen über die biologische Vielfalt 
und Vorschläge für einen weltweiten Stopp der Abholzung zu stärken. 
 

D) Festlegung strenger Nachhaltigkeitskriterien 

Eine Reihe von Nachhaltigkeitskriterien muss durchgesetzt werden, insbesondere: 
 
- Es sollte ein dynamischer Schwellenwert für Treibhausgase eingeführt werden (der 

Mindesteinsparungen bei den Gesamtemissionen erfordert), der auf Einsparungen 
in Höhe von mindestens 55 oder 60 % der Treibhausgase in Kombination mit 
einem System wie dem in der Richtlinie über die Qualität von Kraftstoffen 
vorgesehenen System abzielen sollte, das finanzielle Anreize für die Treibhausgas-
Kraftstoffe mit den besten Leistungen schafft. Die indirekten 
Flächennutzungsänderungen müssen auch Teil dieser Methode sein. 

 
- Die Mindestanforderungen für eine „gute landwirtschaftliche Praxis“ müssen 

spezifischer sein als das vorgeschlagene „Cross-Compliance-System“ 
(insbesondere für die Nutzung von Wasser, Pestiziden und Düngemitteln). Der 
Vorschlag der Kommission zur Nutzung des bestehenden „Cross-Compliance-
Systems“ ist zu vage, als dass es auf Importe aus Nicht-EU-Staaten angewandt 
werden könnte und schafft einen Wettbewerbsnachteil für EU-Landwirte. 

 
- Soziale Kriterien zum Schutz z. B. von kleinen Landwirten in Dritte-Welt-

Ländern. 
 
Die Einzelheiten zu den Nachhaltigkeitskriterien werden in enger Abstimmung mit Herrn 
Wijkman (PPE), dem Verfasser der ENVI-Stellungnahme zu den EE, und mit Frau Corbey 
(PSE), der Berichterstatterin für die Richtlinie über die Qualität von Kraftstoffen (ENVI-
Ausschuss) festgelegt. 
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STELLUNGNAHME DES RECHTSAUSSCHUSSES ZUR RECHTSGRUNDLAGE 

Frau 
Angelika Niebler 
Vorsitzende 
Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie 
BRÜSSEL 

Betrifft: Stellungnahme zu der Rechtsgrundlage zu dem Vorschlag für eine Richtlinie 
des Europäischen Parlaments und des Rates zur Förderung der Nutzung von 
Energie aus erneuerbaren Quellen (KOM(2008)0019 – C6-0046/2008 – 
2008/0016(COD)) 

Sehr geehrte Frau Vorsitzende, 

mit Schreiben vom 29. Mai 2008 haben Sie den Rechtsauschuss gemäß Artikel 35 Absatz 2 
der Geschäftsordnung um Prüfung der Frage ersucht, ob die Rechtsgrundlage des genannten 
Vorschlags der Kommission richtig ist. 

Der Ausschuss hat den genannten Gegenstand in seiner Sitzung vom 26. Juni 2008 geprüft. 

Laut Ihrem Schreiben zielt ein Änderungsantrag des Berichterstatters Ihres Ausschusses 
darauf ab, Artikel 95 als Rechtsgrundlage fallen zu lassen, sodass Artikel 175 Absatz 1 des 
EG-Vertrags die einzige Rechtsgrundlage bleibt. Der Autor des Änderungsantrags begründet 
dies damit, dass eine zweifache Rechtsgrundlage extrem gelagerten Fällen vorbehalten sei, in 
denen mehrere Ziele gleiche Bedeutung haben; das Hauptziel der vorgeschlagenen Richtlinie 
sei der Schutz der Umwelt, und die aktuelle Richtlinie über Energie aus erneuerbaren Quellen 
und die Richtlinie über Biokraftstoffe seien beide aufgrund von Artikel 175 erlassen worden. 
Im übrigen zielten, so der Berichterstatter, Bestimmungen über Biokraftstoffe nicht 
grundsätzlich auf die Erleichterung des Handels ab – weil die vorgesehenen Normen 
keineswegs harmonisiert sind –, sondern auf die Festlegung von Nachhaltigkeitskriterien. 

Rechtsgrundlage 

Alle Rechtsakte der Gemeinschaft müssen sich auf eine Rechtsgrundlage stützen, die im 
Vertrag (oder in einem anderen Rechtsakt, zu dessen Durchführung sie gedacht sind) 
festgelegt ist. Die Rechtsgrundlage legt die materielle Zuständigkeit der Gemeinschaft in der 
Sache fest und spezifiziert, wie diese Zuständigkeit ausgeübt werden soll, also die legislativen 
Instrumente, die eingesetzt werden können, sowie das Beschlussfassungsverfahren. 
 
Nach der Feststellung des Gerichtshofs ist die Wahl der Rechtsgrundlage keine subjektive, 
sondern „muss sich auf objektive, gerichtlich nachprüfbare Umstände gründen“1, wie das Ziel 

                                                 
1 Rechtssache 45/86, Kommission gegen Rat, Slg. 1987, 1439, Rndnr. 5. 
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und den Inhalt des Rechtsakts1. Außerdem sollte das Hauptziel des Rechtsakts 
ausschlaggebend sein.2 
 
Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs gilt, dass ein allgemeiner Artikel des Vertrags die 
ausreichende Rechtsgrundlage darstellt, selbst wenn der fragliche Rechtsakt auch ein Ziel 
verfolgt, für das es einen spezifischen Artikel des Vertrags gibt, wenn dieses Ziel von 
untergeordneter Bedeutung ist3. 
 
Zu einer mehrfachen Rechtsgrundlage ist festzustellen: Nur dann, wenn mit einer Maßnahme 
gleichzeitig mehrere Ziele verfolgt werden, die unlösbar miteinander verbunden sind, ohne 
dass ein Ziel gegenüber den anderen nachrangig und mittelbar ist, müssen mehrere 
Rechtsgrundlagen herangezogen werden4. 
 
Von der Kommission vorgeschlagene Rechtsgrundlage 

Die Kommission sieht zwei Rechtsgrundlagen vor, Artikel 175 Absatz 15 und Artikel 951. 

                                                 
1 Rechtssache C-300/89, Kommission gegen Rat, Slg. 1991, I-287, Rndnr 10. 
2 Rechtssache C-377/98, Niederlande gegen Europäisches Parlament und Rat, Slg. 2001, I-7079, Rndnr. 27. 
3 Rechtssache C-377/98, Niederlande gegen Europäisches Parlament und Rat, Slg. 2001, I-7079, Rndnrn. 27-

28. Rechtssache C-491/01, British American Tobacco (Investments) und Imperial Tobacco, Slg. 2002, I-
11453, Rndnrn. 93-94. 

4 Siehe z.B. Rechtssache C-165/87, Kommission gegen Rat [1988], Slg. 5545, Rndnr. 11. Siehe auch Lenaerts 
und Van Nuffel (Verlag Bray), Constitutional Law of the European Union, 2005, Sweet & Maxwell, London, 
5-013. 

5 Artikel 175 
(1) Der Rat beschließt gemäß dem Verfahren des Artikels 251 und nach Anhörung des Wirtschafts- und 

Sozialausschusses sowie des Ausschusses der Regionen über das Tätigwerden der Gemeinschaft zur 
Erreichung der in Artikel 174 genannten Ziele. 

(2) Abweichend von dem Beschlussverfahren des Absatzes 1 und unbeschadet des Artikels 95 erlässt der Rat auf 
Vorschlag der Kommission nach Anhörung des Europäischen Parlaments, des Wirtschafts- und 
Sozialausschusses sowie des Ausschusses der Regionen einstimmig 

a) Vorschriften überwiegend steuerlicher Art; 
b) Maßnahmen, die 
– die Raumordnung berühren, 
– die mengenmäßige Bewirtschaftung der Wasserressourcen berühren oder die Verfügbarkeit dieser 

Ressourcen mittelbar oder unmittelbar betreffen, 
– die Bodennutzung mit Ausnahme der Abfallbewirtschaftung berühren; 
c) Maßnahmen, welche die Wahl eines Mitgliedstaats zwischen verschiedenen Energiequellen und die 

allgemeine Struktur seiner Energieversorgung erheblich berühren. 
 Der Rat kann nach dem Verfahren des Unterabsatzes 1 festlegen, in welchen der in diesem Absatz genannten 

Bereiche mit qualifizierter Mehrheit beschlossen wird. 
(3) Der Rat beschließt gemäß dem Verfahren des Artikels 251 und nach Anhörung des Wirtschafts- und 

Sozialausschusses sowie des Ausschusses der Regionen in anderen Bereichen allgemeine Aktionsprogramme, 
in denen die vorrangigen Ziele festgelegt werden. 

 Der Rat legt nach Absatz 1 bzw. Absatz 2 die zur Durchführung dieser Programme erforderlichen 
Maßnahmen fest. 

(4) Unbeschadet bestimmter Maßnahmen gemeinschaftlicher Art tragen die Mitgliedstaaten für die 
Finanzierung und Durchführung der Umweltpolitik Sorge. 

(5) Sofern eine Maßnahme nach Absatz 1 mit unverhältnismäßig hohen Kosten für die Behörden eines 
Mitgliedstaats verbunden ist, sieht der Rat unbeschadet des Verursacherprinzips in dem Rechtsakt zur 
Annahme dieser Maßnahme geeignete Bestimmungen in folgender Form vor: 

- vorübergehende Ausnahmeregelungen und/oder 
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- eine finanzielle Unterstützung aus dem nach Artikel 161 errichteten Kohäsionsfonds. 
Artikel 174 
(1) Die Umweltpolitik der Gemeinschaft trägt zur Verfolgung der nachstehenden Ziele bei: 
- Erhaltung und Schutz der Umwelt sowie Verbesserung ihrer Qualität; 
- Schutz der menschlichen Gesundheit; 
- umsichtige und rationelle Verwendung der natürlichen Ressourcen; 
- Förderung von Maßnahmen auf internationaler Ebene zur Bewältigung regionaler oder globaler 

Umweltprobleme. 
(2) Die Umweltpolitik der Gemeinschaft zielt unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Gegebenheiten in 

den einzelnen Regionen der Gemeinschaft auf ein hohes Schutzniveau ab. Sie beruht auf den Grundsätzen 
der Vorsorge und Vorbeugung, auf dem Grundsatz, Umweltbeeinträchtigungen mit Vorrang an ihrem 
Ursprung zu bekämpfen, sowie auf dem Verursacherprinzip. 

Im Hinblick hierauf umfassen die den Erfordernissen des Umweltschutzes entsprechenden 
Harmonisierungsmaßnahmen gegebenenfalls eine Schutzklausel, mit der die Mitgliedstaaten ermächtigt 
werden, aus nicht wirtschaftlich bedingten umweltpolitischen Gründen vorläufige Maßnahmen zu treffen, die 
einem gemeinschaftlichen Kontrollverfahren unterliegen. 

(3) Bei der Erarbeitung ihrer Umweltpolitik berücksichtigt die Gemeinschaft 
- die verfügbaren wissenschaftlichen und technischen Daten; 
- die Umweltbedingungen in den einzelnen Regionen der Gemeinschaft; 
- die Vorteile und die Belastung aufgrund des Tätigwerdens bzw. eines Nichttätigwerdens; 
- die wirtschaftliche und soziale Entwicklung der Gemeinschaft insgesamt sowie die ausgewogene Entwicklung 

ihrer Regionen. 
(4) Die Gemeinschaft und die Mitgliedstaaten arbeiten im Rahmen ihrer jeweiligen Befugnisse mit dritten 

Ländern und den zuständigen internationalen Organisationen zusammen. Die Einzelheiten der 
Zusammenarbeit der Gemeinschaft können Gegenstand von Abkommen zwischen dieser und den betreffenden 
dritten Parteien sein, die nach Artikel 300 ausgehandelt und geschlossen werden. 

 Unterabsatz 1 berührt nicht die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten, in internationalen Gremien zu verhandeln 
und internationale Abkommen zu schließen. 

1 Artikel 95 
(1) Soweit in diesem Vertrag nichts anderes bestimmt ist, gilt abweichend von Artikel 94 für die Verwirklichung 

der Ziele des Artikels 14 die nachstehende Regelung. Der Rat erlässt gemäß dem Verfahren des Artikels 251 
und nach Anhörung des Wirtschafts- und Sozialausschusses die Maßnahmen zur Angleichung der Rechts- 
und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten, welche die Errichtung und das Funktionieren des 
Binnenmarktes zum Gegenstand haben. 

(2) Absatz 1 gilt nicht für die Bestimmungen über die Steuern, die Bestimmungen über die Freizügigkeit und die 
Bestimmungen über die Rechte und Interessen der Arbeitnehmer. 

(3) Die Kommission geht in ihren Vorschlägen nach Absatz 1 in den Bereichen Gesundheit, Sicherheit, 
Umweltschutz und Verbraucherschutz von einem hohen Schutzniveau aus und berücksichtigt dabei 
insbesondere alle auf wissenschaftliche Ergebnisse gestützten neuen Entwicklungen. Im Rahmen ihrer 
jeweiligen Befugnisse streben das Europäische Parlament und der Rat dieses Ziel ebenfalls an. 

(4) Hält es ein Mitgliedstaat, wenn der Rat oder die Kommission eine Harmonisierungsmaßnahme erlassen hat, 
für erforderlich, einzelstaatliche Bestimmungen beizubehalten, die durch wichtige Erfordernisse im Sinne des 
Artikels 30 oder in Bezug auf den Schutz der Arbeitsumwelt oder den Umweltschutz gerechtfertigt sind, so 
teilt er diese Bestimmungen sowie die Gründe für ihre Beibehaltung der Kommission mit. 

(5) Unbeschadet des Absatzes 4 teilt ein Mitgliedstaat, der es nach dem Erlass einer 
Harmonisierungsmaßnahme durch den Rat oder die Kommission für erforderlich hält, auf neue 
wissenschaftliche Erkenntnisse gestützte einzelstaatliche Bestimmungen zum Schutz der Umwelt oder der 
Arbeitsumwelt aufgrund eines spezifischen Problems für diesen Mitgliedstaat, das sich nach dem Erlass der 
Harmonisierungsmaßnahme ergibt, einzuführen, die in Aussicht genommenen Bestimmungen sowie die 
Gründe für ihre Einführung der Kommission mit. 

(6) Die Kommission beschließt binnen sechs Monaten nach den Mitteilungen nach den Absätzen 4 und 5, die 
betreffenden einzelstaatlichen Bestimmungen zu billigen oder abzulehnen, nachdem sie geprüft hat, ob sie ein 
Mittel zur willkürlichen Diskriminierung und eine verschleierte Beschränkung des Handels zwischen den 
Mitgliedstaaten darstellen und ob sie das Funktionieren des Binnenmarkts behindern. 

 Trifft die Kommission innerhalb dieses Zeitraums keine Entscheidung, so gelten die in den Absätzen 4 und 5 
genannten einzelstaatlichen Bestimmungen als gebilligt. 



 

PE405.949v02-00 190/397 RR\744677DE.doc 

DE 

Ihre ungewöhnlich ausführliche Begründung für die Heranziehung dieser zweifachen 
Rechtsgrundlage lautet: 

„Der Vorschlag stützt sich auf Artikel 175 Absatz 1 EG-Vertrag in Verbindung mit Artikel 95. 
Zwar sollte sich der Vorschlag nur auf eine Rechtsgrundlage stützen, doch ist der Rückgriff 
auf zwei Rechtsgrundlagen dann angebracht, wenn eine Maßnahme Bestimmungen enthält, 
die sich auf unterschiedliche Teile des EG-Vertrags beziehen. Beide Rechtsgrundlagen sehen 
das Mitentscheidungsverfahren vor. 
Der Vorschlag fällt überwiegend unter Artikel 175 Absatz 1 (Umwelt). Auf der Grundlage 
dieses Artikels ist die Kommission befugt, zur Erhaltung und zum Schutz der Umwelt sowie 
zur Verbesserung ihrer Qualität, zum Schutz der menschlichen Gesundheit und zur 
umsichtigen und rationellen Verwendung natürlicher Ressourcen tätig zu werden. Diese Ziele 
werden mit der Richtlinie verfolgt.  
Die Artikel 15, 16 und 17 des Vorschlags enthalten allerdings verbindliche Vorgaben für die 
Mitgliedstaaten hinsichtlich der Nachhaltigkeit von Biokraftstoffen und anderen flüssigen 
Biobrennstoffen. Wenngleich die Kriterien der Nachhaltigkeit an sich ganz klar dem 
Umweltschutz dienen, so bewirkt die Richtlinie eben auch, dass die Mitgliedstaaten keine 
Maßnahmen ergreifen, die den Handel mit Biokraftstoffen oder Rohstoffen behindern. So wird 
mit der Richtlinie eine vollständige Harmonisierung der Nachhaltigkeitskriterien für 
Biokraftstoffe angestrebt, um sicherzustellen, dass kein von einem Mitgliedstaat allein 
beschlossenes Kriterium den Handel zwischen den Mitgliedstaaten erschwert. Damit gilt 
unter diesem Aspekt der Richtlinie der Binnenmarkt als das vorrangige Ziel. Diese 
Einschätzung ändert sich auch nicht durch die Tatsache, dass der Umweltschutz ebenfalls ein 
wichtiges Ziel ist, da in Artikel 95 Absatz 3 EG-Vertrag ausdrücklich festgestellt wird, dass 
ein hohes Maß an Umweltschutz mit Maßnahmen erreicht werden soll, die der Vollendung 
des Binnenmarkts dienen. Die Kommission ist daher der Auffassung, dass die Bestimmungen 
über harmonisierte Normen für die Nachhaltigkeit von Biokraftstoffen unter Artikel 95 
(Binnenmarkt) fallen. 
Energie aus erneuerbaren Quellen ist ein nah verwandter Ersatz für herkömmliche Energie 
und wird über dieselbe Infrastruktur und Logistik bereitgestellt. Alle Mitgliedstaaten nutzen 
bereits erneuerbare Energiequellen und haben bereits beschlossen, deren Anteil zu erhöhen. 
Daher greift der Vorschlag nicht wesentlich in die Entscheidungsfreiheit der Mitgliedstaaten 
hinsichtlich ihrer Wahl zwischen verschiedenen Energiequellen und der allgemeinen Struktur 
ihrer Energieversorgung ein und fällt daher nicht unter Artikel 175 Absatz 2 EG-Vertrag.“ 
                                                                                                                                                         
Die Kommission kann, sofern dies aufgrund des schwierigen Sachverhalts gerechtfertigt ist und keine Gefahr für 
die menschliche Gesundheit besteht, dem betreffenden Mitgliedstaat mitteilen, dass der in diesem Absatz 
genannte Zeitraum gegebenenfalls um einen weiteren Zeitraum von bis zu sechs Monaten verlängert wird. 
(7)   Wird es einem Mitgliedstaat nach Absatz 6 gestattet, von der Harmonisierungsmaßnahme abweichende 
einzelstaatliche Bestimmungen beizubehalten oder einzuführen, so prüft die Kommission unverzüglich, ob sie 
eine Anpassung dieser Maßnahme vorschlägt. 
(8)   Wirft ein Mitgliedstaat in einem Bereich, der zuvor bereits Gegenstand von Harmonisierungsmaßnahmen 
war, ein spezielles Gesundheitsproblem auf, so teilt er dies der Kommission mit, die dann umgehend prüft, ob sie 
dem Rat entsprechende Maßnahmen vorschlägt. 
(9)   In Abweichung von dem Verfahren der Artikel 226 und 227 kann die Kommission oder ein Mitgliedstaat 
den Gerichtshof unmittelbar anrufen, wenn die Kommission oder der Staat der Auffassung ist, dass ein anderer 
Mitgliedstaat die in diesem Artikel vorgesehenen Befugnisse missbraucht. 
(10) Die vorgenannten Harmonisierungsmaßnahmen sind in geeigneten Fällen mit einer Schutzklausel 
verbunden, welche die Mitgliedstaaten ermächtigt, aus einem oder mehreren der in Artikel 30 genannten nicht 
wirtschaftlichen Gründe vorläufige Maßnahmen zu treffen, die einem gemeinschaftlichen Kontrollverfahren 
unterliegen. 
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Ziel und Inhalt des Vorschlags für eine Richtlinie 

Mit der vorgeschlagenen Richtlinie soll ein gemeinsamer Rahmen für die Förderung von 
Energie aus erneuerbaren Quellen vorgeschrieben werden. In ihr werden verbindliche Ziele 
für den Gesamtanteil von Energie aus erneuerbaren Quellen am Energieverbrauch und für den 
Anteil von Energie aus erneuerbaren Quellen im Verkehrssektor ebenso wie Regeln für 
Herkunftsnachweise, administrative Verfahren und Stromnetzanschlüsse für Energie aus 
erneuerbaren Quellen festgelegt. Ferner werden Kriterien für die ökologische Nachhaltigkeit 
von Biokraftstoffen und anderen flüssigen Biobrennstoffen vorgeschrieben. 
 
Durch die künftige Richtlinie soll für den Anteil erneuerbarer Energiequellen am 
Energieverbrauch ein verbindliches Ziel von insgesamt 20 % und ein für jeden Mitgliedstaat 
verbindlicher Biokraftstoff-Mindestanteil im Verkehrssektor von 10 % festgelegt werden, 
sowie verbindliche nationale Ziele, die entsprechend dem EU-Gesamtziel von 20 % bis 2020 
umgesetzt sein müssen. 

Von den 57 Erwägungen verweist nur eine, die Erwägung 53, ausdrücklich auf den 
Binnenmarkt; hier heißt es, dass die Artikel 15 bis 17 als auf Artikel 95 EG-Vertrag beruhend 
anzusehen sind, weil sie das ordnungsgemäße Funktionieren des Binnenmarkts durch die 
Harmonisierung der Nachhaltigkeitsbedingungen sicherstellen, die Biokraftstoffe und andere 
flüssige Biobrennstoffe für bestimmte Verwendungszwecke erfüllen müssen, wodurch der 
Handel mit Biokraftstoffen und anderen flüssigen Biobrennstoffen, die diese Bedingungen 
erfüllen, zwischen den Mitgliedstaaten erleichtert wird. 

Die übrigen Erwägungen und der verfügende Teil (abgesehen von den Schlussbestimmungen 
über Berichterstattung, Änderungen und Aufhebung, Ausschussverfahren und Inkrafttreten) 
beziehen sich durchweg auf die Erhaltung, den Schutz und die Verbesserung der 
Umweltqualität sowie die umsichtige und rationelle Verwendung der natürlichen Ressourcen 
im Sinn von Artikel 174 des EG-Vertrags. Sogar die Artikel 15 bis 17, die nach Auffassung 
der Kommission auf Artikel 95 gestützt werden sollten, beziehen sich auf den Schutz der 
Umwelt. 

Da der Gerichtshof dahingehend Kritik geübt hat, a) dass ein allgemeiner Artikel des Vertrags 
die ausreichende Rechtsgrundlage darstellt, selbst wenn der fragliche Rechtsakt auch ein Ziel 
verfolgt, für das es einen spezifischen Artikel des Vertrags gibt, wenn dieses Ziel von 
untergeordneter Bedeutung ist, und b) dass nur dann, wenn mit einer Maßnahme gleichzeitig 
mehrere Ziele verfolgt werden, die unlösbar miteinander verbunden sind, ohne dass ein Ziel 
gegenüber den anderen nachrangig und mittelbar ist, mehrere Rechtsgrundlagen 
herangezogen werden müssen, wird die Auffassung vertreten, dass Artikel 175 Absatz 1 EGV 
als einzige Rechtsgrundlage herangezogen werden kann. 

Der Rechtsausschuss hat daher in seiner Sitzung vom 27. Juni 2008 einstimmig1 beschlossen, 
Ihnen Artikel 175 Absatz 1 des EG-Vertrags als geeignetste Rechtsgrundlage zu empfehlen, 
und festgestellt, dass es unnötig ist, zusätzlich auf Artikel 95 zu verweisen. 

                                                 
1 Bei der Schlussabstimmung waren anwesend: Giuseppe Gargani, Vorsitzender; Titus CorlăŃean, 
stellvertretender Vorsitzender; Diana Wallis, Verfasserin der Stellungnahme; Sharon Bowles, Carlo Casini, 
Monica Frassoni, Neena Gill, Piia-Noora Kauppi, Klaus-Heiner Lehne, Eva Lichtenberger, Hans-Peter Mayer, 
Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, József Szájer and Ieke van den Burg. 



 

PE405.949v02-00 192/397 RR\744677DE.doc 

DE 

 

Mit vorzüglicher Hochachtung 

Giuseppe Gargani 
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STELLUNGNAHME DES AUSSCHUSSES FÜR UMWELTFRAGEN, 
VOLKSGESUNDHEIT UND LEBENSMITTELSICHERHEIT(*) 

für den Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie 

zu dem Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen 
(KOM(2008)0019 – C6-0046/2008 – 2008/0016(COD)) 

Verfasser der Stellungnahme (*): Anders Wijkman 

(*) Assoziierte Ausschüsse – Artikel 47 der Geschäftsordnung  

 

KURZE BEGRÜNDUNG 

Fossile Brennstoffe sind seit langer Zeit das Lebenselixier der Gesellschaft. Die 
Modernisierung, wie wir sie kennen, wäre ohne eine billige und reichliche Versorgung mit Öl, 
Kohle und Gas nicht möglich gewesen. Doch diese Zeiten sind bald vorüber. Daher müssen 
unsere Energie- und Transportsysteme jetzt gründlich umgestaltet werden – um einer sicheren 
Energieversorgung und der Wirtschaft willen, aber in allererste Linie wegen des 
Klimawandels.  

Viele Jahre lang galt der Klimawandel vor allem als Umweltproblem. Doch inzwischen hat 
sich allgemein die Erkenntnis durchgesetzt, dass der Klimawandel sämtliche Bereiche der 
Gesellschaft betrifft und katastrophale gesellschaftliche Auswirkungen haben könnte, wenn 
nicht energisch etwas dagegen unternommen wird. 

EU am Scheideweg 

Die EU befindet sich am Scheideweg, was die Zukunft der Energie angeht. Eine 
Wunderlösung für die Energie- und Klimaherausforderung gibt es nicht. Gebraucht wird ein 
mehrgleisiger Ansatz, der auf folgenden Säulen ruht: 

- Steigerung der Energieeffizienz,  

- schrittweiser Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen und  

- umfangreiche Investitionen in Forschung, Entwicklung und Einsatz alternativer 
Energiequellen, hauptsächlich erneuerbare Energie.  
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 Die Richtlinie der EU-Kommission zu Energie aus erneuerbaren Quellen ist eine 
Folgemaßnahme zum Beschluss des Europäischen Rates vom März 2007. Mit diesem 
Vorschlag sollen für den Anteil erneuerbarer Energiequellen am Energieverbrauch ein 
verbindliches Ziel von insgesamt 20 % bis 2020 und ein ebenfalls verbindlicher Anteil von 
10 % erneuerbarer Energie im Verkehrssektor bis 2020 sowie entsprechend dem EU-
Gesamtziel von 20 % verbindliche nationale Ziele bis 2020 festgelegt werden.  

 Der Vorschlag der Kommission ist zu begrüßen. Das Parlament hat in jüngster Zeit in 
mehreren Entschließungen eine Anhebung des Anteils erneuerbarer Energie im EU-
Energiemix gefordert und sogar ein verbindliches Ziel von 25 % erwogen.  

Diese Stellungnahme des ENVI-Ausschusses wird gemäß der Bestimmung zur verstärkten 
Zusammenarbeit mit dem federführenden Ausschuss, dem ITRE-Ausschuss, verfasst. In 
Abstimmung mit dem ITRE-Berichterstatter wird es in der ENVI-Stellungnahme vor allem 
um die vorgeschlagenen Nachhaltigkeitskriterien für Biokraftstoffe gehen.  

Bioenergie – Teil der Lösung  

 Wie andere erneuerbare Energiequellen kann auch die Bioenergie einen wertvollen Beitrag 
zum Klimaschutz und zur Sicherung der Energieversorgung leisten. Sie hat zwei 
entscheidende Vorteile. Erstens ist Biomasse gespeicherte Energie; wie bei fossilen 
Brennstoffen kann man jederzeit auf sie zurückgreifen. Zweitens kann Biomasse alle Arten 
oder Träger von Energie für die moderne Wirtschaft erzeugen: Elektrizität, Gas, flüssige 
Brennstoffe und Wärme. Bioenergie schafft Arbeitsplätze im ländlichen Raum und kann die 
Rentabilität in der Landwirtschaft, der Nahrungsmittelverarbeitung und der Forstwirtschaft 
steigern. Biomasseanpflanzungen können mithelfen, geschädigte Flächen zu sanieren, 
wachsende Bäume, Sträucher oder Wiesen können Schäden im Boden rückgängig machen, 
und die Erzeugung und der Verkauf von Energie fällt dabei als wertvolle Zugabe ab. 

 Gleichzeitig ist Bioenergie zwangsläufig flächenintensiv und mit erheblichen 
Umweltauswirkungen verbunden. Zu den Hauptproblemen gehören Waldrodungen, der 
Rückgang der Artenvielfalt, die Erschöpfung der Böden und der hohe Wasserverbrauch. 
Positive Umweltfolgen sind beispielsweise die Sanierung geschädigter Flächen, die Schaffung 
zusätzlicher Möglichkeiten zur Flächennutzung sowie Synergien in der Herstellung von 
Faserprodukten und anderen nicht energiebezogenen Erzeugnissen. Beim modernen Konzept 
der Bioraffinerie handelt es sich um einen hocheffizienten Agrar-Industrie-Komplex, der 
vielfältige Produkte hervorbringt – Lebensmittel, Futtermittel, Faserstoffe und mehr – und so 
den Wert von Bodenressourcen und Materialien auf biologischer Grundlage optimal 
ausschöpft. 

Zur effizienten Umwandlung von Biomasse steht eine Reihe von Technologien zur 
Verfügung, vor allem für die Erzeugung von Wärme und Strom. Diese Verwendungszwecke 
der Biomasse werden im Allgemeinen bevorzugt, weil beide wirtschaftlich konkurrenzfähig 
und ökologisch wirksam sind. 

Doch der Umstand, dass der Einsatz von Biomasse für die Erzeugung von Wärme und 
Elektrizität effektiver ist, schließt ihre Nutzung als Fahrzeugkraftstoff nicht aus. 
Verkehrsbedingte THG-Emissionen stellen für die EU eine schwierige Herausforderung dar 
und sind in den meisten Mitgliedstaaten im Ansteigen begriffen. Wenn diese Tendenz anhält, 
wird es nicht gelingen, das EU-Gesamtziel einer Senkung von THG-Emissionen auf 30 % 
oder mehr bis 2020 zu erreichen. Es wurden Alternativen geprüft, wie etwa  
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- die Steigerung der Energieeffizienz, - verstärkte Anstrengungen zur Entwicklung von 
Elektrofahrzeugen, Hybrid- und Plug-in-Hybridfahrzeugen (ans Stromnetz 
anschließbar) sowie Brennstoffzellenfahrzeugen, - die Verlagerung auf alternative 
Verkehrsträger bei verstärkter Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel, des 
Schienenverkehrs usw. sowie - die Verwendung von Biokraftstoffen, 

Alternativen wie Brennstoffzellen, Strom und Hybridanwendungen sind vielversprechend, 
doch kann heute niemand sagen, welche der Technologien, die im Gespräch sind, die 
effektivste Antwort auf die Energie- und Klimafrage sein wird. Hier sollte man sich alle 
Möglichkeiten offen halten.  

Biokraftstoffe zunehmend in Frage gestellt 

Noch vor wenigen Jahren galten Biokraftstoffe manchem als die Universallösung für eine 
Reihe globaler Probleme in den Bereichen Energie, Umwelt und ländliche Entwicklung. 
Inzwischen werden sie häufig in Frage gestellt, sowohl hinsichtlich der erwarteten THG-
Einsparungen, aber auch wegen einer Vielzahl vermuteter nachteiliger Folgen. Dazu gehören 
auch Befürchtungen, eine Intensivierung der Biokraftstoffherstellung könne zu erhöhten 
Belastungen für den Boden, das Wasser und die Artenvielfalt führen. Auch werden Bedenken 
geäußert, dass durch die Ausweitung der Biokraftstoffherstellung die Sicherung der 
Lebensmittelversorgung beeinträchtigt und die Zerstörung der Regenwälder beschleunigt 
werde. 

Gegenwärtig werden Biokraftstoffe nur auf einer Fläche von 25 Mio. ha bzw. etwa 0,5 % der 
5 Mrd. ha weltweiter landwirtschaftlicher Nutzflächen angebaut. Die Lebensmittelpreise 
werden durch eine ganze Palette von Faktoren beeinflusst, etwa die Witterungsverhältnisse, 
sinkende Getreidebestände, Handelsbeschränkungen, spekulative Anlagen in Warengeschäfte, 
eine wachsende Nachfrage aus aufstrebenden Volkswirtschaften, gestiegene Ölpreise, die zu 
höheren Preisen für landwirtschaftliche Betriebsstoffe führen, usw. Der einzige erkennbare 
Einfluss auf die Lebensmittelpreise, der mit Biokraftstoffen in Zusammenhang gebracht 
werden kann, geht von dem stark umstrittenen Programm „Mais für Ethanol“ der USA aus.  

Wenn es um die verfügbaren Flächen für Energiepflanzen geht, wird gemeinhin 
angenommen, dass die Deckung des Lebens- und Futtermittelbedarfs an erster Stelle stehen 
sollte. Doch müssen Energiepflanzen nicht unbedingt auf Ackerland angebaut werden. Sie 
können auch auf geschädigten Flächen angebaut werden, wodurch Konflikte bei der 
Flächennutzung weitgehend verhindert würden. In anderen Fällen lassen sich aus einer 
Pflanze mehrere Produkte gewinnen, etwa Lebens- und Futtermittel, Fasern und anderes. 
Daher sollten wirtschaftliche Anreize für den Anbau von Bioenergiepflanzen möglichst vor 
allem für geschädigte und aufgegebene Flächen oder Grenzertragsböden bereitgestellt werden 
und vielfältige Produkte fördern.  

Die Tatsache, dass die Herstellung von Biokraftstoffen bisher insgesamt keinen negativen 
Einfluss auf die Lebensmittelpreise hatte, bedeutet nicht, dass dies nicht in Zukunft so sein 
könnte, falls sie einen wesentlich größeren Umfang erreicht und/oder sich in sensible 
Regionen ausbreitet. Darüber hinaus wird die Flächenbelastung unweigerlich zunehmen, da in 
Verbindung mit der wachsenden Bevölkerung und sich verändernden 
Ernährungsgewohnheiten die Versorgung mit fossilen Brennstoffen weltweit zurückgehen 
bzw. teurer werden wird.  
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Das potenzielle Spannungsverhältnis zwischen der steigenden Biokraftstoffherstellung 
einerseits und der Lebensmittelerzeugung, dem Rückgang der Artenvielfalt und der 
Entwaldung andererseits muss ernst genommen werden. Dazu gilt es Kompromisse zu finden, 
die nicht einfach sein werden. Eine besondere Herausforderung wird sein, weitere 
Waldrodungen zu verhindern. Die Gefahr einer Verdrängung liegt auf der Hand. Wenn zum 
Beispiel in wachsendem Maße Pflanzenöle für Biodiesel verwendet werden, bieten sich 
Waldflächen in den Tropen sofort als Alternative an. Der einzig wirksame Weg zu einer 
Lösung wäre hier eine Art Ausgleichsregelung für „vermiedene Abholzungen“. 

Großes Potenzial in tropischen Ländern 

Biomassepflanzen in tropischen und subtropischen Gebieten sind, was die Energie je 
Flächeneinheit betrifft, im Schnitt 4- bis 6-mal produktiver als die typischerweise in 
gemäßigten Klimazonen angebauten Kulturen. Tropische Länder hatten es bisher schwer, 
gegen die hochsubventionierte Landwirtschaft in den OECD-Ländern anzukommen. Eine 
Reformierung der Landwirtschaft könnte, nicht zuletzt für die am wenigsten entwickelten 
Länder (LCD), echte Chancen für eine Modernisierung des Agrarsektors auftun, und die 
Biokraftstoffe könnten dabei eine Katalysatorwirkung haben.  

Der Hauptbeweggrund für einen Nord-Süd-Handel mit Bioenergie ergibt sich aus den großen 
Unterschieden bei der Produktivität und den Herstellungskosten. Man kann deshalb nicht 
umhin, das gewaltige Potenzial einer effektiven Biokraftstoffherstellung anzuerkennen, das 
sich in vielen Ländern Afrikas und Lateinamerikas bietet. Importe von diesen Kontinenten 
sollten für die Europäische Union eine bevorzugte Option sein, vorausgesetzt, die Herstellung 
erfolgt auf der Grundlage strenger Nachhaltigkeitskriterien. Allerdings müssen viele 
Niedriglohnländer erst noch erhebliche Kapazitäten aufbauen, wenn dort eine 
Biokraftstoffindustrie entstehen soll. Ein perfektes Instrument dafür wäre die jüngste 
Initiative der Kommission: die Globale Allianz für den Klimaschutz.  

Behutsame Vorgehensweise empfohlen 

Verfasser dieses Berichts zu sein bedeutet deshalb eine große Verantwortung. 
Nachhaltigkeitskriterien für Biokraftstoffe werden dringend gebraucht, aber gleichzeitig ist 
ihre Erarbeitung äußerst kompliziert. Wenn alles richtig gemacht wird, dann können 
Biokraftstoffe sicherlich positiv zum Klimaschutz und zur Sicherung der Energieversorgung 
beitragen. Wenn nicht, dann besteht offenkundig die Gefahr, dass die Biokraftstoffinitiative 
gründlich scheitert.  

Derzeit befinden wir uns noch in den Anfängen der Entwicklungen bei Biokraftstoffen. Die 
Strategie, für die wir uns entscheiden, muss eng mit den Bemühungen zur Steigerung der 
Kraftstoffeffizienz sowie mit der Entwicklung von Elektrofahrzeugen, Brennstoffzellen usw. 
verknüpft sein. Darüber hinaus muss sie starke Anreize für Innovationen bei den 
Verwendungsmöglichkeiten für Biomasse bieten.  

Die Forschung zu Biokraftstoffen der nächsten Generation verläuft vielversprechend, aber das 
Problem ist die zeitliche Perspektive. Die meisten Fachleute bezweifeln, dass Technologien 
auf der Basis von Lignozellulose in den nächsten 10 bis 15 Jahren in signifikantem Umfang 
rentabel sein werden. Wenn diese Voraussage zutrifft – und die EU bliebe bei ihrem 
verbindlichen Ziel von 10 % –, dann wird sich die Herstellung von Biokraftstoffen rasch 
ausdehnen, vor allem auf der Grundlage von Agrokraftstoffen. Dies könnte ernste Folgen für 
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die Sicherung der Lebensmittelversorgung, für die biologische Vielfalt sowie für das Tempo 
der Zerstörung von Regenwäldern haben.  

All diese Unbekannten – sowohl bei den Technologieentwicklungen als auch in Bezug auf 
eine geänderte Flächennutzung – sind ein guter Grund, behutsam und schrittweise 
vorzugehen. Das geplante verbindliche Ziel von 10 % erscheint zu optimistisch. Es sollte 
nicht darum gehen, das Ziel um jeden Preis zu erreichen, sondern Maßnahmen zu 
verwirklichen, die eine spürbar positive Wirkung für den Klimaschutz haben. 

Der Vorschlag der Kommission – eine kritische Betrachtung  

Der Vorschlag der Kommission zu Nachhaltigkeitskriterien für Biokraftstoffe enthält 
eindeutig begrüßenswerte Elemente. Doch sind erhebliche Änderungen notwendig.  

Gleich zu Beginn muss eine wichtige Feststellung getroffen werden. Mit der Aufstellung der 
Nachhaltigkeitskriterien errichtet die EU einen ausgezeichneten Markt für Kraftstoffe auf der 
Basis erneuerbarer Energie. Daraus ergibt sich zwangsläufig, dass die EU selbstverständlich 
das Recht haben sollte, spezielle Anforderungen an solche Kraftstoffe einzuführen. 

Eine weitere generelle Bemerkung betrifft die Tatsache, dass die EU nicht als einzige 
Bemühungen unternimmt, die Einführung von Kraftstoffen auf der Basis erneuerbarer 
Energie zu regulieren. Oberstes Ziel sollte die Annahme von Nachhaltigkeitskriterien sein, die 
international allgemein anerkannt sind. Die Kommission wird aufgefordert, den Dialog mit 
anderen wichtigen Akteuren auszubauen, um auf möglichst breiter Grundlage zu einer 
Verständigung zu gelangen. 

Revision des verbindlichen Ziels  

Als das Ziel zuerst vom Europäischen Rat vereinbart wurde, war es an Bedingungen 
geknüpft. Die drei dafür festgelegten Bedingungen lauteten:1) Aufstellung von 
Nachhaltigkeitskriterien, 2) kommerzielle Verfügbarkeit von Biokraftstoffen der zweiten 
Generation und 3) Änderung der Richtlinie über die Kraftstoffqualität.  

Eine Bilanz aktueller wissenschaftlicher Gutachten offenbart viele Unsicherheiten im 
Zusammenhang mit der Ausweitung des Einsatzes von Biokraftstoffen. Vor diesem 
Hintergrund haben sowohl der Wissenschaftliche Ausschuss der EUA als auch der EuGH 
sogar eine Aussetzung des 10 %-Ziels empfohlen. 

Hinter der kommerziellen Verfügbarkeit von Biokraftstoffen der zweiten Generation sowie 
den direkten und auch den indirekten Auswirkungen der Biokraftstoffherstellung auf die 
Flächennutzung stehen große Fragezeichen. In Anbetracht der vielen Unbekannten scheint es 
derzeit verantwortungsvoller zu sein, den Beschluss über einen Anteil von 10 % erneuerbarer 
Energie aufzuheben, stattdessen ein niedrigeres Ziel – vielleicht 8 % - zu wählen und das 
gesamte Konzept einschließlich des Ziels regelmäßig zu überprüfen.  

Nachhaltigkeitskategorien zu erneuerbarer Energie 

Anliegen der Richtlinie ist die Förderung von erneuerbarer Energie. Damit das Ziel von 20 % 
erreicht wird, sollte alles Erdenkliche getan werden, um die Vorschriften und Regelungen zur 
Produktion erneuerbarer Energieträger zu vereinfachen, darunter auch für den Zugang zum 
Stromnetz und für Verwaltungsverfahren. Planungsvorschriften müssen flexibler gehalten 
sein, nicht zuletzt für solche Projekte mit erneuerbarer Energie, die von vornherein als 
nachhaltig eingestuft werden können. 
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Ausdehnung der Nachhaltigkeitskriterien auf Biomasse zur Energieerzeugung 

Die Biokraftstoffherstellung muss unbedingt auf der Grundlage von Nachhaltigkeitskriterien 
erfolgen. Aber es gibt keinen Grund, nur einen Teil der Verwendung von Biomasse für 
Energiezwecke herauszugreifen. Deshalb wird vorgeschlagen, die Nachhaltigkeitskriterien auf 
alle Verwendungszwecke von Biomasse zur Energieerzeugung auszudehnen.  

Kriterien für THG-Einsparungen 

Die vorgeschlagene THG-Einsparung in Höhe von 35 % ist nach Meinung des Verfassers 
nicht ehrgeizig genug. Eine so niedrige Vorgabe werden die meisten Biokraftstoffe erfüllen, 
die derzeit auf dem Markt sind, sodass die Gefahr besteht, dass die Herstellung auf einem 
ineffizienten Niveau mit begrenzten Vorteilen für das Klima und eventuell erheblichen 
Auswirkungen auf die indirekte Flächennutzung verharrt. Zudem wird bei einer THG-
Schwelle von nur 35 % das bedeutende Potenzial einer effizienten Biokraftstoffherstellung in 
den Tropen vernachlässigt. Nicht zuletzt bietet der Kommissionsvorschlag keinen echten 
Anreiz für Innovation und eine Verbesserung der THG-Bilanz.  

Um mit künftigen Biokraftstoffen mehr Nutzeffekte für das Klima zu erzielen, schlägt der 
Verfasser für die THG-Reduzierung eine Schwelle von 50 % ab Inkrafttreten vor. Zusätzlich 
sollten etwaige Förderregelungen, Subventionen eingeschlossen, in den Mitgliedstaaten im 
Verhältnis zur THG-Einsparung stehen, um die besten Anwendungen von erneuerbarer 
Energie im Verkehr (einschließlich Elektrizität und Wasserstoff) zu unterstützen.  

Kriterien für „No-Go-Areas“  

 Im Vorschlag der Kommission werden bestimmte Flächenarten – als „No-Go-Areas“ – von 
der Herstellung von Biokraftstoffen ausgeschlossen, beispielsweise unberührte Wälder, 
ausgewiesene Naturschutzgebiete, Grünland mit hoher biologischer Vielfalt usw. Dies ist 
begrüßenswert. Allerdings lässt die Auflistung der „No-Go-Areas“ im Vorschlag einige 
sensible Gebiete unberücksichtigt und sollte ergänzt werden, zum Beispiel durch die 
Übernahme der Kategorien für Flächen mit hohem Schutzwert.  

Im Vorschlag der Kommission wird die Flächennutzung zu sehr schwarzweiß gezeichnet. 
Flächen können entweder uneingeschränkt oder überhaupt nicht für die Produktion genutzt 
werden. In den europäischen Wäldern – wie auch in den Tropenwäldern – müsste eine 
nachhaltige Bewirtschaft möglich sein, sodass also begrenzte Mengen Biomasse genutzt 
werden können, wenn dies auf nachhaltige Weise geschieht.  

Soziale Kriterien 

Der Vorschlag der Kommission enthielt keine sozialen Kriterien, was unter anderem damit 
begründet wurde, dass die Einführung solcher Kriterien WTO-Regeln zuwiderlaufen könnte. 
In diesem Bericht wird vorgeschlagen, dass die Kommission alle zwei Jahre einen 
Sonderbericht verfasst, der sich einem ganzen Spektrum sozialer Auswirkungen der 
steigenden Nachfrage und Verwendung von Biokraftstoffen widmet.  

Methodik für die Berechnung von THG-Einsparungen 

Die Berechnung der geforderten THG-Einsparung erfolgt mithilfe einer Ökobilanzmethode, 
die in Anhang VII beschrieben wird. Die Methode ist grundsätzlich fundiert und ausreichend 
flexibel, um Anpassungen durchführen zu können, wenn die Richtlinie angenommen ist.  

Für den Anbau, die Herstellung und den Transport von Biokraftstoffen – sowie für geänderte 
Flächennutzung – wird die Verwendung von Standardwerten als Bezugspunkte 



 

RR\744677DE.doc 199/397 PE405.949v02-00 

 DE 

vorgeschlagen. Allerdings ist das allgemeine Verfahren, in dem Standardwerte festgelegt 
werden, und zwar sowohl für die Flächennutzung und die geänderte Flächennutzung als auch 
für den Anbau, fragwürdig. Im Kommissionsvorschlag wird dies offenbar damit begründet, 
dass bestimmte Arten der Flächennutzung, beispielsweise die Bewirtschaftung von Grünland, 
unabhängig vom Standort zu den gleichen THG-Einsparungen und/oder den gleichen 
Kohlenstoffrückgängen führen. Aber Grünland speichert Kohlenstoff in unterschiedlichen 
Mengen und kann deshalb nicht mit einem einzigen Standardwert dargestellt werden. Allein 
in Brasilien gibt es zehn verschiedene Arten von Grünland (cerrados) mit unterschiedlichen 
Merkmalen.  

In Anbetracht dessen, dass die gesamte Wissenschaft in Verbindung mit der 
Biokraftstoffherstellung hoch komplex ist, vor allem, wenn es um die potenziell 
weitreichenden Folgen einer direkten oder indirekten Flächennutzungsänderung geht, ist ein 
stärker regional orientierter Ansatz unentbehrlich.  

Insbesondere in Bezug auf Emissionen infolge geänderter Flächennutzung wird eine bessere 
Methodik vorgeschlagen, die sich auf die Arbeit des IPCC (Weltklimarat) stützt, der für 
unterschiedliche Regionen jeweils eigene Standardwerte vorsieht. Es spricht viel dafür, die 
IPCC-Methodik zu verwenden. Sie bietet mehr Flexibilität und dürfte höchstwahrscheinlich 
auf breite Zustimmung treffen, da sie vielerorts bereits angewandt wird.  

Die Rolle des Bodenkohlenstoffs muss konkreter berücksichtigt werden. Einige 
Herstellungsformen, insbesondere auf der Basis ganzjähriger Kulturen, werden einen Anstieg 
des im Boden gespeicherten Kohlenstoffs zur Folge haben und können so dazu beitragen, dass 
aus geschädigten Flächen oder Grenzertragsflächen produktive Flächen werden.  

Die Kommission hat in der Methodik potenzielle THG-Emissionen aus indirekten 
Flächennutzungsänderungen, etwa wenn die Biokraftstoffherstellung zur Verlagerung des 
bisherigen Anbaus von Nahrungsmittelpflanzen auf andere Flächen führt, nicht 
berücksichtigt. Nach Meinung vieler Sachverständiger sind die Folgen erheblich. Aber es gibt 
kein allgemeines Modell, dem man präzise Schätzwerte zum Ausmaß solcher Folgen 
entnehmen könnte. Die Ökobilanzmethodik sollte auf jeden Fall mit einem Schätzwert für 
Folgen dieser Art ergänzt werden. Eine Möglichkeit, die vom Öko-Institut e.V. entwickelt 
wurde, wäre die Anwendung eines „risk adder“, also eines Strafbetrags für die erwarteten 
indirekten Flächennutzungsänderungen, der auf die berechneten THG-Emissionen für die 
Biokraftstoffherstellung auf landwirtschaftlichen Nutzflächen aufgeschlagen wird. 



 

PE405.949v02-00 200/397 RR\744677DE.doc 

DE 

 

ÄNDERUNGSANTRÄGE 

Der Ausschuss für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit ersucht den 
federführenden Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie, folgende Änderungsanträge 
in seinen Bericht zu übernehmen: 

Änderungsantrag 1 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Bezugsvermerk 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

– gestützt auf den Vertrag zur Gründung 
der Europäischen Gemeinschaft, 
insbesondere auf Artikel 175 Absatz 1 und 
Artikel 95, 

– gestützt auf den Vertrag zur Gründung 
der Europäischen Gemeinschaft, 
insbesondere auf Artikel 175 Absatz 1 und 
auf Artikel 95 im Zusammenhang mit 
Artikel 12 Absatz 6 und den Artikeln 15 
bis 17, 

 

Änderungsantrag 2 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Insbesondere ist eine vermehrte 
Verwendung von Biokraftstoffen im 
Verkehrssektor eines der wirksamsten 
Mittel, mit denen die Gemeinschaft ihre 
Abhängigkeit von Erdöleinfuhren, bei 
denen das Problem der 
Versorgungssicherheit am akutesten ist, 
verringern und den Kraftstoffmarkt 
beeinflussen kann. 

(2) Neben der Erhöhung der 
Energieeffizienz ist eine vermehrte 
Verwendung von Energie aus Biomasse 
und anderen erneuerbaren 
Energieträgern im Verkehrssektor eines 
der wirksamsten Mittel, mit denen die 
Gemeinschaft ihre Abhängigkeit von 
Erdöleinfuhren im Verkehrssektor, wo das 
Problem der Versorgungssicherheit am 
akutesten ist, verringern und 
Nachhaltigkeit im Verkehrssektor fördern 
kann. 
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Änderungsantrag 3 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 4 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(4) Im Fahrplan für erneuerbare Energien 
wurde dargelegt, dass 20 % als Ziel für den 
Gesamtanteil von Energie aus erneuerbaren 
Energiequellen und 10 % als Ziel für 
erneuerbare Energie im Verkehrssektor 
angemessene und erreichbare Ziele wären 
und dass ein Rahmen, der verbindliche 
Ziele enthält, den Unternehmen die 
langfristige Sicherheit geben dürfte, die sie 
benötigen, um rationale Entscheidungen 
über Investitionen in den Sektor der 
erneuerbaren Energie treffen zu können.  

(4) Im Fahrplan für erneuerbare Energien 
wurde dargelegt, dass 20 % als Ziel für den 
Gesamtanteil von Energie aus erneuerbaren 
Energiequellen angemessen wären und 
dass ein Rahmen, der verbindliche Ziele 
enthält, den Unternehmen die langfristige 
Sicherheit geben dürfte, die sie benötigen, 
um rationale Entscheidungen über 
Investitionen in den Sektor der 
erneuerbaren Energie treffen zu können. 
Die Gründe, die für 20 % als Ziel für den 
Gesamtanteil von Energie aus 
erneuerbaren Energiequellen sprechen, 
werden immer schlagkräftiger, während 
das Ziel für erneuerbare Energie im 
Verkehrssektor immer mehr in Frage 
gestellt wird. 

 

Änderungsantrag 4 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 5 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(5) Auf der Tagung des Europäischen 
Rates vom März 2007 in Brüssel wurde die 
Verpflichtung der Gemeinschaft zum 
gemeinschaftsweiten Ausbau der 
erneuerbaren Energie über das Jahr 2010 
hinaus erneut bekräftigt. Der Rat billigte 
ein verbindliches Ziel von 20 % für den 
Anteil erneuerbarer Energie am 
Gesamtenergieverbrauch in der 
Gemeinschaft bis 2020 und ein von allen 
Mitgliedstaaten zu erreichendes 
verbindliches Mindestziel von 10 % für 
den Anteil von Biokraftstoffen am Benzin- 
und Dieselkraftstoffverbrauch bis 2020, 
das kosteneffizient verwirklicht werden 

(5) Auf der Tagung des Europäischen 
Rates vom März 2007 in Brüssel wurde die 
Verpflichtung der Gemeinschaft zum 
gemeinschaftsweiten Ausbau der 
erneuerbaren Energie über das Jahr 2010 
hinaus erneut bekräftigt. Der Rat billigte 
ein verbindliches Ziel von 20 % für den 
Anteil erneuerbarer Energie am 
Gesamtenergieverbrauch in der 
Gemeinschaft bis 2020 und ein von allen 
Mitgliedstaaten zu erreichendes 
verbindliches Mindestziel von 10 % für 
den Anteil von Biokraftstoffen am Benzin- 
und Dieselkraftstoffverbrauch bis 2020, 
das kosteneffizient verwirklicht werden 



 

PE405.949v02-00 202/397 RR\744677DE.doc 

DE 

sollen. Er erklärte, der verbindliche 
Charakter des Biokraftstoffziels sei 
angemessen, sofern die Herstellung auf 
nachhaltige Weise erfolge, Biokraftstoffe 
der zweiten Generation kommerziell zur 
Verfügung stünden und die Richtlinie 
98/70/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 13. Oktober 1998 über 
die Qualität von Otto- und 
Dieselkraftstoffen und zur Änderung der 
Richtlinie 93/12/EWG des Rates geändert 
würde, um geeignete 
Beimischungsverhältnisse zu ermöglichen.  

sollen. Er erklärte, der verbindliche 
Charakter des Biokraftstoffziels sei 
angemessen, sofern die Herstellung auf 
nachhaltige Weise erfolge, Biokraftstoffe 
der zweiten Generation kommerziell zur 
Verfügung stünden und die Richtlinie 
98/70/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 13. Oktober 1998 über 
die Qualität von Otto- und 
Dieselkraftstoffen und zur Änderung der 
Richtlinie 93/12/EWG des Rates geändert 
würde, um geeignete 
Beimischungsverhältnisse zu ermöglichen. 
Da es vor 2020 wohl kaum zu einem 
kommerziellen Durchbruch bei den 
Biokraftstoffen der „zweiten Generation“, 
bei denen es sich in erster Linie um 
lignozellulosehaltige Pflanzen handelt, 
kommen wird, besteht ein offenkundiges 
Risiko, dass die Agrokraftstoffe den 
Markt vollkommen beherrschen werden, 
was zu ungewollten Folgen für die 
Lebensmittelsicherheit, die biologische 
Vielfalt, die Entwaldung, usw. führen 
könnte. 

 

Änderungsantrag 5 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 6 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(6) Mit verbindlichen Zielen wird in erster 
Linie der Zweck verfolgt, 
Investitionssicherheit zu schaffen. Es ist 
daher nicht angebracht, die Entscheidung 
über die Verbindlichkeit eines Ziels bis 
zum Eintritt eines Ereignisses in der 
Zukunft zu verschieben. In einer 
Erklärung zum Sitzungsprotokoll der 
Tagung des Rats vom 15. Februar 2007 
ließ die Kommission daher wissen, sie sei 
nicht der Ansicht, dass die Entscheidung 
über die Verbindlichkeit des Ziels bis zur 
kommerziellen Verfügbarkeit von 
Biokraftstoffen der zweiten Generation 

(6) Mit verbindlichen Zielen wird in erster 
Linie der Zweck verfolgt, 
Investitionssicherheit zu schaffen und 
einen kontinuierlichen Ausbau von 
Technologien für die Energieerzeugung 
mit allen Arten erneuerbarer Quellen zu 
fördern. Die vielen noch offenen Fragen 
in Bezug auf die Biokraftstofferzeugung 
gebieten eine vorsichtigere 
Vorgehensweise als bisher. Das 
verbindliche Ziel sollte deshalb überdacht 
werden. 
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vertagt werden sollte.  

 

Änderungsantrag 6 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 8 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(8) In Anbetracht der Standpunkte der 
Kommission, des Rates und des 
Europäischen Parlaments ist es angebracht, 
verbindliche Ziele dafür festzulegen, dass 
der Energieverbrauch in der Europäischen 
Union im Jahr 2020 insgesamt zu 20 % 
und im Verkehrssektor zu 10 % durch 
erneuerbare Energie gedeckt wird.  

(8) In Anbetracht der Standpunkte der 
Kommission, des Rates und des 
Europäischen Parlaments ist es angebracht, 
verbindliche Ziele dafür festzulegen, dass 
der Energieverbrauch in der Europäischen 
Union im Jahr 2020 insgesamt zu 20 % 
und anteilig auch im Verkehrssektor durch 
erneuerbare Energie gedeckt wird, und 
zwar bis 2015 zu 4% und bis 2020 zu 8-
10%, von denen bis 2015 20% und bis 
2020 40-50% auf Elektrizität oder 
Wasserstoff aus erneuerbaren Quellen, 
Biogas oder Verkehrskraftstoffe aus 
lignozellulosehaltiger Biomasse und 
Algen entfallen. 

 Die Ziele für 2020 sollten 2015 anhand 
einer Überprüfung festgesetzt werden, bei 
der die Folgen für die 
Lebensmittelsicherheit, die biologische 
Vielfalt und die Verfügbarkeit von 
Elektrizität oder Wasserstoff aus 
erneuerbaren Quellen, Biogas oder 
Verkehrskraftstoffe aus 
lignozellulosehaltiger Biomasse und 
Algen besonders berücksichtigt werden. 

Die Ziele sowie auch der gesamtpolitische 
Rahmen, unter anderem die 
Berechnungsmethode für 
Treibhausgaseinsparungen, sollten 
regelmäßig überprüft werden. 
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Änderungsantrag 7 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 10 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(10) Dagegen ist es hinsichtlich des 10 %-
Ziels für erneuerbare Energie im 
Verkehrssektor angebracht, für die 
einzelnen Mitgliedstaaten denselben Anteil 
festzulegen, um für Kohärenz bei den 
Kraftstoffspezifikationen und bei der 
Verfügbarkeit der Kraftstoffe zu sorgen. 
Da sich Kraftstoffe leicht handeln lassen, 
können Mitgliedstaaten, die in geringem 
Maße über die relevanten Ressourcen 
verfügen, ohne weiteres Kraftstoffe 
erneuerbarer Herkunft anderweitig 
beziehen. Obwohl es für die Gemeinschaft 
technisch möglich wäre, ihr 
Biokraftstoffziel ausschließlich durch die 
Herstellung in der Gemeinschaft zu 
erreichen, ist es sowohl wahrscheinlich als 
auch wünschenswert, dass das Ziel de 
facto durch eine Kombination aus 
inländischer Herstellung und Importen 
erreicht wird. Hierzu sollte die 
Kommission die Biokraftstoffversorgung 
des Gemeinschaftsmarktes verfolgen und 
gegebenenfalls relevante Maßnahmen 
vorschlagen, um für Ausgewogenheit 
zwischen heimischer Herstellung und 
Importen zu sorgen, wobei multilaterale 
und bilaterale Handelsverhandlungen 
sowie Umwelt-, Kosten-, 
Energieversorgungssicherheits- und 
sonstige Aspekte berücksichtigt werden 
müssen.  

(10) Dagegen ist es hinsichtlich des 4 %-
Ziels für erneuerbare Energie im 
Verkehrssektor angebracht, für die 
einzelnen Mitgliedstaaten denselben Anteil 
festzulegen, um für Kohärenz bei den 
Kraftstoffspezifikationen und bei der 
Verfügbarkeit der Kraftstoffe zu sorgen. 
Da sich Kraftstoffe leicht handeln lassen, 
können Mitgliedstaaten, die in geringem 
Maße über die relevanten Ressourcen 
verfügen, ohne weiteres Kraftstoffe 
erneuerbarer Herkunft anderweitig 
beziehen. Obwohl es für die Gemeinschaft 
technisch möglich wäre, ihr Ziel für 
erneuerbare Energien im Verkehrssektor 
ausschließlich durch die Herstellung in der 
Gemeinschaft zu erreichen, spricht das viel 
höhere Potenzial für eine effiziente 
Biokraftstofferzeugung in den Tropen 
sowie das Ziel von größtmöglichen 
Treibhausgaseinsparungen für einen 
hohen Einfuhranteil zur Erreichung 
dieses Ziels. Hierzu sollte die Kommission 
die Biokraftstoffversorgung des 
Gemeinschaftsmarktes verfolgen und 
gegebenenfalls relevante Maßnahmen 
vorschlagen, um für Ausgewogenheit 
zwischen heimischer Herstellung und 
Importen zu sorgen, wobei multilaterale 
und bilaterale Handelsverhandlungen 
sowie Umwelt-, Kosten-, 
Energieversorgungssicherheits-, 
Treibhausgaseinspar- und sonstige 
Aspekte berücksichtigt werden müssen.  

Änderungsantrag 8 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 10 a (neu) 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (10a) Die Mitgliedstaaten sollten darauf 
hinarbeiten, den Fächer an erneuerbaren 
Energieträgern in allen Teilbereichen des 
Verkehrssektors zu diversifizieren. Die 
Kommission sollte dem Rat und dem 
Europäischen Parlament bis 2011 
Vorschläge für eine Strategie zur 
stärkeren Nutzung erneuerbarer 
Energieträger in allen Teilbereichen des 
Verkehrssektors vorlegen.  

Begründung 

Bisher lag der Schwerpunkt auf erneuerbaren Energieträgern im Straßenverkehr. Die 
Nutzung erneuerbarer Energieträger muss jedoch in allen Teilbereichen des Verkehrssektors 
gefördert werden. 2011 wird als Termin vorgeschlagen, damit die Vorschläge in die nächste 
Finanzielle Vorausschau aufgenommen werden können. 
 
 

Änderungsantrag 9 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 11 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(11) Damit die Gesamtziele erreicht 
werden, sollten die Mitgliedstaaten sich an 
einem Richtkurs orientieren, der den Weg 
zur Erreichung ihrer Ziele vorzeichnet, und 
nationale Aktionspläne mit 
sektorspezifischen Zielen erstellen, wobei 
sie berücksichtigen sollten, dass es 
unterschiedliche Nutzungsformen von 
Biomasse gibt und es daher von 
grundlegender Bedeutung ist, neue 
Biomasseressourcen zu mobilisieren. 

(11) Damit die Gesamtziele erreicht 
werden, sollten die Mitgliedstaaten sich an 
einem Richtkurs orientieren, der den Weg 
zur Erreichung ihrer Ziele vorzeichnet, und 
nationale Aktionspläne mit 
sektorspezifischen Zielen sowie konkrete 
Maßnahmen zur Förderung des Angebots 
und der Nachfrage bei Technologien für 
erneuerbare Energieträger erstellen. 

 
 

Änderungsantrag 10 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 12 a (neu) 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (12a) Die Gemeinschaft und die 
Mitgliedstaaten sollten beträchtliche 
Finanzmittel für Forschung und 
Entwicklung im Bereich der 
Technologien für erneuerbare 
Energieträger vorsehen. Eine 
offenkundige Finanzierungsquelle sind 
die Einnahmen im Rahmen des 
Emissionsrechtehandelssystems der EU. 
Darüber hinaus sollte das Europäische 
Technologieinstitut der Forschung und 
Entwicklung im Bereich der 
Technologien für erneuerbare 
Energieträger hohe Priorität geben. 

 

Änderungsantrag 11 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 14 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(14) Für die Berechnung des Anteils von 
Energie aus erneuerbaren Quellen müssen 
eindeutige Regeln festgelegt werden. 

(14) Für die Berechnung des Anteils von 
Energie aus erneuerbaren Quellen müssen 
transparente und eindeutige Regeln 
festgelegt werden. 

 
 

Änderungsantrag 12 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 15 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(15) Bei der Berechnung des Beitrags der 
Wasserkraft sollten die Auswirkungen 
klimatischer Schwankungen durch die 
Verwendung einer Normalisierungsregel 
geglättet werden. 

(15) Bei der Berechnung des Beitrags der 
Wasserkraft und der Windkraft sollten die 
Auswirkungen klimatischer Schwankungen 
durch die Verwendung einer 
Normalisierungsregel geglättet werden. 



 

RR\744677DE.doc 207/397 PE405.949v02-00 

 DE 

Begründung 

Die Menge der mit Windkraft erzeugten Energie unterliegt aufgrund wechselnder 
klimatischer Bedingungen starken Schwankungen. Daher sollte auch hier eine 
Normalisierungsregel angewendet werden.  
 
 

Änderungsantrag 13 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 28 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(28) Für die Weiterentwicklung der 
Ausbildung ist ein koordinierter Ansatz 
erforderlich; für Installateure von kleinen 
Geräten zur Nutzung erneuerbarer Energie 
sollte eine zweckmäßige Zertifizierung zur 
Verfügung stehen, um Marktverzerrungen 
zu vermeiden und für Verbraucher die 
Bereitstellung hochwertiger Produkte und 
die Erbringung von Dienstleistungen hoher 
Qualität zu gewährleisten. Nationale 
Zertifizierungssysteme sollten von den 
Mitgliedstaaten wechselseitig anerkannt 
werden und daher auf harmonisierten 
Mindestgrundsätzen beruhen, die den 
europäischen technischen Normen und den 
vorhandenen Ausbildungs- und 
Qualifizierungssystemen für Installateure 
von Geräten zur Nutzung erneuerbarer 
Energie Rechnung tragen. Die Richtlinie 
2005/36/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 7. September 2005 über 
die Anerkennung von 
Berufsqualifikationen sollte weiter für 
Angelegenheiten gelten, die nicht unter 
diese Richtlinie fallen, etwa für die 
Anerkennung der Berufsqualifikationen 
von Installateuren, die nicht in einem 
Mitgliedstaat zertifiziert sind. 

(28) Für die Weiterentwicklung der 
Ausbildung ist ein koordinierter Ansatz 
erforderlich; für Installateure von kleinen 
Geräten zur Nutzung erneuerbarer Energie 
sollte eine zweckmäßige Zertifizierung zur 
Verfügung stehen, um Marktverzerrungen 
zu vermeiden und für Verbraucher die 
Bereitstellung hochwertiger Produkte und 
die Erbringung von Dienstleistungen hoher 
Qualität zu gewährleisten. Nationale 
Zertifizierungssysteme sollten von den 
Mitgliedstaaten wechselseitig anerkannt 
werden und daher auf harmonisierten 
Mindestgrundsätzen beruhen, die den 
europäischen technischen Normen und den 
vorhandenen Ausbildungs- und 
Qualifizierungssystemen für Installateure 
von Geräten zur Nutzung erneuerbarer 
Energie Rechnung tragen. Die 
Anerkennung von Berufsqualifikationen 
bei reglementierten Berufen richtet sich 
weiterhin nach der Richtlinie 2005/36/EG 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 7. September 2005 über die 
Anerkennung von Berufsqualifikationen. 
Soweit die Aufnahme oder Ausübung des 
Installateurberufs reglementiert ist, sind 
die Voraussetzungen für die 
Anerkennung der Berufsqualifikation in 
der Richtlinie 2005/36/EG festgelegt; 
diese Voraussetzungen gelten auch für in 
einem Mitgliedstaat zertifizierte 
Installateure. 
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Begründung 

Die Richtlinie 2005/36/EG regelt die Anerkennung von Berufsqualifikationen bei 
reglementierten Berufen umfassend und abschließend. Sie muss auch weiterhin für 
Installateure gelten, die sich freiwillig nach der Richtlinie zu erneuerbaren Energien haben 
zertifizieren lassen. Die Installation von Anlagen mit erneuerbaren Energien macht nur einen 
Teil des Berufsbildes von beispielsweise Heizungsinstallateuren oder Dachdeckern aus. 
 
 

Änderungsantrag 14 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 30 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(30) Die Kosten für den Anschluss neuer 
Erzeuger von Strom aus erneuerbaren 
Energiequellen an das Stromnetz sollten 
objektiv, transparent und nicht 
diskriminierend sein, und der Nutzen 
dezentraler Erzeugungsanlagen für das 
Netz sollte gebührend berücksichtigt 
werden. 

(30) Die Kosten für den Anschluss neuer 
Erzeuger von Strom aus erneuerbaren 
Energiequellen an das Stromnetz sollten 
objektiv, transparent und nicht 
diskriminierend sein, und der Nutzen 
dezentraler Erzeugungsanlagen für das 
Netz sollte gebührend berücksichtigt 
werden, so dass die vorhandenen 
Produktionskapazitäten in vollem Umfang 
genutzt werden. Die Kosten für den 
Anschluss neuer Erzeuger von Gas aus 
erneuerbaren Energiequellen an das 
Fernleitungsnetz sollten objektiv, 
transparent und diskriminierungsfrei 
festgelegt werden. 

Begründung 

Nicht nur für die Stromerzeugung, sondern auch für die Gaserzeugung sollten Bestimmungen 
vorgesehen werden. 

Änderungsantrag 15 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 33 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 33a. Die Europäische Union und die 
Mitgliedstaaten sorgen mit allen 
verfügbaren Mitteln dafür, dass der 
Gesamtenergieverbrauch im Verkehr 
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signifikant zurückgeht. Die wichtigsten 
Instrumente zur Verringerung des 
Gesamtenergieverbrauchs im Verkehr 
bestehen in Verkehrsplanung, Förderung 
öffentlicher Verkehrsmittel, Steigerung 
des Anteils der Elektrofahrzeuge an den 
insgesamt hergestellten Fahrzeugen und 
Herstellung von energieeffizienteren 
kleineren Fahrzeugen mit geringerer 
Motorleistung. 

 
 

Änderungsantrag 16 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 34 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(34) Die Herstellung von Biokraftstoffen 
sollte auf ökologisch nachhaltige Weise 
erfolgen. Biokraftstoffe, die dafür 
verwendet werden, die Ziele dieser 
Richtlinie zu erreichen, und Biokraftstoffe, 
denen nationale Förderregelungen zugute 
kommen, sollten daher Kriterien für die 
ökologische Nachhaltigkeit erfüllen 
müssen.  

(34) Die Herstellung von Biokraftstoffen 
sollte genau wie die Herstellung aus 
anderen erneuerbaren Energiequellen auf 
ökologisch nachhaltige Weise erfolgen. 
Biokraftstoffe, die dafür verwendet 
werden, die Ziele dieser Richtlinie zu 
erreichen, und Biokraftstoffe, denen 
nationale Förderregelungen zugute 
kommen, sollten daher Kriterien für die 
ökologische Nachhaltigkeit erfüllen 
müssen.  

 

Änderungsantrag 17 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 39 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(39) Die durch diese Richtlinie 
geschaffenen Anreize für Biokraftstoffe 
und andere flüssige Biobrennstoffe sowie 
die wachsende weltweite Nachfrage nach 
Biokraftstoffen und anderen flüssigen 
Biobrennstoffen sollten nicht dazu führen, 
dass die Zerstörung von durch biologische 
Vielfalt geprägten Flächen gefördert wird. 

(39) Die durch diese Richtlinie 
geschaffenen Anreize für Biokraftstoffe 
und andere flüssige Biobrennstoffe sowie 
die wachsende weltweite Nachfrage nach 
Biokraftstoffen und anderen flüssigen 
Biobrennstoffen sollten nicht dazu führen, 
dass die Zerstörung von durch biologische 
Vielfalt geprägten Flächen gefördert wird. 
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Solche endlichen Ressourcen, deren Wert 
für die gesamte Menschheit in 
verschiedenen internationalen Rechtsakten 
anerkannt wurde, sollten bewahrt werden. 
Zudem würden Verbraucher in der 
Gemeinschaft es für ethisch inakzeptabel 
halten, dass die vermehrte Verwendung 
von Biokraftstoffen und anderen flüssigen 
Brennstoffen die Zerstörung von Flächen 
zur Folge hätte, die durch biologische 
Vielfalt geprägt sind. Daher müssen 
Kriterien festgelegt werden, die 
sicherstellen, dass Biokraftstoffe und 
andere flüssige Biobrennstoffe nur für 
Anreize in Frage kommen, wenn garantiert 
werden kann, dass sie nicht von durch 
biologische Vielfalt geprägten Flächen 
stammen. Die hierfür gewählten Kriterien 
gehen davon aus, dass Wald biologisch 
vielfältig ist, wenn er von einer 
nennenswerten Tätigkeit des Menschen 
unberührt ist (nach der von der 
Ernährungs- und 
Landwirtschaftsorganisation der Vereinten 
Nationen, der Wirtschaftskommission der 
Vereinten Nationen für Europa und der 
Ministerkonferenz zum Schutz der Wälder 
in Europa verwendeten Definition) oder 
wenn er zu Naturschutzzwecken durch 
nationale Rechtsvorschriften geschützt ist. 
Angesichts der großen biologischen 
Vielfalt, die bestimmte Arten von 
Grünland aufweisen, ist es überdies 
angebracht, dass Biokraftstoffe, die aus 
von solchen Flächen stammenden 
Rohstoffen hergestellt werden, nicht für die 
in dieser Richtlinie vorgesehenen Anreize 
in Frage kommen sollten. Die Kommission 
sollte geeignete Kriterien und/oder 
geographische Gebiete festlegen, um im 
Einklang mit den besten verfügbaren 
wissenschaftlichen Erkenntnissen und 
einschlägigen internationalen Normen zu 
definieren, was unter Grünland mit hoher 
biologischer Vielfalt zu verstehen ist.  

Solche endlichen Ressourcen, deren Wert 
für die gesamte Menschheit in 
verschiedenen internationalen Rechtsakten 
anerkannt wurde, sollten bewahrt werden. 
Zudem würden Verbraucher in der 
Gemeinschaft es für ethisch inakzeptabel 
halten, dass die vermehrte Verwendung 
von Biokraftstoffen und anderen flüssigen 
Brennstoffen die Zerstörung von Flächen 
zur Folge hätte, die durch biologische 
Vielfalt geprägt sind, oder dass die 
Rohstoffgewinnung die biologische 
Vielfalt beeinträchtigt. Daher müssen 
Kriterien festgelegt werden, die 
sicherstellen, dass Biokraftstoffe und 
andere flüssige Biobrennstoffe nur für 
Anreize in Frage kommen, wenn garantiert 
werden kann, dass sie nicht von durch 
biologische Vielfalt geprägten Flächen 
stammen. Die hierfür gewählten Kriterien 
gehen davon aus, dass Wald biologisch 
vielfältig ist, wenn er von einer 
nennenswerten Tätigkeit des Menschen 
unberührt ist (nach der von der 
Ernährungs- und 
Landwirtschaftsorganisation der Vereinten 
Nationen, der Wirtschaftskommission der 
Vereinten Nationen für Europa und der 
Ministerkonferenz zum Schutz der Wälder 
in Europa verwendeten Definition) oder 
wenn er zu Naturschutzzwecken durch 
nationale Rechtsvorschriften geschützt ist. 
Angesichts der großen biologischen 
Vielfalt, die bestimmte Arten von 
Grünland aufweisen, ist es überdies 
angebracht, dass Biokraftstoffe, die aus 
von solchen Flächen stammenden 
Rohstoffen hergestellt werden, nicht für die 
in dieser Richtlinie vorgesehenen Anreize 
in Frage kommen sollten, wenn sie auf 
eine Weise gewonnen werden, welche die 
biologische Vielfalt beeinträchtigt. Die 
Kommission sollte geeignete Kriterien 
und/oder geographische Gebiete festlegen, 
um im Einklang mit den besten 
verfügbaren wissenschaftlichen 
Erkenntnissen und einschlägigen 
internationalen Normen zu definieren, was 
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unter Grünland mit hoher biologischer 
Vielfalt zu verstehen ist.  

 

Änderungsantrag 18 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 39 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (39a) Energie aus Biomasse sollte nicht 
aus Rohstoffen gewonnen werden, die auf 
Flächen mit anerkannt großer 
biologischer Vielfalt oder hohem 
Kohlenstoffbestand, wie etwa von 
menschlichen Tätigkeiten weitgehend 
unberührten Wäldern oder kontinuierlich 
bewaldeten Gebieten, angebaut werden. 
Dennoch könnte aufgrund der 
ungewollten Folgen der verstärkten 
Biokraftstofferzeugung großer Druck auf 
die natürlichen Wälder ausgeübt werden. 
Steigt zum Beispiel die Nachfrage nach 
pflanzlichen Ölen infolge einer stärkeren 
Nachfrage nach Biodiesel, könnten 
Waldflächen für den Anbau von 
Sojabohnen oder Palmöl gerodet werden. 
In bestimmten Fällen könnte es sogar 
unter Verstoß gegen das nationale oder 
internationale Recht zu Rodungen 
kommen. Ferner ist der Druck auf die 
Flächen in der einen oder anderen Form 
eine unvermeidliche Folge der Steigerung 
des Umfangs oder der Reichweite nahezu 
sämtlicher landintensiven Tätigkeiten. 
Dennoch ist es wichtig, dass die EU 
Anreize schafft, um das Risiko solcher 
Auswirkungen möglichst gering zu 
halten. Insbesondere sollte die EU der 
Förderung von Programmen zum Schutz 
der tropischen Regenwälder, etwa in 
Form von Entschädigungen für 
„vermiedene Entwaldung“, einen hohen 
Stellenwert einräumen. 
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Änderungsantrag 19 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 40 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(40) Werden Biokraftstoffe und andere 
flüssige Biobrennstoffe aus in der EU 
produzierten Rohstoffen hergestellt, sollten 
sie auch die für die Landwirtschaft 
geltenden EU-Umweltanforderungen 
erfüllen. Die Anwendung solcher Kriterien 
auf Importe aus Drittländern ist 
administrativ und technisch nicht machbar. 

(40) Werden Biokraftstoffe und andere 
flüssige Biobrennstoffe aus in der EU 
produzierten Rohstoffen hergestellt, sollten 
sie auch die für die Landwirtschaft 
geltenden EU-Umweltanforderungen 
erfüllen. Die Anwendung solcher Kriterien 
auf Importe aus Drittländern ist 
administrativ und technisch nicht machbar. 
Die Mitgliedstaaten werden ferner 
ermutigt zu prüfen, inwiefern die 
Integration neuer Arten 
lignozellulosehaltiger Pflanzen in die 
Agrarlandschaft umweltrechtliche 
Verbesserungen herbeiführen kann, die 
über die spezifischen Cross-Compliance-
Vorschriften der Gemeinsamen 
Agrarpolitik hinausgehen, zum Beispiel 
zum Schutz der Grund- und 
Oberflächenwasserqualität im Einklang 
mit der Richtlinie 2000/60/EG. 

 

Änderungsantrag 20 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 47 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(47) Die Anforderungen an ein 
Nachhaltigkeitskonzept für die 
energetische Nutzung von Biomasse mit 
Ausnahme von Biokraftstoffen und 
anderen flüssigen Biobrennstoffen sollte 
von der Kommission bis 2010 analysiert 
werden, wobei zu berücksichtigen ist, dass 
Biomasseressourcen auf nachhaltige Weise 
bewirtschaftet werden müssen.  

(47) Die Anforderungen an ein 
Nachhaltigkeitskonzept für die 
energetische Nutzung von Biomasse mit 
Ausnahme von Biokraftstoffen und 
anderen flüssigen Biobrennstoffen sollte 
von der Kommission bis 2009 analysiert 
werden, wobei zu berücksichtigen ist, dass 
alle Biomasseressourcen auf nachhaltige 
Weise bewirtschaftet werden müssen. Dies 
muss gegebenenfalls auch die 
landwirtschaftlichen Praktiken mit 
einschließen.  
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Änderungsantrag 21 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 48 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(48) Damit ein 10-prozentiger 
Biokraftstoffanteil erreicht werden kann, 
muss dafür gesorgt werden, dass höhere 
als in der Norm EN590/2004 vorgesehene 
Biodieselkraftstoffbeimischungen in 
Dieselkraftstoffen in Verkehr gebracht 
werden. 

entfällt 

Begründung 

Dies entspricht der Voraussetzung, dass eine ausschließliche Nutzung von Biokraftstoffen zu 
vermeiden ist und stattdessen eine ganze Reihe von erneuerbaren Energieträgern genutzt 
werden sollte. 
 
 

Änderungsantrag 22 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 52 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(52) Die Mitgliedstaaten können bei der 
Konzipierung ihrer Förderregelungen die 
Verwendung von Biokraftstoffen, die 
zusätzliche Vorteile aufweisen (hierzu 
gehören auch die Vorteile der 
Diversifizierung durch Biokraftstoffe, die 
aus Abfällen, Rückständen, 
zellulosehaltigem Non-Food-Material und 
lignozellulosehaltigem Material hergestellt 
werden), fördern und dabei die 
unterschiedlichen Kosten der 
Energiegewinnung aus herkömmlichen 
Biokraftstoffen einerseits und aus diesen 
zusätzliche Vorteile aufweisenden 
Biokraftstoffen andererseits gebührend 
berücksichtigen. Die Mitgliedstaaten 

(52) Die Mitgliedstaaten können bei der 
Konzipierung ihrer Förderregelungen die 
Verwendung von Biokraftstoffen, die 
zusätzliche Vorteile aufweisen (hierzu 
gehören auch die Vorteile der 
Diversifizierung durch Biokraftstoffe, die 
aus Abfällen, Rückständen, Non-Food-
Material und lignozellulosehaltigem 
Material hergestellt werden), fördern und 
dabei die unterschiedlichen Kosten der 
Energiegewinnung aus herkömmlichen 
Biokraftstoffen einerseits und aus diesen 
zusätzliche Vorteile aufweisenden 
Biokraftstoffen andererseits gebührend 
berücksichtigen. Die Mitgliedstaaten 
sollten außerdem Investitionen in die 
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können Investitionen in die Entwicklung 
von auf erneuerbarer Energie 
beruhenden Technologien fördern, die 
Zeit benötigen, um wettbewerbsfähig zu 
werden.  

Forschung und Entwicklung weiterer 
Technologien für erneuerbare 
Energieträger fördern, die Zeit benötigen, 
um wettbewerbsfähig zu werden.  

 

Änderungsantrag 23 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 57 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(57) Da die allgemeinen Ziele, bis 2020 
den Gesamtenergieverbrauch der 
Gemeinschaft zu 20 % durch erneuerbare 
Energie und den Otto- und 
Dieselkraftstoffverbrauch in den einzelnen 
Mitgliedstaaten zu 10 % durch 
Biokraftstoffe zu decken, auf Ebene der 
Mitgliedstaaten nicht ausreichend erreicht 
werden können und sie daher wegen des 
Umfangs der Maßnahme besser auf 
Gemeinschaftsebene zu erreichen sind, 
kann die Gemeinschaft im Einklang mit 
dem in Artikel 5 EG-Vertrag 
niedergelegten Subsidiaritätsprinzip tätig 
werden. Im Einklang mit dem in dem 
genannten Artikel niedergelegten 
Verhältnismäßigkeitsprinzip geht diese 
Richtlinie nicht über das für die Erreichung 
dieser Ziele erforderliche Maß hinaus. 

(57) Da die allgemeinen verbindlichen 
Ziele, bis 2015 den 
Gesamtenergieverbrauch der Gemeinschaft 
zu 20 % durch erneuerbare Energie und 
den Energiebedarf des Verkehrssektors in 
den einzelnen Mitgliedstaaten zu 4 % 
durch erneuerbare Energien zu decken, 
auf Ebene der Mitgliedstaaten nicht 
ausreichend erreicht werden können und 
sie daher wegen des Umfangs der 
Maßnahme besser auf Gemeinschaftsebene 
zu erreichen sind, kann die Gemeinschaft 
im Einklang mit dem in Artikel 5 EG-
Vertrag niedergelegten 
Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Im 
Einklang mit dem in dem genannten 
Artikel niedergelegten 
Verhältnismäßigkeitsprinzip geht diese 
Richtlinie nicht über das für die Erreichung 
dieser Ziele erforderliche Maß hinaus. 

Änderungsantrag 24 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 57 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (57a) Um den zweckmäßigen Ausbau der 
Infrastruktur für erneuerbare 
Energieträger zu ermöglichen, muss die 
Einhaltung der Richtlinien 2000/60/EG, 
79/409/EWG und 92/43/EWG in jeder 
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Hinsicht sichergestellt sein.  

Begründung 

Die verstärkte Nutzung erneuerbarer Energieträger muss möglichst zügig und koordiniert 
vorangebracht werden. Die Entscheidung für bestimmte Technologien für erneuerbare 
Energieträger ist oft von den vor Ort bestehenden natürlichen Umgebungsbedingungen 
abhängig. Es ist also wichtig, den geeigneten Standort für die Anlagen zu bestimmen. 
 
 

Änderungsantrag 25 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Mit dieser Richtlinie wird ein gemeinsamer 
Rahmen für die Förderung von Energie aus 
erneuerbaren Quellen vorgeschrieben. In 
ihr werden verbindliche Ziele für den 
Gesamtanteil von Energie aus erneuerbaren 
Quellen am Energieverbrauch und für den 
Anteil von Energie aus erneuerbaren 
Quellen im Verkehrssektor ebenso wie 
Regeln für Herkunftsnachweise, 
administrative Verfahren und 
Stromnetzanschlüsse für Energie aus 
erneuerbaren Quellen festgelegt. Ferner 
werden Kriterien für die ökologische 
Nachhaltigkeit von Biokraftstoffen und 
anderen flüssigen Biobrennstoffen 
vorgeschrieben. 

Mit dieser Richtlinie wird ein gemeinsamer 
Rahmen für die Förderung von Energie aus 
erneuerbaren Quellen vorgeschrieben, der 
die bestehenden nationalen 
Fördersysteme der Mitgliedstaaten stärkt 
und diesen das Erreichen der Ausbauziele 
ermöglicht. In ihr werden auf EU- und 
nationaler Ebene verbindliche Ziele für 
den Gesamtanteil von Energie aus 
erneuerbaren Quellen am Energieverbrauch 
und für den Anteil von Energie aus 
erneuerbaren Quellen im Verkehrssektor 
ebenso wie Regeln für 
Herkunftsnachweise, administrative 
Verfahren und Stromnetzanschlüsse für 
Energie aus erneuerbaren Quellen 
festgelegt. Ferner werden Kriterien für die 
ökologische Nachhaltigkeit von Energie 
aus erneuerbaren Quellen, insbesondere 
aus Biomasse, vorgeschrieben, und die 
gemeinsame Erreichung der 
verbindlichen Ausbauziele durch mehrere 
Mitgliedstaaten wird ermöglicht.  

Begründung 

Die Reichweite der Nachhaltigkeitskriterien sollte über die Biokraftstoffe hinausgehen, die 
nur einen kleinen Anteil an den erneuerbaren Energien haben, um nachhaltige Kategorien 
von erneuerbaren Energien sowie alle Formen der Energiegewinnung aus Biomasse zu 
berücksichtigen. 
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Die Mitgliedstaaten sind für das Erreichen ihrer nationalen Ausbauziele verantwortlich. 
Daher müssen ihnen von der Richtlinie auch weiterhin die Möglichkeiten belassen werden, 
diese Ziele durch geeignete Förderinstrumente zu erreichen.  

Änderungsantrag 26 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 2 – Buchstabe a a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (aa) Die Kommission kann die Definition 
nach dem Verfahren des Artikels 21 
Absatz 3 an den technischen Fortschritt 
anpassen; 

Begründung 

In der auf der Richtlinie über Strom aus erneuerbaren Energiequellen (2001/77) basierenden 
Definition des Begriffs „Energie aus erneuerbaren Quellen“ sind mehrere Energieträger 
(z. B. Klärschlamm) und Technologien nicht enthalten. Um der Entwicklung neuer 
Technologien Rechnung zu tragen, sollte die Kommission befugt sein, die Definition im 
Rahmen eines Ausschussverfahrens zu ändern.  
 
 

Änderungsantrag 27 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 2 – Buchstabe b 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(b) „Biomasse“ den biologisch abbaubaren 
Teil von Erzeugnissen, Abfällen und 
Rückständen der Landwirtschaft 
(einschließlich pflanzlicher und tierischer 
Stoffe), der Forstwirtschaft und damit 
verbundener Industriezweige sowie den 
biologisch abbaubaren Teil von Abfällen 
aus Industrie und Haushalten; 

(b) „Biomasse“ den biologisch abbaubaren 
Teil von Erzeugnissen, Abfällen und 
Rückständen der Landwirtschaft 
(einschließlich pflanzlicher und tierischer 
Stoffe) und der Aquakultur, der 
Forstwirtschaft und damit verbundener 
Industriezweige sowie den biologisch 
abbaubaren Teil von Abfällen aus Industrie 
und Haushalten; 

Begründung 

Die derzeitige Definition deckt aus Aquakulturerzeugnissen wie etwa Algen gewonnene 
Biomasse nicht ab. Ferner wird biologisch abbaubarer Abfall im Allgemeinen besser 
rezykliert oder kompostiert, während Prozessgase zur Energieerzeugung genutzt werden 
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können. Da zudem der biologisch abbaubare Teil von Abfällen aus Industrie und Haushalten 
typischerweise einen geringen Nettoenergieertrag aufweist, sollte die Richtlinie die Trennung 
dieser Art von Abfällen fördern. 

Änderungsantrag 28 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 2 – Buchstabe c 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(c) „Endenergieverbrauch“ 
Energieprodukte, die der verarbeitenden 
Industrie, dem Verkehrssektor, Haushalten, 
dem Dienstleistungssektor sowie der Land-
, Forst- und Fischereiwirtschaft zu 
energetischen Zwecken geliefert werden, 
einschließlich des durch die 
Energiewirtschaft für die Strom- und 
Wärmeerzeugung entstehenden Strom- und 
Wärmeverbrauchs und einschließlich der 
bei der Verteilung auftretenden Strom- und 
Wärmeverluste; 

(c) „Endenergieverbrauch“ 
Energieprodukte, die der verarbeitenden 
Industrie, dem Verkehrssektor, Haushalten, 
dem privatwirtschaftlichen Sektor und 
dem Dienstleistungssektor sowie der Land-
, Forst- und Fischereiwirtschaft zu 
energetischen Zwecken geliefert werden, 
einschließlich des durch die 
Energiewirtschaft für die Strom- und 
Wärmeerzeugung entstehenden Strom- und 
Wärmeverbrauchs und einschließlich der 
bei der Verteilung auftretenden Strom- und 
Wärmeverluste; 

 
 

Änderungsantrag 29 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 2 – Buchstabe d 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(d) „Fernwärme oder Fernkälte“ die 
Verteilung thermischer Energie in Form 
von Dampf, heißem Wasser oder kalten 
Flüssigkeiten von einer zentralen 
Erzeugungsquelle durch ein Netz an 
mehrere Gebäude zur Nutzung von Raum- 
oder Prozesswärme oder –kälte; 

(d) „Fernwärme oder Fernkälte“ die 
Verteilung von aus erneuerbaren 
Energiequellen gewonnener thermischer 
Energie in Form von Dampf, heißem 
Wasser oder kalten Flüssigkeiten von einer 
zentralen Erzeugungsquelle durch ein Netz 
an mehrere Gebäude oder industrielle 
Verbraucher zur Nutzung von Raum- oder 
Prozesswärme oder –kälte; 

 
 

Änderungsantrag 30 
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Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 2 – Buchstabe e 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(e) „flüssige Biobrennstoffe“ für den 
Einsatz zu energetischen Zwecken 
bestimmte, flüssige Brennstoffe, die aus 
Biomasse hergestellt werden; 

(e) „Biomasse als Energieträger“ für den 
Einsatz zu energetischen Zwecken 
bestimmte feste, gasförmige oder flüssige 
Brennstoffe, die aus Biomasse hergestellt 
werden; 

Begründung 

Diese Rechtsvorschrift deckt die gesamte aus Biomasse gewonnene Energie ab, nicht nur 
jene, die als Kraftstoff im Verkehrssektor oder als flüssiger Brennstoff in der Wärme- und 
Stromerzeugung genutzt wird. Daher ist unbedingt eine umfassende Begriffsbestimmung 
festzulegen. 
 
 

Änderungsantrag 31 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 2 – Buchstabe f 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(f) „Biokraftstoffe“ flüssige oder 
gasförmige Kraftstoffe für den Verkehr, 
die aus Biomasse hergestellt werden; 

(f) „biogene Verkehrskraftstoffe aus 
Biomasse“ flüssige oder gasförmige 
Kraftstoffe für den Verkehr, die aus 
Biomasse hergestellt werden; 

Begründung 

Horizontale Begriffsänderung, die auf die Einführung des angemesseneren und genaueren 
Begriffs „biogene Verkehrskraftstoffe“ abzielt. Der Begriff „Biokraftstoffe“ ist für 
Verbraucher irreführend, weil mit „Bio“ in vielen Ländern biologisch angebaute, 
umweltverträgliche Erzeugnisse verbunden werden. 
 

Änderungsantrag 32 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 2 – Buchstabe f a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (fa) „Feuchtgebiete“ Flächen, die ständig 
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oder während eines beträchtlichen Teils 
des Jahres von Wasser bedeckt oder 
durchtränkt sind; 

Begründung 

Feuchtgebiete müssen in dieser Richtlinie definiert werden. Sie sind wichtige 
Kohlenstoffspeicher und können im Falle einer Umwandlung zur Freisetzung bedeutender 
Mengen von Treibhausgasen führen. Nicht trockengelegtes Torfland, z. B. unberührte 
Torfmoore, fallen eindeutig unter diese Definition. 
 
 

Änderungsantrag 33 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 2 – Buchstabe g a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (ga) „auf die Zielerreichung 
anrechenbares Zertifikat (TAC)“ ein 
besonders gekennzeichnetes 
elektronisches Dokument, das als 
Nachweis dafür dient, dass eine 
bestimmte Menge an Energie aus 
erneuerbaren Quellen erzeugt wurde und 
auf die verbindlichen Ziele in dem 
ausgebenden Mitgliedstaat oder anderen 
Mitgliedstaaten angerechnet werden 
kann; 

Begründung 

Die Mitgliedstaaten sind für das Erreichen ihrer nationalen Ausbauziele verantwortlich. 
Daher müssen ihnen von der Richtlinie auch weiterhin die Möglichkeiten belassen werden, 
diese Ziele durch geeignete Förderinstrumente zu erreichen.  
 
 

Änderungsantrag 34 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 2 – Buchstabe h 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(h) „Förderregelung“ eine Regelung, die (h) „Förderregelung“ eine Regelung, die 
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auf eine Marktintervention durch einen 
Mitgliedstaat zurückgeht und dazu 
beiträgt, dass Energie aus erneuerbaren 
Quellen dadurch einen Markt findet, dass 
die Kosten für die Erzeugung dieser 
Energie gesenkt werden, ihr 
Verkaufspreis erhöht wird oder ihre 
Absatzmenge durch eine Verpflichtung 
zur Nutzung erneuerbarer Energie oder 
auf andere Weise gesteigert wird; 

Anreize für den weiteren Ausbau und die 
Nutzung von Energie aus erneuerbaren 
Quellen schafft oder verstärkt. Solche 
nationalen Förderregelungen umfassen 
insbesondere grüne Zertifikate, 
Investitionsbeihilfen, Steuerbefreiungen 
oder -erleichterungen, Steuererstattungen 
und direkte Preisstützungssysteme, 
insbesondere Einspeisevergütungs- und 
Einspeiseprämiensysteme; 

Begründung 

Die Mitgliedstaaten sind für das Erreichen ihrer nationalen Ausbauziele verantwortlich. 
Daher müssen ihnen von der Richtlinie auch weiterhin die Möglichkeiten belassen werden, 
diese Ziele durch geeignete Förderinstrumente zu erreichen.  
 
 

Änderungsantrag 35 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 2 - Buchstabe i a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 ia) „Gebiet mit einem hohen 
Erhaltungswert“ 

 - ein Gebiet, das auf globaler, nationaler 
oder regionaler Ebene von großer 
Bedeutung für die biologische Vielfalt ist 
(endemische Arten, gefährdete Arten, 
Rückzuggebiete usw.); 

 - eine ausgedehnte Landschaft, die auf 
globaler, nationaler oder regionaler 
Ebene von großer ökologischer 
Bedeutung ist, weil sie den Lebensraum 
für die meisten, wenn nicht alle 
lebensfähigen Populationen der in der 
Natur vorkommenden Arten in ihrer 
natürlichen Verbreitung und Dichte 
bietet; 

 - ein Gebiet, das in seltenen oder 
bedrohten Ökosystemen liegt oder solche 
Ökosysteme umfasst;  

 - ein Gebiet, das grundlegende 
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Funktionen der Natur in kritischen 
Situationen (Hochwasserschutz, 
Erosionskontrolle usw.) erfüllt; 

 - ein Gebiet, das die grundlegenden 
Bedürfnisse der lokalen Bevölkerung 
(Lebensunterhalt, Gesundheit usw.) 
deckt;  

 - ein Gebiet, das für den Erhalt der 
kulturellen Identität der lokalen 
Bevölkerung unverzichtbar ist (in 
Zusammenarbeit mit der betroffenen 
Bevölkerung bestimmte Gebiete von 
kultureller, ökologischer, wirtschaftlicher 
oder religiöser Bedeutung). 

Begründung 

In Artikel 15 Absatz 3 muss der Begriff „Gebiet mit einem hohen Erhaltungswert“ bestimmt 
werden. Dieses Konzept wurde ursprünglich vom Forest Stewardship Council entwickelt (und 
ist jetzt Teil des FSC-Zertifizierungssystems) und bietet stichhaltige Kriterien für die 
Bestimmung von im nationalen oder internationalen Recht geschützten oder nicht geschützten 
Gebieten mit einem hohen Erhaltungswert. 

 

 

Änderungsantrag 36 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 3 - Absatz - 1 (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 -1. Das Endziel ist die schrittweise 
Beseitigung der Treibhausgasemissionen 
aus fossilen Kraftstoffen in der 
Europäischen Union bis zum 1. Januar 
2050. 

Begründung 

Zur Bekämpfung des Klimawandels aufgrund fossiler Kraftstoffe muss die EU in Zukunft ein 
Ziel von nahezu 0 % erreichen. 

Änderungsantrag 37 

Vorschlag für eine Richtlinie 
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Artikel 3 – Absatz 1 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 1a. Zwei oder mehr Mitgliedstaaten 
können die in Anhang I Teil A genannten 
Ziele gemeinschaftlich erfüllen, um 
Synergieeffekte zu nutzen. 

 a) Die Mitgliedstaaten können dazu ein 
System schaffen, das es Personen 
ermöglicht, die TAC auf Dritte zu 
übertragen, die gemäß Artikel 10 auf 
nationale Ziele angerechnet werden 
können. 

 b) Zwei oder mehr Mitgliedstaaten 
können vereinbaren, Energie aus 
erneuerbaren Quellen zwischen ihnen 
statistisch zu übertragen, um diese auf 
ihre nationalen Ziele anzurechnen. 

 c) Die Mitgliedstaaten können die 
Durchführung gemeinsamer Projekte 
vereinbaren, in denen ein oder mehrere 
Mitgliedstaaten Projekte zur Förderung 
erneuerbarer Energieträger in einem 
anderen Mitgliedstaat unterstützen, um 
sich die hieraus gewonnene erneuerbare 
Energie anteilig anrechnen zu lassen. 

 d) Zwei oder mehr Mitgliedstaaten 
können die gemeinsame Zielerfüllung 
vereinbaren, indem sie insbesondere 
gemeinsame grenzüberschreitende 
Fördersysteme schaffen oder ihre 
nationalen Systeme für Energie aus 
anderen Mitgliedstaaten öffnen. In 
diesem Fall müssen sie gemeinsam den 
Anteil erneuerbarer Energie an ihrem 
Endenergieverbrauch nachweisen, den sie 
zusammen vorweisen würden, wenn sie 
ihre Ziele individuell erfüllen würden. 

Begründung 

Die Mitgliedstaaten sind für das Erreichen ihrer nationalen Ausbauziele verantwortlich. 
Daher müssen ihnen von der Richtlinie auch weiterhin die Möglichkeiten belassen werden, 
diese Ziele durch geeignete Förderinstrumente zu erreichen.  
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Änderungsantrag 38 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 3 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Die Mitgliedstaaten treffen geeignete 
Maßnahmen, um dafür zu sorgen, dass ihr 
Anteil von Energie aus erneuerbaren 
Quellen den im Richtkurs in Anhang I 
Teil B angegebenen Anteil erreicht oder 
übersteigt. 

2. Die Mitgliedstaaten treffen geeignete 
Maßnahmen, um dafür zu sorgen, dass ihr 
Anteil von Energie aus erneuerbaren 
Quellen die verbindlichen 
Mindestzwischenziele in Anhang I Teil B 
erreicht oder übersteigt. 

Begründung 

Um zu gewährleisten, dass die Gesamtziele der EG und der Mitgliedstaaten für 2020 erreicht 
werden, müssen auch verbindliche Zwischenziele festgelegt werden. Der im Anhang I Teil B 
angegebene Richtkurs beginnt sehr niedrig und sieht den größten Anstieg bei den 
erneuerbaren Quellen erst in den letzten Jahren vor 2020 vor. Wenn die Mitgliedstaaten diese 
Vorgaben nicht erfüllen, wird es sehr schwierig für sie, ihr Ziel für 2020 zu erreichen. In 
diesem Sinn ist dies als absolut notwendiges Minimum zu betrachten. 
 
 
 

Änderungsantrag 39 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 3 - Absatz 3 – Unterabsatz 1  
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3. Jeder Mitgliedstaat sorgt dafür, dass sein 
Anteil von Energie aus erneuerbaren 
Quellen im Verkehrssektor im Jahr 2020 
mindestens 10 % seines 
Endenergieverbrauchs im Verkehrssektor 
entspricht. 

3. Jeder Mitgliedstaat sorgt dafür, dass sein 
Anteil von Energie aus erneuerbaren 
Quellen im Kraftverkehrssektor im Jahr 
2015 mindestens 4% des 
Endenergieverbrauchs im 
Kraftverkehrssektor entspricht, von denen 
mindestens 20% auf Elektrizität oder 
Wasserstoff aus erneuerbaren Quellen, 
Biogas oder Kraftstoffe aus 
lignozelluloserhaltiger Biomasse und 
Algen entfallen, und dass dieser Anteil im 
Jahr 2020 mindestens 8-10% beträgt, von 
denen 40-50% auf Elektrizität oder 
Wasserstoff aus erneuerbaren Quellen, 
Biogas oder Kraftstoffe aus 
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lignozellulosehaltiger Biomasse und 
Algen entfallen. 

 Das Ziel für 2020 wird 2015 anhand einer 
umfassenden Überprüfung der gesamten 
Erfahrungen mit der Politik der 
erneuerbaren Energie im Verkehrssektor 
festgesetzt, bei der die möglichen 
negativen Auswirkungen auf die 
Lebensmittelsicherheit, die biologische 
Vielfalt und die kommerzielle 
Verfügbarkeit von Kraftstoffen aus 
lignozellulosehaltiger Biomasse und/oder 
Algen, Biogas und die Verwendung von 
Elektrizität oder Wasserstoff aus 
erneuerbaren Quellen besonders 
berücksichtigt werden. 

 Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, 
dass die Anrechnung von Energie auf die 
in den Unterabsätzen 1 und 2 genannten 
Ziele den in Artikel 15 aufgeführten 
Kriterien für die ökologische und 
gesellschaftliche Nachhaltigkeit 
entspricht. 

 Das Gesamtziel wird ab 2015 alle drei 
Jahre auf der Basis der in Artikel 20 
vorgesehenen Berichte der Kommission 
überprüft. 

 

Änderungsantrag 40 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 3 - Absatz 3 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 3a. Bis zum 1. Januar 2010 unterbreitet 
die Kommission dem Rat und dem 
Europäischen Parlament ein einziges 
Weißbuch mit einer erschöpfenden Liste 
der notwendigen 
Rechtsetzungsmaßnahmen zur 
Erreichung des in Absatz -1 genannten 
Ziels. 
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Begründung 

Die Rechtsetzungstätigkeit wird oft aufgesplittert. Ein einziges von der Kommission 
unterbreitetes Papier mit den notwendigen Rechtsetzungsmaßnahmen zur schrittweisen 
Beseitigung der Treibhausgasemissionen aus fossilen Kraftstoffen in der EU wäre sehr 
sinnvoll und würde die Rechtsetzung zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner 
Auswirkungen viel transparenter und klarer machen. 

 

Änderungsantrag 41 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 3 – Absatz 3 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 3a. Die Kommission legt vor dem 
1. Januar 2010 ein Verfahren zur 
Berechnung des Beitrags von Elektrizität 
und Wasserstoff aus erneuerbaren 
Quellen zum Gesamtenergiemix fest. 

 Diese Maßnahme, durch die nicht 
wesentliche Bestimmungen dieser 
Richtlinie durch Ergänzung geändert 
werden sollen, wird nach dem in 
Artikel 21 Absatz 3 genannten 
Regelungsverfahren mit Kontrolle 
erlassen. 

Begründung 

In vielen Kreisen bestehen in Bezug auf das 10-Prozent-Ziel Bedenken. Die Europäische 
Umweltagentur empfiehlt in einem unlängst veröffentlichten Bericht, den Anteil der 
sogenannten Biokraftstoffe der ersten Generation auf weniger als 10 % zu begrenzen. 
Elektrizität und Wasserstoff sollten Teil der Lösung sein. Gegenwärtig ist es jedoch schwer, 
den möglichen Anteil dieser Energiequellen am Gesamtenergiemix zu bestimmen. Damit 
Elektrizität oder Wasserstoff für den Verkehrssektor genutzt werden können, muss ein 
Berechnungsverfahren eingeführt werden. 
 

Änderungsantrag 42 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 4 – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 
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3. Ein Mitgliedstaat, dessen Anteil von 
Energie aus erneuerbaren Quellen in dem 
unmittelbar vorhergehenden 
Zweijahreszeitraum unter dem Richtkurs 
in Anhang I Teil B liegt, legt der 
Kommission spätestens bis zum 30. Juni 
des Folgejahres einen neuen nationalen 
Aktionsplan vor, in dem geeignete 
Maßnahmen festgelegt sind, durch die 
dafür gesorgt wird, dass künftig der Anteil 
von Energie aus erneuerbaren Quellen den 
im Richtkurs in Anhang I Teil B 
angegebenen Anteil erreicht oder 
übersteigt. 

3. Ein Mitgliedstaat, dessen Anteil von 
Energie aus erneuerbaren Quellen in dem 
unmittelbar vorhergehenden 
Zweijahreszeitraum unter den 
verbindlichen Zwischenzielen in Anhang I 
Teil B liegt, legt der Kommission 
spätestens bis zum 30. Juni des Folgejahres 
einen neuen nationalen Aktionsplan vor, in 
dem geeignete Maßnahmen festgelegt sind, 
durch die dafür gesorgt wird, dass künftig 
der Anteil von Energie aus erneuerbaren 
Quellen den im Richtkurs in Anhang I 
Teil B angegebenen Anteil erreicht oder 
übersteigt. 

 

Änderungsantrag 43 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 4 – Absatz 3 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 3a. Die Mitgliedstaaten schaffen Anreize 
für den Ausbau der 
Auftankmöglichkeiten für mit 
gasförmigen Kraftstoffen betriebene 
Fahrzeuge sowie – kurz- und mittelfristig 
– für die potenziellen Nutzer solcher 
Fahrzeuge, um einen umfangreichen 
Markt dafür zu begünstigen und den 
notwendigen Rahmen für eine 
nachhaltige Mobilität auf breiter Basis zu 
schaffen. 

Begründung 

In allen Ländern, in denen mit alternativen Kraftstoffen betriebene Fahrzeuge erfolgreich 
eingeführt wurden, war die massive Unterstützung des Staates und in vielen Fällen der 
Gebietskörperschaften von entscheidender Bedeutung. Ohne eine kurz- und mittelfristige 
staatliche Unterstützung ist die Schaffung eines breiten Marktes für diese Fahrzeuge 
schwierig. 
 

Änderungsantrag 44 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 5 – Absatz 9 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

9. Aus erneuerbaren Energiequellen in 
Drittländern erzeugter Strom wird bei der 
Bewertung der Erfüllung der die nationalen 
Ziele betreffenden Anforderungen dieser 
Richtlinie nur berücksichtigt, wenn 

9. Aus erneuerbaren Energiequellen in 
Drittländern erzeugter Strom und Energie 
im Verkehrssektor werden bei der 
Bewertung der Erfüllung der die nationalen 
Ziele betreffenden Anforderungen dieser 
Richtlinie nur berücksichtigt, wenn 

(a) der Strom in der Gemeinschaft 
verbraucht wird, 

(a) sie physisch in die Gemeinschaft 
importiert und dort verbraucht werden, 

(b) der Strom in einer Anlage erzeugt wird, 
die nach dem Inkrafttreten dieser Richtlinie 
in Betrieb genommen wird, und 

(b) sie in einer Anlage erzeugt werden, die 
nach dem Inkrafttreten dieser Richtlinie in 
Betrieb genommen wird, und 

(c) für den Strom ein Herkunftsnachweis 
ausgestellt wird, der Teil eines 
Herkunftsnachweissystems ist, das dem in 
dieser Richtlinie festgelegten System 
gleichwertig ist. 

(c) für sie ein Herkunftsnachweis 
ausgestellt wird, der Teil eines 
Herkunftsnachweissystems ist, das dem in 
dieser Richtlinie festgelegten System 
gleichwertig ist. 

 

Änderungsantrag 45 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 5 – Absatz 9 – Buchstabe b a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (ba) der Anteil der Energie aus 
erneuerbaren Quellen an der gesamten 
Energieerzeugung in dem Drittstaat nicht 
auf Grund der Einfuhr der Energie in die 
Gemeinschaft reduziert wird und 

Begründung 

Die Mitgliedstaaten sind für das Erreichen ihrer nationalen Ausbauziele verantwortlich. 
Daher müssen ihnen von der Richtlinie auch weiterhin die Möglichkeiten belassen werden, 
diese Ziele durch geeignete Förderinstrumente zu erreichen. 
 

Änderungsantrag 46 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 6 – Absatz 4 a (neu) 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 4a. Alternativ zu den 
Herkunftsnachweisen können die 
Mitgliedstaaten freiwillig TAC ausgeben, 
worauf diese Richtlinie keinen 
Rechtsanspruch begründet. Die 
Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die 
TAC den Absätzen 1 bis 4 entsprechen. 
Darüber hinaus sorgen die 
Mitgliedstaaten dafür, dass die TAC 
ausdrücklich als solche gekennzeichnet 
und elektronisch entwertet werden. 

Begründung 

Die Mitgliedstaaten sind für das Erreichen ihrer nationalen Ausbauziele verantwortlich. 
Daher müssen ihnen von der Richtlinie auch weiterhin die Möglichkeiten belassen werden, 
diese Ziele durch geeignete Förderinstrumente zu erreichen.  
 

Änderungsantrag 47 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 6 – Absatz 4 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 4b. Herkunftsnachweise (GO) und TAC 
begründen für sich keinen Anspruch auf 
eine Unterstützung aus nationalen 
Fördersystemen. 

Begründung 

Die Mitgliedstaaten sind für das Erreichen ihrer nationalen Ausbauziele verantwortlich. 
Daher müssen ihnen von der Richtlinie auch weiterhin die Möglichkeiten belassen werden, 
diese Ziele durch geeignete Förderinstrumente zu erreichen.  
 

Änderungsantrag 48 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 7 – Überschrift und Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 
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Zuständige Stellen und 
Herkunftsnachweisregister 

Zuständige Stellen und Register für auf 
die Zielerreichung anrechenbare 

Zertifikate (TAC) 

1. Jeder Mitgliedstaat benennt eine einzige 
zuständige Stelle zur Wahrnehmung der 
folgenden Aufgaben: 

1. Jeder Mitgliedstaat benennt eine einzige 
zuständige Stelle zur Wahrnehmung der 
folgenden Aufgaben: 

(a) Einrichtung und Führung eines 
nationalen Herkunftsnachweisregisters,  

(a) Einrichtung und Führung eines 
nationalen Registers für TAC, 

(b) Ausstellung von Herkunftsnachweisen, (b) Ausstellung von TAC, 

(c) Erfassung aller Übertragungen von 
Herkunftsnachweisen, 

(c) Erfassung aller Übertragungen von 
TAC, 

(d) Entwertung von Herkunftsnachweisen, (d) Entwertung von TAC, 

(e) Veröffentlichung eines jährlichen 
Berichts über die Zahl der ausgestellten 
Herkunftsnachweise, über die Zahl der an 
die anderen oder von den anderen 
zuständigen Stellen übertragenen 
Herkunftsnachweise und über die Zahl der 
entwerteten Herkunftsnachweise. 

(e) Veröffentlichung eines jährlichen 
Berichts über die Zahl der ausgestellten 
TAC, über die Zahl der an die anderen oder 
von den anderen zuständigen Stellen 
übertragenen TAC und über die Zahl der 
entwerteten TAC. 

 (Horizontaler Änderungsantrag: In der 
gesamten Richtlinie wird der Begriff 
„Herkunftsnachweis“ durch den Begriff „auf 
die Zielerreichung anrechenbares Zertifikat 
(TAC)* ersetzt.) 

Begründung 

Die Mitgliedstaaten sind für das Erreichen ihrer nationalen Ausbauziele verantwortlich. 
Daher müssen ihnen von der Richtlinie auch weiterhin die Möglichkeiten belassen werden, 
diese Ziele durch geeignete Förderinstrumente zu erreichen.  
 

Änderungsantrag 49 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 7 – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3. Im nationalen 
Herkunftsnachweisregister werden die 
von den einzelnen Personen gehaltenen 
Herkunftsnachweise erfasst. Ein 
Herkunftsnachweis wird jeweils nur in 
einem Register geführt.  

3. Im nationalen Register für die TAC 
werden die von den einzelnen Personen 
gehaltenen TAC erfasst. Ein TAC wird 
jeweils nur in einem Register geführt. 
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Begründung 

Die Mitgliedstaaten sind für das Erreichen ihrer nationalen Ausbauziele verantwortlich. 
Daher müssen ihnen von der Richtlinie auch weiterhin die Möglichkeiten belassen werden, 
diese Ziele durch geeignete Förderinstrumente zu erreichen.  
 

Änderungsantrag 50 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 7 – Absatz 3 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 3a. Die zuständige Stelle ist allein 
verantwortlich für jede in dem 
betreffenden Mitgliedstaat betriebene 
Anlage. Sie ist nicht zuständig für die 
Ausstellung von TAC aus Anlagen, die in 
einem anderen Mitgliedstaat betrieben 
werden. Die Mitgliedstaaten stellen 
sicher, dass die nach dieser Richtlinie 
begründete Zuständigkeit der in anderen 
Mitgliedstaaten eingerichteten 
zuständigen Stellen nicht verletzt wird. 

Begründung 

Die Mitgliedstaaten sind für das Erreichen ihrer nationalen Ausbauziele verantwortlich. 
Daher müssen ihnen von der Richtlinie auch weiterhin die Möglichkeiten belassen werden, 
diese Ziele durch geeignete Förderinstrumente zu erreichen.  
 
 

Änderungsantrag 51 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 8 – Absatz 3 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 3a. Mitgliedstaaten, die keine TAC 
ausgeben, können beschließen, dass TAC, 
die in anderen Mitgliedstaaten 
ausgegeben wurden, nach Maßgabe des 
Absatzes 1 entwertet werden müssen. In 
diesem Fall benennen sie eine einzige 
dafür zuständige Stelle. 
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Begründung 

Die Mitgliedstaaten sind für das Erreichen ihrer nationalen Ausbauziele verantwortlich. 
Daher müssen ihnen von der Richtlinie auch weiterhin die Möglichkeiten belassen werden, 
diese Ziele durch geeignete Förderinstrumente zu erreichen.  
 

Änderungsantrag 52 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 10 – Überschrift und einleitender Teil 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Auswirkungen der Entwertung von 
Herkunftsnachweisen 

Auswirkungen der Entwertung von TAC 

 1. Mitgliedstaaten, die TAC ausgeben, 
können die TAC anderer Mitgliedstaaten 
nach Maßgabe von Absatz 2 auf ihre 
nationalen Zielvorgaben anrechnen. 

Entwertet eine zuständige Stelle einen 
Herkunftsnachweis, den sie nicht selbst 
ausgestellt hat, wird zur Bewertung der 
Erfüllung der die nationalen Ziele 
betreffenden Anforderungen dieser 
Richtlinie eine entsprechend Menge an 
Energie aus erneuerbaren Quellen 

2. Entwertet eine zuständige Stelle ein 
TAC, das sie nicht selbst ausgestellt hat, 
wird zur Bewertung der Erfüllung der die 
nationalen Ziele betreffenden 
Anforderungen dieser Richtlinie eine 
entsprechend Menge an Energie aus 
erneuerbaren Quellen 

Begründung 

Die Mitgliedstaaten sind für das Erreichen ihrer nationalen Ausbauziele verantwortlich. 
Daher müssen ihnen von der Richtlinie auch weiterhin die Möglichkeiten belassen werden, 
diese Ziele durch geeignete Förderinstrumente zu erreichen.  
 
 

Änderungsantrag 53 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 10 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Artikel 10a 

 Direkter Sanktionsmechanismus 

 1. Um für die eindeutige und zuverlässige 
Einhaltung der Ziele dieser Richtlinie 
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durch die Mitgliedstaaten zu sorgen, 
richtet die Kommission einen 
Mechanismus direkter Sanktionen ein. 

 2. Die Kommission verhängt direkte 
Sanktionen gegen Mitgliedstaaten, die die 
Ziele der Richtlinie nicht erfüllen, weil sie 
die verbindlichen Zwischenziele in 
Anhang I Teil B in dem unmittelbar 
vorhergehenden Zweijahreszeitraum 
nicht erreicht haben, und die nicht 
nachweisen können, dass sie 
Übertragungsbescheinigungen gemäß 
Artikel 3 und 9 von einem dritten 
Mitgliedstaat (der seine Ziele übertroffen 
hat) erhalten haben. Im Fall 
gemeinsamer Projekte oder gemeinsamer 
nationaler Pläne von zwei oder mehr 
Mitgliedstaaten verhängt die Kommission 
gemeinsame Sanktionen gegen jene 
Mitgliedstaaten, die an der betreffenden 
gemeinsamen Umsetzung oder am 
gemeinsamen Plan beteiligt waren und 
die gemeinsamen verbindlichen Richtziele 
nicht erreicht haben. 

 3. Die Kommission erlässt die 
erforderlichen Maßnahmen zur 
Umsetzung von Absatz 1 und 
insbesondere zur Festlegung der 
notwendigen Leitlinien sowie der 
Methoden zur Berechnung und 
Einziehung der Strafen für die 
Nichterfüllung bis spätestens Ende 2010 
und zum Erlass detaillierter 
Bestimmungen für die 
verwaltungstechnische Abwicklung und 
die Einrichtung eines entsprechenden 
Fonds, in den diese Einnahmen fließen 
sollten, gemäß Artikel 18 Absatz 2 der 
Verordnung (EG, Euratom) 
Nr. 1605/2002 des Rates vom 
25. Juni 2002 über die Haushaltsordnung 
für den Gesamthaushaltsplan der 
Europäischen Gemeinschaften 
(zweckgebundene Einnahmen). Diese 
Durchführungsmaßnahmen sollten auch 
Bestimmungen über die Verwaltung und 
Nutzung der Mittel zur Förderung von 
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Projekten im Bereich erneuerbare 
Energieträger in Mitgliedstaaten, die ihre 
Ziele übertroffen haben, und generell zur 
Verbesserung und Stärkung der 
Erforschung, Erzeugung und Nutzung 
von erneuerbaren Energieträgern und für 
eine verbesserte Energieeffizienz in der 
Europäischen Union enthalten. 

 4. Die Kommission leitet umgehend ein 
Verfahren zur Verhängung direkter 
Sanktionen ein, wenn die Bewertung des 
Berichts eines Mitgliedstaats gezeigt hat, 
dass dieser Mitgliedstaat seine Ziele nicht 
erfüllt, oder wenn zu irgendeinem 
Zeitpunkt nachgewiesen wird, dass der 
Mitgliedstaat seinen Verpflichtungen 
nicht nachkommt. 

 5. Die Sanktion sollte danach berechnet 
werden, um wie viele MWh erneuerbarer 
Energie der Mitgliedstaat sein 
verbindliches Ziel verfehlt hat, und sie 
sollte in einer angemessenen Höhe 
festgesetzt werden, so dass ein starker 
Anreiz für die Mitgliedstaaten besteht, 
Investitionen in erneuerbare 
Energieträger zu tätigen, um die 
nationalen Ziele zu erreichen oder sogar 
zu übertreffen. 

 6. Die Maßnahmen, die eine Änderung 
nicht wesentlicher Bestimmungen dieser 
Richtlinie, unter anderem durch 
Hinzufügung, bewirken, werden nach 
dem in Artikel 5a des 
Beschlusses 1999/468/EG genannten 
Regelungsverfahren mit Kontrolle 
erlassen. 

 7. Die Zahlung der Strafe entbindet den 
Mitgliedstaat nicht von seiner Pflicht, 
seine verbindlichen Zwischenziele gemäß 
Anhang I Teil B und das in der dritten 
Spalte der Tabelle in Anhang I 
angegebene Gesamtziel zu erfüllen. In 
diesem Fall findet auch Artikel 4 Absatz 3 
Anwendung. 
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Begründung 

Lange wurden im EU-Recht Quoten und Abgaben als ordnungspolitische Instrumente genutzt; 
nun sollte als Bestandteil der Umweltpolitik eine Sanktion beschlossen werden, um Anreize 
für die Mitgliedstaaten zur Erreichung der Ziele zu schaffen. Sie sollte so berechnet werden, 
dass gewährleistet ist, dass für die Mitgliedstaaten ein starker Anreiz besteht, Investitionen in 
erneuerbare Energieträger zu tätigen, um ihre Ziele zu erreichen oder sogar zu übertreffen. 
Aktuellen wirtschaftlichen Überlegungen zufolge wären 90 Euro pro verfehlter MWh 
erneuerbarer Energie eine angemessene Grundlage für die Strafe. 
 
 

Änderungsantrag 54 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 12 – Absatz 1 – Buchstabe a a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 aa) die Bewertungs-, Planungs- und 
Genehmigungsverfahren, die durch 
verschiedene Vorschriften im Rahmen des 
EU-Umweltrechts geregelt sind, 
eingehalten werden; 

Begründung 

Die Verfahren zur Folgenabschätzung und Erteilung von Genehmigungen sind durch eine 
Vielzahl von EU-Richtlinien geregelt. Damit der Fortschritt im Bereich erneuerbare 
Energieträger nicht behindert wird, müssen die im Rahmen der neuen Richtlinie über 
erneuerbare Energieträger festgelegten Verfahren auf bereits geltende Vorschriften und 
Verfahren abgestimmt sein. 
 

Änderungsantrag 55 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 12 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Die Mitgliedstaaten legen eindeutige 
technische Spezifikationen fest, die Geräte 
und Systeme, die erneuerbare Energie 
nutzen, erfüllen müssen, damit ihnen die 
Förderregelungen zugute kommen. Gibt es 
europäische Normen, einschließlich 
Umweltzeichen, Energiezeichen und 
sonstige von den europäischen 

2. Die Mitgliedstaaten legen eindeutige 
technische Spezifikationen fest, die Geräte 
und Systeme, die erneuerbare Energie 
nutzen, erfüllen müssen, damit ihnen die 
Förderregelungen zugute kommen. Gibt es 
europäische Normen, einschließlich 
Umweltzeichen, Energiezeichen und 
sonstige von den europäischen 
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Normengremien entwickelte technische 
Referenzsysteme, werden solche 
technischen Spezifikationen auf der 
Grundlage dieser Normen abgefasst. 
Solche technischen Spezifikationen 
schreiben nicht vor, wo die Geräte und 
Systeme zu zertifizieren sind. 

Normengremien entwickelte technische 
Referenzsysteme, werden solche 
technischen Spezifikationen auf der 
Grundlage dieser Normen abgefasst. 
Solche technischen Spezifikationen 
schreiben nicht vor, wo die Geräte und 
Systeme zu zertifizieren sind, und dürfen 
die nationalen Märkte nicht abschotten. 

Begründung 

Die nationalen technischen Spezifikationen sollten nicht zum Schutz der nationalen Märkte 
eingesetzt werden. Bestehende Beschränkungen im Binnenmarkt behindern den Ausbau 
erneuerbarer Energien schon heute. 
 

Änderungsantrag 56 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 12 – Absatz 4 – Buchstaben a, b und ba (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(a) der Nutzung von Passiv-, 
Niedrigenergie- und Nullenergiehäusern 
oder 

(a) der Nutzung von Passiv-, 
Niedrigenergie- und Nullenergiehäusern,  

(b) örtlichen Beschränkungen der 
Verfügbarkeit erneuerbarer Energiequellen. 

(b) örtlicher Beschränkungen der 
Verfügbarkeit erneuerbarer Energiequellen 
oder 

 (ba) Bedingungen, die die wirtschaftliche 
Effizienz und die technischen 
Möglichkeiten betreffen. 

 

Änderungsantrag 57 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 12 – Absatz 4 – Buchstabe b a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (ba) der Nutzung von Wärme aus Kraft-
Wärme-Kopplungsanlagen, soweit diese 
hocheffizient im Sinne der EU-Richtlinie 
2004/8/EG sind. 
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Begründung 

Fernwärme aus Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen leistet einen wichtigen Beitrag zur 
effizienten Rohstoffausnutzung und zur Verringerung des CO2-Ausstoßes. Da Fernwärme 
nicht über große Entfernungen transportiert werden kann, sollte überall dort, wo 
Fernwärmenetze vorhanden sind, ein möglichst flächendeckender Einsatz angestrebt werden. 
Die Fernwärmenutzung sollte daher nicht durch eine Nutzungspflicht von erneuerbaren 
Energieträgern eingeschränkt werden.  
 

Änderungsantrag 58 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 12 – Absatz 5 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 5a. Die Mitgliedstaaten dürfen das 
Inverkehrbringen und/oder die 
Inbetriebnahme von Technologien für 
erneuerbare Energieträger, die den 
Richtlinien zur Erlangung der EG-
Konformitätskennzeichnung oder der 
Europäischen Technischen 
Standardzulassung entsprechen, oder die 
in einem anderen Mitgliedstaat 
rechtmäßig in den Verkehr gebracht 
worden sind, in ihrem Hoheitsgebiet 
weder verbieten noch einschränken oder 
behindern. 

 

Änderungsantrag 59 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 13 – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3. Die Mitgliedstaaten entwickeln 
Zertifizierungssysteme für Installateure 
von kleinen Biomassekesseln und -öfen, 
Fotovoltaik- und Solarwärmesystemen und 
Wärmepumpen. Diesen Systemen liegen 
die in Anhang IV festgelegten Kriterien 
zugrunde. Jeder Mitgliedstaat erkennt die 
von anderen Mitgliedstaaten gemäß diesen 
Kriterien vorgenommenen Zertifizierungen 

3. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
Zertifizierungssysteme oder gleichwertige 
Qualifikationssysteme für Installateure von 
kleinen Biomassekesseln und -öfen, 
Fotovoltaik- und Solarwärmesystemen und 
Wärmepumpen verfügbar sind. Den 
Zertifizierungssystemen liegen die in 
Anhang IV festgelegten Kriterien 
zugrunde. Jeder Mitgliedstaat erkennt die 



 

RR\744677DE.doc 237/397 PE405.949v02-00 

 DE 

an. von anderen Mitgliedstaaten gemäß diesen 
Kriterien vorgenommenen Zertifizierungen 
an; die Richtlinie 2005/36/EG bleibt 
hiervon unberührt. 

 
 

Änderungsantrag 60 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 14 – Überschrift 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Zugang zum Elektrizitätsnetz Zugang zum Netz 

Begründung 

Die Unterstützung der Wärme- und Stromerzeugung auf der Basis von Biogas sollte an die 
finanziell neutrale Unterstützung der Herstellung von zum Transport in Fernleitungen und für 
den Fahrzeugantrieb geeignetem Biomethan gekoppelt werden. 
 

Änderungsantrag 61 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 14 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Die Mitgliedstaaten ergreifen die 
erforderlichen Schritte, um eine 
Netzinfrastruktur zu entwickeln, mit der 
die Weiterentwicklung der 
Stromerzeugung aus erneuerbaren 
Energiequellen möglich ist, was 
Verbindungsleitungen zwischen den 
Mitgliedstaaten einschließt. 

1. Die Mitgliedstaaten ergreifen die 
erforderlichen Schritte, um eine 
Netzinfrastruktur zu entwickeln, mit der 
die Weiterentwicklung der 
Stromerzeugung und der Erzeugung 
gasförmiger Verkehrskraftstoffe (wie 
Biogas bzw. Biomethan) und der 
Erzeugung von Fernwärme bzw. -kälte 
aus erneuerbaren Energiequellen möglich 
ist, was soweit zweckmäßig, 
Verbindungsleitungen zwischen den 
Mitgliedstaaten einschließt. 

Begründung 

Die Unterstützung der Wärme- und Stromerzeugung auf der Basis von Biogas sollte an die 
finanziell neutrale Unterstützung der Herstellung von zum Transport in Fernleitungen und für 
den Fahrzeugantrieb geeignetem Biomethan gekoppelt werden. 
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Änderungsantrag 62 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 14 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Unbeschadet der Wahrung der 
Zuverlässigkeit und der Sicherheit des 
Netzes sorgen die Mitgliedstaaten dafür, 
dass die Betreiber der Übertragungs- und 
Verteilungsnetze in ihrem Hoheitsgebiet 
die Übertragung und Verteilung von Strom 
aus erneuerbaren Energiequellen 
gewährleisten. Sie sehen außerdem einen 
vorrangigen Netzzugang für Strom aus 
erneuerbaren Energiequellen vor. Bei der 
Inanspruchnahme von 
Elektrizitätserzeugungsanlagen gewähren 
die Betreiber der Übertragungsnetze 
Erzeugungsanlagen Vorrang, in denen 
erneuerbare Energiequellen eingesetzt 
werden, soweit es die Sicherheit des 
nationalen Elektrizitätssystems zulässt.  

2. Unbeschadet der Wahrung der 
Zuverlässigkeit und der Sicherheit des 
Netzes sorgen die Mitgliedstaaten dafür, 
dass die Betreiber der Übertragungs- und 
Verteilungsnetze in ihrem Hoheitsgebiet 
den vorrangigen Netzzugang sowie die 
Übertragung und Verteilung von Strom aus 
erneuerbaren Energiequellen 
gewährleisten. Sie sehen außerdem einen 
vorrangigen Netzzugang für Strom aus 
erneuerbaren Energiequellen vor. Bei der 
Inanspruchnahme von 
Elektrizitätserzeugungsanlagen gewähren 
die Betreiber der Übertragungsnetze 
Erzeugungsanlagen Vorrang, in denen 
erneuerbare Energiequellen eingesetzt 
werden, soweit es die Sicherheit des 
nationalen Elektrizitätssystems zulässt. 

Begründung 

Vorrangiger Netzzugang ist wichtig mit Blick auf die Zielvorgabe eines Anteils von 20 % für 
erneuerbare Energieträger und lässt sich aufgrund der Diskriminierung erneuerbarer 
Energieträger am Strommarkt rechtfertigen. Windenergie wirkt sich günstig auf die 
Strompreise aus, weil der aus ihr gewonnene Strom geringe Nebenkosten hat. Dieser Vorteil 
betrug für deutsche Stromverbraucher allein im Jahr 2006 4,98 Mrd. EUR (Studie des 
deutschen Bundesumweltministeriums http://www.erneuerbare-energien.de/inhalt/39649/)  
 
 

Änderungsantrag 63 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 14 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Artikel 14a 

 1. Die Mitgliedstaaten treffen die 
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erforderlichen Maßnahmen, um die 
Gasnetzinfrastruktur einschließlich 
Verbindungsleitungen zwischen den 
Mitgliedstaaten so auszubauen, dass sie 
der zunehmenden Gaserzeugung auf der 
Grundlage erneuerbarer Energieträger 
entspricht. 

 2. Unbeschadet der Wahrung der 
Zuverlässigkeit und der Sicherheit des 
Gasnetzes gewährleisten die 
einzelstaatlichen Behörden die 
Einspeisung und Verteilung des auf der 
Grundlage erneuerbarer Energieträger 
erzeugten Gases, wobei vorrangiger 
Zugang gewährt wird. 

 3. Die Mitgliedstaaten verpflichten die für 
das Gasnetz verantwortlichen nationalen 
Stellen, einheitliche Vorschriften über die 
zur technischen Anpassung notwendigen 
Investitionen zu veröffentlichen. 

 4. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 
die erhobenen Übertragungs- und 
Verteilungsentgelte sich bei Gas aus 
erneuerbaren Energieträgern nicht 
nachteilig auswirken und den potenziellen 
Kostenvorteilen Rechnung tragen, die 
sich aus dem Anschluss der Anlagen an 
das Gasnetz ergeben. 

Begründung 

Vorschriften sollte es nicht nur für Strom, sondern auch für die Gasherstellung geben. 
 
 

Änderungsantrag 64 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 14 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Artikel 14 a 

 Nachhaltige Kategorien von erneuerbaren 
Energien 



 

PE405.949v02-00 240/397 RR\744677DE.doc 

DE 

 1. Zum Zweck dieser Richtlinie gelten 
Vorhaben im Bereich der erneuerbaren 
Energien als ökologisch nachhaltig, wenn 
sie die Bestimmungen dieses Artikels 
erfüllen. 

 2. Im Einklang mit den nationalen 
Planungsregeln und 
Durchführungsvorschriften für diese 
Richtlinie gelten die folgenden Kategorien 
von erneuerbaren Energien als mit 
diesem Artikel vereinbar: 

 a) alle Formen photovoltaischer 
Elektrizität, sofern die Mitgliedstaaten 
keine Obergrenze festlegen, ab der eine 
Umweltverträglichkeitsprüfung 
erforderlich ist, welche nicht unter 1 MW 
für sämtliche Einheiten einer 
Planungsanwendung liegen darf; 

 b) Strom aus Windturbinen vorbehaltlich 
der Bestimmungen von Absatz 5; 

 c) große konzentrierte 
Solarenergieanlagen, sofern sie nicht auf 
genutzten Agrarflächen stehen, wobei die 
Mitgliedstaaten allerdings eine 
Umweltverträglichkeitsprüfung für 
Anlagen über 5 MW verlangen können, 
welche in den in diesem Artikel 
genannten sensiblen Gebieten und auf 
kleinen Inseln angesiedelt sind; 

 d) Wärme-Kraft-Kopplungsanlagen unter 
5 MW, die eine beliebige Form von 
Biomasse nutzen; 

 e) alle Formen von Elektrizität, die in 
landwirtschaftlichen Betrieben aus nicht 
fossilen Kraftstoffen erzeugt wird, 
vorbehaltlich der Bestimmungen der 
Artikel 12 und 14; 

 f) die industrielle Umwandlung von CO2 
in Kraftstoffe mit dem Algenvektor oder 
einer vergleichbaren Technologie, 
insbesondere wenn dies integraler 
Bestandteil der Kohlenstoffabscheidung, -
nutzung und -speicherung in einem 
fossile Kraftstoffe nutzenden 
Elektrizitätswerk oder einer 
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energieintensiven Industrieanlage ist. 

 Neue Technologien für erneuerbare 
Energien, die zum Zeitpunkt des 
Inkrafttretens dieser Richtlinie noch nicht 
demonstriert wurden und nachweislich 
die Kriterien dieses Artikels erfüllen, 
können bis zur Überarbeitung dieser 
Richtlinie diesem Absatz nach dem 
Verfahren des Artikels 21 Absatz 2 
vorläufig hinzugefügt werden. 

 3. Alle Anlagen und Vorhaben, welche die 
in Absatz 2 genannten Kriterien nicht 
erfüllen, können als mit diesem Artikel 
und mit Artikel 15 vereinbar betrachtet 
werden, sofern eine 
Umweltverträglichkeitsprüfung bestätigt, 
dass sie den Anforderungen dieses 
Artikels genügen. 

 4. Im Einklang mit Artikel 12 Absatz 5 
unterbreitet die Kommission 
Legislativvorschläge in Verbindung mit 
der Energieumwandlungswirksamkeit von 
gemäß Artikel 15 erzeugten Kraftstoffen 
zur Nutzung im Verkehrssektor. 

 5. Die Mitgliedstaaten können bestimmte 
Gebiete ausweisen, zum Beispiel 
National- und Regionalparks, Gebiete von 
hoher biologischer Vielfalt, 
Zugvögelschutzgebiete, Gebiete von 
außergewöhnlicher natürlicher 
Schönheit, Landschaften von Bedeutung 
für das nationale Erbe, Schutzgebiete 
gemäß der Habitatrichtlinie oder anderen 
internationalen Rechtsvorschriften zum 
Schutz der biologischen Vielfalt, welche 
für jedwede Form der Energieerzeugung 
oder für spezifische erneuerbare 
Technologien von der Umsetzung dieses 
Artikels ausgeschlossen werden können. 

Begründung 

Im Kommissionsvorschlag definieren die Nachhaltigkeitskriterien in fast ausschließlich 
negativer Weise ausgeschlossene Gebiete. Dieser neue Artikel hat einen positiveren Ansatz 
und betont jene erneuerbaren Technologien, die vorbehaltlich bestimmter Anforderungen an 
ihren Umfang und Standort die Nachhaltigkeit nicht wesentlich beeinträchtigen, und kehrt so 
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die Beweislast in bestimmten Mitgliedstaaten um. Dieser Vorschlag enthält keine endgültige 
Liste und lässt ausdrücklich alle bestehenden und künftigen Technologien zu, welche dem 
gebotenen Nachhaltigkeitsniveau entsprechen, so dass Planung und Investitionen zügig 
durchgeführt werden können. 

Änderungsantrag 65 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 15 – Überschrift 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Kriterien für die ökologische 
Nachhaltigkeit von Biokraftstoffen und 
anderen flüssigen Brennstoffen 

Kriterien für die ökologische und 
gesamtgesellschaftliche Nachhaltigkeit 
von Energie aus Biomasse 

Begründung 

Neben ökologischen müssen auch soziale Kriterien gelten. 
 

Änderungsantrag 66 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 15 – Absatz 1 – einleitender Teil 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Biokraftstoffe und andere flüssige 
Biobrennstoffe werden für die unter den 
Buchstaben a, b und c aufgeführten 
Zwecke nur dann berücksichtigt, wenn sie 
die in den Absätzen 2 bis 5 festgelegten 
Kriterien erfüllen: 

1. Energie aus Biomasse wird für die unter 
den Buchstaben a, b und c aufgeführten 
Zwecke nur dann berücksichtigt, wenn sie 
die in den Absätzen 2 bis 8 festgelegten 
Kriterien erfüllt: 

Begründung 

Eine nachhaltige Energieerzeugung darf nicht auf ökologische Nachhaltigkeit beschränkt 
sein. Die mit der Biobrennstofferzeugung verbundenen sozialen Probleme und 
Menschenrechtsverletzungen sind hinreichend belegt und machen deutlich, dass die für 
Biobrennstoffe geltenden Nachhaltigkeitskriterien der EU auch gesellschaftsbezogene 
Vorgaben umfassen müssen.  
 
 

Änderungsantrag 67 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 15 – Absatz 1 – Buchstabe a a (neu) 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 aa) Bewertung der Einhaltung der nach 
der Richtlinie über die Kraftstoffqualität 
für Verkehrskraftstoffe geltenden 
Bestimmungen;  

Begründung 

Die in der Richtlinie über erneuerbare Energie und in der Richtlinie über die 
Kraftstoffqualität enthaltenen Vorschriften für Biokraftstoffe im Verkehrssektor sollten 
aufeinander abgestimmt werden. Der Querverweis ist nötig, um zu verdeutlichen, dass nach 
beiden Richtlinien dasselbe Regelwerk gilt. 
 
 

Änderungsantrag 68 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 15 - Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Die durch die Verwendung von 
Biokraftstoffen und anderen flüssigen 
Biobrennstoffen erzielte Einsparung bei 
den Treibhausgasemissionen, die für die in 
Absatz 1 genannten Zwecke berücksichtigt 
werden, muss zumindest 35 % betragen.  

2. Die durch die Verwendung von 
Kraftstoffen aus Biomasse erzielte 
Einsparung bei den 
Treibhausgasemissionen, die für die in 
Absatz 1 genannten Zwecke berücksichtigt 
werden, muss zumindest 45 % ab dem 
Inkrafttreten dieser Richtlinie und 
zumindest 60% ab dem 1. Januar 2015 
betragen.  

Falls Biokraftstoffe und andere flüssige 
Biobrennstoffe von Anlagen erzeugt 
werden, die im Januar 2008 in Betrieb 
waren, gilt Unterabsatz 1 ab dem 1. April 
2013. 

Falls Kraftftstoffe aus Biomasse von 
Anlagen erzeugt werden, die im Januar 
2009 in Betrieb waren, gilt Unterabsatz 1 
ab dem 1. April 2013. 
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Änderungsantrag 69 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 15 - Absatz 3 - Unterabsatz 1  
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3. Biokraftstoffe und andere flüssige 
Biobrennstoffe, die für die in Absatz 1 
genannten Zwecke berücksichtigt werden, 
dürfen nicht aus Rohstoffen hergestellt 
werden, die auf Flächen mit anerkanntem 
hohen Wert hinsichtlich der biologischen 
Vielfalt erzeugt werden, das heißt auf 
Flächen, die im oder nach Januar 2008 
folgenden Status hatten, unabhängig 
davon, ob die Flächen noch diesen Status 
haben: 

3. Energie aus Biomasse, die für die in 
Absatz 1 genannten Zwecke berücksichtigt 
wird, darf nicht aus Rohstoffen hergestellt 
werden, die auf Flächen mit anerkanntem 
hohen Wert hinsichtlich der biologischen 
Vielfalt erzeugt werden, sofern nicht 
nachgewiesen ist, dass sie mit 
nachhaltigen Bewirtschaftungsverfahren 
gewonnen werden und ihre Erzeugung 
und Extraktion nicht die biologische 
Vielfalt beeinträchtigt oder dass die 
Zusammensetzung der Arten und die 
natürlichen Prozesse nicht aufgrund 
spezifischer Maßnahmen 
wiederhergestellt werden. Dazu gehören 
Flächen, die im oder nach November 2005 
folgenden Status hatten, unabhängig 
davon, ob die Flächen noch diesen Status 
haben: 

  

Begründung 
 
In der von der Kommission vorgeschlagenen Liste der ausgeschlossenen Gebiete fehlen 
bestimmte sensible Gebiete, zum Beispiel Gebiete mit einem hohen Erhaltungswert, die 
hinzugefügt werden müssen. Im Kommissionsvorschlag gibt es nur zwei Arten von Gebieten: 
jene, in denen Biokraftstoffe uneingeschränkt erzeugt werden dürfen, und jene, in denen das 
verboten ist. In Europa und in anderen Regionen sollte eine nachhaltige Bewirtschaftung 
möglich sein, so dass Biomasse in begrenzten Mengen in nachhaltiger Weise genutzt werden 
kann. 

Änderungsantrag 70 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 15 – Absatz 3 – Buchstabe -a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (-a) Gebiete mit einem hohen 
Erhaltungswert; 
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Begründung 

Die Gewinnung von Biomasse für Verkehrskraftstoffe sollte auf Flächen beschränkt sein, in 
deren Fall die direkte oder indirekte Flächennutzungsänderung keine negativen Folgen hat 
oder nachweislich zu einer Erhöhung des Kohlenstoffbestands im Boden führt. Jede andere 
energetische Nutzung von Biomasse muss durch Vorschriften geregelt werden, um 
Umweltschäden zu vermeiden. 
 

Änderungsantrag 71 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 15 – Absatz 3 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(a) von signifikanter menschlicher 
Tätigkeit unberührter Wald, d. h. Wald, in 
dem es keinen bekannten signifikanten 
Eingriff des Menschen gegeben hat oder in 
dem der letzte signifikante Eingriff des 
Menschen lang genug zurückliegt, dass die 
natürliche Artenzusammensetzung und die 
natürlichen Vorgänge wieder gegeben sind; 

(a) von signifikanter menschlicher 
Tätigkeit unberührter Wald, d. h. Wald, in 
dem es keinen bekannten signifikanten 
Eingriff des Menschen gegeben hat oder in 
dem der letzte signifikante Eingriff des 
Menschen lang genug zurückliegt, dass die 
natürliche Artenzusammensetzung und die 
natürlichen Vorgänge wieder gegeben sind, 
es sei denn, es wird der Nachweis dafür 
erbracht, dass die Eingriffe des Menschen 
so geringfügig und selten waren und sein 
werden, dass die natürliche 
Artenzusammensetzung und die 
natürlichen Vorgänge davon nicht 
beeinträchtigt werden; 

Begründung 

Die Gewinnung von Biomasse für Verkehrskraftstoffe sollte auf Flächen beschränkt sein, in 
deren Fall die direkte oder indirekte Flächennutzungsänderung keine negativen Folgen hat 
oder nachweislich zu einer Erhöhung des Kohlenstoffbestands im Boden führt. Jede andere 
energetische Nutzung von Biomasse muss durch Vorschriften geregelt werden, um 
Umweltschäden zu vermeiden. 
 

Änderungsantrag 72 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 15 – Absatz 3 – Buchstabe b 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(b) für Naturschutzzwecke ausgewiesene (b) für Naturschutzzwecke ausgewiesene 
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Flächen, sofern nicht nachgewiesen wird, 
dass die Erzeugung des Rohstoffes solchen 
Zwecken nicht zuwiderläuft; 

Flächen, einschließlich Gebiete, die für 
den Schutz von Ökosystemen und Arten 
ausgewiesen sind, die aufgrund 
internationaler Übereinkünfte als selten, 
gefährdet oder vom Aussterben bedroht 
gelten, sofern nicht nachgewiesen wird, 
dass die Erzeugung des Rohstoffes solchen 
Zwecken nicht zuwiderläuft; 

Begründung 

Die Gewinnung von Biomasse für Verkehrskraftstoffe sollte auf Flächen beschränkt sein, in 
deren Fall die direkte oder indirekte Flächennutzungsänderung keine negativen Folgen hat 
oder nachweislich zu einer Erhöhung des Kohlenstoffbestands im Boden führt. Jede andere 
energetische Nutzung von Biomasse muss durch Vorschriften geregelt werden, um 
Umweltschäden zu vermeiden. 
 
 

Änderungsantrag 73 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 15 – Absatz 4 – einleitender Teil 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

4. Biokraftstoffe und andere flüssige 
Biobrennstoffe, die für die in Absatz 1 
genannten Zwecke berücksichtigt werden, 
dürfen nicht aus Rohstoffen hergestellt 
werden, die auf Flächen mit hohem 
Kohlenstoffbestand gewonnen werden, das 
heißt auf Flächen, die im Januar 2008 
folgenden Status hatten und diesen Status 
nicht mehr haben: 

4. Energie aus Biomasse, die für die in 
Absatz 1 genannten Zwecke berücksichtigt 
wird, darf nicht aus Rohstoffen hergestellt 
werden, die auf Flächen mit hohem 
Kohlenstoffbestand gewonnen werden, das 
heißt auf Flächen, die im November 2005 
folgenden Status hatten und diesen Status 
nicht mehr haben: 

 

Änderungsantrag 74 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 15 – Absatz 4 – Buchstabe b a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

  

 (ba) Steppen und Buschsteppen, das heißt 
Flächen mit einem gemischten Bewuchs 
aus Bäumen, Büschen und Gras mit 
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hohem Kohlenstoffbestand; 

  

Begründung 

Die Gewinnung von Biomasse für Verkehrskraftstoffe sollte auf Flächen beschränkt sein, in 
deren Fall die direkte oder indirekte Flächennutzungsänderung keine negativen Folgen hat 
oder nachweislich zu einer Erhöhung des Kohlenstoffbestands im Boden führt. Jede andere 
energetische Nutzung von Biomasse muss durch Vorschriften geregelt werden, um 
Umweltschäden zu vermeiden. 
 

 

Änderungsantrag 75 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 15 - Absatz 4 - Unterabsatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Dieser Absatz findet keine Anwendung, 
wenn zum Zeitpunkt der Gewinnung des 
Rohstoffs die Flächen denselben Status 
hatten wie im Januar 2008. 

Dieser Absatz findet keine Anwendung, 
wenn zum Zeitpunkt der Gewinnung des 
Rohstoffs die Flächen denselben Status 
hatten wie im November 2005. 

 
 

Änderungsantrag 76 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 15 - Absatz 4 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 4a. Unabhängig davon, ob die Rohstoffe 
innerhalb oder außerhalb des 
Hoheitsgebiets der Gemeinschaft 
angebaut wurden, wird Biomasse zur 
Energiegewinnung nur dann für die in 
Absatz 1 genannten Zwecke 
berücksichtigt, wenn wirksame 
Maßnahmen ergriffen wurden, um 
Folgendes zu verhindern: 

 (a) Verschlechterung der Qualität von 
Oberflächen- und Grundwasser durch 
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Einträge von Schadstoffen und zu großen 
Mengen von Nährstoffen; 

 (b) übermäßiger Wasserverbrauch in 
Gebieten, in denen Wasser knapp ist; 

 (c) Luftverschmutzung; 

 (d) Verschlechterung der Bodenqualität. 

 

Änderungsantrag 77 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 15 - Absatz 5 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

5. In der Gemeinschaft angebaute 
landwirtschaftliche Rohstoffe, die für die 
Herstellung von Biokraftstoffen und 
anderen flüssigen Biobrennstoffen, die für 
die in Absatz 1 genannten Zwecke 
berücksichtigt werden, verwendet werden, 
müssen gemäß den in Anhang III Nummer 
A der Verordnung (EG) Nr. 1782/2003 des 
Rates unter der Überschrift „Umwelt“ 
aufgeführten Bestimmungen und im 
Einklang mit den Mindestanforderungen 
für den guten landwirtschaftlichen und 
ökologischen Zustand im Sinne von Artikel 
5 Absatz 1 dieser Verordnung gewonnen 
werden. 

5. In der Gemeinschaft angebaute 
landwirtschaftliche Rohstoffe, die für die 
Herstellung von Energie aus Biomasse, 
die für die in Absatz 1 genannten Zwecke 
berücksichtigt wird, verwendet werden, 
müssen gemäß den in Anhang III Nummer 
A der Verordnung (EG) Nr. 1782/2003 des 
Rates unter der Überschrift „Umwelt“ 
aufgeführten Bestimmungen und im 
Einklang mit den Mindestanforderungen 
für den guten landwirtschaftlichen und 
ökologischen Zustand im Sinne von Artikel 
5 Absatz 1 dieser Verordnung gewonnen 
werden. 

 

Änderungsantrag 78 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 15 - Absatz 7 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

7. Die Kommission berichtet über 
Anforderungen an ein 
Nachhaltigkeitskonzept für die 
energetische Nutzung von Biomasse, mit 
Ausnahme von Biokraftstoffen und 
anderen flüssigen Biobrennstoffen, bis 
spätestens 31. Dezember 2010. 

7. Die Kommission berichtet über alle 
weiteren Anforderungen an ein 
Nachhaltigkeitskonzept für die 
energetische Nutzung von Biomasse, mit 
Ausnahme von Biokraftstoffen und 
anderen flüssigen Biobrennstoffen, bis 
spätestens 31. Dezember 2009. In dem 
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Gegebenenfalls fügt sie dem Bericht 
Vorschläge für ein Nachhaltigkeitskonzept 
für die sonstige energetische Nutzung von 
Biomasse für das Europäische Parlament 
und den Rat bei. 

Bericht berücksichtigt sie die geltenden 
Vorschriften und Normen, die Grundsätze 
einer nachhaltigen Forstwirtschaft und 
Normen, die in diesem Bereich zurzeit 
ausgearbeitet werden. Gegebenenfalls fügt 
sie dem Bericht Vorschläge für ein 
Nachhaltigkeitskonzept für die sonstige 
energetische Nutzung von Biomasse für 
das Europäische Parlament und den Rat 
bei. 

Begründung 

Bei einer Erweiterung der Nachhaltigkeitskriterien für Biomasse ist den geltenden 
Grundsätzen und Vorschriften für eine nachhaltige Forstwirtschaft ebenso Rechnung zu 
tragen wie den Normen, deren Ausarbeitung noch andauert.  
 

Änderungsantrag 79 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 15 - Absatz 7 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 7a. Biomasse zur Energiegewinnung wird 
nur dann für die in Absatz 1 genannten 
Zwecke berücksichtigt, wenn die 
Wirtschaftsteilnehmer nachweisen 
können, dass die Rohstoffe im Einklang 
mit folgenden Kriterien hergestellt 
wurden: 

 (a) Achtung der Eigentumsrechte der 
lokalen Gemeinschaften und indigenen 
Bevölkerungen, wie sie in den 
Konventionen, Erklärungen und 
Empfehlungen der Vereinten Nationen 
festgelegt sind, auf deren Grundlage  

 - das Landnutzungsrecht nachgewiesen 
werden kann; 

 - die gesetzlichen Rechte, 
Gewohnheitsrechte oder traditionellen 
Rechte anderer Nutzer ohne deren 
freiwillig, vorab und in Kenntnis der 
Sachlage gegebene Zustimmung durch 
die Nutzung des Landes nicht 
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beeinträchtigt werden dürfen;  

 (b) Einhaltung der von den Vereinten 
Nationen angenommenen 
Kinderschutznormen; 

 (c) Einhaltung der nationalen 
Rechtsvorschriften zum Schutz der 
Gesundheit und Sicherheit der 
Arbeitnehmer und über Mindestlöhne; 

 d) Einhaltung der Vorschriften der 
geltenden Übereinkommen und 
Empfehlungen der Internationalen 
Arbeitsorganisation. 

 Die Einhaltung der in diesem Absatz 
aufgeführten Kriterien wird gemäß 
Artikel 16 oder durch die Beteiligung an 
freiwilligen internationalen oder 
nationalen Programmen überprüft, 
wonach die Produktion den Normen 
dieses Absatzes entspricht. Für 
Kleinhersteller sollte eine 
Gruppenzertifizierung genehmigt werden. 

 

Änderungsantrag 80 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 15 – Absatz 7 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 7a. Die Kommission setzt einen Ausschuss 
unabhängiger Sachverständiger ein, der 
einen Mechanismus ausarbeitet, der es 
ermöglicht, die indirekten Auswirkungen 
der Bioenergie auf 
Flächennutzungsänderungen und die 
Zerstörung natürlicher Wälder oder 
anderer natürlicher Ökosysteme genau zu 
bewerten und gegen sie vorzugehen, und 
der spätestens am 31. Dezember 2010 in 
Kraft tritt. Es ist von grundlegender 
Bedeutung, dass indirekte Auswirkungen 
dabei berücksichtigt werden. 
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Begründung 

Das Kriterium der Nachhaltigkeit sollte bei nachhaltiger Produktion nicht auf die 
ökologische Nachhaltigkeit beschränkt sein. Die gut dokumentierten sozialen Probleme und 
Menschenrechtsverletzungen im Zusammenhang mit der Herstellung von Biokraftstoffen 
zeigen, dass Sozialnormen in den Katalog der Nachhaltigkeitskriterien der EU für 
Biokraftstoffe aufgenommen werden sollten.  
 
 

Änderungsantrag 81 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 16 - Absatz 1 - Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Werden Biokraftstoffe und andere 
flüssige Biobrennstoffe für die in Artikel 
15 Absatz 1 genannten Zwecke 
berücksichtigt, verpflichten die 
Mitgliedstaaten die Wirtschaftsteilnehmer 
nachzuweisen, dass die in Artikel 15 
festgelegten Kriterien für die ökologische 
Nachhaltigkeit erfüllt sind. Zu diesem 
Zweck verpflichten sie die 
Wirtschaftsteilnehmer zur Verwendung 
eines Massenbilanzsystems, das Folgendes 
vorsieht: 

1. Wird Energie aus Biomasse für die in 
Artikel 15 Absatz 1 genannten Zwecke 
berücksichtigt, verpflichten die 
Mitgliedstaaten die Wirtschaftsteilnehmer 
nachzuweisen, dass die in Artikel 15 
festgelegten Kriterien für die 
Nachhaltigkeit erfüllt sind. Zu diesem 
Zweck verpflichten sie die 
Wirtschaftsteilnehmer zur Verwendung 
eines Massenbilanzsystems, das Folgendes 
vorsieht: 

 

Änderungsantrag 82 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 16 - Absatz 1 - Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

a) Lieferungen von Rohstoffen oder 
Biokraftstoffen mit unterschiedlichen 
Nachhaltigkeitseigenschaften können 
gemischt werden;  

a) Lieferungen von Rohstoffen oder 
Biokraftstoffen mit unterschiedlichen 
Nachhaltigkeitseigenschaften können 
gemischt werden, vorausgesetzt, dass alle 
Lieferungen den in Artikel 15 genannten 
Kriterien für die Nachhaltigkeit genügen;  

Begründung 

Alle Lieferungen sollten die Kriterien erfüllen, denn sonst besteht natürlich die Gefahr, dass 
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Biokraftstoffe und flüssige Biobrennstoffe mit ungünstigen Treibhausgaseigenschaften einfach 
mit besser bewerteten Biokraftstoffen und flüssigen Biobrennstoffen vermischt werden und 
dadurch den Kriterien genügen.  

 
 

Änderungsantrag 83 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 16 - Absatz 2 - Unterabsatz 1 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 In ihrem Bericht 2009 wird die 
Kommission außerdem ein System zur 
Überprüfung der Einhaltung der in 
Artikel 15 genannten Kriterien für die 
Nachhaltigkeit bei allen Formen von 
Energie aus Biomasse vorschlagen.  

Begründung 

Zwar wird vorgesehen, dass die Kriterien von Biokraftstoffen auf alle Nutzungen von Energie 
aus Biomasse ausgedehnt werden, doch fehlt es bei anderen Formen der energetischen 
Nutzung von Biomasse als Biokraftstoffen an tragfähigen Methoden zur Überprüfung der 
Einhaltung. In einem Bericht für 2009 sollte die Kommission deshalb darlegen, wie die 
Ausdehnung auf alle Energienutzungsformen erfolgen soll.  

Änderungsantrag 84 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 16 – Absatz 4 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

4. Die Kommission kann beschließen, 
dass bilaterale und multilaterale 
Übereinkünfte zwischen der Gemeinschaft 
und Drittländern als Nachweis dafür 
herangezogen werden dürfen, dass 
Biokraftstoffe und andere flüssige 
Biobrennstoffe, die aus in diesen Ländern 
angebauten Rohstoffen hergestellt werden, 
mit den in Artikel 15 Absatz 3 oder 4 
aufgeführten Kriterien für die ökologische 
Nachhaltigkeit übereinstimmen. 

Die Kommission schließt bilaterale und 
multilaterale Übereinkünfte zwischen der 
Gemeinschaft und Drittländern, um zu 
gewährleisten, dass Energie aus 
Biomasse, die aus in diesen Ländern 
angebauten Rohstoffen erzeugt wird, mit 
den in Artikel 15 Absatz 3, 4, 7a und 8 
aufgeführten Kriterien für die ökologische 
Nachhaltigkeit übereinstimmt. Die 
Übereinkünfte müssen Maßnahmen 
umfassen, die die Beteiligung von KMU 
sicherstellen. 
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Die Kommission kann beschließen, dass 
freiwillige nationale oder internationale 
Regelungen, die Normen für die 
Herstellung von Biomasseerzeugnissen 
aufstellen, für akkurate Daten für die 
Zwecke des Artikels 15 Absatz 2 und als 
Nachweis dafür herangezogen werden 
dürfen, dass Lieferungen von Biokraftstoff 
mit den in Artikel 15 Absatz 3 oder 4 
aufgeführten Kriterien für die ökologische 
Nachhaltigkeit übereinstimmen. 

Die Kommission kann beschließen, dass 
freiwillige nationale oder internationale 
Regelungen, die Normen für die 
Herstellung von Biomasseerzeugnissen 
aufstellen, für akkurate Daten für die 
Zwecke des Artikels 15 Absatz 2 und als 
Nachweis dafür herangezogen werden 
dürfen, dass Lieferungen von Energie aus 
Biomasse mit den in Artikel 15 Absatz 3 
oder 4 aufgeführten Kriterien für die 
ökologische Nachhaltigkeit 
übereinstimmen. 

Die Kommission kann beschließen, dass 
nationale, multinationale oder 
internationale Regelungen, mit denen 
Treibhausgaseinsparungen gemessen 
werden, für akkurate Daten für die Zwecke 
des Artikels 15 Absatz 2 herangezogen 
werden dürfen. 

Die Kommission kann beschließen, dass 
nationale, multinationale oder 
internationale Regelungen, mit denen 
Treibhausgaseinsparungen gemessen 
werden, für akkurate Daten für die Zwecke 
des Artikels 15 Absatz 2 herangezogen 
werden dürfen. 

Begründung 

Der Änderungsantrag bezieht sich auf Änderungsantrag 33 von Anders Wijkman 
(Hinzufügung von Artikel 15 Absatz 7a) sowie auf den Änderungsantrag von Wijkman, Bowis 
und Corbey zu Artikel 15 Absatz 8 (neu). 
 

Änderungsantrag 85 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 16 – Absatz 6 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

6. Beschlüsse im Sinne von Absatz 4 
werden gemäß dem in Artikel 21 Absatz 2 
genannten Verfahren gefasst. Solche 
Beschlüsse gelten für höchstens 5 Jahre.  

6. Beschlüsse im Sinne von Absatz 4 
werden gemäß dem in Artikel 21 Absatz 2 
genannten Verfahren gefasst. Solche 
Beschlüsse gelten für höchstens 5 Jahre. 
Diese Beschlüsse können auch bereits 
früher aufgehoben werden, wenn 
Nachweise dafür vorliegen, dass 
Nachhaltigkeitsnormen verletzt wurden 
oder wenn die Regelungen oder 
Übereinkünfte nicht geeignet sind, 
angemessene Normen in Bezug auf 
Zuverlässigkeit und Transparenz sowie 
die regelmäßige und häufige 
unabhängige Überprüfung 
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sicherzustellen.  

Begründung 

Laut Artikel 16 Absatz 6 sind die Beschlüsse über die Einbeziehung internationaler 
Übereinkünfte und Regelungen nicht länger gültig als 5 Jahre. Diese Beschlüsse sollten auch 
dann vorzeitig aufgehoben werden, wenn sich Anhaltspunkte dafür ergeben, dass die 
Übereinkünfte und Regelungen nicht die notwendigen Kriterien oder angemessenen Normen 
in Bezug auf Zuverlässigkeit, Transparenz und unabhängige Überprüfung erfüllen. 
 

Änderungsantrag 86 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 17 – Überschrift  
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Berechnung des Beitrags von 
Biokraftstoffen und anderen flüssigen 
Biokraftstoffen zum Treibhauseffekt 

Berechnung des Beitrags von Energie aus 
Biomasse zum Treibhauseffekt 

Begründung 

‚Indirekte Flächennutzungsänderung’ bedeutet, dass, wenn Flächen nicht mehr für die 
Lebensmittelproduktion, sondern stattdessen für die Erzeugung von Biokraftstoffen genutzt 
werden, anderswo in der Welt die Herstellung von Lebensmitteln auf Kosten der tropischen 
Regenwälder oder anderer nicht landwirtschaftlich genutzter Flächen gesteigert wird, um die 
ausgefallene Lebensmittelproduktion zu ersetzen. Dies hat negative Auswirkungen auf die 
THG-Bilanz der Biokraftstoffe, was aber von der Kommission nicht berücksichtigt wird. Aus 
diesem Grunde ist es notwendig, einen Faktor einzuführen, mit dem die Auswirkungen der 
indirekten Flächennutzungsänderung auf die Standard- oder die tatsächlichen THG-Werte 
der Biokraftstoffe angerechnet werden. Dieser Faktor wird einen Anreiz darstellen, 
effizientere Kulturen anzubauen und die Flächen effizienter zu nutzen. 
 

Änderungsantrag 87 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 17 – Absatz 1  
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Die durch die Verwendung von 
Biokraftstoffen und anderen flüssigen 
Biobrennstoffen erzielte Einsparung bei 
den Treibhausgasemissionen wird für die 
Zwecke des Artikels 15 Absatz 2 wie folgt 

1. Die durch die Verwendung von Energie 
aus Biomasse erzielte Einsparung bei den 
Treibhausgasemissionen wird für die 
Zwecke des Artikels 15 Absatz 2 wie folgt 
berechnet: 
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berechnet: 

Begründung 

‚Indirekte Flächennutzungsänderung’ bedeutet, dass, wenn Flächen nicht mehr für die 
Lebensmittelproduktion, sondern stattdessen für die Erzeugung von Biokraftstoffen genutzt 
werden, anderswo in der Welt die Herstellung von Lebensmitteln auf Kosten der tropischen 
Regenwälder oder anderer nicht landwirtschaftlich genutzter Flächen gesteigert wird, um die 
ausgefallene Lebensmittelproduktion zu ersetzen. Dies hat negative Auswirkungen auf die 
THG-Bilanz der Biokraftstoffe, was aber von der Kommission nicht berücksichtigt wird. Aus 
diesem Grunde ist es notwendig, einen Faktor einzuführen, mit dem die Auswirkungen der 
indirekten Flächennutzungsänderung auf die Standard- oder die tatsächlichen THG-Werte 
der Biokraftstoffe angerechnet werden. Dieser Faktor wird einen Anreiz darstellen, 
effizientere Kulturen anzubauen und die Flächen effizienter zu nutzen. 
 

Änderungsantrag 88 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 17 – Absatz 1 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(a) bei Biokraftstoffen, für die in 
Anhang VII Teil A oder Teil B ein 
Standardwert für die 
Treibhausgasemissionseinsparungen für 
den Biokraftstoff-Herstellungsweg 
festgelegt ist, durch Verwendung dieses 
Standardwerts; 

entfällt 

Begründung 

Es müssen vorzugsweise tatsächliche Werte verwendet werden. Disaggregierte Standardwerte 
können nur auf bestimmten Abschnitten des Produktionsprozesses verwendet werden. 
 

Änderungsantrag 89 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 17 – Absatz 1 – Buchstabe c a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (ca) Emissionen infolge indirekter 
Flächennutzungsänderungen im Sinne 
von Anhang VII Teil C werden 
hinzugefügt, es sei denn, die Produktion 
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beruht auf Rohstoffen, für die nicht der 
Einsatz von Acker-, Weide- oder 
Dauerkulturflächen oder von Abfällen 
notwendig ist. 

Begründung 

Emissionen, die durch indirekte Flächennutzungsänderung entstehen, werden im Vorschlag 
der Kommission nicht berücksichtigt. Aktuelle Forschungsergebnisse zeigen, dass diese 
Emissionen erheblich sein können. Aus diesem Grunde müssen die Emissionen den 
Standardwerten und auch allen berechneten Werten hinzugefügt werden. 
 
 

Änderungsantrag 90 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 17 - Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Spätestens am 31. März 2010 
unterbreiten die Mitgliedstaaten der 
Kommission einen Bericht mit einer Liste 
der Teile ihres Hoheitsgebiets, die in der 
Verordnung (EG) Nr. 1059/2003 des 
Europäischen Parlaments und des Rates als 
NUTS-2-Regionen eingestuft sind und in 
denen die typischen 
Treibhausgasemissionen aus dem Anbau 
von landwirtschaftlichen Rohstoffen 
voraussichtlich höchstens den unter der 
Überschrift „Anbau“ in Anhang VIII Teil 
D dieser Richtlinie angegebenen 
Emissionen entsprechen, samt einer 
Beschreibung der Methoden und Daten, die 
zur Erstellung dieser Liste verwendet 
wurden. Die Methode berücksichtigt 
Bodeneigenschaften, Klima und 
voraussichtliche Rohstoffernteerträge. 

2. Spätestens am 31. März 2010 
unterbreiten die Mitgliedstaaten der 
Kommission einen Bericht mit einer Liste 
der Teile ihres Hoheitsgebiets, die in der 
Verordnung (EG) Nr. 1059/2003 des 
Europäischen Parlaments und des Rates als 
NUTS-2-Regionen eingestuft sind und in 
denen die typischen 
Treibhausgasemissionen aus dem Anbau 
von landwirtschaftlichen Rohstoffen 
voraussichtlich höchstens den unter der 
Überschrift „Anbau“ in Anhang VIII Teil 
D dieser Richtlinie angegebenen 
Emissionen entsprechen, samt einer 
Beschreibung der Methoden und Daten, die 
zur Erstellung dieser Liste verwendet 
wurden. 

Änderungsantrag 91 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 17 – Absatz 3 – einleitender Teil 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 
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3. Die Standardwerte in Anhang VII 
Teil A für Biokraftstoffe und die 
disaggregierten Standardwerte für den 
Anbau in Anhang VII Teil D für 
Biokraftstoffe und andere flüssige 
Biobrennstoffe gelten nur, wenn die 
entsprechenden Rohstoffe: 

3. Die disaggregierten Standardwerte für 
den Anbau in Anhang VII Teil D für 
Verkehrskraftstoffe und flüssige 
Brennstoffe aus Biomasse können nur 
gelten, wenn die entsprechenden 
Rohstoffe: 

Begründung 

Es sollten vorzugsweise tatsächliche Werte verwendet werden. Disaggregierte Standardwerte 
für den Anbau sollten nur verwendet werden, wenn die Rohstoffe aus Drittländern und von 
brachliegenden und geschädigten Flächen oder Grenzertragsflächen gemäß Absatz 2 
kommen. 
 
 

Änderungsantrag 92 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 17 - Absatz 4 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

4. Die Kommission berichtet spätestens am 
31. Dezember 2012 über die geschätzten 
typischen Werte und die Standardwerte in 
Anhang VII Teil B und Teil E, wobei sie 
die Emissionen aus dem Verkehrssektor 
und der Verarbeitung besonders 
berücksichtigt, und beschließt bei Bedarf, 
die Werte zu korrigieren. Eine solche 
Maßnahme, die eine Änderung nicht 
wesentlicher Bestimmungen dieser 
Richtlinie bewirkt, wird gemäß dem in 
Artikel 21 Absatz 3 genannten 
Regelungsverfahren mit Kontrolle erlassen. 

4. Die Kommission überprüft alle drei 
Jahre ab dem Inkrafttreten dieser 
Richtlinie die typischen Werte und die 
Standardwerte in Anhang VII, wobei sie 
die Emissionen, die sich aus dem Anbau 
ergeben, besonders berücksichtigt. Im 
Zusammenhang mit den typischen Werten 
und den Standardwerten des Anbaus legt 
die Kommission Werte vor, in denen 
regionale und klimatische Bedingungen 
zum Tragen kommen. In dem 
Überprüfungsverfahren sind die 
Standpunkte der Erzeuger in Drittstaaten 
und in der Gemeinschaft einzuholen. 
Zusätzlich bewertet die Kommission 
typische Werte und Standardwerte für den 
Anbau mit nachhaltigen Methoden der 
Landwirtschaft und der biologischen 
Landwirtschaft und schlägt nötigenfalls 
diese Werte vor. Eine solche Maßnahme, 
die eine Änderung nicht wesentlicher 
Bestimmungen dieser Richtlinie bewirkt, 
wird gemäß dem in Artikel 21 Absatz 3 
genannten Regelungsverfahren mit 
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Kontrolle erlassen. Werte für Emissionen, 
die, wie in Anhang VII Teil C 
beschrieben, durch indirekte 
Flächennutzungsänderungen verursacht 
werden, werden alle drei Jahre auf der 
Grundlage der neuesten 
wissenschaftlichen Erkenntnisse 
überprüft und können an die 
flächennutzungs- und/oder 
rohstoffspezifischen Faktoren angepasst 
werden. 

Änderungsantrag 93 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 17 – Absatz 5 – Buchstabe b 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(b) In allen anderen Fällen müssen die 
Standardwerte im Vergleich zu normalen 
Herstellungsverfahren konservativ sein. 

(b) In allen anderen Fällen entsprechen die 
Standardwerte der 90. Perzentile der 
Werte für Herstellungsverfahren. 

Begründung 

Standardwerte sollten nach einer kontinuierlich geltenden Regel festgelegt werden, und um zu 
verhindern, dass sie denen nutzen, die die schlechtesten Leistungen erbringen, sollten sie 
konservativ sein. 
 

Änderungsantrag 94 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 18 - Überschrift 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Besondere Bestimmungen für 
Biokraftstoffe  

Besondere Bestimmungen über die 
Förderung der Nutzung erneuerbarer 
Energiequellen im Verkehr 

 



 

RR\744677DE.doc 259/397 PE405.949v02-00 

 DE 

Änderungsantrag 95 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 18 - Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 
die Öffentlichkeit über die Verfügbarkeit 
von Biokraftstoffen und anderen 
erneuerbaren Kraftstoffen informiert wird. 
Übersteigt der Anteil von 
Biokraftstoffbeimischungen in 
Mineralölderivaten den Grenzwert von 10 
Volumenprozent, verlangen die 
Mitgliedstaaten, dass dies an den 
Verkaufsstellen angegeben wird. 

1. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 
die Öffentlichkeit über die Verfügbarkeit 
und die Umweltschutzvorteile jeder 
einzelnen im Verkehr einsetzbaren 
erneuerbaren Energiequelle ausführlich 
informiert wird. Übersteigt der Anteil von 
Biokraftstoffbeimischungen in 
Mineralölderivaten 10 Volumenprozent, 
verlangen die Mitgliedstaaten, dass dies an 
den Verkaufsstellen angegeben wird. 

 

Begründung 

Es sollte nicht nur über Biokraftstoffe informiert werden, sondern über alle im Verkehr 
einsetzbaren erneuerbaren Energiequellen.  

 
 

Änderungsantrag 96 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 18 - Absatz 1 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 1a. Die Mitgliedstaaten bezeichnen Otto- 
und Dieselkraftstoffe, die durch 
Hydrobehandlung pflanzlicher Öle und 
tierischer Fette oder durch aus 
irgendeiner Form von Biomasse 
entstehende Pyrolyseöle gewonnen 
werden und unter dem Aspekt der 
chemischen Eigenschaften und der 
Leistung den Otto- und Dieselkraftstoffen 
aus fossilen Brennstoffen völlig 
gleichwertig oder überlegen sind, als 
„Euro-Bio-Ottokraftstoff“ bzw. „Euro-
Bio-Dieselkraftstoff“, vorausgesetzt, dass 
der Anteil von Biokraftstoffen an der 
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Gesamtkraftstoffmenge mindestens 50 % 
beträgt und der eingesetzte Wasserstoff 
nicht mithilfe fossiler Brennstoffe 
gewonnen wurde.  

Begründung 

Wie man aufgrund der Einführung von bleifreiem Benzin in den 80-er und 90-er Jahren und 
der anschließenden Marktforschungen der Mineralölunternehmen und des Kraftstoffhandels 
weiß, reagieren die Verbraucher auf die Einführung „umweltfreundlicher“ Kraftstoffe 
gründlich und rasch. Die vorgeschlagene Formulierung soll einen erheblichen Anstieg der 
Verbrauchernachfrage nach den besten und nachhaltigsten der Alternativstoffe zu fossilen 
Brennstoffen herbeiführen; zugleich ist zu bedenken, dass die Kraftstoffhersteller Zeit 
brauchen, die Produktion dem uneingeschränkt „umweltfreundlichen“ Standard, nämlich 
Beimischungen von 50 bis 100 % an nichtfossilen Brennstoffen, anzupassen.  

 
 

Änderungsantrag 97 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 18 - Absatz 1 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 1b. Die Mitgliedstaaten bezeichnen 
Mischungen von Otto- oder 
Dieselkraftstoff im Sinne von Absatz 1a, 
in denen der Anteil an Biokraftstoffen 
mindestens 10 %, aber weniger als 50 % 
beträgt, als „Euro-Biomisch-
Ottokraftstoff“ bzw. „Euro-Biomisch-
Dieselkraftstoff“. Der Anteil der im Sinne 
dieses Absatzes eingesetzten Biokraftstoffe 
ist parallel zu dem in Artikel 15 Absatz 2 
genannten Anteil anzuheben.  

 

Änderungsantrag 98 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 18 - Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 
Dieselkraftstoff, der den in Anhang V 

entfällt 
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festgelegten Spezifikationen entspricht, 
spätestens am 31. Dezember 2010 in allen 
Tankstellen mit mehr als zwei 
Tanksäulen, die Dieselkraftstoff 
verkaufen, zur Verfügung steht.  

 

Änderungsantrag 99 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 18 - Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 
Dieselkraftstoff, der den in Anhang VI 
festgelegten Spezifikationen entspricht, 
oder sonstiger Dieselkraftstoff mit einem 
Anteil von mindestens 5 Volumenprozent 
Biokraftstoff spätestens am 31. Dezember 
2014 in allen Tankstellen mit mehr als 
zwei Tanksäulen, die Dieselkraftstoff 
verkaufen, zur Verfügung steht. 

entfällt 

Änderungsantrag 100 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 18 – Absatz 3 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 3a. Die Mitgliedstaaten ergreifen 
Maßnahmen, um ausreichende 
Möglichkeiten zur Kraftstoffversorgung 
von emissionsfreien Kraftfahrzeugen 
sicherzustellen.  

Begründung 

Ein Durchbruch bei vielversprechenden Technologien wird oft durch unzureichende 
Infrastruktur erschwert. Ein Mangel an Möglichkeiten zur Kraftstoffversorgung wäre ein 
Grund dafür, dass die Verbraucher keine Elektro- oder Wasserstofffahrzeuge kaufen würden. 
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Änderungsantrag 101 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 18 - Absatz 4 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

4. Zum Zweck des Nachweises der 
Einhaltung von nationalen 
Verpflichtungen der Betreiber zur 
Nutzung erneuerbarer Energie wird der 
Beitrag von Biokraftstoffen, die aus 
Abfällen, Rückständen, zellulosehaltigem 
Non-Food-Material und 
lignozellulosehaltigem Material 
hergestellt werden, zweimal höher 
gewichtet als der sonstiger Biokraftstoffe. 

entfällt 

 

Änderungsantrag 102 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 18 - Absatz 4 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 4a. Von den Mitgliedstaaten geschaffene 
Mechanismen zur Unterstützung der 
großmaßstäblichen Herstellung und 
Nutzung erneuerbarer Energiequellen im 
Verkehr – einschließlich finanzieller 
Anreize – müssen der Minderung der 
Treibhausgasemissionsmengen 
proportional sein. Forschungs- und 
Entwicklungstätigkeit auf dem Gebiet der 
im Verkehr einsetzbaren erneuerbaren 
Energiequellen und des Aufbaus 
nachhaltiger Verkehrssysteme ist auf der 
Ebene der Mitgliedstaaten und der 
Gemeinschaft mit Nachdruck zu fördern 
und kann mit zusätzlichen Mitteln 
unterstützt werden. 

Begründung 

Damit Anreize für die besten Alternativen in Sachen erneuerbare Energiequellen im Verkehr 
(einschließlich Elektrizität und Wasserstoff) geschaffen werden, sollten mögliche 
Unterstützungsmechanismen, auch Subventionen, in den Mitgliedstaaten den eingesparten 
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Treibhausgasemissionsmengen proportional sein.  

Änderungsantrag 103 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 19 – Absatz 1 – Buchstabe b 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(b) die Einführung und die Funktionsweise 
von Förderregelungen und sonstigen 
Maßnahmen zur Förderung von Energie 
aus erneuerbaren Quellen sowie sonstige 
Entwicklungen bei den Maßnahmen, die 
hinsichtlich der in dem nationalen 
Aktionsplan des Mitgliedstaats festgelegten 
Maßnahmen angewandt werden; 

(b) die Einführung und die Funktionsweise 
von Förderregelungen und sonstigen 
Maßnahmen zur Förderung von Energie 
aus erneuerbaren Quellen, insbesondere 
von Maßnahmen zur Information der 
Bürger über die Verfügbarkeit 
erneuerbarer Energieträger, sowie 
sonstige Entwicklungen bei den 
Maßnahmen, die hinsichtlich der in dem 
nationalen Aktionsplan des Mitgliedstaats 
festgelegten Maßnahmen angewandt 
werden; 

 

Änderungsantrag 104 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 19 – Absatz 1 – Buchstabe k 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(k) die voraussichtlichen Netto-
Treibhausgaseinsparungen aufgrund der 
Nutzung von Energie aus erneuerbaren 
Quellen. 

(k) die voraussichtlichen Netto-
Treibhausgaseinsparungen aufgrund der 
Nutzung von Energie aus erneuerbaren 
Quellen, einschließlich der Auswirkungen 
auf die Kohlenstoffbestände in 
Zusammenhang mit direkten oder 
indirekten Flächennutzungsänderungen. 

 
 

Änderungsantrag 105 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 19 - Absatz 3 - Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3. In ihrem ersten Bericht legen die 3. In ihrem ersten Bericht legen die 
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Mitgliedstaaten dar, ob sie beabsichtigen, Mitgliedstaaten dar, ob und 
gegebenenfalls wann sie beabsichtigen, 

Änderungsantrag 106 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 20 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Die Kommission pflegt einen Dialog 
und einen Informationsaustausch mit den 
Drittländern und den 
Biokraftstofferzeuger- und 
-verbraucherorganisationen über die 
allgemeine Durchführung der Maßnahmen 
dieser Richtlinie in Bezug auf 
Biokraftstoffe und andere flüssige 
Biobrennstoffe. 

2. Die Kommission pflegt einen Dialog 
und einen Informationsaustausch mit den 
Drittländern, mit nichtstaatlichen 
Organisationen des Umweltschutz- und 
des Sozialbereichs und mit den 
Biokraftstofferzeuger- und 
-verbraucherorganisationen über die 
allgemeine Durchführung der Maßnahmen 
dieser Richtlinie in Bezug auf Biomasse 
für die Energieerzeugung. 

 
 

Änderungsantrag 107 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 20 - Absatz 5 - Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

a) die relativen ökologischen Vorteile und 
Kosten verschiedener Biokraftstoffe, die 
Folgen der Importstrategien der 
Gemeinschaft hierfür, die Implikationen 
für die Energieversorgungssicherheit und 
die Möglichkeiten, ein ausgewogenes 
Konzept zwischen inländischer Produktion 
und Importen zu erreichen; 

a) die relativen ökologischen und 
gesamtgesellschaftlichen Vorteile und 
Kosten verschiedener Biokraftstoffe, die 
Folgen der Importstrategien der 
Gemeinschaft hierfür, die Implikationen 
für die Energieversorgungssicherheit und 
die Möglichkeiten, ein ausgewogenes 
Konzept zwischen inländischer Produktion 
und Importen zu erreichen; 
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Änderungsantrag 108 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 20 - Absatz 5 - Buchstabe c 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

c) die Auswirkungen der 
Biokraftstoffstrategie auf die 
Verfügbarkeit von Nahrungsmitteln in 
Exportländern, die Frage, inwieweit sich 
die Menschen in Entwicklungsländern 
diese Nahrungsmittel leisten können, 
sowie weiterreichende Aspekte der 
Entwicklung und  

c) die Auswirkungen der Politik der EU in 
Bezug auf Energie aus Biomasse auf die 
Nahrungsmittelversorgungssicherheit in 
Entwicklungsländern, einschließlich der 
möglichen Folgen für Staaten, in denen 
bei einkommensschwachen Menschen ein 
Nahrungsmitteldefizit gegeben ist, und für 
die am wenigsten entwickelten Länder, 
sowie auf die Verfügbarkeit von und den 
Zugang zu Nahrungsmitteln in 
Exportländern, sowie weiterreichende 
Aspekte der Entwicklung und  

Änderungsantrag 109 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 20 – Absatz 5 – Buchstabe c a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (ca) die Auswirkungen der EU-
Biokraftstoffpolitik auf direkte und 
indirekte Flächennutzungsänderungen 
und eine Schätzung der damit 
verbundenen CO2-Emissionen, und  

 

Änderungsantrag 110 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 20 – Absatz 5 – Buchstabe d 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(d) die Auswirkungen einer gesteigerten 
Nachfrage nach Biomasse auf die 
Sektoren, die Biomasse einsetzen. 

(d) die Auswirkungen der EU-
Biokraftstoffpolitik auf Konflikte um 
Boden und auf die Migration von 
Menschen innerhalb der Exportländer. 
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Begründung 

Die Kommission schenkt bei ihren Vorschlägen zur Überwachung sozialen Auswirkungen 
keinerlei Beachtung. Darüber hinaus ist es wichtig, bei der Berücksichtigung von 
Auswirkungen auf die Nahrungsmittelversorgungssicherheit zwischen Wirkungen innerhalb 
von Ländern, die Biokraftstoffe für den Export in die EU produzieren, und innerhalb von 
Drittländern, die durch weltweit steigende Rohstoffpreise betroffen sein können, zu 
unterscheiden 
 

Änderungsantrag 111 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 20 – Absatz 5 – Buchstabe d a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (da) die Verfügbarkeit von 
Biokraftstoffen, die aus Abfällen, 
Rückständen, Algen, zellulosehaltigem 
Non-Food-Material und 
lignozellulosehaltigem Material 
hergestellt werden, und die Forschung 
auf dem Gebiet dieser Kraftstoffe, 
außerdem – unter Berücksichtigung der 
Abfallhierarchie – Probleme der 
Nachhaltigkeit in Zusammenhang mit der 
Verwendung dieser Biokraftstoffe.  

Begründung 

Es kann sich herausstellen, dass Biokraftstoffe der zweiten Generation eine Reihe von 
Nachhaltigkeitsproblemen verursachen. Viele dieser Biokraftstoffe werden als invasive Arten 
geführt oder benötigen große Mengen Wasser. Auch Biokraftstoffe, die aus Abfällen 
hergestellt werden, bewirken Nachhaltigkeitsprobleme; so führen sie zu weiteren 
Bodenschädigungen, weil Abfall oft genutzt wird, um dem Boden Nährstoffe und Kohlenstoff 
wieder zuzuführen. Die Abfallhierarchie, die der Wiederverwendung und der Rezyklierung 
Priorität vor der Verwendung zu Energiegewinnungszwecken einräumt, sollte hier als 
Leitprinzip herangezogen werden. Gegenwärtig gibt es nur sehr beschränkte technologische 
Möglichkeiten auf dem Gebiet der aus Abfall hergestellten Biokraftstoffe, so dass Zeit zur 
Verfügung steht, um zu klären, welche Abfälle und Rückstände berücksichtigt werden können 
und welche Maßnahmen ergriffen werden müssen, um eine nachhaltige Einbringung dieser 
Materialien zu gewährleisten. 
 

Änderungsantrag 112 

Vorschlag für eine Richtlinie 
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Artikel 20 – Absatz 5 – Unterabsatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Sie schlägt gegebenenfalls 
Abhilfemaßnahmen vor. 

Falls es zu irgendwelchen negativen 
Auswirkungen kommt, schlägt die 
Kommission Korrekturmaßnahmen zur 
Anpassung des in Artikel 3 genannten 
Biomasseziels vor. Falls das EU-
Biokraftstoffziel, gemessen an den unter 
Buchstabe c genannten Kriterien, 
nachteilige Auswirkungen hat, setzt sie 
dieses Ziel mit sofortiger Wirkung aus. 
Die Kommission gibt – nach Konsultation 
der Welternährungsorganisation (FAO) – 
eine Mitteilung heraus, in der die 
speziellen Bedingungen genannt werden, 
unter denen das Ziel ausgesetzt wird. 

Begründung 

Es sollte klar sein, dass die Lebensmittelproduktion Vorrang vor der Kraftstoffproduktion hat. 
 

Änderungsantrag 113 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Anhang I – Teil B – Titel und Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

B. Richtkurs B. Kurs mit verbindlichen Zwischenzielen 

Bei dem in Artikel 3 Absatz 2 genannten 
Richtkurs sind für Energie aus 
erneuerbaren Quellen die folgenden 
Anteile einzuhalten: 

Bei dem in Artikel 3 Absatz 2 genannten 
Kurs mit verbindlichen Zwischenzielen 
sind für Energie aus erneuerbaren Quellen 
die folgenden Anteile einzuhalten: 

Begründung 

Um zu gewährleisten, dass die Gesamtziele der EG und der Mitgliedstaaten für 2020 erreicht 
werden, müssen auch verbindliche Zwischenziele angenommen werden. Der in Anhang I 
Teil B angeführte Richtkurs beginnt sehr niedrig und sieht den größten Anstieg bei den 
erneuerbaren Quellen erst in den letzten Jahren vor 2020 vor. Wenn die Mitgliedstaaten diese 
Vorgaben nicht erfüllen, wird es sehr schwierig für sie, ihr Ziel für 2020 zu erreichen. In 
diesem Sinne ist dies als absolut notwendiges Minimum zu betrachten. 
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Änderungsantrag 114 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Anhang III - Zeile 8 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Biodiesel (Methylester eines pflanzlichen 
oder tierischen Öls mit 
Dieselkraftstoffqualität zur Verwendung 
als Biokraftstoff) 

Fettsäuremethylester (Methylester eines 
pflanzlichen oder tierischen Öls mit 
Dieselkraftstoffqualität zur Verwendung 
als Biokraftstoff) 

Begründung 
Fettsäuremethylester (FAME) ist nur eine Form von „Biodiesel“, und deshalb sollte er nicht 
unter Ausschluss aller sonstigen Formen im Unionsrecht zur Geltung gebracht werden.  

 
 

Änderungsantrag 115 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Anhang III - Zeile 10 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

hydrobehandeltes Pflanzenöl 
(thermochemisch mit Wasserstoff 
behandeltes Pflanzenöl) 

hydrobehandelte Pflanzenöle und 
Tierfette (thermochemisch mit Wasserstoff 
behandelte Pflanzenöle und Tierfette) 

Begründung 

“Umweltfreundliche” Otto- und Dieselkraftstoffe im Sinne von Artikel 18 lassen sich mit 
vielen Verfahren herstellen, dazu gehören die Behandlung tierischer und pflanzlicher Öle mit 
Wasserstoff (im geänderten Text: hydrobehandelt), die Biomassebehandlung im Fischer-
Tropsch-Verfahren und die Raffinierung von Pyrolyseöl aus Biomasse.  

 
 

Änderungsantrag 116 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Anhang III - Zeile 13 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Ottokraftstoff Ottokraftstoff aus fossilen Brennstoffen  
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Begründung 

Klarstellung der Herkunft dieses Ottokraftstoffs.  

 
 

Änderungsantrag 117 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Anhang III - Zeile 14 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Dieselkraftstoff Dieselkraftstoff aus fossilen Brennstoffen 

Begründung 

Klarstellung der Herkunft dieses Dieselkraftstoffs.  

 
 

Änderungsantrag 118 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Anhang III - Zeile 14 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Schweröl aus fossilen Brennstoffen 

Änderungsantrag 119 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Anhang IV – einleitender Teil 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die in Artikel 13 Absatz 3 genannten 
Kriterien sind folgende:  

Ausschließlich für Zertifizierungssysteme 
gelten die Kriterien nach Artikel 13 
Absatz 3:  

Begründung 

Die in Anhang IV geregelte Zertifizierung von Installateuren ist nur erforderlich, wenn in 
Mitgliedstaaten keine leistungsfähigen Berufsqualifikationssysteme bestehen. Aus Sicht von 
Unternehmern würde neben diesen inhaltlich und zeitlich sehr anspruchsvollen 
Qualifikationen eine weitere verpflichtende Zertifizierung lediglich unnötige zusätzliche 
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bürokratische Hemmnisse mit sich bringen. Soweit darüber hinaus Qualifikationen und deren 
Auffrischung gefordert werden, können diese im Rahmen freiwilliger Fortbildungen am Markt 
beschafft werden. 
 
 

Änderungsantrag 120 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Anhang V 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Anhang V entfällt 

Begründung 

Die hier enthaltenen Normen sollten durch das CEN festgelegt werden. 
 

Änderungsantrag 121 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Anhang VI 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Anhang VI entfällt 

Begründung 

Die hier enthaltenen Normen sollten durch das CEN festgelegt werden. 

Änderungsantrag 122 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Anhang VII – Teil A 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Anhang VII Teil A entfällt 

Begründung 

Um Innovationen für eine bestmögliche THG-Bilanz voranzubringen, sollten die THG-
Berechnungen auf tatsächlichen Werten fußen. Unter bestimmten Bedingungen können für 
unterschiedliche Stufen disaggregierte Werte herangezogen werden. 

Änderungsantrag 123 
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Vorschlag für eine Richtlinie 
Anhang VII – Teil B 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Anhang VII Teil B entfällt 

Begründung 

Um Innovationen für eine bestmögliche THG-Bilanz voranzubringen, sollten insbesondere bei 
der neuen Generation flüssiger Brennstoffe, die aus Biomasse gewonnen werden, die THG-
Berechnungen auf tatsächlichen Werten fußen. In der Richtlinie Standardwerte für Produkte 
festzusetzen, die nicht kommerziell vertrieben werden, ist fragwürdig; es würde eine 
schlechtere Bilanz belohnen und könnte die Verbraucher und die Politik erheblich fehlleiten. 
 
 
 

Änderungsantrag 124 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Anhang VII - Teil C - Absatz 1 - Unterabsatz 1  
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Die Treibhausgasemissionen bei der 
Herstellung und Verwendung von 
Kraftstoffen, Biokraftstoffen und anderen 
flüssigen Biobrennstoffen werden wie folgt 
berechnet: 

1. Die Treibhausgasemissionen bei der 
Herstellung und Verwendung von 
Kraftstoffen, Biokraftstoffen und anderen 
flüssigen Biobrennstoffen werden wie folgt 
berechnet: 

E = eec + el + ep + etd + eu – eccs - eccr – 
eee 

Dabei sind: 

E = eec + el + eiluc + esca + ep + etd + eu 
– eccs – eccu – eee 

Dabei sind: 

E = Gesamtemissionen bei der 
Verwendung des Kraftstoffs; 

E = Gesamtemissionen bei der 
Verwendung des Kraftstoffs; 

eec = Emissionen bei der Gewinnung 
oder beim Anbau der Rohstoffe; 

eec = Emissionen bei der Gewinnung 
oder beim Anbau der Rohstoffe; 

el = Emissionen auf Jahresbasis aus 
Kohlenstoffbestandsänderungen infolge 
geänderter Flächennutzung; 

el = Emissionen auf Jahresbasis aus 
Kohlenstoffbestandsänderungen infolge 
geänderter Flächennutzung; 

 eiluc = Emissionen auf 
Jahresbasis aus 
Kohlenstoffbestandsänderungen infolge 
indirekter Flächennutzungsänderungen; 

ep = Emissionen bei der Verarbeitung; ep = Emissionen bei der Verarbeitung; 
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etd = Emissionen bei Transport und 
Vertrieb; 

etd = Emissionen bei Transport und 
Vertrieb; 

eu = Emissionen bei der Nutzung des 
Kraftstoffs; 

eu = Emissionen bei der Nutzung des 
Kraftstoffs; 

 esca = Emissionseinsparungen durch 
Kohlenstoffakkumulierung im Boden 
dank verbesserter landwirtschaftlicher 
Verfahren 

eccs = Emissionseinsparungen durch 
Kohlenstoffabscheidung und 
-sequestrierung; 

eccs = Emissionseinsparungen durch 
Kohlenstoffabscheidung und geologische 
Speicherung; 

eccr = Emissionseinsparungen durch 
Kohlenstoffabscheidung und -ersetzung; 

eccu = Emissionseinsparungen durch 
Kohlenstoffabscheidung und -nutzung; 

eee = Emissionseinsparungen durch 
überschüssigen Strom aus Kraft-Wärme-
Kopplung. 

eee = Emissionseinsparungen durch 
überschüssigen Strom aus Kraft-Wärme-
Kopplung. 

  

 

Änderungsantrag 125 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Anhang VII - Teil C - Absatz 7 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

7. Die Emissionen auf Jahresbasis aus 
Kohlenstoffbestandsänderungen infolge 
geänderter Flächennutzung (el) werden 
durch gleichmäßige Verteilung der 
Gesamtemissionen über 20 Jahre 
berechnet. Diese Emissionen werden wie 
folgt berechnet: 

7. Die Emissionen auf Jahresbasis aus 
Kohlenstoffbestandsänderungen infolge 
geänderter Flächennutzung (el) werden 
durch gleichmäßige Verteilung der 
Gesamtemissionen über 20 Jahre 
berechnet. Diese Emissionen werden wie 
folgt berechnet: 

el = (CSR – CSA) x MWCO2/MWC x 1/20 x 
1/P,  

el = (CSR – CSA) x MWCO2/MWC x 1/20 x 
1/P,  

Dabei sind: Dabei sind: 

el = Treibhausgasemissionen auf 
Jahresbasis aus 
Kohlenstoffbestandsänderungen infolge 
geänderter Flächennutzung (gemessen als 
Masse an CO2-Äquivalent pro 
Biokraftstoff-Energieeinheit) 

el = Treibhausgasemissionen auf 
Jahresbasis aus 
Kohlenstoffbestandsänderungen infolge 
geänderter Flächennutzung (gemessen als 
Masse an CO2-Äquivalent pro 
Energieeinheit aus Verkehrskraftstoff aus 
Biomasse); 
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CSR = der mit der Bezugsflächennutzung 
verbundene Kohlenstoffbestand pro 
Flächeneinheit (gemessen als Masse an 
Kohlenstoff pro Flächeneinheit 
einschließlich Boden und Vegetation). 
Bezugsflächennutzung ist die 
Flächennutzung im Januar 2008 oder 
20 Jahre vor der Gewinnung des 
Rohstoffes, je nachdem, welcher 
Zeitpunkt der spätere ist.  

CSR = der mit der Bezugsflächennutzung 
verbundene Kohlenstoffbestand pro 
Flächeneinheit (gemessen als Masse an 
Kohlenstoff pro Flächeneinheit 
einschließlich Biomasse über und unter 
der Erdoberfläche, Abfälle, Boden, 
Totholz und geerntete Holzprodukte 
gemäß den IPCC-Leitlinien für nationale 
Treibhausgasinventare von 2006, 
Band 4). Bezugsflächennutzung ist die 
Flächennutzung im Januar 2008. 

CSA = der mit der tatsächlichen 
Flächennutzung verbundene 
Kohlenstoffbestand pro Flächeneinheit 
(gemessen als Masse an Kohlenstoff pro 
Flächeneinheit einschließlich Boden und 
Vegetation);  

CSA = der mit der tatsächlichen 
Flächennutzung verbundene 
Kohlenstoffbestand pro Flächeneinheit 
(gemessen als Masse an Kohlenstoff pro 
Flächeneinheit einschließlich Biomasse 
über und unter der Erdoberfläche, 
Abfälle, Boden, Totholz und geerntete 
Holzprodukte gemäß den IPCC-Leitlinien 
für nationale Treibhausgasinventare von 
2006, Band 4). 

MWCO2 = Molekulargewicht von CO2 = 
44,010 g/mol; 

MWCO2 = Molekulargewicht von CO2 = 
44,010 g/mol; 

MWC = Molekulargewicht von Kohlenstoff 
= 12,011 g/mol; 

MWC = Molekulargewicht von Kohlenstoff 
= 12,011 g/mol; 

  

P = die Pflanzenproduktivität (gemessen 
als Energie des Biokraftstoffs oder 
anderen flüssigen Biobrennstoffs pro 
Flächeneinheit pro Jahr). 

P = die Pflanzenproduktivität (gemessen 
als Energie des Verkehrskraftstoffs oder 
anderen flüssigen Brennstoffs aus 
Biomasse pro Flächeneinheit pro Jahr). 

 Unter bestimmten Bedingungen entfällt 
ein wesentlicher Teil des 
Kohlenstoffaustauschs zwischen Boden 
und Luft auf CH4; das sollte 
berücksichtigt werden, indem die 
Berechnung bei diesem Teil der 
Austauschbewegungen geändert wird. 
Hierzu ist das Molekulargewicht von CO2 
durch das von CH4 (MWCH4) zu ersetzen 
und mit der CO2-Äquivalenz von CH4 in 
Absatz 5 zu multiplizieren (MWCH4 = 
Molekulargewicht von Methan = 16,043 
g/mol). 
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Begründung 
 
Methan ist ein sehr stark wirkendes Treibhausgas; die Wirkung ist das 23-fache der Wirkung 
von CO2.Da Methanemissionen einen großen Anteil an den gesamten 
Treibhausgasemissionen infolge von Flächennutzungsänderungen ausmachen, sollten diese 
Emissionen berücksichtigt werden. 
Es gibt keinen Grund, das Rad noch einmal neu zu erfinden. In den Leitlinien des 
Zwischenstaatlichen Ausschusses für Klimaänderungen (IPCC) aus dem Jahre 2006 für die 
Erfassung von THG-Emissionen sind die Werte für den Kohlenstoffbestand per 
Flächeneinheit angegeben. Sie werden von den Mitgliedstaaten im Rahmen des 
Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen angewendet.  

 

Änderungsantrag 126 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Anhang VII - Teil C - Absatz 8 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

8. Für die Zwecke des Absatzes 7 können 
sowohl für CSR als auch für CSA folgende 
Werte angesetzt werden: 

8. Für die Zwecke des Absatzes 7 können 
sowohl für CSR als auch für CSA die Werte 
angesetzt werden, die vom IPCC in den 
Leitlinien für nationale 
Treibhausgasinventare von 2006 
aufgeführt sind:  

Tabelle Flächennutzung Tabelle entfällt 

Alternativ können sowohl für CSR als auch 
für CSA die tatsächlichen Werte verwendet 
werden. 

Alternativ können sowohl für CSR als auch 
für CSA die tatsächlichen Werte verwendet 
werden. 

Zur Berechnung von P können die 
folgenden Werte verwendet werden:  

entfällt 

Tabelle Tabelle entfällt 

Alternativ können die tatsächlichen Werte 
verwendet werden. 

Für P sind die tatsächlichen Werte zu 
verwenden. 

Begründung 

Im Fall der Emissionen als Folge von Flächennutzungsänderungen werden verbesserte 
Methoden empfohlen. Das IPCC hat bereits 1996 eine ausführliche und zugleich abstufbare 
Methodik in Bezug auf Flächennutzungsänderungen vorgelegt, die 2006 aktualisiert wurde 
und die bereits bei Meldevorgängen aufgrund des Kyoto-Protokolls herangezogen wird. Wenn 
diese Methoden zur Berechnung von Emissionen infolge von Flächennutzungsänderungen 
herangezogen werden, wäre das eine erhebliche methodische Verbesserung. Für die 
Methoden des IPCC sprechen gewichtige Gründe. Sie bieten mehr Flexibilität und haben 
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größere Aussichten auf Billigung, denn viele Staaten weltweit wenden bereits diese Methoden 
an.  

 
 
 

Änderungsantrag 127 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Anhang VII - Teil C - Absatz 8 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 8a. Emissionen infolge indirekter 
Flächennutzungsänderungen (eiluc) sind 
mit Null anzusetzen, soweit die 
Erzeugung von Verkehrskraftstoffen aus 
Biomasse auf Rohstoffen beruht, für die 
nicht der Einsatz von Acker-, Weide- oder 
Dauerkulturflächen notwendig ist; das 
gilt auch für Abfälle als Rohstoffe. eiluc ist 
in allen anderen Fällen mit 10 g CO2/MJ 
anzusetzen. 

 

Änderungsantrag 128 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Anhang VII - Teil C - Absatz 9 - Unterabsatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

9. Die Emissionen bei der Verarbeitung 
(ep) schließen die Emissionen bei der 
Verarbeitung selbst, aus Abfällen und 
Leckagen sowie bei der Herstellung der zur 
Verarbeitung verwendeten Chemikalien 
oder sonstigen Produkte ein. 

9. Die Emissionen bei der Verarbeitung 
(ep) schließen die Emissionen bei der 
Verarbeitung selbst, aus Abfällen und 
Leckagen sowie bei der Herstellung der zur 
Verarbeitung verwendeten Chemikalien 
oder sonstigen Produkte ein, jedoch nicht 
die Emissionen bei der Verbrennung von 
Ernterückständen.  

Änderungsantrag 129 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Anhang VII – Teil C – Absatz 10 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

10. Die Emissionen beim Transport und 
Vertrieb (etd) schließen die beim Transport 
und der Lagerung von Rohstoffen und 
Halbfertigerzeugnissen sowie bei der 
Lagerung und dem Vertrieb von 
Fertigerzeugnissen anfallenden Emissionen 
ein. 

10. Die Emissionen beim Transport und 
Vertrieb (etd) schließen die beim Transport 
und der Lagerung von Rohstoffen und 
Halbfertigerzeugnissen sowie bei der 
Lagerung und dem Vertrieb von 
Fertigerzeugnissen anfallenden Emissionen 
ein. Die Emissionen beim Transport und 
Vertrieb, die nach Absatz 6 berücksichtigt 
werden, unterliegen nicht Absatz 10. 

Begründung 

Die Emissionen beim Transport und Vertrieb umfassen die Emissionen bei Transport und 
Lagerung von Rohstoffen. Nach dieser Definition ist eine klare Abgrenzung zu den 
Emissionen bei der Gewinnung oder beim Anbau von landwirtschaftlichen Rohstoffen, die in 
Absatz 6 erwähnt werden, nicht möglich. Die Emissionen beim Anbau landwirtschaftlicher 
Rohstoffe dürften ausschließlich in dieser Phase berücksichtigt werden, um eine 
Doppelanrechnung dieser Emissionen zu vermeiden. 
 
 

Änderungsantrag 130 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Anhang VII - Teil C - Absatz 12 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

12. Die Emissionseinsparungen durch 
Kohlenstoffabscheidung und –
sequestrierung (eccs) werden begrenzt auf 
die durch Abscheidung und Sequestrierung 
von emittiertem CO2 vermiedenen 
Emissionen, die unmittelbar mit der 
Gewinnung, dem Transport, der 
Verarbeitung und dem Vertrieb von 
Kraftstoff verbunden sind. 

12. Die Emissionseinsparungen durch 
Kohlenstoffabscheidung und –
sequestrierung (eccs) werden, soweit sie 
nicht bereits bei ep berücksichtigt worden 
sind, begrenzt auf die durch Abscheidung 
und Sequestrierung von emittiertem CO2 
vermiedenen Emissionen, die unmittelbar 
mit der Gewinnung, dem Transport, der 
Verarbeitung und dem Vertrieb von 
Kraftstoff verbunden sind.  
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Änderungsantrag 131 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Anhang VII - Teil C - Absatz 13 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

13. Die Emissionseinsparungen durch 
Kohlenstoffabscheidung und –ersetzung 
(eccr) werden begrenzt auf die durch 
Abscheidung von CO2 vermiedenen 
Emissionen, bei welchem der Kohlenstoff 
aus Biomasse stammt und anstelle des auf 
fossile Brennstoffe zurückgehenden 
Kohlendioxids für gewerbliche 
Erzeugnisse und Dienstleistungen 
verwendet wird. 

13. Die Emissionseinsparungen durch 
Kohlenstoffabscheidung und –nutzung 
(eccu) werden begrenzt auf die durch 
Abscheidung von CO2 vermiedenen 
Emissionen, bei welchem der Kohlenstoff 
aus Biomasse stammt und anstelle des auf 
fossile Brennstoffe zurückgehenden 
Kohlendioxids bzw. anstelle fossiler 
Brennstoffe für gewerbliche Erzeugnisse 
und Dienstleistungen verwendet wird. 

Begründung 

Abgeschiedenes Kohlendioxid kann Kohlendioxid aus fossilen Brennstoffen ersetzen, kann 
aber auch Teil des Ersatzes für fossile Brennstoffe sein, wenn es z.B. in der Herstellung von 
Biokraftstoffen aus Algen eingesetzt wird.  

 
 

Änderungsantrag 132 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Anhang VII - Teil C - Absatz 14 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

14. Die Emissionseinsparungen durch 
überschüssigen Strom aus Kraft-Wärme-
Kopplung (eee) werden im Verhältnis zu 
dem von Kraftstoffherstellungssystemen 
mit Kraft-Wärme-Kopplung, welche als 
Brennstoff andere Nebenerzeugnisse als 
Ernterückstände einsetzen, erzeugten 
Stromüberschuss berücksichtigt. Für die 
Berücksichtigung dieses 
Stromüberschusses wird davon 
ausgegangen, dass die Größe der KWK-
Anlage der Mindestgröße entspricht, die 
erforderlich ist, um die für die 
Kraftstoffherstellung benötigte Wärme zu 

14. Die Emissionseinsparungen durch 
überschüssigen Strom aus Kraft-Wärme-
Kopplung (eee), soweit sie in 
Kraftstoffherstellungsprozessen einen 
Nutzwärmebedarf decken, und die mit 
Abwärme aus 
Kraftstoffherstellungsprozessen 
gewonnene Elektrizität werden 
berücksichtigt, außer wenn der in der 
Kraft-Wärme-Kopplung eingesetzte 
Brennstoff ein Nebenerzeugnis des 
Verkehrskraftstoffs aus 
Biomasseherstellungsprozessen ist. Die 
mit diesem Stromüberschuss verbundenen 
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liefern. Die mit diesem Stromüberschuss 
verbundenen Einsparungen an 
Treibhausgasemissionen werden der 
Treibhausgasmenge gleichgesetzt, die bei 
der Erzeugung einer entsprechenden 
Strommenge in einem Kraftwerk emittiert 
würde, das den gleichen Brennstoff 
einsetzt wie die KWK-Anlage.  

Einsparungen an Treibhausgasemissionen 
werden der Treibhausgasmenge 
gleichgesetzt, die emittiert würde als 
durchschnittliche Menge spezifischer 
Emissionen aus der Stromerzeugung in 
der EU, wenn es sich um in der 
Gemeinschaft erzeugten Strom handelt, 
und als durchschnittliche 
Emissionsmenge bei der Stromerzeugung 
in dem Staat, in dem der Strom erzeugt 
wird, wenn es sich um in Drittstaaten 
erzeugten Strom handelt. 

Begründung 

Die Emissionseinsparungen durch überschüssigen Strom sollten als durchschnittliche 
Emissionsmengen berechnet werden; alternativ sollten sie mit einem marginalen Ansatz 
berechnet werden. Andernfalls würde die Richtlinie, wie im Text der Kommission vorgesehen, 
mit fossilen Brennstoffen betriebene Anlagen gegenüber den mit Biomasse betriebenen 
Anlagen begünstigen, weil die herkömmlichen Anlagen wegen des Einsatzes der 
hocheffizienten KWK erhebliche Gutschriften erhalten, die biomassebetriebenen Anlagen 
dagegen nicht. Stattdessen sollte der Einsatz von Energieträgern mit weniger 
Treibhausgasemissionen honoriert werden.  

 
 

Änderungsantrag 133 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Anhang VII - Teil C - Absatz 15 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

15. Werden bei einem 
Kraftstoffherstellungsverfahren neben dem 
Kraftstoff, für den die Emissionen 
berechnet werden, weitere Erzeugnisse 
(„Nebenerzeugnisse“) hergestellt, so 
werden die anfallenden 
Treibhausgasemissionen zwischen dem 
Kraftstoff oder dessen Zwischenerzeugnis 
und den Nebenerzeugnissen nach Maßgabe 
ihres Energiegehalts (der bei anderen 
Nebenerzeugnissen als Strom durch den 
unteren Heizwert bestimmt wird) 
aufgeteilt.  

15. Werden bei einem 
Kraftstoffherstellungsverfahren neben dem 
Kraftstoff, für den die Emissionen 
berechnet werden, weitere Erzeugnisse 
(„Nebenerzeugnisse“) hergestellt, so 
werden die anfallenden 
Treibhausgasemissionen zwischen dem 
Kraftstoff oder dessen Zwischenerzeugnis 
und den Nebenerzeugnissen nach Maßgabe 
ihres Energiegehalts (der bei anderen 
Nebenerzeugnissen als Strom, Heizwärme 
oder Wärmeentzug durch den unteren 
Heizwert bestimmt wird) aufgeteilt.  
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 Die Kommission bewertet bis spätestens 1. 
Januar 2010, ob für die Zwecke von 
Unterabsatz 1 eine Ersatzmethode 
herangezogen werden sollte. Sie kann 
aufgrund der Ergebnisse dieser 
Bewertung notwendige Änderungen 
vorschlagen.  

Begründung 
 
Auf Nebenerzeugnissen beruhende Emissionseinsparungen lassen sich mit der im Text der 
Kommission vorgeschlagenen Energie-Methode berechnen. Nebenerzeugnisse können jedoch 
einen wichtigen Beitrag zu einem anderen Prozess leisten und in diesem anderen Prozess 
Treibhausgasemissionen einsparen, ohne dass sie automatisch einen hohen unteren Heizwert 
haben. Durch den geänderten Text wird die Kommission aufgefordert zu bewerten, ob statt 
der Energiemethode der komplexere Substitutionsansatz gewählt werden kann, der 
möglicherweise ein genaueres Bild von den tatsächlichen Einsparungen liefert. 
 

Änderungsantrag 134 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Anhang VII – Teil C – Absatz 16 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

16. Für die Zwecke der Berechnung nach 
Absatz 15 sind die aufzuteilenden 
Emissionen eec + el, + diejenigen 
Bruchteile von ep, etd und eee, die bis 
einschließlich zu dem Verfahrensschritt 
anfallen, bei dem ein Nebenerzeugnis 
erzeugt wird. Wurden in einem früheren 
Verfahrensschritt Emissionen 
Nebenerzeugnissen zugewiesen, so wird 
für diesen Zweck anstelle der 
Gesamtemissionen der Bruchteil dieser 
Emissionen verwendet, der im letzten 
Verfahrensschritt dem Zwischenerzeugnis 
zugeschrieben wurde. 

16. Für die Zwecke der Berechnung nach 
Absatz 15 sind die aufzuteilenden 
Emissionen eec + el, + diejenigen 
Bruchteile von ep, etd und eee, die bis 
einschließlich zu dem Verfahrensschritt 
anfallen, bei dem ein Nebenerzeugnis 
erzeugt wird. Wurden in einem früheren 
Verfahrensschritt Emissionen 
Nebenerzeugnissen zugewiesen, so wird 
für diesen Zweck anstelle der 
Gesamtemissionen der Bruchteil dieser 
Emissionen verwendet, der im letzten 
Verfahrensschritt dem Zwischenerzeugnis 
zugeschrieben wurde. 

Im Falle von Biokraftstoffen und anderen 
flüssigen Brennstoffen werden sämtliche 
Nebenerzeugnisse, einschließlich nicht 
unter Absatz 14 fallenden Stroms, für die 
Zwecke der Berechnung berücksichtigt, 
mit Ausnahme von Ernterückständen wie 
Stroh, Bagasse, Hülsen, Maiskolben und 

Im Falle von Biokraftstoffen und anderen 
flüssigen Brennstoffen werden sämtliche 
Nebenerzeugnisse, einschließlich nicht 
unter Absatz 14 fallenden Stroms, für die 
Zwecke der Berechnung berücksichtigt, 
mit Ausnahme von Ernterückständen wie 
Stroh, Bagasse, Hülsen, Maiskolben und 
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Nussschalen. Für die Zwecke der 
Berechnung wird der Energiegehalt von 
Nebenerzeugnissen mit negativem 
Energiegehalt auf 0 festgesetzt. 

Nussschalen. Weisen die 
Nebenerzeugnisse der 
Biokraftstofferzeugung einen hohen 
Proteingehalt auf, wird für die 
Berechnung die Massenallokation auf der 
Grundlage des Trockenmassegehalts im 
Verhältnis dieser Nebenerzeugnisse 
berücksichtigt. 

Die Lebenszyklus-
Treibhausgasemissionen von Abfällen, 
Ernterückständen wie Stroh, Bagasse, 
Hülsen, Maiskolben und Nussschalen 
sowie Rückständen aus anderen Verfahren 
als Biokraftstoffherstellungsverfahren 
ohne potenzielle Nutzungsmöglichkeit als 
Nahrungs- oder Futtermittel werden bis 
zur Sammlung dieser Materialien auf 0 
angesetzt. 

Abfälle, Ernterückstände wie Stroh, 
Bagasse, Hülsen, Maiskolben und 
Nussschalen sowie Rückstände aus anderen 
Verfahren als 
Biokraftstoffherstellungsverfahren, die 
dem Boden wieder zugeführt werden, 
werden im Verhältnis der 
Treibhausgaseinsparungen 
berücksichtigt, zu denen es durch den 
verminderten Einsatz von Mineraldünger 
in Folgekulturen kommt. 

Bei Kraft- und Brennstoffen, die in 
Raffinerien hergestellt werden, ist die 
Analyseeinheit für die Zwecke der 
Berechnung nach Absatz 15 die Raffinerie. 

Bei Kraft- und Brennstoffen, die in 
Raffinerien hergestellt werden, ist die 
Analyseeinheit für die Zwecke der 
Berechnung nach Absatz 15 die Raffinerie. 

 Der Begriff „Nebenerzeugnis“ ist nach 
Maßgabe des Biokraftstoffherstellungs-
verfahrens zu definieren. Unter 
„Nebenerzeugnis“ ist jedes Erzeugnis zu 
verstehen, das sich aus dem Abbau der 
Bestandteile des Rohstoffes ergibt, der für 
die Biokraftstoffherstellung nötig ist. 

Begründung 

Die Kommission ist der Auffassung, dass die Treibhausgasemissionen von 
Biokraftstofferzeugnissen aus Abfällen und Ernterückständen ebenfalls auf Null anzusetzen 
sind. Wenn Stoffe wie etwa Stroh allerdings zum Zwecke der Nutzung als Rohstoff für die 
Biokraftstofferzeugung produziert werden, ist es nicht angemessen, sie als Ernterückstände 
einzustufen. Man muss sich der Methodik der Energieallokation bedienen, um die Emissionen 
bei der Agrarproduktion auf das Stroh und das Getreide aufzuteilen. Die Definition des 
Begriffs „Nebenerzeugnis“, die die Kommission vorschlägt, ist nicht klar. 
 
 

Änderungsantrag 135 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Anhang VII – Teil C – Absatz 16 – Unterabsatz 2 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Im Falle von Biokraftstoffen und anderen 
flüssigen Brennstoffen werden sämtliche 
Nebenerzeugnisse, einschließlich nicht 
unter Absatz 14 fallenden Stroms, für die 
Zwecke der Berechnung berücksichtigt, 
mit Ausnahme von Ernterückständen wie 
Stroh, Bagasse, Hülsen, Maiskolben und 
Nussschalen. Für die Zwecke der 
Berechnung wird der Energiegehalt von 
Nebenerzeugnissen mit negativem 
Energiegehalt auf 0 festgesetzt. 

Im Falle von Biokraftstoffen und anderen 
flüssigen Brennstoffen werden sämtliche 
Nebenerzeugnisse, einschließlich nicht 
unter Absatz 14 fallenden Stroms, für die 
Zwecke der Berechnung berücksichtigt, 
mit Ausnahme von Ernterückständen wie 
Stroh, Bagasse, Hülsen, Maiskolben und 
Nussschalen, es sei denn, aus solchen 
Ernterückständen werden Biokraftstoffe 
gewonnen. 

Begründung 

Der vorgesehene Ausschluss der Ernterückstände von der Kuppelproduktallokation bzw. 
deren Anrechnung mit null THG-Emissionen erscheint methodisch vertretbar, solange diese 
im System verbleiben, d.h. zum Beispiel untergepflügt werden.  

Werden jedoch Stoffe wie Stroh mit der Zweckbestimmung als Rohstoff für die 
Biokraftstoffproduktion erzeugt, ist es nicht sachgerecht, diese als Ernterückstände 
einzustufen. In diesem Fall sind Stroh und Korn als Rohstoffe für die Biokraftstoffproduktion 
in zwei voneinander getrennten Systemen zu bewerten. 
 

Änderungsantrag 136 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Anhang VII – Teil C – Absatz 17 – Unterabsatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

17. Bei Biokraftstoffen ist für die Zwecke 
der Berechnung nach Absatz 4 der 
Komparator für Fossilbrennstoffe EF der 
gemäß [Richtlinie 98/70/EG] berichtete 
letzte verfügbare tatsächliche Durchschnitt 
der Emissionen aus dem Otto- und 
Dieselkraftstoffverbrauch in der 
Gemeinschaft. Liegen diese Daten nicht 
vor, so ist der Wert 83,8 gCO2eq/MJ zu 
verwenden. 

17. Bei Verkehrskraftstoffen aus 
Biomasse ist für die Zwecke der 
Berechnung nach Absatz 4 der Komparator 
für Fossilbrennstoffe EF entweder der 
gemäß [Richtlinie 98/70/EG] berichtete 
letzte verfügbare tatsächliche Durchschnitt 
der Emissionen aus dem Otto- und 
Dieselkraftstoffverbrauch in der 
Gemeinschaft oder 83,8 gCO2eq/MJ, je 
nachdem, welcher Wert niedriger ist. 
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STELLUNGNAHME DES AUSSCHUSSES FÜR INTERNATIONALEN HANDEL 

für den Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie 

zu dem Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen 
(KOM(2008)0019 – C6-0046/2008 – 2008/0016(COD)) 

Verfasser der Stellungnahme: Béla Glattfelder 

 

KURZE BEGRÜNDUNG 

Wie das Parlament in einer Reihe von Entschließungen, darunter einige, die auf Berichten 
seines Ausschusses für internationalen Handel beruhen, anerkannt hat, kommt der Förderung 
erneuerbarer Energie und energieeffizienter Technologien eine wichtige Rolle beim 
Klimaschutz und der Verringerung der Abhängigkeit der EU von externen Energiequellen zu. 
Die Handelspolitik kann erheblich zur Verbreitung neuer, umweltfreundlicher Technologien 
beitragen und mit dafür sorgen, dass erneuerbare Energie für möglichst viele Unternehmen 
und Haushalte zu angemessenen Kosten zur Verfügung steht. 

Der Beitrag der Handelspolitik ist gleichwohl von großem Nutzen, um unnötige Hindernisse 
zu vermeiden und die Energieabhängigkeit zu verringern. Aus diesem Grund wird in dieser 
Stellungnahme ein maßvoller Ansatz verfolgt, nämlich durch eine Beschränkung auf 
diejenigen Aspekte im Vorschlag der Kommission, die für den internationalen Handel 
besonders von Belang sind. Ebenso stellen einige der Änderungsanträge auf eine breite 
strategische Ausrichtung ab, wobei anerkannt wird, dass ein bestimmtes Ziel auf ganz 
unterschiedlichen Wegen erreicht werden kann. In diesen Fällen erschien es weder praktisch 
noch sinnvoll, allen potenziellen entsprechenden Änderungsanträgen nachzugehen. 

Vor allem wird in dieser Stellungnahme akzeptiert, dass erneuerbare Energie einen 
bedeutenden Beitrag zum Klimaschutz leisten kann, und so lautet ihre Ausgangsprämisse „vor 
allem keinen Schaden anrichten“. 

Biokraftstoffe 

Hier ist klar, dass sich die Lage seit Januar 2007, als die Kommission das verbindliche Ziel 
eines 10%-igen Anteils erneuerbarer Energie an Benzin und Diesel bis 2020 vorschlug, 
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erheblich verändert hat. Die Lebensmittelpreise sind in die Höhe geschossen (die Weltbank 
schätzt den Anstieg auf 83 % in den letzten drei Jahren), während eine Reihe von 
Entwicklungsländern zunehmend besorgt ist, ob ihre Bevölkerungen ausreichend mit 
Nahrungsmitteln versorgt werden können. 

Der Präsident der Weltbank, Robert Zoellick, stellte kürzlich fest, dass der sprunghafte 
Anstieg der Lebensmittelpreise und seine Folgen für Hunger, Unterernährung und 
Entwicklung die Gefahr berge, dass 100 Millionen Menschen noch weiter in Armut abgleiten. 
Für mehr als zwei Milliarden Menschen bedeuteten hohe Lebensmittelpreise jetzt einen 
täglichen Kampf und Opfer und für einen Teil stehe sogar das Überleben auf dem Spiel, ohne 
dass offenbar Hilfe in Sicht sei. Bei Unterernährung bestehe die Gefahr, dass nicht nur diese 
Generation, sondern auch die kommende Schaden nehme. Darüber hinaus haben mehrere 
UNO-Berichterstatter zum Recht auf Nahrung die Sorge geäußert, dass durch eine 
Umlenkung von Lebensmitteln in die Kraftstoffproduktion die Unterernährung noch 
zunehmen könnte. 

Gleichzeitig wurde schätzungsweise rund ein Viertel der US-amerikanischen Maisernte 2007 
für Biokraftstoffe verwendet, während in der Zeitschrift „Science“ die Vermutung geäußert 
wird, dass sich durch die Verwendung von Äthanol auf Maisbasis die Emissionen von 
Treibhausgasen (THG) innerhalb von 30 Jahren verdoppeln. Aus diesen Gründen erscheint es 
unbedingt notwendig, das verbindliche 10 %-Ziel zu überdenken und daran zu erinnern, dass 
der Europäische Rat in seinen Schlussfolgerungen vom März 2007 dieses Ziel davon 
abhängig gemacht hat, dass Biokraftstoffe der zweiten Generation kommerziell zur 
Verfügung stehen (aus Abfallprodukten und nicht aus Feldfrüchten). 

Deshalb wird in dieser Stellungnahme vorgeschlagen, das Erreichen des 10 %-Ziels auf einen 
späteren Zeitpunkt zu verschieben und eine Revisionsklausel aufzunehmen, mit der diese 
Zielvorgabe vor dem Hintergrund von Fortschritten bei der Nutzung von Kraftstoffen der 
zweiten Generation revidiert werden kann. Ferner wird angestrebt, die von der Kommission 
vorgeschlagenen Nachhaltigkeitskriterien zu stärken, um die absurde Situation zu vermeiden, 
dass eine Politik, die dem Klimaschutz dienen soll, das Gegenteil bewirkt, weil sie das 
Abholzen von Wäldern befördert. 

Damit wird anerkannt, dass die Zertifizierung zwar wichtig, ihre Wirksamkeit aber begrenzt 
ist. Das Problem ist nicht nur, die Umwandlung unberührter Wälder zu Anbaugebieten von 
Biokraftstoffen zu vermeiden – was die Kommission als nicht wünschenswert ansieht –, 
sondern auch zu verhindern, dass bestehende Anbauflächen für Biokraftstoffe genutzt werden 
und die Kulturen bzw. Tierbestände, für die sie bisher genutzt wurden, in ökologisch sensible 
Gebiete verlagert werden. Deshalb muss das Zertifizierungsverfahren wesentlich umfassender 
sein als im Vorschlag der Kommission vorgesehen. 

Nicht zuletzt ist wichtig, dass die Beförderung von Biokraftstoffen oder ihrer Einsatzstoffe 
keine THG-Emissionen in einer Größenordnung produziert, der den Umweltnutzen insgesamt 
untergräbt. Das deutlichste Beispiel hierfür sind so genannte „Splash-and-Dash“-Geschäfte, 
bei denen Biokraftstoffe in die USA exportiert und nach Zusetzen einer kleinen Menge 
Mineralöl wieder exportiert werden, wobei mehrfache Subventionen eingestrichen werden. 
Da bestehende Antidumping- und Antisubventionsvorschriften aber Maßnahmen gegen diese 
Praxis zulassen, scheint es nicht notwendig, hierzu spezielle Änderungsanträge zu stellen. 
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Andere Fragen 

Zwar sind Biokraftstoffe und ihre Auswirkungen auf den Agrarhandel und die sichere 
Nahrungsmittelversorgung in diesem Vorschlag die wichtigsten Fragen in Bezug auf den 
internationalen Handel, doch sollten die Handelsvorteile durch Fortschritte bei Technologien 
für erneuerbare Energiequellen nicht übersehen werden. Wir haben schon Beispiele, wie 
europäische Firmen als „Vorreiter“ in der Wind- oder Solartechnologie Vorteile erzielen 
konnten, die dann eine solide Grundlage für Exporte und Lizenzvereinbarungen boten. 

Das Gesamtziel eines Anteils von 20 % erneuerbarer Energie wird weiterhin einen Anreiz für 
Fortschritte in Forschung und Technologie bilden. Allerdings sollte man darauf achten, dass 
es keine Elemente im Energie- und Klimawandelpaket gibt, die die Mitgliedstaaten in der 
Anwendung von Einspeisungstarifen einschränken könnten, die sich zur Förderung 
erneuerbarer Energie bereits als wirksam erwiesen haben. In Erwägung gezogen werden sollte 
auch die Nutzung multilateraler und bilateraler Handelsgespräche, um neue Erfolge bei 
Technologien für erneuerbare Energiequellen möglichst weit zu verbreiten. 

 

ÄNDERUNGSANTRÄGE 

Der Ausschuss für internationalen Handel ersucht den federführenden Ausschuss für 
Industrie, Forschung und Energie, folgende Änderungsanträge in seinen Bericht zu 
übernehmen: 

Änderungsantrag 1 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 6 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(6) Mit verbindlichen Zielen wird in erster 
Linie der Zweck verfolgt, 
Investitionssicherheit zu schaffen. Es ist 
daher nicht angebracht, die Entscheidung 
über die Verbindlichkeit eines Ziels bis 
zum Eintritt eines Ereignisses in der 
Zukunft zu verschieben. In einer 
Erklärung zum Sitzungsprotokoll der 
Tagung des Rats vom 15. Februar 2007 
ließ die Kommission daher wissen, sie sei 
nicht der Ansicht, dass die Entscheidung 
über die Verbindlichkeit des Ziels bis zur 
kommerziellen Verfügbarkeit von 
Biokraftstoffen der zweiten Generation 

(6) Angesichts der steigenden 
Lebensmittelpreise und der 
Lebensmittelknappheit sowie der 
Bedenken hinsichtlich der 
Wahrscheinlichkeit, dass Biokraftstoffe 
der zweiten Generation bis 2020 
kommerziell zur Verfügung stehen 
werden, sind begründete Zweifel erlaubt, 
ob das Ziel eines verbindlich festgelegten 
Biokraftstoffanteils von 10 % überhaupt 
sinnvoll ist.  
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vertagt werden sollte. 

Begründung 

Die Entscheidung des Rates, verbindliche Vorgaben für den Anteil von Biokraftstoffen von der 
Verfügbarkeit von nachhaltigen und kommerziell tragfähigen Kraftstoffen der zweiten 
Generation abhängig zu machen, war ein Sicherheitsvorbehalt, dessen Stellenwert seit dem 
rapiden Anstieg der Rohstoffpreise immer deutlicher wird. Das beharrliche Festhalten der 
Kommission an ihren Zielen ohne Rücksicht auf die geänderten Rahmenbedingungen sollte 
nicht hingenommen werden. 
 

Änderungsantrag 2 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 8 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(8) In Anbetracht der Standpunkte der 
Kommission, des Rates und des 
Europäischen Parlaments ist es angebracht, 
verbindliche Ziele dafür festzulegen, dass 
der Energieverbrauch in der Europäischen 
Union im Jahr 2020 insgesamt zu 20% und 
im Verkehrssektor zu 10 % durch 
erneuerbare Energie gedeckt wird. 

(8) In Anbetracht der Standpunkte der 
Kommission, des Rates und des 
Europäischen Parlaments ist es angebracht, 
ein verbindliches Ziel dafür festzulegen, 
dass der Energieverbrauch in der 
Europäischen Union im Jahr 2020 
insgesamt zu 20% durch erneuerbare 
Energie gedeckt wird, und bis 2015 
sämtliche Ziele für den Anteil an 
erneuerbarer Energie im Verkehrssektor 
zu überprüfen. 

Begründung 

Siehe vorherigen Änderungsantrag. 
 

Änderungsantrag 3 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 10 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(10) Dagegen ist es hinsichtlich des 10-%-
Ziels für erneuerbare Energie im 
Verkehrssektor angebracht, für die 
einzelnen Mitgliedstaaten denselben Anteil 
festzulegen, um für Kohärenz bei den 

(10) Dagegen ist es hinsichtlich des Ziels 
für erneuerbare Energie im Verkehrssektor 
angebracht, für die einzelnen 
Mitgliedstaaten denselben Anteil 
festzulegen, um für Kohärenz bei den 
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Kraftstoffspezifikationen und bei der 
Verfügbarkeit der Kraftstoffe zu sorgen. 
Da sich Kraftstoffe leicht handeln lassen, 
können Mitgliedstaaten, die in geringem 
Maße über die relevanten Ressourcen 
verfügen, ohne weiteres Kraftstoffe 
erneuerbarer Herkunft anderweitig 
beziehen. Obwohl es für die Gemeinschaft 
technisch möglich wäre, ihr 
Biokraftstoffziel ausschließlich durch die 
Herstellung in der Gemeinschaft zu 
erreichen, ist es sowohl wahrscheinlich als 
auch wünschenswert, dass das Ziel de facto 
durch eine Kombination aus inländischer 
Herstellung und Importen erreicht wird. 
Hierzu sollte die Kommission die 
Biokraftstoffversorgung des 
Gemeinschaftsmarktes verfolgen und 
gegebenenfalls relevante Maßnahmen 
vorschlagen, um für Ausgewogenheit 
zwischen heimischer Herstellung und 
Importen zu sorgen, wobei multilaterale 
und bilaterale Handelsverhandlungen 
sowie Umwelt-, Kosten-, 
Energieversorgungssicherheits- und 
sonstige Aspekte berücksichtigt werden 
müssen. 

Kraftstoffspezifikationen und bei der 
Verfügbarkeit der Kraftstoffe zu sorgen. 
Da sich Kraftstoffe leicht handeln lassen, 
können Mitgliedstaaten, die in geringem 
Maße über die relevanten Ressourcen 
verfügen, ohne weiteres Kraftstoffe 
erneuerbarer Herkunft anderweitig 
beziehen. Obwohl es für die Gemeinschaft 
technisch möglich wäre, ihr 
Biokraftstoffziel ausschließlich durch die 
Herstellung in der Gemeinschaft zu 
erreichen, ist es sowohl wahrscheinlich als 
auch wünschenswert, dass das Ziel de facto 
durch eine Kombination aus inländischer 
Herstellung und Importen erreicht wird. 
Hierzu sollte die Kommission die 
Biokraftstoffversorgung des 
Gemeinschaftsmarktes verfolgen und 
gegebenenfalls eine geänderte Zielvorgabe 
und/oder relevante Maßnahmen 
vorschlagen, um für Ausgewogenheit 
zwischen heimischer Herstellung und 
Importen zu sorgen, wobei multilaterale 
und bilaterale Handelsverhandlungen 
sowie Umwelt- und Sozialkosten sowie 
Energieversorgungssicherheits- und 
sonstige Aspekte berücksichtigt werden 
müssen. 

 

Änderungsantrag 4 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 35 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (35a) Um den Beitrag der Biokraftstoffe 
zur Bekämpfung des Klimawandels zu 
maximieren, sollten Maßnahmen 
ergriffen werden, mit denen sichergestellt 
wird, dass die verwendeten Pflanzen in 
größtmöglicher Nähe zur 
Kraftstofferzeugungsanlage angebaut 
werden. 
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Begründung 

Die Verbringung der Rohstoffe und der Biokraftstoffe zu Produktionsanlagen verursacht 
zusätzliche Treibhausgasemissionen. Dies kann vermieden werden, indem sie zur 
nächstliegenden Produktionsanlage geliefert werden. 
 

Änderungsantrag 5 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 40  
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(40) Werden Biokraftstoffe und andere 
flüssige Biobrennstoffe aus in der EU 
produzierten Rohstoffen hergestellt, 
sollten sie auch die für die Landwirtschaft 
geltenden EU-Umweltanforderungen 
erfüllen. Die Anwendung solcher 
Kriterien auf Importe aus Drittländern ist 
administrativ und technisch nicht 
machbar. 

(40) Biokraftstoffe und andere flüssige 
Biobrennstoffe sollten die für die 
Landwirtschaft geltenden EU-
Umweltanforderungen erfüllen. 

Begründung 

Mit dem Vorschlag der Kommission würden die EU-Landwirte im Wettbewerb benachteiligt 
und die gesamten ökologischen Vorteile der Umstellung auf Biokraftstoffe schwänden dahin. 
Selbst wenn es nicht immer möglich ist, von Exporteuren aus Drittstaaten die Erfüllung von 
EU-Standards zu verlangen, sollte dieser Ansatz nicht a priori ausgeschlossen werden. 
 

Änderungsantrag 6 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 3 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3. Jeder Mitgliedstaat sorgt dafür, dass sein 
Anteil von Energie aus erneuerbaren 
Quellen am Gesamtenergieverbrauch im 
Jahr 2020 mindestens seinem Gesamtziel 
für den Anteil von Energie aus 
erneuerbaren Quellen in diesem Jahr 
gemäß der dritten Spalte der Tabelle in 
Anhang I Teil A entspricht. 

3. Um das Gesamtziel von 20 % zu 
erreichen, sorgt jeder Mitgliedstaat dafür, 
dass sein Anteil von Energie aus 
erneuerbaren Quellen am 
Gesamtenergieverbrauch im Jahr 2020 
mindestens seinem Gesamtziel für den 
Anteil von Energie aus erneuerbaren 
Quellen in diesem Jahr gemäß der dritten 
Spalte der Tabelle in Anhang I Teil A 
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entspricht. 

Begründung 

Obgleich auf der Tagung des Europäischen Rates vom 8. bis 9. März 2007 das verbindliche 
Gesamtziel vereinbart wurde, bis 2020 einen Anteil von 20 % durch erneuerbare Energie 
abzudecken, fehlt diese Zielvorgabe im Kommissionsvorschlag. 
 

Änderungsantrag 7 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 3 – Absatz 3 – Unterabsatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3. Jeder Mitgliedstaat sorgt dafür, dass sein 
Anteil von Energie aus erneuerbaren 
Quellen im Verkehrssektor im Jahr 2020 
mindestens 10% seines 
Endenergieverbrauchs im Verkehrssektor 
entspricht. 

3. Jeder Mitgliedstaat sorgt dafür, dass sein 
Anteil von Energie aus erneuerbaren 
Quellen im Verkehrssektor im Jahr 2025 
mindestens 10% seines 
Endenergieverbrauchs im Verkehrssektor 
entspricht. 

Begründung 

Die Zieljahr 2020 ist offenkundig nicht mehr tragbar, da die Lebensmittelpreise rasch 
ansteigen, Bedenken hinsichtlich der Verfügbarkeit von ausreichenden Lebensmitteln in 
Entwicklungsländern bestehen und es noch nicht feststeht, ab wann Biokraftstoffe zu 
kommerziell sinnvollen Bedingungen zur Verfügung stehen werden. 
 

Änderungsantrag 8 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 3 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Artikel 3a 

 Überprüfung der Verfügbarkeit von 
Biokraftstoffen der zweiten Generation 

 Die Kommission legt bis zum 
1. September 2015 dem Europäischen 
Parlament und dem Rat einen Bericht 
über die bei der Verfügbarkeit 
kommerziell tragfähiger Biokraftstoffe 
der zweiten Generation erzielten 
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Fortschritte vor, in dem gegebenenfalls 
auch Vorschläge zur Änderung der in 
Artikel 3 Absatz 3 Unterabsatz 1 
genannten Zielvorgabe enthalten sind. 

Begründung 

Da auf der Tagung des Rates vom März 2007 in Brüssel die Zielvorgabe von 10 % davon 
abhängig gemacht wurde, ob nachhaltige Biokraftstoffe der zweiten Generation kommerziell 
zur Verfügung stehen werden, ist es wünschenswert, eine Überprüfungsklausel einzuführen, 
damit die Zielvorgabe entsprechend den technologischen Entwicklungen angepasst werden 
kann. 
 

Änderungsantrag 9 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 4 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Artikel 4a 

 Aussetzung der nationalen Aktionspläne 

 Die Mitgliedstaaten können die 
Durchführung ihres nationalen 
Aktionsplans ändern und ihre 
Verpflichtung zur Einhaltung von 
Artikel 3 Absatz 3 aussetzen, wenn die 
Preise für Lebensmittel und Futter 
erheblich angestiegen sind. 

Begründung 

Die zunehmende Verwendung landwirtschaftlicher Rohstoffe sollte nicht dazu führen, dass die 
Preise für Lebens- und Futtermittel erheblich ansteigen. 
 

Änderungsantrag 10 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 12 – Absatz 5 – Unterabsatz 5 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Bei der Beurteilung des 
Umwandlungswirkungsgrads und des 
Input/Output-Verhältnisses von Systemen 

Bei der Beurteilung des 
Umwandlungswirkungsgrads und des 
Input/Output-Verhältnisses von Systemen 
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und Geräten für die Zwecke dieses 
Absatzes verwenden die Mitgliedstaaten 
gemeinschaftliche oder - in Ermangelung 
dieser - internationale Verfahren, falls es 
solche Verfahren gibt. 

und Geräten für die Zwecke dieses 
Absatzes verwenden die Mitgliedstaaten 
internationale oder - in Ermangelung 
dieser - gemeinschaftliche Verfahren, falls 
es solche Verfahren gibt. 

Begründung 

Wenn internationalen Normen – falls vorhanden – der Vorzug gegeben wird, ist es weniger 
wahrscheinlich, dass es zu Schwierigkeiten im Zusammenhang mit dem WTO-
Übereinkommen über technische Handelshemmnisse kommt. Außerdem sollten mit der 
Förderung internationaler Normen Größenvorteile erzielt und die raschere internationale 
Verbreitung von Technologien unterstützt werden, die auf der Grundlage bewährter 
Verfahren entwickelt wurden. 
 

Änderungsantrag 11 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 15 – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3. Biokraftstoffe und andere flüssige 
Biobrennstoffe, die für die in Absatz 1 
genannten Zwecke berücksichtigt werden, 
dürfen nicht aus Rohstoffen hergestellt 
werden, die auf Flächen mit anerkanntem 
hohen Wert hinsichtlich der biologischen 
Vielfalt erzeugt werden, das heißt auf 
Flächen, die im oder nach Januar 2008 
folgenden Status hatten, unabhängig 
davon, ob die Flächen noch diesen Status 
haben: 

3. Biokraftstoffe und andere flüssige 
Biobrennstoffe, die für die in Absatz 1 
genannten Zwecke berücksichtigt werden, 
dürfen nur aus erneuerbaren Quellen 
hergestellt werden, wobei die für die 
Kraftstoffherstellung bestimmten 
Rohstoffe bis zu ihrem Ursprung 
rückverfolgbar sein und in der 
nächstliegenden 
Kraftstoffherstellungsanlage verarbeitet 
bzw. den fossilen Kraftstoffen zugesetzt 
werden müssen und die 
Produktionsketten zu zertifizieren sind, 
damit u. a. sichergestellt ist, dass 

a) von signifikanter menschlicher 
Tätigkeit unberührter Wald, d.h. Wald, in 
dem es keinen bekannten signifikanten 
Eingriff des Menschen gegeben hat oder 
in dem der letzte signifikante Eingriff des 
Menschen lang genug zurückliegt, dass 
die natürliche Artenzusammensetzung 
und die natürlichen Vorgänge wieder 
gegeben sind; 

a) es keine signifikanten negativen 
Auswirkungen auf die biologische Vielfalt 
gibt, 

 aa) es nicht indirekt zu einer Entwaldung 
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aufgrund von Biokraftstoffen kommt, 
indem die entsprechenden Pflanzen auf 
ursprünglich für die 
Nahrungsmittelerzeugung genutzten 
Flächen angebaut werden und sich der 
Nahrungsmittelanbau auf ökologisch 
sensible Gebiete, wie z. B. Wälder, 
verlagert, 

b) für Naturschutzzwecke ausgewiesene 
Flächen, sofern nicht nachgewiesen wird, 
dass die Erzeugung des Rohstoffes solchen 
Zwecken nicht zuwiderläuft; 

b) die Rohstoffe nicht von für 
Naturschutzzwecke ausgewiesene Flächen 
stammen, sofern nicht nachgewiesen wird, 
dass die Erzeugung des Rohstoffes solchen 
Zwecken nicht zuwiderläuft, 

c) Grünland mit großer biologischer 
Vielfalt, das heißt Grünland, das 
artenreich, nicht gedüngt und nicht 
geschädigt ist. 

c) die Rohstoffe nicht von Grünland mit 
großer biologischer Vielfalt stammen, das 
heißt Grünland, das artenreich, nicht 
gedüngt und nicht geschädigt ist, 

 ca) keine Beeinträchtigung der 
Wasserressourcen stattfindet. 

Zur Bestimmung, welches Grünland unter 
Buchstabe c fällt, legt die Kommission 
Kriterien und geographische Gebiete fest. 
Eine solche Maßnahme, die eine Änderung 
nicht wesentlicher Bestimmungen dieser 
Richtlinie bewirkt, wird gemäß dem in 
Artikel 21 Absatz 3 genannten 
Regelungsverfahren mit Kontrolle erlassen. 

Zur Bestimmung, welche Rohstoffe unter 
die Buchstaben a, aa, c und ca fallen, legt 
die Kommission Kriterien fest. Eine solche 
Maßnahme, die eine Änderung nicht 
wesentlicher Bestimmungen dieser 
Richtlinie bewirkt, wird gemäß dem in 
Artikel 21 Absatz 3 genannten 
Regelungsverfahren mit Kontrolle erlassen. 

Begründung 

Um die Umweltfreundlichkeit der Biokraftstoffe zu gewährleisten, sollte ihre Nachhaltigkeit 
überprüft werden. Zusätzlich zu den im Kommissionsvorschlag angeführten Punkten muss 
unbedingt die Eindämmung des Risikos thematisiert werden, dass durch die 
Biokraftstofferzeugung die bestehende Lebensmittelerzeugung in ökologisch sensible Gebiete 
verdrängt wird. Die Frage der Wassernutzung hat für die Gewährleistung der 
Lebensmittelsicherheit auch einen sehr hohen Stellenwert. 
 

Änderungsantrag 12 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 15 – Absatz 4 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 4a. Biokraftstoffe und andere flüssige 
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Biobrennstoffe, die für die in Absatz 1 
genannten Zwecke berücksichtigt werden, 
dürfen nicht aus Ländern eingeführt 
werden, in denen für diese Rohstoffe 
Ausfuhrsteuern erhoben werden oder 
mengenmäßige Beschränkungen gelten, 
und nicht aus Rohstoffen hergestellt 
werden, die aus diesen Ländern 
eingeführt werden, oder nicht aus 
Ländern eingeführt werden, die 
internationale Nahrungsmittelhilfen 
erhalten oder gegen die die Kommission 
Antidumping- oder 
Antisubventionsermittlungen eingeleitet 
hat.  

Begründung 

Mit der Richtlinie über erneuerbare Energieträger werden in Form höherer Preis Anreize für 
die Hersteller von Biokraftstoffen aus der EU und aus Drittstaaten geschaffen. Allerdings 
sollten Länder, die sich aufgrund von Ausfuhrsteuern oder Beschränkungen bereits 
wirtschaftliche Vorteile verschafft haben, nicht die Möglichkeit haben, sich auf Kosten der 
europäischen Steuerzahler durch den Zugang zum EU-Markt weitere finanzielle 
Einnahmequellen zu erschließen. 
 

Änderungsantrag 13 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 15 – Absatz 6 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

6. Die Mitgliedstaaten dürfen 
Biokraftstoffe und andere flüssige 
Biobrennstoffe, die in Übereinstimmung 
mit diesem Artikel gewonnen werden, 
nicht aus sonstigen 
Nachhaltigkeitsgründen für die in Absatz 
1 genannten Zwecke außer Acht lassen. 

6. Die Mitgliedstaaten, die im 
Zusammenhang mit Biokraftstoffen und 
anderen flüssigen Biobrennstoffe für die in 
Absatz 1 genannten Zwecke aus 
Nachhaltigkeitsgründen strenge 
Schutzmaßnahmen einführen möchten, 
sorgen für die Vereinbarkeit dieser 
Maßnahmen mit den Verträgen und 
melden sie der Kommission. 

Begründung 

Angesichts der großen Unsicherheit, die im Zusammenhang mit der Effizienz von 
Nachhaltigkeitsstandards besteht, sollten die Mitgliedstaaten in Übereinstimmung mit dem 
Subsidiaritätsprinzip die Möglichkeit haben, höhere Standards festzulegen, sodass bei der 
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Übernahme bewährter Verfahren Fortschritte erzielt werden können. Dies hätte keine 
Marktverzerrungen zur Folge, da die Verpflichtung in Artikel 3 Absatz 3 weiterhin gelten 
würde. Dieser Ansatz steht mit den Möglichkeiten in Einklang, die in Artikel 176 des 
Vertrages vorgesehen sind. 
 

Änderungsantrag 14 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 16 – Absatz 8 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 8a. Die Kommission legt dem 
Europäischen Parlament und dem Rat 
jährlich einen Bericht über die von ihr 
gemäß Absatz 4 akzeptierten 
Übereinkünfte vor. 

Begründung 

Es müssen regelmäßig Berichte vorgelegt werden, damit Offenheit und Transparenz 
gewährleistet sind und die europäischen Landwirte darauf vertrauen können, dass sie mit den 
Erzeugern aus Drittstaaten unter gleichen Rahmenbedingungen im Wettbewerb stehen, da sie 
von den Übereinkünften profitieren können, die möglicherweise von der Kommission 
geschlossen werden. 
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STELLUNGNAHME DES AUSSCHUSSES FÜR WIRTSCHAFT UND WÄHRUNG 

für den Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie 

zu dem Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen 
(KOM(2008)0019 – C6-0046/2008 – 2008/0016(COD)) 

Verfasserin der Stellungnahme: Mariela Velichkova Baeva 

 

KURZE BEGRÜNDUNG 

Mit dem Vorschlag für eine Richtlinie zur Förderung der Nutzung von Energie aus 
erneuerbaren Quellen wird ein wichtiger Rechtsakt vorgeschlagen. 

Die Richtlinie sollte den maximalen Einsatz flexibler marktgestützter Mechanismen 
gewährleisten mit dem Ziel, die ehrgeizigen Zielvorgaben für den Anteil erneuerbarer 
Energiequellen am Gesamtenergieverbrauch zu verwirklichen. 

Die Faktoren, die den Energiesektor beeinflussen – Nachfrage, Angebot, 
Ressourcenknappheit und eine rationelle und effiziente Bewirtschaftung der Ressourcen, 
Umweltauswirkungen und Klimabelastungen, um nur einige zu nennen –, machen alternative 
Arten der Energiegewinnung und ihre Einbindung in die Energieversorgungssysteme 
notwendig. Die Technologien zur Nutzung erneuerbarer Energien sind von Nutzen, um das 
Problem der unzureichenden einheimischen fossilen Brennstoffe anzugehen und einen Beitrag 
zu einer stetigen wirtschaftlichen Entwicklung auf lange Sicht zu leisten. Das Bemühen um 
eine Harmonisierung und Angleichung der Energiepolitiken auf EU-Ebene erweist sich als 
komplex und erfordert eine kritische Masse an Förderung und Investitionen. Die betroffenen 
Kreise treten für klare, konsequente und harmonisierte gemeinsame Maßnahmen ein, die 
darauf gerichtet sind, die Ineffizienz, die von einigen nationalen Normen, Regelungen und 
Praktiken herrührt, zu überwinden. 

Ein maßgebendes Element für die Weiterentwicklung des Markts für erneuerbare Energien ist 
die Schaffung spezifischer Instrumente der finanziellen Förderung. Der Gedanke eines 
europäischen Marktes für Herkunftsnachweise beinhaltet einen Fördermechanismus, der die 
nationalen Fördersysteme ergänzen soll und gleichzeitig die Wahrung der Verpflichtungen im 
Rahmen des nationalen Förderrahmens gewährleistet, eine Konzentration der nationalen 



 

RR\744677DE.doc 297/397 PE405.949v02-00 

 DE 

Behörden auf spezifische lokale Anträge für erneuerbare Energieträger bewirkt, zum Ausbau 
der erneuerbaren Energiequellen unter minimaler Belastung der nationalen Haushalte führt 
und auf europäischer Ebene einen Ausbau der erneuerbaren Energiequellen zu minimalen 
Kosten dank eines effizienten Funktionieren des Marktes sicherstellt. 

Die vorgeschlagene Richtlinie sollte das ordnungsgemäße Funktionieren dieses 
Fördermechanismus gewährleisten. 

Der Vorschlag wird daher geändert, um einige notwendige Bedingungen für die Entstehung 
eines gut funktionierten Marktes für Herkunftsnachweise zu ermöglichen, dessen 
Überprüfung zu gegebener Zeit vorgenommen werden sollte. 

Das System der Herkunftsnachweise könnte sich auf alle erneuerbaren Energienquellen 
erstrecken. Verschiedene Arten von Herkunftsnachweisen (für Strom aus erneuerbaren 
Energiequellen, Heizung und Kühlung aus erneuerbaren Energiequellen und erneuerbare 
Energieträger für den Verkehrssektor) sollten austauschbar sein und auf dem Markt gehandelt 
werden. Die Herkunftsnachweise sollten so weit wie möglich das Messinstrument für den 
Anteil erneuerbarer Energiequellen der einzelnen Mitgliedstaaten, für ein Gesamtziel eines 
Mitgliedstaats für die einzelnen Sektoren (Elektrizität, Heizung + Kühlung, Verkehr) und für 
die etwaige Aufteilung der Verpflichtungen zwischen diesen Sektoren sein. So könnte zum 
Beispiel der Verkehrssektor den Ausbau der Stromerzeugung aus erneuerbaren 
Energiequellen finanzieren, indem er vom Elektrizitätssektor Herkunftsnachweise zur 
Erfüllung seiner Verpflichtungen erwirbt. 

Das ehrgeizige europäische Ziel für die erneuerbaren Energiequellen kann auch erreicht 
werden, wenn durch die Richtlinie die Haupthindernisse für die Entwicklung der erneuerbaren 
Energien und für ihre Einbindung in die Energieversorgungssysteme adäquat angegangen 
werden, indem die physischen Netzkapazitäten angemessen berücksichtigt werden. Die 
Versorgungssicherheit, die ein wichtiger Faktor für die gesamte Energiekette ist, und die 
komplexen Wechselwirkungen innerhalb eines Übertragungs- bzw. Fernleitungssystems 
sollten bei den Bemühungen ausschlaggebend dafür sein, eine Einspeisung erneuerbarer 
Energieträger durch differenzierte Zuteilungsmechanismen für die herkömmliche 
Energieerzeugung aufrechtzuerhalten. 

Der Umstand, dass die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen kostspieliger ist als 
die Stromerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen, sollte berücksichtigt werden, um 
zwischen den direkten Mehrkosten bei der Stromerzeugung und den indirekten Mehrkosten, 
die mit dem Bau der erforderlichen Übertragungsnetz- und Verteilungsnetzinfrastruktur 
verbunden sind, zu unterscheiden. 

Auf nationaler Ebene erfordert der Ausbau der Stromerzeugung aus erneuerbaren 
Energiequellen zusätzliche lokale Investitionen für Netzverbindungen und für 
Netzerweiterungen und -verstärkungen. 

Das Problem der langen Fristen, die für die Planung, Genehmigung und den Bau neuer 
Energieinfrastrukturen erforderlich sind, sollte im Hinblick auf eine Vereinfachung und 
Verkürzung angegangen und geprüft werden. Auf europäischer Ebene sollten Investitionen in 
die notwendige grenzüberschreitende Netzinfrastruktur gefördert werden. 
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Für das Potenzial der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen, das in anderen 
Gebieten als den Verbrauchsgebieten vorhanden ist, wird die neue Netzinfrastruktur benötigt, 
um große Energieströme aus den Gebieten, in denen Strom aus erneuerbaren Energiequellen 
erzeugt wird, in die Verbrauchsgebiete zu leiten. 

Außerdem ist der Ausbau der erneuerbaren Energiequellen, wie bereits oben erwähnt wurde, 
mit direkten wie auch indirekten Kosten (z. B. Energienetzverstärkungen, usw.) verbunden. 
Ein gut funktionierender europäischer Markt für Herkunftsnachweise wird weitgehend dazu 
beitragen, die direkten Mehrkosten zu minimieren. Im Übrigen machen die indirekten 
Mehrkosten spezifische Förderanreize erforderlich, die von einem Markt für 
Herkunftsnachweise nur schwerlich ausgehen können. 

Im Einklang mit dem Grundsatz der Solidarität sollte ein stärkerer Rückgriff auf den 
Kohäsionsfond und den Europäischen Fond für regionale Entwicklung oder die Einrichtung 
eines EU-Fonds für erneuerbare Energiequellen in Aussicht genommen werden. 

Alternative Energiequellen sind keine Patentlösung und werden allein nicht genügen, um ein 
Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage herzustellen. Ihr Ausbau wird jedoch zur 
Nachhaltigkeit und zur Lebensqualität beitragen. Eine konsequente Energiepolitik wird sich 
langfristig auszahlen, und die Synergie der Politiken gehört zu ihrem Fundament. 

 

ÄNDERUNGSANTRÄGE 

Der Ausschuss für Wirtschaft und Währung ersucht den federführenden Ausschuss für 
Industrie, Forschung und Energie, folgende Änderungsanträge in seinen Bericht zu 
übernehmen: 

Änderungsantrag 1 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Insbesondere ist eine vermehrte 
Verwendung von Biokraftstoffen im 
Verkehrssektor eines der wirksamsten 
Mittel, mit denen die Gemeinschaft ihre 
Abhängigkeit von Erdöleinfuhren, bei 
denen das Problem der 
Versorgungssicherheit am akutesten ist, 
verringern und den Kraftstoffmarkt 
beeinflussen kann. 

(2) Insbesondere ist eine vermehrte 
Verwendung von nachhaltigen 
Biokraftstoffen und Biokraftstoffen der 
zweiten Generation im Verkehrssektor 
eines der Mittel, mit denen die 
Gemeinschaft ihre Abhängigkeit von 
Erdöleinfuhren, bei denen das Problem der 
Versorgungssicherheit am akutesten ist, 
verringern und den Kraftstoffmarkt 
beeinflussen kann. 
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Änderungsantrag 2 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 9 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(9) Die Ausgangslage, das Potenzial im 
Bereich der erneuerbaren Energie und der 
Energiemix sind in den einzelnen 
Mitgliedstaaten unterschiedlich. Das 
Gesamtziel von 20 % muss daher in 
Einzelziele für die einzelnen 
Mitgliedstaaten übersetzt werden, und dies 
unter gebührender Berücksichtigung einer 
fairen und angemessenen Aufteilung, die 
den unterschiedlichen nationalen 
Ausgangslagen und Möglichkeiten, 
einschließlich des bestehenden Anteils 
erneuerbarer Energiequellen und des 
bestehenden Energiemix, Rechnung trägt. 
Es ist angebracht, dabei so zu verfahren, 
dass die geforderte Gesamtsteigerung der 
Nutzung von Energie aus erneuerbaren 
Quellen zwischen den Mitgliedstaaten auf 
der Grundlage einer nach ihrem 
Bruttoinlandsprodukt gewichteten gleichen 
Steigerung des Anteils eines jeden 
Mitgliedstaates, die entsprechend der 
nationalen Ausgangslage abgestuft ist, 
geteilt wird und der Endenergieverbrauch 
für die Berechnung der erneuerbaren 
Energie verwendet wird. 

(9) Die Ausgangslage, das Potenzial im 
Bereich der erneuerbaren Energie und der 
Energiemix sind in den einzelnen 
Mitgliedstaaten unterschiedlich. Das 
Gesamtziel von 20 % muss daher in 
Einzelziele für die einzelnen 
Mitgliedstaaten übersetzt werden, und dies 
unter gebührender Berücksichtigung einer 
fairen und angemessenen Aufteilung, die 
den unterschiedlichen nationalen 
Ausgangslagen und Möglichkeiten, 
einschließlich des bestehenden Anteils 
erneuerbarer Energiequellen und des 
bestehenden Energiemix, Rechnung trägt. 
Es ist angebracht, dabei so zu verfahren, 
dass die geforderte Gesamtsteigerung der 
Nutzung von Energie aus erneuerbaren 
Quellen zwischen den Mitgliedstaaten auf 
der Grundlage einer nach ihrem 
Bruttoinlandsprodukt gewichteten gleichen 
Steigerung des Anteils eines jeden 
Mitgliedstaates, die entsprechend der 
nationalen Ausgangslage abgestuft ist, 
geteilt wird und der Endenergieverbrauch 
für die Berechnung der erneuerbaren 
Energie verwendet wird. Bisherige 
Anstrengungen der Mitgliedstaaten zur 
Nutzung von Energie aus erneuerbaren 
Quellen müssen dabei berücksichtigt 
werden. 

Begründung 

Es muss sichergestellt werden, dass das bisherige Engagement der Mitgliedstaaten 
berücksichtigt wird. 
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Änderungsantrag 3 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 30 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(30) Die Kosten für den Anschluss neuer 
Erzeuger von Strom aus erneuerbaren 
Energiequellen an das Stromnetz sollten 
objektiv, transparent und 
nichtdiskriminierend sein, und der Nutzen 
dezentraler Erzeugungsanlagen für das 
Netz sollte gebührend berücksichtigt 
werden. 

(30) Die Kosten für den Anschluss neuer 
Erzeuger von Strom aus erneuerbaren 
Energiequellen an das Stromnetz sollten 
objektiv, transparent und 
nichtdiskriminierend sein, und der Nutzen 
dezentraler Erzeugungsanlagen für das 
Netz sollte gebührend berücksichtigt 
werden. Die Kosten sollten von den 
Erzeugern getragen werden, die einen 
Netzanschluss beantragen. 

Begründung 

Die Grundsätze der Transparenz, Objektivität und Nichtdiskriminierung wie auch die 
wirtschaftliche Logik sind von wesentlicher Bedeutung für das effiziente Funktionieren des 
europäischen Elektrizitätsmarktes. Anschlüsse an das Netz (“Letzte Meile”) sind nur für die 
betreffenden Erzeuger von Nutzen, und nicht für die anderen Netzkunden. Außerdem hängen 
die Kosten für den Anschluss neuer Stromerzeuger in erster Linie vom Standort der 
Erzeugungsanlagen ab, der von den Erzeugern selbst bestimmt wird. 
 

Änderungsantrag 4 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 31 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(31) Unter bestimmten Umständen können 
die Übertragung und Verteilung von Strom 
aus erneuerbaren Energiequellen nicht in 
vollem Umfang ohne Beeinträchtigung der 
Zuverlässigkeit und Sicherheit des Netzes 
gewährleistet werden. Unter diesen 
Umständen kann es angebracht sein, diesen 
Erzeugern einen finanziellen Ausgleich zu 
gewähren. 

(31) Unter bestimmten Umständen können 
die Übertragung und Verteilung von Strom 
aus erneuerbaren Energiequellen nicht in 
vollem Umfang ohne Beeinträchtigung der 
Zuverlässigkeit und Sicherheit des Netzes 
gewährleistet werden. Unter diesen 
Umständen kann es angebracht sein, die 
Einspeisung zu beschränken, ohne einen 
finanziellen Ausgleich zu gewähren. 

Begründung 

Der Übertragung und Verteilung erneuerbarer Energie sind durch die physischen 
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Netzkapazitäten Grenzen gesetzt. Deshalb muss die Erzeugung dieser Energie unter 
bestimmten Umständen reduziert werden, um den physischen Grenzen des Netzes Rechnung 
zu tragen. Diese Beschränkung ist eine Folge der Kirchhoff’schen Gesetze. Einschränkungen 
bei der Erzeugung von erneuerbarer Energie sollten zu Lasten der betreffenden Erzeuger 
gehen. Dies ist auch bei den konventionellen Anlagen der Fall. Ein finanzieller Ausgleich ist 
nicht angebracht. 
 

Änderungsantrag 5 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 33 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(33) Der Verbund zwischen Ländern 
erleichtert die Einbindung von Strom aus 
erneuerbaren Energiequellen. Durch ihn 
werden nicht nur Schwankungen 
geglättet, sondern durch ihn können auch 
die Kosten für den Ausgleich von 
Mengenabweichungen gesenkt, wahrer 
Wettbewerb gefördert und der Netzausbau 
unterstützt werden. Außerdem könnte die 
gemeinsame und optimale Nutzung der 
Übertragungskapazität dazu beitragen, 
dass ein übermäßiger Neubau von 
Kapazitäten vermieden wird. 

entfällt 

Begründung 

Das Konzept ist falsch. Schwankungen müssen innerhalb eines Regelblocks gehandhabt 
werden, wobei die Struktur der Blöcke Bestandteil eines Stromverbundsystems ist. 
Ausgleichsstrom muss in erster Linie auf lokaler Basis bereitgestellt werden. Wenn er über 
größere Entfernungen geleitet wird, müssen freie Kapazitäten in Reserve gehalten werden, da 
nicht vorhersehbar ist, wann die Notwendigkeit eines Ausgleichs eintritt. Dem Netzausbau 
liegen u.a. Investitionsanreize zugrunde. Aufgrund der Verpflichtung der Netzbetreiber, 
Energie aus erneuerbaren Quellen weiterzuleiten, müssen sie das Netz im Hinblick auf 
maximale Einspeisungsmengen verstärken. Für diese Entwicklung sollten adäquate 
Schätzungen vorgenommen werden. 
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Änderungsantrag 6 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 40 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(40) Werden Biokraftstoffe und andere 
flüssige Biobrennstoffe aus in der EU 
produzierten Rohstoffen hergestellt, sollten 
sie auch die für die Landwirtschaft 
geltenden EU-Umweltanforderungen 
erfüllen. Die Anwendung solcher Kriterien 
auf Importe aus Drittländern ist 
administrativ und technisch nicht machbar. 

(40) Werden Biokraftstoffe und andere 
flüssige Biobrennstoffe aus in der EU 
produzierten Rohstoffen hergestellt, sollten 
sie auch die für die Landwirtschaft 
geltenden EU-Umweltanforderungen 
erfüllen und die 
Nahrungsmittelerzeugung nicht 
gefährden. Die Anwendung solcher 
Kriterien auf Importe aus Drittländern ist 
administrativ und technisch nicht machbar. 

Begründung 

Die Herstellung von Biokraftstoffen und flüssigen Biobrennstoffen sollte angesichts der 
steigenden Nahrungsmittelpreise und der globalen Herausforderungen umsichtig angegangen 
werden. 
 

Änderungsantrag 7 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 41 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(41) Die Kriterien für die ökologische 
Nachhaltigkeit werden nur wirksam sein, 
wenn sie zu einem veränderten Verhalten 
der Marktteilnehmer führen. 
Marktteilnehmer werden ihr Verhalten 
nur ändern, wenn Biokraftstoffe und 
andere flüssige Biobrennstoffe, die die 
Kriterien erfüllen, gegenüber jenen, die 
die Kriterien nicht erfüllen, einen 
Preisaufschlag rechtfertigen. Nach der 
Massenbilanzmethode zur Überprüfung 
der Einhaltung der Kriterien gibt es eine 
konkrete Verbindung zwischen der 
Herstellung von Biokraftstoffen und 
anderen flüssigen Biobrennstoffen, die 
die Kriterien erfüllen, und dem 

entfällt 
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Verbrauch von Biokraftstoffen und 
anderen flüssigen Biobrennstoffen in der 
Gemeinschaft, wodurch ein 
ausgewogenes Verhältnis zwischen 
Angebot und Nachfrage geschaffen und 
ein Preisaufschlag gewährleistet wird, der 
höher ist als in Systemen ohne eine solche 
Verbindung. Zur Überprüfung der 
Einhaltung der Kriterien sollte daher das 
Massenbilanzsystem verwendet werden, 
damit sichergestellt wird, dass 
Biokraftstoffe und andere flüssige 
Biobrennstoffe, die die Kriterien der 
ökologischen Nachhaltigkeit erfüllen, zu 
einem höheren Preis verkauft werden 
können, wobei die Integrität des Systems 
gewahrt und gleichzeitig vermieden wird, 
dass der Industrie ein unvertretbarer 
Aufwand abverlangt wird. Andere 
Überprüfungsmethoden sollten jedoch 
geprüft werden. 

Begründung 

Biobrennstoffe müssen die Kriterien für die ökologische Nachhaltigkeit erfüllen. 
 

Änderungsantrag 8 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 50 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(50) Eine regelmäßige Berichterstattung 
ist notwendig, um dafür zu sorgen, dass 
eine kontinuierliche Ausrichtung auf die 
Fortschritte beim Ausbau der erneuerbaren 
Energie auf nationaler Ebene und auf 
Gemeinschaftsebene gegeben ist. 

(50) Eine regelmäßig zu erfüllende und 
unbürokratische Berichterstattungspflicht 
ist notwendig, um dafür zu sorgen, dass 
eine Ausrichtung auf die Fortschritte beim 
Ausbau der erneuerbaren Energie auf 
nationaler Ebene und auf 
Gemeinschaftsebene gegeben ist. 

Begründung 

Die Berichterstattung muss unbürokratisch sein. 
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Änderungsantrag 9 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 2 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(a) „Energie aus erneuerbaren Quellen“ 
Energie aus erneuerbaren, nichtfossilen 
Energiequellen (Wind, Sonne, Erdwärme, 
Wellen- und Gezeitenenergie, Wasserkraft, 
Biomasse, Deponiegas, Klärgas und 
Biogas); 

(a) „Energie aus erneuerbaren Quellen“ 
Energie aus erneuerbaren, nichtfossilen 
Energiequellen (Wind, Sonne, Luft, 
Wasser, Boden, Erdwärme, Wellen- und 
Gezeitenenergie, Wasserkraft, Biomasse, 
Deponiegas, Klärgas und Biogas); 

Begründung 

Air, water and ground are renewable energy sources broadly used by heat-pumps and were 
recognised as such in the EU criteria set for the eco labelling of heat pumps. The 
technological characteristics of heat-pumps allows for such sources to yield and supply 
highly efficient heating , and therefore broadening the definition to include these energy 
media will clarify the potential to be exploited. Additionally, the specific technology used by 
heat-pumps permit to transfer energy from air, water and ground by using their temperature, 
positive or negative, for heating and cooling. In the objective of reaching the 20% of energy 
from renewables by 2020, the Commission's proposal should include a more exhaustive list of 
renewable sources. In this perspective, air, water and ground should be included in the 
Commission's text. 
 

Änderungsantrag 10 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 6 – Überschrift 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Herkunftsnachweise für Strom, Wärme und 
Kälte, die aus erneuerbaren Energiequellen 
erzeugt werden 

Herkunftsnachweise für Strom, Wärme und 
Kälte und Energie für den 
Verkehrssektor, die aus erneuerbaren 
Energiequellen erzeugt werden 

Begründung 

Das System der Herkunftsnachweise sollte sich auf alle erneuerbaren Quellen erstrecken. 
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Änderungsantrag 11 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 6 – Absatz 2 – Buchstabe b – Ziffer i 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(i) Strom oder (i) Strom 

 

Änderungsantrag 12 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 6 – Absatz 2 – Buchstabe b – Ziffer ii 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(ii) Wärme und/oder Kälte betrifft; (ii) Wärme und/oder Kälte oder 

 

Änderungsantrag 13 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 6 – Absatz 2 – Buchstabe b – Ziffer ii a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (iia) Energie für den Verkehrssektor 
betrifft: 

Begründung 

Das System der Herkunftsnachweise sollte sich auf alle erneuerbaren Quellen erstrecken. 
 

Änderungsantrag 14 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 9 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Mitgliedstaaten, deren Anteil von 
Energie aus erneuerbaren Quellen in dem 
unmittelbar vorhergehenden 
Zweijahreszeitraum den Anteil erreicht 
oder übersteigt, der im Richtkurs in 
Anhang I Teil B angegeben ist, können bei 

1. Mitgliedstaaten, deren Anteil von 
Energie aus erneuerbaren Quellen 
entsprechend dem nationalen Aktionsplan 
den Anteil erreicht oder übersteigt, der im 
Richtkurs in Anhang I Teil B angegeben 
ist, können bei den gemäß Artikel 7 
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den gemäß Artikel 7 benannten 
zuständigen Stellen beantragen, dass die 
nach Artikel 8 Absatz 1 zur Entwertung 
vorgelegten Herkunftsnachweise an einen 
anderen Mitgliedstaat übertragen werden. 
Solche Herkunftsnachweise werden von 
der zuständigen Stelle in dem 
Mitgliedstaat, der die Herkunftsnachweise 
erhält, unverzüglich entwertet. 

benannten zuständigen Stellen beantragen, 
dass die nach Artikel 8 Absatz 1 zur 
Entwertung vorgelegten 
Herkunftsnachweise an einen anderen 
Mitgliedstaat übertragen werden. Solche 
Herkunftsnachweise werden von der 
zuständigen Stelle in dem Mitgliedstaat, 
der die Herkunftsnachweise erhält, 
unverzüglich entwertet. 

Begründung 

Die nationalen Aktionspläne sollen für die Mitgliedstaaten entscheidend sein. 
 

Änderungsantrag 15 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 9 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Die Mitgliedstaaten können für die 
Übertragung von Herkunftsnachweisen 
an oder von Personen in anderen 
Mitgliedstaaten ein System der 
Vorabgenehmigung einführen, wenn 
ohne ein solches System damit zu rechnen 
ist, dass die Übertragung von 
Herkunftsnachweisen an den 
betreffenden oder von dem betreffenden 
Mitgliedstaat sie in ihrer Fähigkeit 
beeinträchtigt, eine sichere und 
ausgewogene Energieversorgung zu 
gewährleisten, oder wenn damit zu 
rechnen ist, dass diese Übertragung dem 
Erreichen der ihrer Förderregelung 
zugrunde liegenden Umweltziele zuwider 
läuft. 

entfällt 

Die Mitgliedstaaten können für die 
Übertragung von Herkunftsnachweisen 
an Personen in anderen Mitgliedstaaten 
ein System der Vorabgenehmigung 
einführen, wenn ohne ein solches System 
damit zu rechnen ist, dass die 
Übertragung von Herkunftsnachweisen 
sie in ihrer Fähigkeit beeinträchtigt, den 
Bestimmungen des Artikels 3 Absatz 1 
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nachzukommen oder dafür zu sorgen, 
dass der Anteil von Energie aus 
erneuerbaren Quellen den im Richtkurs 
in Anhang I Teil B angegebenen Anteil 
erreicht oder übersteigt. 

Das System der Vorabgenehmigung darf 
kein Mittel willkürlicher Diskriminierung 
darstellen. 

 

Begründung 

Der Handel durch Personen würde nationale Förderstrategien konterkarieren und die Preise 
für die Nutzung erneuerbarer Energien nach oben treiben. Erhebliche Energiepreissteigerung 
wäre die Folge. 
 

Änderungsantrag 16 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 9 – Absatz 4 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

4. Die Mitgliedstaaten melden der 
Kommission jedes 
Vorabgenehmigungssystem, das sie 
gemäß Absatz 2 in Kraft treten lassen 
wollen, ebenso wie spätere diesbezügliche 
Änderungen. 

entfällt 

Diese Informationen werden von der 
Kommission veröffentlicht. 

 

Begründung 

Der Handel durch Personen würde nationale Förderstrategien konterkarieren und die Preise 
für die Nutzung erneuerbarer Energien nach oben treiben. Erhebliche Energiepreissteigerung 
wäre die Folge. 
 

Änderungsantrag 17 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 14 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Die Mitgliedstaaten ergreifen die 1. Die Mitgliedstaaten ergreifen die 
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erforderlichen Schritte, um eine 
Netzinfrastruktur zu entwickeln, mit der 
die Weiterentwicklung der 
Stromerzeugung aus erneuerbaren 
Energiequellen möglich ist, was 
Verbindungsleitungen zwischen den 
Mitgliedstaaten einschließt. 

erforderlichen Schritte zur Entwicklung 
einer Netzinfrastruktur und schaffen 
Anreize hierfür, um die 
Weiterentwicklung der Stromerzeugung 
aus erneuerbaren Energiequellen zu 
ermöglichen, was Verbindungsleitungen 
zwischen den Mitgliedstaaten einschließt. 

Begründung 

Es ist Pflicht und Aufgabe der Netzbetreiber, für die effizienteste Netztopologie zu sorgen, um 
die nationale Versorgung zu gewährleisten. Aus der Effizienz, die von der nationalen 
Regulierungsbehörde beurteilt wird, erwachsen ihnen entsprechende Vorteile. Zusätzliche 
Verbindungsleitungen führen zu einer Verstärkung des Handels. Diese Vorteile sollten jedoch 
von der Regulierungsbehörde anerkannt werden. 
 

Änderungsantrag 18 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 14 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Unbeschadet der Wahrung der 
Zuverlässigkeit und der Sicherheit des 
Netzes sorgen die Mitgliedstaaten dafür, 
dass die Betreiber der Übertragungs- und 
Verteilungsnetze in ihrem Hoheitsgebiet 
die Übertragung und Verteilung von Strom 
aus erneuerbaren Energiequellen 
gewährleisten. Sie sehen außerdem einen 
vorrangigen Netzzugang für Strom aus 
erneuerbaren Energiequellen vor. Bei der 
Inanspruchnahme von 
Elektrizitätserzeugungsanlagen gewähren 
die Betreiber der Übertragungsnetze 
Erzeugungsanlagen Vorrang, in denen 
erneuerbare Energiequellen eingesetzt 
werden, soweit es die Sicherheit des 
nationalen Elektrizitätssystems zulässt. 

2. Unbeschadet der Wahrung der 
Zuverlässigkeit und der Sicherheit des 
Netzes sorgen die Mitgliedstaaten dafür, 
dass die Betreiber der Übertragungs- und 
Verteilungsnetze in ihrem Hoheitsgebiet 
die Übertragung und Verteilung von Strom 
aus erneuerbaren Energiequellen 
gewährleisten. Sie sehen außerdem einen 
vorrangigen Netzzugang für Strom aus 
erneuerbaren Energiequellen bei 
Sicherstellung der Versorgungssicherheit 
vor. Bei der Inanspruchnahme von 
Elektrizitätserzeugungsanlagen gewähren 
die Betreiber der Übertragungsnetze 
Erzeugungsanlagen Vorrang, in denen 
erneuerbare Energiequellen eingesetzt 
werden, soweit es die Sicherheit des 
nationalen Elektrizitätssystems zulässt. 

Begründung 

Die Versorgungssicherheit darf nicht gefährdet werden. 
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Änderungsantrag 19 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 14 – Absatz 3 – Unterabsatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3. Die Mitgliedstaaten verlangen von den 
Betreibern der Übertragungs- und 
Verteilungsnetze die Aufstellung und 
Veröffentlichung ihrer einheitlichen 
Grundregeln für die Übernahme und 
Teilung der Kosten für technische 
Anpassungen wie Netzanschlüsse und 
Netzverstärkungen, die zur Einbindung 
neuer Erzeuger, die aus erneuerbaren 
Energiequellen erzeugten Strom in das 
Verbundnetz einspeisen, notwendig sind. 

3. Die Mitgliedstaaten verlangen von den 
Betreibern der Übertragungs- und 
Verteilungsnetze die Aufstellung und 
Veröffentlichung ihrer einheitlichen 
Grundregeln für die Übernahme und 
Teilung der Kosten für technische 
Anpassungen wie Netzanschlüsse und 
Netzverstärkungen, die zur Einbindung 
neuer Erzeuger, die aus erneuerbaren 
Energiequellen erzeugten Strom in das 
Verbundnetz einspeisen, notwendig sind. 
Die Kosten für den Netzanschluss 
(Anschluss der „Letzten Meile“) werden 
von dem betreffenden Erzeuger getragen. 

Begründung 

Die Netzbetreiber müssen die geeignetste Anschlussstelle anhand technischer Ziele angeben. 
Die „Letzte Meile“ kommt nur dem betreffenden Erzeuger zugute. Entsprechend den Regeln 
für die herkömmlichen Erzeuger gilt dies daher auch für die erneuerbaren Energiequellen 
und die Kraft-Wärme-Kopplung. Wenn ein Erzeuger die Erzeugungsanlage aus irgendeinem 
Grund einstellt, geht der Vorteil der „letzten Meile“ verloren. Deshalb muss der Anschluss 
Teil des Geschäftsplans des Erzeugers sein, und die Kosten dafür dürfen nicht zu Lasten 
anderer gehen. 
 

Änderungsantrag 20 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 14 – Absatz 4 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

4. Die Mitgliedstaaten können 
gegebenenfalls von den Betreibern der 
Übertragungs- und Verteilungsnetze 
verlangen, die in Absatz 3 genannten 
Kosten vollständig oder teilweise zu 
übernehmen. Die Mitgliedstaaten 
überprüfen und ergreifen die erforderlichen 
Maßnahmen, um die Rahmenbedingungen 

4. Die Mitgliedstaaten können 
gegebenenfalls von den Betreibern der 
Übertragungs- und Verteilungsnetze 
verlangen, die in Absatz 3 genannten 
Kosten für erforderliche 
Netzverstärkungen vollständig oder 
teilweise zu übernehmen. Diese Kosten 
können in die Netztarife des 
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und Vorschriften für die Kostenübernahme 
und -teilung im Sinne von Absatz 3 bis 
spätestens 30. Juni 2011 und danach alle 
zwei Jahre zu verbessern, damit die 
Einbindung neuer Erzeuger im Sinne von 
Absatz 3 gewährleistet ist. 

Netzbetreibers einbezogen werden und 
sind nicht Gegenstand einer 
Förderregelung. Die Mitgliedstaaten 
überprüfen und ergreifen die erforderlichen 
Maßnahmen, um die Rahmenbedingungen 
und Vorschriften für die Kostenübernahme 
und -teilung im Sinne von Absatz 3 bis 
spätestens 30. Juni 2011 und danach alle 
zwei Jahre zu verbessern, damit die 
Einbindung neuer Erzeuger im Sinne von 
Absatz 3 gewährleistet ist. 

Begründung 

Wenn die politische Entscheidung, bestimmte Energiequellen zu bezuschussen, für den 
Netzbetreiber zu einem zusätzlichen Investitionsbedarf führt, müssen diese Kosten 
unabhängig von jedem bestehenden Förderprogramm anerkannt werden. Da das Projekt des 
Netzbetreibers effizient sein muss, ist eine vorhergehende Kontrolle durch die 
Regulierungsbehörde sinnvoll. 
 

Änderungsantrag 21 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 14 – Absatz 6 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

6. Die in Absatz 3 genannte Kostenteilung 
wird durch einen Mechanismus 
sichergestellt, der auf objektiven, 
transparenten und nichtdiskriminierenden 
Kriterien basiert und auch die Vorteile 
berücksichtigt, die den zuerst und den 
später angeschlossenen Erzeugern sowie 
Betreibern von Übertragungs- und 
Verteilungsnetzen aus den Anschlüssen 
entstehen.  

6. Die in den Absätzen 3 und 4 genannte 
Kostenteilung wird durch einen 
Mechanismus sichergestellt, der auf 
objektiven, transparenten und 
nichtdiskriminierenden Kriterien basiert 
und auch die Vorteile berücksichtigt, die 
den zuerst und den später angeschlossenen 
Erzeugern sowie Betreibern von 
Übertragungs- und Verteilungsnetzen aus 
den Anschlüssen entstehen, sowie den 
Beitrag, den die neuen Anlagen zur 
Verwirklichung der Ziele der Union im 
Bereich der Bekämpfung des 
Klimawandels leisten. 
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Änderungsantrag 22 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 15 – Absatz 1 – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Biokraftstoffe und andere flüssige 
Biobrennstoffe werden für die unter den 
Buchstaben a, b und c aufgeführten 
Zwecke nur dann berücksichtigt, wenn sie 
die in den Absätzen 2 bis 5 festgelegten 
Kriterien erfüllen: 

1. Biokraftstoffe und andere flüssige 
Biobrennstoffe werden für die unter den 
Buchstaben a, b und c aufgeführten 
Zwecke nur dann berücksichtigt, wenn sie 
die in den Absätzen 1a bis 5 festgelegten 
Kriterien erfüllen: 

Begründung 

Notwendige Änderung, da ein neues Kriterium definiert wird. 
 

Änderungsantrag 23 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 15 – Absatz 1 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 1a. Die Flächennutzung für die 
Gewinnung von Biokraftstoffen und 
flüssigen Biobrennstoffen darf nicht in 
Konkurrenz zur Flächennutzung für die 
Produktion von Nahrungsmitteln stehen. 

Begründung 

Es muss verstärkt darauf geachtet werden, dass sich durch die Nutzung von Biokraftstoffen 
die Nahrungsmittelsituation nicht verschlechtert. 
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STELLUNGNAHME DES AUSSCHUSSES FÜR VERKEHR UND 
FREMDENVERKEHR 

für den Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie 

zu dem Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen 
(KOM(2008)0019 – C6-0046/2008 – 2008/0016(COD)) 

Verfasserin der Stellungnahme: Inés Ayala Sender 

 

KURZE BEGRÜNDUNG 

I. Bestimmungen des Richtlinienvorschlags für den Verkehrssektor 
 
Die Kommission hat am 23. Januar 2008 eine Reihe von Initiativen zur Bekämpfung des 
Klimawandels vorgelegt, zu denen der vorliegende Vorschlag für eine Richtlinie zur 
Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen gehört. Die Kommission 
schlägt in ihm einen Rahmen für die Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren 
Quellen vor, der für die Sektoren Stromerzeugung, Wärme- und Kälteerzeugung und Verkehr 
gelten soll. 
 
Was den Verkehrssektor betrifft, so werden in der Richtlinie spezifische Ziele für die Nutzung 
von Energie aus erneuerbaren Quellen und insbesondere für Biokraftstoffe und flüssige 
Biobrennstoffe festgelegt, bei denen 2020 ein Anteil von 10 % erreicht werden soll. Dadurch 
würde es möglich, eine Einheitlichkeit bei den technischen Spezifikationen für Kraftstoffe 
und bei deren Verfügbarkeit zu gewährleisten, die Versorgung sowohl durch die inländische 
Herstellung als auch durch Einfuhren sicherzustellen, die Abhängigkeit von Erdöl zu 
verringern und die europäische Biokraftstoffherstellung, die aufgrund ihrer hohen 
Herstellungskosten noch recht gering ist, anzukurbeln. 
 
Der Richtlinienvorschlag beinhaltet ferner die Schaffung eines Systems, mit dem die 
ökologische Nachhaltigkeit der Biokraftstoffe durch eine Reihe von Kriterien (Artikel 15) 
gewährleistet werden soll, mit denen die Berücksichtigung der Biokraftstoffe bei den 
quantitativen Zielen der Richtlinie und ihre finanzielle Förderfähigkeit von folgendem 
abhängig gemacht werden: 
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– einer Einsparung bei den Treibhausgasemissionen von mindestens 35 %; 
 
– der Nichtherstellung von Biokraftstoffen aus Rohstoffen, die von Flächen mit hohem 

Wert (aus von menschlicher Tätigkeit unberührten Wäldern, von für Naturschutzzwecke 
ausgewiesenen Flächen oder von Grünland mit großer biologischer Vielfalt) stammen; 

 
– der Nichtumwandlung von Flächen mit hohem Kohlenstoffbestand, wie Feuchtgebieten 

oder bewaldeten Gebieten, in Erzeugungsflächen für Biokraftstoffe. 
 
Artikel 16 sieht die Schaffung eines Systems zur Überprüfung dieser Kriterien für in der 
Union hergestellte und für importierte Biokraftstoffe vor. 
 
In Artikel 17 wird die Berechnungsweise der Einsparungen bei den Treibhausgasemissionen 
für die Biokraftstoff-Herstellungswege gemäß Werten und Methoden festgelegt, die in 
Anhang VII aufgeführt sind und die die negativen und positiven Auswirkungen der 
Umwandlung von Flächen, wie die nicht kompensierte Freisetzung eines Teils des im Boden 
gespeicherten Kohlenstoffs in die Atmosphäre, berücksichtigen.  
 
Artikel 18 sieht das Erfordernis einer ausreichenden Information der Öffentlichkeit durch die 
Mitgliedstaaten über die Verfügbarkeit von Biokraftstoffen im Verkehrssektor vor (Übersteigt 
der Anteil von Biokraftstoffbeimischungen in den Mineralölderivaten 10 Vol.-%, so muss 
dies an den Verkaufsstellen angegeben werden). Dieselkraftstoff mit einem Anteil von 
mindestens 7 Vol.-% Biodiesel muss spätestens am 31. Dezember 2010 in allen Tankstellen 
mit mehr als zwei Tanksäulen zur Verfügung stehen, und Dieselkraftstoff mit einem Anteil 
von mindestens 10 % Biodiesel bis spätestens zum 31. Dezember 2014. 
 
II. Der Standpunkt der Verfasserin der Stellungnahme 
 
Die Verfasserin der Stellungnahme hat sich bemüht, den Fragen im Zusammenhang mit der 
Verwendung von Biokraftstoffen im Verkehrssektor und mit ihrer ökologischen und 
wirtschaftlichen Nachhaltigkeit unter gleichzeitiger Berücksichtigung von zwei Dingen 
gerecht zu werden, und zwar der gegenwärtigen Situation auf internationaler Ebene mit dem 
Anstieg der Rohstoffpreise, für den die Biokraftstoffe zum Teil verantwortlich gemacht 
werden, wie auch der gegenwärtigen Situation auf europäischer Ebene angesichts der jüngsten 
Beschlüsse einiger Mitgliedstaaten, ihre Biokraftstoffproduktion auszusetzen. Dadurch wird 
das Ziel eines Anteils von 10 % immer mehr in Frage gestellt. 
 
Die Biokraftstoffe sollen eine bedeutende Verringerung der Treibhausgasemissionen 
bewirken, aber auch den ökologischen und sozialen Anforderungen im Agrarsektor und den 
spezifischen wirtschaftlichen Anforderungen des Verkehrssektors gerecht werden. Außerdem 
soll die Verwendung von Biokraftstoffen in Zukunft sämtliche Verkehrsarten, einschließlich 
des See- und Luftverkehrs, betreffen, und nicht auf den Straßenverkehr beschränkt sein. 
 
Die Verfasserin der Stellungnahme wollte, indem sie sich auf die Artikel konzentrierte, die 
Biokraftstoffe betreffen, vorrangig eine Reihe von Punkten behandeln: 
 

• Das Ziel, bis 2020 10 % des für den Verkehrssektor benötigten Treibstoffs aus 
erneuerbarer Energie bereitzustellen, ist ohne einen massiven Rückgriff auf 
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Biokraftstoffe der ersten Generation, die mit bedeutenden ökologischen und sozialen 
Problemen verbunden sind, nicht realisierbar. Was die Biokraftstoffe der zweiten 
Generation betrifft, so ist ihr Einsatz vor 2020 mit noch offenen technischen und 
wirtschaftlichen Fragen verbunden. Sie schlägt daher vor, einen flexiblen und 
progressiven Ansatz für die Verwirklichung dieses Ziels von 10 % vorzusehen. 

 
• Was die Kriterien der ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit betrifft, so wünscht 

die Verfasserin der Stellungnahme, dass sie mit den Kriterien vereinbar sind, die 
derzeit im Rahmen des Vorschlags zur Änderung der Richtlinie 98/70/EG über die 
Kraftstoffqualität im Anschluss an den Bericht erörtert werden, der im Ausschuss für 
Umweltfragen am 6. Dezember 2007 in erster Lesung angenommen wurde. Im 
Interesse einer besseren Rechtsetzung scheint es notwendig zu sein, bei beiden 
Vorschlägen gleiche Kriterien vorzusehen, die hohe soziale und ökologische Garantien 
bieten. 

 
• Es müssen auch andere Energiequellen als Biokraftstoffe in den Vorschlag einbezogen 

werden. 
 
• Im Bereich der Komitologie muss das Regelungsverfahren mit Kontrolle die 

Nachhaltigkeitskriterien im Rahmen internationaler Übereinkünfte betreffen. 
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ÄNDERUNGSANTRÄGE 

Der Ausschuss für Verkehr und Fremdenverkehr ersucht den federführenden Ausschuss für 
Industrie, Forschung und Energie, folgende Änderungsanträge in seinen Bericht zu 
übernehmen: 

Änderungsantrag 1 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Insbesondere ist eine vermehrte 
Verwendung von Biokraftstoffen im 
Verkehrssektor eines der wirksamsten 
Mittel, mit denen die Gemeinschaft ihre 
Abhängigkeit von Erdöleinfuhren, bei 
denen das Problem der 
Versorgungssicherheit am akutesten ist, 
verringern und den Kraftstoffmarkt 
beeinflussen kann. 

(2) Eine vermehrte Verwendung von 
Energie aus erneuerbaren Quellen im 
Verkehrssektor, insbesondere von 
Biokraftstoffen, aber auch von 
Wasserstoff aus erneuerbaren 
Energiequellen, wie z.B. Brennstoffzellen, 
ist eines der wirksamsten Mittel, mit denen 
die Gemeinschaft ihre Abhängigkeit von 
Erdöleinfuhren, bei denen das Problem der 
Versorgungssicherheit am akutesten ist, 
verringern und den Kraftstoffmarkt 
beeinflussen kann. 

Begründung 

Biokraftstoffe sind nicht die einzige Technologie, die bei der Berechnung des Anteils von 
10 % für Energie aus erneuerbaren Energiequellen im Verkehrssektor berücksichtigt werden 
muss. Es müssen auch andere Technologien, wie Wasserstoff, gefördert werden. 
 

Änderungsantrag 2 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 14 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (14a) Um den Ausstoß von 
Treibhausmagasen innerhalb der 
Europäischen Union zu senken und ihre 
Abhängigkeit von Energieimporten zu 
verringern, sollten der Ausbau der 
erneuerbaren Energien und die 
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Steigerung der Energieeffizienz in einem 
engen Zusammenhang stehen. 

Begründung 

Der erhebliche Ausbau der erneuerbaren Energien setzt voraus, dass der 
Gesamtenergieverbrauch (gerade auch durch Maßnahmen zur Steigerung der 
Energieeffizienz) deutlich verringert wird. 
 

Änderungsantrag 3 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 36 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(36) Der Europäische Rat forderte in seiner 
Tagung vom März 2007 in Brüssel die 
Kommission auf, einen Vorschlag für eine 
umfassende Richtlinie über die Nutzung 
aller erneuerbaren Energiequellen 
auszuarbeiten, der Kriterien und 
Bestimmungen zur Gewährleistung einer 
nachhaltigen Bereitstellung und Nutzung 
von Bioenergie enthalten könne. Diese 
Kriterien sollten kohärenter Bestandteil 
eines umfassenderen Systems sein, das sich 
auch auf flüssige Biobrennstoffe und nicht 
nur auf Biokraftstoffe erstreckt. Solche 
Nachhaltigkeitskriterien sollten daher in 
dieser Richtlinie enthalten sein. Um 
zusätzliche Kosten für Unternehmen und 
eine hinsichtlich der Umweltstandards 
uneinheitliche Lage im Zusammenhang mit 
einer inkohärenten Herangehensweise zu 
vermeiden, ist es unbedingt notwendig, 
dass die Nachhaltigkeitskriterien für 
Biokraftstoffe dieser Richtlinie mit jenen 
der Richtlinie 98/70/EG übereinstimmen. 
Darüber hinaus sollte die Kommission im 
Jahr 2010 überprüfen, ob weitere 
Biomasseanwendungen einbezogen werden 
sollten. 

(36) Der Europäische Rat forderte in seiner 
Tagung vom März 2007 in Brüssel die 
Kommission auf, einen Vorschlag für eine 
umfassende Richtlinie über die Nutzung 
aller erneuerbaren Energiequellen 
auszuarbeiten, der Kriterien und 
Bestimmungen zur Gewährleistung einer 
nachhaltigen Bereitstellung und Nutzung 
von Bioenergie enthalten könne. Diese 
Kriterien sollten kohärenter Bestandteil 
eines umfassenderen Systems sein, das sich 
auch auf flüssige Biobrennstoffe und nicht 
nur auf Biokraftstoffe erstreckt. Solche 
Nachhaltigkeitskriterien sollten daher in 
dieser Richtlinie enthalten sein. Um 
zusätzliche Kosten für Unternehmen und im 
Sinne einer besseren gemeinschaftlichen 
Rechtsetzung eine hinsichtlich der 
Umweltstandards uneinheitliche Lage im 
Zusammenhang mit einer inkohärenten 
Herangehensweise zu vermeiden, ist es 
unbedingt notwendig, dass die 
Nachhaltigkeitskriterien für Biokraftstoffe 
in dieser Richtlinie mit den Kriterien der 
Richtlinie 98/70/EG identisch sind. 
Darüber hinaus sollte die Kommission im 
Jahr 2010 überprüfen, ob weitere 
Biomasseanwendungen einbezogen werden 
sollten. 
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Begründung 

Die von der Kommission vorgeschlagenen Nachhaltigkeitskriterien müssen mit denen der 
Richtlinie 98/70/EG über die Kraftstoffqualität identisch sein, bei der sich die erste Lesung in 
einem fortgeschritteneren Stadium als die des vorliegenden Vorschlags befindet. Es ist 
notwendig, jeglichen Widerspruch zwischen den Normen der beiden Richtlinien, die 
denselben Sektor, aber unter unterschiedlichen Aspekten, betreffen, zu vermeiden. 
 

Änderungsantrag 4 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 48 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(48) Damit ein 10%iger Biokraftstoffanteil 
erreicht werden kann, muss dafür gesorgt 
werden, dass höhere als in der Norm 
EN590/2004 vorgesehene 
Biodieselkraftstoffbeimischungen in 
Dieselkraftstoffen in Verkehr gebracht 
werden. 

(48) Damit ein 10%iger Anteil von 
Energien aus erneuerbaren Quellen im 
Verkehrssektor erreicht werden kann, 
muss bei Biokraftstoffen dafür gesorgt 
werden, dass höhere als in der Norm 
EN590/2004 vorgesehene 
Biodieselkraftstoffbeimischungen in 
Dieselkraftstoffen in Verkehr gebracht 
werden. 

Begründung 

Biokraftstoffe sind nicht die einzige Technologie, die bei der Berechnung des Anteils von 
10 % für Energie aus erneuerbaren Energiequellen im Verkehrssektor berücksichtigt werden 
muss. Es müssen auch andere Technologien, wie Wasserstoff, gefördert werden. 
 

Änderungsantrag 5 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 48 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (48b) Besondere Beachtung sollte der 
Herstellungs- und Logistikkette bei 
Biokraftstoffen geschenkt werden, 
insbesondere was die verfügbaren 
Infrastrukturen für ihren Transport und 
Vertrieb in der gesamten Europäischen 
Union betrifft. So ist die Logistikkette, die 
die Lieferung von Biokraftstoffen 
ermöglicht, ein wichtiges Element bei der 
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Einhaltung des Ziels der Verringerung 
der Treibhausgasemissionen. 
Infolgedessen sollte vorrangig versucht 
werden, die von ihr verursachten 
Treibhausgasemissionen zu reduzieren. 
Es sollte daher die Schaffung von 
Produktions-, Logistik- und 
Vertriebsinfrastrukturen für 
Biokraftstoffe gefördert werden, vor allem 
durch Vorhaben, die im Rahmen der 
transeuropäischen Energienetze 
finanziert werden. 

Begründung 

Die Verwendung von Biokraftstoffen in der Europäischen Union muss mit 
Investitionsanstrengungen, z.B. im Rahmen der transeuropäischen Energienetze, im Bereich 
der Produktions-, Vertriebs- und Logistikinfrastrukturen einhergehen, damit die 
Verwirklichung des Ziels nicht durch einen Mangel an Infrastrukturen verzögert wird. 
Außerdem werden bei Biokraftstoffen durch zu lange Transportwege zwischen den 
Produktionsstätten und den Vertriebsstellen Treibhausgasemissionen verursacht, und es 
entsteht die Gefahr, dass die positive Bilanz bei den Treibhausgaseinsparungen entsprechend 
gemindert wird. 
 

Änderungsantrag 6 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 3 – Absatz 3 – Unterabsatz 2 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Bei der Berechnung der Energie aus 
erneuerbaren Quellen im Verkehrssektor 
werden alternative Energien wie 
Biokraftstoffe und andere flüssige 
Biobrennstoffe, Wasserstoff aus 
erneuerbaren Energiequellen, wie z. B. 
Brennstoffzellen, oder Strom aus 
erneuerbaren Energiequellen 
berücksichtigt. 

Begründung 

Biokraftstoffe sind nicht die einzige Technologie, die bei der Berechnung des Anteils von 
10 % für Energie aus erneuerbaren Energiequellen im Verkehrssektor berücksichtigt werden 
muss. Es müssen auch andere Technologien, wie Wasserstoff, gefördert werden. 
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Änderungsantrag 7 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 4 – Absatz 1 – Unterabsatz 2 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Im Transportsektor umfassen die 
nationalen Aktionspläne neben den im 
vorhergehenden Unterabsatz genannten 
Maßnahmen überdies spezifische 
Maßnahmen für die Produktions- und 
Logistikkette der erneuerbaren Energien 
einschließlich der Biokraftstoffe, der 
gasförmigen Brennstoffe (wie etwa 
Biomethan), des Wasserstoffs und des 
Stroms aus erneuerbaren Energiequellen. 
Diese im Rahmen der transeuropäischen 
Energienetze förderfähigen Maßnahmen 
sollen durch Infrastrukturinvestitionen 
gemeinschaftsweit die Erzeugung und den 
Transport erneuerbarer Energien sowie 
deren direkte Auslieferung an die 
Verbraucher unterstützen. Ferner sollte 
in Betracht gezogen werden, dass die 
Mitgliedstaaten Anreize für den Ausbau 
der Auftankmöglichkeiten schaffen, um 
den notwendigen Rahmen für eine 
nachhaltige Mobilität auf breiter Basis zu 
schaffen. 

Begründung 

Die Energieerzeugung aus erneuerbaren Quellen muss mit - unter anderem im Rahmen der 
transeuropäischen Energienetze finanzierten – Investitionen in die Produktions-, Verteilungs- 
und Logistikinfrastrukturen einhergehen, damit ihre Entwicklung nicht aufgrund 
unzureichender Infrastrukturen gebremst wird. 
 

Änderungsantrag 8 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 14 – Titel 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Zugang zum Elektrizitätsnetz Zugang zum Netz 
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Begründung 

Die Unterstützung der Kraft-Wärme-Kopplung auf der Basis von Biogas sollte mit der 
kostenneutralen Unterstützung der Erzeugung von zum Transport in Fernleitungen und 
Fahrzeugantrieb geeignetem Biomethan einhergehen. 
 

Änderungsantrag 9 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 15 – Titel  
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Kriterien für die ökologische 
Nachhaltigkeit von Biokraftstoffen und 
anderen flüssigen Brennstoffen 

Kriterien für die ökologische und soziale 
Nachhaltigkeit von Biokraftstoffen und 
anderen flüssigen Biobrennstoffen 

Begründung 

Es ist notwendig, in Artikel 15 Anforderungen hinsichtlich sozialer Kriterien einzubeziehen, 
wie dies im Fall des Berichts geschehen ist, der vom Ausschuss für Umweltfragen des 
Europäischen Parlaments in erster Lesung über die Änderung der Richtlinie 98/70/EG über 
die Kraftstoffqualität angenommen wurde, damit die Kriterien bei beiden Richtlinien 
identisch sind. Es ist notwendig, jeglichen Widerspruch zwischen den Normen der beiden 
Richtlinien, die denselben Sektor, aber unter unterschiedlichen Aspekten, betreffen, zu 
vermeiden. 
 

Änderungsantrag 10 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 16 – Titel  
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Überprüfung der Übereinstimmung von 
Biokraftstoffen und anderen flüssigen 
Biobrennstoffen mit den Kriterien für die 
ökologische Nachhaltigkeit 

Überprüfung der Übereinstimmung von 
Biokraftstoffen und anderen flüssigen 
Biobrennstoffen mit den Kriterien für die 
ökologische und soziale Nachhaltigkeit 

Begründung 

Die Herstellung von Biokraftstoffen kann schwerwiegende soziale Probleme in den 
Herstellungsgebieten, insbesondere in den Drittländern, aufwerfen. Die Überprüfung der 
Kriterien durch die Mitgliedstaaten und die Kommission muss daher auch die sozialen 
Aspekte und nicht nur die Umweltaspekte der Herstellung von Biokraftstoffen betreffen. 
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Änderungsantrag 11 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 16 – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3. Die Mitgliedstaaten verpflichten die 
Wirtschaftsteilnehmer dazu, verlässliche 
Angaben vorzulegen und dem 
Mitgliedstaat auf Anfrage die Daten zur 
Verfügung zu stellen, die zur 
Zusammenstellung der Angaben verwendet 
wurden. Die Mitgliedstaaten verpflichten 
die Wirtschaftsteilnehmer, für eine 
angemessene unabhängige Überprüfung 
der von ihnen vorgelegten Angaben zu 
sorgen und nachzuweisen, dass eine solche 
Überprüfung erfolgt ist. Die Überprüfung 
erstreckt sich auf die Frage, ob die von den 
Wirtschaftsteilnehmern verwendeten 
Systeme genau, verlässlich und vor Betrug 
geschützt sind. Ferner werden die 
Häufigkeit und Methodik der Probenahme 
sowie die Zuverlässigkeit der Daten 
bewertet. 

3. Die Mitgliedstaaten verpflichten die 
Wirtschaftsteilnehmer dazu, verlässliche 
Angaben über die ökologische und soziale 
Nachhaltigkeit der Biokraftstoffe und 
anderen flüssigen Biobrennstoffe 
vorzulegen und dem Mitgliedstaat auf 
Anfrage die Daten zur Verfügung zu 
stellen, die zur Zusammenstellung der 
Angaben verwendet wurden. Die 
Mitgliedstaaten verpflichten die 
Wirtschaftsteilnehmer, für eine 
angemessene unabhängige Überprüfung 
der von ihnen vorgelegten Angaben zu 
sorgen und nachzuweisen, dass eine solche 
Überprüfung erfolgt ist. Die Überprüfung 
erstreckt sich auf die Frage, ob die von den 
Wirtschaftsteilnehmern verwendeten 
Systeme genau, verlässlich und vor Betrug 
geschützt sind. Ferner werden die 
Häufigkeit und Methodik der Probenahme 
sowie die Zuverlässigkeit der Daten 
bewertet. 

Begründung 

Die Herstellung von Biokraftstoffen kann schwerwiegende soziale Probleme in den 
Herstellungsgebieten, insbesondere in den Drittländern, aufwerfen. Die Überprüfung der 
Kriterien durch die Mitgliedstaaten und die Kommission muss daher alle ökologischen und 
sozialen Aspekte der Herstellung von Biokraftstoffen betreffen. 
 

Änderungsantrag 12 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 16 – Absatz 6 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

6. Beschlüsse im Sinne von Absatz 4 
werden gemäß dem in Artikel 21 Absatz 2 
genannten Verfahren gefasst. Solche 

6. Beschlüsse im Sinne von Absatz 4 
werden gemäß dem in Artikel 21 Absatz 3 
genannten Verfahren gefasst. Solche 
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Beschlüsse gelten für höchstens 5 Jahre. Beschlüsse gelten für höchstens 5 Jahre. 

Begründung 

Das Europäische Parlament muss über das Regelungsverfahren mit Kontrolle an der 
Überprüfung der Übereinstimmung bilateraler und multilateraler Übereinkünfte mit den 
Kriterien für die ökologische und soziale Nachhaltigkeit mitwirken. 
 

Änderungsantrag 13 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 18 – Absatz 3 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 3a. Absätze 2 und 3 gelten für Bioethanol 
enthaltende Ottokraftstoffe entsprechend. 

Begründung 

Für die Erreichbarkeit der Biokraftstoffziele ist eine flächendeckende Verfügbarkeit von 
Ottokraftstoffen mit Biokraftstoffanteilen an allen Tankstellen unverzichtbar. 
 

Änderungsantrag 14 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 20 – Absatz 5 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

a) die relativen ökologischen Vorteile und 
Kosten verschiedener Biokraftstoffe, die 
Folgen der Importstrategien der 
Gemeinschaft hierfür, die Implikationen 
für die Energieversorgungssicherheit und 
die Möglichkeiten, ein ausgewogenes 
Konzept zwischen inländischer Produktion 
und Importen zu erreichen; 

a) die relativen ökologischen und sozialen 
Vorteile und Kosten verschiedener 
Biokraftstoffe, die Folgen der 
Importstrategien der Gemeinschaft hierfür, 
die Implikationen für die 
Energieversorgungssicherheit und die 
Möglichkeiten, ein ausgewogenes Konzept 
zwischen inländischer Produktion und 
Importen zu erreichen; 

Begründung 

Die Kommission muss in ihren dem Parlament und dem Rat vorzulegenden Berichten die 
Einhaltung der festgelegten sozialen Kriterien und nicht nur die der Umweltkriterien 
berücksichtigen. 
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Änderungsantrag 15 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 20 – Absatz 5 – Unterabsatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Sie schlägt gegebenenfalls 
Abhilfemaßnahmen vor. 

Sie schlägt unter Berücksichtigung der in 
den Buchstaben a bis d genannten 
Informationen gegebenenfalls 
Abhilfemaßnahmen bezüglich des Anteils 
der aus erneuerbaren Quellen erzeugten 
Energie im Verkehrssektor und der 
ökologischen und sozialen Kriterien für 
Biokraftstoffe vor. 

Begründung 

Es sollte die Art der Abhilfemaßnahmen sowohl in Bezug auf den Anteil der aus erneuerbaren 
Quellen erzeugten Energie, der im Verkehrssektor erreicht werden soll und der entsprechend 
der Entwicklung des Marktes und der wissenschaftlichen Fortschritte variieren kann, als auch 
in Bezug auf die einzuhaltenden ökologischen und sozialen Kriterien präzisiert werden. 
 

Änderungsantrag 16 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Anhang III – Zeile 2 – Spalte 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Bioethanol (aus Biomasse hergestelltes 
Ethanol) 

Bioethanol (aus Biomasse und/oder dem 
biologisch abbaubaren Teil der Abfälle 
hergestelltes Ethanol, das für die 
Verwendung als Biokraftstoff bestimmt 
ist) 

Begründung 

Die Definition von Bioethanol im Anhang der Richtlinie muss der Definition in der Richtlinie 
2003/30/EG zur Förderung der Verwendung von Biokraftstoffen oder anderen erneuerbaren 
Kraftstoffen im Verkehrssektor entsprechen, und es ist daher die Bezugnahme auf die 
Verwendung von Abfällen bei der Herstellung von Biokraftstoffen hinzuzufügen. 
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STELLUNGNAHME DES AUSSCHUSSES FÜR REGIONALE ENTWICKLUNG 

für den Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie 

zum Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Förderung 
der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen 
(KOM(2008)0019 – C6-0046/2008 – 2008/0016(COD)) 

Verfasser der Stellungnahme: Samuli Pohjamo 

 

KURZE BEGRÜNDUNG 

In seiner Stellungnahme für den Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie zum 
Fahrplan für erneuerbare Energiequellen in Europa im Jahr 2007 forderte der Ausschuss für 
regionale Entwicklung die Kommission nachdrücklich auf, möglichst bald einen Vorschlag 
für eine Richtlinie über erneuerbare Energiequellen vorzulegen und dabei auch Instrumente zu 
deren Förderung, für den Transfer von Technologie und zur Verbreitung bewährter Verfahren 
bei der Nutzung dieses Potenzials vorzuschlagen.  
 
Es sollte auch daran erinnert werden, dass der Ausschuss einen Anteil von 25 % als 
durchschnittliche Zielvorgabe für die erneuerbaren Energieträger bis 2020 sowie klare und 
verbindliche Zielvorgaben für die Bereiche Strom, Verkehr, Heizung und Kühlung 
befürwortete. Der Ausschuss rief die EU auf, die Rolle, die Rechte und die Zuständigkeiten 
der regionalen und lokalen Gebietskörperschaften bei der Umsetzung dieser Politik 
entsprechend dem Subsidiaritätsprinzip zu klären. 
 
Die neue Energiepolitik für Europa sollte unterstützt werden, da sie die Entscheidungsfreiheit 
der Mitgliedstaaten in Bezug auf den Energiemix und ihre Souveränität über die primären 
Energiequellen in jeder Hinsicht respektiert und gleichzeitig vom Geist der Solidarität 
zwischen den Mitgliedstaaten getragen wird, der die Voraussetzung für ein integriertes 
Vorgehen in Bezug auf den Klimawandel und die Herausforderung, ökologische 
Nachhaltigkeit zu fördern, bildet. Es ist zu betonen, dass mit einer Energiepolitik, die 
erneuerbare Energiequellen einbezieht, eine dezentralisierte Energiepolitik ermöglicht wird, 
bei der das Potenzial auf regionaler Ebene genutzt und den Bedürfnissen der Regionen 
entsprochen wird. Daher sollten die zuständigen Behörden mit den Mitteln zur 
Verwirklichung dieser Ziele ausgestattet werden. Es ist wichtig, dass die Mitgliedstaaten alle 
in Frage kommenden Technologien für die Nutzung erneuerbarer Energiequellen 
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berücksichtigen. 
 
Die Kommission sollte aufgefordert werden, bei der Gewinnung von erneuerbarer Energie aus 
Biomasse die Kraft-Wärme-Kopplung, soweit sie technisch einsetzbar ist, verbindlich 
vorzuschreiben. Außerdem sollte die Kommission die Auswirkungen von Projekten, die 
Holzvergaserkessel betreffen, auf die nachhaltige Entwicklung der Forstwirtschaft vor Ort 
untersuchen, da dieser Sektor für die regionale Entwicklung und die Dynamik der ländlichen 
Wirtschaft eine große Rolle spielt.  
 
Die Mitgliedstaaten und die Regionen sollten in diesem Zusammenhang die Initiativen und 
die Aktivitäten aller lokalen Akteure, die am Ausbau erneuerbarer Energiequellen beteiligt 
sind – lokale und regionale Behörden, Land- und Forstwirte, Unternehmer und Raumplaner, 
Hochschulen, Forscher und Privatpersonen – unterstützen. Darüber hinaus sollten sie die 
Bildung von Partnerschaften zwischen öffentlichem Sektor und Privatwirtschaft fördern und 
die Versorgungs- und Vermarktungswege der erzeugten erneuerbaren Energie verbessern.  
 
Die regionalen und lokalen Gebietskörperschaften sollten den europäischen Bürgern mit 
gutem Beispiel vorangehen, indem sie sich bei ihren Gebäuden für Technologien entscheiden, 
die auf erneuerbaren Energieträgern basieren, bei ihren Fahrzeugen die Verwendung von 
Biokraftstoffen fördern und ihren Energieverbrauch durch die Entscheidung für 
energieeffiziente Anlagen senken. 
 
Es gilt zu betonen, dass die Verwendung erneuerbarer Energieträger vielen Regionen in ganz 
Europa – insbesondere Regionen mit begrenzten Möglichkeiten für die Schaffung von 
Arbeitsplätzen – ebenso wie die Herstellung von Geräten und Maschinen 
Entwicklungsmöglichkeiten bieten kann. 
 
Um erneuerbare Energiequellen in vollem Umfang nutzen zu können, bedarf es noch 
erheblicher Anstrengungen im Bereich der Forschung, der Produktentwicklung, der 
Öffentlichkeitsarbeit und beim Austausch bewährter Verfahren. 
 
Die Bedeutung erneuerbarer Energiequellen für die Regionen kann nicht genug betont 
werden. Daher ist es wichtig, dass erneuerbare Energieträger zu Zwecken verwendet werden, 
die nachweislich mit einem Mehrwert verbunden sind. 
 

ÄNDERUNGSANTRÄGE 

Der Ausschuss für regionale Entwicklung ersucht den federführenden Ausschuss für 
Industrie, Forschung und Energie, folgende Änderungsanträge in seinen Bericht zu 
übernehmen: 
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Änderungsantrag 1 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 5 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (5a) Um zu einem Energiemodell zu 
gelangen, das auf erneuerbare Energien 
setzt, ist es notwendig, eine strategische 
Zusammenarbeit zu schaffen, an der 
neben den Mitgliedstaaten auch die 
Regionen und die lokalen 
Gebietskörperschaften teilnehmen, damit 
sie an der Entwicklung dieses Modells auf 
unmittelbare Weise beteiligt werden. 

Änderungsantrag 2 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 38 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (38a) Auf tiefen, nicht entwässerten 
Torfgebieten mit hohem 
Kohlenstoffbestand im Boden oder in der 
Vegetation sollten auch keine anderen 
Vorhaben im Bereich der erneuerbaren 
Energieträger wie etwa der Bau von 
Windparks und der damit verbundenen 
Straßen (auch schwimmender Straßen) 
und sonstigen Infrastrukturen 
durchgeführt werden. Die Auswirkungen 
derartiger Vorhaben auf Torfgebiete 
würden zwangsläufig zur großflächigen 
Trockenlegung der Torfmoore und zur 
Freisetzung des gespeicherten 
Kohlenstoffes in die Atmosphäre führen, 
was zur Bildung von Kohlendioxid führt. 
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Begründung 

Torfmoore sind Kohlenstoffsenken. Der Bau von Windparks, schwimmenden Straßen und 
sonstiger Infrastrukturen wirkt sich störend auf die natürliche Entwässerung aus und führt 
zur Trockenlegung der Moore, wodurch enorme Mengen an Kohlendioxid in die Atmosphäre 
freigesetzt werden und mehr Kohlenstoffemissionen entstehen, als durch einen Windpark 
jemals eingespart werden können. 
 

Änderungsantrag 3 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 45 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(45) Um einem unverhältnismäßigen 
administrativen Aufwand vorzubeugen, 
sollte eine Liste von Standardwerten für 
verbreitete Biokraftstoff-
Herstellungswege festgelegt werden. 
Biokraftstoffe und andere flüssige 
Biobrennstoffe sollten immer die in 
dieser Liste angegebenen 
Treibhausgaseinsparwerte für sich in 
Anspruch nehmen können. Liegt der 
Standardwert für die 
Treibhausgaseinsparungen eines 
Herstellungswegs unter dem geforderten 
Treibhausgaseinsparungsmindestwert, 
sollte von Produzenten, die nachweisen 
wollen, dass sie diesen Mindestwert 
einhalten, verlangt werden, dass sie den 
Nachweis dafür erbringen, dass die aus 
ihrem Produktionsverfahren 
resultierenden Emissionen niedriger 
sind als diejenigen, von denen bei der 
Berechnung der Standardwerte 
ausgegangen wurde.  

(45) Um einem unverhältnismäßigen 
administrativen Aufwand vorzubeugen, 
sollte eine Liste von Standardwerten für 
verbreitete Biokraftstoff-
Herstellungswege festgelegt werden. 
Biokraftstoffe und andere flüssige 
Biobrennstoffe sollten immer die in 
dieser Liste angegebenen 
Treibhausgaseinsparwerte für sich in 
Anspruch nehmen können, wobei dies 
jedoch auf keinen Fall zu irgendeiner 
Benachteiligung für Mitgliedstaaten und 
Regionen führen darf, deren Nutzflächen 
aufgrund der Bodeneigenschaften, des 
Klimas oder ihres Rohstoffertrags eine 
relativ geringe Produktivität aufweisen. 
Liegt der Standardwert für die 
Treibhausgaseinsparungen eines 
Herstellungswegs unter dem geforderten 
Treibhausgaseinsparungsmindestwert, 
sollte von Produzenten, die nachweisen 
wollen, dass sie diesen Mindestwert 
einhalten, verlangt werden, dass sie den 
Nachweis dafür erbringen, dass die aus 
ihrem Produktionsverfahren 
resultierenden Emissionen niedriger 
sind als diejenigen, von denen bei der 
Berechnung der Standardwerte 
ausgegangen wurde. 
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Begründung 

Benachteiligungen zwischen Mitgliedstaaten und Drittländern sind zu vermeiden. 

Änderungsantrag 4 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 51 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(51) Fördermaßnahmen, die gemäß dieser 
Richtlinie ergriffen werden und staatliche 
Beihilfen im Sinne des Artikels 87 EG-
Vertrag darstellen, müssen der 
Kommission gemäß Artikel 88 Absatz 3 
EG-Vertrag gemeldet und vor ihrer 
Durchführung von ihr genehmigt werden. 
Die der Kommission auf der Grundlage 
dieser Richtlinie übermittelten 
Informationen entbinden die 
Mitgliedstaaten nicht von der 
Mitteilungspflicht nach Artikel 88 Absatz 3 
EG-Vertrag. 

(51) Die Mitgliedstaaten, die Regionen 
und die lokalen Gebietskörperschaften 
können öffentliche Beihilfen zur 
Förderung der erneuerbaren Energien 
vorsehen, da diese Energien in der 
Anfangsphase teurer sind als die 
Energien, die sie ersetzen, weshalb ihre 
Durchdringung des Energiemarktes 
kurzfristig mit keinen kommerziellen 
Vorteilen oder vorteilhafteren Preisen für 
die Verbraucher verbunden ist. 
Fördermaßnahmen, die gemäß dieser 
Richtlinie ergriffen werden und staatliche 
Beihilfen im Sinne des Artikels 87 EG-
Vertrag darstellen, müssen der 
Kommission gemäß Artikel 88 Absatz 3 
EG-Vertrag gemeldet und vor ihrer 
Durchführung von ihr genehmigt werden. 
Die der Kommission auf der Grundlage 
dieser Richtlinie übermittelten 
Informationen entbinden die 
Mitgliedstaaten nicht von der 
Mitteilungspflicht nach Artikel 88 Absatz 3 
EG-Vertrag. 

Begründung 

Die beste Weise, alternative Energien in den Mitgliedstaaten zu fördern, besteht darin, zu 
erreichen, dass die Mitgliedstaaten öffentliche Beihilfen zur Förderung dieser Energien 
gewähren. 
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Änderungsantrag 5 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 51 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (51a) Auf die Möglichkeiten, die 
Innovation und eine nachhaltige, 
wettbewerbsfördernde Energiepolitik für 
das Wirtschaftswachstum bieten, wurde 
hingewiesen. Die Energiegewinnung aus 
erneuerbaren Quellen ist oft von den vor 
Ort oder in der Region angesiedelten 
KMU abhängig. Die Wachstumschancen 
und Beschäftigungsmöglichkeiten, die 
sich in den Mitgliedstaaten und ihren 
Regionen aus Investitionen in lokale und 
regionale Nutzung erneuerbarer 
Energieträger ergeben, sind bedeutend. 
Die Kommission und die Mitgliedstaaten 
sollten demnach nationale und regionale 
Entwicklungsmaßnahmen in diesen 
Bereichen fördern, den Austausch 
bewährter Verfahren zur Nutzung 
erneuerbarer Energieträger zwischen 
lokalen und regionalen Initiativen der 
Regionalentwicklung anregen und auf 
den Einsatz von Strukturfondsmitteln in 
diesem Bereich drängen. 

Änderungsantrag 6 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 3 −−−− Absatz 3 −−−− Unterabsatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3. Jeder Mitgliedstaat sorgt dafür, dass sein 
Anteil von Energie aus erneuerbaren 
Quellen im Verkehrssektor im Jahr 2020 
mindestens 10% seines 
Endenergieverbrauchs im Verkehrssektor 
entspricht. 

3. Jeder Mitgliedstaat sorgt dafür, dass sein 
Anteil von Energie aus erneuerbaren 
Quellen und nachhaltigen 
Torfvorkommen im Verkehrssektor im 
Jahr 2020 mindestens 10 % seines 
Endenergieverbrauchs im Verkehrssektor 
entspricht.  
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Begründung 

Nachhaltige Torfvorkommen sind in mehreren Mitgliedstaaten der EU eine wichtige 
regionale und lokale Heiz- und Energiequelle, die für die Erfordernis dezentraler und 
diversifizierter Energiesysteme geeignet ist. Mit aus Torf hergestelltem Kraftstoff würde die 
Auflage der Treibhausgaseinsparung erfüllt, und die Vorteile, die dieser Kraftstoff in Bezug 
auf den Klimaschutz bietet, entsprechen denen anderer Biokraftstoffe. Durch die Herstellung 
von Kraftstoff aus Torf würde auch die Vermarktung des Fischer-Tropsch-Verfahrens der 
zweiten Generation vorangetrieben. Darüber hinaus würde mit Torfkraftstoff die 
Abhängigkeit der Europäischen Union von Importen und von Erdöl verringert werden. 

Änderungsantrag 7 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 4 −−−− Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Jeder Mitgliedstaat verabschiedet einen 
nationalen Aktionsplan. 

1. Jeder Mitgliedstaat verabschiedet auf 
der Grundlage energiepolitischer 
Aktionspläne, die auf lokaler und 
regionaler Ebene erstellt werden und die 
auf die Regionalpolitik und die 
Flächennutzungspolitik abgestimmt sind, 
einen nationalen Aktionsplan. 
Raumordnungs- und lokale Behörden 
werden bei der Ausarbeitung ihrer 
nationalen Aktionspläne von den 
Mitgliedstaaten frühzeitig konsultiert und 
beteiligt. 

Die nationalen Aktionsplänen enthalten 
die Ziele der Mitgliedstaaten für die 
Anteile von Energie aus erneuerbaren 
Quellen im Verkehrs-, Strom- sowie 
Wärme- und Kältesektor im Jahr 2020, 
die für das Erreichen dieser Ziele zu 
ergreifenden Maßnahmen, einschließlich 
nationaler Strategien zur Entwicklung 
der vorhandenen Biomasseressourcen, 
zur Mobilisierung neuer 
Biomasseressourcen für unterschiedliche 
Verwendungszwecke und zur Förderung 
ihrer Nutzung im Strom-, Wärme- und 
Kältesektor sowie im Verkehrssektor, 
und die zur Erfüllung der 
Anforderungen der Artikel 12 bis 17 zu 
treffenden Maßnahmen. 

Die nationalen Aktionspläne enthalten die 
Ziele der Mitgliedstaaten für die Anteile 
von Energie aus erneuerbaren Quellen im 
Verkehrs-, Strom- sowie Wärme- und 
Kältesektor im Jahr 2020, die für das 
Erreichen dieser Ziele zu ergreifenden 
Maßnahmen, einschließlich Maßnahmen 
auf regionaler und lokaler Ebene sowie 
nationaler und regionaler Strategien zur 
Entwicklung der vorhandenen 
Biomasseressourcen, zur Mobilisierung 
neuer Biomasseressourcen für 
unterschiedliche Verwendungszwecke und 
die zur Erfüllung der Anforderungen der 
Artikel 12 bis 17 zu treffenden 
Maßnahmen.  

1a. Die lokalen und regionalen Behörden 
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erhalten von der Kommission detaillierte 
Leitlinien zu ihrer aktiven Rolle und 
ihren Befugnissen bei der Durchführung 
der nationalen Aktionspläne, wobei 
konkrete Beispiele für den Einsatz 
erneuerbarer Energieträger im Rahmen 
bewährter Verfahren vorgestellt werden. 

 

Änderungsantrag 8 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 12 −−−− Absatz 1 −−−− Buchstabe e a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (ea) die Bildung von öffentlich-privaten 
Partnerschaften durch die 
einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und 
Verwaltungsverfahren ermöglicht und 
gefördert wird und mögliche Formen der 
Zusammenarbeit zwischen Unternehmen, 
öffentlichem Sektor, Schulen und 
Hochschulen unterstützt werden, damit 
im Sinne der Lissabonner Strategie 
regionale Innovationscluster entstehen; 

 

Änderungsantrag 9 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 12 −−−− Absatz 1 – Buchstabe f 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(f) weniger aufwändige 
Genehmigungsverfahren für kleinere 
Projekte eingeführt werden und 

(f) weniger aufwändige 
Genehmigungsverfahren für kleinere 
Projekte und dezentralisierte technische 
Mittel im Bereich erneuerbare 
Energieträger, wie Photovoltaik- und 
Solarwärmeanlagen, kleine Biomasseöfen 
und kleine Biogas-KWK-Anlagen, 
eingeführt werden, bei denen das 
Genehmigungsverfahren durch eine 
einfache Information der zuständigen 
Behörde ersetzt wird und 
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Begründung 

Eine einfache Information anstelle einer aufwändigen Genehmigung wird die Verbreitung von 
kleinen und dezentralisierten Anlagen im Bereich erneuerbare Energieträger beschleunigen. 

Änderungsantrag 10 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 12 −−−− Absatz 4 −−−− Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(a) der Nutzung von Passiv-, 
Niedrigenergie- und Nullenergiehäusern 
oder 

(a) der Gebäudeenergieeffizienz, die 
durch eine Kombination von 
Dämmstandards und eingesetzter 
Heiztechnik einschließlich der Kraft-
Wärme-Kopplung definiert werden. 

Begründung 

Beim Neubau von Gebäuden ist die Nutzung von erneuerbaren Energien in vielen Fällen ohne 
hohe Zusatzkosten möglich. Dennoch sollten den Investoren weitere Technologieoptionen 
eröffnet werden, da diese oftmals noch kostengünstiger zu den Zielen Versorgungssicherheit 
und Klimaschutz beitragen. Hinsichtlich des Gebäudebestands treten dagegen häufig hohe 
Zusatzkosten bei dem nachträglichen Einbau von Anlagen zur Nutzung erneuerbarer 
Energien auf und weichen von Fall zu Fall stark voneinander ab. Hier ist eine finanzielle 
Förderung des Staates sinnvoller als Bauvorschriften, die die Kosten für Bestandsimmobilien 
in die Höhe treiben und bürokratische Kontrollverfahren nach sich ziehen würden. 
 

Änderungsantrag 11 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 12 −−−− Absatz 5 – Unterabsatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

5. Mit Bezug auf ihre Bauvorschriften 
fördern die Mitgliedstaaten die 
Verwendung von Systemen und Geräten 
zur Wärme- und Kälteerzeugung aus 
erneuerbaren Energiequellen, die eine 
signifikante Verringerung des 
Energieverbrauchs erreichen. Die 
Mitgliedstaaten verwenden, sofern 
vorhanden, Energie- oder Ökozeichen oder 
sonstige auf nationaler oder europäischer 
Ebene entwickelte geeignete Zertifikate 

5. Mit Bezug auf ihre Bauvorschriften 
fördern die Mitgliedstaaten vor allem in 
dafür besonders geeigneten städtischen 
Gebieten die Verwendung von Systemen 
und Geräten zur Wärme- und 
Kälteerzeugung aus erneuerbaren 
Energiequellen, die eine signifikante 
Verringerung des Energieverbrauchs 
erreichen. Die Mitgliedstaaten verwenden, 
sofern vorhanden, Energie- oder 
Ökozeichen oder sonstige auf nationaler 
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oder Normen als Grundlage für die 
Förderung solcher Systeme und Geräte. 

oder europäischer Ebene entwickelte 
geeignete Zertifikate oder Normen als 
Grundlage für die Förderung solcher 
Systeme und Geräte. 

Begründung 

Unter dem Gesichtspunkt der Regionalpolitik der EU muss betont werden, dass die 
Förderung des Einsatzes erneuerbarer Energieträger in Heiz- und Kühlsystemen gerade in 
den Städten großes Potenzial hat. 
 

Änderungsantrag 12 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 13 −−−− Überschrift 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Information und Ausbildung Information, Ausbildung und Forschung 
 

Änderungsantrag 13 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 13 −−−− Absatz 4 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 4a. Die Mitgliedstaaten unterstützen die 
Forschung im Bereich der erneuerbaren 
Energieträger und den Ausbau von 
Verbindungen zwischen 
Forschungseinrichtungen und Wirtschaft, 
um die Anwendung neuer Technologien 
und die Produktweiterentwicklung zu 
fördern. 

 

Änderungsantrag 14 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 13 −−−− Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3. Die Mitgliedstaaten entwickeln 
Zertifizierungssysteme für Installateure 

3. Die Mitgliedstaaten entwickeln, sofern 
in den entsprechenden nationalen 
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von kleinen Biomassekesseln und -öfen, 
Fotovoltaik- und Solarwärmesystemen und 
Wärmepumpen. Diesen Systemen liegen 
die in Anhang IV festgelegten Kriterien 
zugrunde. Jeder Mitgliedstaat erkennt die 
von anderen Mitgliedstaaten gemäß diesen 
Kriterien vorgenommenen Zertifizierungen 
an. 

Bildungsplänen noch nicht vorhanden, 
Zertifizierungssysteme für Installateure 
von kleinen Biomassekesseln und -öfen, 
Fotovoltaik- und Solarwärmesystemen und 
Wärmepumpen. Diesen Systemen liegen 
die in Anhang IV festgelegten Kriterien 
zugrunde. Jeder Mitgliedstaat erkennt die 
von anderen Mitgliedstaaten gemäß diesen 
Kriterien vorgenommenen Zertifizierungen 
an. 

Begründung 

In Anbetracht des hohen Ausbildungsstandards des Handwerks in den meisten 
Mitgliedstaaten ist diese vorgeschlagene Zertifizierung zu weitgehend. 
 

Änderungsantrag 15 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 13 −−−− Absatz 4 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 4a. Die Mitgliedstaaten verpflichten sich, 
Grundsätze der Zusammenarbeit 
festzulegen, die die regionalen und 
lokalen Gebietskörperschaften 
einschließen, damit diese in vollem 
Umfang an der Entwicklung von 
Informations-, Sensibilisierungs-, 
Ausrichtungs- und Bildungsprogrammen 
mitwirken. 

Begründung 

Die regionalen und lokalen Gebietskörperschaften spielen eine wichtige Rolle im Bereich der 
Aufklärung und Bildung und werden von den Bürgern immer häufiger zur Verbesserung der 
Qualität der derzeitig bereitgestellten Informationen in Anspruch genommen. 
 



 

RR\744677DE.doc 337/397 PE405.949v02-00 

 DE 

Änderungsantrag 16 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 14 −−−− Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Unbeschadet der Wahrung der 
Zuverlässigkeit und der Sicherheit des 
Netzes sorgen die Mitgliedstaaten dafür, 
dass die Betreiber der Übertragungs- und 
Verteilungsnetze in ihrem Hoheitsgebiet 
die Übertragung und Verteilung von Strom 
aus erneuerbaren Energiequellen 
gewährleisten. Sie sehen außerdem einen 
vorrangigen Netzzugang für Strom aus 
erneuerbaren Energiequellen vor. Bei der 
Inanspruchnahme von 
Elektrizitätserzeugungsanlagen gewähren 
die Betreiber der Übertragungsnetze 
Erzeugungsanlagen Vorrang, in denen 
erneuerbare Energiequellen eingesetzt 
werden, soweit es die Sicherheit des 
nationalen Elektrizitätssystems zulässt. 

2. Unbeschadet der Wahrung der 
Zuverlässigkeit und der Sicherheit des 
Netzes sorgen die Mitgliedstaaten dafür, 
dass die Betreiber der Übertragungs- und 
Verteilungsnetze in ihrem Hoheitsgebiet 
die Übertragung und Verteilung von Strom 
aus erneuerbaren Energiequellen 
gewährleisten. Sie sehen außerdem einen 
vorrangigen Netzzugang für Strom aus 
erneuerbaren Energiequellen vor. Bei der 
Inanspruchnahme von 
Elektrizitätserzeugungsanlagen gewähren 
die Betreiber der Übertragungsnetze 
Erzeugungsanlagen Vorrang, in denen 
erneuerbare Energiequellen eingesetzt 
werden, soweit es die Sicherheit des 
nationalen Elektrizitätssystems zulässt und 
der Betrieb von Kraft-Wärme-Kopplungs-
Anlagen nicht beeinträchtigt wird. 

Begründung 

Die Förderung der Nutzung von erneuerbaren Energien und der Kraft-Wärme-Kopplung sind 
beide auf die Steigerung von Versorgungssicherheit und Klimaschutz ausgerichtet und als 
gleichrangige Instrumente zur Erfüllung dieser Ziele anzusehen. Im Einzelfall ist die 
Abwägung des Beitrags der jeweiligen Anlage zur Versorgungssicherheit und zum 
Klimaschutz unter gleichzeitiger Beachtung der wirtschaftlichen Aspekte durchzuführen. 
 

Änderungsantrag 17 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 15 −−−− Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3. Biokraftstoffe und andere flüssige 
Biobrennstoffe, die für die in Absatz 1 
genannten Zwecke berücksichtigt werden, 
dürfen nicht aus Rohstoffen hergestellt 
werden, die auf Flächen mit anerkanntem 

3. Biokraftstoffe und andere flüssige 
Biobrennstoffe, die für die in Absatz 1 
genannten Zwecke berücksichtigt werden, 
dürfen nicht aus Rohstoffen hergestellt 
werden, die auf folgenden Flächen erzeugt 
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hohen Wert hinsichtlich der biologischen 
Vielfalt erzeugt werden, das heißt auf 
Flächen, die im oder nach Januar 2008 
folgenden Status hatten, unabhängig 
davon, ob die Flächen noch diesen Status 
haben: 

werden: 

(a) von signifikanter menschlicher 
Tätigkeit unberührter Wald, d. h. Wald, in 
dem es keinen bekannten signifikanten 
Eingriff des Menschen gegeben hat oder 
in dem der letzte signifikante Eingriff des 
Menschen lang genug zurückliegt, dass 
die natürliche Artenzusammensetzung 
und die natürlichen Vorgänge wieder 
gegeben sind; 

 

(b) für Naturschutzzwecke ausgewiesene 
Flächen, sofern nicht nachgewiesen wird, 
dass die Erzeugung des Rohstoffes solchen 
Zwecken nicht zuwiderläuft;  

(a) durch Rechtsvorschriften für 
Naturschutzzwecke ausgewiesenen 
Flächen, sofern nicht nachgewiesen wird, 
dass die Erzeugung des Rohstoffes solchen 
Zwecken nicht zuwiderläuft; 

(c) Grünland mit großer biologischer 
Vielfalt, das heißt Grünland, das 
artenreich, nicht gedüngt und nicht 
geschädigt ist. 

(b) Grünland mit großer biologischer 
Vielfalt, das heißt Grünland, das 
artenreich, nicht gedüngt und nicht 
geschädigt ist; 

 (c) Flächen, bei denen eine illegale 
Landnutzungsänderung oder die 
Zerstörung unberührter Feuchtgebiete 
erfolgt ist, die zu einer Abnahme des 
Kohlenstoffbestands im Boden führen 
könnte. 

Zur Bestimmung, welches Grünland 
unter Buchstabe c fällt, legt die 
Kommission Kriterien und geographische 
Gebiete fest. Eine solche Maßnahme, die 
eine Änderung nicht wesentlicher 
Bestimmungen dieser Richtlinie bewirkt, 
wird gemäß dem in Artikel 21 Absatz 3 
genannten Regelungsverfahren mit 
Kontrolle erlassen. 

 

Begründung 

Bei der ursprünglichen Definition in Artikel 15 Absatz 3 Buchstabe a, „von signifikanter 
menschlicher Tätigkeit unberührter Wald“, handelt es sich um eine ungenaue Definition, die 
vor allem zu statistischen Zwecken verwendet wird und die offen lässt, welche Wälder dieser 
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Kategorie genau zuzuordnen sind. So könnten in einigen Fällen Wälder, bei denen eine 
normale wirtschaftliche Nutzung erfolgt und die nachhaltig bewirtschaftet werden, als 
unberührte Wälder mit biologischer Vielfalt gelten und von einer Nutzung im Hinblick auf die 
Zielsetzung von 10 % Biokraftstoffen ausgenommen werden. 

 

Änderungsantrag 18 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 15 −−−− Absatz 4 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

4. Biokraftstoffe und andere flüssige 
Biobrennstoffe, die für die in Absatz 1 
genannten Zwecke berücksichtigt werden, 
dürfen nicht aus Rohstoffen hergestellt 
werden, die auf Flächen mit hohem 
Kohlenstoffbestand gewonnen werden, 
das heißt auf Flächen, die im Januar 
2008 folgenden Status hatten und diesen 
Status nicht mehr haben: 

4. Holzrohstoffe, die zur Herstellung von 
Biokraftstoffen und anderen flüssigen 
Biobrennstoffen bestimmt sind, die für die 
in Absatz 1 genannten Zwecke 
berücksichtigt werden, werden gewonnen: 

(a) Feuchtgebiete, das heißt Flächen, die 
ständig oder für einen beträchtlichen Teil 
des Jahres von Wasser bedeckt oder 
durchtränkt sind, einschließlich 
unberührtes Torfland; 

(a) in Wäldern, bei denen die 
Bewirtschaftung und der Holzeinschlag 
gemäß den Kriterien der 
Ministerkonferenz zum Schutz der Wälder 
in Europa (MCPFE) für die nachhaltige 
Waldbewirtschaftung oder nach 
vergleichbaren Kriterien, die im Rahmen 
anderer regionaler forstpolitischer 
Initiativen festgelegt wurden, erfolgen; 
 

(b) kontinuierlich bewaldete Gebiete, das 
heißt Flächen von mehr als 1 ha mit über 
5 m hohen Bäumen und einem 
Überschirmungsgrad von mehr als 30% 
oder mit Bäumen, die auf dem jeweiligen 
Standort diese Werte erreichen können; 

(b) in Wäldern, die den einzelstaatlichen 
forst- und umweltrechtlichen Vorschriften 
entsprechen; oder 

Dieser Absatz findet keine Anwendung, 
wenn zum Zeitpunkt der Gewinnung des 
Rohstoffs die Flächen denselben Status 
hatten wie im Januar 2008. 

(c) in Feuchtgebieten, das heißt Flächen, 
die ständig oder für einen beträchtlichen 
Teil des Jahres von Wasser bedeckt oder 
durchtränkt sind, einschließlich 
unberührtes Torfland, wobei die für die 
Zwecke des Absatzes 1 gewonnene 
Torfmasse den natürlichen jährlichen 
Zuwachs nicht überschreiten darf. 
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Begründung 
 
Die Ministerkonferenz zum Schutz der Wälder in Europa (MCPFE) hat einen umfangreichen 
Katalog mit Kriterien und Indikatoren für eine nachhaltige Waldbewirtschaftung aufgestellt, 
zu der seitens der Unterzeichner Berichterstattungspflicht besteht. Diese Kriterien wurden 
auch in nationales Recht umgesetzt und sind heute in vielen Mitgliedstaaten der EU ein 
wesentlicher Bestandteil des einzelstaatlichen Forstrechts. Entsprechende Kriterien und 
Indikatoren wurden auch in verschiedenen anderen Teilen der Welt eingeführt und sollten für 
in Wäldern gewonnene Rohstoffe außerhalb Europas Anwendung finden. 

 

Änderungsantrag 19 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 19 −−−− Absatz 1 −−−− Buchstabe a a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (aa) Mitwirkung der Regionen an diesem 
Prozess und die auf lokaler und 
regionaler Ebene getroffenen 
Maßnahmen; 

 

Änderungsantrag 20 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 19 −−−− Absatz 1 −−−− Buchstabe c a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (ca) öffentliche Beihilfen zur Förderung 
dieser Energien, wozu auch die 
Inanspruchnahme der Strukturfonds für 
die Forschung und Entwicklung im 
Bereich der Energietechnologien gemäß 
den Bestimmungen des Europäischen 
Strategieplans für Energietechnologien 
gehören kann. 

Begründung 

Die Inanspruchnahme von Gemeinschaftsinstrumenten, wie z. B. der Strukturfonds, kann die 
Forschungs-, Entwicklungs- und Innovationskapazität in diesen Bereichen verstärken. 
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Änderungsantrag 21 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 19 −−−− Absatz 1 −−−− Buchstabe k a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (ka) die geschätzten Auswirkungen der 
Investitionen in die Energieerzeugung 
aus erneuerbaren Quellen auf die Ziele 
der regionalen Entwicklung. 

 

Änderungsantrag 22 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 20 −−−− Absatz 5 −−−− Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(a) die relativen ökologischen Vorteile und 
Kosten verschiedener Biokraftstoffe, die 
Folgen der Importstrategien der 
Gemeinschaft hierfür, die Implikationen 
für die Energieversorgungssicherheit und 
die Möglichkeiten, ein ausgewogenes 
Konzept zwischen inländischer Produktion 
und Importen zu erreichen; 

(a) die relativen ökologischen Vorteile und 
Kosten verschiedener Biokraftstoffe, unter 
besonderer Berücksichtigung ihrer 
Auswirkungen auf die wirtschaftliche 
Lage der Regionen, die an der 
Herstellung, dem Vertrieb und der 
Nutzung dieser Biokraftstoffe beteiligt 
sind; 

 (aa) die Folgen der Importstrategien der 
Gemeinschaft hierfür, die Implikationen 
für die Energieversorgungssicherheit und 
die Möglichkeiten, ein ausgewogenes 
Konzept zwischen inländischer Produktion 
und Importen zu erreichen; 

Änderungsantrag 23 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 20 −−−− Absatz 5 −−−− Buchstabe d a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (da) die Auswirkungen der Investitionen 
der Mitgliedstaaten und der Regionen in 
die Energieerzeugung aus erneuerbaren 
Quellen auf das regionale 
Wirtschaftswachstum und die 
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Beschäftigung. 
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Verfasserin der Stellungnahme: Bernadette Bourzai 

 

KURZE BEGRÜNDUNG 

Als Reaktion auf die Appelle des Europäischen Rates auf seinen Tagungen im März 2006 und 
2007, eine europäische Energiepolitik und eine Politik zur Bekämpfung des Klimawandels 
durch Förderung der erneuerbaren Energien auf den Weg zu bringen, hat die Kommission 
einen Fahrplan für erneuerbare Energieträger vorgeschlagen; der vorliegende 
Richtlinienvorschlag stellt die legislative Umsetzung dieses Plans dar. 
 
Inhalt des vorliegenden Richtlinienvorschlags 
Es gibt zwar schon einzelne Richtlinien zu aus erneuerbaren Energiequellen erzeugtem Strom 
und zu den Agrokraftstoffen, doch befassen sich keine Rechtsvorschriften mit der Erzeugung 
von Wärme und Kälte aus erneuerbaren Energiequellen. 
In diesem Richtlinienvorschlag werden die Grundsätze festgelegt, die gewährleisten sollen, 
dass der Anteil der Energie aus erneuerbaren Quellen am Endenergieverbrauch in der EU bis 
zum Jahr 2020 auf 20 % ansteigt. Ferner werden die einzelstaatlichen Gesamtziele für jeden 
Mitgliedstaat festgelegt, doch bleibt es diesem überlassen, in welchem Ausmaß die drei 
hauptsächlich ins Auge gefassten Sektoren, nämlich Stromerzeugung, Wärme- und 
Kälteerzeugung und Verkehr, zu den nationalen Zielen beitragen. Es wird allerdings ein 
verbindlicher Mindestanteil von 10 % Energie aus erneuerbaren Quellen (im wesentlichen 
Agrotreibstoffe) im Verkehrsbereich vorgeschlagen. 
Zwei Flexibilitätsmechanismen erlauben es, die Anstrengungen der Mitgliedstaaten 
entsprechend ihrem „natürlichen“ Potenzial auszurichten: 
– der Handel mit Herkunftsnachweisen innerhalb der EU, 
– der Einfuhr erneuerbarer Energie aus Drittländern. 
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Standpunkt der Berichterstatterin 
Die Berichterstatterin bedauert zunächst, dass im vorliegenden Richtlinienvorschlag das 
Thema der Produktionskette Holz-Energie und der diesbezüglichen Nachhaltigkeitskriterien 
nicht angesprochen wird. Sie vertritt die Ansicht, dass die EU, will sie ihre Abhängigkeit in 
Energiefragen verringern und ihre Versorgung mit pflanzlichen Proteinen verbessern, 
Ausgewogenheit zwischen interner Erzeugung und Einfuhr erreichen muss. Die dezentrale 
und lokale Energieerzeugung aus erneuerbaren Quellen und die Entwicklung kurzer 
Wirtschaftskreisläufe, die zu mehr Ausgewogenheit im Sinne umweltgerechter und vor Ort 
erzeugter Energie und zur Schaffung von Arbeitsplätzen in ländlichen Gebieten beiträgt, muss 
begünstigt werden. 
Die EU muss ferner gleichwertige Nachhaltigkeitskriterien auf die heimische Erzeugung und 
auf importierte Produkte anwenden. 
Sie vertritt die Ansicht, dass in der gegenwärtigen Situation des Anstiegs der 
Lebensmittelpreise und der Nahrungsmittelkrise Konflikte zwischen der landwirtschaftlichen 
Erzeugung zu Nahrungszwecken und zur Energiegewinnung vermieden werden müssen. Zu 
diesem Zweck schlägt sie vor, das verbindliche Ziel von 10 % Energie aus nachwachsenden 
Rohstoffen im Verkehrsbereich aufzuheben, und fordert, dass dieses Ziel im Wesentlichen 
durch die Verwendung von erneuerbarem organischem Material, das nicht zu 
Nahrungszwecken geeignet ist, erreicht wird. Die Kommission wird aufgefordert, stattdessen 
mehr die Forschung und die Entwicklung von Agrotreibstoffen der zweiten Generation zu 
fördern. Was die Kriterien für die Herstellung von Agrotreibstoffen anbelangt, so müssen 
diese sich an der wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit orientieren. 
Schließlich weist die Berichterstatterin darauf hin, dass das verbindliche Hauptziel darin 
besteht, einen Anteil von 20 % erneuerbarer Energie am Gesamtenergieverbrauch zu 
erreichen und deshalb zunächst eine Stabilisierung und in der Folge eine Verringerung des 
Verbrauchs an fossiler Energie bis 2020 zu erreichen, um sowohl den Zähler (Angebot an 
erneuerbarer Energie) als auch den Nenner (Gesamtendenergieverbrauch) in den Griff zu 
bekommen. 
 

ÄNDERUNGSANTRÄGE 

Der Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung ersucht den federführenden 
Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie, folgende Änderungsanträge in seinen 
Bericht zu übernehmen: 

Änderungsantrag 1 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Die vermehrte Nutzung von Energie 
aus erneuerbaren Energiequellen ist ein 
wesentliches Element des 

(1) Die Drosselung und Verringerung des 
Energieverbrauchs in Europa sowie die 
vermehrte Nutzung von Energie aus 
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Maßnahmenbündels, das zur Verringerung 
der Treibhausgasemissionen und zur 
Einhaltung des Protokolls von Kioto zum 
Rahmenübereinkommen der Vereinten 
Nationen über Klimaänderungen und 
weiterer europäischer und internationaler 
Verpflichtungen zur Senkung der 
Treibhausgasemissionen über das 
Jahr 2012 hinaus benötigt wird. Sie spielt 
auch eine wichtige Rolle bei der Stärkung 
der Energieversorgungssicherheit, der 
Förderung der technologischen 
Entwicklung sowie der Schaffung von 
Beschäftigungsmöglichkeiten und von 
Möglichkeiten der regionalen Entwicklung, 
vor allem in ländlichen Gebieten. 

erneuerbaren Energiequellen sind 
wesentliche Elemente des 
Maßnahmenbündels, das zur Verringerung 
der Treibhausgasemissionen und zur 
Einhaltung des Protokolls von Kioto zum 
Rahmenübereinkommen der Vereinten 
Nationen über Klimaänderungen und 
weiterer europäischer und internationaler 
Verpflichtungen zur Senkung der 
Treibhausgasemissionen über das 
Jahr 2012 hinaus benötigt wird. Sie spielen 
auch eine wichtige Rolle bei der Stärkung 
der Energieversorgungssicherheit, der 
Förderung der technologischen 
Entwicklung sowie der Schaffung von 
Beschäftigungsmöglichkeiten und von 
Möglichkeiten der regionalen Entwicklung, 
vor allem in ländlichen Gebieten. 

 

Änderungsantrag 2 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Insbesondere ist eine vermehrte 
Verwendung von Biokraftstoffen im 
Verkehrssektor eines der wirksamsten 
Mittel, mit denen die Gemeinschaft ihre 
Abhängigkeit von Erdöleinfuhren, bei 
denen das Problem der 
Versorgungssicherheit am akutesten ist, 
verringern und den Kraftstoffmarkt 
beeinflussen kann. 

 

(2) Da der Verkehrssektor der 
Wirtschaftssektor ist, in dem die 
Treibhausgasemissionen am raschesten 
zunehmen und das Problem der 
Energieabhängigkeit der Union stark 
ausgeprägt ist, müssen die Qualität der 
Kraftstoffe verbessert, die CO2 -
Emissionen der Kraftstoffe verringert, 
Kraftstoffe aus erneuerbaren organischen 
und nichtfossilen Materialen entwickelt 
und nachhaltigere und weniger Energie 
verbrauchende Verkehrsmittel wie 
öffentliche Verkehrsmittel und 
Huckepackverkehr gefördert werden. 

 

Änderungsantrag 3 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 3 a (neu) 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (3a) Die festen erneuerbaren Brennstoffe 
wie Brennholz sind die wichtigste Quelle 
erneuerbarer Energie in der Union. 
Dennoch gibt es bis heute keine 
europäischen Rechtsvorschriften über die 
mit Biomasse betriebenen Fernwärme– 
und Kühlnetze. Es müssen daher 
Nachhaltigkeitskriterien für die Nutzung 
von Holzbiomasse im Sinne einer Kraft-
Wärme-Koppelung mit hoher 
Energieeffizienz der Kessel und einer 
nachhaltigen Bewirtschaftung der 
Forstressourcen festgelegt werden. 

 

Änderungsantrag 4 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 3 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (3b) Die Nutzung landwirtschaftlicher 
Abfälle wie Dung, Gülle sowie anderer 
tierischer und organischer Abfälle zur 
Erzeugung von Biogas bietet aufgrund 
des hohen Einsparpotentials bei 
Treibhausgasemissionen signifikante 
Umweltvorteile sowohl bei der Wärme- 
und Elektrizitätserzeugung als auch bei 
der Verwendung als Biokraftstoff. 
Biogasanlagen können aufgrund des 
dezentralen Charakters und der 
regionalen Investitionsstruktur einen 
maßgeblichen Beitrag zur nachhaltigen 
Entwicklung im ländlichen Raum leisten 
und Landwirten neue 
Einkommensperspektiven eröffnen. 
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Änderungsantrag 5 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 4 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (4a) Die Forschungsförderung in der 
Union zur Entwicklung effizienter und 
nachhaltiger erneuerbarer 
Energiequellen sollte mehr als bisher die 
Entwicklung von „Biokraftstoffen zweiter 
und dritter Generation“ sowie anderer 
Biobrennstoffe mit einem hohem 
Potential zur Einsparung von 
Treibhausgasen unterstützen. 

 

Änderungsantrag 6 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 6 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (6 a) Der Anstieg der 
Nahrungsmittelpreise ist durch ein 
Zusammenwirken mehrerer Faktoren wie 
Börsenspekulationen von bislang 
unbekanntem Ausmaß auf dem 
Terminmarkt für Agrarerzeugnisse, 
Anstieg der Nachfrage der 
Schwellenländer, Ausbau der 
Agrokraftstoffe, aber auch Ernteverluste 
wegen extremer Wetterlagen bedingt. Die 
Lage ist äußerst bedenklich, es liegt in der 
Verantwortung der Union, jede 
Konkurrenz zwischen der Erzeugung zu 
Nahrungsmittelzwecken und der 
Erzeugung zur Energiegewinnung zu 
vermeiden, um der Versorgungssicherheit 
mit Nahrungsmitteln Vorrang zu geben. 

 

Änderungsantrag 7 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 6 b (neu) 



 

RR\744677DE.doc 349/397 PE405.949v02-00 

 DE 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (6b) Vor diesem Hintergrund ist der 
Vorschlag der Kommission, im Rahmen 
des „Gesundheitschecks“ der 
Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) die 
Beihilfe von 45 Euro/Hektar für 
Energiepflanzen zu streichen, angebracht. 
Die so eingesparten Beträge sollten zur 
Finanzierung der Forschung und 
Entwicklung von Agrokraftstoffen der 
zweiten Generation eingesetzt werden. 

 

Änderungsantrag 8 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 11 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(11) Damit die Gesamtziele erreicht 
werden, sollten die Mitgliedstaaten sich an 
einem Richtkurs orientieren, der den Weg 
zur Erreichung ihrer Ziele vorzeichnet, und 
nationale Aktionspläne mit 
sektorspezifischen Zielen erstellen, wobei 
sie berücksichtigen sollten, dass es 
unterschiedliche Nutzungsformen von 
Biomasse gibt und es daher von 
grundlegender Bedeutung ist, neue 
Biomasseressourcen zu mobilisieren. 

(11) Damit die Gesamtziele erreicht 
werden, sollten die Mitgliedstaaten sich an 
einem Richtkurs orientieren, der den Weg 
zur Erreichung ihrer Ziele vorzeichnet, und 
nationale Aktionspläne mit 
sektorspezifischen Zielen erstellen, wobei 
sie berücksichtigen sollten, dass es 
unterschiedliche Nutzungsformen von 
Biomasse gibt und es daher von 
grundlegender Bedeutung ist, neue 
Biomasseressourcen zu mobilisieren. Neue 
Biomasseressourcen sollten jedoch den in 
der EU geltenden Umweltvorschriften 
entsprechen. 

Begründung 

Die Einfuhr von Biomasse und Biokraftstoffen aus Ländern, in denen die Umweltstandards 
der Europäischen Union nicht gelten, sollten verboten werden. Diese Einfuhren sind nicht 
gerechtfertigt. Das Ziel des Anteils an erneuerbaren Energiequellen an der Energiebilanz der 
Europäischen Union sollte auf der Grundlage des in der Union vorhandenen Potenzials 
erreicht werden. 
 

Änderungsantrag 9 



 

PE405.949v02-00 350/397 RR\744677DE.doc 

DE 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 11 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (11a) Die Biomasse wirkt wie ein 
Kohlenstoffspeicher, da die Pflanzen im 
Laufe ihres Wachstums CO2 aus der 
Atmosphäre aufnehmen 
(Chlorophyllphotosynthese) und es 
speichern, bis sie verbrannt werden oder 
einen fortgeschrittenen 
Verrottungszustand erreichen. Die 
Verwendung von Holz als Baustoff oder 
in der Anlagengestaltung kann diese 
Funktion der Kohlenstoffspeicherung 
während des gesamten Lebenszyklus des 
Erzeugnisses verlängern und somit, 
sofern die Wälder nachhaltig 
bewirtschaftet werden, eine echte 
Kohlenstoffsenke darstellen. 

 

Änderungsantrag 10 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 14 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (14a) Um den Ausstoß von Klimagasen zu 
senken und die Abhängigkeit von 
Energieimporten zu verringern, sollten 
der Ausbau der erneuerbaren Energien 
und die Steigerung der Energieeffizienz in 
einem engen Zusammenhang stehen. 

Begründung 

Der erhebliche Ausbau der erneuerbaren Energien setzt voraus, dass der 
Gesamtenergieverbrauch (gerade auch durch Maßnahmen zur Steigerung der 
Energieeffizienz) deutlich verringert wird. 
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Änderungsantrag 11 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 18 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(18) Importierter, aus erneuerbaren 
Energiequellen außerhalb der 
Gemeinschaft erzeugter Strom kann auf die 
Ziele der Mitgliedstaaten angerechnet 
werden. Um jedoch eine Nettoerhöhung 
der Treibhausgasemissionen als Folge 
einer geänderten Nutzung vorhandener 
erneuerbarer Energiequellen und ihrer 
vollständigen oder teilweisen Substitution 
durch herkömmliche Energiequellen zu 
vermeiden, sollte nur Strom angerechnet 
werden können, der in erneuerbare 
Energiequellen einsetzenden Anlagen 
erzeugt wird, die nach dem Inkrafttreten 
dieser Richtlinie in Betrieb gehen. Um eine 
zuverlässige Rückverfolgbarkeit und 
Berücksichtigung solcher Importe 
sicherzustellen, sollten die Importe im 
Rahmen eines Herkunftsnachweissystems 
erfolgen. Der Abschluss von Abkommen 
mit Drittländern über die Organisation 
dieses Handels mit Strom aus 
erneuerbaren Energiequellen wird 
geprüft werden. 

(18) Importierter, aus erneuerbaren 
Energiequellen außerhalb der 
Gemeinschaft erzeugter Strom kann auf die 
Ziele der Mitgliedstaaten angerechnet 
werden. Um jedoch eine Nettoerhöhung 
der Treibhausgasemissionen als Folge 
einer geänderten Nutzung vorhandener 
erneuerbarer Energiequellen und ihrer 
vollständigen oder teilweisen Substitution 
durch herkömmliche Energiequellen zu 
vermeiden, sollte nur Strom angerechnet 
werden können, der in erneuerbare 
Energiequellen einsetzenden Anlagen 
erzeugt wird, die nach dem Inkrafttreten 
dieser Richtlinie in Betrieb gehen. Um eine 
zuverlässige Rückverfolgbarkeit und 
Berücksichtigung solcher Importe 
sicherzustellen, sollten die Importe im 
Rahmen eines Herkunftsnachweissystems 
erfolgen. Berücksichtigt werden sollen 
lediglich Abkommen mit Drittländern, die 
die Umweltstandards, die auf dem Gebiet 
der Union gelten, einhalten. 

Begründung 

Die Einfuhr von Biomasse und Biokraftstoffen aus Drittländern ist kostenmäßig ineffizient 
und führt zu ökologischen Schäden, insbesondere weil ein Teil der Drittländer diese Rohstoffe 
auf eine Art und Weise gewinnt, bei der keine gleichwertigen Kriterien berücksichtigt werden.  

Änderungsantrag 12 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 34 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

  (34a) Um auf die gestiegenen 
Lebensmittelpreise zu reagieren, ist es 
angezeigt, dass die Europäische Union 
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Maßnahmen zur Verbesserung des 
Angebots der Landwirtschaft und zur 
Gewährleistung der 
Ernährungssicherheit, einschließlich der 
Förderung von Nachhaltigkeitskriterien 
für Biokraftstoffe und der Entwicklung 
von Biokraftstoffen der zweiten und 
dritten Generation in der Union und 
weltweit, sowie zur Stärkung der 
Agrarforschung und Wissensbildung 
ergreift. 

Begründung 

Die Kommission verabschiedete am 20. Mai 2008 eine Mitteilung, in der sie mögliche 
politische Maßnahmen zur Milderung der Folgen der weltweit steigenden Lebensmittelpreise 
aufzeigt. Diese Aspekte sind Teil einer vorgeschlagenen 3-Punkte-Strategie. 
 

Änderungsantrag 13 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 36 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(36) Der Europäische Rat forderte in seiner 
Tagung vom März 2007 in Brüssel die 
Kommission auf, einen Vorschlag für eine 
umfassende Richtlinie über die Nutzung 
aller erneuerbaren Energiequellen 
auszuarbeiten, der Kriterien und 
Bestimmungen zur Gewährleistung einer 
nachhaltigen Bereitstellung und Nutzung 
von Bioenergie enthalten könne. Diese 
Kriterien sollten kohärenter Bestandteil 
eines umfassenderen Systems sein, das sich 
auch auf flüssige Biobrennstoffe und nicht 
nur auf Biokraftstoffe erstreckt. Solche 
Nachhaltigkeitskriterien sollten daher in 
dieser Richtlinie enthalten sein. Um 
zusätzliche Kosten für Unternehmen und 
eine hinsichtlich der Umweltstandards 
uneinheitliche Lage im Zusammenhang mit 
einer inkohärenten Herangehensweise zu 
vermeiden, ist es unbedingt notwendig, 
dass die Nachhaltigkeitskriterien für 
Biokraftstoffe dieser Richtlinie mit jenen 

(36) Der Europäische Rat forderte in seiner 
Tagung vom März 2007 in Brüssel die 
Kommission auf, einen Vorschlag für eine 
umfassende Richtlinie über die Nutzung 
aller erneuerbaren Energiequellen 
auszuarbeiten, der Kriterien und 
Bestimmungen zur Gewährleistung einer 
nachhaltigen Bereitstellung und Nutzung 
von Bioenergie enthalten könne. Diese 
Kriterien sollten kohärenter Bestandteil 
eines umfassenderen Systems sein, das sich 
auch auf flüssige Biobrennstoffe und nicht 
nur auf Biokraftstoffe erstreckt. Solche 
Nachhaltigkeitskriterien sollten daher in 
dieser Richtlinie enthalten sein. Um 
zusätzliche Kosten für Unternehmen und 
eine hinsichtlich der Umweltstandards 
uneinheitliche Lage im Zusammenhang mit 
einer inkohärenten Herangehensweise zu 
vermeiden, ist es unbedingt notwendig, 
dass die Nachhaltigkeitskriterien für 
Biokraftstoffe dieser Richtlinie mit jenen 
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der Richtlinie 98/70/EG übereinstimmen. 
Darüber hinaus sollte die Kommission im 
Jahr 2010 überprüfen, ob weitere 
Biomasseanwendungen einbezogen 
werden sollten. 

der Richtlinie 98/70/EG übereinstimmen. 
Darüber hinaus sollte die Kommission vor 
der Anwendung dieser Richtlinie 
Nachhaltigkeitskriterien für die weiteren 
Biomasseanwendungen festlegen und 
prüfen, ob mögliche Konflikte 
hinsichtlich der Nutzung, namentlich 
Konflikte mit der gewerblichen 
Holznutzung, bestehen. 

 

Änderungsantrag 14 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 38 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(38) Um den Wirtschaftsteilnehmern 
unnötig aufwändige Forschungsarbeiten zu 
ersparen und die Umwandlung von Flächen 
mit hohem Kohlenstoffbestand zu 
vermeiden, von denen sich im Nachhinein 
herausstellen würde, dass sie für die 
Gewinnung von Rohstoffen für 
Biokraftstoffe und andere flüssige 
Biobrennstoffe nicht in Frage kommen, 
sollten die Arten von Flächen, bei denen 
der aus der Umwandlung resultierende 
Kohlenstoffbestandsverlust nicht innerhalb 
einer angesichts der Dringlichkeit von 
Klimaschutzmaßnahmen vertretbaren 
Zeitspanne durch 
Treibhausgaseinsparungen infolge der 
Herstellung von Biokraftstoffen und 
anderen flüssigen Biobrennstoffen 
ausgeglichen werden könnte, nicht zur 
Herstellung von Biokraftstoffen und 
anderen flüssigen Biokraftstoffen 
umgewandelt werden. Aus Verzeichnissen 
der weltweiten Kohlenstoffbestände ergibt 
sich, dass Feuchtgebiete und 
kontinuierlich bewaldete Gebiete in diese 
Kategorie aufgenommen werden sollten. 

(38) Um den Wirtschaftsteilnehmern 
unnötig aufwändige Forschungsarbeiten zu 
ersparen und die Umwandlung von Flächen 
mit hohem Kohlenstoffbestand zu 
vermeiden, von denen sich im Nachhinein 
herausstellen würde, dass sie für die 
Gewinnung von Rohstoffen für 
Biokraftstoffe und andere flüssige 
Biobrennstoffe nicht in Frage kommen, 
sollten die Arten von Flächen, bei denen 
der aus der Umwandlung resultierende 
Kohlenstoffbestandsverlust nicht innerhalb 
einer angesichts der Dringlichkeit von 
Klimaschutzmaßnahmen vertretbaren 
Zeitspanne durch 
Treibhausgaseinsparungen infolge der 
Herstellung von Biokraftstoffen und 
anderen flüssigen Biobrennstoffen 
ausgeglichen werden könnte, nicht zur 
Herstellung von Biokraftstoffen und 
anderen flüssigen Biokraftstoffen 
umgewandelt werden. Aus Verzeichnissen 
der weltweiten Kohlenstoffbestände ergibt 
sich, dass Feuchtgebiete und Gebiete mit 
Primärwald in diese Kategorie 
aufgenommen werden sollten. 
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Änderungsantrag 15 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 38 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (38a) Auf Flächen mit hohem 
Kohlenstoffbestand im Boden oder in der 
Vegetation sollten auch keine anderen 
Vorhaben im Bereich der erneuerbaren 
Energieträger wie etwa der Bau von 
Windturbinen und der damit verbundenen 
Straßen (auch schwimmender Straßen) 
und sonstigen Infrastrukturen 
durchgeführt werden. Die Auswirkungen 
derartiger Vorhaben auf Torfgebiete 
führen zwangsläufig zur großflächigen 
Trockenlegung der Torfmoore und zur 
Freisetzung des gespeicherten 
Kohlenstoffes in die Atmosphäre und 
somit zur Bildung von Kohlendioxid.  

Begründung 

Torfgebiete fungieren als Kohlenstoffsenken. Der Bau von Windparks, schwimmenden 
Straßen und sonstiger Infrastrukturen wirkt sich störend auf die natürliche Entwässerung aus 
und führt zur Trockenlegung der Moore, wodurch enorme Mengen an Kohlendioxid in die 
Atmosphäre freigesetzt werden und mehr Kohlenstoffemissionen entstehen, als durch einen 
Windpark jemals eingespart werden können. 
 

Änderungsantrag 16 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 39 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(39) Die durch diese Richtlinie 
geschaffenen Anreize für Biokraftstoffe 
und andere flüssige Biobrennstoffe sowie 
die wachsende weltweite Nachfrage nach 
Biokraftstoffen und anderen flüssigen 
Biobrennstoffen sollten nicht dazu führen, 
dass die Zerstörung von durch biologische 
Vielfalt geprägten Flächen gefördert wird. 
Solche endlichen Ressourcen, deren Wert 

(39) Die durch diese Richtlinie 
geschaffenen Anreize für Biokraftstoffe 
und andere flüssige Biobrennstoffe sowie 
die wachsende weltweite Nachfrage nach 
Biokraftstoffen und anderen flüssigen 
Biobrennstoffen sollten nicht dazu führen, 
dass die Zerstörung von durch biologische 
Vielfalt geprägten Flächen gefördert wird. 
Solche endlichen Ressourcen, deren Wert 
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für die gesamte Menschheit in 
verschiedenen internationalen Rechtsakten 
anerkannt wurde, sollten bewahrt werden. 
Zudem würden Verbraucher in der 
Gemeinschaft es für ethisch inakzeptabel 
halten, dass die vermehrte Verwendung 
von Biokraftstoffen und anderen flüssigen 
Brennstoffen die Zerstörung von Flächen 
zur Folge hätte, die durch biologische 
Vielfalt geprägt sind. Daher müssen 
Kriterien festgelegt werden, die 
sicherstellen, dass Biokraftstoffe und 
andere flüssige Biobrennstoffe nur für 
Anreize in Frage kommen, wenn garantiert 
werden kann, dass sie nicht von durch 
biologische Vielfalt geprägten Flächen 
stammen. Die hierfür gewählten Kriterien 
gehen davon aus, dass Wald biologisch 
vielfältig ist, wenn er von einer 
nennenswerten Tätigkeit des Menschen 
unberührt ist (nach der von der 
Ernährungs- und 
Landwirtschaftsorganisation der Vereinten 
Nationen, der Wirtschaftskommission der 
Vereinten Nationen für Europa und der 
Ministerkonferenz zum Schutz der Wälder 
in Europa verwendeten Definition) oder 
wenn er zu Naturschutzzwecken durch 
nationale Rechtsvorschriften geschützt ist. 
Angesichts der großen biologischen 
Vielfalt, die bestimmte Arten von 
Grünland aufweisen, ist es überdies 
angebracht, dass Biokraftstoffe, die aus 
von solchen Flächen stammenden 
Rohstoffen hergestellt werden, nicht für die 
in dieser Richtlinie vorgesehenen Anreize 
in Frage kommen sollten. Die Kommission 
sollte geeignete Kriterien und/oder 
geographische Gebiete festlegen, um im 
Einklang mit den besten verfügbaren 
wissenschaftlichen Erkenntnissen und 
einschlägigen internationalen Normen zu 
definieren, was unter Grünland mit hoher 
biologischer Vielfalt zu verstehen ist. 

für die gesamte Menschheit in 
verschiedenen internationalen Rechtsakten 
anerkannt wurde, sollten bewahrt werden. 
Zudem würden Verbraucher in der 
Gemeinschaft es für ethisch inakzeptabel 
halten, dass die vermehrte Verwendung 
von Biokraftstoffen und anderen flüssigen 
Biobrennstoffen in den Mitgliedstaaten 
und in den exportierenden Drittstaaten 
die Zerstörung von Flächen, die durch 
biologische Vielfalt geprägt sind, und die 
Gefährdung der Ernährungssicherheit 
zur Folge hätte. Daher müssen Kriterien 
festgelegt werden, die sicherstellen, dass 
Biokraftstoffe und andere flüssige 
Biobrennstoffe nur für Anreize in Frage 
kommen oder in die Union eingeführt 
werden, wenn garantiert werden kann, dass 
sie nicht von durch biologische Vielfalt 
geprägten Flächen stammen oder keine 
negativen Auswirkungen auf die 
Ernährungssicherheit in den 
Erzeugerländern haben. Die hierfür 
gewählten Kriterien gehen davon aus, dass 
Wald biologisch vielfältig ist, wenn er von 
einer nennenswerten Tätigkeit des 
Menschen unberührt ist (nach der von der 
Ernährungs- und 
Landwirtschaftsorganisation der Vereinten 
Nationen, der Wirtschaftskommission der 
Vereinten Nationen für Europa und der 
Ministerkonferenz zum Schutz der Wälder 
in Europa verwendeten Definition) oder 
wenn er zu Naturschutzzwecken durch 
nationale Rechtsvorschriften geschützt ist. 
Angesichts der großen biologischen 
Vielfalt, die bestimmte Arten von 
Grünland aufweisen, ist es überdies 
angebracht, dass Biokraftstoffe, die aus 
von solchen Flächen stammenden 
Rohstoffen hergestellt werden, nicht für die 
in dieser Richtlinie vorgesehenen Anreize 
in Frage kommen sollten. Die Kommission 
sollte geeignete Kriterien und/oder 
geographische Gebiete festlegen, um im 
Einklang mit den besten verfügbaren 
wissenschaftlichen Erkenntnissen und 
einschlägigen internationalen Normen zu 
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definieren, was unter Grünland mit hoher 
biologischer Vielfalt zu verstehen ist. 

Änderungsantrag 17 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 40 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(40) Werden Biokraftstoffe und andere 
flüssige Biobrennstoffe aus in der EU 
produzierten Rohstoffen hergestellt, sollten 
sie auch die für die Landwirtschaft 
geltenden EU-Umweltanforderungen 
erfüllen. Die Anwendung solcher 
Kriterien auf Importe aus Drittländern ist 
administrativ und technisch nicht 
machbar. 

(40) Werden Biokraftstoffe und andere 
flüssige Biobrennstoffe aus in der EU 
produzierten Rohstoffen hergestellt, sollten 
sie auch die für die Landwirtschaft 
geltenden EU-Umweltanforderungen 
erfüllen. Entsprechende 
Zertifizierungsregelungen sollten 
Mindeststandards für eine ökologisch 
nachhaltige Produktion solcher Kraft- 
und Brennstoffe garantieren und im 
Sinne globaler Nachhaltigkeit auch 
Anwendung auf Importe aus Drittländern 
finden. 

 

Änderungsantrag 18 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 46 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (46a) Um die Produktion von 
Biokraftstoffen in der Union in 
nachhaltiger Weise zu erhöhen, ist eine 
frühestmögliche Abschaffung der 
obligatorischen Flächenstilllegung in der 
Landwirtschaft und somit eine 
Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 
1782/20031 erforderlich. Diese 
Aufhebung sollte mit Maßnahmen zur 
Sicherung der Artenvielfalt einhergehen.  

 _____________ 
1 ABl. L 270 vom 21.10.2003, S. 56. 
Verordnung, zuletzt geändert durch die 
Verordnung (EG) Nr. 479/2008 (ABl. L 148 
vom 6.6.2008, S. 1). 
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Begründung 

Entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1107/2007 des Rates vom 26. September 2007 zur 
Abweichung von der Verordnung (EG) Nr. 1782/2003 mit gemeinsamen Regeln für 
Direktzahlungen im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik ist eine generelle Aufhebung der 
obligatorischen Flächenstilllegung geboten 

. 
 

Änderungsantrag 19 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 47 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(47) Die Anforderungen an ein 
Nachhaltigkeitskonzept für die 
energetische Nutzung von Biomasse mit 
Ausnahme von Biokraftstoffen und 
anderen flüssigen Biobrennstoffen sollte 
von der Kommission bis 2010 analysiert 
werden, wobei zu berücksichtigen ist, dass 
Biomasseressourcen auf nachhaltige Weise 
bewirtschaftet werden müssen. 

(47) Die Anforderungen an eine 
Abschätzung der Auswirkungen der 
energetischen Nutzung von Biomasse auf 
die Nachhaltigkeit und die 
Ernährungssicherheit sollten von der 
Kommission vor der Anwendung dieser 
Richtlinie analysiert werden, wobei zu 
berücksichtigen ist, dass 
Biomasseressourcen auf nachhaltige Weise 
bewirtschaftet werden müssen. 

 

Änderungsantrag 20 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 47 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (47a) Die Land- und Forstwirtschaft in 
der Union hat erheblich dazu beigetragen, 
die Auswirkungen des Klimawandels 
abzuschwächen, wie die Verringerung der 
Treibhausgasemissionen der 
Landwirtschaft um 10 % zwischen 1990 
und 2004 in der EU-15 und um 14 % in 
der EU-25 beweist; bis 2010 werden die 
Emissionen aus der Landwirtschaft in der 
EU voraussichtlich 16 % unter ihrem 
Niveau von 1990 liegen. Dennoch sind 
alle Bemühungen willkommen, neue 
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energieeffiziente Produktionsmethoden zu 
fördern und die Treibhausgasemissionen 
weiter zu senken, indem Investitionen und 
Forschungstätigkeiten zur Erreichung 
dieses Ziels finanziert werden. 

 

Änderungsantrag 21 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 47 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (47b) Die Kommission stellte in ihrer 
Mitteilung vom 26. November 1997 mit 
dem Titel „Energie für die Zukunft: 
erneuerbare Energieträger - Weißbuch 
für eine Gemeinschaftsstrategie und 
Aktionsplan“ (KOM(1997)0599) fest, dass 
der Anteil der aus Biomasse gewonnenen 
Energie mehr als verdoppelt werden 
muss, wenn das Ziel erreicht werden soll, 
den Anteil erneuerbarer Energieträger 
am Energiemix zu erhöhen. 

 

Änderungsantrag 22 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 47 c (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

  (47c) In seiner Entschließung vom 
12. März 2008 zu nachhaltiger 
Landwirtschaft und Biogas: notwendige 
Überprüfung der EU-Vorschriften 
(2007/2107(INI))1 machte das 
Europäische Parlament darauf 
aufmerksam, dass unter den 
erneuerbaren Energien insbesondere 
Biogas ein erhebliches Potenzial für eine 
beträchtliche Steigerung der 
Biogaserzeugung bietet, insbesondere aus 
der Tierhaltung (Dung), Gülle, Abfällen 
sowie aus für Nahrungs- oder 
Futtermittelzwecke ungeeigneten 
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Anbaupflanzen als bevorzugten 
Biogasmaterialien. Um dieses Potenzial 
auszuschöpfen, muss in der Europäischen 
Union eine kohärente Biogaspolitik 
betrieben werden, indem die 
maßgeblichen europäischen Politikfelder, 
wie die Politik für erneuerbare Energien, 
die Gemeinsame Agrarpolitik und die 
Politik für ländliche und regionale 
Entwicklung, miteinander koordiniert 
werden. Es sind Maßnahmen zum Bau 
und zur Förderung von Biogasanlagen 
auf der Grundlage einer nationalen oder 
regionalen Folgenabschätzung 
erforderlich, sodass wirtschaftlich 
tragfähige Anlagen mit dem größten 
Nutzen für die Umwelt auf nationaler 
und/oder regionaler Ebene gefördert 
werden. Sofern die Rechtsvorschriften 
über die regionale und ländliche 
Entwicklung der Finanzierung derartiger 
Maßnahmen entgegenstehen, sind diese 
abzuändern. Die Mitgliedstaaten sollten 
zur Planung auf nationaler und 
regionaler Ebene ermutigt werden, damit 
rechtliche und verwaltungstechnische 
Hindernisse abgebaut werden. In 
Gebieten, in denen lokale Wärmeanbieter 
mit aus Biogas erzeugter Wärme versorgt 
werden können, sollten weder Erdgas 
noch andere fossile Brennstoffe bevorzugt 
werden. Jährliche Statistiken und 
Berichte über die Erzeugung von Biogas 
aus der Landwirtschaft sind erforderlich, 
um die Fortschritte bei der Erreichung 
der gesetzten Ziele zu überwachen. 

________ 
1 Angenommene Texte, P6_TA-PROV(2008)0095. 
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Änderungsantrag 23 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Mit dieser Richtlinie wird ein gemeinsamer 
Rahmen für die Förderung von Energie aus 
erneuerbaren Quellen vorgeschrieben. In 
ihr werden verbindliche Ziele für den 
Gesamtanteil von Energie aus erneuerbaren 
Quellen am Energieverbrauch und für den 
Anteil von Energie aus erneuerbaren 
Quellen im Verkehrssektor ebenso wie 
Regeln für Herkunftsnachweise, 
administrative Verfahren und 
Stromnetzanschlüsse für Energie aus 
erneuerbaren Quellen festgelegt. Ferner 
werden Kriterien für die ökologische 
Nachhaltigkeit von Biokraftstoffen und 
anderen flüssigen Biobrennstoffen 
vorgeschrieben. 

Mit dieser Richtlinie wird ein gemeinsamer 
Rahmen für die Förderung von Energie aus 
erneuerbaren Quellen vorgeschrieben. In 
ihr werden verbindliche Ziele für den 
Gesamtanteil von Energie aus erneuerbaren 
Quellen am Energieverbrauch und für den 
Anteil von Energie aus erneuerbaren 
Quellen im Verkehrssektor ebenso wie 
Regeln für Herkunftsnachweise, 
administrative Verfahren und 
Stromnetzanschlüsse für Energie aus 
erneuerbaren Quellen festgelegt. Mit ihr 
soll eine vollständige Harmonisierung der 
Kriterien für die Nachhaltigkeit von 
Agrarkraftstoffen und anderen flüssigen 
Biobrennstoffen und für aus 
erneuerbaren Energieträgern gewonnene 
Wärme und Kälte erreicht werden.  

  

Begründung 

In die Richtlinie müssen Kriterien für die wirtschaftliche, ökologische und soziale 
Nachhaltigkeit einbezogen werden. 
 

Änderungsantrag 24 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 2 −−−− Buchstabe b 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(b) „Biomasse“ den biologisch 
abbaubaren Teil von Erzeugnissen, 
Abfällen und Rückständen der 
Landwirtschaft (einschließlich pflanzlicher 
und tierischer Stoffe), der Forstwirtschaft 
und damit verbundener Industriezweige 
sowie den biologisch abbaubaren Teil von 

(b) „Biomasse“ einen Teil von 
Erzeugnissen, Abfällen und Rückständen 
der Landwirtschaft (einschließlich 
pflanzlicher und tierischer Stoffe), der 
Forstwirtschaft und damit verbundener 
Industriezweige sowie einen Teil von 
Abfällen aus Industrie und Haushalten, 
unabhängig davon, ob sie biologisch 
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Abfällen aus Industrie und Haushalten;  abbaubar sind oder nicht;  

Begründung 

In der Richtlinie muss die Definition des Begriffs „Biomasse“ präzisiert werden, damit die 
biologische Abbaubarkeit und die erneuerbare Grundlage von Produkten nicht miteinander 
verwechselt werden, weil nicht erneuerbare Produkte biologisch abbaubar sein können.  
 

Änderungsantrag 25 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 2−−−− Buchstabe f 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

f) „Biokraftstoffe“ flüssige oder gasförmige 
Kraftstoffe für den Verkehr, die aus 
Biomasse hergestellt werden; 

f) „Biokraftstoffe“ flüssige oder gasförmige 
Kraftstoffe für den Verkehr, die aus 
Biomasse hergestellt werden; zumindest 
die nachstehend genannten Erzeugnisse 
gelten als Biokraftstoffe: 

 i) „Bioethanol“: Ethanol ex Unterposition 
2207 10 00 der Kombinierten 
Nomenklatur gemäß der Verordnung 
(EWG) Nr. 2658/87 des Rates vom 
23. Juli 1987 über die zolltarifliche und 
statistische Nomenklatur sowie den 
Gemeinsamen Zolltarif1 mit einem 
Alkoholanteil von mindestens 99 
Volumenprozent, das aus Biomasse 
und/oder dem biologisch abbaubaren Teil 
von Abfällen hergestellt wird, dessen 
Eigenschaften mindestens den 
Anforderungen der Norm EN 15376 
entsprechen und das für die Verwendung 
als Biokraftstoff bestimmt ist; 

 ii) „Biodiesel“: Methylester eines 
pflanzlichen oder tierischen Öls mit 
Dieselkraftstoffqualität, der für die 
Verwendung als Biokraftstoff bestimmt 
ist; 

 iii) „Biogas“: Brenngas, das aus 
Biomasse und/oder aus dem biologisch 
abbaubaren Teil von Abfällen hergestellt 
wird, durch Reinigung Erdgasqualität 
erreichen kann und für die Verwendung 
als Biokraftstoff bestimmt ist, oder 
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Holzgas; 

 iv) „Biomethanol“: Methanol, das aus 
Biomasse hergestellt wird und für die 
Verwendung als Biokraftstoff bestimmt 
ist; 

 v) „Biodimethylether“: Dimethylether, der 
aus Biomasse hergestellt wird und für die 
Verwendung als Biokraftstoff bestimmt 
ist; 

 vi) „Bio-ETBE (Ethyl-Tertiär-
Butylether)“: ETBE, der auf der 
Grundlage von Bioethanol hergestellt 
wird. Der Volumenprozentanteil des 
Biokraftstoffs an Bio-ETBE beträgt 47 %; 

 vii) „Bio-MTBE (Methyl-Tertiär-
Butylether)“: Kraftstoff, der auf der 
Grundlage von Biomethanol hergestellt 
wird. Der Volumenprozentanteil des 
Biokraftstoffs an Bio-MTBE beträgt 
36 %; 

 viii) „Synthetische Biokraftstoffe“: 
synthetische Kohlenwasserstoffe oder 
synthetische Kohlenwasserstoffgemische, 
die aus Biomasse gewonnen wurden; 

 ix) „Biowasserstoff“: Wasserstoff, der aus 
Biomasse und/oder aus dem biologisch 
abbaubaren Teil von Abfällen hergestellt 
wird und für die Verwendung als 
Biokraftstoff bestimmt ist; 

 x) „Reines Pflanzenöl“: Öl, das durch 
Auspressen, Extraktion oder 
vergleichbare Verfahren aus Ölsaaten 
gewonnen wird, roh oder raffiniert, 
jedoch chemisch unverändert, sofern es 
für den betreffenden Motorentyp geeignet 
ist und die entsprechenden 
Emissionsanforderungen erfüllt. 

 __________________ 
1 ABl. L 256 vom 7.9. 1987, S. 1. Verordnung, 
zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 
360/2008 der Kommission (ABl. L 111 vom 
23.4.2008, S. 9). 
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Begründung 

Die Definitionen gemäß Artikel 2 der Richtlinie 2003/30 sollten übernommen werden, um 
Kontinuität und Rechtsklarheit zu gewährleisten. Die Definition von Bioethanol sollte an die 
geltende Nomenklatur angepasst werden. 
 

Änderungsantrag 26 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 3 −−−− Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Jeder Mitgliedstaat sorgt dafür, dass sein 
Anteil von Energie aus erneuerbaren 
Quellen am Gesamtenergieverbrauch im 
Jahr 2020 mindestens seinem Gesamtziel 
für den Anteil von Energie aus 
erneuerbaren Quellen in diesem Jahr 
gemäß der dritten Spalte der Tabelle in 
Anhang I Teil A entspricht.  

1. Jeder Mitgliedstaat sorgt dafür, dass sein 
Anteil von Energie aus erneuerbaren 
Quellen am Gesamtenergieverbrauch im 
Jahr 2020 mindestens seinem Gesamtziel 
für den Anteil von Energie aus 
erneuerbaren Quellen in diesem Jahr 
gemäß der dritten Spalte der Tabelle in 
Anhang I Teil A entspricht, wobei jeder 
Mitgliedstaat auch gehalten ist, sich um 
eine Verbesserung der Energieeffizienz zu 
bemühen. 

 

Änderungsantrag 27 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 3 −−−− Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Die Mitgliedstaaten treffen geeignete 
Maßnahmen, um dafür zu sorgen, dass ihr 
Anteil von Energie aus erneuerbaren 
Quellen den im Richtkurs in Anhang I 
Teil B angegebenen Anteil erreicht oder 
übersteigt.  

2. Die Mitgliedstaaten treffen unter 
Einhaltung der in Artikel 15 und 18 
festgelegten Bedingungen geeignete 
Maßnahmen, um dafür zu sorgen, dass ihr 
Anteil von Energie aus erneuerbaren 
Quellen den im Richtkurs in Anhang I 
Teil B angegebenen Anteil erreicht oder 
übersteigt.  

Begründung 

In der Richtlinie muss verdeutlicht werden, dass das Ziel eines Anteils von 10 % 
Biokraftstoffen an die Anforderungen gebunden ist, dass, wie in Artikel 15 vorgesehen, das 
Kriterium der Nachhaltigkeit eingehalten wird und, wie in Artikel 18 Absatz 4 vorgesehen, 
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Biokraftstoffe der zweiten Generation verwendet werden.  
 

Änderungsantrag 28 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 3 – Absatz 3 – Unterabsatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3. Jeder Mitgliedstaat sorgt dafür, dass sein 
Anteil von Energie aus erneuerbaren 
Quellen im Verkehrssektor im Jahr 2020 
mindestens 10% seines 
Endenergieverbrauchs im Verkehrssektor 
entspricht. 

3. Jeder Mitgliedstaat sorgt dafür, dass sein 
Anteil von Energie aus erneuerbaren 
Quellen im Verkehrssektor im Jahr 2020 
mindestens 10% seines 
Endenergieverbrauchs im Verkehrssektor 
entspricht. Diese Bestimmung wird 
zunächst und vorrangig auf der 
Grundlage des in der Gemeinschaft 
vorhandenen Potenzials umgesetzt.  

 

Änderungsantrag 29 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 4 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Jeder Mitgliedstaat verabschiedet einen 
nationalen Aktionsplan.  

1. Jeder Mitgliedstaat verabschiedet einen 
nationalen Aktionsplan.  

Die nationalen Aktionsplänen enthalten die 
Ziele der Mitgliedstaaten für die Anteile 
von Energie aus erneuerbaren Quellen im 
Verkehrs-, Strom- sowie Wärme- und 
Kältesektor im Jahr 2020, die für das 
Erreichen dieser Ziele zu ergreifenden 
Maßnahmen, einschließlich nationaler 
Strategien zur Entwicklung der 
vorhandenen Biomasseressourcen, zur 
Mobilisierung neuer Biomasseressourcen 
für unterschiedliche Verwendungszwecke 
und zur Förderung ihrer Nutzung im 
Strom-, Wärme- und Kältesektor sowie im 
Verkehrssektor, und die zur Erfüllung der 
Anforderungen der Artikel 12 bis 17 zu 
treffenden Maßnahmen. 

In den nationalen Aktionsplänen wird 
zunächst eine Bewertung der auf 
nationaler Ebene verfügbaren Biomasse 
vorgenommen, und auf dieser Grundlage 
werden die Ziele der Mitgliedstaaten für 
die Anteile von Energie aus erneuerbaren 
Quellen im Verkehrs-, Strom- sowie 
Wärme- und Kältesektor im Jahr 2020 
festgelegt. Sie enthalten die für das 
Erreichen dieser Ziele zu ergreifenden 
Maßnahmen, einschließlich nationaler 
Strategien zur Entwicklung der 
vorhandenen Biomasseressourcen, zur 
Mobilisierung neuer Biomasseressourcen 
für unterschiedliche Verwendungszwecke 
und zur Förderung ihrer nachhaltigen 
Nutzung im Strom-, Wärme- und 
Kältesektor sowie im Verkehrssektor, und 
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die zur Erfüllung der Anforderungen der 
Artikel 12 bis 17 zu treffenden 
Maßnahmen. 

 

Änderungsantrag 30 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 4 −−−− Absatz 1 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 1a. In den nationalen Aktionsplänen 
werden ferner die Anteile an Rohstoffen 
angegeben, die für die Energieerzeugung 
erforderlich sind, und die Anteile der aus 
erneuerbaren Quellen unter 
ausschließlicher Verwendung von auf 
nationaler und Gemeinschaftsebene 
verfügbarer Ressourcen gewonnenen 
Energie. Diese Ressourcen machen 
mindestens 80% des Endverbrauchs an 
Energie aus erneuerbaren Quellen jedes 
einzelnen Mitgliedstaats aus. 

Begründung 

Die Mitgliedstaaten müssen in ihren jeweiligen nationalen Aktionsplänen angeben können, 
wie und mit welchen Mitteln sie beabsichtigen, das Ziel unter Verwendung eigener 
Ressourcen und von Rohstoffen aus dem eigenen Land oder aus der Gemeinschaft zu 
erreichen, und müssen diese klar unterscheiden von der Nutzung von aus Drittstaaten 
importierten Ressourcen. 

 

Änderungsantrag 31 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 5 −−−− Absatz 2 −−−− Buchstabe a a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (aa) mindestens 80 % der für den Betrieb 
der Anlage erforderlichen Rohstoffe oder 
natürlichen Ressourcen stammen aus 
dem eigenen Land oder aus dem Gebiet 
der EU; 
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Begründung 

Die Verpflichtung der Mitgliedstaaten, einen hohen Anteil an eigenen Ressourcen bzw. 
Rohstoffen zu verwenden, muss festgeschrieben werden, und die Einhaltung dieser 
Verpflichtung muss belegt und von der Kommission berücksichtigt werden. 

 

Änderungsantrag 32 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 5 – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3. Ist ein Mitgliedstaat der Ansicht, dass er 
wegen höherer Gewalt nicht in der Lage 
ist, den in der dritten Spalte der Tabelle in 
Anhang I festgelegten Anteil von Energie 
aus erneuerbaren Quellen am 
Endenergieverbrauch im Jahr 2020 zu 
erreichen, so setzt er die Kommission 
davon so schnell wie möglich in Kenntnis. 
Die Kommission erlässt eine Entscheidung 
zu der Frage, ob höhere Gewalt 
nachgewiesen wurde. Falls höhere Gewalt 
nachgewiesen wurde, lässt sie eine 
zweckmäßige Korrektur des 
Endverbrauchs von Energie aus 
erneuerbaren Quellen zu, der für den 
Mitgliedstaat für das Jahr 2020 
angenommen wurde. 

3. Ist ein Mitgliedstaat der Ansicht, dass er 
wegen höherer Gewalt oder aufgrund 
ernsthafter Nutzungskonflikte, die die 
Nahrungsmittelproduktion und die 
gewerblichen Aktivitäten, bei denen Holz 
üblicherweise verwendet wird, 
beeinträchtigen, nicht in der Lage ist, den 
in der dritten Spalte der Tabelle in 
Anhang I festgelegten Anteil von Energie 
aus erneuerbaren Quellen am 
Endenergieverbrauch im Jahr 2020 zu 
erreichen, so setzt er die Kommission 
davon so schnell wie möglich in Kenntnis. 
Die Kommission erlässt eine Entscheidung 
zu der Frage, ob höhere Gewalt oder ein 
ernsthafter Nutzungskonflikt 
nachgewiesen wurde. Ist dies der Fall, 
lässt sie eine zweckmäßige Korrektur des 
Endverbrauchs von Energie aus 
erneuerbaren Quellen zu, der für den 
Mitgliedstaat für das Jahr 2020 
angenommen wurde.  

 

Änderungsantrag 33 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 5 – Absatz 4 – Unterabsatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

4. Für die Zwecke des Absatzes 1 
Buchstabe a wird der Endverbrauch von 
Strom aus erneuerbaren Energiequellen als 

4. Für die Zwecke des Absatzes 1 
Buchstabe a wird der Endverbrauch von 
Strom aus erneuerbaren Energiequellen als 
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die Strommenge berechnet, die in einem 
Mitgliedstaat aus erneuerbaren 
Energiequellen unter Ausschluss der 
Stromerzeugung durch 
Pumpspeicherkraftwerke, die zuvor 
hochgepumptes Wasser nutzen, erzeugt 
und gemäß Artikel 10 korrigiert wird. 

die Strommenge berechnet, die in einem 
Mitgliedstaat aus erneuerbaren 
Energiequellen unter Ausschluss der 
Stromerzeugung durch mit Biomasse 
betriebene Fernwärmenetze ohne Kraft-
Wärme-Koppelung und durch 
Pumpspeicherkraftwerke, die zuvor 
hochgepumptes Wasser nutzen, erzeugt 
und gemäß Artikel 10 korrigiert wird. 

 

Änderungsantrag 34 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 6 −−−− Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
die Herkunft von aus erneuerbaren 
Energiequellen erzeugtem Strom und die 
Herkunft von in Anlagen mit einer 
Kapazität von mindestens 5 MWth aus 
erneuerbaren Energiequellen erzeugter 
Wärme oder Kälte als aus erneuerbaren 
Energiequellen im Sinne dieser Richtlinie 
stammend gewährleistet wird. 

1. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
die Herkunft von aus erneuerbaren 
Energiequellen erzeugtem Strom und die 
Herkunft von in Anlagen mit einer 
Kapazität von mindestens 5 MWth aus 
erneuerbaren Energiequellen erzeugter 
Wärme oder Kälte als aus erneuerbaren 
Energiequellen im Sinne dieser Richtlinie 
stammend gewährleistet wird. Die 
Mitgliedstaaten führen eine 
Ausnahmeregelung auf der Grundlage 
der bestehenden Beihilferegelungen für 
Anlagen mit einer Kapazität von weniger 
als 5 MWth zur Erzeugung von Strom 
und Wärme aus Biomasse ein. 

Begründung 

Mit diesem Änderungsantrag soll verhindert werden, dass die Energieproduktion aus 
Biomasse aus der Land- oder Forstwirtschaft verhindert wird, weil die Kommission einen 
bestimmten Schwellenwert für die Kapazität der Anlagen vorgeschlagen hat. 
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Änderungsantrag 35 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 6 −−−− Absatz 1 – Unterabsatz 2 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Dennoch können die Mitgliedstaaten in 
begründeten Fällen, in denen die lokale 
Energieproduktion aus erneuerbaren 
Quellen für die Förderung einer 
wirtschaftlich, ökologisch und sozial 
nachhaltigen Entwicklung der Region 
wichtig ist, abweichend von den 
Unterabsätzen 1 und 2 niedrigere 
Schwellenwerte anwenden.  

 

Änderungsantrag 36 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 6 −−−− Absatz 2 −−−− Buchstabe a a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (aa) Angaben zur Zusammensetzung der 
verwendeten Rohstoffe und zu ihrer 
Herkunft, sofern mit Ursprung außerhalb 
des Gebiets der Gemeinschaft, gemäß 
Artikel 4;  

Begründung 

Im System der Herkunftsnachweise sollte auch der Ursprung der Zwischenerzeugnisse bzw. 
Rohstoffe gemäß den Bestimmungen von Artikel 4 berücksichtigt werden. 

 

Änderungsantrag 37 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 9 – Absatz 3 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 3a. Die Mitgliedstaaten erstellen eine 
Auswertung der Gesamtenergiebilanz der 
Übertragung und somit des Transports 
der aus erneuerbaren Energiequellen 
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gewonnenen Energie zwischen 
Mitgliedstaaten über mittlere und große 
Entfernungen. Sie begünstigen im 
Rahmen des Möglichen eine dezentrale 
und lokale Erzeugung erneuerbarer 
Energie und die Entwicklung von kurzen 
Wirtschaftskreisläufen, die zu einem 
günstigeren energetischen, ökologischen 
und territorialen Gleichgewicht und 
gleichzeitig zur Schaffung von 
Arbeitsplätzen in ländlichen Gebieten 
beitragen.  

 

Änderungsantrag 38 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 13 −−−−Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3. Die Mitgliedstaaten entwickeln 
Zertifizierungssysteme für Installateure 
von kleinen Biomassekesseln und -öfen, 
Fotovoltaik- und Solarwärmesystemen und 
Wärmepumpen. Diesen Systemen liegen 
die in Anhang IV festgelegten Kriterien 
zugrunde. Jeder Mitgliedstaat erkennt die 
von anderen Mitgliedstaaten gemäß diesen 
Kriterien vorgenommenen Zertifizierungen 
an. 

3. Die Mitgliedstaaten entwickeln, sofern 
in den entsprechenden nationalen 
Ausbildungsplänen noch nicht 
vorhanden, Zertifizierungssysteme für 
Installateure von kleinen Biomassekesseln 
und -öfen, Fotovoltaik- und 
Solarwärmesystemen und Wärmepumpen. 
Diesen Systemen liegen die in Anhang IV 
festgelegten Kriterien zugrunde. Jeder 
Mitgliedstaat erkennt die von anderen 
Mitgliedstaaten gemäß diesen Kriterien 
vorgenommenen Zertifizierungen an. 

Begründung 

In Anbetracht des hohen Ausbildungsstandards des Handwerks in den meisten 
Mitgliedsstaaten ist diese vorgeschlagene Zertifizierung zu weitgehend.  
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Änderungsantrag 39 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 14 −−−− Überschrift 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Zugang zum Elektrizitätsnetz Zugang zum Elektrizitäts- und Gasnetz 

 

Änderungsantrag 40 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 14 −−−− Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Die Mitgliedstaaten ergreifen die 
erforderlichen Schritte, um eine 
Netzinfrastruktur zu entwickeln, mit der 
die Weiterentwicklung der 
Stromerzeugung aus erneuerbaren 
Energiequellen möglich ist, was 
Verbindungsleitungen zwischen den 
Mitgliedstaaten einschließt. 

1. Die Mitgliedstaaten ergreifen die 
erforderlichen Schritte, um 
Netzinfrastrukturen zu entwickeln, mit 
denen die Weiterentwicklung der Strom- 
und Gaserzeugung aus erneuerbaren 
Energiequellen möglich ist, was 
Verbindungsleitungen zwischen den 
Mitgliedstaaten einschließt. 

Begründung 

Wenn man den voraussichtlichen Anstieg der Nachfrage nach Gas bis 2020 berücksichtigt, 
sollte der Vorschlag für eine Richtlinie parallel zu den Bestimmungen über Strom aus 
erneuerbaren Quellen auch ein Kapitel über den Zugang von Biogas zum Gasnetz beinhalten. 
 

Änderungsantrag 41 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 14 −−−− Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Unbeschadet der Wahrung der 
Zuverlässigkeit und der Sicherheit des 
Netzes sorgen die Mitgliedstaaten dafür, 
dass die Betreiber der Übertragungs- und 
Verteilungsnetze in ihrem Hoheitsgebiet 
die Übertragung und Verteilung von Strom 
aus erneuerbaren Energiequellen 
gewährleisten. Sie sehen außerdem einen 

2. Unbeschadet der Wahrung der 
Zuverlässigkeit und der Sicherheit der 
Netze sorgen die Mitgliedstaaten dafür, 
dass die Betreiber der Übertragungs- und 
Verteilungsnetze in ihrem Hoheitsgebiet 
die Übertragung und Verteilung von Strom 
und Gas aus erneuerbaren Energiequellen 
gewährleisten. Sie sehen außerdem einen 
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vorrangigen Netzzugang für Strom aus 
erneuerbaren Energiequellen vor. Bei der 
Inanspruchnahme von 
Elektrizitätserzeugungsanlagen gewähren 
die Betreiber der Übertragungsnetze 
Erzeugungsanlagen Vorrang, in denen 
erneuerbare Energiequellen eingesetzt 
werden, soweit es die Sicherheit des 
nationalen Elektrizitätssystems zulässt. 

vorrangigen Netzzugang für Strom und 
Gas aus erneuerbaren Energiequellen vor. 
Bei der Inanspruchnahme von 
Elektrizitäts- und Gaserzeugungsanlagen 
gewähren die Betreiber der Übertragungs- 
und Verteilungsnetze Erzeugungsanlagen 
Vorrang, in denen erneuerbare 
Energiequellen eingesetzt werden, soweit 
es die Sicherheit des nationalen 
Elektrizitäts- und Gassystems zulässt. 

Begründung 

Wenn man den voraussichtlichen Anstieg der Nachfrage nach Gas bis 2020 berücksichtigt, 
sollte der Vorschlag für eine Richtlinie parallel zu den Bestimmungen über Strom aus 
erneuerbaren Quellen auch ein Kapitel über den Zugang von Biogas zum Gasnetz beinhalten. 
 

Änderungsantrag 42 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 14 −−−− Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3. Die Mitgliedstaaten verlangen von den 
Betreibern der Übertragungs- und 
Verteilungsnetze die Aufstellung und 
Veröffentlichung ihrer einheitlichen 
Grundregeln für die Übernahme und 
Teilung der Kosten für technische 
Anpassungen wie Netzanschlüsse und 
Netzverstärkungen, die zur Einbindung 
neuer Erzeuger, die aus erneuerbaren 
Energiequellen erzeugten Strom in das 
Verbundnetz einspeisen, notwendig sind. 

3. Die Mitgliedstaaten verlangen von den 
Betreibern der Übertragungs- und 
Verteilungsnetze die Aufstellung und 
Veröffentlichung ihrer einheitlichen 
Grundregeln für die Übernahme und 
Teilung der Kosten für technische 
Anpassungen wie Netzanschlüsse und 
Netzverstärkungen, die zur Einbindung 
neuer Erzeuger, die Strom oder Gas aus 
erneuerbaren Energiequellen in das 
Verbundnetz einspeisen, notwendig sind. 

Diese Regeln müssen sich auf objektive, 
transparente und nichtdiskriminierende 
Kriterien stützen, die insbesondere 
sämtliche Kosten und Vorteile des 
Anschlusses dieser Erzeuger an das Netz 
und die besonderen Umstände von 
Erzeugern in Randgebieten und in 
Gebieten mit niedriger Bevölkerungsdichte 
berücksichtigen. Die Regeln können 
verschiedene Arten von Anschlüssen 
vorsehen. 

Diese Regeln müssen sich auf objektive, 
transparente und nichtdiskriminierende 
Kriterien stützen, die insbesondere 
sämtliche Kosten und Vorteile des 
Anschlusses dieser Erzeuger an die Netze 
und die besonderen Umstände von 
Erzeugern in Randgebieten und in 
Gebieten mit niedriger Bevölkerungsdichte 
berücksichtigen. Die Regeln können 
verschiedene Arten von Anschlüssen 
vorsehen. 
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Begründung 

Wenn man den voraussichtlichen Anstieg der Nachfrage nach Gas bis 2020 berücksichtigt, 
sollte der Vorschlag für eine Richtlinie parallel zu den Bestimmungen über Strom aus 
erneuerbaren Quellen auch ein Kapitel über den Zugang von Biogas zum Gasnetz beinhalten. 
 

Änderungsantrag 43 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 14 −−−− Absatz 5 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

5. Die Mitgliedstaaten verlangen von den 
Betreibern der Übertragungs- und 
Verteilungsnetze, jedem neuen Erzeuger, 
der an das Netz angeschlossen werden 
möchte, einen umfassenden und 
detaillierten Voranschlag der durch den 
Anschluss entstehenden Kosten 
vorzulegen. Die Mitgliedstaaten können 
Erzeugern von Strom aus erneuerbaren 
Energiequellen, die einen Netzanschluss 
wollen, gestatten, für die 
Anschlussarbeiten eine Ausschreibung 
durchzuführen. 

5. Die Mitgliedstaaten verlangen von den 
Betreibern der Übertragungs- und 
Verteilungsnetze, jedem neuen Erzeuger, 
der an das Netz angeschlossen werden 
möchte, einen umfassenden und 
detaillierten Voranschlag der durch den 
Anschluss entstehenden Kosten 
vorzulegen. Die Mitgliedstaaten können 
Erzeugern von Strom oder Gas aus 
erneuerbaren Energiequellen, die einen 
Netzanschluss wollen, gestatten, für die 
Anschlussarbeiten eine Ausschreibung 
durchzuführen. 

Begründung 

Wenn man den voraussichtlichen Anstieg der Nachfrage nach Gas bis 2020 berücksichtigt, 
sollte der Vorschlag für eine Richtlinie parallel zu den Bestimmungen über Strom aus 
erneuerbaren Quellen auch ein Kapitel über den Zugang von Biogas zum Gasnetz beinhalten. 
 

Änderungsantrag 44 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 14 −−−− Absatz 7 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

7. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
Strom aus erneuerbaren Energiequellen – 
darunter insbesondere Strom aus 
erneuerbaren Energiequellen, der in 
Randgebieten, beispielsweise 
Inselregionen, und in Gebieten mit 

7. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
Strom oder Gas aus erneuerbaren 
Energiequellen – darunter insbesondere 
Strom oder Gas aus erneuerbaren 
Energiequellen, der bzw. das in 
Randgebieten, beispielsweise 
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niedriger Bevölkerungsdichte erzeugt wird 
– bei der Anlastung der Übertragungs- und 
Verteilungsentgelte nicht benachteiligt 
wird. 

Inselregionen, und in Gebieten mit 
niedriger Bevölkerungsdichte erzeugt wird 
– bei der Anlastung der Übertragungs- und 
Verteilungsentgelte nicht benachteiligt 
wird. 

Begründung 

Wenn man den voraussichtlichen Anstieg der Nachfrage nach Gas bis 2020 berücksichtigt, 
sollte der Vorschlag für eine Richtlinie parallel zu den Bestimmungen über Strom aus 
erneuerbaren Quellen auch ein Kapitel über den Zugang von Biogas zum Gasnetz beinhalten. 
 

Änderungsantrag 45 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 14 −−−− Absatz 8 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

8. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 
die von den Betreibern der Übertragungs- 
und Verteilungsnetze für die Übertragung 
und Verteilung von Strom aus Anlagen, die 
erneuerbare Energiequellen einsetzen, 
erhobenen Entgelte die zu erzielenden 
Kostenvorteilen aus dem Anschluss der 
Anlage an das Netz widerspiegeln. Solche 
Kostenvorteile könnten sich aus der 
direkten Nutzung des 
Niederspannungsnetzes ergeben. 

8. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 
die von den Betreibern der Übertragungs- 
und Verteilungsnetze für die Übertragung 
und Verteilung von Strom oder Gas aus 
Anlagen, die erneuerbare Energiequellen 
einsetzen, erhobenen Entgelte die zu 
erzielenden Kostenvorteilen aus dem 
Anschluss der Anlage an das Netz 
widerspiegeln. Solche Kostenvorteile 
könnten sich aus der direkten Nutzung des 
Niederspannungsnetzes ergeben. 

Begründung 

Wenn man den voraussichtlichen Anstieg der Nachfrage nach Gas bis 2020 berücksichtigt, 
sollte der Vorschlag für eine Richtlinie parallel zu den Bestimmungen über Strom aus 
erneuerbaren Quellen auch ein Kapitel über den Zugang von Biogas zum Gasnetz beinhalten. 
 

Änderungsantrag 46 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 15 – Überschrift 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

  

Kriterien für die ökologische Kriterien für die Nachhaltigkeit von 
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Nachhaltigkeit von Biokraftstoffen und 
anderen flüssigen Brennstoffen 

Biokraftstoffen und anderen flüssigen 
Biobrennstoffen und für mit erneuerbaren 
Energieträgern erzeugte Wärme und 
Kälte 

 

Änderungsantrag 47 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 15 – Absatz 1 – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Biokraftstoffe und andere flüssige 
Biobrennstoffe werden für die unter den 
Buchstaben a, b und c aufgeführten 
Zwecke nur dann berücksichtigt, wenn sie 
die in den Absätzen 2 bis 5 festgelegten 
Kriterien erfüllen: 

1. Biokraftstoffe und andere flüssige 
Biobrennstoffe und mit erneuerbaren 
Energieträgern erzeugte Wärme und 
Kälte werden für die unter den Buchstaben 
a, b und c aufgeführten Zwecke nur dann 
berücksichtigt, wenn sie die in den 
Absätzen 2 bis 5 festgelegten Kriterien 
erfüllen:  

 

Änderungsantrag 48 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 15 −−−− Absatz 1 − Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(a) Bewertung der Einhaltung der die 
nationalen Ziele betreffenden 
Anforderungen der Richtlinie; 

(a) Bewertung der Einhaltung der die 
nationalen Ziele betreffenden 
Anforderungen der Richtlinie; dies betrifft 
auch die Einhaltung der Aufteilung der 
Anteile zwischen nationaler bzw. 
gemeinschaftsinterner Produktion und 
Einfuhr, wobei auch die von außerhalb 
der EU einführten Rohstoffe oder 
Zwischenerzeugnisse einzubeziehen sind; 

Begründung 

Die Nachhaltigkeitskriterien bei Biokraftstoffen und flüssige Biobrennstoffen müssen auch die 
Einhaltung der Herkunftsanteile der Rohstoffe bzw. Zwischenerzeugnisse umfassen. 

 

Änderungsantrag 49 



 

RR\744677DE.doc 375/397 PE405.949v02-00 

 DE 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 15 – Absatz 1 – Buchstabe c 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(c) Möglichkeit der finanziellen Förderung 
für den Verbrauch von Biokraftstoffen und 
anderen flüssigen Biobrennstoffen. 

 

(c) Möglichkeit der finanziellen Förderung 
für den Verbrauch von Biokraftstoffen und 
anderen flüssigen Biobrennstoffen und für 
mit erneuerbaren Energieträgern erzeugte 
Wärme und Kälte. 

 

Änderungsantrag 50 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 15 −−−− Absatz 2 −−−− Unterabsatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Die durch die Verwendung von 
Biokraftstoffen und anderen flüssigen 
Biobrennstoffen erzielte Einsparung bei 
den Treibhausgasemissionen, die für die in 
Absatz 1 genannten Zwecke berücksichtigt 
werden, muss zumindest 35 % betragen.  

2. Die durch die Verwendung von 
Biokraftstoffen und anderen flüssigen 
Biobrennstoffen erzielte Einsparung bei 
den Treibhausgasemissionen, die für die in 
Absatz 1 genannten Zwecke berücksichtigt 
werden, muss zumindest 50 % betragen.  

Begründung 

In Anbetracht der möglichen Nutzungskonkurrenz muss die Biomasse möglichst effizient und 
klimawirksam genutzt werden. Es muss deshalb sichergestellt werden, dass die begrenzten 
Fördermittel solchen Trägern erneuerbarer Energie gewidmet werden, die merklich zum 
Klimaschutz beitragen. 
 

Änderungsantrag 51 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 15 – Absatz 2 – Unterabsatz 2 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Bei Biomasse fördern die Mitgliedstaaten 
Umwandlungstechnologien, die einen 
Umwandlungswirkungsgrad von 
mindestens 85 % für Privathaushalts- und 
kommerzielle Anwendungen und von 
mindestens 70 % für industrielle 
Anwendungen erreichen. 
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Änderungsantrag 52 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 15 – Absatz 3 – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3. Biokraftstoffe und andere flüssige 
Biobrennstoffe, die für die in Absatz 1 
genannten Zwecke berücksichtigt werden, 
dürfen nicht aus Rohstoffen hergestellt 
werden, die auf Flächen mit anerkanntem 
hohen Wert hinsichtlich der biologischen 
Vielfalt erzeugt werden, das heißt auf 
Flächen, die im oder nach Januar 2008 
folgenden Status hatten, unabhängig 
davon, ob die Flächen noch diesen Status 
haben: 

3. Biokraftstoffe und andere flüssige 
Biobrennstoffe und mit erneuerbaren 
Energieträgern erzeugte Wärme und 
Kälte, die für die in Absatz 1 genannten 
Zwecke berücksichtigt werden, dürfen 
nicht aus Rohstoffen hergestellt werden, 
die auf Flächen mit anerkanntem hohen 
Wert hinsichtlich der biologischen Vielfalt 
erzeugt werden, das heißt auf Flächen, die 
im oder nach Januar 2008 folgenden Status 
hatten, unabhängig davon, ob die Flächen 
noch diesen Status haben: 

 

Änderungsantrag 53 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 15 −−−− Absatz 3 −−−− Unterabsatz 1 −−−− Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(a) von signifikanter menschlicher 
Tätigkeit unberührter Wald, d.h. Wald, in 
dem es keinen bekannten signifikanten 
Eingriff des Menschen gegeben hat oder in 
dem der letzte signifikante Eingriff des 
Menschen lang genug zurückliegt, dass die 
natürliche Artenzusammensetzung und die 
natürlichen Vorgänge wieder gegeben sind;  

(a) von signifikanter menschlicher 
Tätigkeit unberührter Wald, d. h. Wald, in 
dem es keinen bekannten signifikanten 
Eingriff des Menschen gegeben hat oder in 
dem der letzte signifikante Eingriff des 
Menschen lang genug zurückliegt, dass die 
natürliche Artenzusammensetzung und die 
natürlichen Vorgänge wieder gegeben sind, 
es sei denn, der Eingriff des Menschen 
erfolgt nachweislich in einem Ausmaß 
und mit einer Regelmäßigkeit, die im 
Zusammenhang mit der Waldnutzung die 
dauerhafte Erhaltung natürlicher Arten 
im Hinblick auf die biologische Vielfalt 
während der gesamten Nutzungsdauer 
ermöglichen;  
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Begründung 

Wenn die Nutzung der verfügbaren Biomasse zugelassen werden sollte, insbesondere für 
Wälder, die in der Vergangenheit intensiv genutzt wurden, darf dies nur unter äußerst strikten 
Bedingungen erfolgen, bei denen der langfristigen Erhaltung der biologischen Vielfalt 
uneingeschränkt Rechnung getragen wird.  
 

Änderungsantrag 54 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 15 −−−− Absatz 3 −−−− Unterabsatz 1 −−−−Buchstabe c a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (ca) landwirtschaftliche Flächen, die 
aufgrund ihrer großen Artenvielfalt die 
notwendige Vielfalt an Agrarerzeugnissen 
hervorbringen, die für die menschliche 
Ernährung und für Tierfutter gebraucht 
werden. 

Begründung 

Ausgenommen werden müssen auch landwirtschaftlich genutzte Flächen, die aufgrund ihrer 
großen Artenvielfalt die für die menschliche Ernährung und für Tierfutter erforderlichen 
Erzeugnisse hervorbringen, wodurch die unterschiedlichen Kulturen und regionalen 
Besonderheiten sowie die Nutzung zu Nahrungszwecken geschützt werden soll. 
 

Änderungsantrag 55 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 15 −−−− Absatz 3 −−−− Unterabsatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Zur Bestimmung, welches Grünland unter 
Buchstabe c fällt, legt die Kommission 
Kriterien und geographische Gebiete fest. 
Eine solche Maßnahme, die eine 
Änderung nicht wesentlicher 
Bestimmungen dieser Richtlinie bewirkt, 
wird gemäß dem in Artikel 21 Absatz 3 
genannten Regelungsverfahren mit 
Kontrolle erlassen. 

Zur Bestimmung, welches Grünland unter 
Buchstabe c fällt, schlägt die Kommission 
dem Europäischen Parlament und dem 
Rat Kriterien und geographische Gebiete 
vor.  
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Begründung 

In der vorliegenden Fassung des Artikels werden die Befugnisse der Kommission übermäßig 
ausgeweitet. Es obliegt den Entscheidungsorganen der Europäischen Union, also dem 
Parlament und dem Rat, die Auswahlkriterien und die Schutzgebiete festzulegen. 

 

Änderungsantrag 56 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 15 – Absatz 4 – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

4. Biokraftstoffe und andere flüssige 
Biobrennstoffe, die für die in Absatz 1 
genannten Zwecke berücksichtigt werden, 
dürfen nicht aus Rohstoffen hergestellt 
werden, die auf Flächen mit hohem 
Kohlenstoffbestand gewonnen werden, das 
heißt auf Flächen, die im Januar 2008 
folgenden Status hatten und diesen Status 
nicht mehr haben: 

4. Biokraftstoffe und andere flüssige 
Biobrennstoffe und mit erneuerbaren 
Energieträgern erzeugte Wärme und 
Kälte, die für die in Absatz 1 genannten 
Zwecke berücksichtigt werden, dürfen 
nicht aus Rohstoffen hergestellt werden, 
die auf Flächen mit hohem 
Kohlenstoffbestand gewonnen werden, das 
heißt auf Flächen, die im Januar 2008 
folgenden Status hatten und diesen Status 
nicht mehr haben: 

 

Änderungsantrag 57 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 15 −−−− Absatz 4 −−−− Unterabsatz 1 −−−− Buchstabe a a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (aa) Torfgebiete, 

 

Änderungsantrag 58 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 15 −−−− Absatz 4 −−−− Unterabsatz 1 −−−− Buchstabe b 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(b) kontinuierlich bewaldete Gebiete, das 
heißt Flächen von mehr als 1 ha mit über 
5 m hohen Bäumen und einem 
Überschirmungsgrad von mehr als 30 % 

(b) kontinuierlich bewaldete Gebiete, das 
heißt Flächen von mehr als 1 ha mit über 
5 m hohen Bäumen und einem 
Überschirmungsgrad von mehr als 10 % 
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oder mit Bäumen, die auf dem jeweiligen 
Standort diese Werte erreichen können. 

oder mit Bäumen, die auf dem jeweiligen 
Standort diese Werte erreichen können. 

Begründung 

Auch wenn die Definition des Waldes, wie sie von der Kommission vorgeschlagen wird, als 
übereinstimmend mit der bei den Klima-Verhandlungen (Kyoto-Protokoll) berücksichtigten 
Definitiion betrachtet werden kann, so wirft sie dennoch ein Anwendungsproblem auf, denn 
sie ebnet den Weg für die Kultivierung von Buschwald.  

Um eine solche Situation zu vermeiden, sollte die strengere Definition im Anhang zum 
Beschluss 11/CP.7 der Übereinkommen von Marrakesch 
(FCCP/CP/2001/13/Add.1)übernommen werden: 

"Forest is a minimum area of land of 0.05-1.0 hectares with tree crown cover (or equivalent 
stocking level) of more than 10-30 per cent with the potential to reach a minimum height of 
2-5 metres at maturity in situ."  

Deshalb ist es zweckmäßig, das Kriterium von 10 % anzunehmen. 

 

Änderungsantrag 59 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 15 −−−− Absatz 5 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

5. In der Gemeinschaft angebaute 
landwirtschaftliche Rohstoffe, die für die 
Herstellung von Biokraftstoffen und 
anderen flüssigen Biobrennstoffen, die für 
die in Absatz 1 genannten Zwecke 
berücksichtigt werden, verwendet werden, 
müssen gemäß den in Anhang III 
Nummer A der Verordnung (EG) 
Nr. 1782/2003 des Rates unter der 
Überschrift „Umwelt“ aufgeführten 
Bestimmungen und im Einklang mit den 
Mindestanforderungen für den guten 
landwirtschaftlichen und ökologischen 
Zustand im Sinne von Artikel 5 Absatz 1 
dieser Verordnung gewonnen werden. 

5. In der Gemeinschaft angebaute 
landwirtschaftliche Rohstoffe, die für die 
Herstellung von Biokraftstoffen und 
anderen flüssigen Biobrennstoffen sowie 
für die Erzeugung von Wärme- und 
Kälteenergie aus erneuerbaren 
Energieträgern, die für die in Absatz 1 
genannten Zwecke berücksichtigt werden, 
verwendet werden, müssen gemäß den in 
Anhang III Nummer A der Verordnung 
(EG) Nr. 1782/2003 des Rates unter der 
Überschrift „Umwelt“ aufgeführten 
Bestimmungen und im Einklang mit den 
Mindestanforderungen für den guten 
landwirtschaftlichen und ökologischen 
Zustand im Sinne von Artikel 5 Absatz 1 
dieser Verordnung und unter Achtung der 
bestehenden Anforderungen in Bezug auf 
die Koexistenz gewonnen werden. 
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Änderungsantrag 60 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 15 −−−− Absatz 5 – Unterabsatz 1 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Biokraftstoffe und andere flüssige 
Biobrennstoffe, die für die in Absatz 1 
genannten Zwecke berücksichtigt werden 
und außerhalb der Union stammen, 
müssen nach ähnlichen Vorschriften 
hergestellt werden. Sind ähnliche 
Vorschriften nicht anwendbar, müssen 
die landwirtschaftlichen Rohstoffe, die für 
die Herstellung von Biokraftstoffen und 
anderen flüssigen Biobrennstoffen 
verwendet werden, die für die in Absatz 1 
genannten Zwecke berücksichtigt werden, 
außerhalb der Union stammen und 
Auswirkungen auf die weltweiten 
natürlichen Ressourcen haben, im 
Einklang mit folgenden Anforderungen 
gewonnen werden: 

 a) kein erheblicher Anstieg von 
Emissionen, die Übersäuerung, 
Eutrophierung oder die Zerstörung der 
Ozonschicht verursachen können oder 
toxisch sind; 

 b) keine erhebliche Beeinträchtigung der 
Bodenfunktionen und der 
Bodenfruchtbarkeit (z. B. Erhalt des 
Umfangs an organischen Substanzen im 
Boden oder Bekämpfung der Erosion);  

 c) keine erhebliche Verschlechterung der 
Wasserqualität oder Beeinträchtigung der 
Wasserressourcen; 

 d) umweltgerechte Verwendung von 
Düngemittel und Pestiziden.  

 Die nationalen Behörden und/oder die 
Wirtschaftsteilnehmer übermitteln der 
Kommission verlässliche Angaben, mit 
denen belegt wird, dass in den 
betreffenden Ländern die 
Umweltschutzkriterien diesen 
Anforderungen entsprechen. 
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Begründung 

In der Richtlinie müssen gleiche Wettbewerbsbedingungen festgeschrieben werden, indem 
die Bindung an Umweltschutzkriterien im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik auf 
Drittstatten ausgeweitet wird.  

 

Änderungsantrag 61 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 15 −−−− Absatz 5 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 5a. Für Biokraftstoffe und andere flüssige 
Biobrennstoffe, die in Drittstaaten 
hergestellt werden, gelten folgende 
Bedingungen: 
a) Biokraftstoffe und andere flüssige 
Biobrennstoffen werden nur dann für die 
in Absatz 1 genannten Zwecke 
berücksichtigt, wenn der Drittstaat, aus 
dem sie stammen, alle folgenden 
Umweltübereinkommen ratifiziert und 
tatsächlich umgesetzt hat:  
– das Übereinkommen über den 
internationalen Handel mit gefährdeten 
Arten freilebender Tiere und Pflanzen,  
– das Übereinkommen über die 
biologische Vielfalt,  
– das Protokoll von Kyoto zum 
Rahmenübereinkommen der Vereinten 
Nationen über Klimaänderungen.  
Die tatsächliche Umsetzung dieser 
Übereinkommen erfolgt in Kenntnis der 
Berichte über die Umsetzung in den 
betreffenden Ländern gemäß den 
Umsetzungsvorschriften in diesen 
Übereinkommen und insbesondere der 
Empfehlungen, die von Stellen abgegeben 
werden, die im Rahmen dieser 
Übereinkommen geschaffen wurden, um 
ihre Einhaltung zu überwachen. 

 b) Wenn ein Drittstaat die in Buchstabe a 
genannten Übereinkommen nicht 
ratifiziert hat, jedoch die nationalen 
Behörden oder die Wirtschaftsteilnehmer 
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der Kommission verlässliche Angaben 
übermittelt haben, mit denen belegt wird, 
dass in den betreffenden Ländern die 
Umweltschutzkriterien denjenigen dieser 
Übereinkommen entsprechen, kann die 
Kommission nach dem Verfahren gemäß 
Artikel 21 Absatz 2 beschließen, dass 
Biokraftstoffe und andere flüssige 
Biobrennstoffe, die in diesen Drittstaaten 
hergestellt wurden, für die in Absatz 1 
genannten Zwecke berücksichtigt werden 
können.  

 c) Die Kommission berichtet dem 
Europäischen Parlament und dem Rat 
alle zwei Jahren über die Auswirkungen 
der gestiegenen Nachfrage nach 
Biokraftstoffen auf die 
gesamtgesellschaftliche Nachhaltigkeit in 
der Gemeinschaft und in Drittstaaten 
sowie über die Auswirkungen der 
Biokraftstoffstrategie der Union auf die 
Verfügbarkeit von Nahrungsmitteln in 
den exportierenden Drittstaaten, die 
Möglichkeit der Menschen in 
Entwicklungsländern, an diese 
Nahrungsmittel zu gelangen, und 
weiterreichende entwicklungspolitische 
Probleme. Der erste Bericht wird 2012 
vorgelegt. Er beschäftigt sich 
insbesondere mit der Einhaltung der 
Flächennutzungsrechte. In dem Bericht 
ist für jeden Drittstaat, der ein 
wesentlicher Lieferant von Rohstoffen für 
die Herstellung von in der Union 
verbrauchten Biokraftstoffen ist, 
aufgeführt, ob der Drittstaat alle 
folgenden Übereinkommen der 
Internationalen Arbeitsorganisation 
ratifiziert hat:  

i) das Übereinkommen über das 
Mindestalter für die Zulassung zur 
Beschäftigung (Nr. 138 ),  

ii) das Übereinkommen über das Verbot 
und unverzügliche Maßnahmen zur 
Beseitigung der schlimmsten Formen der 
Kinderarbeit (Nr. 182), 
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iii) das Übereinkommen über die 
Abschaffung der Zwangsarbeit (Nr. 105),  

iv) das Übereinkommen über Zwangs- 
oder Pflichtarbeit (Nr. 29)  

v) das Übereinkommen über die 
Gleichheit des Entgelts männlicher und 
weiblicher Arbeitskräfte für gleichwertige 
Arbeit (Nr. 100),  

vi) das Übereinkommen über die 
Diskriminierung in Beschäftigung und 
Beruf (Nr. 111),  

vii) das Übereinkommen über die 
Vereinigungsfreiheit und den Schutz des 
Vereinigungsrechtes (Nr. 87),  

viii) das Übereinkommen über das 
Vereinigungsrecht und das Recht zu 
Kollektivverhandlungen (Nr. 98),  
Die Kommission schlägt gegebenenfalls 
Abhilfemaßnahmen vor.  

Begründung 

Es müssen Kriterien für die soziale Nachhaltigkeit einbezogen werden. 

 

Änderungsantrag 62 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 15 – Absatz 6 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

6. Die Mitgliedstaaten dürfen 
Biokraftstoffe und andere flüssige 
Biobrennstoffe, die in Übereinstimmung 
mit diesem Artikel gewonnen werden, 
nicht aus sonstigen 
Nachhaltigkeitsgründen für die in Absatz 
1 genannten Zwecke außer Acht lassen. 

 

6. Die Mitgliedstaaten können 
Biokraftstoffe und andere flüssige 
Biobrennstoffe und mit erneuerbaren 
Energieträgern erzeugter Wärme und 
Kälte, bei deren Gewinnung die Kriterien 
für die wirtschaftliche, ökologische und 
soziale Nachhaltigkeit nicht eingehalten 
werden und ernsthafte Nutzungskonflikte 
und ein Risiko für die 
Nahrungsmittelversorgung entstehen, für 
die in Absatz 1 genannten Zwecke außer 
Acht lassen.  
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Änderungsantrag 63 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 15 – Absatz 7 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

7. Die Kommission berichtet über 
Anforderungen an ein 
Nachhaltigkeitskonzept für die 
energetische Nutzung von Biomasse, mit 
Ausnahme von Biokraftstoffen und 
anderen flüssigen Biobrennstoffen, bis 
spätestens 31. Dezember 2010. 
Gegebenenfalls fügt sie dem Bericht 
Vorschläge für ein Nachhaltigkeitskonzept 
für die sonstige energetische Nutzung von 
Biomasse für das Europäische Parlament 
und den Rat bei. 

 

7. Die Kommission berichtet vor 
Anwendung dieser Richtlinie über 
Anforderungen an ein 
Nachhaltigkeitskonzept für die 
energetische Nutzung von Biomasse, mit 
Ausnahme von Biokraftstoffen und 
anderen flüssigen Biobrennstoffen und von 
mit erneuerbaren Energieträgern 
erzeugter Wärme und Kälte. 
Gegebenenfalls fügt sie dem Bericht 
Vorschläge für ein Nachhaltigkeitskonzept 
für die sonstige energetische Nutzung von 
Biomasse für das Europäische Parlament 
und den Rat bei. 

 

Änderungsantrag 64 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 16 – Überschrift 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Überprüfung der Übereinstimmung von 
Biokraftstoffen und anderen flüssigen 
Biobrennstoffen mit den Kriterien für die 
ökologische Nachhaltigkeit 

 

Überprüfung der Übereinstimmung von 
Biokraftstoffen und anderen flüssigen 
Biobrennstoffen und mit aus 
erneuerbaren Energieträgern erzeugter 
Wärme und Kälte mit den Kriterien für die 
Nachhaltigkeit 

 

Änderungsantrag 65 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 16 – Absatz 1 – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Werden Biokraftstoffe und andere 
flüssige Biobrennstoffe für die in Artikel 
15 Absatz 1 genannten Zwecke 

1. Werden Biokraftstoffe und andere 
flüssige Biobrennstoffe und mit 
erneuerbaren Energieträgern erzeugte 
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berücksichtigt, verpflichten die 
Mitgliedstaaten die Wirtschaftsteilnehmer 
nachzuweisen, dass die in Artikel 15 
festgelegten Kriterien für die ökologische 
Nachhaltigkeit erfüllt sind. Zu diesem 
Zweck verpflichten sie die 
Wirtschaftsteilnehmer zur Verwendung 
eines Massenbilanzsystems, das Folgendes 
vorsieht: 

 

Wärme und Kälte für die in Artikel 15 
Absatz 1 genannten Zwecke berücksichtigt, 
verpflichten die Mitgliedstaaten die 
Wirtschaftsteilnehmer nachzuweisen, dass 
die in Artikel 15 festgelegten Kriterien für 
die ökologische Nachhaltigkeit erfüllt sind. 
Zu diesem Zweck verpflichten sie die 
Wirtschaftsteilnehmer zur Verwendung 
eines Massenbilanzsystems, das Folgendes 
vorsieht: 

 

Änderungsantrag 66 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 16 −−−− Absatz 1 – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Werden Biokraftstoffe und andere 
flüssige Biobrennstoffe für die in Artikel 
15 Absatz 1 genannten Zwecke 
berücksichtigt, verpflichten die 
Mitgliedstaaten die Wirtschaftsteilnehmer 
nachzuweisen, dass die in Artikel 15 
festgelegten Kriterien für die ökologische 
Nachhaltigkeit erfüllt sind. Zu diesem 
Zweck verpflichten sie die 
Wirtschaftsteilnehmer zur Verwendung 
eines Massenbilanzsystems, das Folgendes 
vorsieht: 

1. Werden Biokraftstoffe und andere 
flüssige Biobrennstoffe für die in Artikel 
15 Absatz 1 genannten Zwecke 
berücksichtigt, schreiben die 
Mitgliedstaaten die Aufteilung zwischen 
nationaler bzw. gemeinschaftsinterner 
Produktion und Importen von außerhalb 
der EU vor und verpflichten die 
Wirtschaftsteilnehmer nachzuweisen, dass 
die in Artikel 15 festgelegten Kriterien für 
die ökologische Nachhaltigkeit erfüllt sind. 
Zu diesem Zweck verpflichten sie die 
Wirtschaftsteilnehmer zur Verwendung 
eines Massenbilanzsystems, das Folgendes 
vorsieht: 

Begründung 

Die Mitgliedstaaten verpflichten sich, die Einhaltung der Kriterien und Werte für die 
Aufteilung zwischen nationaler bzw. gemeinschaftsinterner Produktion und Importen von 
außerhalb der EU zu prüfen.  
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Änderungsantrag 67 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 16 −−−− Absatz 4 −−−− Unterabsatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Kommission kann beschließen, dass 
freiwillige nationale oder internationale 
Regelungen, die Normen für die 
Herstellung von Biomasseerzeugnissen 
aufstellen, für akkurate Daten für die 
Zwecke des Artikels 15 Absatz 2 und als 
Nachweis dafür herangezogen werden 
dürfen, dass Lieferungen von Biokraftstoff 
mit den in Artikel 15 Absatz 3 oder 4 
aufgeführten Kriterien für die ökologische 
Nachhaltigkeit übereinstimmen. 

Die Kommission trägt dafür Sorge, dass 
freiwillige nationale oder internationale 
Regelungen, die Normen für die 
Herstellung von Biomasseerzeugnissen 
aufstellen, für akkurate Daten für die 
Zwecke des Artikels 15 Absatz 2 und als 
Nachweis dafür herangezogen werden 
dürfen, dass Lieferungen von Biomasse als 
Energieträger mit den in Artikel 15 
aufgeführten Kriterien für die ökologische 
und soziale Nachhaltigkeit 
übereinstimmen. 

 

Änderungsantrag 68 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 16 −−−− Absatz 4 −−−− Unterabsatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Kommission kann beschließen, dass 
nationale, multinationale oder 
internationale Regelungen, mit denen 
Treibhausgaseinsparungen gemessen 
werden, für akkurate Daten für die Zwecke 
des Artikels 15 Absatz 2 herangezogen 
werden dürfen. 

Die Kommission kann beschließen, dass 
nationale, multinationale oder 
internationale Regelungen, mit denen 
Treibhausgaseinsparungen gemessen 
werden, sich für die Zwecke des 
Artikels 15 im Rahmen des 
Regelungsverfahrens mit Kontrolle gemäß 
Artikel 21 Absatz 3 auf genaue Daten 
stützen. 

 

Änderungsantrag 69 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 16 −−−− Absatz 6 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

6. Beschlüsse im Sinne von Absatz 4 
werden gemäß dem in Artikel 21 Absatz 2 

6. Beschlüsse im Sinne von Absatz 4 
werden gemäß dem in Artikel 21 Absatz 3 
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genannten Verfahren gefasst. Solche 
Beschlüsse gelten für höchstens 5 Jahre.  

genannten Regelungsverfahren mit 
Kontrolle gefasst. Solche Beschlüsse 
gelten für höchstens 5 Jahre und könnten 
auf Initiative der Kommission, des in 
Artikel 21 Absatz 2 genannten 
Ausschusses oder des Europäischen 
Parlaments jederzeit widerrufen werden, 
wenn schwerwiegende Zweifel an der 
Zuverlässigkeit einer Regelung bestehen. 

 

Änderungsantrag 70 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 16 – Absatz 8 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

8. Auf Ersuchen eines Mitgliedstaats oder 
auf eigene Veranlassung prüft die 
Kommission die Anwendung von 
Artikel 15 in Bezug auf eine Quelle für 
Biokraftstoff oder einen anderen flüssigen 
Biobrennstoff und sie entscheidet innerhalb 
von sechs Monaten nach Eingang eines 
Ersuchens und nach dem in Artikel 21 
Absatz 2 genannten Verfahren, ob der 
betreffende Mitgliedstaat Biokraftstoff 
oder flüssigen Biobrennstoff aus dieser 
Quelle für die in Artikel 15 Absatz 1 
aufgeführten Zwecke berücksichtigen darf. 

 

8. Auf Ersuchen eines Mitgliedstaats oder 
auf eigene Veranlassung prüft die 
Kommission die Anwendung von 
Artikel 15 in Bezug auf eine Quelle für 
Biokraftstoff oder einen anderen flüssigen 
Biobrennstoff und mit erneuerbaren 
Energieträgern erzeugte Wärme und 
Kälte und sie entscheidet innerhalb von 
sechs Monaten nach Eingang eines 
Ersuchens und nach dem in Artikel 21 
Absatz 2 genannten Verfahren, ob der 
betreffende Mitgliedstaat Biokraftstoff 
oder flüssigen Biobrennstoff aus dieser 
Quelle und mit erneuerbaren 
Energieträgern erzeugte Wärme und 
Kälte für die in Artikel 15 Absatz 1 
aufgeführten Zwecke berücksichtigen darf. 

 

Änderungsantrag 71 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 17 – Überschrift 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Berechnung des Beitrags von 
Biokraftstoffen und anderen flüssigen 
Biokraftstoffen zum Treibhauseffekt 

Berechnung des Beitrags von 
Biokraftstoffen und anderen flüssigen 
Biokraftstoffen und von mit erneuerbaren 
Energieträgern erzeugter Wärme und 
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Kälte zum Treibhauseffekt 

 

Änderungsantrag 72 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 17 −−−− Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Spätestens am 31. März 2010 
unterbreiten die Mitgliedstaaten der 
Kommission einen Bericht mit einer Liste 
der Teile ihres Hoheitsgebiets, die in der 
Verordnung (EG) Nr. 1059/2003 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
als NUTS-2-Regionen eingestuft sind und 
in denen die typischen 
Treibhausgasemissionen aus dem Anbau 
von landwirtschaftlichen Rohstoffen 
voraussichtlich höchstens den unter der 
Überschrift „Anbau“ in Anhang VIII 
Teil D dieser Richtlinie angegebenen 
Emissionen entsprechen, samt einer 
Beschreibung der Methoden und Daten, die 
zur Erstellung dieser Liste verwendet 
wurden. Die Methode berücksichtigt 
Bodeneigenschaften, Klima und 
voraussichtliche Rohstoffernteerträge. 

2. Spätestens am 31. März 2010 
unterbreiten die Mitgliedstaaten der 
Kommission einen Bericht mit einer Liste 
der Gebiete in ihrem Hoheitsgebiet, in 
denen die typischen 
Treibhausgasemissionen (N2O) aus dem 
Anbau von landwirtschaftlichen 
Rohstoffen höchstens den unter der 
Überschrift „Anbau“ in Anhang VIII 
Teil D dieser Richtlinie angegebenen 
Emissionen entsprechen, samt einer 
Beschreibung der Methoden und Daten, die 
zur Erstellung dieser Liste verwendet 
wurden. Die Methode berücksichtigt 
Bodeneigenschaften, Klima und 
voraussichtliche Rohstoffernteerträge. 

Begründung 

Damit keine übermäßigen Kosten für die Datenerhebung und die Rückverfolgbarkeit 
anfallen, sollte in der Richtlinie die Verpflichtung der Überwachung nach Regionen auf N²O, 
das wichtigste Treibhausgas, beschränkt werden, ohne dass jedoch dadurch das 
erforderliche Ausmaß an geografischer Präzision beeinträchtigt wird.  

 

Änderungsantrag 73 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 17 −−−− Absatz 2 – Unterabsatz 1 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Spätestens am 31. März 2010 legt die 
Kommission eine Liste der Gebiete in 



 

RR\744677DE.doc 389/397 PE405.949v02-00 

 DE 

Drittstaaten vor, in denen die typischen 
Treibhausgasemissionen aus dem Anbau 
von landwirtschaftlichen Rohstoffen 
voraussichtlich höchstens den unter der 
Überschrift „Anbau“ in Anhang VII 
Teil D angegebenen Emissionen 
entsprechen, möglichst samt einer 
Beschreibung der Methoden und Daten, 
die zur Erstellung dieser Liste verwendet 
wurden. Die Kommission fügt 
gegebenenfalls ihrem Bericht geeignete 
Vorschläge zu den Werten in Anhang VII 
bei.  

Begründung 

In der Richtlinie sollte die Verpflichtung zur genauen Überwachung der N²O-Emissionen auf 
regionaler Ebene auf Drittstaaten ausgeweitet werden. 

 

Änderungsantrag 74 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 17 −−−− Absatz 4 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

4. Die Kommission berichtet spätestens am 
31. Dezember 2012 über die geschätzten 
typischen Werte und die Standardwerte in 
Anhang VII Teil B und Teil E, wobei sie 
die Emissionen aus dem Verkehrssektor 
und der Verarbeitung besonders 
berücksichtigt, und beschließt bei Bedarf, 
die Werte zu korrigieren. Eine solche 
Maßnahme, die eine Änderung nicht 
wesentlicher Bestimmungen dieser 
Richtlinie bewirkt, wird gemäß dem in 
Artikel 21 Absatz 3 genannten 
Regelungsverfahren mit Kontrolle erlassen. 

4. Die Kommission berichtet spätestens am 
31. Dezember 2012 und danach alle zwei 
Jahre über die geschätzten typischen 
Werte und die Standardwerte in 
Anhang VII Teil B und Teil E, wobei sie 
die Emissionen aus dem Verkehrssektor 
und der Verarbeitung besonders 
berücksichtigt, und korrigiert die Werte. 
Eine solche Maßnahme, die eine Änderung 
nicht wesentlicher Bestimmungen dieser 
Richtlinie bewirkt, wird gemäß dem in 
Artikel 21 Absatz 3 genannten 
Regelungsverfahren mit Kontrolle erlassen. 

Begründung 

Mit dieser Änderung soll erreicht werden, dass die Bezugsdaten regelmäßig überprüft 
werden. 
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Änderungsantrag 75 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 17 – Absatz 5 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

  5a. Die Kommission legt vor der 
Anwendung der Richtlinie Angaben über 
die Verringerung der 
Treibhausgasemissionen in Folge der 
Nutzung von mit erneuerbaren 
Energieträgern erzeugter Wärme und 
Kälte entsprechend dem verwendeten 
Rohstoff vor. 

 

Änderungsantrag 76 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 17 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Artikel 17a 

 Anforderungen für eingeführte 
gleichartige Erzeugnisse 

 1. Die Anforderungen in Bezug auf die 
nachhaltige Produktion von 
Biokraftstoffen und die nachhaltige 
Nutzung von erneuerbaren 
Energieträgern, die für gemeinschaftliche 
Erzeugnisse gelten, werden aufgrund der 
von den Herkunftsländern eingegangenen 
Verpflichtungen auch bei gleichartigen 
eingeführten Erzeugnissen berücksichtigt.  

 2. Werden die in Absatz 1 genannten 
Anforderungen von den 
Herkunftsländern nicht eingehalten, 
wendet die Kommission zollrechtliche und 
andere Maßnahmen auf die Einfuhren an 
und/oder bevollmächtigt die 
Mitgliedstaaten, steuerliche oder andere 
Maßnahmen anzuwenden, die die 
Bevorzugung der gemeinschaftlichen 
Erzeugnisse und die Vermeidung eines 
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unfairen Wettbewerbs zwischen 
gemeinschaftlichen und eingeführten 
Erzeugnissen gewährleisten.  

 

Änderungsantrag 77 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 18 −−−− Absatz 4 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

4. Zum Zweck des Nachweises der 
Einhaltung von nationalen 
Verpflichtungen der Betreiber zur 
Nutzung erneuerbarer Energie wird der 
Beitrag von Biokraftstoffen, die aus 
Abfällen, Rückständen, zellulosehaltigem 
Non-Food-Material und 
lignozellulosehaltigem Material 
hergestellt werden, zweimal höher 
gewichtet als der sonstiger Biokraftstoffe. 

entfällt 

Begründung 

Die Begründung der Doppelanrechnung mit der Notwendigkeit einer Verbesserung der 
Rentabilität unkonventioneller Biokraftstoffe ist sachlich nicht vertretbar. Klimaschutz ist nur 
durch tatsächliche Emissionseinsparung zu erreichen. Die rechtliche Tragfähigkeit der 
Doppelanrechnung erscheint fragwürdig, da ein Eingriff in den Wettbewerb auf Grund 
fiktiver Emissionseinsparungen als willkürlich zu beurteilen wäre. 
 

Änderungsantrag 78 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 18 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Artikel 18a 

 Differenzierung bei der 
Kraftstoffbesteuerung 

 Die Mitgliedstaaten können eine 
dynamische Differenzierung bei der 
Kraftstoffbesteuerung einführen, die auf 
den relativen Einsparungen an 
Treibhausgasemissionen durch den 
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jeweiligen (Bio-)Kraftstoff und andere 
flüssige (Bio-)Brennstoffe gemäß den 
Berechnungen nach Artikel 17 beruht. 
Dieses System sollte allmählich 
abnehmende Steuern auf Biokraftstoffe 
und flüssige Biobrennstoffe mit höheren 
Einsparungen an 
Treibhausgasemissionen vorsehen. Nur 
Biokraftstoffe und flüssige 
Biobrennstoffe, die die in Artikel 15 
festgelegten Kriterien für die ökologische 
Nachhaltigkeit erfüllen, sollten in den 
Genuss einer solchen Regelung kommen. 
Ein derartiges System sollte auf 
Haushaltsneutralität ausgerichtet sein. 
Mitgliedstaaten, die ein solches System 
einführen, teilen dies der Kommission 
mit. 

Begründung 

Die Mitgliedstaaten können als zusätzliche Maßnahme die Differenzierung bei der 
Kraftstoffbesteuerung einführen, um die Verwendung von Biokraftstoffen im Allgemeinen und 
insbesondere der effizientesten Biokraftstoffe zu fördern. Die Einführung eines solchen 
Systems bietet für Erzeuger und Kraftstoffunternehmen Anreize, effizientere Biokraftstoffe 
(mit den höchsten Einsparungen an Treibhausgasemissionen) zu erzeugen und zu verwenden. 
So wird ein rascher Übergang zu Biokraftstoffen der zweiten Generation gefördert und damit 
der Wettbewerb zwischen der Erzeugung von Biokraftstoffen und der 
Nahrungsmittelerzeugung verringert.  
 

Änderungsantrag 79 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 19 – Absatz 1 – Buchstabe g 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(g) Entwicklungen bei der Verfügbarkeit 
und der Nutzung von Biomasseressourcen 
zu energetischen Zwecken; 

(g) Entwicklungen bei der Verfügbarkeit 
und den verschiedenen Nutzungsarten 
von Biomasseressourcen;  

 

Änderungsantrag 80 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 20 – Absatz 1 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Die Kommission überwacht die 
Herkunft von Biokraftstoffen und anderen 
flüssigen Biobrennstoffen, die in der 
Gemeinschaft verbraucht werden, und die 
Auswirkungen ihrer Herstellung auf die 
Flächennutzung in der Gemeinschaft und 
in den wichtigsten Lieferdrittländern. Die 
Überwachung stützt sich auf die gemäß 
Artikel 19 Absatz 1 vorgelegten Berichte 
der Mitgliedstaaten, einschlägiger 
Drittländer und zwischenstaatlicher 
Organisationen sowie auf 
wissenschaftliche Studien und sonstige 
relevante Informationen. Die Kommission 
überwacht auch die mit der energetischen 
Nutzung von Biomasse verbundenen 
Rohstoffpreisänderungen sowie damit 
verbundene positive und negative Folgen 
für die Nahrungsmittelsicherheit. 

1. Die Kommission überwacht die 
Herkunft von Biokraftstoffen und anderen 
flüssigen Biobrennstoffen, die in der 
Gemeinschaft verbraucht werden, und die 
Auswirkungen ihrer Herstellung auf die 
Flächennutzung in der Gemeinschaft und 
in den wichtigsten Lieferdrittländern. Die 
Überwachung stützt sich auf die gemäß 
Artikel 19 Absatz 1 vorgelegten Berichte 
der Mitgliedstaaten, einschlägiger 
Drittländer und zwischenstaatlicher 
Organisationen sowie auf 
wissenschaftliche Studien und sonstige 
relevante Informationen. Die Kommission 
überwacht auch die mit der energetischen 
Nutzung von Biomasse verbundenen 
Rohstoffpreisänderungen sowie damit 
verbundene positive und negative Folgen 
für die Nahrungsmittelsicherheit und die 
traditionellen gewerblichen Aktivitäten. 

Änderungsantrag 81 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 20 −−−− Absatz 2 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (2a) Die Kommission überwacht die 
Einfuhr von Biomasse und 
Biokraftstoffen aus Drittstaaten für die 
energetische Nutzung und prüft die 
Übereinstimmung ihrer Herstellung mit 
den Umweltstandards der Union. 

 

Änderungsantrag 82 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Anhang VII −−−− Teil C −−−− Absatz 15 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

15. Werden bei einem 
Kraftstoffherstellungsverfahren neben dem 

15. Werden bei einem 
Kraftstoffherstellungsverfahren neben dem 
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Kraftstoff, für den die Emissionen 
berechnet werden, weitere Erzeugnisse 
(„Nebenerzeugnisse“) hergestellt, so 
werden die anfallenden 
Treibhausgasemissionen zwischen dem 
Kraftstoff oder dessen Zwischenerzeugnis 
und den Nebenerzeugnissen nach Maßgabe 
ihres Energiegehalts (der bei anderen 
Nebenerzeugnissen als Strom durch den 
unteren Heizwert bestimmt wird) 
aufgeteilt. 

Kraftstoff, für den die Emissionen 
berechnet werden, weitere Erzeugnisse 
(„Nebenerzeugnisse“) hergestellt, so 
werden die anfallenden 
Treibhausgasemissionen zwischen dem 
Kraftstoff oder dessen Zwischenerzeugnis 
und den Nebenerzeugnissen nach Maßgabe 
ihres Energiegehalts (der bei anderen 
Nebenerzeugnissen als Strom 
grundsätzlich durch den unteren Heizwert 
bestimmt wird) sachgerecht aufgeteilt. 

Begründung 

In Kombination mit den „weit“ zu wählenden Systemgrenzen tritt jedoch im Einzelfall eine 
starke Verzerrung der THG-Ergebnisse auf, da die Emissionen des Gesamtsystems nicht in 
der Höhe auf das jeweilige Produkt alloziert werden, wie diese prozessbedingt dem jeweiligen 
Produkt zuzuordnen sind. Es ist daher erforderlich, in Einzelfällen wie Nass- und 
Trockenschlempe die Möglichkeit zu einer sachgerechten Allokation z. B. auf Basis 
spezifischer Systemgrenzen oder der für den Futtermittelwert maßgeblichen 
Trockenmassegehalte zu eröffnen. 
 

Änderungsantrag 83 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Anhang VII −−−− Teil C −−−− Absatz 16 −−−− Unterabsatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Im Falle von Biokraftstoffen und anderen 
flüssigen Brennstoffen werden sämtliche 
Nebenerzeugnisse, einschließlich nicht 
unter Absatz 14 fallenden Stroms, für die 
Zwecke der Berechnung berücksichtigt, 
mit Ausnahme von Ernterückständen wie 
Stroh, Bagasse, Hülsen, Maiskolben und 
Nussschalen. Für die Zwecke der 
Berechnung wird der Energiegehalt von 
Nebenerzeugnissen mit negativem 
Energiegehalt auf 0 festgesetzt. 

Im Falle von Biokraftstoffen und anderen 
flüssigen Brennstoffen werden sämtliche 
Nebenerzeugnisse, einschließlich nicht 
unter Absatz 14 fallenden Stroms, für die 
Zwecke der Berechnung berücksichtigt, 
mit Ausnahme von auf den Feldern 
verbliebenen Ernterückständen, wie Stroh, 
Bagasse, Hülsen, Maiskolben und 
Nussschalen. Für die Zwecke der 
Berechnung wird der Energiegehalt von 
Nebenerzeugnissen mit negativem 
Energiegehalt auf 0 festgesetzt.  

Begründung 

In der Richtlinie muss der Energiewert von Stroh und Ernterückständen berücksichtigt 
werden, die auf den Feldern eingesammelt werden können.  
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Änderungsantrag 84 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Anhang VII – Teil C – Absatz 16 – Unterabsatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Lebenszyklus-Treibhausgasemissionen 
von Abfällen, Ernterückständen wie Stroh, 
Bagasse, Hülsen, Maiskolben und 
Nussschalen sowie Rückständen aus 
anderen Verfahren als 
Biokraftstoffherstellungsverfahren ohne 
potenzielle Nutzungsmöglichkeit als 
Nahrungs- oder Futtermittel werden bis zur 
Sammlung dieser Materialien auf 0 
angesetzt.  

Die Lebenszyklus-Treibhausgasemissionen 
von Abfällen, Ernterückständen wie Stroh, 
Bagasse, Hülsen, Maiskolben und 
Nussschalen sowie Rückständen aus 
anderen Verfahren als 
Biokraftstoffherstellungsverfahren ohne 
potenzielle Nutzungsmöglichkeit als 
Nahrungs- oder Futtermittel oder 
Energieträger werden bis zur Sammlung 
dieser Materialien auf 0 angesetzt.  

Begründung 

In der Richtlinie muss der Energiewert von Stroh und Ernterückständen berücksichtigt 
werden, die auf den Feldern eingesammelt werden können.  
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